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Der Schwarzmarkt prägte die Nachkriegszeit des Zweiten 
Weltkriegs und war dabei ein Symbol für jene Phase 
der Orientierungslosigkeit, der Entbehrungen und des 
Umbruchs, aber auch des Neubeginns. Die Untersuchung 
dieses Themengebietes aus einer primär juristischen 
Perspektive eröffnet dabei einen besonderen Blick auf die-
sen Abschnitt der Geschichte. Durch eine Konzentration 
der Forschung auf die Rechtsprechung wird der schwarze 
Markt aus der Perspektive der Richter betrachtet, die aber 
zugleich kritisch hinterfragt wird, um die Rolle der Justiz in 
jener Zeit zu erforschen. Während der NS-Herrschaft und 
durch den darauffolgenden Zusammenbruch der staat-
lichen Ordnung waren Werte und Moralvorstellungen 
stark beschädigt worden. So mussten diese in einer von 
Mangel an überlebensnotwendigen Gütern geprägten Zeit 
neu definiert werden, wobei sich die Frage stellte, welche 
Bedeutung der Rechtsprechung dabei zukam. Die gewähl-
te Methodik zielt außerdem darauf ab, den Schwarzmarkt 
der Stadt Nürnberg sowie des Umlandes zu analysieren, 
wodurch ein Blick insbesondere auf die Situation in der 
Nachkriegszeit in dieser Region ermöglicht wird.
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Einleitende Erläuterungen

1. Hinführung
a. Themengebiet der Arbeit
Die Rechtsprechung der Nürnberger Gerichte zum Schwarzmarkt in der Nachkriegs-
zeit des zweiten Weltkriegs ist Gegenstand und Ausgangspunkt der vorliegenden Un-
tersuchung. Anhand der Auswertung dieser Urteile und Beschlüsse soll die Arbeit der 
Richter sowohl im Hinblick auf die ihr zugrundeliegenden juristischen Fragestellungen 
als auch unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Impli-
kationen betrachtet werden. Von Interesse ist dabei nicht nur, wie in den Urteilen mit 
den historisch begründeten Schwierigkeiten unterschiedlicher Art umgegangen wurde 
und wie sich diese niederschlugen, beispielsweise in der Wahrung von rechtsstaatlichen 
Grundsätzen, Verfahrensgrundsätzen, aber auch im Umgang mit den Angeklagten. Viel-
mehr sollen sie auch dazu genutzt werden, ein Bild der in Nürnberg herrschenden Um-
stände jener Zeit zu zeichnen. Auf Grundlage der Rechtsprechung können Rückschlüsse 
auf die unterschiedlichsten Gegebenheiten gezogen werden, wie beispielsweise die sozi-
ale Struktur der Tätergruppen, die persönlichen Beziehungen der Angeklagten zuein-
ander oder die hinter den Taten stehenden Beweggründe. Auch sind die typischerweise 
verwirklichten Handlungen ebenso von Interesse wie die Art und Herkunft der gehan-
delten Waren. Auf einer weiteren Ebene soll außerdem der Umgang der Gerichte mit 
den moralischen Konflikten und ethischen Wertungen des Schwarzmarktes, mit denen 
sie bei der Urteilsfindung zwangsläufig in Berührung kamen, analysiert werden. Die Er-
örterung dieser Problemfelder fand zum einen in der Interpretation einiger Tatbestands-
merkmale, in erster Linie aber im Ausspruch und der Begründung des Strafmaßes statt.

Die Analyse der Rechtsprechung eines einzelnen Gerichtsbezirkes erscheint dafür be-
sonders geeignet. Zum einen muss berücksichtigt werden, dass angesichts der zum Teil 
unterschiedlichen Gesetzgebung in den jeweiligen Besatzungszonen und später sogar 
den einzelnen Bundesländern ohnehin nur eine vergleichbare Rechtsprechung in Land-
gerichtsbezirken der gleichen Bundesländer und Besatzungszonen stattfinden konnte. 
Zum anderen bietet die Beschränkung auf einen einzelnen Bezirk den Vorteil, dass es 
sich um eine überschaubare Zahl von Fällen handelt, die umso gründlicher analysiert 
werden können. Außerdem können so spezifische Besonderheiten wie beispielsweise die 
geografische Lage Nürnbergs und seines Umlandes sowie die Bevölkerungsstruktur in 
die Analyse mit aufgenommen werden, ohne dass das Untersuchungsergebnis durch un-
terschiedliche Entwicklungen in verschiedenen Bezirken verzerrt würde. Aufgrund der 
klaren Hierarchie von drei Strafkammern am Landgericht, die sich mit den Schwarz-
markt-Delikten befassten, sowie dem OLG als Revisionsinstanz können Entwicklungen 
in der Rechtsprechung besonders gut nachvollzogen werden. Indem die Analyse auf die 
Ergebnisse dieser Urteile und Beschlüsse beschränkt ist, ergibt sich ein stimmiges Bild, 
da juristische Diskussionen und die Etablierung von herrschenden Auffassungen umso 
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besser verfolgt werden können und die Untersuchung nicht durch die Interpretationen 
anderer Gerichte, die unter Umständen von ganz anderen tatsächlichen Gegebenheiten 
geprägt und so anderer Auffassung waren, ergänzt und beeinflusst wird.

Ziel der auf diese Weise vorgenommenen Untersuchungen ist es, die Rechtsprechung 
als Spiegel ihrer Zeit zu betrachten und sich so den damals bestehenden Wertungen und 
dem vorherrschenden Gedankengut zu nähern. Indem die Urteile nicht nur auf recht-
licher Ebene betrachtet werden, sondern dazu genutzt werden, Informationen unter-
schiedlichster Art zu sammeln, soll ein Zusammenhang zwischen verschiedenen For-
schungsgebieten hergestellt werden. Da die Rechtsprechung aus einer Zeit des Umbruchs 
stammt, in der traditionelle Vorstellungen, Werte und Institutionen ins Wanken gerie-
ten und viele Handlungen in moralischer und rechtlicher Hinsicht neu bewertet wer-
den mussten, spiegeln die Urteile wie in kaum einer anderen Zeit die bereits geschehenen 
und sich weiterhin andeutenden Veränderungen wider. Der tiefgreifende Wandel auf ge-
sellschaftlicher und ökonomischer, aber auch auf gesetzgebender und –auslegender Ebe-
ne ermöglicht es, historische und juristische Fragestellungen miteinander zu verknüpfen 
und darüber hinaus um Aspekte wirtschaftlicher und soziologischer Art zu erweitern.

b. Hintergrundinformationen in historischer, wirtschaftlicher und regionaler Hin-
sicht
Zum Verständnis dieser Arbeit dürften juristischen Kenntnisse hilfreich und von Vorteil, 
wenn auch nicht zwingend erforderlich sein. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Grund-
verständnis der historischen Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum 
besseren Verständnis sollen die wesentlichen Entwicklungen der für den Schwarzmarkt 
und seine Folgen relevanten Ereignisse in aller gebotenen Kürze beschrieben werden.

Bereits während des Zweiten Weltkrieges kam es aufgrund der zu diesem Anlass ein-
geführten Bewirtschaftungsregelungen und der sich zunehmend verschlechternden Er-
nährungslage zu verstärkten Aktivitäten auf dem Schwarzmarkt.1 Aufgrund der großflä-
chigen Zerstörung Deutschlands, des Verlusts bedeutender landwirtschaftlicher Flächen 
in den ehemaligen Ostgebieten verbunden mit dem Mangel an allen lebensnotwendigen 
Gütern, einem fast vollständigem Zusammenbruch des Transportsystems und eines ge-
waltigen Bevölkerungsanstiegs durch Flüchtlinge und Vertriebene, verschlechterte sich 
diese Situation nach Kriegsende noch bedeutend.2 Aus diesem Grunde blieben auch die 
Bewirtschaftungsbestimmungen – einschließlich der dazugehörigen Strafbestimmungen 
wie der Kriegswirtschaftsverordnung – weiterhin in Kraft und wurden sogar noch durch 
weitere Bestimmungen ergänzt und modifiziert.3 Dies kurbelte auch den Schwarzmarkt 
weiter an. Bereits im Herbst 1945 wurde davon ausgegangen, dass etwa fast ein Drittel 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihren Weg auf den Schwarzmarkt fanden.4

1 Vgl. Mörchen, S. 51; Zierenberg, S. 85 ff.
2 Vgl. Mörchen, S. 130 ff.
3 Mörchen, S. 131.
4 Trittel, S. 32.
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Eine weitere Verschlechterung der Ernährungslage war ab Anfang des Jahres 1946 zu 
beobachten, wodurch auch der Schwarzmarkt nochmals neuen Zulauf zu verzeichnen 
hatte.5 Ein Tiefpunkt der Versorgung mit Lebensmitteln war zu Beginn des Jahres 1947 
mit dem sogenannten Hungerwinter erreicht.6 Die Situation entspannte sich aufgrund 
des heißen und trockenen Sommers 1947, der zu erheblichen Missernten führte, auch 
im Anschluss nicht.7 Es dauerte trotz umfangreicher Lebensmittelimporte der Alliierten 
bis zum Frühling 1948, ehe die größte Krise überwunden werden konnte.8

Wegweisend zur Verbesserung der Lebenssituation und damit auch zur Eindämmung 
des schwarzen Marktes erwies sich die Währungsreform 1948: Die durch die Preispo-
litik der Nationalsozialisten vollständig entwertete Reichsmark (RM) stellte bereits seit 
längerem kein verlässliches und allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel mehr dar.9 Dank 
der neuen, stabilen Währung der Deutschen Mark (DM) waren Geschäftsinhaber nun 
wieder dazu bereit, ihre zurückgehaltenen Waren auf dem Markt anzubieten.10 Ab dem 
Sommer 1948 ging infolge der wirtschaftlichen Entspannung der Schwarzmarkt spürbar 
zurück.11 Ganz allmählich wurden in der darauffolgenden Zeit auch die ersten Bewirt-
schaftungsregeln gelockert.12 Als im Jahre 1949 die Lebensmittelversorgung schließlich 
wieder stabilisiert war13 endete kurz vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
die Zwangsbewirtschaftung – auch in Nürnberg14 – endgültig.15 Dem Schwarzmarkt war 
nun jeglicher Boden entzogen.

Neben diesen allgemeinen historischen Entwicklungen sollen außerdem gewisse Be-
sonderheiten der Stadt Nürnberg und ihres Umlandes kurz dargestellt werden, um die 
bereits geschilderten Geschehnisse spezifisch auf ihre Auswirkungen in dieser Region zu 
übertragen. Nürnberg gehörte ebenso wie fast das gesamte heutige Bayern, das in seinen 
alten Grenzen weiter bestand,16 seit 1945 zur amerikanischen Besatzungszone. Die Gren-
zen der anderen Zonen lagen relativ weit entfernt, einzig die Sowjetische Besatzungszo-
ne war nur etwas mehr als hundert Kilometer weit entfernt.

1946 lebten in Nürnberg 312.338 Menschen und damit über 100.000 Personen weni-
ger als noch vor dem Krieg.17 Bis 1950 stieg diese Zahl immerhin wieder auf 362.459 Ein-

5 Brenner, S. 107.
6 Brenner, S. 109; Zierenberg, S. 260 f.
7 Häusser/Maugg, S. 189 f.
8 Mörchen, S. 133.
9 Sprenger, Historisch-Politische Mitteilungen 1998, Vol. 5 (1), S. 201 (201 ff.).
10 Sprenger, Historisch-Politische Mitteilungen 1998, Vol. 5 (1), S. 201 (211).
11 Mörchen, S. 449; Zierenberg, S. 289.
12 Zierenberg, S. 289.
13 Mörchen, S. 133.
14 Mittenhuber/Schmidt/Windsheimer, S. 216.
15 Hoffmann, S. 99 f.
16 Schultheiss, S. 151.
17 Statistisches Handbuch der Stadt Nürnberg 1965, S. 12.
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wohner an.18  Damit war Nürnberg eine Großstadt von nicht unbedeutender Größe, in 
der auch innerhalb der Stadtgrenzen Schwarzhandel an zentralen Plätzen, beispielweise 
durch den typischen Tausch von Waren stattfand.19 Gleichzeitig war die Stadt aber noch 
klein genug, um einen ausreichenden Bezug zum Umland zu haben. Dementsprechend 
versuchte die Stadtbevölkerung auch während der angespannten Ernährungssituation, 
sich durch Hamsterfahrten ins landwirtschaftlich geprägte Umland zu versorgen.20 Die 
Landbevölkerung galt nämlich als deutlich besser gestellt als die Menschen in der Stadt.21

Nürnberg in seiner Eigenschaft als eines der Zentren des Nationalsozialismus, als 
wichtiger Industriestandort und Verkehrsknotenpunkt war durch den Bombenhagel be-
sonders schwer getroffen worden und zählte zu einer der am meisten zerstörten Städte 
Deutschlands.22 1945 waren ca. 90% der Wohngebäude zerstört oder beschädigt, mehr 
als ein Drittel des Straßensystems zerstört und fast alle wichtigen Leitungen unterbro-
chen.23 Auch ein Großteil der Industriebetriebe war durch die Bomben demoliert wor-
den oder wurde nach dem Krieg demontiert.24 Nürnberg war nach Kriegsende eine zer-
störte Stadt mit all den damit einhergehenden verheerenden Folgen für die Bevölkerung.

Hingegen hatte Nürnberg eben aufgrund seiner weitgehenden Zerstörung weniger 
als andere Städte oder Gegenden mit dem Flüchtlingszustrom der Nachkriegsjahre zu 
kämpfen.25 Im Jahre 1947 hielten sich nur ca. 16.000 Vertriebene in der Stadt auf und 
selbst 1949 betrug ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur unterdurchschnittliche 
7,2%.26 Außerdem galt Bayern aufgrund seiner überwiegend ländlichen Struktur trotz al-
ler Probleme als besser versorgt mit Lebensmitteln als viele andere Regionen Deutsch-
lands wie beispielsweise das Ruhrgebiet.27

Ähnlich wie in den anderen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland trat auch in 
Nürnberg mit der Währungsreform und dem endgültigen Ende der Zwangsbewirtschaf-
tung eine deutliche Besserung der Situation ein und die Wirtschaft erholte sich zügig.28

2. Bisheriger Forschungsstand
a. Auseinandersetzung mit der bislang erschienenen Literatur
Im Rahmen der bisherigen Forschung zu dem untersuchten Themengebiet sind unter-
schiedliche Herangehensweisen der Autoren zu erkennen. An erster Stelle zu nennen 

18 Statistisches Handbuch der Stadt Nürnberg 1965, S. 12.
19 Höverkamp, in: Von der Trümmerstadt zur Frankenmetropole, S. 104; in dieser Richtung auch Schult-

heiss, S. 151.
20 Mittenhuber/Schmidt/Windsheimer, S. 14.
21 Trittel, S. 285.
22 Höverkamp, in: Von der Trümmerstadt zur Frankenmetropole, S. 87 f.; Schieber, S. 171.
23 Mittenhuber/Schmidt/Windsheimer, S. 12.
24 Schultheiss, S. 160.
25 Zahlaus, in Dageblieben!, S. 59.
26 Zahlaus, in Dageblieben!, S. 61.
27 Trittel, S. 97 f.
28 Schultheiss, S. 153.
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sind dabei die Werke „Schwarzer Markt – Kriminalität, Ordnung und Moral in Bremen 
1939-1949“ von Stefan Mörchen und „Stadt der Schieber: Der Berliner Schwarzmarkt 
1939-1950“ von Malte Zierenberg aus jüngerer Zeit, die sich auf einer breiten Basis mit 
dem Schwarzmarkt der Nachkriegszeit befassen. Der Schwarzmarkt wird dabei als Phä-
nomen der damaligen Zeit charakterisiert und als solches aus einer historisch-soziolo-
gischen Perspektive heraus untersucht. Beide Autoren analysieren den schwarzen Markt 
sowohl während des Zweiten Weltkrieges als auch in der Nachkriegszeit in jeweils einer 
bestimmten Stadt. Zentrum der Untersuchung sind dabei auch die regionalen Beson-
derheiten und Orte des Schwarzmarktes, in erster Linie jedoch betrachten die Autoren 
den schwarzen Markt als soziales Phänomen, das die Gesellschaft und ihre moralischen 
Vorstellungen im Wandel widerspiegelt. Neben grundsätzlichen Reflektionen zum We-
sen des Marktes werden auch seine tatsächlichen Umstände erläutert. Dabei findet auch 
das Normensystem, durch das der Schwarzmarkt bekämpft werden sollte, Erwähnung.29 
Die relevanten strafrechtlichen Normen werden aufgelistet, dienen jedoch eher als grobe 
Orientierung und werden dementsprechend kaum anhand ihrer Bedeutung oder Inten-
tion eingeordnet. Die Schwarzmarktrechtsprechung durch die jeweils regional bedeu-
tenden Gerichte wird ebenfalls, wenngleich auf unterschiedliche Art und Weise, thema-
tisiert. Mörchen beschäftigt sich mit den Urteilen, indem er diese statistisch auswertet 
und die daraus gewonnenen Ergebnisse in den Kontext allgemeiner gesellschaftlicher 
und moralischer Fragen setzt.30 Auch die äußeren Umstände, welche die Rechtsprechung 
prägten, finden Erwähnung.31 Zierenberg hingegen zeigt in seiner Arbeit die wirtschaft-
lichen und tatsächlichen Hintergründe des Schwarzmarktes auf und benutzt dazu auch 
die Rechtsprechung des Kammergerichts Berlin, um die Daten der dort Verurteilten und 
die gehandelten Waren auszuwerten.32 Außerdem greift er einzelne Urteile heraus und 
setzt die dort geschilderten Einzelfälle in den Zusammenhang mit seiner weiteren For-
schung.33 Beiden Autoren ist jedoch gemein, dass sie den Schwarzmarkt aus einer kultur-
wissenschaftlichen und historischen Perspektive heraus erforschen und die Arbeit der 
Gerichte dort notwendigerweise nur einen Nebenaspekt darstellt.

In juristischer Hinsicht sind ansonsten vor allem die zeitgenössischen Artikel in den 
damaligen Fachzeitschriften relevant.34 Zu nennen sind dabei insbesondere Schriften 
aus der Juristischen Rundschau, die sich teils sehr detailliert mit dem Anwendungsbe-
reich und der Auslegung der strafrechtlichen Vorschriften zur Bewirtschaftung und dem 
Schwarzmarkt auseinandersetzten. Ergänzend sind ebenfalls einige Aufsätze der neueren 
deutschen Forschung zu Kriegswirtschaftsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges 

29 Mörchen, S. 169 ff.; Zierenberg, S. 81 f.
30 Mörchen, S. 202 ff.
31 Mörchen, S. 202 ff.
32 Zierenberg, passim.
33 Zierenberg, S. 229 ff., 264 f.
34 So stellvertretend: Conrad, Juristische Rundschau 1947, Vol. 3, S. 65; v. Goetze, Juristische Rundschau 

1948, Vol. 10, S. 263; Kern, Juristische Rundschau 1949, Vol. 0 (12), S. 367; Nüse, Juristische Rundschau 
1949, Vol. 13, S. 401; Schmidt, Deutsche Rechts-Zeitschrift 1948, S. 412
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zu nennen, aus denen zwar allgemeine Aussagen zu den Strafrechtsnormen entnommen 
werden konnten, die sich aber nicht mit der Nachkriegszeit selbst beschäftigen.35

Im Allgemeinen fällt auf, dass die Zahl der Darstellungen, die den Schwarzmarkt der 
Nachkriegszeit ins Zentrum ihrer Untersuchung stellen, überschaubar ist. Dafür waren 
die Ursachen des Schwarzmarktes, wie beispielsweise die Ernährungskrise oder die Be-
wirtschaftung als prägende Elemente der unmittelbaren Nachkriegszeit umso häufiger 
Gegenstand der Forschung.36 In diesem Kontext wurde der Schwarzmarkt zwar erwähnt, 
aber nur teilweise anhand dieser Grundlage selbst vertieft untersucht.37 Beispielsweise er-
läutert Trittel38 den Schwarzmarkt auf einer politischen, aber auch moralischen Grundla-
ge, indem er seine Einordnung und Folgen innerhalb der Gesellschaft analysiert.

Außerdem widmen sich viele Bücher dem Schwarzmarkt und der Ernährungslage 
in der Nachkriegszeit aus einer deskriptiven Perspektive, die persönliche Erfahrungen 
oder Einzelschicksale in das Zentrum rückt.39 Ausgehend von dieser Basis, die das Aus-
maß der Ernährungskrise für einzelne Menschen und deren individuellen Tätigkeiten 
auf dem Schwarzmarkt zeigen soll, werden die Ereignisse der Nachkriegszeit dargestellt. 
Die persönlichen Elemente der Darstellung überwiegen dabei bei weitem die allgemei-
nen Forschungsansätze.

Erwähnenswert ist außerdem, dass es keine Abhandlung gibt, die sich mit dem 
Schwarzmarkt in der Nürnberger Gegend beschäftigt.  Historische Werke zur Stadtge-
schichte befassen sich zwar mit der Nachkriegsgeschichte, dabei aber in erster Linie mit 
der Zerstörung Nürnbergs und ihren Folgen.40 Der Schwarzmarkt findet allenfalls am 
Rande als eines unter mehreren Phänomenen der Nachkriegszeit Erwähnung. Ledig-
lich Boelcke erwähnt Einzelfälle des Nürnberger Schwarzmarktes in einer Reihe mit In-
formationen zu der Situation in anderen Städten.41 Spezifischere Informationen zu dem 
Schwarzmarktgeschehen als Ganzem oder gar seiner juristischen Aufarbeitung werden 
jedoch an keiner Stelle gegeben.

Insgesamt kann demnach festgehalten werden, dass die Forschung zum Thema 
Schwarzmarkt in der Nachkriegszeit nicht allzu umfassend ist. Im Rahmen der vor-
liegenden Literatur sind vor allem die Werke von Zierenberg und Mörchen aus jünge-
rer Zeit zu nennen, die sich jeweils aus einer historisch-soziologischen Perspektive mit 
dem Schwarzmarkt in einzelnen Städten beschäftigen. Eine breite wissenschaftliche Dis-
kussion des Schwarzmarktes fand und findet darüber hinaus kaum statt. Dementspre-
chend gibt es auch kaum Erwähnungen des Schwarzmarktes in Nürnberg. Die fehlende 

35 Rauh-Kühne, Historische Zeitschrift 2002, Vol. 275 (1), S. 1; Zierenberg, Geschichte in Köln 2003, Vol. 
50 (1), S. 175.

36 Z.B. Brenner; Hoffmann; Häussler/Maugg; Trittel.
37 So z.B. Trittel, S. 279 ff.
38 Trittel, S. 279 ff.
39 So Brenner; Häussler/Maugg; Grube/Richter; Boelcke.
40 Höverkamp, in: von der Trümmerstadt zur Frankenmetropole, S. 87 ff.; Mittenhuber/Schmidt/Winds-

heimer, S. 12 ff.; Schieber, S. 171 f.; Schultheiss, S. 150 ff.
41 Boelcke, passim.
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Auseinandersetzung mit diesem Thema mag damit zu begründen sein, dass viele Men-
schen diese als besonders schrecklich empfundene Zeit schnell vergessen wollten, mit 
dem Wiederaufbau und dem späteren wirtschaftlichen Aufschwung voll beschäftigt wa-
ren und die Nachkriegszeit womöglich sogar als Strafe für eigene Verbrechen während 
des Krieges empfunden haben mögen.42 Es fällt auf, dass viele der Abhandlungen zum 
Schwarzmarkt und zur Nachkriegszeit erst in den letzten zehn Jahren verfasst wurden 
und dieser Aspekt der Nachkriegszeit mittlerweile zunehmend Aufmerksamkeit erfährt.

b. Ergänzung des bisherigen Forschungsstandes
Wie bereits dargestellt, war der Schwarzmarkt bereits Gegenstand unterschiedlicher For-
schungsvorhaben. Es ergeben sich im Rahmen dieses Themengebietes aber dennoch 
Lücken, welche die vorliegende Arbeit zum Teil schließen möchte. So gibt es kein aktu-
elles Werk, das den Schwarzmarkt aus einer primär juristischen Perspektive heraus be-
leuchtet. Auch die Veröffentlichungen in Zeitschriften befassen sich allenfalls mit den 
Gesetzen und der Rechtsprechung zur Zeit des Krieges, nicht jedoch der Nachkriegs-
zeit. Auch wenn sich Zierenberg und Mörchen in ihren Abhandlungen mit der Analy-
se von Rechtsprechung zum Schwarzmarkt auseinandersetzen, dient diese dort in erster 
Linie zur Untermauerung und Ergänzung der historisch ausgerichteten Forschung. Teile 
ihrer Untersuchungen, wie beispielsweise die statistische Auswertung der Daten der Tä-
ter, werden sich in der Tat ähnlich auch in diesem Buch finden. Allerdings widmen sich 
die erwähnten Werke nicht den juristischen Grundlagen der Schwarzmarktbekämpfung 
und der rechtshistorischen Aufarbeitung der Rechtsprechung. Die Urteile werden viel-
mehr dazu benutzt, um bestimmte moralische Konflikte zu illustrieren, die bereits an an-
derer Stelle aufgeworfen wurden. Die relevanten Themen werden demnach aber nicht 
aus den Entscheidungen abgeleitet und diese werden auch nicht als ganz eigener Unter-
suchungsgegenstand betrachtet. Es gibt somit keine Darstellung, in der die Rechtspre-
chung das Zentrum und der Ausgangspunkt der Analyse ist.

In die daraus resultierenden Lücken soll die vorliegende Arbeit stoßen, indem sie die 
Rechtsprechung der Nürnberger Gerichte zum Anlass nimmt, den Schwarzmarkt auf ei-
ner juristischen, aber auch gesellschaftlichen und historischen Basis zu analysieren. Be-
sondere Aufmerksamkeit kommt dabei den Gesetzen der Schwarzmarktbekämpfung, 
ihrem Anwendungsbereich und der Auslegung ihrer Tatbestandsmerkmale, aber auch 
der juristischen Beurteilung der Taten, vor allem im Bereich der Strafzumessung, zu. Da-
durch soll der Schwarzmarkt von einer neuen Seite beleuchtet und der Aspekt der juri-
stischen Bemühungen zur Eindämmung des schwarzen Marktes in den Mittelpunkt ge-
rückt werden.

Die Beleuchtung des Schwarzmarktes aus juristischer Perspektive eröffnet außerdem 
einen ganz neuen Blickwinkel: Die Nachkriegszeit in Deutschland bot die wohl einzig-
artige Besonderheit, dass ein Staat in tatsächlicher und ideologischer Hinsicht komplett 
zerstört war, aber vor dem Zusammenbruch ein sehr entwickeltes Land mit einer – abge-

42 Häussler/Maugg, Klappentext; außerdem S. 7 ff.
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sehen von den verheerenden nationalsozialistischen Einflüssen auch in diesem Bereich 
– seit langem funktionierenden Justiz war. Auch wenn die Gerichte durch die Zeit des 
Nationalsozialismus sowie den Krieg und sein Ende schwer mitgenommen waren, han-
delte es sich dennoch noch um eine weit entwickelte, traditionsreiche rechtsprechende 
Gewalt. Dieser Kontrast zwischen der fast kompletten Zerstörung einerseits und der aus 
der Zeit vor dem Nationalsozialismus überlieferten, an rechtsstaatlichen Grundsätzen 
ausgerichteten Justiz dürfte einzigartig sein. In den meisten Fällen, in denen ein Land 
derart zusammengebrochen war, gab und gibt es kein Justizsystem, das die aus diesem 
Kollaps resultierenden, zahlreichen Straftaten in rechtsstaatlicher und angemessener Art 
und Weise ahndete. Insofern stellt die Schwarzmarktrechtsprechung der Nachkriegszeit 
die womöglich einzige Gelegenheit dar, derartige Delikte in größerem Ausmaß vor Ge-
richten verhandelt zu sehen. Gerade im Hinblick auf diese Umstände gewinnt die Analy-
se der Arbeitsweise der Gerichte nochmals an Bedeutung und wird auch an den schwie-
rigen Gesamtumständen gemessen.

Mit der Rechtsprechung als alleiniger Basis der Untersuchung eröffnen sich vor die-
sem Hintergrund ganz andere Perspektiven und Forschungsziele, die die bereits beste-
hende Literatur in bestimmten Aspekten ergänzen können.

3. Zentrale Fragestellungen
Die zentralen Fragestellungen sollen im Laufe der vorliegenden Arbeit über die thema-
tisch abgegrenzten Kapitel analysiert werden. Durch die Auswertung der Rechtspre-
chung anhand unterschiedlicher Kriterien und aus verschiedenen Blickwinkeln soll den 
Forschungszielen nachgegangen werden und so am Ende ein kongruentes Bild aus der 
Analyse der Urteile entstehen.

a. Äußerungen der Richter als Spiegel der öffentlichen Meinung
Trotz der richterlichen Unabhängigkeit sind Gerichte ein Spiegel der öffentlichen Mei-
nung. Weniger, weil sie sich von ihr beeinflussen lassen, sondern vielmehr, weil jedes Ur-
teil in gewisser Hinsicht ein Produkt seiner Zeit ist. Das bedeutet, dass sich darin die zur 
Zeit des Erlasses bestehenden tatsächlichen Umstände, deren Beurteilung und die all-
gemein vorherrschenden moralischen Erwägungen und Wertvorstellungen widerspie-
geln. Auch einzelne, teils auffallende Äußerungen sind zumeist den allgemein bestehen-
den Ansichten geschuldet.

Auch bei Entscheidungen über Schwarzmarktdelikte liefert die Rechtsprechung da-
her wertvolle Erkenntnisse im Hinblick auf die öffentliche Meinung. Gerade im Rahmen 
dieser Thematik ist das besonders interessant, da das Phänomen des Schwarzmarktes die 
unterschiedlichsten Implikationen hervorrufen konnte. Die dem schwarzen Markt in-
härente Problematik war die mangelhafte Ernährungssituation, unter der (fast) alle zu 
leiden hatten und die den Versuch, sich in dieser Lage mit allen – auch unerlaubten – 
Mitteln zu helfen, nur allzu nachvollziehbar machte. Jedoch wurde durch jeden illega-
len Handel die Gesamternährungssituation verschlechtert, da die so beiseitegeschafften 
Güter der Bevölkerung als Ganzer nicht mehr zur Verfügung standen und eine gerechte 
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Verteilung der Waren durch die zuständigen Stellen konterkariert wurde. Davon ausge-
hend stellt sich die Frage, wie diese Problematik eingeordnet und beurteilt wurde.

So ist es denkbar, dass die Bevölkerung Verständnis für die Täter hatte, die keine an-
dere Möglichkeit als das illegale Beschaffen von Lebensmitteln sahen, um ihr eigenes 
Überleben oder das ihrer Familien zu sichern. Umgekehrt könnte ihnen aber auch Ver-
achtung entgegengeschlagen sein, weil in der Folge ihres Handelns gesetzestreue Bürger 
noch geringere Rationen erhielten. Außerdem könnte anzunehmen sein, dass die mora-
lische Einordnung je nach Art und Ausmaß des Tätigwerdens oder anhand persönlicher 
Faktoren variierte. Es stellt sich demnach die Frage, wie die Schwarzmarktaktivitäten 
von der Bevölkerung rezipiert wurden. Die von den Richtern in diesem Zusammenhang 
vertretenen Wertungen und Formulierungen dürften in vielerlei Hinsicht stellvertretend 
für die in der Gesellschaft herrschenden Ansichten sein.

b. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Es stellt sich nicht nur die Frage, wie die Allgemeinheit den Schwarzmarkt und seine 
Täter beurteilte, sondern auch, welche Auswirkungen der Schwarzmarkt selbst und die 
in der Rechtsprechung vorgenommenen Wertungen auf die Gesellschaft hatten. Dabei 
war zunächst fraglich, was unter dem Begriff „Gesellschaft“ zu verstehen war und wer 
Teil davon war. In Anbetracht der jahrelangen Ausgrenzungen und Unterdrückung be-
stimmter Gruppen während der NS-Zeit und der sich grundlegend ändernden Gesell-
schaftsstrukturen durch Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer etc. war dies in den Augen vieler 
Menschen in der Nachkriegszeit nicht immer eindeutig. Die Frage nach der Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft war deshalb bereits an sich von Bedeutung.

Es gilt weiterhin zu untersuchen, wie diese neue Gesellschaft damit umging, dass eine 
nicht unerhebliche Zahl ihrer Mitglieder durch die Verurteilung als Schwarzhändler als 
kriminell galt. Aufgrund der Besonderheiten des Schwarzmarktes, bei dem es oft um 
Verhaltensweisen ging, die vor Beginn der Bewirtschaftungsvorschriften ein legales und 
übliches Handel Treiben darstellten, traf der Vorwurf der Kriminalität oft auch zuvor 
unbescholtene, rechtschaffene Bürger und damit eine ganz andere Gruppe als bei an-
deren Straftaten. Angesichts dieser speziellen Ausgangssituation stellt sich die Frage, ob 
sich die Gesellschaft gegenüber den Verurteilten ablehnend zeigte, selbst aber in der Not 
zusammenstand und sich gegenüber den Tätern als Einheit betrachtete. Andererseits 
wäre es auch denkbar, dass der Schwarzmarkt aufgrund seiner Verbreitung durch alle 
Gesellschaftsschichten und Altersgruppen hinweg und der großen Zahl an Beteiligten 
bereits als sozialadäquat betrachtet wurde und die Teilnehmer weiterhin als normale Ge-
sellschaftsmitglieder betrachtet und akzeptiert wurden. Anhaltspunkt dafür können die 
Ausführungen der Richter sein, die zum einen selbst Teil der Gesellschaft waren und da-
her auch für diese sprachen, zum anderen jedoch die Aufgabe hatten, die Strafnormen, 
die den Schutz der Bevölkerung vor noch schlimmerer Hungersnot zum Inhalt hatten, 
anzuwenden.

Auch ist fraglich, wie sich die andauernde Not auf die unterschiedlichen Gesellschafts-
schichten auswirkte. Durch die Entwertung des Geldes und die teils großen persönlichen 
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Verluste im Krieg könnten zuvor bestehende Klassenunterschiede kleiner geworden 
sein, da sich die meisten Menschen nun mit den weitgehend gleichen, geringen Lebens-
mittelzuteilungen und dem Handel auf dem Schwarzmarkt auseinanderzusetzen hatten. 
Es ist daher denkbar, dass die Standesunterschiede verschwammen und die Gesellschaft 
dadurch grundsätzlich inklusiver wurde, dafür aber die in größerem Ausmaß tätig ge-
wordenen „Schieber“ und anderweitig Bevorzugten ausschloss.43

c. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Zentraler Teil der Analyse muss auch die Auseinandersetzung mit den moralischen Kon-
flikten des Schwarzmarktes sein, die bei seiner juristischen Aufarbeitung zwangsläufig zu 
Tage traten. Angesichts des klassischen Problemfeldes, dass die Not eines Einzelnen ihn 
nachvollziehbarerweise dazu verleiten mochte, sich Waren auf illegale Art und Weise zu 
beschaffen, damit aber die Ernährungssituation insgesamt weiter verschärft wurde, gab 
es für die Richter unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Konflikt umzugehen. So 
wird zu untersuchen sein, ob die individuellen Umstände und die Not des einzelnen Tä-
ters Auswirkungen auf seine Bestrafung hatten oder ob die Schädigung der Gesellschaft 
bei der Verurteilung eine übergeordnete Rolle spielte. Die Auswirkungen, die jede ein-
zelne Tat direkt und indirekt hatte, machte ein hartes Durchgreifen der Justiz auch zur 
Abschreckung künftiger Täter erforderlich. Besonders milde oder gar keine Strafen hät-
ten das Bewirtschaftungssystem nämlich anderenfalls ad absurdum geführt. Eine Mög-
lichkeit für die Gerichte, diesen Konflikten gerecht zu werden, könnte in Abstufungen 
innerhalb des Strafmaßes oder einer entsprechenden Auslegung der Straftatbestände lie-
gen.

Außerdem befand man sich in der schwierigen Lage, dass eine Vielzahl von Hand-
lungen untersagt war. Zum einen waren dies Verhaltensweisen, wie beispielsweise die 
Veräußerung von Eigentum, die viele Menschen nur schwerlich als verboten akzeptie-
ren konnten und wollten. Durch die Zwangsbewirtschaftung wurden die Eigentums-
rechte im Allgemeinen weitgehend eingeschränkt, was eine Neubewertung bestimmter 
Handlungen erforderlich machte und dadurch neue Konflikte hervorrief. Zum anderen 
waren die Grenzen zwischen noch sozialadäquatem und bereits strafbarem Verhalten 
bei Schwarzmarktdelikten fließend – man denke beispielsweise an eine Warenweiterga-
be geringeren Umfangs innerhalb einer Familie oder die Abgrenzung im Rahmen des 
Versuchsbeginns. In derartigen Fällen brachte die Beurteilung der Strafbarkeit weitere 
Schwierigkeiten nicht nur in juristischer Hinsicht mit sich.

Die Gerichte hatten die Aufgabe bei der Rechtsprechung zu diesen Themen einerseits 
mit der nötigen Härte vorzugehen, andererseits aber auch den individuellen, täterbezo-
genen Umständen gerecht zu werden und sich nicht dazu verleiten zu lassen, blindlings 
zu strafen. Aufzuzeigen, inwieweit die Richter diesen Konflikten in direkter oder indi-
rekter Art und Weise Rechnung trugen, ist Ziel der Analyse.

43 Trittel, S. 280; einschränkend auch Zierenberg, S. 267.
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d. Moralische Legitimation der Gerichte
In den Zeiten des Zusammenbruchs, der Veränderung und Neuordnung stellt sich die 
Frage, inwieweit die Gerichte nicht nur strukturell, sondern auch moralisch legitimiert 
waren. Dies impliziert eine juristische und gleichzeitig eine gesellschaftliche Verantwor-
tung. Für eine Rechtsprechung, die in schwierigen Zeiten über entscheidende Konflikte 
Recht spricht und so im besten Falle auch eine ethische Orientierung für die Gesellschaft 
bietet, war es von größter Bedeutung, glaubwürdig und weitestgehend unantastbar zu 
sein. Um diese Funktion erfüllen zu können, war es erforderlich, dass die Richter ein 
hohes Maß an Objektivität und Neutralität wahrten. Anhaltspunkte dafür können bei-
spielsweise in der Argumentationsweise, dem Umfang und der Art der Auseinanderset-
zung mit den urteilsleitenden Gedanken oder – soweit aus den Urteilen erkennbar – der 
Wahrung wichtiger Verfahrensgrundsätze gesehen werden.

In diesem Kontext muss daher ebenfalls von Interesse sein, wie die Gerichte mit dem 
allgegenwärtigen Mangel, der auch ihre eigenen Angestellten betraf, mit den in jeder 
Hinsicht beschränkten Ressourcen und den spezifischen Problemen der Nachkriegszeit 
umgingen und wie sich dies auf ihre Rechtsprechung auswirkte. Nur wenn sich die Rich-
ter an den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit orientierten, konnte eine glaubwürdi-
ge und von der Bevölkerung respektierte Judikatur entstehen. Wie die Rechtsprechung 
wahrgenommen und akzeptiert wurde und inwieweit sie ihren Zweck erreichen konnte, 
hing daher zum großen Teil von der Arbeitsweise der Gerichte ab. Sie soll daher im Rah-
men dieser Fragestellung ausführlich untersucht werden.

e. Rechtsprechung als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung
Die Rechtsprechung ist schließlich auch dazu geeignet, die wesentlichen Ereignisse und 
Entwicklungen der Nachkriegszeit an ihr abzulesen. In dem nur wenige Jahre dauernden 
Untersuchungszeitraum fand in Deutschland ein tiefgreifender Wandel gesellschaftli-
cher, politischer und wirtschaftlicher Art statt. Darunter sind schleichende Veränderun-
gen wie beispielsweise die sich zunächst gravierend verschlechternde und dann wieder 
erholende Ernährungslage, aber auch einzelne einschneidende Ereignisse, wie die Wäh-
rungsreform oder die Gründung der Bundesrepublik zu verstehen. Es soll untersucht 
werden, inwieweit sich diese Entwicklungen in der Rechtsprechung niederschlugen und 
analog zu diesen Ereignissen ein Wandel in der Rechtsprechung beobachtet werden 
konnte. Es soll deswegen untersucht werden, ob die veränderten tatsächlichen Gegeben-
heiten das Urteil der Richter beeinflussten. Denkbar wäre dies beispielsweise im Rahmen 
der Auslegung von Tatbestandsmerkmalen, die einen gewissen Ermessensspielraum er-
laubten, oder bei der Begründung und Höhe des Strafmaßes. Denkbar ist darüber hin-
aus auch, dass sich manche Handlungsweisen der Täter veränderten, sodass die Richter 
im Laufe der Zeit über unterschiedliche Handlungen Recht sprachen, oder dass sich die 
Gesetzeslage änderte und so andere Aspekte in tatsächlicher oder juristischer Hinsicht in 
den Fokus rückten. Ziel ist es daher, zu untersuchen, ob die tiefgreifenden Veränderun-
gen jeglicher Art auch in der Rechtsprechung und gegebenenfalls in der Gesetzgebung 
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abgebildet wurden und auch das Recht selbst so eine ähnliche Entwicklung wie andere 
Bereiche durchlief.

4. Erklärung zentraler Begrifflichkeiten
a. Schwarzmarktdelikte
Der Begriff des Schwarzmarktes und seiner Delikte ist als solcher zunächst relativ weit 
und wenig konkret gefasst und es ist denkbar, eine Vielzahl von Handlungsweisen dar-
unter zu subsumieren. Einige Autoren, die sich mit dem Thema befassen, wählen einen 
eher philosophischen Ansatz, um sich einer Definition anzunähern.44

Da der Kern der vorliegenden Arbeit ein juristischer ist, kann sich auch die Definiti-
on der Schwarzmarktdelikte nur aus einer solchen Perspektive ergeben. Der Schwarz-
markt als solcher wurde in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen nicht explizit 
erwähnt oder definiert.45 Dennoch kann durch diese Normen der Begriff des Schwarz-
marktes abgegrenzt werden. Demnach kann der schwarze Markt als die Summe der 
Handlungen, die durch die zur Schwarzmarktbekämpfung erlassenen Gesetze unter 
Strafe gestellt wurden, definiert werden.46 Relevant sind in diesem Zusammenhang vor 
allem die Kriegswirtschaftsverordnung, die Verbrauchsregelungsstrafverordnung, die 
Preisstrafrechtsverordnung aber auch das Kontrollratsgesetz Nr. 50 oder das bayerische 
Gesetz Nr. 3 und alle weiteren spezifisch der Schwarzmarktbekämpfung dienenden Nor-
men. Diese Rechtssätze lassen sich dadurch charakterisieren, dass sie Verstöße gegen 
das System der Bewirtschaftung strafrechtlich sanktionieren. Diese Herangehenswei-
se entspricht auch den zeitgenössischen Definitionen dieses Phänomens.47 Demnach ist 
„Schwarzhandel [...] der Handel, der entgegen den Bewirtschaftungs- Versorgungs- und 
Preisbestimmungen vor sich geht“.48

Bei dem hier verwendeten Ansatz handelt es sich um eine technische und juristische 
Definition. Als Schwarzmarktdelikte werden im Folgenden somit Handlungen, die unter 
den Straftatbestand der genannten Normen fallen, bezeichnet.

b. Schwarzmarktkriminalität
Im Kontext des Schwarzmarktes fällt es bereits aufgrund seiner Charakteristika schwer, 
eine feste Grenze der Kriminalität zu ziehen.49 Kennzeichen des Schwarzmarktes war, 
dass Verhaltensweisen, die lange Zeit legal gewesen waren, nun verboten waren und so-
mit viele alltägliche Handlungen strafbar waren. Beispielhaft mag hier die Ausübung von 
Eigentumsrechten sein. Die Frage nach der Kriminalität und die Akzeptanz ihrer staat-
lich angeordneten Grenzen war ein zentraler Aspekt des Umgangs mit dem Schwarz-

44 So z.B. Mörchen, S. 24; Zierenberg, S. 30 ff.
45 Vgl. auch Mörchen, S. 24.
46 Vgl. Mörchen, S. 24 f.
47 Vgl. dazu Mörchen, S. 25.
48 Kromer, S. 9.
49 Vgl. auch Boelcke, S. 80.
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markt. Es ist daher fraglich, welche Handlungen als kriminell galten. War kriminell, was 
rein formell verboten war, von vielen Menschen aber nicht als illegal wahrgenommen 
wurde und allgemein übliche Praxis war?

Teile der Forschung versuchen, verschiedene philosophische Definitionsansätze zu 
kombinieren, um den Schwarzmarkt als soziales Phänomen zu charakterisieren, sodass 
dem Strafrecht nicht die alleinige Deutungshoheit über den Begriff der Kriminalität ge-
geben wird, sondern weitergehende Erwägungen Berücksichtigung finden.50 Es stellte 
sich nämlich als problematisch dar, dass es für viele Menschen lebensnotwendig und da-
mit alternativlos gewesen sein dürfte, die äußerst knappen Lebensmittelzuteilungen auf 
dem Schwarzmarkt aufzubessern, sie damit aber automatisch als kriminell galten.51 Da-
her wurde zum Teil angedacht, die Grenze der Strafbarkeit aus heutiger Perspektive erst 
bei darüber hinaus gehenden Handlungen, wie beispielsweise der Verletzung fremden 
Eigentums oder dem Tätigwerden als „Großschieber“ anzunehmen.52 Jedoch muss be-
rücksichtigt werden, dass auch Eigentumsdelikte wie beispielsweise Diebstähle auf der 
allgemeinen Notsituation beruhten und auch hier die normalerweise geltenden Grenzen 
von Recht, Ordnung und Moral aus der Sicht vieler Menschen zum Teil aufgehoben wa-
ren.53 Allerdings würde es paradox anmuten, eine Strafbarkeit dieser seit langem etablier-
ten Straftatbestände mit dieser Begründung auszuschließen. Eine befriedigende Abgren-
zung dürfte deshalb nur schwerlich möglich sein.

Auch darüber hinaus erscheinen diese Ansatzpunkte für die vorliegende Arbeit wenig 
zielführend. Mit den strafrechtlichen Urteilen als Ausgangpunkt ist es sinnvoll, Krimina-
lität anhand der Grundsätze des zur damaligen Zeit geltenden Strafrechts zu bestimmen. 
Kriminalität ist daher im Folgenden als strafrechtlich relevantes Tun oder Unterlassen zu 
verstehen, das durch die zuständigen Behörden verfolgt und angeklagt werden konnte.54 
Ob dies in der Bevölkerung respektiert wurde, stellt eine andere Fragestellung dar und 
ist eher Teil der Analyse als der Definition von Kriminalität. Würde man die Taten, die 
von den einschlägigen Normen zur Schwarzmarktbekämpfung unter Strafe gestellt wur-
den, nicht als kriminell ansehen, so wäre die komplette Rechtsprechung zum Schwarz-
markt in Frage gestellt bzw. ihrer Legitimität beraubt, sodass sie keinesfalls als taugliche 
Grundlage dieser Arbeit dienen könnte. Den moralischen Implikationen, die die Gesetze 
und ihre Anwendung mit sich brachten, ist an anderer Stelle Rechnung zu tragen.

c. Weitere Begriffe
Daneben gibt es noch einige weitere Begriffe, die der kurzen Erläuterung zur besseren 
Lesbarkeit des Textes bedürfen.

50 So Mörchen, S. 23 f.
51 Trittel, S. 280 f.
52 Trittel, S. 281 ff.
53 Vgl. Boelcke, S. 179.
54 Ähnlich auch Boelcke, S. 80.
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Sofern es sich um Normen aus dem StGB handelt, bezieht sich der Verweis auf die-
se Straftatbestände auf die Version des Gesetzes, die zum Zeitpunkt der Tatbegehung in 
Kraft war.

Unter dem Terminus Rechtsprechung sind, soweit keine weitergehende Konkretisie-
rung erfolgt, die Urteile der Strafkammern des LG Nürnberg-Fürth und die Beschlüs-
se des OLG Nürnberg zu Schwarzmarktdelikten in der Nachkriegszeit zu verstehen. Der 
Begriff der Rechtsprechung ist insofern identisch mit den im weiteren Verlauf beschrie-
benen zugrundeliegenden Quellen.

Sofern von den Besatzungsmächten die Rede ist, so bezieht sich dies auf die Gesamt-
heit der Besatzungstruppen aus Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion. Für die Besatzer im Raum Nürnberg im Besonderen wird dagegen 
speziell auf die Amerikaner oder ihre Soldaten verwiesen.

5. Methodik
a. Zugrundeliegende Quellen
Die zentrale und beinahe ausschließliche Quelle, die Verwendung findet, ist die Recht-
sprechung der Nürnberger Gerichte zum Schwarzmarkt. Dabei handelt es sich um Ur-
teile der drei Strafkammern des LG Nürnberg-Fürth, die mit Schwarzmarktdelikten be-
fasst waren, und um Beschlüsse des als Revisionsinstanz fungierenden OLG Nürnberg.

Das erste relevante Urteil stammt vom 27. Mai 1946 und damit aus einer Zeit, in 
der sich die Ernährungssituation zu verschlechtern begann und der Schwarzmarkt der 
Nachkriegszeit damit zunehmend an Bedeutung gewann. Die letzte Revisionsentschei-
dung des OLG fand am 12. Mai 1950 und somit bereits ein knappes Jahr nach Grün-
dung der Bundesrepublik statt. Das letzte erstinstanzliche Urteil wurde im Juli 1949, also 
in der Phase der Entspannung der Ernährungssituation, gefällt. Die übrigen Urteile und 
Beschlüsse kommen aus dem dazwischenliegenden Zeitraum von knapp vier Jahren. Ein 
Schwerpunkt der Rechtsprechung ist dabei in den Jahren 1947 und 1948, dabei insbe-
sondere jeweils in der ersten Jahreshälfte, zu beobachten. Davon ausgehend, dass die Zeit 
von Anfang 1947 bis zum Frühling 1948 als die härteste und entbehrungsreichste galt, 
ist es wenig überraschend, dass der Schwarzmarkt damals besonders florierte und dem-
entsprechend die Zahl der Verurteilungen einige Wochen oder Monate später anstieg. 
Insgesamt handelt es sich um 54 untersuchte Fälle, von denen einige mehrere Instanzen 
durchliefen.

Neben diesen zentralen Quellen spielten außerdem die Gesetze, die sich mit der 
Schwarzmarktbekämpfung und den Begleiterscheinungen des schwarzen Marktes aus-
einandersetzen, als Basis der Rechtsprechung eine entscheidende Rolle. Ihre Interpreta-
tion und Einordnung ist essentiell für das Verständnis der Urteile und Beschlüsse, wes-
halb ihre Rezeption ebenfalls einen gewissen Raum einnimmt. Berücksichtigt wurden 
dabei alle für die einschlägige Rechtsprechung relevanten Normen aus der Zeit von 1923 
bis 1949. Ein Schwerpunkt lag dabei in den Verordnungen aus der Zeit des Nationalso-
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zialismus, die größtenteils während des Krieges erlassen wurden; weitere wichtige Geset-
ze stammten aus der Besatzungszeit.

b. Vorgehensweise
Wesentliches Merkmal dieser Arbeit ist es, die beschriebene Rechtsprechung als beina-
he alleinige Basis der Untersuchung zu betrachten. Die vorliegenden Urteile wurden im 
Hinblick auf die unterschiedlichsten Kriterien juristischer oder tatsächlicher Art analy-
siert und die daraus resultierenden Ergebnisse in thematisch logische Abschnitte geglie-
dert, die ihrerseits auf die Beantwortung der Forschungsziele hinführen. Entscheidend 
bei dieser Herangehensweise ist, dass sich die Untersuchung alleine auf die Rechtspre-
chung beschränkt und auch bei Unklarheiten – beispielsweise einer nicht stimmigen 
Auslegung von Begriffen über mehrere Urteile hinweg – nicht auf die Urteile aus ande-
ren Gerichtsbezirken oder zeitgenössische Literatur zurückgegriffen wird. So soll, wie 
bereits erläutert, ein kohärentes Bild der Nürnberger Rechtsprechung geschaffen wer-
den, in dem die Interpretationen und Aussagen der Richter für sich genommen analy-
siert werden. Durch die isolierte Betrachtung dieses Bezirks ist es außerdem möglich, ein 
auf die regionalen Besonderheiten abgestimmtes Bild zu gewinnen, das explizit die Le-
benswirklichkeit der Nürnberger Bevölkerung abbildet. Nur durch diese Beschränkung 
ist es außerdem möglich, einem der Ziele der Arbeit, nämlich der Analyse des Schwarz-
marktes aus einer juristischen Perspektive mit der Rechtsprechung als Ausgangspunkt, 
gerecht zu werden. Anhand der Untersuchung eines kleinen, aber repräsentativen Teils 
der einschlägigen deutschen Rechtsprechung können die allgemein herrschenden Pro-
bleme beispielhaft hervorgehoben werden. Gewisse Muster, die in allen Besatzungszo-
nen in ähnlicher Art und Weise bestanden haben dürften, können so ergänzt um regio-
nale Besonderheiten untersucht werden, ohne dass andere Faktoren von der eigentlichen 
Forschung ablenken. Die in den nachfolgenden Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse ba-
sieren also einzig und allein auf den anhand der Rechtsprechung gewonnenen Tatsachen 
und juristischen Argumentation.

Zum besseren Verständnis gerade in den ersten Abschnitten dieser Darstellung wird 
jedoch auch auf die andere bereits benannte Literatur zurückgegriffen, um die nach-
folgenden Untersuchungsergebnisse in den Kontext zu setzen. Dies betrifft die in ganz 
Deutschland herrschende gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage, ohne deren Hinter-
grund eine vertiefte Auseinandersetzung mit den spezifischeren Problemen nur schwer 
denkbar ist. Ähnliches gilt für zeitgenössische juristische Literatur, mit deren Hilfe ins-
besondere die Intention und die Rezeption der einschlägigen Gesetze eingeordnet wer-
den soll.

c. Schwierigkeiten im Rahmen der Vorgehensweise
Durch diese Vorgehensweise treten allerdings auch manche Schwierigkeiten auf. Die Be-
schränkung auf die Rechtsprechung eines einzelnen LG-Bezirks und der weitgehende 
Verzicht auf zeitgenössische Fachliteratur hat nämlich auch zur Folge, dass eventuelle 
Lücken in der Rechtsprechung nicht mithilfe weiterer Quellen geschlossen werden kön-
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nen. Diese Problematik kommt zum Tragen, wenn einzelne Umstände der Tatbegehung, 
zugrundeliegende Überlegungen der Richter oder die Grundlage für die Interpretation 
von Tatbestandsmerkmalen kaum erwähnt werden und so keine feste Basis zur Ausle-
gung bieten. Angesichts der begrenzten Zahl an Urteilen ist die Analyse mancher Sach-
verhalte und juristischer Begriffe daher deutlich fundierter als die anderer.

Ebenso wirkt sich diese Begrenzung der Ressourcen in Fällen aus, in denen sich die 
Urteile widersprechen oder anderslautende Entscheidungen nicht berücksichtigen und 
es deshalb nicht möglich ist, eine herrschende Meinung oder Vorgehensweise heraus-
zufiltern. Hinzu tritt ein klassisches Problem der Arbeit mit historischen Quellen. Auch 
wenn die Urteile mit Schreibmaschine geschrieben wurden, so ist die Lesbarkeit manch-
mal und insbesondere bei handschriftlichen Anmerkungen eingeschränkt. In Einzel-
fällen können bestimmte Ausdrücke nicht entziffert werden. Daher ist es manchmal 
unmöglich, alle Unklarheiten aufzuklären und bestimmte Aspekte müssen schlicht of-
fengelassen werden.

Ein weiteres Problem, das aber zugleich auch einen nicht unerheblichen Vorteil der 
Arbeit darstellen kann, ist die Betrachtung der Rechtsprechung frei von vergleichen-
den Einflüssen. Daraus ergibt sich ein auf regionale Besonderheiten abgestimmtes Bild, 
gekennzeichnet dadurch, dass beispielsweise Schwarzschlachtungen aufgrund des teils 
ländlichen Einzugsgebietes des LG-Bezirks überproportional häufig vorkamen oder dass 
Nürnberg innerhalb der amerikanischen Besatzungszone relativ mittig und somit weit 
entfernt von den für den weiteren Handel relevanten Zonengrenzen lag. Nicht zu ver-
nachlässigen sind in diesem Kontext auch die von Besatzungszone zu Besatzungszone 
und gar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Gesetze und sonstige Beson-
derheiten, die regional unterschiedliche Rahmenbedingungen boten. Die Untersuchung 
mag daher nicht vollumfänglich repräsentativ für den Schwarzmarkt und die juristische 
Aufarbeitung desselben in ganz Deutschland sein, sondern in gewissem Maße von den 
tatsächlichen und rechtlichen Besonderheiten Nürnbergs geprägt sein. Auch wenn sich 
daraus keine universell gültigen Aussagen für das gesamte heutige Bundesgebiet treffen 
lassen können, so muss dies jedoch nicht notwendigerweise ein großer Nachteil sein. 
Die großen moralischen Fragen des Schwarzmarktes und seiner rechtlichen Beurteilung 
werden nicht wesentlich durch regionale Aspekte beeinflusst. Die Kernaussagen sind da-
mit durchaus allgemeingültig und werden lediglich durch speziellere Informationen er-
gänzt, was das Verständnis für die Gegebenheiten einer bestimmten Region fördert.

Schlussendlich bleibt zu erwähnen, dass man bei der Forschung auf Grundlage histo-
rischer Quellen auch mit Schwierigkeiten konfrontiert wird, mit denen sich auch die da-
mals tätigen Juristen auseinanderzusetzen hatten. Unklarheiten, die durch die Anwen-
dung neuer Gesetze oder die Währungsreform auftraten, führten damals wie heute zu 
nicht unerheblichen Problemen. Zu nennen ist hier beispielsweise die Herausforderung, 
eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen in DM oder RM erlassen Geldstrafen herzustel-
len, um sie statistisch auszuwerten. Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass die Richter 
seinerzeit vor den gleichen Problemen standen. Die Auseinandersetzung mit derartigen 



17

Einleitende Erläuterungen

Erschwernissen aus heutiger Perspektive führt so unter Umständen auch zu einem bes-
seren Verständnis der Situation der Richter.

6. Inhaltliche Gliederung der Arbeit
a. Rechtsgrundlagen
Die Gesetze und Verordnungen zur Bekämpfung des Schwarzmarktes entstammten un-
terschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Gesetzgebern. So gab es die Verordnungen 
aus der Zeit des Nationalsozialismus, die auch über das Ende des zweiten Weltkriegs hin-
aus in Kraft blieben. An erster Stelle ist dabei die Kriegswirtschaftsverordnung zu nen-
nen, die viele der „klassischen“ Handlungen des schwarzen Marktes unter Strafe stellte 
und dadurch die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Waren schützen 
sollte. Von besonderer Bedeutung waren auch die Verbrauchsregelungsstrafverordnung, 
durch die der Handel mit bewirtschafteten Gütern ohne offizielle Bezugsberechtigung 
bestraft wurde sowie die Preisrechtsstrafverordnung, die Verstöße gegen die Preisvor-
schriften und somit den Handel zu höheren als den gesetzlich vorgeschriebenen Preisen 
sanktionierte. Diese Normen wurden durch Gesetze aus der Besatzungszeit ergänzt. Das 
von den Besatzungsmächten erlassene Kontrollratsgesetz Nr. 50 richtete sich an Perso-
nen, die in einer eigenverantwortlichen beruflichen Position unter anderem mit zwangs-
bewirtschafteten Gütern zu tun hatten. Mit hohen Strafen wurde dort beispielsweise die 
Entwendung derartiger Waren sanktioniert. Erwähnenswert ist außerdem das Gesetz 
Nr. 3 der bayerischen Landesregierung, das den unbefugten Besitz von Gegenständen 
der amerikanischen Besatzungsmacht verbot.

Neben diese Gesetze und Verordnungen mit ihrem relativ weiten Anwendungsbereich 
traten Normen aus der Zeit vor, während und nach dem Krieg, die spezifische Regelun-
gen für einzelne Teilbereiche enthielten sowie Straftatbestände aus dem StGB, die zwar 
nicht den Schwarzmarkthandel selbst, aber ihn häufig begleitende Handlungen erfassten. 
Gegen Ende des untersuchten Zeitraums wurden außerdem das Straffreiheitsgesetz, das 
Amnestie für bestimmte, geringfügigere Taten gewährte, und das neue Wirtschaftsstraf-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland, das viele der Verordnungen zur Schwarzmarkt-
bekämpfung ablöste, relevant.

Dieses komplexe System aus Bestimmungen unterschiedlichsten Ursprungs und mit 
zum Teil überlappenden Anwendungsbereichen führte zu großen Diskussionen über ihr 
Verhältnis zueinander. Zu Beginn der Rechtsprechung gingen die Gerichte häufig der 
Frage nach, ob insbesondere die von den Nationalsozialisten in Kraft gesetzten Verord-
nungen auch nach dem Ende des Dritten Reichs weiterhin Anwendung finden konn-
ten. Auch wenn dies stets mit dem Verweis auf das nun modifizierte Strafmaß und die 
veränderten Auslegungsregeln bejaht wurde, zeigt es die schwierige Auseinandersetzung 
mit diesen rechtlichen „Altlasten“. Beherrschend war im späteren Verlauf die Festlegung 
des Anwendungsbereichs zwischen dem Kontrollratsgesetz Nr. 50 und der Kriegswirt-
schaftsverordnung. Bald etablierte sich die Auffassung, dass das Kontrollratsgesetz die 
Kriegswirtschaftsverordnung im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängte und Tatein-
heit nicht bestand. Weniger eindeutig gestaltete sich die Abgrenzung zwischen der Ver-
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brauchsregelungsstrafverordnung und der Kriegswirtschaftsverordnung mit ihren ähnli-
chen Anwendungsbereichen. Schlussendlich hatten sich die Gerichte noch mit der Frage 
auseinanderzusetzen, inwieweit das neue Wirtschaftsstrafgesetz die alten Verordnungen 
verdrängte und wie in der Übergangsphase zu verfahren war.

Unabdingbar zur Analyse der Rechtsprechung ist die Untersuchung der Auslegung 
und teilweise auch der Definition der oft eher unbestimmten Tatbestandsmerkmale. 
Dies ist zum einen von Interesse, um mehr über die Arbeitsweise der Gerichte zu erfah-
ren und sich ihrem Vorgehen anzunähern. Andererseits erlaubten einige Begriffe eine 
weitergehende Diskussion und Auseinandersetzung der Gerichte mit ethischen Erwä-
gungen. Insbesondere die „Böswilligkeit“ im Rahmen der Kriegswirtschaftsverordnung 
gibt anhand der Interpretation der Richter einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt 
und Moralvorstellungen der damaligen Zeit. Ähnlich verhielt es sich mit dem Merkmal 
der Gefährdung des Bedarfs, durch dessen Auslegung die Entwicklung der Ernährungs-
lage aufgezeigt wurde und das dazu benutzt wurde, das schädigende Ausmaß der ver-
urteilten Taten darzustellen. Bestimmte Formulierungen in den Urteilen können auch 
an dieser Stelle bereits Rückschlüsse über die Beurteilung bestimmter Verhaltensweisen 
oder Personengruppen geben.

Die Interpretation der Tatbestandsmerkmale ist jedoch auch auf juristischer Ebene von 
Interesse. Die Rechtsprechung war geprägt von den schwierigen Umständen der damali-
gen Zeit, die sie in adäquater Art und Weise in ihrer Rechtsprechung zu berücksichtigen 
hatte. Insbesondere die Gesetze unterschiedlichen Ursprungs und die speziellen Proble-
me durch die Währungsreform brachten teils noch nie dagewesene Schwierigkeiten mit 
sich, die die Richter bei der Interpretation mancher Begrifflichkeiten vor besondere Her-
ausforderungen stellte. Zu beobachten ist, dass sich die daraus resultierenden Diskussio-
nen in unterschiedliche Richtungen entwickelten: Manche von ihnen blieben offen oder 
umstritten, bei anderen entwickelte sich jedoch eine auf sorgfältiger Argumentation be-
ruhende Rechtsprechung, die sich im gesamten Gerichtsbezirk etablierte. Von Interesse 
ist außerdem die Frage, in welchem Verhältnis die Delikte des Schwarzmarktes und die 
„gewöhnlichen“ StGB-Delikte zueinander standen, insbesondere in welchen Taten der 
Schwerpunkt und die Hauptmotivation des strafbaren Tuns zu sehen waren.

Anhand der Auswertung der Anwendung der bestehenden Gesetze und der Interpre-
tation und Definition wichtiger Tatbestandsmerkmale soll versucht werden, ein Bild von 
den Entwicklungen der damaligen Zeit zu zeichnen und Rückschlüsse auf die gesell-
schaftliche Einstellung gegenüber Schwarzhändlern zu gewinnen. Die Äußerungen der 
Richter zu den einzelnen Angeklagten aber auch zur Gesellschaft als solcher spielen da-
bei eine ebenso wichtige Rolle wie die Frage, ob im Rahmen der Interpretation rechts-
staatliche Grundsätze gewahrt wurden.

b. Täter, Delikte, Schwarzmärkte
Das zweite Kapitel setzt sich mit den tatsächlichen Umständen des schwarzen Marktes 
auseinander. Dies ist zum einen relevant, um dessen Mechanismen und Charakteristi-
ka besser zu verstehen und aufgrund der so gesammelten Informationen das Phänomen 
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des Schwarzmarktes und seine Bedeutung innerhalb der Gesellschaft zu erforschen. An-
dererseits bilden diese Fakten auch die Basis für die weiteren Abschnitte dieser Arbeit, 
indem sie die Hintergründe des schwarzen Marktes darstellen und so die Grundlage für 
die weitere Forschung bilden.

Zunächst werden die persönlichen Angaben der Angeklagten analysiert. So ist das Ge-
schlecht der Täter ebenso von Interesse wie ihr Alter oder ihr Familienstand. Anhand 
dessen können beispielsweise Rückschlüsse darauf gezogen werden, ob die Schwarz-
händler für Familienmitglieder zu sorgen hatten oder inwieweit die jeweilige Verteilung 
der Bevölkerungsstruktur entsprach und mögliche Überrepräsentationen festzustellen. 
Auch die Motivation zum Tätigwerden auf dem schwarzen Markt kann so unter Um-
ständen nachvollzogen werden. Mindestens ebenso aufschlussreich ist die Analyse des 
beruflichen Umfeldes. Bestimmte Faktoren wie der darauf basierende Umgang mit Nah-
rungsmitteln bzw. Lebensmittelmarken oder die überdurchschnittliche Mobilität einzel-
ner Personen können dabei entscheidend für die Beteiligung am Markt sein. Die Be-
trachtung der finanziellen Lage, in der sich die Täter befanden, rundet das Bild von der 
Lebenssituation der Angeklagten ab.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Beziehungen, in denen die Täter unterein-
ander standen. Dabei fällt zunächst die in vielen Fällen hohe Zahl an Angeklagten in 
den jeweiligen Prozessen auf. Dies ist zum einen aus rechtsstaatlicher Perspektive hin-
sichtlich der Wahrung der Verfahrensrechte von Interesse, andererseits soll untersucht 
werden, inwieweit diese Personen sich in einem persönlich oder geschäftlich geprägten 
Verhältnis zueinander befanden. Die Art der Beziehungen und die Häufigkeit einer sol-
chen Bindung bei Geschäftsanbahnungen geben Hinweise auf die Funktionsweise des 
Schwarzmarktes. Ausgehend von der Beobachtung, inwieweit der Handel über derarti-
ge Kanäle abgewickelt wurde, können die Absatz- und Beschaffungsmethoden innerhalb 
des Schwarzmarktes nachvollzogen werden. Auch die Bedeutung der (erweiterten) Fa-
milie ist dabei aufgrund der Charakteristika des schwarzen Marktes nicht zu unterschät-
zen.

Von besonderem Interesse sind schließlich auch die auf dem Schwarzmarkt gehan-
delten Waren. Dabei geht es zunächst um die dort veräußerten Gegenstände, angefan-
gen beim Notwendigsten bis hin zu den Luxusgütern der damaligen Zeit. Diese Din-
ge stammten aus den unterschiedlichsten Quellen – sei es aus dem nahen Umland, von 
den amerikanischen Besatzungssoldaten, aus einst legal erworbenen Beständen oder aus 
vorangegangenen Straftaten. Die Verwendung, die die Täter für diese Waren fanden, war 
sehr unterschiedlich und stand naturgemäß oft im Zusammenhang damit, welchen Um-
fang die Schwarzmarktaktivitäten hatten. Die Menge der gehandelten Güter reichte näm-
lich von Kleinstmengen für den ausschließlichen Eigenbedarf bis hin zu einer Quantität, 
die mehr oder weniger ausgereifte professionelle und umfangreiche Handelsaktivitäten 
erforderte, mit denen sogar ein einträgliches Auskommen gesichert werden konnte. Das 
Bild eines sehr heterogenen Marktes vervollständigt schließlich auch die Preisgestaltung 
der Schwarzhändler, die äußerst viele Abstufungen enthielt und in hohem Maße von 
persönlichen oder geschäftlichen Einflüssen wie beispielsweise privaten Bindungen oder 
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weiteren Tauschgeschäften abhing. Demgemäß ging auch der von den Tätern erzielte 
Gewinn weit auseinander, sodass hier ebenfalls große Unterschiede zu Tage treten.

Der Nürnberger Schwarzmarkt zeichnete sich schlussendlich vor allem durch Beschaf-
fungskriminalität aus. Daher sollen zwei der populärsten Methoden zum „Organisieren“ 
von Schwarzmarktwaren näher beleuchtet werden. Schwarzschlachtungen gehörten da-
bei ebenso wie Markenfälschungen aller Art zu den besonders häufig verwirklichten und 
strafrechtlich verfolgten Delikten. Daher soll für beide Handlungskomplexe das gesetz-
lich vorgeschriebene Prozedere im Rahmen des Viehhandels und der Schlachtung so-
wie der Markenproduktion und –ausgabe erläutert werden, um im Anschluss die in der 
Rechtsprechung abgeurteilten Verstöße gegen dieses System darzustellen. Beide Berei-
che zeichneten sich durch ein besonders straffes Normenkorsett aus, das einschlägige 
Kriminalität verhindern sollte. Damit gingen naturgemäß starke Einschränkungen des 
täglichen Lebens und gerade im Falle von Schwarzschlachtungen auch der Eigentums-
rechte einher. Dennoch fanden die Täter, die oftmals in beruflichem Kontakt mit den 
fraglichen Gegenständen standen, immer wieder Möglichkeiten, gegen diese Regulie-
rungen zu verstoßen.

Mithilfe der beschriebenen Auswertungen soll in diesem Kapitel der Frage nachgegan-
gen werden, wie sich bestimmte Tatsachen, wie beispielsweise der Anteil an Tätern pro 
Bevölkerungsgruppe oder die Häufigkeit bestimmter Delikte, erklären lassen. Dies steht 
eng in Verbindung mit der Fragestellung, was die Charakteristik eines Schwarzhändlers 
ausmachte, mithin welche äußeren Faktoren in der Person des Angeklagten oder in sei-
nem Umfeld ihn zum Täter werden ließen. Dabei sollen auch Rückschlüsse auf die Me-
chanismen des Marktes selbst gezogen und untersucht werden, inwieweit es sich dabei 
Besonderheiten des Schwarzhandels in Nürnberg und Umland handelte.

c. Strafmaß
Das Strafmaß in all seinen Facetten ist Gegenstand des dritten Kapitels. Dabei soll zu-
nächst die bloße Höhe der Strafe in statistischer Hinsicht untersucht werden. Davon aus-
gehend stellt sich die Frage, inwieweit das Strafmaß auch im Hinblick auf den jeweiligen 
gesetzlich vorgeschriebenen Strafrahmen mit den zentralen Normen der Schwarzmarkt-
bekämpfung korrelierte und in welchem Zusammenhang die Strafhöhe und der einschlä-
gige Straftatbestand standen. Schließlich ist es im Rahmen der Strafhöhe beachtlich, wie 
sich diese im Laufe des Untersuchungszeitraums veränderte und ob in manchen Phasen 
der Schwarzmarktrechtsprechung eine besondere Milde oder Strenge in den Sanktionen 
zu beobachten war. In eine ähnliche Richtung zielt der nächste Untersuchungsabschnitt, 
der sich der Analyse der zusätzlich verwirklichten Straftatbestände widmet. Dabei ist 
zum einen von Interesse, ob und wie häufig weitere schwarzmarktspezifische Strafnor-
men verletzt wurden. Zum anderen soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit au-
ßerdem allgemeine Kriminalität in Gestalt von Delikten nach dem StGB begangen wur-
de. Dabei soll darauf eingegangen werden, ob diese Straftaten im Zusammenhang mit 
der Höhe der Strafen oder der verletzten Norm der Schwarzmarktbekämpfung standen. 
Außerdem soll analysiert werden, ob und in welche Richtung sich der Anteil der zusätz-
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lich verwirklichten Straftatbestände, seien es solche des allgemeinen Strafrechts oder sol-
che der Schwarzmarktbekämpfung, veränderte.

Im zweiten Hauptabschnitt des Kapitels sollen die Strafzumessungserwägungen ana-
lysiert werden. Diese werden in strafschärfende und strafmildernde Umstände unterteilt 
und für sich genommen analysiert. In beiden Fällen sind die etablierten und bis heute 
gängigen Kategorien der Strafzumessung ebenso relevant wie die Verknüpfung mit den 
zeittypischen Umständen. So spielte der erst kurz zurückliegende Krieg mit seinen Fol-
gen eine ebenso gewichtige Rolle wie das von chaotischen Umständen geprägte Kriegs-
ende. Eine zentrale Erwägung stellte außerdem die Ernährungssituation dar, die für die 
allgemeine Notlage verantwortlich war. Im Rahmen dieser Beobachtungen ist es eben-
falls aufschlussreich, den Tonfall der Richter zu untersuchen. Einzelne, sich teils wieder-
holende Äußerungen eröffnen die Gelegenheit, einen Einblick in die Gedankenwelt der 
Richter zu erhalten und so auch gesellschaftliche Tendenzen zu verfolgen. An kaum ei-
ner anderen Stelle in den Urteilen äußerten die Strafkammern ihre Auffassung so frei 
und unverblümt. Der Wortlaut einiger Aussagen ermöglicht es so, die richterliche Ob-
jektivität zu prüfen und gleichzeitig ein verhältnismäßig unverfälschtes Bild von den 
vorherrschenden moralischen Ansichten der damaligen Zeit zu erhalten.

Schlussendlich sollen einige Äußerungen des LG Nürnberg-Fürth zum Anlass genom-
men werden, um zu untersuchen, wie sich bestimmte, eher ungewöhnliche Faktoren auf 
das Strafmaß auswirkten. Dabei ist die mögliche Andersbehandlung von Frauen ebenso 
von Interesse wie eine zurückliegende KZ-Inhaftierung, eine lange Kriegsgefangenschaft 
oder weitere Kriegsfolgen. Es stellt sich die Frage, ob sich das Vorliegen eines solchen 
Umstandes in der Strafhöhe selbst niederschlug und darüber hinaus in strafmildernder 
oder strafschärfender Form bei der Strafzumessung Erwähnung fand.

Ziel des Kapitels ist es somit, das Strafmaß umfassend zu beleuchten. Es wird erwartet, 
dass so die Arbeit der Richter auch im Hinblick auf ihre Neutralität hin untersucht wer-
den kann und außerdem Hinweise darauf gegeben werden, wie die Justiz mit den klas-
sischen Konflikten des schwarzen Marktes umging. Gerade anhand einzelner Aussagen 
kann unter Umständen auch nachvollzogen werden, inwieweit die Angeklagten selbst, 
aber auch einzelne Bevölkerungsgruppen hinsichtlich ihrer Stellung in der Gesellschaft 
betrachtet wurden. Außerdem können Rückschlüsse auf die Meinungen und Werte eben 
dieser Gesellschaft gezogen werden. Nicht zuletzt darf angenommen werden, dass sich 
die wirtschaftlichen und historischen Entwicklungen und Ereignisse der damaligen Zeit 
im Strafmaß und seiner Begründung wiederspiegeln.

d. Arbeitsweise der Gerichte
Das vierte und letzte Kapitel hat die Aufgabe, die Arbeitsweise der Gerichte zu untersu-
chen. Auch dieses Kapitel gliedert sich in drei Komplexe. Der Erste beschäftigt sich mit 
rechtsstaatlichen Aspekten. Dabei ist zunächst die Untersuchungshaft von Interesse. Die 
Dauer der Inhaftierung im Hinblick auf die Wahrung des Rechts auf ein zügiges Ver-
fahren soll im Verlaufe der Jahre ebenso untersucht werden, wie die Begründungen zur 
Anrechnung oder Nichtanrechnung der Untersuchungshaft. Im Anschluss soll sich der 
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Fragestellung angenähert werden, warum es sich bei den Urteilen zur Schwarzmarktkri-
minalität in Nürnberg nur um eine verhältnismäßig geringe Anzahl handelt. Die mut-
maßlichen Gründe hierfür dürften einige der Beobachtungen in ein neues Licht rücken. 
Bedeutsam ist auch die sich anschließende Untersuchung der unterschiedlichen Rechts-
mittel. In erster Linie sind dabei die Revisionen von Interesse, bei denen analysiert wer-
den soll, wie häufig sie – auch unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufes – einge-
legt wurden und inwieweit sie erfolgreich waren. Zuletzt soll die Arbeitsweise des OLG 
Nürnberg als Revisionsinstanz betrachtet werden. Ausgehend von den in den Rechtsmit-
teln relevanten Themen kann so nicht nur die Argumentationsweise des OLG, sondern 
auch die Bedeutung, die dem Revisionsgericht durch seine Entscheidungen zukam, un-
tersucht werden.

Aufmerksamkeit soll anschließend auch der Aktenführung zuteil werden. Dabei sind 
insbesondere der Umfang der Ausführungen und die Sauberkeit der Akte selbst von In-
teresse, um so Rückschlüsse auf die Art und Weise der Urteilsfindung ziehen zu können 
und um zu untersuchen, inwieweit die Besonderheiten der damaligen Zeit die Recht-
sprechung prägten. Außerdem wird der Tonfall der Ausführungen, der bereits in den 
vorherigen Kapiteln immer wieder Gegenstand der Untersuchung war, zusammenfas-
send beurteilt.

Im letzten Teil soll die Argumentationsweise der Strafkammern des LG und am Ran-
de auch des OLG Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei werden einzelne Urtei-
le aus unterschiedlichen Phasen der Schwarzmarktrechtsprechung herausgegriffen. Die 
Auseinandersetzung der Richter mit dem Verteidigungsvorbringen soll weniger auf ei-
ner inhaltlichen, als vielmehr auf einer technischen Basis untersucht werden. Die Art 
und Weise, mit der sich die jeweilige Strafkammer mit den Argumenten der Angeklag-
ten beschäftigte, soll dabei im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte genauer beleuchtet 
werden. So ist die Ausführlichkeit der Argumentation ebenso von Interesse wie gewis-
se bewusst oder unbewusst gelassene Lücken. Ebenso soll der Einhaltung der Verfah-
rensrechte, der grundsätzlichen Schlüssigkeit der Darlegungen und den zugrundeliegen-
den, möglicherweise auch sachfremden Leitmotiven der Entscheidung Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Diese Analyse bietet so die Möglichkeit, sich anhand von Einzelfäl-
len stellvertretend vertieft mit der Argumentationsweise der Richter zu beschäftigen, was 
aufgrund der Menge nicht bei allen Richtersprüchen möglich wäre.

Ziel des gesamten Kapitels ist es so, die Arbeitsweise der Gerichte hinsichtlich ihrer 
Qualität aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilen. Dabei ist die Wahrung von Ver-
fahrensrechten und rechtsstaatlichen Garantien ebenso von Interesse wie die einzelfall-
bezogene Auseinandersetzung der Richter mit dem Vorbringen der Angeklagten. Au-
ßerdem kann so analysiert werden, inwieweit sich die besonderen Zeitumstände auf die 
Rechtsprechung auswirkten. Nicht zu vernachlässigen ist schlussendlich auch die Mög-
lichkeit, durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Argumentation einzelner Ur-
teile die von den Richtern vorgenommenen Wertungen im Hinblick auf die essentiel-
len moralischen Fragestellungen zu untersuchen. Das Kapitel soll so die Grundlage dafür 
bieten, die Erkenntnisse der bisher vorgenommenen Forschung abschließend in den 
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Kontext des richterlichen Arbeitens zu stellen. Sofern diese Arbeit weitgehend glaub-
würdig und überzeugend war, verleiht dies der Rechtsprechung weiteres Gewicht.





Kapitel 1: Rechtsgrundlagen

Zum juristischen Verständnis der Problematik der Schwarzmarktbekämpfung ist ein de-
taillierter Blick auf die Rechtsgrundlagen unerlässlich. Unter Rechtsgrundlagen sind da-
bei die strafrechtlichen Normen – Gesetze sowie Verordnungen – zu verstehen, die von 
den Gerichten als Basis ihrer Rechtsprechung angewandt wurden. Dieses Kapitel befasst 
sich dabei ausschließlich mit denjenigen Normen, die die Nürnberger Gerichte zur straf-
rechtlichen Beurteilung des Handelns der Angeklagten verwendeten. Andere Bestim-
mungen werden nur erläutert, soweit dies zum besseren Verständnis notwendig ist. Das 
bedeutet auch, dass nur spezifische Be-stimmungen der amerikanischen Besatzungs-
macht und Landesgesetze, die von der bayerischen Regierung erlassen wurden, Berück-
sichtigung finden.

Nach einer kurzen Darstellung der relevanten strafrechtlichen Bestimmungen sollen 
die in der Rechtsprechung zu Tage getretenen Abgrenzungsschwierigkeiten und Konflik-
te in ihrem Anwendungsbereich analysiert werden. Der letzte Abschnitt befasst sich mit 
der Interpretation der Rechtsbegriffe der Normen und wertet aus, auf welche Art und 
Weise die Richter die teils unbestimmten Termini mit Leben füllten.

1. Gesetzessystem
Das in der Zeit von 1945 bis 1949 geltende Gesetzessystem bestand in erster Linie aus 
Vorschriften der Zeit vor dem Kriegsende sowie aus der Gesetzgebung der Besatzungs-
mächte. Ziel dieses Abschnittes ist es, den Anwendungsbereich und Inhalt der wich-
tigsten Gesetze darzustellen und – soweit möglich – die ihnen zugrundeliegenden ge-
setzgeberischen Intentionen zu beleuchten. Dies dient dem besseren Verständnis der 
folgenden Abschnitte.

a. Gesetze aus der Zeit vor 1945
Die meisten der strafrechtlich relevanten Normen stammten aus der Kriegszeit selbst. 
Doch auch weitere nationalsozialistisch geprägte Gesetze aus der Zeit vor dem Krieg und 
auch Normen aus den Jahren vor 1933 sollen an dieser Stelle weiter beleuchtet werden. 
Besondere Aufmerksamkeit ist dabei darauf zu lenken, dass einige Bestimmungen bei 
ihrem Erlass einem ganz anderen, oftmals nationalsozialistisch geprägten, Zweck dien-
ten, als dies bei ihrer späteren Verwendung in der Nachkriegszeit der Fall war.

aa. Kriegswirtschaftsverordnung55

Die Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO) trat am 04. September 1939 in Kraft, also 
kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nochmals verschärft wurde die KWVO 
durch die Verordnung zur Ergänzung der Kriegswirtschaftsverordnung im Jahre 1942.

55 Kriegswirtschaftsverordnung, 04. September 1939, RGBl. 1939, Teil I, S. 1609 ff; geändert durch Verord-
nung zur Ergänzung der Kriegswirtschaftsverordnung, 25. März 1942, RGBl. 1942, Teil I, S. 147 f. (fort-
an: KWVO).
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Ausweislich ihrer Präambel hatte sie das Ziel, alle verfügbaren Kräfte und Mittel für 
den Krieg zu mobilisieren. Die damit einhergehenden Einschränkungen hatte der Be-
völkerung in Kauf zu nehmen, damit das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten wer-
den konnte. Die KWVO wurde dabei als wirtschaftlicher Teil der Mobilmachung ver-
standen.56 Außerdem sollte sie das staatliche Versorgungssystem schützen und die wegen 
der strengen Bewirtschaftung zu erwartenden Schwarzmarktdelikte sanktionieren.57 Da-
durch sollte einer drohenden Instabilität innerhalb des Deutschen Reiches entgegenge-
wirkt werden.58

Denknotwendigerweise bestand nur die zweite Intention der Verordnung über das 
Kriegsende hinaus fort: Die KWVO sollte die aus der weiterhin gravierenden Waren- 
und Rohstoffknappheit resultierende staatliche Steuerung der Wirtschaft strafrechtlich 
durchsetzen.59 Während in der Kriegszeit diejenigen Vorschriften der KWVO, die sich 
mit Kriegssteuern und der Steuerung von Löhnen und Preisen befassten, mit den bedeu-
tendsten Teil der Verordnung darstellten,60 änderte sich dies nach Kriegsende. Mit der 
Besatzungszeit wurde § 1 zu der zentralen Norm der KWVO und der Schwarzmarkt-
bekämpfung als solcher. Demnach machte sich strafbar, wer „Rohstoffe oder Erzeug-
nisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, vernichtet, beiseite-
schafft oder zurückhält und dadurch böswillig die Deckung dieses Bedarfs gefährdet“.61 
§ 1 Abs. 2 KWVO stellte das Beiseiteschaffen, Fälschen und Verwenden gefälschter Be-
zugsberechtigungen unter Strafe.  Ebenfalls bedeutsam blieb § 1a KWVO, der Tauschge-
schäfte basierend auf dem Erhalt oder der Erwartung eines Vorteils für Personen, die in 
Ausübung eines Gewerbes oder Berufs handelten, untersagte. Erwähnenswert ist dabei, 
dass Voraussetzung für die Anwendbarkeit der KWVO (im Gegensatz zur Verbrauchs-
regelungsstrafverordnung) nicht die formale Bewirtschaftung der betroffenen Güter war, 
sondern das eher praktisch angelegte Erfordernis, ob die Gegenstände zum lebenswich-
tigen Bedarf gehörten. Für den subjektiven Tatbestand des § 1 Abs. 1 KWVO waren Vor-
satz und böswilliges Handeln erforderlich.62

§ 1 KWVO regelte die Strafbarkeit für die meisten „klassischen“ Handlungen im Rah-
men von Schwarzmarktaktivitäten wie zum Beispiel den schwarzen Handel, Schwarz-
schlachtungen oder die Fälschung von Lebensmittelmarken.63 Die KWVO bildete damit 
das Herzstück und die Basis für die Verfolgung von Schwarzmarktdelikten.64

Im Strafrahmen der KWVO war zwingenderweise eine Gefängnis- oder Zuchthaus-
strafe, die bis zu unbeschränkter Höhe ausgesprochen werden konnte, vorgesehen. So-

56 Rauh-Kühne, Historische Zeitschrift 2002, Vol. 275 (1), S. 1 (15).
57 Zierenberg, Geschichte in Köln 2003, Vol. 50 (1), S. 175 (181).
58 Zierenberg, Geschichte in Köln 2003, Vol. 50 (1), S. 175 (181).
59 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (264).
60 Vgl. Rauh-Kühne, Historische Zeitschrift 2002, Vol. 275 (1), S. 1 (15).
61 § 1 Abs. 1 S. 1 KWVO.
62 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (265).
63 Vgl. Zierenberg, Geschichte in Köln 2003, Vol. 50 (1), S. 175 (181).
64 Vgl. auch Zierenberg, S. 81.
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fern der Täter außerdem die Absicht hatte sich zu bereichern, war er gem. § 1 Abs. 3 
KWVO zusätzlich zu einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe zu verurteilen. Ur-
sprünglich war sogar die Todesstrafe für besonders schwere Fälle vorgesehen, die jedoch 
im Rahmen von Art. 4 des Gesetzes Nr. 1 der Militärregierung65 außer Kraft gesetzt wur-
de. Aufgrund des Strafmaßes war es umstritten, ob eine Tat nach der KWVO als Verge-
hen oder als Verbrechen zu klassifizieren war, was besondere Relevanz im Hinblick auf 
die Versuchsstrafbarkeit hatte, da diese in der Verordnung nicht ausdrücklich zugelas-
sen wurde.66

Das Strafmaß, das die Verhängung der Höchststrafe der jeweiligen Zeit ermöglichte, 
zeigt welch hoher Unrechtsgehalt den Delikten der KWVO beigemessen wurde. In der 
Kriegszeit war der Grund dafür wohl in erster Linie in der Aufrechterhaltung der Diszi-
plin an der „Heimatfront“ zu sehen.67 In der Besatzungszeit dürfte dies eher mit den gro-
ßen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ein energisches und abschreckendes Durch-
greifen der zuständigen Stellen erforderte, zu begründen gewesen sein.

bb. Verbrauchsregelungsstrafverordnung68

Der VRStVO lag der Gedanke zugrunde, dass aufgrund des vorherrschenden Mangels 
an vielen Gütern der Endverbraucher Waren nur dann beziehen durfte, wenn er dafür 
eine Bezugsberechtigung hatte.69 Das aus diesem Grunde bestehende System aus ver-
schiedenen Bewirtschaftungsvorschriften sollte und musste durch strafrechtliche Instru-
mente wie die VRStVO durchgesetzt werden.70

Die beiden zentralen Normen der VRStVO stellten den Bezug von bezugsbeschränk-
ten Gütern ohne Bezugsberechtigung sowie das Ausnutzen oder die Weitergabe von dem 
Täter nicht zustehenden Bezugsberechtigungen sowohl für Menschen, die in Ausübung 
eines Gewerbes oder Berufs handelten (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 VRStVO) als auch für Verbrau-
cher (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 VRStVO) unter Strafe. § 1 Abs. 1 Nr. 2-6 und § 2 Abs. 1 Nr. 1-3 
VRStVO regelten weitere strafbare Handlungen in diesem Kontext. Der Bezug von be-
zugsbeschränkten Gütern ohne Bezugsberechtigung war dabei diejenige Alternative, die 
weitaus am häufigsten verwirklicht wurde. Auffällig ist bereits an dieser Stelle der Aus-
legungsspielraum, der durch den Begriff „Beziehen“ gegeben war. Der VRStVO fehlte 
außerdem ein Merkmal vergleichbar mit der Gefährdung der Bedarfsdeckung im Rah-
men des § 1 Abs. 1 KWVO, weshalb sie auch Taten erfasste, bei denen deutlich geringere 

65 Gesetz Nr. 1 der Militärregierung – Aufhebung nationalsozialistischer Gesetze; Amtsblatt der Militärre-
gierung Deutschlands 1944, S. 11 ff. (fortan: Gesetz Nr. 1 der Militärregierung).

66 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (264 f.).
67 Zierenberg, Geschichte in Köln 2003, Vol. 50 (1), S. 175 (181).
68 Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften auf dem Ge-

biet der Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Erzeugnisse (Verbrauchsregelungs-Strafverordnung), 06. 
April 1940, RGBl. 1940, S. 610; geändert am 26. November 1941, RGBl. 1941, S. 734 (fortan: VRStVO).

69 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (266).
70 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (266).
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Mengen betroffen waren und die daher nicht nach der KWVO strafbar waren. Sie orien-
tierte sich ausschließlich an dem formalistischen Kriterium der Zwangsbewirtschaftung.

Gem. § 1 Abs. 1 VRStVO war der Strafrahmen für Täter, die in Ausübung eines Gewer-
bes oder Berufes handelten, Geldstrafe in unbeschränkter Höhe und Gefängnis. Deut-
lich milder konnte die Strafe für Täter nach § 2 Abs. 1 VRStVO ausfallen: Die Strafe war 
hier Geldstrafe bis zu 150 RM oder Gefängnis, wenn nicht ein schwerer Fall im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 VRStVO vorlag, der das gleiche Strafmaß wie § 1 Abs. 1 VRStVO beinhalte-
te und die Taten so spürbar schärfer sanktionierte. Gerade im Vergleich mit der KWVO 
fällt so das deutlich geringere Strafmaß auf. Auf Taten nach der VRStVO stand in kei-
nem der Fälle Zuchthaus oder gar Todesstrafe und es war möglich, leichtere Taten mit 
nur niedriger Geldstrafe zu sanktionieren.  Die dadurch entstandene Flexibilität stellte es 
in das Ermessen des Gerichts, nur in geringem Umfang tätig werdende Verbraucher re-
lativ milde zu bestrafen.71 In Verbindung mit ihrem weiten Anwendungsbereich diente 
die VRStVO daher durchaus als eine Art Auffangtatbestand für leichtere Fälle neben der 
KWVO und war mit ihr zusammen eines der zentralen juristischen Mittel zur Bekämp-
fung des Schwarzmarktes.

cc. Preisstrafrechtsverordnung72

Die kurz vor Kriegsbeginn erlassene PStRVO muss im engen Kontext mit den wirt-
schaftspolitischen Preisvorschriften gesehen werden. Normen wie beispielsweise die 
Preisstoppverordnung73 oder die Anordnung über Preisbildung und Preisüberwachung 
in Bayern74 legten die Preise und deren Entwicklung für viele Güter fest. Die entspre-
chenden Gesetze stammten aus der Zeit vor Beginn des Krieges und dienten der unmit-
telbaren wirtschaftlichen Kriegsvorbereitung75 oder wurden zur Fortführung dieser re-
striktiven Preispolitik unmittelbar nach dem Krieg erlassen. Anhand von Vorschriften 
wie dem Preisgesetz76 ist erkennbar, dass die Preise noch weit über das Kriegsende hin-
aus reguliert blieben.

Wer solchen preisrechtlichen Anordnungen vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhan-
delte und damit Handel zu übersetzten Preisen betrieb, machte sich gem. § 1 PStRVO 
strafbar. Um die Ziele der restriktiven Preispolitik durchzusetzen, war ein derartiges 
strafrechtliches Instrumentarium unverzichtbar. Gem. §  8 der PStRVO war ein Ver-
stoß mit Geldstrafe in bis zu unbeschränkter Höhe zu ahnden. Bedeutsam waren bei der 

71 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (266).
72 Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften (Preis-

strafrechtsverordnung), 03. Juni 1939, RGBl. 1939, S. 999, geändert am 26. Oktober 1944, RGBl. 1944, S. 
264 (fortan: PStRVO).

73 Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen, 26. November 1936, RGBl. 1936, S. 955.
74 Anordnung über Preisbildung und Preisüberwachung in Bayern, 18. Juli 1945, GVBl. 1945 Nr. 1, S. 4.
75 Vgl. Zierenberg, S. 23.
76 Übergangsgesetz über Preisbildung und Preisüberwachung (Preisgesetz), 10. April 1948, Gesetzblatt der 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1948, S. 27 (fortan: Preisgesetz).
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Strafverfolgung außerdem § 4 PStRVO, der die Einziehung des erzielten Mehrerlöses re-
gelte, und § 6 PStRVO, der ein Strafverlangen der zuständigen Behörde voraussetzte.

dd. Normen aus dem StGB
Im Rahmen des StGB waren im Kontext der Schwarzmarktrechtsprechung nur einige 
Normen relevant. Mehr oder weniger häufig wurden Straftatbestände wie Hehlerei, Be-
günstigung, Bestechung, Unterschlagung oder auch Urkundendelikte zusammen mit 
den klassischen Schwarzmarktdelikten verwirklicht.

Das StGB blieb während der Besatzungszeit grundsätzlich in Kraft, allerdings wurden 
durch das Kontrollratsgesetz Nr. 11 etliche Normen aufgehoben.77 Art. I des KRG Nr. 11 
setzte insbesondere Normen, die sich mit dem Staatsschutz befassten oder spezifisch auf 
den NS-Staat abgestimmt waren, außer Kraft. Der größte Teil des StGB und vor allem die 
meisten der klassischen StGB-Tatbestände, die auch bei der strafrechtlichen Verfolgung 
des Schwarzmarktes relevant waren, blieben jedoch in Kraft.78

Es ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass keiner der Straftatbestände des StGB 
Schwarzmarktdelikte spezifisch regelte. Diese unterlagen lediglich auf Grundlage der in 
diesem Abschnitt dargestellten gesonderten Gesetze und Verordnungen der strafrecht-
lichen Verfolgung. Die Strafbarkeit nach dem StGB konnte sich daher allenfalls aus im 
Zusammenhang mit diesen Taten begangenen, weiteren Handlungen ergeben.

ee. Thematische Spezialgesetze
Neben diese zentralen Verordnungen und Gesetze zur Bekämpfung des Schwarzmarktes 
trat eine Vielzahl von Spezialnormen, die sich mit einzelnen Aspekten des illegalen Han-
dels beschäftigten. Ihr Anwendungsbereich war oft nur klein und auf Sonderprobleme 
wie zum Beispiel besonders schützenswerte Waren beschränkt.

Im Einzelnen ist dabei insbesondere das Fleischbeschaugesetz79 zu nennen, welches 
das Schlachten von Tieren weitgehend staatlicher Aufsicht unterwarf und Strafbestim-
mungen enthielt, die einen Verstoß gegen die genannten Vorschriften mit Haft- oder 
Geldstrafe sanktionierten. Auch die Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung 
von Tieren und tierischen Erzeugnissen80 und das Branntweinmonopolhinterziehungs-
gesetz81, die exemplarisch für viele andere Spezialgesetze an manchen Stellen eine Rolle 
in der vorliegenden Rechtsprechung spielten, sind erwähnenswert. Relevant war außer-

77 Kontrollratsgesetz Nr. 11 – Aufhebung einzelner Bestimmungen des deutschen Strafrechts, 04. Februar 
1946 (fortan: KRG Nr. 11).

78 Vgl. Conrad, Juristische Rundschau 1947, Vol. 3, S. 65.
79 Fleischbeschaugesetz in der Fassung vom 29. Oktober 1940, RGBl. 1940, S. 1463.
80 Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, 27. August 

1939, RGBl. 1939, S. 1521 zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die öffentliche Bewirtschaftung von Tieren und tierischen Erzeugnissen, 21. Oktober 1943, RGBl. 1943, 
S. 576 (fortan: Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von Tieren und tierischen Erzeugnis-
sen).

81 Gesetz über das Branntweinmonopol, 01. Oktober 1922, RGBl. 1922, S. 405.



Rechtsgrundlagen

30

dem die Verordnung über die Auskunftspflicht82, die bereits etliche Jahre vor dem Krieg 
in Kraft getreten war und es unter Strafe stellte, wenn Unternehmer verpflichtende An-
gaben über ihre Vorräte oder Preise unterließen.

Die Existenz derart spezifischer Normen zeigt, in welch hohem Maße der Umgang mit 
Lebensmitteln staatlich gelenkt war. Auch diese Vielzahl und Vielfältigkeit führte dazu, 
dass sich die Rechtslage eher unübersichtlich darstellte.

b. Gesetze nach Kriegsende
Nach dem Kriegsende wurden die meisten Gesetze von den Besatzungsmächten erlas-
sen. Mithin stammten die entsprechenden Regelungen in Bayern von den Amerikanern. 
Hinzu kamen einige Gesetze der neu eingesetzten bayerischen Landesregierung.

aa. Kontrollratsgesetz Nr. 5083

Das KRG Nr. 50 ist gerade im Vergleich mit den zuvor besprochenen deutschen Verord-
nungen auffallend knapp gefasst. Gem. Art. I machen sich

„Personen, denen die Herstellung, Verwaltung, Beförderung oder Obhut von zwangs-
bewirtschafteten Nahrungsmitteln oder zwangsbewirtschafteten Gütern aller Art, ein-
schließlich solcher, die sich im Herstellungsverfahren befinden, oder von Urkunden, die 
sich auf Zwangsbewirtschaftung beziehen, obliegt, wenn sie solche Gegenstände entwen-
den oder vorsätzlich deren Entwendung, widerrechtliche Vergeudung oder widerrecht-
lichen Gebrauch gestatten“

strafbar.84 Art. II regelte die fahrlässige Begehungsweise. Eine immanente Einschrän-
kung wie im Falle der KWVO die Bedarfsgefährdung war hier nicht vorgesehen, sodass 
davon auszugehen ist, dass ähnlich wie im Rahmen der VRStVO auch geringste Taten 
sanktioniert wurden.85 Das KRG Nr. 50 erfasste nur Personen, die eine besonders enge 
berufliche Verbindung zu den geschützten Gütern und Urkunden haben. Dies schränkte 
den Anwendungsbereich des Gesetzes verglichen mit der KWVO zweifellos ein, obwohl 
angemerkt werden muss, dass gerade die vom KRG Nr. 50 adressierte Personengruppe 
diejenige mit den häufigsten Straftaten in diesem Bereich war.

Das Gesetz brachte zu seinem Inkrafttreten 1947 zum einen die Neuerung, dass 
Schwarzhändler, die in einem für die Ernährungswirtschaft besonders verantwortungs-
vollen Beruf arbeiteten, einer höheren Mindeststrafe ins Auge zu blicken hatten.86 Außer-
dem schloss es eine strafrechtliche Lücke bestehend in denjenigen Fällen, in denen die 
Täter den Missbrauch von zwangsbewirtschafteten Gütern oder von Bezugsberechtigun-

82 Verordnung über die Auskunftspflicht, 13. Juli 1923, RGBl. 1923, S. 723 .
83 Kontrollratsgesetz Nr. 50 – Bestrafung der Entwendung und des rechtswidrigen Gebrauchs von zwangs-

bewirtschafteten Nahrungsmitteln und und Gütern und von Urkunden, die sich auf Zwangsbewirtschaf-
tung beziehen, 20. März 1947 (fortan: KRG Nr. 50).

84 Art. I KRG Nr. 50.
85 Ähnlich auch v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (268).
86 Vgl. v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (267).
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gen durch andere Personen ermöglichten ohne selbst eine in der KWVO sanktionierte 
Handlung vorzunehmen.87

Bereits die Präambel des KRG Nr. 50 gab die Intention des Gesetzes zu erkennen – 
nämlich den Schutz von Lebensmitteln, anderen zwangsbewirtschafteten Gütern und 
den entsprechenden Urkunden für die deutsche Bevölkerung. Mit strengen Strafen soll-
ten Täter abgeschreckt werden, um so die Versorgung zu gewährleisten.88 Die Straf-
androhung des KRG Nr. 50 war nämlich sogar noch höher als die der KWVO. Obgleich 
die Geldstrafe auf 5.000 bis 500.000 RM beschränkt war, fiel stark ins Gewicht, dass so-
wohl eine Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten bis hin zu le-
benslänglich als auch eine Geldstrafe zwingend vorgesehen waren. Der Strafrahmen war 
damit ähnlich hoch wie bei der KWVO, sah darüber hinaus aber eine nicht unerhebliche 
Mindeststrafe vor. Insbesondere die Geldstrafe galt in jener Zeit der allgemeinen Armut 
als enorme Bedrohung für die Existenz und als extrem hoch.89 Die Strafen des KRG Nr. 
50 wurden von zeitgenössischen Stimmen daher als „drakonisch“ bezeichnet.90

Der Erlass des KRG Nr. 50 fiel in die Zeit der größten Engpässe in der Nahrungsmit-
telbeschaffung Anfang 1947, in der die Alliierten diverse Maßnahmen zur strengeren 
Durchsetzung der Zwangsbewirtschaftung ergriffen, um so ihr Überleben zu sichern.91 
Seit seinem Inkrafttreten war das KRG Nr. 50 das zentrale Gesetz zur Schwarzmarktbe-
kämpfung innerhalb des Besatzungsrechts.

bb. Gesetz Nr. 3 der bayerischen Landesregierung92

Das Gesetz Nr. 3 regelte das Verhältnis der bayerischen Bevölkerung zu der amerika-
nischen Besatzungsmacht und ihren Anordnungen. Es setzte die Befolgung amerikani-
scher Normen im Kontext der Besatzung und das erwartete Verhalten gegenüber den 
Soldaten strafrechtlich durch. Im Rahmen der Schwarzmarktbekämpfung war dabei ins-
besondere Ziff. 9 relevant. Das Gesetz Nr. 3 sah dort Geld- Haft- oder in schweren Fällen 
auch Zuchthausstrafe vor, wenn jemand Eigentum der alliierten Streitkräfte oder eines 
Armeeangehörigen unbefugt besaß, darüber verfügte oder anderweitig störend darauf 
einwirkte.

Indem schon der Besitz von amerikanischen Gegenständen weitestgehend illegal war, 
bedeutete dies, dass Menschen, die solche Waren auf dem Schwarzmarkt verkaufen woll-
ten, sich bereits strafbar machten, ehe sie überhaupt ein Geschäft angebahnt hatten. Die 
Regelung sollte wohl verhindern, dass die begehrten Güter der Besatzungsmacht und ih-
rer Angehörigen überhaupt Zugang zum deutschen Schwarzmarkt fanden.

87 Schmidt, Deutsche Rechts-Zeitschrift 1948, S. 412.
88 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (267).
89 Schmidt, Deutsche Rechts-Zeitschrift 1948, S. 412.
90 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (267); ähnlich auch Schmidt, Deutsche Rechts-

Zeitschrift 1948, S. 412.
91 Trittel, S. 110 ff.
92 Gesetz Nr. 3 über die Bestrafung von Verfehlungen gegen die Anordnungen der Besatzungsbehörden, 

16. Oktober 1945, GVBl. 1945 Nr. 6, S. 2.
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cc. Weitere Gesetze
Neben den bereits erwähnten Gesetzen existierten zahlreiche weitere Normen, die sich 
mit der Schwarzmarktbekämpfung befassten. Viele von ihnen spielten aber kaum eine 
Rolle in der vorliegenden Rechtsprechung oder – ähnlich einigen Gesetzen aus der Zeit 
vor der Besatzung – befassten sich mit einem kleinen speziellen Bereich, der ihre prakti-
sche Bedeutung einschränkte.

Das Gesetz zur Bekämpfung des schwarzen Marktes93 regelte beispielsweise gemein-
sam mit seiner Durchführungsverordnung94 ein Versammlungsverbot, indem es Zusam-
menkünfte von mehr als vier Personen zum Austausch von Waren untersagte und straf-
rechtlich sanktionierte.

Das Bewirtschaftungsnotgesetz95 ermächtigte den Wirtschaftsrat in § 1 Abs. 1 zum Er-
lass von Verordnungen, die die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher-
stellen sollten und regelte gleichzeitig auch die Bestrafung von Verstößen gegen diese 
Verordnungen.

dd. Straffreiheitsgesetz vom 24. Januar 194896

Für die Länder der amerikanischen Besatzungszone war es durchaus üblich, nach dem 
Inkrafttreten ihrer Landesverfassungen Amnestiegesetze zu erlassen.97 Diese Gesetze 
wurden teilweise als sehr weitgehend betrachtet.98 Zumindest für andere Bundesländer 
ist bekannt, dass die Straffreiheitsgesetze auch der Entlastung der ohnehin knapp besetz-
ten und an der Belastungsgrenze agierenden Gerichte dienen sollten.99

Das in Bayern geltende Straffreiheitsgesetz von 1948 gewährte beim Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen Amnestie. Straftaten, die wegen einer unverschuldeten Not-
lage des Täters oder seiner Angehörigen, unter dem Einfluss der Kriegsverhältnisse oder 
der allgemeinen Verwirrung beim Zusammenbruch begangen worden waren, kamen 
grundsätzlich für eine Amnestie in Frage.100 Beim Vorliegen einer dieser Grundvoraus-
setzungen waren die Anforderungen der §§ 2 bis 4 zu prüfen. Demnach kam es auf die 
bereits verhängte oder zu erwartende Strafe an. Sofern sich die Bestrafung, abhängig da-
von, wann die Tat begangen worden war,101 im Bereich zwischen einem Jahr Gefängnis 

93 Gesetz zur Bekämpfung des schwarzen Marktes, 25. September 1945, GVBl. 1945 Nr. 2, S. 1.
94 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung des schwarzen Marktes, 25. September 

1945, GVBl. 1945 Nr. 2, S. 2.
95 Gesetz über Notmaßnahmen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Ernährung und des Verkehrs (Bewirt-

schaftungsnotgesetz), 30. Oktober 1947, Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
1948, S. 3 (fortan: Bewirtschaftungsnotgesetz).

96 Gesetz Nr. 97 über die Gewährung von Straffreiheit anlässlich des Jahrestages des Inkrafttretens der Bay-
erischen Verfassung vom 24. Januar 1948, GVBl. 1948 Nr. 1, S. 3 f. (fortan: Straffreiheitsgesetz).

97 Kern, Juristische Rundschau 1949, Vol. 0 (12), S. 367.
98 Kern, Juristische Rundschau 1949, Vol. 0 (12), S. 367.
99 Mörchen, S. 204 ff.
100 § 1 Straffreiheitsgesetz.
101 Für Delikte, die vor dem 08. Dezember 1946 begangen worden waren, galten mildere Voraussetzungen 

als für solche zwischen dem 08. Dezember 1946 und dem 01. Oktober 1947 oder gar solche nach dem 01. 



33

Rechtsgrundlagen

und 5.000 RM Geldstrafe oder neun Monaten Gefängnis und 5.000 RM Geldstrafe be-
fand, wurde sie erlassen oder das Verfahren eingestellt bzw. gar nicht erst eingeleitet. 
Eine Besonderheit bestand darüber hinaus für § 4: Strafen, die niedriger als sechs Mo-
nate Gefängnis und 3.000 RM Geldstrafe waren und vor dem Stichtag am 01. Oktober 
1947 begangen worden waren, wurden auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 1 erlassen. Im Ergebnis bedeutete dies, dass solche geringeren Strafen, wenn sie vor 
dem Stichtag begangen worden waren, generell erlassen wurden und bei höheren Stra-
fen abhängig vom Zeitpunkt der Tatbegehung zusätzlich ein besonderer Grund vorlie-
gen musste.

Diesem Straffreiheitsgesetz folgten nach der Gründung der Bundesrepublik noch wei-
tere Amnestiegesetze mit ähnlichem Inhalt, denen jedoch keine derart große Bedeutung 
auch in ethischer Hinsicht mehr zukam.

ee. Wirtschaftsstrafgesetz102

Das Wirtschaftsstrafgesetz wurde 1949 vom Wirtschaftsrat beschlossen. Es regelte in 
§ 102 die Aufhebung zahlreicher Vorschriften zur Schwarzmarktbekämpfung wie bei-
spielsweise die KWVO, VRStVO oder die PStRVO und ersetzte sie durch eigene Nor-
men mit weitgehend ähnlichem Inhalt.103 Der Titel „Gesetz zur Vereinfachung des 
Wirtschaftsstrafrecht“ ist dabei symptomatisch, wurden doch durch das Gesetz die zahl-
reichen verstreuten strafrechtlichen Normen vereinfacht und einheitlich in einem Ge-
setz zusammengefasst. Das Strafmaß erhöhte sich dabei gerade für die leichteren, früher 
im Rahmen der VRStVO geregelten, Delikte spürbar.104

Obwohl sich die Rechtslage insgesamt durch das neue Gesetz nicht allzu sehr geän-
dert hatte, sondern die Straftatbestände trotz der einsetzenden wirtschaftlichen Ent-
spannung aufrechterhalten wurden, kann das Wirtschaftsstrafgesetz dennoch als Zei-
chen einer neuen Zeit gesehen werden. Es wurde nach Gründung der Bundesrepublik 
erlassen und fiel in eine Zeit, in der der Bewirtschaftung zunehmend weniger Bedeutung 
zukam.105 Das Wirtschaftsstrafgesetz läutete das Ende der Rechtsprechung zu Schwarz-
marktdelikten ein.

c. Zusammenfassung
Betrachtet man die bereits vor 1945 bestehenden und die erst nach dem Krieg erlassenen 
Normen gemeinsam, ergeben sich vier wichtige Säulen der juristischen Schwarzmarkt-
bekämpfung: Die KWVO, die versorgungsgefährdende Delikte größeren Ausmaßes be-
strafte, die VRStVO, die sich mit kleineren Vergehen gegen die Bewirtschaftungsbestim-

Oktober 1947; je näher die Tat also am Kriegsende lag, desto höher durfte die Strafe ausfallen, um noch 
unter die Amnestie zu fallen.

102 Gesetz zur Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrecht (Wirtschaftsstrafgesetz), 26. Juli 1949, Gesetzblatt 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1949, S. 193 (fortan: Wirtschaftsstrafgesetz).

103 Vgl. auch Nüse, Juristische Rundschau 1949, Vol. 13, S. 401.
104 Nüse, Juristische Rundschau 1949, Vol. 13, S. 401.
105 Vgl. Nüse, Juristische Rundschau 1949, Vol. 13, S. 401.
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mungen befasste, die Verstöße gegen das Preisrecht sanktionierende PRStVO und das 
KRG Nr. 50, das besonders hohe Strafen für Personen mit persönlicher Verantwortung 
für zwangsbewirtschaftete Gegenstände vorsah.

Daneben trat eine Vielzahl von spezifischen Gesetzen, die besondere Teilbereiche der 
Bewirtschaftung und die strafrechtliche Sanktion von Verstößen gegen diese regelten, 
sowie Straftatbestände aus dem StGB, die im Kontext von Schwarzmarktdelikten ver-
wirklicht wurden. Die Menge an Gesetzen, Verordnungen, Anordnungen und sonstigen 
Bestimmungen, die sich dem Ziel der Durchsetzung und Sicherung der Bewirtschaftung 
und der Bekämpfung des schwarzen Marktes verschrieben hatten, ist groß und unüber-
sichtlich, zeigt aber gleichzeitig auch die herausragende Bedeutung, die diesem Thema 
zukam. Eine Vereinfachung erfuhr dieser Regelungsbereich erst durch das Wirtschafts-
strafgesetz 1949, das gemeinsam mit dem Straffreiheitsgesetz von 1948 das langsame 
Ende der Rechtsprechung zum Schwarzmarkt einläutete.

2. Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Gesetze
Angesichts der Vielzahl an Gesetzen aus unterschiedlichen Zeiten waren Diskussionen 
über ihre sich teils überschneidenden Anwendungsbereiche unvermeidlich. Die Richter 
hatten sich dabei insbesondere mit der Frage zu befassen, ob die Gesetze aus der Zeit des 
Nationalsozialismus auch nach Kriegsende weiterhin Anwendung finden konnten und 
durften und in welchem Verhältnis die KWVO und das KRG Nr. 50 zueinander standen. 
Darüber hinaus waren der Anwendungsbereich der KWVO und der VRStVO vonein-
ander abzugrenzen und, ganz am Ende des untersuchten Zeitraums, die Frage zu beant-
worten, wie sich das Inkrafttreten des Wirtschaftsstrafgesetzes auf die weitere Verwen-
dung der KWVO auswirkte.

a. Umgang mit Normen aus der Zeit von 1933-1945
Bevor die konkreten Konflikte bei der Anwendung der Gesetze näher erläutert werden, 
soll an dieser Stelle zum besseren Verständnis allgemein erörtert werden, wie mit den im 
Dritten Reich erlassenen Gesetzen in der Nachkriegszeit umgegangen wurde.

Dem Gesetz Nr. 1 der Militärregierung nach blieben die nationalsozialistischen Ge-
setze zunächst in Kraft.106 Davon wurden jedoch etliche Ausnahmen gemacht: Diejeni-
gen Gesetze, die dem nationalsozialistischen Gedankengut zum Durchbruch verholfen 
hatten und charakteristisch für das Dritte Reich waren, wurden direkt oder indirekt für 
unanwendbar erklärt.107 Neben denjenigen Gesetzen, deren Verwendung explizit ausge-
schlossen war,108 galt für die übrigen Normen:

„Kein deutscher Rechtssatz, gleichgültig wie und wann erlassen oder verkündet, darf 
durch die Gerichte oder die Verwaltung innerhalb des besetzten Gebietes angewendet 
werden, falls solche Anwendung im Einzelfalle Ungerechtigkeit und Ungleichheit ver-

106 Vgl. auch Conrad, Juristische Rundschau 1947, Vol. 3, S. 65.
107 Gesetz Nr. 1 der Militärregierung, Art. I, II.
108 Auflistung in Gesetz Nr. 1 der Militärregierung, Art. I.
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ursachen würde, indem entweder (a) jemand wegen seiner Beziehungen zur NSDAP, 
zu deren Gliederungen, angeschlossenen Verbänden oder betreuten Organisationen be-
günstigt wird, oder (b) jemandem wegen seiner Rasse, Staatsangehörigkeit, seines Glau-
bensbekenntnisses oder seiner Gegnerschaft zur NSDAP und deren Lehren Nachteile 
zugefügt werden.“109

Des Weiteren wurde die Anwendung der dann noch verbleibenden Gesetze in ihrer 
Auslegung limitiert:

„Die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen 
Grundsätzen, gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten.

Entscheidungen der deutschen Gerichte, deutscher Amtsstellen und Beamten, oder 
juristischer Aufsätze, die nationalsozialistische Ziele oder Lehren erklären oder anwen-
den, dürfen in Zukunft nicht mehr als Quelle für die Auslegung oder Anwendung deut-
schen Rechts zitiert oder befolgt werden.

Deutsches Recht, das nach dem 30. Januar 1933 in Kraft trat und in Kraft bleibt, ist so 
auszulegen und anzuwenden, wie es seinem einfachen Wortlaut entspricht. Der Geset-
zeszweck und die Auslegungen, die in Vorsprüchen oder anderen Erklärungen enthalten 
sind, bleiben bei der Auslegung außer Betracht.“110

Diese Auslegungsregeln waren demnach die Grundlage für die Anwendung der Geset-
ze aus der Zeit des Nationalsozialismus, die weiterhin in Kraft blieben.

Die von den Besatzungsmächten erlassenen Gesetze und Verordnungen traten grund-
sätzlich neben die bereits bestehenden Bestimmungen und ergänzten sie weitgehend, so-
weit sie nicht früheres Recht explizit aufhoben.

b. Anwendung der Normen aus der Zeit von 1933-1945 in der Nachkriegszeit
In der Anfangszeit der Schwarzmarktrechtsprechung nach dem Krieg wurde der Um-
gang mit Gesetzen aus der Zeit des Nationalsozialismus des Öfteren thematisiert. Die 
Strafkammern nahmen Stellung zur Anwendbarkeit der einschlägigen Gesetze – insbe-
sondere der KWVO als zentraler Bestimmung der Schwarzmarktbekämpfung – sofern 
diese von der Verteidigung bestritten wurde.

Das knapp vorgetragene Kernargument dieser Verteidigungsstrategie war, dass die 
Verwendung der KWVO unzulässig sei, da es sich dabei um ein nationalsozialistisches 
Gesetz handle.111 Hinzu kamen dann noch einzelfallspezifische Argumente. In einem Fall 
wurde der Rückgriff auf die KWVO als unzulässig bezeichnet, weil es sich dabei um ein 
nationalsozialistisches Gesetz handle und stattdessen die VRStVO angewendet werden 
müsse.112 Ein anderer Angeklagter stellte ausweislich der Verteidigung die Berücksich-

109 Gesetz Nr. 1 der Militärregierung, Art. III.
110 Gesetz Nr. 1 der Militärregierung, Art. III.
111 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.

112 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11. Diese Argu-
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tigung von Gesetzen hinter seinen Willen, sich und seine Familie ordentlich zu ernäh-
ren, zurück, was im besonderen Maße gelte, wenn es sich um ein „Nazigesetz“  handle.113

Die Strafkammern traten diesen Argumenten entgegen. Zum Teil wurde zunächst for-
mell argumentiert, dass die KWVO zu den Gesetzen gehörte, die nicht explizit aufgeho-
ben worden waren und ihre Anwendung daher grundsätzlich möglich blieb.114 Im näch-
sten Schritt wurde auf den Sinn und Zweck der KWVO abgestellt: Sie wurde nicht zu 
dem Zwecke erlassen, die nationalsozialistische Herrschaft zu unterstützen, sondern 
war ein Produkt der kriegsbedingten Notzeit.115 Da eine derartige Lage auch nach dem 
Kriegsende fortbestand, diente die KWVO ausschließlich der strafrechtlichen Durchset-
zung der Bewirtschaftungsbestimmungen und musste solange wie diese selbst in Kraft 
bleiben.116 Die Regulierung der Wirtschaft und damit auch die KWVO waren notwen-
dig für die Vermeidung einer Hungersnot und die einigermaßen gerechte Verteilung 
der lebensnotwendigen Güter.117 Die Aufgabe der KWVO wurde darin gesehen, den aus 
der wirtschaftlichen Notlage und den Versuchen Einzelner, sich über die Bewirtschaf-
tungsbestimmungen hinwegzusetzen, resultierenden Schwarzmarkt zu bekämpfen.118 Im 
letzten Urteil zu dieser Thematik wurde schließlich ausgeführt, dass die Anwendbarkeit 
der KWVO  in Literatur und Rechtsprechung bereits allgemein anerkannt sei.119 Dabei 
verwies die Kammer insbesondere auf die bereits vorliegende Rechtsprechung des LG 
Nürnberg-Fürth und des OLG Nürnberg.120

Die Richter kamen daher zu dem Ergebnis, dass die Anwendung der KWVO ange-
sichts der wirtschaftlich immer noch angespannten Lage weiterhin geboten und notwen-
dig war.121 Dies galt trotz ihrer Entstehungsgeschichte und der daraus resultierenden Prä-
ambel.122 Allerdings musste diese bei der Auslegung im Einklang mit dem Gesetz Nr. 
1 der Militärregierung ohnehin außer Betracht bleiben und es durfte nur der einfache 
Wortlaut berücksichtigt werden.123

Bei der Analyse dieser Diskussion fällt auf, dass der Umfang der Argumentation mit 
jedem Urteil nachließ. Nach dem August 1946 fand diese Problematik keine Erwähnung 
mehr. Die Anwendung der Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus wurde auch bis 
dahin nur in etwa der Hälfte der Urteile erwähnt. Dies – und die Erwähnung der be-

mentation ist durchaus überraschend, da auch die VRStVO während des Krieges erlassen wurde.
113 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3.
114 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 7.
115 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 7.
116 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3.
117 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3.
118 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 8.
119 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.
120 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.
121 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.

122 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 8.
123 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4.
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reits eindeutigen Rechtsprechung in dem letzten Fall – zeigt, dass dem Thema im Unter-
suchungszeitraum wohl keine herausragende Bedeutung (mehr) zukam. Dies mag auch 
damit zu begründen sein, dass die vorgeschriebenen Auslegungsregeln den Gerichten 
die nötige Legitimation verschafften, Gesetze aus der Kriegszeit rechtsstaatlichen Maß-
stäben entsprechend anzuwenden. Die Anwendung der KWVO kann daher als die ganz 
vorherrschende und unangefochtene Meinung bezeichnet werden. Ihre Interpretation 
dürfte aber, wie die Gerichte auch nochmals verdeutlichten, im Lichte der Auslegungs-
regeln des Gesetzes Nr. 1 der Militärregierung zu sehen sein. Dadurch wurde es mög-
lich, die Anwendbarkeit der KWVO in erster Linie auf ihre Bedeutung für die Sicherung 
der Ernährungssituation zu stützen und ihren darüber hinausgehenden Regelungsgehalt 
weitgehend auszuklammern.

c. Konkurrenz zwischen der KWVO und dem KRG Nr. 50
Die KWVO und das KRG Nr. 50 waren die zentralen Normen ihres jeweiligen Geset-
zessystems, was die Bekämpfung des Schwarzmarktes anging. Auch wenn sich ihr An-
wendungsbereich nicht komplett überschnitt, so verblieben doch etliche Fälle, in denen 
grundsätzlich eine Anwendung beider Gesetze in Betracht kam.

Die Frage der Konkurrenz zwischen den beiden Gesetzen, die mit dem Inkrafttreten 
des KRG Nr. 50 am 07. April 1947 relevant wurde, war eine derjenigen rechtlichen Fra-
gen, mit denen sich das OLG Nürnberg in seiner Funktion als Berufungsgericht am häu-
figsten beschäftigen musste.124 Hinzu kam eine relativ breit gefächerte Rechtsprechung 
durch die Kammern des LG.

Die Konkurrenzsituation wurde in den Urteilen aus Nürnberg erstmals im Juni 1948 
relevant,125 also bereits mehr als ein Jahr nach Inkrafttreten des KRG Nr. 50. In dieser An-
fangsphase nahm das LG in seinen Urteilen ohne weitergehende Begründung Tatein-
heit zwischen dem KRG Nr. 50 und der KWVO an.126 Diese Auffassung hatte allerdings 
keinen Bestand.127 Sehr bald änderten das OLG und in der Folge auch die Strafkammern 
des LG konsequent ihre Spruchpraxis dahingehend, dass Tateinheit abgelehnt wurde: 
Sie sei überflüssig und damit sinnlos, da beide Normen durch die gleiche Handlung 
verletzt würden.128 Beide enthielten die gleichen Schutzgüter129 und die gleichen Tatbe-
standsmerkmale.130 Die Gesetze standen vielmehr nach Auffassung der Rechtsprechung 

124 Siehe: OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131; OLG Nürnberg, B. v. 16. No-
vember 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181; OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215; 
OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299.

125 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131.
126 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 7; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 17.
127 Aufgehoben in der Revision: OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 5; OLG 

Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
128 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
129 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2; OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 

1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
130 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
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in Gesetzeskonkurrenz.131 In den meisten Fällen erkannten die Gerichte auf Subsidiari-
tät der KWVO, da das KRG Nr. 50 im Vergleich dazu eine Strafverschärfung darstell-
te und außerdem später in Kraft getreten war.132 Diese Auffassung schränkte das OLG 
Nürnberg allerdings später dahingehend ein, dass das KRG Nr. 50 nur dann vorrangig 
sei, wenn es im Einzelfall die strengere Strafe androhte.133 Zum Teil wurde statt Subsidia-
rität auch Spezialität angenommen, was jedoch im Ergebnis keine Rolle spielte.134 Andere 
Strafkammern führten nicht weiter aus, welche Art von Gesetzeskonkurrenz sie sahen.135 
Dass auch Sachverhalte denkbar waren, die nur den Tatbestand eines der Gesetze erfüll-
ten, änderte nach Ansicht des OLG nichts an dieser Auffassung.136 Ebenso wenig spiel-
te es eine Rolle, wenn der Täter außerdem eines der dem KRG Nr. 50 fremden Merkma-
le wie Bereicherungsabsicht137 oder Böswilligkeit138 erfüllte. Allerdings konnten derartige 
Aspekte im Rahmen der Strafzumessung relevant werden und wurden deshalb von den 
Gerichten in einigen Fällen dennoch angesprochen.139

Bemerkenswert ist, dass die Richter nach verhältnismäßig kurzer Zeit dazu übergin-
gen, nur noch festzustellen, dass die KWVO aufgrund des Gesetzeskonkurrenz zum 
KRG Nr. 50 nicht anzuwenden war und sich dabei knapp auf weitere Rechtsprechung, 
in erster Linie des OLG Nürnberg, zu berufen.140 Zum Teil wurde eine mögliche An-
wendung der KWVO gar nicht mehr angesprochen, sondern nur das KRG Nr. 50 ange-
wandt.141 Anders war dies zu Beginn der Diskussion nach dem Inkrafttreten des KRG Nr. 
50. In den ersten Urteilen wurde ausführlich und umfassend argumentiert, häufiger als 
sonst wurden externe Fundstellen herangezogen und die Kammern des LG beriefen sich 
oft auf die bestehende Rechtsprechung des OLG. Es entsteht so der Eindruck einer sehr 
sorgfältigen und fundierten Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Die Beantwor-
tung dieser komplexen Frage verdient insbesondere angesichts der historischen Umstän-
de Aufmerksamkeit. Die Gerichte waren gezwungen, innerhalb kurzer Zeit nach Inkraft-

131 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, 
U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.

132 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3 (nach Abschaffung der Todes-
strafe durch das Gesetz Nr. 1 der Militärregierung Deutschlands, Art. IV, im Rahmen der KWVO glei-
che Maximalstrafe, aber KRG Nr. 50 mit deutlich höherer Minimalstrafe); OLG Nürnberg, B. v. 03. Janu-
ar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2; mit Verweis auf diese Rechtsprechung auch: LG Nürnberg-Fürth, 
3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 2. gro-
ße Strafkammer, U. v. 02. Mai 1949, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 2 (Entscheidung nach Rückverweisung 
durch das OLG; schlussendlich aber aus anderweitigen Gründen keine Verurteilung nach KRG Nr. 50).

133 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.
134 So in LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
135 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 

Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 16.
136 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 5.
137 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
138 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 8.
139 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.
140 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 16.
141 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 21 ff.
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treten des KRG Nr. 50 im April 1947 eine wenigstens einigermaßen zuverlässige und 
belastbare Rechtsprechung zu entwickeln. Ein Rückgriff auf höchstrichterliche Recht-
sprechung sowie Literaturmeinungen war angesichts der Kürze der Zeit und der insta-
bilen Situation in der Nachkriegszeit nur eingeschränkt möglich. Die im Bezirk Nürn-
berg herrschende Meinung basierte also zum großen Teil auf der Argumentation des 
OLG selbst.

Die soeben dargestellte Veränderung in den Urteilen des LG sowohl in inhaltlicher als 
auch in argumentativer Hinsicht zeigt, wie schnell und nachhaltig sich die Auffassung 
des OLG Nürnberg in dem Gerichtsbezirk durchgesetzt hat. Die zunächst höchst um-
strittene Frage des Anwendungsverhältnisses verlor rasch an Bedeutung und wurde in 
den späteren Urteilen zur Randnotiz. Das KRG Nr. 50 wurde stets vorrangig verwendet. 
Diese Entwicklung beruhte in erster Linie auf Einflüssen innerhalb des Bezirkes selbst 
und wurde – soweit erkennbar – nur wenig durch die Rechtsprechung anderer Gerichte 
oder durch Literatur beeinflusst.

So umstritten dieses Problem auch in dogmatischer Hinsicht gewesen sein mag, so ge-
ring waren die praktischen Folgen der diesbezüglichen Entscheidungen. Entschied das 
Berufungsgericht konträr zur ersten Instanz auf die alleinige Anwendung des KRG Nr. 
50, wurde der Fall nicht wegen dieser Änderung an das LG zurückverwiesen.142 Stattdes-
sen wurde das Urteil lediglich berichtigt.143 Damit blieb auch das Strafmaß gleich. Sofern 
diese Überlegung überhaupt erwähnt wurde, wurde dies damit begründet, dass die straf-
schärfenden und –mildernden Umstände, die das Gericht zu seiner konkreten Strafe be-
wogen haben, dieselben sein dürften, gleich auf welches Gesetz sie sich bezogen.144 Es 
bleibt fraglich, ob die vorrangige Anwendung des KRG Nr. 50 in anderen Urteilen eine 
höhere Strafe zur Folge hatte. Angesichts der im Gegensatz zur KWVO nicht unerheb-
lichen Mindeststrafe des KRG Nr. 50 bleibt wenigstens in denjenigen Fällen, in denen 
nur diese Mindeststrafe verhängt wurde,145 offen, ob die Anwendung der KWVO zu einer 
niedrigeren Strafe geführt hätte.

Endgültig beendet wurde diese Thematik durch die Erste Änderung der Ausführungs-
verordnung Nr. 3 zum Militärregierungsgesetz Nr. 2 im Jahre 1949.146 Demnach konn-
te auf die Bestrafung einer Handlung, die nicht nur das KRG Nr. 50, sondern auch deut-
sches Strafrecht verletzte, auch die deutsche Strafbestimmung Anwendung finden. Die 
Gerichte hatten von diesem Zeitpunkt an die Wahlmöglichkeit, ob sie das KRG Nr. 50 
oder die KWVO anwenden wollten.147 Damit wurde jede Diskussion obsolet.
142 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 6; OLG Nürnberg, B. v. 16. Novem-

ber 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6; OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
143 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 6; OLG Nürnberg, B. v. 16. Novem-

ber 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6; OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
144 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 2.
145 So in LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122; LG Nürnberg-

Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299.
146 Erste Änderung der Ausführungsverordnung Nr. 3 zum Militärregierungsgesetz Nr. 2, 26. Juli 1949, 

GVBl. 1949, S. 211.
147 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 2.
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Das OLG hatte sich danach lediglich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es mit 
einem erstinstanzlichen Urteil umgehen sollte, das zu einem Zeitpunkt erlassen wurde, 
als die besagte Änderung noch nicht in Kraft getreten war.148 Nach dem zur damaligen 
Zeit geltenden § 2a Abs. 2 StGB konnte, wenn zur Zeit der Entscheidung ein milderes 
Gesetz in Kraft war als zur Zeit der Begehung der Tat, ersteres angewandt werden.149 Ob 
mit dem Zeitpunkt der Entscheidung nur ein Urteil durch den Tatrichter gemeint war, 
oder auch eine revisionsrichterliche Entscheidung erfasst sein konnte, war aufgrund der 
zahlreichen Änderungen des StGB dogmatisch umstritten.150 Das OLG Nürnberg ent-
schloss sich dazu, den relevanten Zeitpunkt auf denjenigen der revisionsrichterlichen 
Entscheidung auszudehnen, damit aus Billigkeitsgründen die in den damaligen Zeiten 
häufig veränderte Rechtslage besser berücksichtigt werden konnte.151 Das OLG interpre-
tierte diese Veränderung der rechtlichen Situation als Strafminderung.152

d. Abgrenzung zwischen der KWVO und der VRStVO
Das Verhältnis zwischen der KWVO und der VRStVO war weitaus weniger von dog-
matischen Diskussionen geprägt. Beide stammten aus der gleichen Zeit, sodass es kei-
ne Probleme in ihrem Rangverhältnis gab. Allerdings kam es aufgrund ihres ähnlichen 
Anwendungsbereichs ebenfalls zu Problemen im Bereich der Konkurrenzen. Die Recht-
sprechung charakterisierte das Verhältnis der beiden Normen sehr unterschiedlich.

In einigen Urteilen wurde angenommen, dass zwischen der KWVO und der VRStVO 
Tateinheit bzw. Idealkonkurrenz bestand, dass die gleiche Handlung also Normen beider 
Gesetze verletzen konnte.153  Die Auffassung von der Tateinheit wurde einmal durch das 
OLG revidiert, da in dem konkreten Fall die VRStVO lediglich durch die Verwertung 
der aus dem Kriegswirtschaftsverbrechen stammenden Waren verletzt wurde und so-
mit kein neues Rechtsgut betroffen war.154 Der Verstoß gegen die VRStVO wurde durch 
die Bestrafung des Delikts nach der KWVO nach Ansicht des OLG in diesem Fall auf-
gezehrt.155 Allerdings blieb dieser Beschluss die einzige obergerichtliche Meinung zu die-
ser Thematik.

In anderen Fällen grenzten jedoch die erstinstanzlichen Richter die Anwendungsbe-
reiche von KWVO und VRStVO voneinander ab. Dabei entstand der Eindruck, dass 

148 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 2.
149 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 2.
150 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 3.
151 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 4.
152 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299, S. 2, 5.
153 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 8; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, 
U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 18; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. 
v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 5; wohl auch LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkam-
mer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 26; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, 
U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 13.

154 OLG Nürnberg, B. v. 19. Februar 1947, Az. Ss 18/47, Nr. 1739, S. 2.
155 OLG Nürnberg, B. v. 19. Februar 1947, Az. Ss 18/47, Nr. 1739, S. 2.
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die Gerichte davon ausgingen, dass eine Handlung nur eines der beiden Gesetze verlet-
zen konnte. Im Rahmen der Abgrenzung wurde zunächst auf die gesetzgeberische Inten-
tion abgestellt: Die KWVO sollte insbesondere „den gefährlichen Schieber“ bestrafen, 
der durch seine Tat das Wohl der Allgemeinheit gefährdete.156 Diese Auffassung dürf-
te mit dem Erfordernis der Bedarfsdeckung der KWVO zu erklären sein. Die VRStVO 
war hingegen nach Ansicht der Richter dazu gedacht, weniger gefährliche Täter und ge-
ringere Taten zu erfassen.157 Sie sollte somit bei geringeren Verstößen Anwendung fin-
den, die nicht erheblich genug für die Anwendung der KWVO waren.158 Bei Taten, die 
nicht das für die KWVO erforderliche Niveau erreichten, war es den Gerichten außer-
dem möglich, einen schweren Fall nach § 2 Abs. IV VRStVO anzunehmen und so inner-
halb des Anwendungsbereiches weiter zu differenzieren.159 Die Anwendung der KWVO 
kam demnach nur bei schweren Taten in Betracht.160 Dies äußerte sich nach Ansicht der 
Nürnberger Richter bereits durch ihren Aufbau und die Charakterisierung der in ihr be-
straften Delikte als Verbrechen.161 Die erste Strafkammer sprach als einzige Kammer Ge-
setzeskonkurrenz zwischen der VRStVO und der KWVO an.162

Das bedeutet, dass der Umgang mit dieser Problematik unbefriedigend bleibt. Die Ge-
richte bezogen nicht immer eine eindeutige Position. Es ist unklar, ob die Gerichte stets 
Tateinheit annahmen oder ob in denjenigen Urteilen, in denen die Abgrenzung der bei-
den Verordnungen thematisiert wurde, von einem Konkurrenzverhältnis ausgegangen 
wurde. Tateinheit entsprach wohl der im Allgemeinen herrschenden Meinung.163

Die praktische Bedeutung dieser Frage – insbesondere im Rahmen der Strafzumes-
sung – dürfte jedoch eher unwesentlich gewesen sein: Bei Tateinheit wurde die Strafe 
dem strengeren Gesetz (also der KWVO) entnommen, sodass sich die zusätzliche Be-
jahung der VRStVO nicht straferhöhend ausgewirkt haben sollte. Schlussendlich dürfte 
aus der Rechtsprechung abgelesen werden können, dass die KWVO auf schwerere Fäl-
le Anwendung finden sollte. Auf welche Art und Weise dies geschah – im Wege der Tat-
einheit zusätzlich zur VRStVO oder durch Verdrängung der VRStVO – wurde offenbar 
unterschiedlich gelöst.

156 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 9.
157 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 9.
158 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
159 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 9.
160 Differenzierung, auch wenn das Gericht in diesem Urteil grundsätzlich von der Möglichkeit der Tatein-

heit ausging: LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 
2215, S. 22.

161 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 22.
162 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 5 f.
163 vgl. v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (266).
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e. Anwendungsbereich des Wirtschaftsstrafgesetzes im Verhältnis zur bisherigen 
Rechtslage
Durch § 104 des Wirtschaftsstrafgesetzes, das am 26. Juli 1949 in Kraft trat, galt folgen-
de Regelung:

„Wären Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften oder Verfügungen, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes erlassen sind, nach Bestimmungen zu bestrafen oder zu ver-
folgen, die nach § 102 außer Kraft getreten sind, so gelten an deren Stelle die Bestim-
mungen dieses Gesetzes.“164

Darunter fielen gem. §  102 Wirtschaftsstrafgesetz wesentliche Bestimmungen der 
Schwarzmarktbekämpfung wie zum Beispiel auch die KWVO oder die VRStVO.165

Inwieweit durch diese Vorschrift die Gesetze selbst aufgehoben wurden, war umstrit-
ten. Das OLG Nürnberg ging in einem obiter dictum ohne weiteres davon aus, dass die 
erwähnten Gesetze durch Normen des Wirtschaftsstrafgesetzes ersetzt wurden.166 Das 
LG, an das der Fall aus anderen Gründen zurückverwiesen worden war, sah sich an die 
Auffassung des OLG nicht gebunden.167 Stattdessen nahm es an, dass aufgrund der For-
mulierung des § 104 Wirtschaftsstrafgesetz nicht die in § 102 genannten Gesetze selbst, 
sondern nur Bestimmungen, die ein bestimmtes Tun oder Unterlassen verbaten, wäh-
rend die Strafe in einem besonderen Gesetz enthalten war, für unanwendbar erklärt wur-
den.168 Die Strafkammer ging daher davon aus, dass § 104 „die Strafbarkeit von Verstö-
ßen gegen Bewirtschaftungs- und Preisvorschriften, die in Blankettstrafgesetzen mit 
Strafe bedroht waren“ regelte und berief sich dabei auf Kommentarliteratur.169 Schlus-
sendlich kam jedoch auch das LG über §  2a Abs. 2 StGB zur Anwendung des neuen 
Wirtschaftsstrafgesetzes, da es die im Vergleich mildere Strafe vorsah und das Gericht 
daher die Wahl hatte, es anzuwenden.170

Nachdem die Anwendung des KRG Nr. 50 bereits seit geraumer Zeit im Ermessen der 
Gerichte stand, war nun auch die Verwendung der KWVO – je nachdem, welcher An-
sicht man folgte – entweder nicht mehr möglich oder stand ebenfalls im Ermessen der 
Gerichte. Demnach kann die Einführung des Wirtschaftsstrafgesetzes faktisch als End-
punkt der klassischen Schwarzmarktrechtsprechung betrachtet werden. Nur wenige Mo-
nate später hatten sich sämtliche Diskussionen mit der weitestgehenden Aufhebung der 
Rationierung von Lebensmitteln im Januar 1950171 ohnehin erledigt.

164 Gesetz zur Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts, 26. Juli 1949, WiGBl. 1949, S. 193 ff.
165 § 102 Ziff. 2, 5.
166 OLG Nürnberg, B. v. 07. September 1949, Az. Ss 115/49, Nr. 2294, S. 6.
167 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 6.
168 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 6.
169 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 6.
170 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 6 f.
171 Beschluss der Bundesregierung vom 13. Januar 1950, veröffentlicht im Bundesarchiv, Kabinettsprotokol-

le 1950, 35. Kabinettssitzung, Tagesordnungspunkt D; erste Lockerungen aber schon kurz vor der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland, vgl. Hoffmann, S. 99 f.
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f. Fazit
Das Verhältnis der Normen zur Schwarzmarktbekämpfung untereinander war in Teilen 
höchst umstritten und unklar. Das überrascht nicht. In dem untersuchten Zeitraum wa-
ren viele Gesetze unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Ursprungs in Kraft. Die 
Gerichte hatten die Aufgabe, ein dogmatisch und auch rechtsstaatlich akzeptables Rang-
verhältnis zwischen den Verordnungen aus der Zeit des Nationalsozialismus, den Geset-
zen und Verordnungen der Besatzungszeit und schließlich auch den neuen Normen der 
Bundesrepublik zu schaffen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und juristischen Umstände der Nachkriegszeit war dies keine einfache Aufgabe. In-
nerhalb kürzester Zeit musste so eine vollkommen neue Rechtsprechung entwickelt wer-
den. Die Gesetze der Militärregierung und später der Bundesregierung, aber auch die 
veränderten Auslegungsregeln für die älteren Gesetze machten eine umfassende, neue 
Interpretation erforderlich. Es ist gut vorstellbar, dass die Gerichte sich dabei in erster Li-
nie auf ihre eigenen Argumentationsfähigkeiten und ihr juristisches Einschätzungsver-
mögen verlassen mussten. Unter Berücksichtigung der häufig sehr kurzen Zeitspannen 
nach dem Erlass einer Bestimmung waren zumeist wenige andere Urteile oder gar Lite-
ratur vorhanden, auf die die Gerichte ihre Meinung stützen konnten.

In vielen Fällen gelang es den Richtern dennoch, eine relativ einheitliche, gut begrün-
dete und belastbare Rechtsprechung zu etablieren. Als gutes Beispiel hierfür mag die 
Rechtsprechung zum Verhältnis von KRG Nr. 50 und KWVO dienen. Trotz anfängli-
cher Unstimmigkeiten konnte durch die obergerichtlichen Entscheidungen eine nach-
vollziehbare herrschende Meinung begründet werden, an der sich die künftigen Urteile 
orientierten und welche die dazu gehörigen Diskussionen weitgehend verstummen ließ. 
Anders war die Situation im Rahmen des Anwendungsbereiches der KWVO und der 
VRStVO, wo kaum eine vorherrschende Meinung herausgelesen werden konnte. Mögli-
cherweise kann dies mit der angesprochenen fordernden Situation und darüber hinaus 
auch der fehlenden praktischen Relevanz begründet werden.

Schließlich bleibt festzuhalten, dass die verschiedenen Streitigkeiten die juristische 
und auch politische Entwicklung des untersuchten Zeitraumes symbolisieren. Während 
in der Anfangszeit kurz nach dem Ende des Krieges vor allem die Anwendbarkeit der 
Gesetze aus dem Dritten Reich umstritten war, wurde diese Diskussion in der Hochzeit 
der Schwarzmarktrechtsprechung von der Frage nach dem Verhältnis zwischen KWVO 
und KRG Nr. 50 abgelöst, ehe schließlich das neue Wirtschaftsstrafrecht der jungen Bun-
desrepublik die Anwendbarkeit der VRStVO und der KWVO in Frage stellte. Die Recht-
sprechung des LG und OLG spannte so einen weiten Bogen von den nationalsozialisti-
schen Normen hin zu den ersten Gesetzen der neu gegründeten Bundesrepublik.

3. Auslegung zentraler Begrifflichkeiten
Die Auslegung der wichtigsten Begriffe der Gesetze, die der Schwarzmarktbekämpfung 
dienten, ist ein Kernelement der Auswertung der Urteile, da viele der relevanten Termi-



Rechtsgrundlagen

44

ni eher unbestimmt waren und den Richtern so einen weiten Beurteilungsspielraum er-
laubten.172

Die Definition sowie die Interpretation der Tatbestandsmerkmale im Einzelfall zeigt, 
wie die Gerichte diese Begriffe ausfüllten. Daraus können die zugrundeliegenden juri-
stischen, aber auch moralischen Erwägungen abgelesen werden. Der Umfang und die 
Aussagekraft der Untersuchung der einzelnen Begrifflichkeiten ist naturgemäß abhängig 
davon, wie oft sich die Gerichte mit den jeweiligen Normen auseinanderzusetzen hat-
ten. Dabei ergaben sich größere Unterschiede, sodass die Interpretation einiger Gesetze 
deutlich umfassender analysiert werden kann als die anderer.

a. Kriegswirtschaftsverordnung
Besondere Aufmerksamkeit soll den Begriffen der KWVO gewidmet werden. Da sie das 
Herzstück der Schwarzmarktbekämpfung darstellte, äußerten sich die Gerichte in fast al-
len vorliegenden Fällen zur Auslegung ihrer Begriffe, sodass sich daraus ein sehr kohä-
rentes Bild ergibt.

aa. Begriffe des § 1 Abs. 1 und 2 KWVO
Aufgrund des sehr ähnlichen Anwendungsbereichs und insbesondere wegen der zum 
Teil identischen Tathandlungen, die auch sehr ähnlich ausgelegt wurden, sollen die Aus-
drücke des § 1 Abs. 1 und 2 KWVO miteinander besprochen werden.

[1]. Rohstoffe oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören
Rohstoffe oder Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, 
waren diejenigen Güter, die durch § 1 Abs. 1 KWVO geschützt werden sollten. Darunter 
konnten grundsätzlich alle Waren subsumiert werden, gleich ob sie bezugsbeschränkt, 
beschlagnahmt oder frei erhältlich waren.173 Auf das formelle Erfordernis des beschränk-
ten Bezuges kam es dabei also nicht an. Es sollte darüber hinaus keine Rolle spielen, ob 
sich die Waren bereits vor Kriegsbeginn im Eigentum des Täters befanden.174 Anhand 
dieser Einordnung wird deutlich, in welchem Ausmaß die Gesetze zur Schwarzmarkt-
bekämpfung in die Eigentumsordnung eingriffen. Wenn ein Gegenstand, der sich seit 
Jahren im Eigentum einer Person befand, nun zum lebenswichtigen Bedarf der Bevöl-
kerung gehörte, so durfte der Eigentümer nicht mehr frei darüber verfügen. Diese so 
fremd erscheinende Werteordnung verdeutlicht an dieser Stelle, welche Sondersituation 
die Gesetze zur Bekämpfung des Schwarzmarktes erfassen sollten.

Unbeachtlich war weiterhin auch, ob die Güter aus dem In- oder Ausland stamm-
ten, da auch (illegal) importierte Waren mit Erreichen des deutschen bzw. bayerischen 
Gebietes Teil der Bedarfsdeckung der Bevölkerung wurden.175 Entscheidend war ledig-

172 So auch Zierenberg, S. 81 f.
173 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5.
174 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5.
175 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 5; LG Nürnberg-
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lich, ob die Gegenstände „zum lebenswichtigen Bedarf des deutschen Volkes gehören“.176 
Dies wurde beispielsweise verneint, wenn Waren betroffen waren, die für ausländische 
Verbraucher bestimmt waren.177 In diesem Falle entfiel eine Strafbarkeit nach § 1 Abs. 1 
KWVO, da Ausländer nicht zum Kreise der Versorgungsberechtigten nach deutschem 
Recht gehörten.178 Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Frage, für wen die Güter be-
stimmt waren, das entscheidende Kriterium darstellte. Weder ihre Herkunft noch ihre 
Bewirtschaftung waren für die Ausfüllung des Tatbestandsmerkmals relevant.

Darüber hinaus wurde die Eigenschaft der Rohstoffe und Erzeugnisse kaum definiert 
und dementsprechend auch nicht begründet, wieso sie zum lebenswichtigen Bedarf ge-
hörten. In vielen Fällen dürfte diese Eigenschaft jedoch auch auf der Hand gelegen haben. 
Bejaht wurde dieses Merkmal demnach für Butter,179 Rindertalg,180 Getreide181 wie Weizen 
und Roggen,182 Reis183 und Zucker.184 Mit am häufigsten genannt wurden Fleisch und Tie-
re.185 Um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten, wurden auch lebende Tiere unter 
diesen Begriff subsumiert, auch wenn es noch des Zwischenschrittes des Schlachtens be-
durfte, ehe sie formell unter den Terminus fielen.186 Aber nicht nur Lebensmittel, sondern 
auch andere mehr oder weniger alltägliche Güter waren von den Gerichten als zum le-
benswichtigen Bedarf gehörig eingestuft worden: dazu zählten Tabakwaren,187 Möbel,188 
Textilien und Kurzwaren,189 darunter auch Matratzenstoff,190 Glühbirnen und diverse 
Elektrogeräte,191 Reifen, Schläuche und Dieselkraftstoff.192

Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 5.
176 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5.
177 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 3 f.
178 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 3 f.
179 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 5 f.; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 6.
180 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25.
181 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 6.
182 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 7.
183 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 5.
184 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 6; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 7.
185 Z.B.: LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG Nürnberg-Fürth, 3. 
Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. 
v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Fe-
bruar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.

186 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 14; indi-
rekt auch: LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 9; 
LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.

187 OLG Nürnberg, B. v. 28. November 1947, Az. Ss 38/47, Nr. 1766, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkam-
mer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5.

188 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 7.
189 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 5.
190 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268, S. 15.
191 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 7.
192 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 5.
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Mag die Einordnung von Zigaretten in diesem Kontext auch überraschen, so dürfte 
sie in erster Linie mit der schwachen RM zu begründen sein. Da viele Menschen nicht 
auf die üblichen Währungen vertrauten, erfreuten sich Zigaretten als Parallelwährung 
vor allem bis zur Währungsreform großer Beliebtheit.193 Es ist davon auszugehen, dass 
dem mit der Einordnung als lebenswichtiges Gut ein Riegel vorgeschoben werden sollte, 
da so die umfassende strafrechtliche Verfolgung ermöglicht wurde. Hinzu kam, dass die 
Besatzungsmächte Tabakwaren auch eine beruhigende und ablenkende Funktion in der 
damals herrschenden schweren Situation zuschrieben, sodass Zigaretten wohl tatsäch-
lich nicht nur als reines Genussmittel betrachtet wurden.194 Auf Basis dieser Einordnung 
der Zigaretten war die Subsumtion unter Erzeugnisse, die zum lebenswichtigen Bedarf 
der Bevölkerung gehören, aus der damaligen Perspektive durchaus nachvollziehbar.

Verneint wurde das Tatbestandsmerkmal zumindest in der vorliegenden Rechtspre-
chung fast nie. Eine Ausnahme gab es lediglich bei Orangen, da das Gericht der Ansicht 
war, dass es sich dabei nicht um Nahrungsmittel handelte.195 Die damit einhergehen-
de Verneinung der Zugehörigkeit zum lebensnotwendigen Bedarf ist durchaus überra-
schend angesichts der Gegenstände, bei denen dies bejaht wurde (man denke zum Bei-
spiel an Möbel oder Matratzenstoff). Diese Entscheidung mag damit zu begründen sein, 
dass ein derart exotisches Produkt in Nürnberg zu dieser Zeit kaum verbreitet war und 
daher seine Vorzüge (Vitamine, Zucker etc.) nicht bekannt waren.

In den anderen Fällen wurden alle Gegenstände ohne weitere Begründung als not-
wendig für den lebenswichtigen Bedarf erachtet. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die da-
malige Situation: in einer Zeit stetigen Mangels wurden fast alle nützlichen und essbaren 
Gegenstände als lebensnotwendig betrachtet, weshalb den Richtern eine weitere Begrün-
dung obsolet erschienen sein mag.

[2]. Bescheinigungen über eine Bezugsberechtigung oder Vordrucke hierfür
Bescheinigungen über eine Bezugsberechtigung oder Vordrucke hierfür waren Gegen-
stand des § 1 Abs. 2 KWVO. Ihr Begriff ist durch den Wortlaut des Gesetzes recht ein-
deutig beschrieben, sodass es keine Diskussionen über ihre Auslegung gab. Erwähnens-
wert und auch von gewisser praktischer Relevanz war jedoch, dass auch Fehldrucke 
solcher Scheine vom Anwendungsbereich erfasst waren.196 Dies ist angesichts des Schutz-
zwecks der Norm nachvollziehbar und beinahe unerlässlich. Darüber hinaus muss er-
wähnt werden, dass § 1 Abs. 2 KWVO aufgrund seines spezifischeren Anwendungsbe-
reiches deutlich seltener Gegenstand der Rechtsprechung der Nürnberger Gerichte war 
als Abs. 1. Daher wurde eine weitaus weniger ausführliche Diskussion über seine Begriff-
lichkeiten geführt. Hinzu mag der Umstand getreten sein, dass insbesondere die Hand-
lungen, die § 1 Abs. 2 KWVO unter Strafe stellte, häufig vom Anwendungsbereich des 
KRG Nr. 50 erfasst waren.
193 Zierenberg, S. 279 f.
194 Zierenberg, S. 279.
195 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 6.
196 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 7.
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[3]. Beiseiteschaffen
Das Beiseiteschaffen von Rohstoffen oder Erzeugnissen (Abs. 1) oder von Bescheinigun-
gen über eine Bezugsberechtigung bzw. Vordrucke hierfür (Abs. 2) war eine der Tat-
handlungen des § 1 KWVO.  Es wurde definiert als widerrechtliche Herausnahme aus 
dem für die Deckung des Lebensbedarfs vorgesehenen geregelten und ordnungsgemä-
ßen Verteilungsgang.197

Bereits anhand der knappen Definition ist erkennbar, dass dieses recht weit angelegte 
und interpretierte Tatbestandsmerkmal auf relativ viele Handlungen zutraf. Es stellte die 
am häufigsten verwirklichte Alternative des § 1 Abs. 1 KWVO dar, da die „klassischen“ 
Schwarzmarktdelikte dadurch und nicht durch die beiden anderen Handlungen erfüllt 
wurden. Beiseiteschaffen lag nämlich beispielsweise vor, wenn es um Schwarzschlach-
tungen oder den Kauf oder Verkauf von Waren ohne Bezugsberechtigung ging.198

Im Rahmen des § 1 Abs. 2 KWVO dagegen war es sogar die einzige für die Nürnber-
ger Gerichte im untersuchten Zeitraum relevante Tathandlung. Ein Beiseiteschaffen lag 
im Rahmen dieser Norm vor, wenn eine Lebensmittelkarte gefälscht und bestimmungs-
widrig gebraucht wurde.199 § 1 Abs. 2 KWVO sollte dabei insbesondere die Fälle erfassen, 
in denen der Täter selbst tätig wurde und durch sein eigenes Handeln Bescheinigungen 
beiseite schaffte.200

Neben diesen relativ offensichtlichen und in der Rechtsprechung unumstrittenen Aus-
legungen gab es jedoch auch diskussionswürdige Aspekte. Insbesondere die Frage, ob 
ein Gegenstand mehrmals beiseitegeschafft werden konnte, wurde erörtert. Grundsätz-
lich wurde die Möglichkeit des mehrfachen Beiseiteschaffens des gleichen Erzeugnisses 
durch unterschiedliche Personen bejaht.201 Ein derartiges wiederholtes Beiseiteschaffen 
konnte beispielweise bei einer Schwarzschlachtung und dem anschließenden Verkauf 
des Fleisches202 oder bei der wiederholten Weitergabe von Bescheinigungen über Bezugs-

197 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.

198 So z.B.: LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, 
U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Septem-
ber 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 9; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 
1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.

199 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 9.
200 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 9.
201 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 7 f.; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 2. gro-
ße Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 18 und OLG Nürnberg, B. v. 03. 
Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 5 f.; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Febru-
ar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 28.

202 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 4 f.; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 28.
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berechtigungen in Frage kommen.203 Diese Auffassung wurde in erster Linie mit der In-
tention der Verordnung begründet: Das Ziel der KWVO war es, für eine gerechte Ver-
teilung der Lebensmittel zu sorgen.204 Nur wenn die Möglichkeit bestand, jede erneute 
Weitergabe der geschützten Waren zu sanktionieren, konnte dieser Zweck erfüllt wer-
den.205 Anderenfalls könnte jeder die Waren, sobald sie einmal beiseitegeschafft wurden, 
straflos weiterveräußern und so die Bedarfsdeckung weiter schädigen,206 da die Rück-
führung zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dadurch weiter erschwert werden wür-
de.207 Dies würde dem Sinn und Zweck der Norm zuwiderlaufen. Es sollten nämlich ge-
rade diejenigen, die sich mit der Weiterveräußerung schwarzer Waren beschäftigten, 
durch die KWVO bestraft werden können.208 Diese Auslegung galt sowohl für das Bei-
seiteschaffen im Sinne des Abs. 1 als auch im Sinne des Abs. 2.209 Auch wenn die Begrün-
dung der Strafkammern nachvollziehbar erscheint und wohl auch der allgemein herr-
schenden Meinung entsprach210 handelte es sich um eine relativ strenge Auslegung des 
Begriffes. Sie findet ihre Stütze zwar unter Umständen in der allgemein gültigen Defini-
tion und dem Wortlaut der Norm. Dennoch erweckt es den Anschein, als ob diese Inter-
pretation dem Zeitgeist und dem Wunsch, Schwarzmarktdelikte umfassend zu bestrafen, 
geschuldet war. Sie dürfte damit wenigstens fragwürdig sein.

Von diesem besonderen Aspekt abgesehen ist ergänzend festzuhalten, dass die Straf-
kammern den Begriff zum Teil relativ mild und praktisch auslegten. So wurde das Merk-
mal des Beiseiteschaffens zum Beispiel im Einzelfall verneint, wenn Waren noch wäh-
rend des Krieges versteckt wurden, um sie vor Plünderungen oder Fliegerangriffen zu 
schützen, da dies sogar als Beitrag zum Erhaltung des Bedarf interpretiert wurde.211

[4]. Zurückhalten und Vernichten
Neben dem Beiseiteschaffen stand im Rahmen des § 1 Abs. 1 KWVO auch das Zurück-
halten von lebenswichtigen Erzeugnissen und Rohstoffen unter Strafe. Allerdings wurde 
diese Alternative weitaus seltener angesprochen und verwirklicht. Im Allgemeinen wur-
de der Terminus „Zurückhalten“ ähnlich wie „Beiseiteschaffen“ definiert: Demnach hielt 
jemand Waren zurück, wenn er sie dem ordnungsgemäßen Verteilungsgang entzog.212 

203 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 7; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 17 f.

204 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 8.
205 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 8.
206 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 8.
207 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 5.
208 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 18.
209 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 6.
210 Erwähnung der Rechtsprechung anderer Gerichte in OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, 

Nr. 2215, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 
5; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 28.

211 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 5 f.
212 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 7.
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Dies wurde bejaht, wenn Produkte während des Krieges auf das Land geschafft und spä-
ter weder zurückgebracht und der Bewirtschaftung zugeführt, noch gemeldet wurden.213 
Gleiches galt, wenn über die Jahre ein Überbestand erwirtschaftet wurde, der versteckt 
und nicht an die zuständigen Behörden gemeldet wurde214 oder wenn Waren ohne Er-
laubnis und wenigstens nachträgliche Meldung eingelagert wurden.215 Zwar war es je-
dem Kaufmann gestattet, einen gewissen Warenbestand zu besitzen, den er den Kunden 
nicht anbot, allerdings musste dieser Bestand trotzdem den zuständigen Behörden ge-
meldet werden.216

Solche Handlungen wurden vom ähnlich definierten Beiseiteschaffen abgegrenzt, in-
dem das Verstecken von Waren als Zurückhalten eingeordnet wurde, während eine Wei-
tergabe aus diesem Bestand an Personen ohne Bezugsberechtigung ein Beiseiteschaffen 
darstellte.217 Dadurch ergab sich ein relativ spezifischer und leicht abgrenzbarer Anwen-
dungsbereich. Adressaten waren Kauf- oder andere Geschäftsleute, die Waren aus den 
unterschiedlichsten Gründen horteten, wodurch sie der Allgemeinheit nicht zur Verfü-
gung standen. Entscheidend dabei war, dass diese Warenbestände den Behörden unbe-
kannt waren und so nicht für die Bedarfsdeckung eingesetzt werden konnten. Größe-
re rechtliche Probleme ergaben sich für die Gerichte dabei in den untersuchten Urteilen 
nicht.

Die dem Wortlaut nach erste Alternative des §  1 Abs. 1 KWVO (Vernichten) wur-
de von den Gerichten im Gegensatz zu den anderen beiden Tathandlungen nicht pro-
blematisiert. Dies dürfte auch und vor allem mit der wirtschaftlichen Lage zu begrün-
den sein: In den Zeiten absoluter Knappheit wäre es wohl nur den wenigsten Menschen 
in den Sinn gekommen, derart wichtige Erzeugnisse und Rohstoffe zu vernichten. Dazu 
hätte ein ganz anderes Maß an Kriminalität gehört als zu den anderen Handlungen, die 
ja in den meisten Fällen auf den bloßen Erhalt der Lebensgrundlage abzielten und der 
Not geschuldet waren.

[5]. Gefährdung des Bedarfes
Die Bedarfsgefährdung stellte im Rahmen des § 1 Abs. 1 KWVO ein Korrektiv des an-
sonsten sehr weiten Tatbestandes dar. Nur wenn durch das Beiseiteschaffen, Vernichten 
oder Zurückhalten lebenswichtiger Rohstoffe oder Erzeugnisse die Gefährdung des Be-
darfes der Bevölkerung hervorgerufen wurde, war eine Strafbarkeit nach der KWVO an-
zunehmen. Wann eine derartige Gefährdung vorlag, wurde nicht anhand einer festen 

213 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 6; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5 (das Gericht führte nicht 
explizit aus, ob es Beiseiteschaffen oder Zurückhalten annahm).

214 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 7; LG 
Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 7.

215 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268, S. 16.
216 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 6.
217 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 7.
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Definition beurteilt, sondern anhand von praktischen Erwägungen und Beispielen ein-
gegrenzt.

So hing die Bedarfsgefährdung in erster Linie von der Menge der entzogenen Güter 
ab.218 Es genügte, wenn die Gefährdung den Bedarf eines lokal abgegrenzten Verbrau-
cherkreises betraf.219 Dies galt auch dann, wenn eine Handlung vorgenommen wurde, die 
in Zukunft eine örtliche Bedarfsgefährdung hervorrufen könnte.220

Von diesem Kriterium ausgehend hatten sich gewisse Maßstäbe etabliert, wann eine 
solche Gefährdung anzunehmen war. Dabei kam es vor allem darauf an, die unteren 
Grenzen festzulegen. Leichter fiel dies bei Waren, die häufig in der Rechtsprechung vor-
kamen und eine gewisse Vergleichbarkeit aufwiesen. Insbesondere für Fleisch als häu-
figstes betroffenes Gut konnten die Gerichte dabei recht exakte Grenzen festsetzen. An-
fangs wurde angenommen, dass der Bedarf beim Beiseiteschaffen von Fleischstücken mit 
wenigstens 20 Pfund gefährdet sei.221 Auch beim Beiseiteschaffen von 60 Pfund Schwei-
nefleisch wurde eine Bedarfsgefährdung angenommen.222 Später pendelte sich die Gren-
ze bei ca. 40 bis 50 kg Fleisch ein,223 sodass der Tatbestand des § 1 Abs. 1 KWVO bei dar-
unter liegenden Mengen an Fleisch konsequent verneint wurde.224

Waren, die innerhalb einer Tat, aber über einen längeren Zeitraum hinweg bei-
seitegeschafft wurden, wurden addiert,225 Waren aus unterschiedlichen Taten wur-
den aber gesondert betrachtet.226 Bezüglich anderer Gegenstände wurde die Bedarfs-
deckung beispielweise beim Entzug von 110 Päckchen Butter,227 Möbeln für eine ganze 

218 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 7.

219 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6; LG 
Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 7; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 
2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 17.

220 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 5.
221 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 4.
222 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 3.
223 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 5 mit Verweis auf 

weitere Rechtsprechung.
224 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 5.; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 18; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.

225 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 17.
226 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.
227 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 4 ff.
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Zimmereinrichtung,228 50 Pfund Zucker,229 mehreren tausend Glühbirnen230 oder von ca. 
400 kg Treibstoff und fünf Autoreifen231 angenommen.

Um die Bedeutung der für die Allgemeinheit verlorenen Güter zu betonen und die 
Auswirkungen der Tat auf die Bedarfsdeckung zu verdeutlichen, zogen die Gerichte häu-
fig Parallelen zur Versorgungslage der Bevölkerung. So setzten sie die beiseitegeschafften 
Güter in Bezug zu den festgesetzten Nahrungsmittelrationen und errechneten beispiels-
weise, wie viele Menschen von den Lebensmitteln wie lange hätten ernährt werden kön-
nen.232 Durch diese Relation zur allgemeinen Versorgungslage führten sie den Angeklag-
ten zum einen das Ausmaß ihres Tuns vor Augen und erklärten zum anderen, warum 
in dem konkreten Fall eine Gefährdung des Bedarfs gegeben war. Diese Vorgehensweise 
kann auch als Ausdruck der besonderen Missbilligung seitens Gerichte für das Handeln 
der Angeklagten interpretiert werden. Ein derartiges Verknüpfen der Tat des Einzelnen 
mit den Konsequenzen für die Bedarfsdeckung einer ganzen Bevölkerungsgruppe war 
jedoch kein neues Phänomen: Bereits in den Anfangsjahren des Krieges ging das RG 
ähnlich vor und führte den Tätern so vor Augen, welche Auswirkungen ihr Beiseite-
schaffen für die Ernährungssituation hatte.233 Dies ist insofern beachtlich, dass zu Beginn 
des Krieges bei weitem kein mit der Nachkriegszeit vergleichbarer Mangel an Nahrungs-
mitteln herrschte.234

An einigen Stellen wurde die Gefährdung des Bedarfs noch weitergehend definiert. 
Beispielsweise wurde es als weiteres Indiz für die Bedarfsgefährdung gesehen, wenn die 
Tat dazu geeignet war, zur Nachahmung anzuregen.235 Eine Gefährdung wurde auch 
dann bejaht, wenn die Waren zwar gegen Marken veräußert, jedoch zuvor zurückge-
halten wurden, sodass eine vorübergehende Gefahr bestand.236 Auch wenn es sich um 
Lebensmittel handelte, die eigentlich für Flüchtlinge oder Ausländer vorgesehen waren, 
wurde zum Teil eine Gefährdung des Bedarfs der deutschen Bevölkerung bejaht.237 Dies 
erscheint auch in Anbetracht der Definition der Rohstoffe und Erzeugnisse, die zum le-
benswichtigen Bedarf der Bevölkerung gehören, unschlüssig.

228 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 7.
229 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 6.
230 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 7.
231 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 4 f.
232 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 3; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 8; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 
11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. 
August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.

233 RG, 6. Strafsenat, U. v. 29. November 1940, Az. C 130/40, RGSt 75, S. 30.
234 Vgl. z.B. Theis, Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, Nr. 8/9, S. 213; v. Goetze, Juristische Rundschau 
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235 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 6.
236 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 9.
237 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 13.
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Darüber hinaus berücksichtigten die Gerichte teilweise auch persönliche Faktoren. So 
wurde als weiteres Argument für das Vorliegen einer Gefährdung angeführt, dass dem 
Angeklagten gerade wegen seiner Tätigkeit als Viehspediteur die schlechte Ernährungs-
lage und die aus seinem Tun resultierende weitere Bedarfsgefährdung hätte bewusst sein 
müssen.238

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Maßstäbe, die die Richter bei ihren 
Einschätzungen zum Vorliegen einer Bedarfsgefährdung anwandten, fällt auf, dass es im 
Rahmen dieses Tatbestandsmerkmals an einer einheitlichen Linie fehlt. Es entsteht der 
Eindruck, dass keine klaren Grenzen für die Bedarfsgefährdung gefunden wurden und 
die Gerichte eine Gefährdung in vielen Fällen anhand von recht unterschiedlichen Kri-
terien bemaßen.

[6]. Böswilligkeit
Die Böswilligkeit war Teil des subjektiven Tatbestandes des § 1 Abs. 1 KWVO. Bereits 
der Wortlaut lässt erahnen, dass dieser Begriff ein Einfallstor für moralische Bewertun-
gen bot. Die allermeisten Urteile äußerten sich zur Auslegung dieses Begriffes als eines 
der zentralen Merkmale der KWVO. Daraus ergibt sich eine relativ einheitliche Definiti-
on, die durch speziellere Entscheidungen in Einzelfällen ergänzt wird. Neben der Ausle-
gung dieses Begriffes selbst gibt auch die Wortwahl der Gerichte Einblick in die Bedeu-
tung des Begriffes.

Die Böswilligkeit wurde als innerer Vorgang bezeichnet, der nicht durch äußere Um-
stände bewiesen werden konnte, denen jedoch immerhin Indizwirkung zukam.239 Die 
Urteile beherzigten diese Verortung zum größten Teil. Ausgangspunkt war die innere 
Einstellung des Täters, obgleich die Gerichte sich oft auch intensiv mit den äußeren Um-
ständen der Tat auseinandersetzten, um die Böswilligkeit einer Handlung zu beurteilen.

Erforderlich für eine böswillige Gesinnung war nach Ansicht der zweiten Strafkam-
mer eine „über den Vorsatz hinausgehende verwerfliche innere Einstellung des Täters“.240 
Noch drastischer formulierte es die erste Strafkammer: „Wer aus einer, um das Gemein-
wohl bewusst gleichgültigen Einstellung heraus handelt und das Gebot der Stunde alle 
Rohstoffe und Erzeugnisse, die die Bevölkerung für ihre Existenz dringend braucht, 
im Rahmen der ordentlichen Bewirtschaftung zu belassen, verletzt, handelt auch 
böswillig“.241 Auf diesen beiden Definitionen bauten die weiteren Annäherungen an das 
Merkmal der Böswilligkeit auf. Die verwerfliche Einstellung wurde als zentrales und un-
verzichtbares Element der Böswilligkeit betrachtet.242 Zum Teil wurde sie auch allgemei-

238 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 5.
239 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9.
240 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 15 mit 

Verweis auf weitere Rechtsprechung.
241 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 7.
242 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 14; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 1. Straf-
kammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. 
v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 9; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Sep-
tember 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 17; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. Au-
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ner als niedriger Beweggrund bezeichnet.243 Die Manifestierung dieser Einstellung wurde 
in der Missachtung der Interessen der gesamten Bevölkerung an einer geregelten Versor-
gung gesehen.244 Daraus resultierte häufig auch das Streben, sich über die Bewirtschaf-
tungsbestimmungen hinwegzusetzen, um einen unrechtmäßigen Gewinn zu erzielen.245 
Insbesondere das Bemühen um einen eigenen (finanziellen) Vorteil und der damit ver-
bundene Egoismus wurde dabei als besonderes negativ empfunden.246

Das häufig angesprochene Ignorieren der Belange der gesamten Bevölkerung rief auf 
Seiten der Richter an etlichen Stellen beinahe emotionale Formulierungen hervor. Die 
Missbilligung ist förmlich spürbar, wenn das Gericht die Angeklagten dafür kritisierte, 
dass sie sich „in einer Zeit, in der die Gesamtbevölkerung von einer tödlich wirkenden 
Hungersnot bedroht war, unverantwortlich über die Mahnungen der zuständigen Stel-
len skrupellos hinwegsetzten“.247 Stattdessen sei es die „Pflicht eines jeden Volksgenos-
sen, an der Fortführung eines geregelten Wirtschaftslebens mitzuwirken“.248 Das Brennen 
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von Schnaps aus Getreide bezeichneten die Richter angesichts der herrschenden Not-
lage als „kalt und rücksichtslos“, da es sich bei Alkohol um ein „reines Genussmittel“ 
für den Angeklagten und seine „Gesinnungsgenossen“ handle.249 Als besonders verwerf-
lich wurde es außerdem empfunden, wenn die Angeklagten ausschließlich zu ihrem ei-
genen, persönlichen Vorteil handelten ohne dabei überhaupt Not zu leiden.250 Einer Tä-
terin wurde in diesem Zusammenhang „krasser Egoismus“ vorgeworfen, der „alle Not 
und alle Ermahnungen staatlicher Stellen“ ebenso wie die „schreiende Not“ der Bevölke-
rung ignorierte.251 Der ersten Strafkammer zufolge begründete die „auf betonter Eigen-
sucht beruhende Gleichgültigkeit gegenüber der Gesamternährung“ die Böswilligkeit.252

Zu diesen eher allgemeingültigen Definitionen und Auslegungen traten Besonderhei-
ten des Einzelfalles, durch die die Böswilligkeit begründet oder aber abgelehnt wurde. 
Insbesondere alleinstehenden Tätern oder Täterinnen, die nur für ihre eigene Versor-
gung und die ihrer allernächsten Angehörigen handelten, wurde besonders rasch bös-
williges Handeln vorgeworfen.253 Auch die Art und Behandlung der fraglichen Waren 
dienten als Hinweise auf das Vorliegen einer böswilligen Gesinnung. Das Verderbenlas-
sen der beiseitegeschafften Lebensmittel anstatt sie anderen Menschen zur Verfügung zu 
stellen254 und der Entzug größerer Mengen insbesondere an Gütern, an denen besonde-
rer Mangel bestand,255 führte häufig zur Bejahung der Böswilligkeit. Ähnlich wurde das 
Zurückhalten eines besonders alten und wertvollen Bestandes beurteilt.256

Die Böswilligkeit wurde außerdem beispielsweise an der (ehemaligen) Amtsträgerstel-
lung einer Täterin festgemacht, da das Vertrauen der Bevölkerung in die Redlichkeit der 
Behörden durch ihr Verhalten erschüttert wurde und Nachahmung befürchtet wurde.257 
Auch der Entzug von Lebensmitteln aus einem Kontingent, das für besonders schlecht 
gestellte Personengruppen wie ehemalige KZ-Häftlinge gedacht war, wurde als starker 
Hinweis auf das Vorliegen von Böswilligkeit gesehen.258 Umgekehrt wurde die Böswillig-
keit dagegen verneint, wenn Fleisch beiseitegeschafft wurde, um es an ehemalige KZ-In-
sassen zu verteilen, da diesen nach Ansicht des Gerichts aufgrund des während der Zeit 
des Nationalsozialismus erlittenen Leides eine bevorzugte Behandlung bei der Lebens-

249 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 8.
250 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 286/47, Nr. 2045, S. 6.
251 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 7.
252 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 4.
253 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 286/47, Nr. 2045, S. 6; LG Nürnberg-
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mittelversorgung zustand.259 Das bedeutete, dass die ehemaligen Häftlinge in der Zutei-
lung von Lebensmitteln bevorzugt wurden und es deshalb nach der Ansicht der Richter 
der zweiten Strafkammer auch allenfalls nach der VRStVO strafbar war, ihnen zusätzli-
che beiseitegeschaffte Lebensmittel zukommen zu lassen. Dieser Kausalzusammenhang 
wirkt im Kontext der Böswilligkeit wenig nachvollziehbar.

Daneben gab es auch Fälle, in denen die Böswilligkeit erkennbar als eine Art Korrektiv 
verwendet wurde und eine Strafbarkeit verneint wurde. Bei einer Täterin, die aufgrund 
privater Schicksalsschläge und Problemen mit der Verwaltung ihres Geschäfts physisch 
und psychisch angeschlagen war, wurde aufgrund ihrer Überforderung und der damit 
verbundenen Nachlässigkeit, aus der das Zurückhalten der Waren resultierte, kein bös-
williges Handeln angenommen.260 In Einzelfällen entfiel die Böswilligkeit beim Horten 
von Waren, wenn dies eine allgemein übliche Geschäftspraxis dieser Zeit war und der 
Angeklagten daher das Bewusstsein, wie sehr sie die Interessen der Allgemeinheit ver-
letzte, fehlte.261 Ähnlich verhielt es sich in der Zeit kurz nach der Währungsreform: Nach-
dem die Bewirtschaftungsbestimmungen bereits gelockert worden waren und weitere 
Erleichterungen allgemein erwartet wurden, war den Tätern oft nicht bewusst, dass sie 
durch ihr Verhalten die Allgemeinheit schädigten, weswegen sie nach Ansicht der Ge-
richte nicht aus verwerflichen Motiven heraus handelten.262 Im Gegensatz dazu handel-
te derjenige, der eine aktuelle Warnung der zuständigen Stellen vor dem Schwarzhandel 
verbunden mit dem Hinweis auf die angespannte Nahrungsmittelsituation ignorierte, 
erst recht böswillig.263 Wenn die Rechtslage nicht mehr ganz klar war, sich der Angeklagte 
aber bei einer offiziellen Stelle nach der Legalität seines Tuns erkundigte und die daraus 
resultierenden vagen Anweisungen befolgte, so handelte er nicht böswillig.264 Ähnlich 
beurteilten die Richter die Lage wenige Monate nach Kriegsende, als die ernährungs-
wirtschaftlichen Verhältnisse noch sehr unklar waren.265 Das Berufen auf den persönli-
chen Mangel an Nahrungsmitteln dagegen stellte keinen Grund dar, die Böswilligkeit zu 
verneinen, da fast alle Menschen in Deutschland sich in einer ähnlich prekären Ernäh-
rungssituation befanden.266

Neben diese Fälle, aus denen eher allgemeine Grundsätze abgeleitet werden konn-
ten, traten Konstellationen, in denen die Böswilligkeit wegen spezieller Einzelfallaspek-
te verneint wurde. So wurde ein Angeklagter, der eine größere Menge Fleisch auf dem 
Schwarzmarkt verkaufte, da es aufgrund der hohen Temperaturen ansonsten verdorben 
wäre, entlastet.267 Ähnlich wurde im Hinblick auf den Sinn und Zweck der KWVO ar-

259 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 13.
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261 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
262 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 6.
263 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25.
264 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 15.
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267 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 4.
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gumentiert, dass jemand, der Fett, das zur Kerzenherstellung gedacht war, aus „reine[r] 
Profitgier“ auf dem Schwarzmarkt verkaufte, aber so der Ernährung zuführen wollte, 
nicht böswillig handelt.268 Eine „böswillige Schmälerung des Gesamtvorrates, von dem 
alle leben müssen“ war darin nämlich gerade nicht zu sehen.269

Aus der Analyse des umfangreich vorliegenden Materials ergeben sich so einige zen-
trale Aussagen. Die Auslegung des Begriffes der Böswilligkeit erlaubte den Gerichten, 
das Verhalten der Angeklagten in ethischer Hinsicht zu bewerten. Von dieser Einord-
nung hing häufig die allgemeine Strafbarkeit ab. Es wurde als besonders verwerflich 
empfunden, wenn die Angeklagten aus eigensüchtigen Motiven heraus die notleiden-
de Bevölkerung schädigten. Der Vorteil, den der Einzelne aus seinem Verhalten schöpf-
te und der ihn im Vergleich zu der hungernden Allgemeinheit besserstellte, wurde scharf 
verurteilt.

Der beständige Vergleich mit der Situation der übrigen Bevölkerung war – auch auf-
grund der verwendeten Wortwahl – dazu geeignet, die Täter als besonders verabscheu-
ungswürdige Individuen darzustellen. Wie aus dem zuvor zitierten Wortlaut einiger Ur-
teile deutlich wird, wurde die Bevölkerung als eine Art Einheit, zusammengeschweißt 
durch das gemeinsam zu durchleidende Übel der Knappheit, gesehen, die kollek-
tiv durch die Handlungen der Täter geschädigt wurde. In der Auslegung dieses Begrif-
fes spiegeln sich daher die moralischen Konflikte, die der rechtlichen Aufarbeitung des 
Schwarzmarktes generell inhärent waren. Auf dieser Ebene wurde kaum nach dem Aus-
maß des Tätigwerdens differenziert. Stattdessen wurden die allermeisten Angeklagten – 
von den wenigen, bei denen die Böswilligkeit aus unterschiedlichen Gründen verneint 
wurde – als Schädiger des gesamten Volkes dargestellt. Opfer war mithin die gesamte, 
leidende Bevölkerung. Man mag sich nur schwerlich des Eindrucks erwehren, dass hier-
bei die nationalsozialistische Ideologie der Volksgemeinschaft, welche sich den Schäd-
lingen entgegenzustellen hatte, weiterhin eine Rolle spielte. Ausgehend von dieser Opfer-
stellung der Allgemeinheit wurde das Vorliegen der Böswilligkeit zumeist bejaht.

Trotz dieser grundsätzlichen Aspekte, von denen sich die Gerichte leiten ließen, be-
rücksichtigten sie dennoch auch individuelle Besonderheiten, die einige der Fälle mit 
sich brachten. In vielen Beispielen beharrten die Gerichte nicht stur auf den üblichen 
Voraussetzungen für das Merkmal der Böswilligkeit, sondern interpretierten die tatsäch-
lichen Gegebenheiten des einzelnen Falles und psychischen Voraussetzungen der indivi-
duellen Angeklagten im Hinblick auf den Begriff – zu Gunsten sowie zu Ungunsten der 
Betroffenen. Obwohl die Rechtsprechung in dieser Hinsicht eher einzelfallbezogen er-
scheint, ist die Vorgehensweise doch erstaunlich stimmig. Es ist zu beobachten, dass die 
Gerichte die Böswilligkeit meistens nur dann ablehnten, wenn den Tätern das Bewusst-
sein für die Verwerflichkeit und das schädigende Ausmaß ihres Tuns fehlte. Die äußeren 
Umstände, wie beispielsweise allgemeine Unklarheiten über die Rechtslage, stützten den 

268 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
269 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
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Eindruck, den das Gericht von der Einstellung der Angeklagten gewonnen hatte, und 
wurden in den vorliegenden Fällen ähnlich beurteilt.

Zumeist widmeten die Richter der Böswilligkeit nur wenige Sätze. Dennoch wurde ihr 
Vorliegen nie gänzlich ohne Argumentation beurteilt, sodass die entscheidungserhebli-
chen Faktoren erkennbar und nachvollziehbar waren. Die Interpretation dieses Begriffes 
war beachtlicherweise nur selten angegriffener Gegenstand einer Revision.270

Abschließend stellt sich im Rahmen der Böswilligkeit die Frage, ob die dargestellte 
Interpretation des Begriffs ein reines Produkt der Nachkriegsrechtsprechung ist, oder 
ob die Auslegung der NS-Zeit zumindest zum Teil fortgeführt wurde. In der Anfangs-
zeit der Rechtsprechung zur KWVO ab 1939 wurde der Vorwurf des böswilligen Han-
delns dazu benutzt, um Handlungen zu bestrafen, die typischerweise „Volksschädlingen“ 
und „Kriegsgewinnlern“ vorgeworfen wurden.271 Das Merkmal beschränkte sich dem-
nach auf einen bestimmten Tätertypus.272 Wenig später jedoch sahen die Gerichte und 
allen voran das RG das entscheidende Kriterium der Böswilligkeit in der „besonderen 
Verwerflichkeit der Gesinnung“ und dem Bewusstsein des Täters für die Verwerflichkeit 
oder zumindest seiner Fähigkeit, diese zu erkennen.273 Die Beurteilung der Verwerflich-
keit wurde in erster Linie von der „sittlichen Auffassung der Volksgemeinschaft“ abhän-
gig gemacht.274 Dies erlaubte einen besonders weiten und in hohem Maße ideologisch 
geprägten Auslegungsspielraum. Hingegen spielte es keine Rolle, in welcher Hinsicht 
die Gesinnung des Täters verwerflich war.275 Dies führte dazu, dass der Anwendungs-
bereich des § 1 KWVO deutlich erweitert wurde.276 Die eigene bevorzugte Versorgung 
mit zusätzlichen Waren auf Kosten der Allgemeinheit unter Missachtung der durch die 
in der Präambel der KWVO auferlegte Opferbereitschaft oder unter Ausnutzung der 
Kriegsumstände konnte dabei als eine von mehreren Handlungsmöglichkeiten ebenfalls 
unter diese Definition subsumiert werden.277

Nach Kriegsende sah sich diese Interpretation Kritik aus der Literatur gegenüber, die 
angesichts des Zusammenbruchs des Dritten Reichs und des ideologischen Umdenkens 
forderte, die Rechtsprechung entsprechend anzupassen und eine eher einschränkende 
Auslegung anzuwenden.278 Auch wurde vorgebracht, dass die von allgemeiner Verwir-
rungen und Umwälzungen geprägte Nachkriegszeit nicht mit dem strikt hierarchisch 

270 Nur in OLG Nürnberg, B. v. 04. Juni 1948, Az. Ss 93/48, Nr. 2007 und OLG Nürnberg, B. v. 16. Novem-
ber 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181.

271 V. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19.
272 V. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19 (19 f.).
273 RG, 3. Strafsenat, U. v. 18. November 1940, Az. C 171/40, RGSt 74, S. 359; so auch v. Stackelberg, DRZ 

1947, S. 19; v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (265); ähnlich auch RG, 2. Strafsenat, 
U. v. 19. September 1940, Az. 2 D 412/40, RGSt 74, S. 289.

274 RG, 3. Strafsenat, U. v. 18. November 1940, Az. C 171/40, RGSt 74, S. 359 (365 f.).
275 RG, 3. Strafsenat, U. v. 18. November 1940, Az. C 171/40, RGSt 74, S. 359 (365 f.).
276 So v. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19.
277 RG, 3. Strafsenat, U. v. 18. November 1940, Az. C 171/40, RGSt 74, S. 359 (366); RG, 2. Strafsenat, U. v. 

19. September 1940, Az. 2 D 412/40, RGSt 74, S. 289 (289 f).
278 V. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19; Theis, Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, Nr. 8/9, S. 213.
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und autoritär geprägten Dritten Reich vergleichbar war und deshalb neue Maßstäbe an-
gelegt werden mussten.279 Die Auslegung der Böswilligkeit war überdies stark von der 
Präambel der KWVO geprägt gewesen, die jedoch nach Kriegsende nicht mehr berück-
sichtigt werden durfte.280

Tatsächlich verwendeten die Nürnberger Richter – sei es bewusst oder unbewusst – 
den Wortlaut der Präambel keinesfalls. Zwangsläufig fiel außerdem in der Auslegung der 
Aspekt des Krieges und der damit verbundenen Opferpflicht weg. Darüber hinaus muss 
aber festgestellt werden, dass sich die Interpretation überraschend wenig verändert hatte. 
Weiterhin war die Verwerflichkeit das Charakteristikum böswilligen Handelns. Dieses 
wurde wiederum meist in einem egoistischen Verhalten gesehen, durch das die Allge-
meinheit geschädigt wurde. Insofern war durchaus Kontinuität mit der Rechtsprechung 
während des Krieges gegeben. Andererseits muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass 
der Tenor der Entscheidungen darauf hindeutet, dass die Verwerflichkeit nicht beliebig 
begründet werden konnte, sondern auf eigensüchtigem Verhalten und der Missachtung 
der Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft gesehen wurde. Dies entsprach wohl auch der 
allgemeinen Vorgehensweise der deutschen Gerichte nach 1945.281 Aufgrund der Ernäh-
rungslage war dies jedoch in den meisten Fällen zutreffend, sodass die Böswilligkeit nur 
selten verneint wurde. Demnach schlossen sich die Gerichte der neueren RG-Rechtspre-
chung an, die sich in erster Linie auf die Verwerflichkeit konzentrierte und griff nicht, 
wie zum Teil von der Literatur gefordert,282 auf eine von bestimmten Tätertypen geprägte 
Auslegung zurück. Bis auf die offensichtlichsten Änderungen (Nichtanwendung der Prä-
ambel und Kriegsende) führten die Nürnberger ebenso wie wohl auch andere deutsche 
Richter die Rechtsprechung des RG weitgehend fort.

[7]. Schwerer Fall im Sinne des § 1 Abs. 1 S. 1 KWVO
Im Rahmen der KWVO bestand grundsätzlich die Möglichkeit, einen schweren Fall im 
Sinne des § 1 Abs. 1 S. 2 anzunehmen. In der Rechtsprechungspraxis der Nürnberger Ge-
richte wurde ein schwerer Fall nur in einem einzigen Fall, in dem eine besonders große 
Menge betroffen war, bejaht.283 Dabei ist zu beachten, dass auf die Verwirklichung eines 
schweren Falles in den Zeiten des Nationalsozialismus die Todesstrafe stand, die wäh-
rend der Besatzungszeit und danach im Rahmen der KWVO keine Anwendung mehr 
fand. Das Strafmaß war bei einem normalen und einem schweren Fall somit das gleiche. 
Dies mag erklären, warum ein schwerer Fall nur äußerst selten angesprochen wurde. An-
gesichts des (mit Ausnahme der Todesstrafe) unbeschränkten Strafmaßes des § 1 Abs. 1 
S. 1 KWVO kam S. 2 nun lediglich deklaratorischer Charakter zu.

279 V. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (265).
280 V. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19 (20).
281 Vgl. Theis, Süddeutsche Juristen-Zeitung 1946, Nr. 8/9, S. 213 (213 f.).
282 V. Stackelberg, DRZ 1947, S. 19 (20).
283 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 11, Anwendung auf 

§ 1 Abs. II KWVO.
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bb. Bereicherungsabsicht (§ 1 Abs. 3 KWVO)
Ein in sehr vielen Fällen verwirklichtes Merkmal war die in §  1 Abs. 3 KWVO gere-
gelte Bereicherungsabsicht. Eine echte Definition wurde eher selten vorgebracht, was 
auch mit der allgemeinen Bekanntheit dieses Begriffes zusammenhängen mag. Die zwei-
te große Strafkammer stellte recht allgemein fest, dass eine erstrebte Vermögensmeh-
rung erforderlich war.284 Drastischer formulierte es die dritte große Strafkammer, die Be-
reicherungsabsicht darin erblickte, dass die Angeklagten „in egoistischer Gewinnsucht 
auf leichte Art und Weise ihr Vermögen vermehren wollten“.285 Das OLG ging davon 
aus, dass derjenige in Bereicherungsabsicht handelte, der durch eine strafbare Handlung 
auf Kosten anderer im Vergleich zu einem gesetzestreuen Handeln seine Vermögensla-
ge verbesserte.286 Unter diese Definitionen fielen demnach vor allem Verkäufe auf dem 
Schwarzmarkt, bei denen die Täter Waren zu erhöhten Preisen weiterverkauften und 
den daraus resultierenden Gewinn für sich behielten.287 Insbesondere bei Mengen, die 
den normalen Hausgebrauch bei weitem überstiegen, wurde Bereicherungsabsicht ange-
nommen.288 Auch die Absicht zur Steigerung des eigenen Lebensstandards wurde als Be-
reicherungsabsicht klassifiziert.289

Während das Vorliegen von Bereicherungsabsicht in diesen Fällen verhältnismäßig 
einfach zu beurteilen war, gab es andere Konstellationen, in denen dies weit weniger ein-
deutig war. In der Zeit um die Währungsreform hatten die Gerichte zum Teil Probleme 
damit festzustellen, ob das Horten von Waren bis nach Inkrafttreten der Währungsre-
form eine Vermögensmehrung darstellte. Die zweite große Strafkammer entschied sich 
unter Berufung auf die bisherige Rechtsprechung des OLG Nürnberg zugunsten des An-
geklagten dazu, dass ein derartiges Zurückhalten nicht der Vermögensmehrung, son-
dern lediglich dem Vermögenserhalt diente, da ein Verkauf vor der Umstellung auf DM 
das Vermögen mindern würde.290 Allerdings änderte das OLG seine bisherige Auffassung 
in der Revision desselben Falles und maß der wirtschaftlichen Betrachtungsweise mehr 
Gewicht bei: Der Wert der RM war durch die Kriegs- und Nachkriegszeit so gering, dass 
das Halten von RM im  Vergleich zum Besitz von Waren eine Verschlechterung der Ver-
mögenslage darstellte.291 Wer sich diesen Folgen, die die gesamte Bevölkerung, insbeson-
dere aber Lohnempfänger – nämlich „Beamte, Angestellte und Arbeiter“ – trafen, ent-
ziehen wollte, um mit der Veräußerung von gehorteten Waren auf eine neue Währung 

284 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 12.
285 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3.
286 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 5.
287 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 5; LG Nürnberg-

Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 3. gro-
ße Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 19.

288 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 17.
289 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.
290 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 12.
291 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 3 f.
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zu warten, handelte in Bereicherungsabsicht.292 Nach der Währungsreform konnten die 
Waren nämlich einen deutlich höheren Wert in DM einbringen, nachdem die künstlich 
niedrig gehaltenen RM-Preise aufgehoben worden waren.293 Der erhaltene Gegenwert 
war damit deutlich höher, sodass sich die finanzielle Situation besser darstellte.294 Es ist 
außerdem anzumerken, dass die dritte große Strafkammer bereits vor diesem Beschluss 
des OLG die Hortung von Waren über die Währungsreform hinaus knapp als Bereiche-
rungsabsicht eingeordnet hatte.295

Die Rechtsfolgen der Bereicherungsabsicht waren gesetzlich bereits relativ eindeutig 
geregelt, sodass wenig Raum zur Interpretation blieb. Zusätzlich zu der Strafe aus § 1 
Abs. 1 oder 2 KWVO musste das Gericht beim Vorliegen von Bereicherungsabsicht auf 
Geldstrafe entscheiden. Deren Höhe war grundsätzlich unbegrenzt, musste aber „das 
Entgelt, das der Täter für seine Tat empfangen und den Gewinn, den er aus der Tat ge-
zogen hat, übersteigen“.296 Damit wurde eine direkte Verbindung zur Tat hergestellt, was 
den Sanktionierungscharakter noch unterstrich. Es sollte unmissverständlich gezeigt 
werden, dass sich eine derartige Straftat nicht lohnte.

Es ist zu beobachten, dass die Gerichte das Merkmal der Bereicherungsabsicht eher le-
bensnah und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten der damali-
gen Zeit auslegten. Außerdem traten wegen der regulierten Preise und der Währungs-
reform sehr spezifische Probleme auf, für die es insbesondere in der Übergangszeit galt, 
eine juristisch korrekte und gerechte Lösung zu finden.

cc. Versuchsbeginn
Auch der Versuchsbeginn im Rahmen der KWVO wurde von den Gerichten diskutiert. 
Interessant dabei ist, dass es in der bundesdeutschen Literatur und Rechtsprechung um-
stritten war, ob im Rahmen der KWVO überhaupt eine Versuchsstrafbarkeit möglich 
war.297 Die Nürnberger Richter erwähnten diese Unstimmigkeiten jedoch nicht,298 son-
dern gingen offensichtlich von einer gegebenen Strafbarkeit des Versuchs aus und the-
matisierten lediglich den Beginn der Strafbarkeit. Der Versuchsbeginn war gerade im 
Rahmen von Schwarzmarktdelikten schwierig festzulegen, da dort im besonderen Maße 
zwischen noch sozialadäquatem Verhalten und bereits strafbarem Handeln abgegrenzt 
werden musste.

Die Strafkammern betrachteten dieses Problem vor allem einzelfallbezogen ohne da-
bei allgemeingültige Ansätze zu entwickeln. Eine Strafbarkeit nach der KWVO wurde 

292 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 4.
293 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 5.
294 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 5.
295 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.
296 KWVO, § 1 Abs. 3.
297 Vgl. v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (264 f.).
298 Allerdings wurden Taten nach der KWVO zum Teil unabhängig von diesem Streit als Verbrechen quali-

fiziert: LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 
22.
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verneint, wenn die Güter noch nicht tatsächlich in den Besitz des Täters gelangt waren.299 
Das Erscheinen am Ort des geplanten Schwarzmarktgeschäftes mit der Intention der De-
liktsbegehung wurde als bloße straflose Vorbereitungshandlung zum beabsichtigen Bei-
seiteschaffen klassifiziert.300 Erforderlich für die Annahme einer Versuchsstrafbarkeit war 
nach Ansicht der Richter, dass der Täter wenigstens in ein beginnendes Verfügungsver-
hältnis zu einer Sache trat.301 Die bloße Beauftragung eines Anderen zur Beiseiteschaf-
fung von Waren, die nur nach Art und Menge bestimmt waren, genügte dafür nicht.302 
Gleiches galt für ein relativ spezifisches Kaufangebot, bei dem die Angeklagte die ange-
botenen Waren tatsächlich noch nicht zur Verfügung hatte303 oder bloße Bemühungen 
zum Erwerb eines Tieres zum Zwecke der Schwarzschlachtung ohne aktive Erwerbs-
handlungen vorgenommen zu haben.304 Der Versuchsbeginn war ebenfalls zu verneinen, 
wenn Schweine aufgezogen wurden, auch wenn von Anfang an die Absicht bestand, sie 
später illegal zu schlachten.305 Nach Ansicht der Richter waren sie vor der Schlachtung 
auch ohne Meldung bei Viehzählungen dem Verteilungsgang noch nicht endgültig ent-
zogen, da immer noch die Möglichkeit bestand, dass sie entdeckt und anschließend er-
fasst wurden.306

Die Strafkammern haben den Versuchsbeginn somit nicht übermäßig nach vorne ver-
lagert. Die meisten der entschiedenen Fälle dürften auch nach heutigen Grundsätzen 
straflos sein. Allerdings muss auch angemerkt werden, dass einzelne Handlungen wie 
beispielsweise die Zusammenkunft zu einem Schwarzmarktgeschäft bereits außerhalb 
des sozialadäquaten Bereiches lagen und dennoch keiner Strafbarkeit unterfielen. In die-
ser Hinsicht urteilten die Richter also eher günstig für die Angeklagten.

dd. Verbotenes Tauschgeschäft im Sinne des § 1a Ziff. 2 KWVO
Auch aufgrund seines eingeschränkten persönlichen Anwendungsbereiches war §  1a 
KWVO nur selten Gegenstand einer gerichtlichen Entscheidung. Im Hinblick auf die 
getauschten Güter war es ebenso wie im Rahmen des §  1 KWVO nicht erforderlich, 
dass sie bewirtschaftet waren, sondern auch frei verkäufliche Waren fielen unter den An-
wendungsbereich der Norm.307 Allerdings musste es sich um Mangelwaren handeln, die 
nicht jederzeit in beliebiger Menge verfügbar waren, damit überhaupt eine Bevorzu-
gung durch den Tausch vorliegen konnte.308 Ob eine solche Mangelware vorlag, wurde 

299 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5.
300 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5.
301 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 4.
302 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 4.
303 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 10: Die Angeklag-

te übergab einen Zettel mit der Aufschrift „Sie können ab 5 Uhr einen Zentner weißen Zucker haben, 
Preis 75 RM, Peter Henleinstraße 55/0“.

304 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 19.
305 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 5.
306 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 5 f.
307 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
308 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
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anhand von einzelfallbezogenen Umständen beurteilt, beispielsweise in welcher Men-
ge das Gut hergestellt wurde und welche Absatzmethoden bestanden.309 So handelte es 
sich um Mangelware, wenn sie der „gewöhnliche Sterbliche“ momentan normalerwei-
se „nicht zu Gesicht“ bekam.310 Für die Annahme eines Tauschs war lediglich erforder-
lich, dass der Austausch der jeweiligen Ware voneinander abhängig war.311 Dies konnte 
auch stillschweigend erfolgen, eine ausdrückliche Vereinbarung oder eine gemeinsame 
Rechnungslegung waren nicht erforderlich.312 Kern dieser Vorschrift war das Ausnutzen 
der eigenen Stellung und der damit verbundenen Privilegien, um sich so bevorzugt be-
stimmte Waren zu beschaffen.313 Eine weitergehende Analyse der Interpretation dieser 
Begrifflichkeiten war aufgrund der eingeschränkten Auseinandersetzung der Gerichte 
mit dem Straftatbestand nicht möglich.

b. Verbrauchsregelungsstrafverordnung
Im Rahmen der Untersuchung der Begriffe der VRStVO fällt auf, dass die Rechtspre-
chung weit weniger Informationen als zur KWVO bereithielt. Dies mag zum einen dar-
an liegen, dass Delikte nach der KWVO häufiger begangen wurden und in gewisser Wei-
se spektakulärer waren, zum anderen aber auch damit, dass Strafen nach der VRStVO 
oft sehr niedrig ausfielen und die Taten eher „nebenbei“ abgeurteilt wurden, während 
die Haupttäter eines Prozesses sich nach der KWVO oder dem KRG Nr. 50 strafbar ge-
macht hatten.

aa. Ausübung eines Gewerbes nach § 1 Abs. 1 VRStVO
Die VRStVO enthielt in § 1 Abs. 1 eine höhere Strafandrohung als in § 2 Abs. 1 für Per-
sonen, die bei der Tatbegehung in Ausübung eines Gewerbes handelten. Dafür war es er-
forderlich, dass das strafbare Geschäft im Zusammenhang mit einem Gewerbe stand.314  
Dies war beispielsweise zu bejahen, wenn dem Täter Waren in seiner Eigenschaft als 
Händler überlassen wurden315 oder er den Gegenstand für sein Geschäft bezog und dort 
verwendete.316 Der Begriff des Gewerbes selbst wurde so weit ausgedehnt, dass sogar ein 
illegales Gewerbe als Schwarzhändler darunter subsumiert wurde.317 Dies ist durchaus 
fragwürdig und könnte bereits als unzulässige Analogie zu Lasten der Angeklagten ein-
geordnet werden.

309 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
310 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
311 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
312 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 3.
313 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.
314 OLG Nürnberg, B. v. 28. November 1947, Az. Ss 38/47, Nr. 1766, S. 8.
315 OLG Nürnberg, B. v. 28. November 1947, Az. Ss 38/47, Nr. 1766, S. 8.
316 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 4.
317 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 17 (handschrift-

liche Anmerkung); LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, 
Nr. 2298, S. 30.
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bb. Bezugsbeschränkte Erzeugnisse (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 VRStVO)
Bezugsbeschränkte Erzeugnisse stellten einen der Tatgegenstände des § 2 Abs. 1 Ziff. 1 
VRStVO dar. Der Begriff als solcher wurde in der Rechtsprechung nicht weiter erläu-
tert, erklärte sich seine Bedeutung doch aufgrund der Bewirtschaftungsvorschriften von 
selbst. Bezugsbeschränkte Erzeugnisse waren Lebensmittel im Allgemeinen,318 Fleisch319 
und Tiere,320 bestimmte Kleidungsstücke und Schuhe,321 Stroh und Futtermittel,322 Tabak-
waren323 und Benzin.324 Dagegen waren Spirituosen,325 Lacke und Farben326 nicht darunter 
zu subsumieren. Auch Tiere, die zwar ohne Bezugsberechtigung, aber mit der Absicht, 
sie großzufüttern, bezogen wurden, fielen nicht in den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 
1 Ziff. 1 VRStVO.327

Darüber hinaus gab es einige Konstellationen, in denen im Hinblick auf die Bewirt-
schaftungsvorschriften die Eigenschaft des bezugsbeschränkten Erzeugnisses aus ande-
ren Gründen verneint wurde. So war die VRStVO dann nicht mehr anwendbar, wenn 
der Letztverbraucher das Erzeugnis rechtmäßig erhalten hatte und anschließend weiter-
gab, weil die Bewirtschaftung mit der Abgabe an den Letztverbraucher zu Ende war.328 
Folgerichtig waren gebrauchte Gegenstände keine bezugsbeschränkten Erzeugnisse.329 
Auch das Verschenken von Waren, die zum persönlichen Gebrauch bestimmt waren, 
war nicht nach der VRStVO strafbar.330

Umstritten war, ob Waren ausländischen Ursprungs, darunter insbesondere Dinge der 
Besatzungsmächte, unter den Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Ziff. 1 VRStVO fielen. 
Die erste Strafkammer verneinte dies unter Erwähnung der widerstreitenden Rechtspre-
chung aus ganz Deutschland.331 Überraschenderweise entschied die gleiche Strafkammer 
nur eine Woche später ohne weitere Begründung gegensätzlich und bejahte die Strafbar-

318 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.

319 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 17; LG Nürnberg-
Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 7.

320 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.
321 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
322 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.
323 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5.
324 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3.
325 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
326 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
327 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.
328 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 11; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 6.
329 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
330 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 10.
331 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5.
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keit des Bezugs von Waren der Besatzungsmächte im Rahmen der VRStVO.332 Insofern 
war die Rechtsprechung uneinheitlich.

cc. Tathandlungen des § 2 Abs. 1 Ziff. 1 VRStVO
Die am häufigsten verwirklichte und demnach auch besprochene Tathandlung im Rah-
men der VRStVO war das „Beziehen“. Voraussetzung für dieses Tatbestandsmerkmal 
war, dass ein zweiseitiges Geschäft vorlag.333 Dafür war es erforderlich, dass der Besitz 
an der fraglichen Ware mit dem Willen des bisherigen Besitzers an eine andere Person 
überging.334 Der Erwerber musste dabei die tatsächliche Verfügungsgewalt erlangen.335 
Der klassische Fall des Beziehens war somit Handel mit Waren auf dem Schwarzmarkt.336 
Auch das Beschaffen von Lebensmitteln mit gefälschten Marken wurde als Beziehen 
klassifiziert.337 Dagegen lag bei einem Diebstahl kein Beziehen vor.338 Umstritten war hin-
gegen, ob eine Schenkung die Anforderungen an das Beziehen erfüllen konnte. Die erste 
Strafkammer ging davon aus, dass dies nicht der Fall war.339 Kurz zuvor hatte die gleiche 
Strafkammer jedoch entschieden, dass es darauf nicht ankomme.340 Eine tiefergehende 
Diskussion entstand dazu nicht.

dd. Schwerer Fall im Sinne des § 2 Abs. 4 VRStVO
Als Verschärfung der Strafe aus § 2 Abs. 1 konnten die Gerichte einen schweren Fall gem. 
§ 2 Abs. 4 VRStVO annehmen. Ein derartiger schwerer Verstoß gegen die VRStVO wur-
de ohne weitere Diskussion bejaht, wenn der Täter die Tat im Fortsetzungszusammen-
hang beging.341 Dadurch handelte es sich nämlich nicht mehr um einen bloß gelegentli-
chen, leichten Verstoß.342

332 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 09. Dezember 1947, Az. KLs 169/47, Nr. 1976, S. 5 f.
333 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 13.
334 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 15.
335 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 4.
336 so z.B.: LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 17; LG 

Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 16; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 9; LG Nürnberg-Fürth, 
2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. No-
vember 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Febru-
ar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 15 f.

337 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 2.
338 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 13.
339 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 7.
340 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 4.
341 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 8; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 18; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 27 f.

342 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 8.
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In eine ähnliche Richtung ging die Rechtsprechung, die einen schweren Fall bei be-
sonders häufigem343 oder umfangreichem344 Tätigwerden annahm. Als erhebliche Men-
ge wurden dabei zum Beispiel schon 40 Liter, nicht aber 10 Liter, Benzin bezeichnet.345 
Wenig überraschend fiel auch der Bezug ganzer Tiere346 oder mehrerer dutzend Kilo 
Fleisch347 unter den Tatbestand des § 2 Abs. 4 VRStVO. Gleiches galt für den Bezug ei-
nes Zentners Mehl.348

Neben diesen eher allgemeinen und objektiv beurteilbaren Kriterien waren Besonder-
heiten des Einzelfalles relevant. Der Bezug von Fleisch wurde als besonders negativ und 
daher als schwerer Fall beurteilt, wenn es die Angeklagten aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit und guter Verbindungen in das bäuerliche Milieu aus Sicht des Gerichts nicht 
nötig hatten, Lebensmittel in nicht unerheblicher Menge ohne Bezugsberechtigung zu 
beziehen.349 Ein schwerer Fall wurde in einer anderen Konstellation auch angenommen, 
weil die Angeklagte die Belange der Bevölkerung „rücksichtslos“ außer Acht gelassen 
hatte.350 Sogar die besonders angespannte Ernährungslage des Jahres 1947 führte dazu, 
dass eine Tat aus dieser Zeit unter § 2 Abs. 4 VRStVO subsumiert wurde.351

Die Möglichkeit, einen schweren Fall anzunehmen und entsprechend zu sanktionie-
ren, erlaubte den Gerichten also, eine Differenzierung anhand der Art und der Verwerf-
lichkeit des Handelns der Angeklagten vorzunehmen. Wie die dargestellten Beispiele 
zeigen, stand ihnen in der Beurteilung des Tatbestands des § 2 Abs. 4 VRStVO ein sehr 
weiter Ermessensspielraum zu, den sie dazu nutzten, Täter, die besonders häufig auf dem 
Schwarzmarkt in Erscheinung traten oder besonders große Mengen handelten, härter zu 
bestrafen und durch die Annahme eines schweren Falles die besondere Verabscheuungs-
würdigkeit auszudrücken. Unter § 2 Abs. 4 VRStVO wurden darüber hinaus aber auch 
Sachverhalte subsumiert, in denen die Gerichte sich aufgrund bestimmter Umstände des 
Einzelfalles dazu veranlasst sahen, aus moralischen Gründen einen schweren Fall anzu-
nehmen. Auch wenn insbesondere Taten, in denen die Angeklagten häufig und in grö-
ßerem Umfang tätig wurden, unter den Anwendungsbereich fielen, war § 2 Abs. 4 VRSt-
VO auch eine Art Auffangbecken für Fälle, in denen die Richter offensichtlich nicht mit 
der bloßen Anwendung des § 2 Abs. 1 VRStVO zufrieden waren. Es ist zu beobachten, 
343 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 23.
344 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 18; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 
1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkam-
mer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, 
U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 18; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 
03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 27 f.

345 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3.
346 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 18 f.
347 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 7.
348 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 15.
349 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 7.
350 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 27 f.
351 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 9.
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dass ein schwerer Fall oft nur knapp festgestellt und nicht weiter begründet wurde. An-
gesichts des deutlich erhöhten Strafmaßes ist dies durchaus erstaunlich.

c. Preisstrafrechtsverordnung
Ein Verstoß gegen die Preisvorschriften wurde häufig im Zusammenhang mit Delikten 
der KWVO oder VRStVO begangen. Obgleich eine Straftat nach der PStRVO recht oft 
abgeurteilt wurde, entstanden keine größeren Kontroversen über deren Anwendbarkeit 
oder die Auslegung ihrer Begrifflichkeiten. Eine Ursache dafür mag darin zu sehen sein, 
dass die Verordnung kaum über weit angelegte und unbestimmte Termini verfügte, son-
dern sich eher an äußeren Tatbestandsmerkmalen orientierte und so wenig Raum zur 
Interpretation oder moralischen Diskussion blieb.

Voraussetzung für einen Verstoß gegen § 1 Abs. 1 PStRVO war der Handel zu über-
höhten Preisen.352 Strafbar war dabei sowohl derjenige, der überhöhte Preise verlangte, 
als auch derjenige, der sie bezahlte.353 Der zulässige Handelspreis richtete sich nach den 
zur damaligen Zeit bestehenden, unterschiedlichen Preisvorschriften.354 Eine Strafbarkeit 
wurde bei jeder Überschreitung dieser Vorschriften objektiv angenommen.355 So wur-
de ein Verstoß gegen die Preisvorschriften, der nach der PStRVO zu ahnden war, ange-
nommen, wenn ein Pfund frisches Fleisch für 18-25 RM anstelle der vorgeschriebenen 
1 RM für Rindfleisch und 1,15 RM für Schweinefleisch verkauft wurde.356 Für ein Kilo 
eines lebenden Schafes war ein Preis von 1 RM vorgesehen, was 20 RM für ein ganzes 
Schaf entsprach – bei einem Kaufpreis auf dem Schwarzmarkt von 70 bis zu 200 RM lag 
dementsprechend ebenfalls ein Verstoß vor.357 Die dritte Strafkammer war sogar der An-
sicht, dass es weiterer Ausführungen zu einem Verstoß gegen die PStRVO nicht bedurfte, 
wenn ein Schwein für 3000 statt der legalen 200-250 RM verkauft wurde.358 In den Urtei-
len wurde ein Verstoß gegen die PStRVO nur selten verneint: In einem Fall wurde fest-
gestellte, dass der Angeklagte weder vorsätzlich noch fahrlässig handelte, als er Waren zu 
geringen Überpreisen verkaufte.359 In einem anderen Fall erfolgte die Freisprechung aus 
Mangel an Beweisen.360

Die Rechtsfolge eines solchen Vergehens war neben der auszusprechenden Strafe der 
Einzug des erwirtschafteten Übererlöses zugunsten der Staatskasse, § 4 PStRVO.361 Die-

352 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 11; LG Nürnberg-
Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 5.

353 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 18.
354 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3.
355 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 19.
356 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3.
357 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 15 f.
358 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 14.
359 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 20.
360 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 10.
361 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 16; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10 f.; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
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se Verpflichtung zur Abführung des Mehrerlöses wurde als wirtschaftspolizeiliche Maß-
nahme und nicht als Nebenstrafe eingeordnet.362 Es kam bei der Einziehung nicht dar-
auf an, ob der Mehrerlös noch beim Täter vorhanden war.363 Nach der ganz herrschenden 
Meinung wurde bei der Berechnung dieses Erlöses außerdem nicht der vom Täter ur-
sprünglich bezahlte Einkaufspreis (konkrete Berechnungsmethode), sondern der für die 
Ware gesetzlich zulässige Preis (abstrakte Berechnungsmethode) als Grundlage heran-
gezogen.364 Sofern der Täter die Waren also zuvor selbst zu einem erhöhten Preis erwor-
ben hatte, wurde die volle Differenz seines eigenen Erlöses im Vergleich zum legalen 
Preis eingezogen, obwohl er selbst eigentlich einen geringeren Gewinn erzielt hatte.365 
Der Mehrerlös konnte vom Gericht gem. § 4 Abs. 3 PStRVO geschätzt werden.366 Indem 
im Hinblick auf den Mehrerlös weniger auf die Abschöpfung des tatsächlich erzielten 
Gewinns als vielmehr auf den Aspekt des Sanktionierens der Überpreise abgestellt wur-
de, wird der Charakter als wirtschaftspolizeiliche Maßnahme umso deutlicher. Diese Be-
rechnungsmethode ist im Hinblick auf die mit der PStRVO verfolgten Ziele durchaus 
schlüssig: Durch das Abstellen auf die legalen Preise wurde die Unrechtmäßigkeit der 
Überpreise umso deutlicher und die Angeklagten wurden auf die gesetzlich festgelegten 
Preise verwiesen.

Zwingend erforderlich für eine gerichtliche Verfolgung des Verstoßes war außerdem 
gem. § 6 PStRVO ein Strafverfolgungsverlangen.367 Dies wurde im Falle der Gerichte in 
Nürnberg von der Preisüberwachungsstelle der Regierung von Ober- und Mittelfran-
ken368 in Ansbach369 oder später dem Regierungspräsidenten von Mittelfranken370 gestellt.

Die Rechtsprechung zur PStRVO lenkt die Aufmerksamkeit noch auf einen weiteren 
wichtigen Umstand: Es wird drastisch vor Augen geführt, wie stark die Preisvorschrif-

Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 38.
362 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 21.
363 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 16.
364 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 16; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 21; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 39; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 19.

365 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 16.
366 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8.
367 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 6; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 11.
368 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 5; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 3. gro-
ße Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 16.

369 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10; LG Nürnberg-
Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 5.

370 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 16.
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ten, deren Verstöße durch die PStRVO sanktioniert wurden, in das alltägliche wirtschaft-
liche Leben eingriffen und eine freie Marktwirtschaft, wie sie heute selbstverständlich 
erscheint, verbaten. Die detaillierte Festsetzung der Preise zeigt deutlich, wie sehr nicht 
nur die Bewirtschaftung selbst, sondern auch die komplette Preisgestaltung Gegenstand 
staatlicher Lenkung war und welchen Einfluss dies auf das alltägliche Leben hatte. Die 
aus jedem Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Preise resultierende Strafbar-
keit mag für viele Menschen nur schwer nachvollziehbar gewesen sein, war es doch zu-
vor durchaus üblich und nicht verwerflich, für Ware einen erhöhten Preis zu bezahlen, 
um sich gegenüber anderen Konsumenten einen Vorteil zu verschaffen. Dieser zuvor 
ganz normale Handel war aber durch die PStRVO und die seit dem Krieg herrschenden 
Preisvorschriften kriminalisiert worden.

d. Kontrollratsgesetz Nr. 50
Im Rahmen der Rechtsprechung zum KRG Nr. 50 gilt es zu beachten, dass das Gesetz 
in einem nicht unerheblichen Teil der untersuchten Urteile noch gar keine Rolle spielte, 
weil es erst am 07. April 1947 in Kraft trat. Dementsprechend ist die Rechtsprechung zur 
Auslegung dieses Gesetzes auch weniger umfassend als bei der KWVO.

aa. Anwendungsbereich
Die persönliche Anwendbarkeit des KRG Nr. 50 bezog sich auf „Personen, denen die 
Herstellung, Verwaltung, Beförderung oder Obhut von zwangsbewirtschafteten Nah-
rungsmitteln oder zwangsbewirtschafteten Gütern aller Art einschließlich solcher, die 
sich im Herstellungsverfahren befinden, oder von Urkunden, die sich auf Zwangsbe-
wirtschaftung beziehen, obliegt“.371 Auf dieser Basis sahen die Richter den persönlichen 
Anwendungsbereich für Angestellte des Ernährungsamtes im Bereich des Markenrück-
laufs372 oder -drucks373 oder für Buchhalter in größeren Lebensmittelgeschäften374 eröff-
net. Gleiches galt für Metzger, die aufgrund ihres Berufes zwangsläufig andauernd mit 
der Herstellung und Obhut von Fett und Fleisch als zwangsbewirtschafteten Lebensmit-
teln zu tun hatten375 und ähnlich für einen Viehhändler.376 Detaillierter führte die zweite 
große Strafkammer den Anwendungsbereich des KRG Nr. 50 für einen Schäfer aus: Ihm 
oblag die Obhut von Tieren, die ihm von verschiedenen Bauern für einen längeren Zeit-
raum anvertraut worden waren, da er weitgehend selbstständig handelte und weitgehend 
unabhängige Entscheidungen über das Wohl der Tiere fällte.377 Damit implizierten die 
Richter, dass für die Anwendbarkeit des KRG Nr. 50 ein gewisses eigenständiges Han-

371 Art. I KRG Nr. 50.
372 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
373 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4.
374 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 2, 5.
375 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 9.
376 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 8.
377 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 14.
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deln in Kombination mit eigener Verantwortung für die zwangsbewirtschafteten Güter 
einherzugehen hatte. Konsequenterweise wurde deshalb auch die Strafbarkeit nach dem 
KRG Nr. 50 für einen Knecht378 sowie einen Metzgereigehilfen verneint, der nicht mit der 
Verwaltung und Obhut von zwangsbewirtschafteten Lebensmitteln betraut war und au-
ßerdem in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Vorgesetzten und Arbeit-
geber stand.379

Obgleich das Kriterium der Eigenverantwortlichkeit auf sie zutraf, galt das KRG Nr. 
50 jedoch nicht für Betriebsinhaber, wie zum Beispiel die Inhaberin eines Elektroge-
schäfts.380 Die dritte große Strafkammer war der Ansicht, dass sowohl der Sinn und 
Zweck, als auch der Wortlaut der offiziellen englischen und französischen Fassung nicht 
dafür sprachen, das Gesetz auf Inhaber anzuwenden, ohne jedoch dafür eine sachliche 
Begründung zu liefern.381

Abgesehen von diese, schwer nachvollziehbaren Aspekt der Rechtsprechung ist die 
Meinungsbildung der Gerichte zum persönlichen Anwendungsbereich des KRG Nr. 50 
in sich durchaus schlüssig. Gerade die klare Abgrenzung zu untergeordneten und abhän-
gigen Arbeitern ist konsequent, aber angesichts des gegenüber der KWVO deutlich er-
höhten Strafrahmens auch erforderlich und entspricht der mit dem KRG Nr. 50 verfolg-
ten Intention.

bb. Geschützte Gegenstände
Im Rahmen des Art. I KRG Nr. 50 geschützte Gegenstände waren zum einen zwangsbe-
wirtschaftete Nahrungsmittel und zwangsbewirtschaftete Güter aller Art, zum anderen 
Urkunden, die sich auf die Zwangsbewirtschaftung bezogen. Unter letzteren waren bei-
spielsweise Bezugsscheine für Lebensmittel382 und Lebensmittelmarken, auch wenn sie 
aus der Makulatur stammten,383 zu verstehen.

Die Eigenschaften der durch Art. I KRG Nr. 50 geschützten Waren wurden kaum 
durch die Rechtsprechung konkretisiert. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der Ter-
minus der zwangsbewirtschafteten Lebensmittel und Güter auf die bereits bestehenden 
Vorschriften zur Zwangsbewirtschaftung stützte und die dort festgelegten Gegenstän-
de vom KRG Nr. 50 geschützt wurden. Anhand der bereits seit dem Krieg bestehenden 
Wirtschaftsvorschriften war es relativ einfach festzustellen und kaum diskussionswür-
dig, welche Waren der Zwangsbewirtschaftung unterlagen.

378 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 5.
379 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 9.
380 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.
381 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.
382 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 5.
383 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 14 f.
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cc. Tathandlungen
Das Entwenden von zwangsbewirtschafteten Lebensmitteln oder anderen Gütern sowie 
Urkunden, die sich auf diese Gegenstände bezogen, stellte die am häufigsten verwirk-
lichte Tathandlung dar. Uneinigkeit bei der Auslegung bestand vor allem hinsichtlich der 
Frage, ob das Merkmal des Entwendens zwingend auch eine Eigentumsverletzung bein-
haltete. Relevant wurde diese Frage dann, wenn dem Eigentümer eines Gutes ein Verbre-
chen im Sinne des KRG Nr. 50 vorgeworfen wurde.

Das OLG setzte sich in einem Revisionsbeschluss ausführlich mit dieser Thematik aus-
einander. Ausgehend vom Wortlaut des Gesetzes wurde zum Teil argumentiert, dass zu-
sätzlich zu einer Herausnahme aus dem ordnungsgemäßen Verteilungsgang auch eine 
Eigentumsverletzung erforderlich war.384 Dies wurde mit dem Wortlaut der englischen 
Originalfassung begründet, in der mit den Worten „stehlen“ und „Diebstahl“385 Begrif-
fe verwendet wurden, die einen Eingriff in fremdes Eigentum voraussetzten.386 Andere 
Stimmen sahen die Interpretation anhand des Wortlautes weniger eindeutig: Zwar durf-
te der deutschen Gesetzesfassung als Übersetzung der offiziellen Fassungen kein über 
eine Erläuterung hinausgehender Wert zugemessen werden, jedoch führte die Betrach-
tung aller drei offiziellen Fassungen des Gesetzes auf Englisch, Französisch und Russisch 
gerade nicht zu einer einheitlichen Interpretation.387 Aufgrund dieses unbefriedigenden 
Ergebnisses galt es daher, im nächsten Schritt den Sinn und Zweck des Gesetzes zur Aus-
legung heranzuziehen.388 Ein Rückgriff auf die Entstehungsgeschichte sowie den gesetz-
geberischen Willen war dabei jedoch nicht möglich, da das Gericht nach eigener Aussa-
ge keine Kenntnis darüber hatte.389

Aufgrund der Präambel des Gesetzes wurde angenommen, dass Hauptziel des Geset-
zes die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit zwangsbewirtschafteten Waren 
war.390 Auch im Hinblick auf die Zeit des Erlasses und den Strafrahmen war das KRG Nr. 
50 bezüglich der ihm zugrundeliegenden wirtschaftspolitischen Intention vergleichbar 
mit dem Sinn und Zweck der KWVO.391 Der besonders hohe Strafrahmen sprach außer-
dem dafür, dass nicht nur Eigentumsverletzungen, sondern vor allem darüber hinausge-
hende, das Allgemeinwohl beeinträchtigende Handlungen sanktioniert werden sollten, 
die zur Zeit des während des Inkrafttreten herrschenden Mangels an vielen Dingen als 
besonders verwerflich galten.392

384 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 9.
385 Wortlaut der englischen Fassung des Art. I KRG Nr. 50: „[...] who steals them or intentionally permits 

their theft [...]“; Unterstreichungen der Bearbeiterin.
386 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 9.
387 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2.
388 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2.
389 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2.
390 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2; so auch bereits LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 6.
391 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3.
392 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3.
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Die Beschränkung auf Eigentumsverletzungen würde nach Ansicht des OLG außer-
dem zu einem unannehmbaren Ergebnis führen, weil es in diesem Falle beispielswei-
se strafbar wäre, wenn ein Bauer einem anderen gestatten würde, eines seiner Tiere zu 
schlachten, nicht aber wenn er es selbst tun würde.393 Beide Konstellationen weisen einen 
sehr ähnlichen Unrechtsgehalt auf. Jedoch müsste nur in einem Fall eine Strafbarkeit be-
jaht werden, weil mehr oder weniger zufällig ein fremdes Eigentumsrecht betroffen wä-
re.394 Dieses Argument ist im Gegensatz zum anderen Vorbringen des OLG wenig über-
zeugend, da es mögliche Rechtfertigungsgründe nicht einmal erwägt, obwohl sie dieses 
inkongruente Ergebnis unter Umständen ausgleichen könnten.395

Diesen Überlegungen stand auch nicht entgegen, dass die KWVO derartige Konstel-
lationen abdeckte, da sie aufgrund ihrer niedrigen Mindeststrafe nicht allen Zielen der 
Strafverfolgung genügen konnte und das KRG Nr. 50 nach Ansicht des OLG Nürnberg 
insofern eine Strafschärfung darstellte.396 Die reine Existenz der KWVO konnte außer-
dem den Anwendungsbereich des KRG Nr. 50 nicht beeinflussen, da im Hinblick auf Ei-
gentumsverletzungen mit den §§ 242, 246 StGB ebenfalls bereits Normen bestanden, die 
dasselbe Schutzgut beinhalteten.397 Die vom Revisionsführer angeführte unzulässig aus-
dehnende Auslegung des Begriffes lehnte das Gericht ab, da dies angesichts der an Sinn 
und Zweck ausgerichteten Interpretation des Gesetzes nicht in Betracht käme.398 Nach al-
ledem setzte das OLG den Begriff des „Entwendens“ also in seiner Bedeutung dem des 
„Beiseiteschaffens“ gleich.399

Damit entschied es im Ergebnis genauso wie die Vorinstanz, die mit einer knapperen 
Begründung das Entwenden durch den Eigentümer selbst aufgrund des Schutzzwecks 
des KRG Nr. 50, der den Schutz der Ernährung der deutschen Bevölkerung beinhaltete, 
als ausreichend angenommen hatte.400 Diese Entscheidungen führte das OLG fort.401 Spä-
ter definierte es das Entwenden als „Entziehen zwangsbewirtschafteter Güter aus dem 
Verteilungsgang“.402 Sofern eine auch nur vorübergehende, empfindliche Störung des 
Verteilungsgangs anzunehmen war, war eine Strafbarkeit nach dem KRG Nr. 50 mög-
lich.403 Deshalb wurde das KRG Nr. 50 in diesem Urteil auch auf einen Fall angewandt, in 
dem der Täter seine Waren zwar in seinem Betrieb beließ, ihre Existenz aber nicht an die 
zuständigen Behörden meldete.404 Diese zunächst so ausführlich diskutierte Auffassung 
393 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3.
394 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3.
395 Dabei dürfte es jedoch auf die Frage ankommen, ob eine rechtfertigende Einwilligung angesichts des 

Schutzzwecks des Gesetzes überhaupt möglich wäre.
396 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3.
397 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 3 f.
398 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 4.
399 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 4.
400 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 6.
401 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.
402 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.
403 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.
404 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 6.



Rechtsgrundlagen

72

galt bereits wenig später als herrschende Meinung und wurde von den Strafkammern 
des LG ganz selbstverständlich angewandt.405 Wesentlich für das Entwenden war es dem-
zufolge, „wenn der Täter bewirtschaftete Güter aus der staatlichen Wirtschaftsregelung 
herausnimmt, sodass sie für die Versorgung der Bevölkerung nach wirtschaftsrechtli-
chen Vorschriften nicht mehr in Frage kommen“.406 Demzufolge wurde auch der (schwar-
ze) Verkauf von Tieren ohne Ausstellung von Schlussscheinen unter das Entwenden sub-
sumiert.407 Die Auslegung ähnelte damit jener des „Beiseiteschaffens“ im Rahmen der 
KWVO.

Durch das Zitieren einer im Vergleich zu anderen umstrittenen juristischen Fragen 
der Rechtsprechung großen Zahl an obergerichtlichen Urteilen und Literaturstimmen 
wird außerdem deutlich, dass es sich um ein nicht nur in Nürnberg vieldiskutiertes Pro-
blem handelte und erklärt die detaillierte Auseinandersetzung des OLG damit.408 Die 
sehr ausführliche und juristisch saubere Auslegung durch das OLG Nürnberg erlaubt 
es dem Leser zudem, die Gedankengänge der Richter Stück für Stück nachzuvollziehen 
und so ein Gespür für ihre Herangehensweise zu bekommen. Dabei werden die Proble-
me, mit denen sich die Gerichte zu dieser Zeit auseinanderzusetzen hatten, sehr deut-
lich. So stießen die gewöhnlichen Auslegungsregeln relativ bald an ihre Grenzen, da die 
offiziellen Fassungen des KRG Nr. 50 in den drei Sprachen der Besatzungsmächte abge-
fasst waren und sich daher in entscheidenden Nuancen unterschieden409 – ganz abgese-
hen von dem Aufwand, den es bedeutete, das Gesetz in allen Sprachen, derer die Richter 
vermutlich nicht einmal vollständig mächtig waren, zu analysieren. Auch traute sich das 
OLG nicht zu, eine belastbare Aussage über die Intention und die Entstehungsgeschich-
te des Gesetzes zu treffen. Es war damit einmal mehr auf seine eigenen juristischen Ar-
gumentationsfähigkeiten angewiesen. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es dem OLG, 
ein zufriedenstellendes Ergebnis zu finden. Seine Auffassung wurde von allen weiteren 
Urteilen und Beschlüssen ohne größere Diskussion verwendet und entsprach nach Auf-
fassung der Gerichte auch der sich dann herauskristallisierenden allgemein herrschen-
den Meinung.

Diese Auslegung verdeutlicht außerdem einmal mehr die strikte Einschränkung der 
Eigentumsrechte, die mit der Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Schwarzmarkt 
einherging. Das besonders hohe Strafmaß des KRG Nr. 50 fand nämlich demnach auch 
Anwendung auf Personen, die ihre eigenen, bewirtschafteten Waren nicht dem Vertei-
lungsgang zur Verfügung stellten bzw. sie diesem entzogen. Angesichts der äußerst an-
gespannten Ernährungssituation und den mit der Bewirtschaftungspolitik verfolgten 
Zielen war diese Interpretation nachvollziehbar und womöglich sogar erforderlich. Aus 
heutiger Perspektive erscheint diese Einordnung aber überraschend streng und sie stellt 

405 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 14.
406 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 14; ähnlich 

auch LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 8.
407 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 8.
408 Vgl. OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131.
409 Vgl. OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131, S. 2.
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einen massiven Eingriff in die Eigentumsordnung dar. An diesem Beispiel zeigt sich, wie 
sehr sämtliche, sonst fast selbstverständliche Rechte der schwierigen Lage unterworfen 
und zugunsten der Sicherung der Ernährung eingeschränkt wurden.

Eine weitere, jedoch deutlich seltener thematisierte Tathandlung im Rahmen des KRG 
Nr. 50 war das Vergeuden. Das bloße Verderben von Lebensmitteln genügte dafür nicht, 
wenn es kaum vermeidbar und auch bei äußerster Sorgfalt nicht zu verhindern gewe-
sen war.410 Eine Straftat durch die Alternative des Vergeudens im Sinne des KRG Nr. 50 
konnte außerdem nicht durch den Eigenbesitzer begangen werden.411 Weitergehende 
Aussagen zu dieser Variante konnten den Urteilen nicht entnommen werden. Praktisch 
relevant war in erster Linie das Entwenden, vergleichbar mit der Bedeutung des Beiseite-
schaffens im Rahmen der KWVO.

e. Begriffe aus dem StGB im Hinblick auf Schwarzmarktdelikte
Wie bereits angesprochen, wurden des Öfteren Straftaten nach dem StGB zusammen mit 
den klassischen Schwarzmarktdelikten verwirklicht. Unter Berücksichtigung der Ziele 
dieser Arbeit sollen jene Delikte nur im Hinblick auf ihre Verbindung mit dem Schwarz-
markt untersucht werden. Das bedeutet, dass die Auslegung der Begriffe der StGB-Tat-
bestände im Hinblick auf schwarzmarktspezifische Besonderheiten wie beispielsweise 
Markenfälschungen oder die Beschaffung von bewirtschafteten Waren analysiert wer-
den soll.

aa. Begünstigung (§ 257 StGB)
Ein Vergehen der Begünstigung wurde bisweilen im Zusammenhang mit den Schwarz-
marktdelikten weiterer Personen abgeurteilt. Eine Strafbarkeit für die Absicht, einen 
anderen vor Strafverfolgung zu bewahren wurde beispielsweise angenommen, wenn 
der Täter Bekannte vor drohender polizeilicher Verfolgung warnte oder gar Dinge aus 
Schwarzmarktgeschäften versteckte.412 Die Sicherung der Vorteile aus einem Verbrechen 
für einen Anderen sah die Strafkammer als gegeben an, wenn Gegenstände vor dem Zu-
griff der Polizei versteckt wurden.413 Das Gericht sah keinen Hinderungsgrund für die 
Strafbarkeit, wenn sich der Angeklagte aus Freundschaft dazu verpflichtet sah, den auf 
dem Schwarzmarkt Handelnden zu helfen.414 Vielmehr war es der Ansicht, er habe mit 
einer vagen ersten Warnung jeglicher Freundschaft Genüge getan und alles darüber Hin-
ausgehende sei falsches Pflichtgefühl, das die Täterin nicht verdiene.415

Auch wenn man aufgrund der eher weiten Fassung des § 257 StGB annehmen könn-
te, dass dieser Straftatbestand einigermaßen häufig zusammen mit Schwarzmarktdelik-

410 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 13.
411 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 13.
412 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 22.
413 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 7.
414 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 23.
415 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 23.
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ten verwirklicht wurde, so ist dies anhand der Rechtsprechung zu verneinen. Vielmehr 
kam eine Bestrafung nur in wenigen Fällen in Frage. Dafür mag es verschiedene Grün-
de geben. So ist denkbar, dass die Tat im Sinne des § 257 StGB eher im Verborgenen 
stattfand und den Strafverfolgungsbehörden daher nicht bekannt war. Außerdem fand 
der Schwarzmarkt – obgleich in der Gesellschaft integriert – häufig in abgeschlossenen 
Gruppen statt, in denen jeder der Beteiligten selbst an Schwarzmarktdelikten teilnahm, 
sodass innerhalb des Schwarzmarkgeschehens kaum jemand übrigblieb, der nicht an 
den Hauptdelikten beteiligt war und sich so der Begünstigung schuldig machen konnte.

bb. Hehlerei (§ 259 StGB)
Im Rahmen der Rechtsprechung zur Hehlerei stellte sich vor allem die Frage, ob die Be-
schaffung oder die Weitergabe von Waren eine Straftat nach § 259 StGB darstellte. Heh-
lerei wurde dabei verneint, wenn Waren bezogen wurden, die aus einer Straftat im Sin-
ne der KWVO stammten.416 Dies wurde damit begründet, dass derartige Delikte keine 
Verletzung von fremden Vermögensrechten darstellten, da normalerweise nicht in frem-
des Vermögen eingegriffen wurde.417 Das ist überzeugend und konsequent, legt man den 
Zweck der KWVO, der im Schutze der Ernährung der Bevölkerung und nicht im Schut-
ze privater Vermögenspositionen zu sehen war, zugrunde. Dagegen wurde Hehlerei we-
nig überraschend bejaht, wenn gestohlene Waren auf dem Schwarzmarkt durch Tausch, 
Kauf oder Schenkung erworben wurden418 oder während der Herstellung unterschlagene 
Marken empfangen wurden.419 Der Straftatbestand der Hehlerei fand außerdem ebenfalls 
Anwendung, wenn der Täter Waren erwarb, die durch eine Amtsunterschlagung erlangt 
worden waren.420Gleiches galt in einem anderen Fall, in welchem Waren ohne Bezugsbe-
rechtigung, die zuvor mutmaßlich von einem Arbeiter oder Angestellten unterschlagen 
worden waren, angekauft wurden.421 Beachtlich ist dies insoweit, als dass nicht zweifels-
frei feststand, dass die Gegenstände aus einer Straftat stammten, das Gericht jedoch auf-
grund der begleitenden Umstände der Auffassung war, dass sie nicht auf legale Art und 
Weise erworben worden sein konnten.422 Diese Annahme war wohl zwar angesichts der 
damals herrschenden, umfassenden Bewirtschaftung durchaus nachvollziehbar und wo-
möglich auch nicht ungewöhnlich, wirkt auf den heutigen Leser aber doch recht kühn.

cc. Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
Das Delikt der Urkundenfälschung wurde im Zusammenhang mit Schwarzmarktdelik-
ten in Konstellationen verwirklicht, in denen Lebensmittelmarken oder andere dazu-
416 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 20.
417 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 20.
418 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 5, 9; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 7 ff.; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 22.

419 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 4 ff.
420 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 18 f.
421 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 9.
422 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 9.
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gehörige Berechtigungen gefälscht oder illegal hergestellt wurden.423 Eine für die Aus-
stellung von Lebensmittelmarken erforderliche, gefälschte Arbeitsbestätigung wurde 
von dem Gericht so als private Urkunde im Sinne des § 267 StGB gesehen.424 Gleiches 
galt für eine Karteikarte, die der internen Kontrolle innerhalb der Kartenausgabestelle 
diente425 und für die im Rahmen von Schlachtungen auszustellenden Schlussscheine.426 
Die Tathandlungen des § 267 StGB unterschieden sich auch bei mit dem Schwarzmarkt 
zusammenhängenden Taten nicht von dem Verhalten, dessen Auslegung im Rahmen 
der Urkundenfälschung allgemein bekannt war.427 Gegenstand der Fälschung waren bei-
spielsweise die Änderung des Wohnortes auf den Bezugsscheinen, die Eintragung ei-
ner nicht existenten Arbeitsstelle428 oder die Unterzeichnung einer Urkunde mit einem 
fremden Namen.429 Auch wenn viele Tatbestandsmerkmale demnach also nur geringfü-
gig von den Besonderheiten des Schwarzmarktes beeinflusst waren, bleibt festzuhalten, 
dass durch die allgegenwärtige Bewirtschaftung zahlreiche neue Urkunden in den Um-
lauf kamen, die Gegenstand von Fälschungen werden konnten.

dd. Mittelbare Falschbeurkundung (§ 272 StGB)
Die Konstellationen der Fälle, in denen eine Strafbarkeit wegen mittelbarer Falschbeur-
kundung angenommen wurde, ähnelten jenen der Urkundenfälschung. Im Gegensatz zu 
§ 267 StGB waren öffentliche Urkunden Tatgegenstand im Rahmen des § 272 StGB – so 
beispielsweise die Haushaltskarte, die als Grundlage zum Bezug von Lebensmitteln dien-
te.430 Sie stammte von einer öffentlichen Behörde und war zum Beweis rechtserheblicher 
Tatsachen, nämlich der Bezugsberechtigung von Lebensmitteln gedacht, wozu sie auch 
gegenüber anderen Behörden Verwendung fand und somit kein rein internes Dokument 
darstellte.431 Ein für die mittelbare Falschbeurkundung gem. § 272 StGB erforderlicher 
erstrebter Vermögensvorteil war bereits in dem Erhalt von Lebensmittelmarken zu se-
hen, der einer Täterin Anwartschaft auf die vermögenswerten Marken selbst verschaff-
te.432 Angesichts der damaligen wirtschaftlichen Situation in Deutschland ging die zweite 
Strafkammer davon aus, dass der Besitz von Lebensmittelmarken einen Vermögensvor-
teil darstellte, obwohl es sich dabei nicht um einen geldwerten Vorteil handelte.433 Anson-
423 Hinzu kamen Konstellationen, in denen Angeklagten Urkundendelikte sowie Verstöße gegen die Be-

wirtschaftungsregeln zur Last gelegt wurden, ohne dass diese jedoch in spezifischem Zusammenhang 
standen; so in LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 
2223; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268.

424 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 22.
425 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 6.
426 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10.
427 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 6, 22 f.
428 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 6, 22.
429 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 13; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10.
430 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 5.
431 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 5.
432 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 8.
433 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 8.
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sten ergaben sich im Rahmen des § 272 StGB keine Besonderheiten im Vergleich zu den 
„klassischen“ Konstellationen der mittelbaren Falschbeurkundung.

ee. Kurze Würdigung
Es lässt sich festhalten, dass sich bei der Beurteilung und Auslegung der strafrechtlichen 
Begriffe wenige Besonderheiten zeigen. Die vorliegende Rechtsprechung führt jedoch 
vor Augen, wie sehr sich die Bewirtschaftung von Gütern und mit den jeweils einher-
gehenden Begleiterscheinungen zur damaligen Zeit im Recht etabliert hatten. Die „ge-
wöhnlichen“ Delikte nach dem StGB wurden auch auf Handlungen im engen Zusam-
menhang mit Schwarzmarktdelikten angewandt und entsprechend subsumiert.

Es fällt bereits an dieser Stelle auf, dass StGB-Taten verhältnismäßig selten zusammen 
mit Schwarzmarktdelikten abgeurteilt wurden. Den einzigen Tatbestand, der häufiger im 
Kontext von Schwarzmarktdelikten zu finden war, war die Hehlerei. Es ist naheliegend, 
dass Gegenstände, die mithilfe einer anderen Straftat erworben wurden, des Öfteren auf 
dem Schwarzmarkt gehandelt wurden. Schließlich stammten viele der dort verschobe-
nen Waren aus eher undurchsichtigen, wenn nicht gar unrechtmäßigen Quellen, was zu 
dem im Verborgenen bestehenden, selbst illegalen Schwarzmarkt passte.

Es kann angenommen werden, dass der Schwarzmarkt weniger vom Täter eines Dieb-
stahls oder einer Unterschlagung als Möglichkeit benutzt wurde, Waren aus einer Straf-
tat weiterzuveräußern, weil dies auf einem legalen Markt nicht möglich war. Vielmehr 
ist davon auszugehen, dass der Hintergrund der Straftat im Sinne des StGB bereits darin 
zu sehen war, Waren zu beschaffen, um diese dann im Rahmen des schwarzen Marktes 
weiterzugeben. Das bedeutet, dass die Hauptmotivation beider Parteien eines Geschäfts 
mit Hehlerware darin zu sehen war, sich Güter zu verschaffen, die auf dem freien Markt 
nicht frei verfügbar waren – gleich auf welche Art und Weise.

Ähnlich ist die Situation im Zusammenhang mit Markenfälschungen zu beurteilen. 
Die Tat der Urkundenfälschung oder der mittelbaren Falschbeurkundung diente zumeist 
ausschließlich dem Zwecke, Lebensmittelmarken zu erhalten, um diese anschließend auf 
dem Schwarzmarkt zu verwenden. Das Urkundendelikt wurde eher „nebenbei“ und als 
Mittel zum Zweck benutzt.

Dies gilt für die meisten anderen Tatbestände des StGB. Sie wurden wohl eher als 
Werkzeug betrachtet, um das mit den Handlungen auf dem Schwarzmarkt bezweckte 
Ziel zu erreichen. Die Begehung der StGB-Delikte dürfte eher zwangsläufig erfolgt sein, 
um die Schwarzmarktaktivitäten zu ermöglichen. Nur in wenigen Fällen stellten sonstige 
strafbare Handlungen den Ausgangspunkt des strafrechtlich relevanten Tuns dar.434 Des-
halb entsteht insgesamt der Eindruck, dass das Verhalten auf dem Schwarzmarkt selbst 
den Kern der strafbaren Handlungen darstellte.

434 So jedoch z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761; LG 
Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268.
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f. Gesetz Nr. 3 der bayerischen Landesregierung
Das Gesetz Nr. 3 verbot den unbefugten Besitz von Gegenständen, die von den Besat-
zungssoldaten stammten. Bis auf wenige Ausnahmen war der Besitz amerikanischer Wa-
ren grundsätzlich unbefugt, weil die Führung der amerikanischen Streitkräfte Tausch-
geschäfte mit der deutschen Bevölkerung untersagt hatte und es daher unmöglich war, 
befugten Besitz zu erwerben.435 Schon bei dem bloßen Besitz amerikanischer Waren wur-
de daher vermutet, dass diese unbefugt erworben waren, solange nicht das Gegenteil be-
wiesen wurde.436 Dies galt auch, wenn es sich dabei um Geschenke handelte.437

Im konkreten Falle der Zigaretten wurde die Abgrenzung zwischen befugtem und un-
befugtem Besitz häufig daran festgemacht, ob die Zigaretten als versteuert oder unver-
steuert gekennzeichnet waren: In ersterem Fall wurde von rechtmäßigem Besitz aus-
gegangen.438 Dies stellte also eine Möglichkeit des Beweises der Rechtmäßigkeit dar. 
Unbefugter Besitz wurde in einem Fall sogar bejaht, weil Gegenstände der Armee, die 
in der städtischen Schuttgrube entsorgt wurden, von dort aus mitgenommen und in den 
eigenen Besitz verbracht wurden.439 Dies wurde damit begründet, dass es den einzelnen 
Soldaten, die die Sachen wohl weggeworfen hatten, vermutlich gar nicht zustand, über 
den Verbleib der Gegenstände zu verfügen und die zuständigen Stellen aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht mit diesem Handeln einverstanden waren.440 Daher waren die wegge-
worfenen Gegenstände nach Ansicht des Gerichts nicht herrenlos gewesen und amerika-
nische Offiziere konnten mit Recht weiterhin Eigentum an ihnen beanspruchen.441

Das Verbot wurde in der Presse mehrfach erwähnt, sodass nach Ansicht der Richter 
eine Berufung auf die Unkenntnis dieser Regelung nicht möglich war.442 Sofern die Ange-
klagten jedoch Waren in ihrem Besitz hatten, die aus einer Zeit stammten, in denen der 
Besitzerwerb noch gestattet war, unterlagen sie keiner Strafbarkeit.443 Bei den Waren, de-
ren Besitz demnach unrechtmäßig war, handelte es sich in erster Linie umdie klassischen 

435 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 6 f.
436 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23.
437 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23; ähnlich auch LG 

Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 6.
438 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 8 f; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8; LG Nürnberg-
Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 6, 8.

439 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6 f.
440 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
441 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
442 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 6.
443 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8.
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Luxusgüter amerikanischen Ursprungs wie Kaffee,444 Kuchen,445 Zucker,446 Schokolade,447 
Kakao448 und vor allem Zigaretten,449 aber auch Heeresgegenstände.450

Auffällig an der Rechtsprechung zu diesem Gesetz ist, dass die Strafvorschriften sehr 
weit ausgelegt wurden und auch zahlreiche Grenzfälle noch unter den Anwendungsbe-
reich subsumiert wurden. Insbesondere die Auslegung der (vermeintlichen) Eigentum-
saufgabe war eher extensiv und dehnte die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit so weit aus, 
dass die Argumentation kaum noch nachvollziehbar ist. Diese Vorgehensweise mag auch 
damit zu tun gehabt haben, dass die amerikanischen Streitkräfte selbst bestrebt waren, 
jeglichen Handel zwischen ihren Angehörigen und der Bevölkerung zu unterbinden und 
die deutschen Gerichte diese Bemühungen offensichtlich mit allen Mitteln unterstützen 
wollten. Das Gesetz Nr. 3 ist ein Beispiel dafür, dass die deutsche Justiz zum Teil stark 
von der eigenen, internen Gesetzgebung der amerikanischen Besatzer betroffen war und 
deren Vorschriften in ihre eigenen Entscheidungen integrieren musste.

Die einigermaßen häufige, wenn auch knappe Erwähnung des Gesetzes Nr. 3 in den 
Urteilen zeigt, dass es eine wichtige Ergänzung zu den Schwarzmarktnormen darstell-
te, insbesondere was die Herkunft von Waren betraf. Die zusätzliche Sanktion des Besit-
zes von Gegenständen amerikanischer Herkunft und ihre richterrechtlich geprägte wei-
te Ausdehnung mag außerdem zusätzlich abgeschreckt haben, solche Waren auf dem 
Schwarzmarkt zu erwerben, da so eine strafbare Handlung noch lange Zeit nachweisbar 
und verfolgbar blieb.

g. Straffreiheitsgesetz
Das 1948 in Kraft tretende Straffreiheitsgesetz stellte einen Wendepunkt in der Recht-
sprechung zum Schwarzmarkt dar und läutete das – ganz allmähliche – Ende der straf-
rechtlichen Verfolgung dieser Kriminalität ein.

aa.  Zeitlicher Anwendungsbereich
Der zeitliche Anwendungsbereich des Gesetzes ging aus den §§ 2 bis 4 hervor: Entschei-
dend war demnach der Zeitpunkt der Tatbegehung. Sofern alle Handlungen vor dem 

444 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 5.

445 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23.
446 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23.
447 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23.
448 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 5.
449 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 23; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkam-
mer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 7; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 
05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. 
September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 8.

450 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
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Stichtag des 01. Oktober 1947 begangen wurden, gab es daher keine Schwierigkeiten.451 
Problematisch wurde es jedoch dann, wenn eine Tat aus mehreren Handlungen bestand, 
die zum Teil vor, zum Teil aber auch nach dem relevanten Tag begangen worden wa-
ren. Die zweite Strafkammer entschied, dass bei einer fortgesetzten Handlung, bei der 
die Mehrzahl der Akte nach dem relevanten Datum begangen wurde und die Tat daher 
erst danach vollendet war, das Straffreiheitsgesetz keine Anwendung finden konnte.452 Im 
Einklang mit dieser Auffassung steht auch die Entscheidung, dass bei einem fortgesetz-
ten Delikt nur dem gesamten Verbrechen, nicht aber einzelnen Akten für sich Amnestie 
gewährt werden konnte.453 Es wird mithin bei der Anwendung des Straffreiheitsgesetzes 
auf die gesamte Tat abgestellt und nicht auf ihre einzelnen Akte. Dies ergibt sich auch aus 
§ 2 Abs. 2 des Straffreiheitsgesetzes.

bb. Voraussetzungen für die Gewährung von Amnestie
Die Anforderungen für die Gewährung von Straffreiheit ergaben sich aus den §§ 1 bis 4. 
§ 1 des Straffreiheitsgesetzes regelte dabei die Erfordernisse bezogen auf die persönliche 
Lage des Täters zur Zeit der Tatbegehung, die vorliegen mussten, damit Straffreiheit in 
Erwägung gezogen werden konnte.

Aus der Rechtsprechung ergeben sich teils knappe, teils ausführliche Definitionen für 
die Interpretation der Varianten des § 1. Für eine Begehung infolge der allgemeinen Ver-
wirrung beim Zusammenbruch war ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der 
Tat und diesen Ereignissen erforderlich.454 Sofern die Tat zu einem Zeitpunkt begangen 
wurde, in dem sich jene Verwirrung bereits wieder legte und der Täter diese Situation le-
diglich noch ausnutzte, kam Straffreiheit nicht in Frage.455

An eine Notlage des Täters wurde die relativ hohe Anforderung gestellt, dass die Not 
so groß gewesen sein musste, dass selbst die Befriedigung der elementarsten Bedürfnisse 
und die berufliche Existenz gefährdet waren.456 Dafür reichten allgemeine Beschaffungs-
probleme, mit denen alle Geschäftsleute auf gleiche Art und Weise zu kämpfen hatten, 
nicht aus, da ansonsten eine uferlose Ausdehnung dieses Tatbestandes zu befürchten ge-
wesen wäre.457 Außerdem würde sich eine andere Auffassung widersprüchlich zur Exi-
stenz des § 4 verhalten, der eine Amnestie auch für Fälle, in denen die Voraussetzungen 
des § 1 nicht vorlagen, ermöglichte, sodass davon auszugehen war, dass eine restriktive 
Rechtsprechung angedacht war.458 Eine für § 1 relevante Notlage war demnach nur bei 
besonderer individueller Not zu sehen, die zum einen über das allgemein zu ertragen-

451 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12.
452 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 5.
453 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 7.
454 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
455 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268, S. 30.
456 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
457 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 8.
458 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 8.
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de Maß hinausging und zum anderen der Auslöser für die begangene Straftat war.459 Die 
zweite Strafkammer begründete diese Auffassung auch damit, dass § 1 eine „unverschul-
dete Notlage“ voraussetzte, die allgemein herrschende Not ja aber generell jeden ohne 
persönliche Verantwortung dafür betraf.460

Die zunächst relativ weit formulierte Alternative der Tatbegehung unter dem Einfluss 
der Kriegsverhältnisse wurde ebenfalls durch die Rechtsprechung konkretisiert und ein-
geschränkt. So war es gerade nicht ausreichend, wenn die Tat nur kausal auf den Krieg 
zurückzuführen war, da ansonsten alle Delikte, die irgendwie im Zusammenhang mit 
Bewirtschaftung, Mangelwirtschaft etc. standen ausnahmslos von §  1 erfasst wären.461 
Nicht einmal erhebliche persönliche Einbußen, wie die Ausbombung oder die Beschlag-
nahme des eigenen Wohnhauses genügten für die Annahme einer Tatbegehung unter 
dem Einfluss der Kriegsverhältnisse.462 Ein solches Schicksal hätten nämlich „Tausende“ 
erlitten.463 Erforderlich war es vielmehr, dass zur allgemeinen kriegsbedingt schlechten 
Lage weitere persönliche Faktoren traten, „die das Merkmal des Einflusses auf den Wil-
len des Täters in besonderem Maße in sich tragen“.464

cc. Ausschließungsgründe
Um den Anwendungsbereich des Straffreiheitsgesetzes nicht uferlos auszudehnen, 
gab es die Ausschließungsgründe des § 6, die den Straferlass für bestimmte Straftaten 
ausschlossen. Neben eher offensichtlichen Ausschlussgründen465 war im Kontext der 
Schwarzmarktbekämpfung insbesondere § 6 Ziff. 3 relevant. Demnach waren gewohn-
heitsmäßig oder gewerbsmäßig begangene Straftaten ebenso von der Amnestie ausge-
nommen wie Taten, die auf „ehrloser Gesinnung“ beruhten. Nach Ansicht der Richter 
lag eine derartige Gesinnung vor, wenn sich die begangenen Taten gegen die Ernäh-
rungswirtschaft im Allgemeinen richteten.466 Dies wurde auch von einem erneuten Ur-
teil nach der Revisionsentscheidung des OLG Nürnberg bestätigt.467 Eine darüber hin-
ausgehende Begründung oder weitere Rechtsprechung zu dieser Aussage existiert jedoch 
nicht. Gewohnheitsmäßiges Handeln, das ebenfalls einen Ausschließungsgrund darstel-
len konnte, wurde bei einer größeren Anzahl an begangenen Taten über einen längeren 
Zeitraum hinweg angenommen.468

459 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 8.
460 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 8.
461 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
462 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
463 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
464 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 7.
465 Z.B. der vorsätzliche Tod eines Menschen, eine Verletzung von Gesetzen des Kontrollrats oder der Mili-

tärregierung oder Straftaten, die eine nationalsozialistische Einstellung beinhalteten.
466 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 18.
467 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 9.
468 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 22.
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dd. Kurze Würdigung
Im Rahmen des Straffreiheitsgesetzes lohnt sich ein Blick auf die Konsequenzen, die das 
Gesetz mit sich brachte. Die Folgen des Straffreiheitsgesetzes waren gewichtig: Weniger 
gravierende Straftaten wurden relativ weitgehend amnestiert, teilweise sogar ohne einen 
Bezug zur Kriegs- bzw. Nachkriegssituation zu haben.469 Die Gerichte bemühten sich bei 
der Auslegung der Voraussetzungen des § 1 erkennbar, diese relativ eng auszulegen, um 
die Intention des Gesetzes zu wahren und nicht eine allumfassende Amnestie auszuspre-
chen. Anzumerken ist bereits an dieser Stelle gleichwohl, dass – auch wenn die Stufe für 
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 nicht erreicht wurde – eine Notlage der An-
geklagten im Rahmen der Strafzumessung Berücksichtigung fand und so nicht gänzlich 
außer Acht gelassen wurde.

Das Straffreiheitsgesetz war gleichwohl ein Zeichen dafür, dass die Gesetzgebung den 
Schwierigkeiten der unmittelbaren Nachkriegszeit Rechnung tragen wollte. Tätern, die 
nur aufgrund widrigster äußerer Umstände in die Kriminalität abgerutscht waren und 
in geringerem Maße straffällig geworden waren, sollte so Amnestie gewährt werden. 
Gleichzeitig wurde der Oktober 1947 somit als Zeitpunkt gesehen, zu dem bereits eine 
ausreichende Entspannung der allgemeinen Lage eingetreten war, sodass die Begehung 
auch geringerer Straftaten nicht mehr entschuldbar war.

h. Fazit
Anhand der Auslegung der Tatbestandsmerkmale lässt sich festhalten, dass die Inter-
pretation und Definition der Begrifflichkeiten teils sehr unterschiedlich ausfiel. So gab 
es einige häufig beurteile Termini, die relativ unumstritten waren und überwiegend ein-
heitlich ausgelegt wurden. Dabei sind insbesondere die von der KWVO geschützten Wa-
ren oder die Tathandlungen im Rahmen der KWVO oder VRStVO zu nennen. In an-
deren, umstrittenen Fällen kann ein ähnliches Phänomen wie bei den Diskussionen um 
das Konkurrenzverhältnis der Gesetze beobachtet werden. In schwierigen dogmatischen 
Fragen wie der Auslegung des Entwendens im Rahmen des KRG Nr. 50 gelang es den 
Strafkammern, insbesondere aber dem OLG, auf Basis einer ausführlichen Argumenta-
tion eine angemessene Lösung zu finden, die sich in der späteren Rechtsprechung eta-
blierte, auch wenn einzelne Aspekte der dazugehörigen Erklärung nicht immer nach-
vollziehbar waren. Bei der Entwicklung einer solchen Auffassung muss den Gerichten 
insbesondere zu Gute gehalten werden, dass sie bei den Gesetzen der Besatzungsmächte 
mit Sprachbarrieren zu kämpfen hatten und auf sonst übliche Auslegungsgrundsätze wie 
die gesetzgeberische Intention nicht zurückgreifen konnten.

Auch an anderen Stellen machten sich die politischen und gesellschaftlichen Umstän-
de dieser Zeit bemerkbar. Im Rahmen der Feststellung der Bereicherungsabsicht waren 
die Besonderheiten der Währungsreform zu berücksichtigen, die ganz neue Schwierig-
keiten bereithielten und für die es kaum vorherige, ähnliche Situationen als Maßstab gab. 
Auch bei der Gefährdung der Bedarfsdeckung, bei deren Interpretation sich die Recht-

469 Vgl. § 4 Straffreiheitsgesetz.
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sprechung uneins war, muss berücksichtigt werden, dass sich die Ernährungslage immer 
wieder änderte und die Gerichte – je nach der momentan herrschenden Situation – be-
müht waren, ihre Rechtsprechung an den gegebenen Umständen auszurichten. Ganz all-
gemein kann ebenfalls beobachtet werden, dass die Gerichte ihre Auslegung in vielen 
Urteilen relativ lebensnah und praktisch ausrichteten. Dies fällt beispielsweise bei der 
Bedarfsdeckung oder der Bereicherungsabsicht auf. Die Richter bemühten sich in die-
sen Fällen, nicht allzu dogmatisch zu argumentieren, sondern auf die tatsächlichen Um-
stände abzustellen.

In anderen Fällen wurde wiederum besonders viel Wert auf eine Berücksichtigung 
der Intention der zugrundeliegenden Vorschriften gelegt. Während dies beispielsweise 
bei den Berechnungsmethoden im Rahmen der PStRVO überzeugte, bewegten sich die 
Strafkammern in anderen Fällen bereits in einer Grauzone, was die Zulässigkeit der Aus-
legung betraf. Rechtsstaatliche Bedenken ergeben sich dabei besonders bei der Inter-
pretation des wiederholten Beiseiteschaffens, der Subsumtion eines illegalen Gewerbes 
unter § 1 Abs. 1 VRStVO oder der Erörterung der Voraussetzungen für eine Eigentums-
aufgabe im Rahmen des Gesetzes Nr. 3.

Nicht zu vernachlässigen ist schlussendlich, dass die Interpretation der Tatbestands-
merkmale in manchen Fällen auch ein Einfallstor für moralische Aspekte darstellte. An 
erster Stelle zu nennen ist dabei die Böswilligkeit, aber auch die Gefährdung des Bedar-
fes. Diese Begrifflichkeiten dienten dabei zum einen als eine Art Korrektiv, beispiels-
weise um diejenigen Täter ohne verwerfliche Gesinnung von den höheren Strafen aus-
zunehmen, zum anderen boten sie den Richtern auch die Möglichkeit, eigene ethische 
Erwägungen einfließen zu lassen, was den Urteilen eine über die bloße juristische Beur-
teilung hinausgehende Bedeutung verleiht. Obgleich damit ein großer Ermessensspiel-
raum einherging, ist zu beobachten, dass die Gerichte ihre Entscheidungen nicht will-
kürlich trafen, sondern sorgfältig argumentierten und ihre Urteile meist auf eine objektiv 
nachprüfbare Basis stellten. Nur in wenigen Fällen scheinen persönliche Beweggründe 
der Richter wie beispielsweise Neid durch, wenn sie das Verhalten der Täter beurteilten. 
Dennoch wurde der Ermessensspielraum weitestgehend verantwortungsvoll und mit der 
erforderlichen Neutralität genutzt. Jedoch darf bei dieser grundsätzlich positiven Ein-
ordnung nicht übersehen werden, dass die Rechtsprechung auch kleinere Mängel auf-
wies. So kam es bei einzelnen Aspekten der Böswilligkeit der KWVO im Hinblick auf die 
Weitergabe von Waren an ehemalige KZ-Häftlinge oder des mehrfachen Entwendens im 
Rahmen des KRG Nr. 50 zu in praktischer oder juristischer Hinsicht nicht nachvollzieh-
baren Aussagen. Auch bei der Interpretation der bezugsbeschränkten Erzeugnisse wur-
den in verschiedenen Urteilen teils vollkommen konträre Aussagen getroffen, ohne dass 
die bisherige Rechtsprechung Berücksichtigung fand.

Insgesamt betrachtet kann festgestellt werden, dass die Rechtsprechung bei der In-
terpretation der Tatbestandsmerkmale durchaus von den Schwierigkeiten der damali-
gen Zeit geprägt war. Allerdings muss ebenfalls beachtet werden, dass es den Gerichten 
meistens gelang, diese Probleme zu lösen, indem sie vertretbare Auslegungsgrundsätze 
zu den einzelnen Begriffen entwickelten. Auch wenn in einigen Entscheidungen wenig-
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stens Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit angemeldet werden müssen, so ist 
dennoch zu erwähnen, dass die Zahl dieser Fälle überschaubar ist und ansonsten trotz 
der schwierigen Umstände mindestens vertretbare Urteile gefällt wurden. Bei der Be-
rücksichtigung moralischer Aspekte bemühten sich die Richter ebenfalls um eine so-
lide Argumentation, die ihre Entscheidungen nachvollziehbar machte. Angesichts der 
Bedeutung, die diesen Erwägungen bei der Interpretation einiger Tatbestandsmerkmale 
zukam, ist dies besonders positiv zu bewerten.

4. Analyse

a. Äußerungen der Richter als Spiegel der öffentlichen Meinung
Die Auslegung der Tatbestandsmerkmale, die den Gerichten ein weites Ermessen ein-
räumten, erlaubt Rückschlüsse auf die Ansichten der Richter, die in vielen Fällen stell-
vertretend für die öffentliche Meinung sein dürften. Nicht nur aus diesen zusammenfas-
senden Aussagen, sondern auch aus einzelnen Äußerungen, die aufgrund besonderer 
Formulierungen herausstechen, lassen sich Einblicke in die damalige Gedankenwelt ge-
winnen.

Als besonders negativ wurde es empfunden, wenn Täter ohne tatsächliche Not han-
delten oder sie die durch die Tat gewonnenen Vorteile nur für sich alleine, nicht aber 
für Bekannte oder Familienmitglieder nutzen wollten. Ein Beiseiteschaffen aus rein ego-
istischen Gründen wurde als einer der schlimmsten Beweggründe betrachtet und die 
Schuldigen konnten kaum auf Milde oder Verständnis hoffen. Dies führte dazu, dass 
das Handeln alleinstehender Personen oft als besonders verwerflich empfunden wur-
de. Ähnliches galt für Täter, die unachtsam mit den erlangten Waren umgingen und sie 
eher verderben ließen, als sie Notleidenden zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend 
wurde ein Fall, in dem Getreide abgezweigt wurde, um daraus Schnaps zu brennen, be-
sonders kritisch betrachtet. Der Alkohol diente einer bestimmten Klientel als „reines 
Genussmittel“,470 was der notleidenden Bevölkerung besonders bitter aufstieß und selbst 
bei den Richtern zu verhältnismäßig emotionalen Formulierungen führte.

Sehr nüchtern und wenig mitfühlend äußerten sich die Richter bei der Auslegung der 
Voraussetzungen des Straffreiheitsgesetzes. Der Verlust des Wohneigentums durch Aus-
bombung oder Beschlagnahmung genügte nicht zur Annahme der Tatbegehung unter 
dem Einfluss der Kriegsverhältnisse. Stattdessen wurde ein besonderes Einzelschicksal 
verlangt, das die Not des Täters über diejenigen anderer Menschen nochmals hinaushob. 
Diese Auslegung ist sicherlich nachvollziehbar, um den Anwendungsbereich der Amne-
stien nicht zu weit auszudehnen. Die sehr nüchterne und manchmal sogar kalt wirkende 
Beurteilung der Einzelschicksale mag gleichwohl von der Abstumpfung zeugen, die an-
gesichts des überall herrschenden Leids eingetreten war. Gleichzeitig zeigt der Umgang 
mit dieser Problematik, dass die Richter und wohl auch die Allgemeinheit der Ansicht 
waren, dass ein hartes Schicksal, das ja bekanntlich viele Leute getroffen hatte, nicht zum 
Anlass für Schwarzmarktkriminalität werden durfte.
470 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 8.
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Neben diesen spezifischen Feststellungen zur Beurteilung von Schwarzmarktkrimina-
lität äußerten sich die Richter beispielsweise auch am Rande zum Umgang mit ehema-
ligen KZ-Häftlingen. Eine Herausnahme aus dem Bestand, der für diese Personengrup-
pe vorgesehen war, wurde als besonders verwerflich beurteilt, während es einem Täter 
an anderer Stelle zu Gute gehalten wurde, wenn er Waren beiseiteschaffte, um sie ehe-
maligen KZ-Insassen zukommen zu lassen. Zumindest anhand dieser Äußerungen prä-
sentieren sich die Nürnberger Richter wohlwollend gegenüber dieser Gruppe. Eine wei-
tere Äußerung gewährt hingegen Einblick in die Gedankenwelt kurz nach dem Ende des 
Krieges und dem Sturz des Nationalsozialismus. 1946 wurden einige Verhaltensregeln 
der Bevölkerung noch als „Pflicht eines jeden Volksgenossen“ bezeichnet.471 Daran sind 
– zumindest in rhetorischer Hinsicht – noch Reste nationalsozialistischer Ideologien er-
kennbar, die dem nationalen oder gar völkischen Aspekt in sprachlicher Hinsicht Rech-
nung trugen.

b. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Der Schwarzmarkt wurde an vielen Stellen als Resultat des Bestrebens Einzelner gese-
hen, sich durch das Hinwegsetzen über die Bewirtschaftungsbestimmungen einen indi-
viduellen Vorteil auf Kosten der Gesellschaft zu verschaffen. Die Gleichgültigkeit oder 
gar Missachtung der Interessen der ganzen Bevölkerung wurde von den Richtern im-
mer wieder als Erkennungsmerkmal der Schwarzhändler eingeordnet und dementspre-
chend verurteilt. Dieses Streben nach einer Verbesserung der eigenen Situation, das als 
besonders verwerflich empfunden wurde, machte den Täter zum Außenseiter, der sein 
Wohl über das der Volksgemeinschaft stellte. Dies wurde beispielsweise deutlich, wenn 
die Richter darauf abstellten, dass der Täter die Vorräte geschmälert habe, von denen 
„alle“ leben mussten.472 Im Gegensatz dazu wurde die übrige Bevölkerung als Einheit ge-
sehen, die kollektiv geschädigt wurde und mit Ausnahme der Täter mit vereinten Kräf-
ten mit dem allgegenwärtigen Mangel zu kämpfen hatte. Die Gerichte betonten diese 
Außenseiterrolle der Täter, indem sie die als verwerflich empfundenen Handlungen in 
den Kontext der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung stellten. Das geschah beispielswei-
se, indem die von den Tätern entnommenen Waren in Wochen- bzw. Monatsrationen 
einzelner Menschen oder gar ganzer Orte umgerechnet wurden. Dadurch kommunizier-
ten die Richter deutlich, dass die Schwarzhändler durch ihre meist aus egoistischen Be-
weggründen begangenen Taten die Allgemeinheit schädigten und dieser deshalb nun ein 
bestimmtes Kontingent fehlte. Die Gesellschaft wurde demnach als Gemeinschaft darge-
stellt, die kollektiv durch die Täter geschädigt wurde, weshalb diese auch mit wenig Ver-
ständnis oder Unterstützung rechnen konnten.

c. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Es fand eine gewisse Klassifikation der Täter in unterschiedliche Gruppen statt. Die Ge-
richte nahmen im Rahmen der Festlegung der Anwendungsbereiche von KWVO und 

471 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 8.
472 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
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VRStVO eine Abgrenzung dahingehend vor, dass „der gefährliche Schieber“473 härter 
(nämlich anhand der KWVO) zu bestrafen war als derjenige Täter, der in weniger gro-
ßem und gefährlichem Maße tätig wurde. Gewöhnliche Delikte nach der VRStVO wur-
den nur als Vergehen geahndet, während den nach der KWVO zu bestrafenden Ange-
klagten ein weitaus größerer Makel anhaftete.

Wie bereits erwähnt, galt die bloße, durch den Krieg verursachte Not nicht als Grund, 
um Amnestie zu erteilen. Die enge Auslegung der Voraussetzungen des Straffreiheitsge-
setzes legt den Schluss nahe, dass eine solche schwierige Lage – zumindest bei Delikten 
größeren Umfangs – keine Entschuldigung für strafbares Handeln bieten durfte.

Auch ganz grundsätzlich zieht sich die Menge der betroffenen Güter wie ein roter Fa-
den durch die Beurteilung der Strafbarkeit. In verschiedenen Tatbestandsmerkmalen der 
KWVO ist die Menge eines der entscheidenden Abgrenzungskriterien, was die Bestra-
fung angeht. Beim Tätigwerden in geringerem Ausmaß wurde eher auf eine Anwendung 
der KWVO verzichtet. Aber auch im Rahmen der VRStVO ist die Masse der betroffenen 
Güter das wichtigste Kriterium für die Annahme eines strafschärfenden schweren Fal-
les. Insofern deutet sich an, dass das Ausmaß der Tätigkeiten auf dem Schwarzmarkt für 
die Richter eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Strafbarkeit spielte und somit als 
Differenzierungskriterium dienen kann, um „professionelle“ Schwarzhändler von den-
jenigen abzugrenzen, die nur zur Sicherung der Existenzgrundlage tätig wurden. Dem-
nach wurde auf diese Art und Weise einem der zentralen Konflikte des Schwarzmarktes 
teilweise Rechnung getragen, soweit dies sinvollerweise mit der Intention der Regelun-
gen vereinbar war.

Zu beachten ist in diesem Kontext auch, dass die Nürnberger Gerichte nur selten Er-
wägungen über die Einschlägigkeit des Notstandes anstellten und dessen Anwendbarkeit 
meist in aller Kürze ablehnten.474 Die Anwendung dieses Rechtfertigungsgrundes wurde 
von der deutschen Literatur zumindest erwogen, wenn auch aus moralischen Gründen 
kritisch betrachtet.475 Der weitestgehende Verzicht auf die Erörterung dieser Möglichkeit 
mag bereits als Entscheidung in dieser Angelegenheit zu verstehen sein, nämlich dahin-
gehend, dass die Richter eine Aushöhlung der Bewirtschaftungs- und Bewirtschaftungs-
strafvorschriften vermeiden wollten und die Voraussetzungen des Notstandes von An-
fang an für nicht gegeben erachteten.

Was die Abgrenzung von strafbarem und noch sozialadäquatem Verhalten betraf, 
wählten die Richter – soweit erkennbar – einen zurückhaltenden Weg und urteilten eher 
im Sinne der Angeklagten, indem zahlreiche Handlungen im Rahmen des Versuchsbe-
ginns nur als straflose Vorbereitungshandlungen klassifiziert wurden oder Geschenke 
nicht als Bezug im Rahmen der VRStVO eingeordnet wurden.

473 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 9.
474 So in: OLG Nürnberg, B. v. 18. Juli 1947, Az. Ss 49/47, Nr. 1793, S. 1; OLG Nürnberg, B. v. 04. Juni 1948, 

Az. Ss 93/48, Nr. 2007, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, 
Nr. 1793, S. 6.

475 Vgl. v. Goetze, Juristische Rundschau 1948, Vol. 10, S. 263 (268).
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Eine sehr eindeutige Position bezogen die Richter hingegen bei der Abwägung zwi-
schen Eigentumsrechten und der Sicherstellung bzw. Verbesserung der Ernährung 
der Gesamtbevölkerung. Die Verfügungsrechte über das Eigentum wurden durch die 
Zwangsbewirtschaftung sehr weitgehend eingeschränkt. Sofern Güter bewirtschaftet wa-
ren, spielte es in der Beurteilung der Strafbarkeit keine Rolle, ob der Täter, der die Sa-
chen beispielsweise versteckte, Eigentümer war. Aus dem Eigentum wurden keine Rech-
te abgeleitet, die die Strafbarkeit abmilderten. Die Schutzfunktion des Eigentums war 
fast vollständig beschnitten. Allerdings muss gleichzeitig betont werden, dass dieses Er-
gebnis größtenteils bereits in der Gesetzgebung zur Zwangsbewirtschaftung insgesamt 
und in den dazugehörigen Strafvorschriften angelegt war und den Gerichten dement-
sprechend nicht allzu viel Entscheidungsspielraum zustand. Mit der weiten und für die 
Täter nachteiligen Auslegung des Begriffs des „Entwendens“ im Rahmen des KRG Nr. 
50 trafen die Richter jedoch eine noch stärker in diese Richtung weisende Entscheidung, 
sodass durchaus davon ausgegangen werden kann, dass diese Wertungen von der Nürn-
berger Rechtsprechung mitgetragen wurden.

d. Moralische Legitimation der Gerichte
In manchen Fällen mag es zweifelhaft erscheinen, ob die Gerichte ihre Aufgaben im Hin-
blick auf die Rechtsstaatlichkeit zufriedenstellend erfüllen konnten. An einigen Stellen 
drängte sich der Eindruck auf, dass die Richter dem Wunsch, verpöntes Verhalten um-
fassend zu bestrafen, Grundsätze wie das Analogieverbot unterordneten. In Fällen wie 
zum Beispiel dem mehrfachen Beiseiteschaffen schien die Definition der Richter ebenso 
konstruiert und an praktischen Erwägungen ausgelegt wie die Argumentation im Rah-
men des Gesetzes Nr. 3.

Zum Teil überraschte auch die durchweg knappe Argumentation zu bestimmten Tat-
bestandsmerkmalen. Bei der Beantwortung der Frage, ob bestimmte Delikte als schwerer 
Fall im Rahmen der VRStVO einzuordnen waren, hielten die Richter ihre Begründung 
relativ kurz, obwohl dieser Entscheidung angesichts des deutlich erhöhten Strafmaßes 
nicht unerhebliche Bedeutung zukam. Hinzu kamen Fälle – zu denken ist dabei an die 
Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen VRStVO und KWVO, aber auch einige klei-
nere Problemfelder – in denen sich kein eindeutiges Bild der Rechtsprechung ergibt und 
ein beabsichtigter oder unbeabsichtigter Dissens zwischen einzelnen Urteilen bestand, 
der ignoriert oder zumindest nicht thematisiert wurde. Teils kam es außerdem zu Äu-
ßerungen, die in tatsächlicher oder juristischer Hinsicht wenig sinnvoll erschienen.  Zu 
bedenken ist dabei jedoch, dass sich die Richter mit einer Vielzahl an Problemen aus-
einanderzusetzen hatten. Man denke beispielsweise an die Sprachbarrieren bei der Aus-
legung der Gesetze der Besatzungsmächte oder den erschwerten Zugang zu anderen Ur-
teilen oder Literatur, die unterschiedliche Rechtslage in den einzelnen Besatzungszonen, 
begrenzte personelle Ressourcen und nicht zuletzt den allgemein herrschenden Mangel, 
der auch vor den Richtern nicht Halt machte und unter dem sie persönlich wohl eben-
falls zu leiden hatten.
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Es gab außerdem viele Beispiele, sei es bei der Bestimmung des Anwendungsverhält-
nisses zweier Gesetze oder der Auslegung von Tatbestandsmerkmalen, in denen sich 
über die Zeit hinweg eine anerkannte Rechtsprechung entwickelte. Trotz anfänglicher 
Unsicherheiten oder gar Unstimmigkeiten konnte durch das OLG in vielen Fällen eine 
dogmatisch und moralisch zufriedenstellende Auffassung gefunden werden, die sich 
auch in den Urteilen der Strafkammern durchsetzte. Zu nennen ist dabei beispielswei-
se der Streit über das Verhältnis zwischen KWVO und KRG Nr. 50 oder die Auslegung 
des Begriffes „Entwenden“ im Rahmen des KRG Nr. 50. In beiden Fällen wurde sorg-
sam abgewogen und eine saubere juristische Lösung gefunden, die im Anschluss folge-
richtig in den weiteren Entscheidungen übernommen und bestätigt wurde. Die zuvor 
kritisierte Auslegung orientiert an praktischen Erwägungen wirkte sich zudem in ande-
ren Fällen auch positiv aus. Indem die Richter bei einigen Tatbestandsmerkmalen nicht 
starr auf dem Gesetzeswortlaut oder festen Definitionsgrenzen beharrten, gelang es ih-
nen, eine gewisse Flexibilität zu wahren. Diese relative Freiheit wurde oft dazu genutzt, 
den sich rasch wandelnden Umständen der Zeit Rechnung zu tragen und so gerechte Ur-
teile zu fällen.

Daher kann festgehalten werden, dass die Urteile im Hinblick auf die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit zwar nicht über jeden Zweifel erhaben waren. Dennoch sind sie, was 
die Auslegung und Definition von relevanten Begriffen betrifft, angesichts der von diver-
sen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten geprägten Zeit und begrenzter Res-
sourcen sowie der sich ständig ändernden Rechtslage an dieser Stelle als grundsätzlich 
überzeugend einzuordnen.

e. Rechtsprechung als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen
Die sich wandelnden Umstände in der Nachkriegszeit wurden in vielen Fällen von den 
Richtern in ihre Erwägungen aufgenommen. So ließen die Strafkammern im Rahmen 
der Auslegung einiger Tatbestandsmerkmale Milde walten, als in den Wochen und Mo-
naten nach dem Krieg die ernährungswirtschaftliche Situation noch unklar war und 
sich die Täter nachvollziehbarerweise nicht über die geltende Rechtslage im Klaren sein 
konnten. Gleiches galt, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt allgemeine Unsicherhei-
ten über die Legalität bestimmter Handlungen und die Fortdauer der Bewirtschaftungs-
regelungen bestand.  Gleichzeitig ist auch zu beobachten, dass sich die Rechtsprechung 
der Nürnberger Gerichte, beispielsweise zur Frage, wann eine Gefährdung des Bedarfes 
vorlag, erst im Laufe der Zeit einpendelte. Bestand nach dem Krieg noch Unsicherheit 
darüber, wo bei Fleisch eine feste Grenze gesetzt werden sollte, etablierte sich im Lau-
fe der Jahre kontinuierlichen Mangels ein relativ exakter Wert. Sobald die Bewirtschaf-
tungsrealität also einigermaßen geklärt war, konnten auch die Gerichte darauf eingehen 
und so eine beständigere Judikatur entwickeln.

Die stetig veränderten Umstände schlugen sich auch auf weitere rechtliche Fragestel-
lungen durch. Es entstanden immer wieder Probleme, die es in dieser Form wohl noch 
nie zuvor gegeben hatte und in der die Richter gezwungen waren, in Sonderkonstellatio-
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nen Recht zu sprechen ohne sich dabei auf Erfahrungswerte verlassen zu können. Eines 
der wichtigsten Beispiele in diesem Kontext waren die Umwälzungen durch die Wäh-
rungsreform. Die Einordnung der Wertveränderungen durch die lange anhaltende Ent-
wertung der alten Währung und die Einführung der neuen DM verlangte den Richtern 
einiges an wirtschaftlichem Verständnis ab und erforderte eine ganz neue Rechtspre-
chung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lebenswirklichkeit. Insbesondere im 
Rahmen der Bereicherungsabsicht kam den Erwägungen der Richter große Bedeutung 
zu und unterstrich die Wichtigkeit ihrer Überlegungen für das Strafmaß.

Bei der Betrachtung der Verknüpfung von StGB- und Schwarzmarktdelikten fällt au-
ßerdem auf, dass der Schwerpunkt der Handlung in fast allen Fällen auf den klassischen 
Handlungen des schwarzen Marktes lag und die anderen Delikte im Zuge dessen be-
gleitend verwirklicht wurden. Daraus kann wohl auch abgelesen werden, dass sich die 
grundsätzlichen Werte der Allgemeinheit trotz der Zeit des Zusammenbruchs und des 
allgegenwärtigen Mangels nicht wesentlich geändert hatten. Bis auf wenige Fälle stand 
der illegale Handel im Zentrum und die anderen Delikte wurden vor allem zu dessen 
Ermöglichung begangen. Das Handeltreiben als zuvor legale Verhaltensweise dürfte für 
viele Menschen weniger verwerflich gewesen sein als andere Handlungen, die bereits seit 
langem unter Strafe standen, wie beispielsweise Eigentumsdelikte oder Falschaussagen. 
Durch den schwarzen Markt versuchten wohl viele Leute, die eigene Not etwas zu lin-
dern und sich durch eine in ihren Augen weniger kriminelle Handlungsweise das zu ver-
schaffen, was sie als üblich und ihnen zustehend empfanden.

Der Lauf der Zeit lässt sich schlussendlich an der Rechtsprechung zum Anwendungs-
verhältnis der unterschiedlichen Gesetze nachvollziehen. War zu Beginn der Rechtspre-
chung noch die Frage, ob Gesetze aus der Zeit des Nationalsozialismus weiter angewandt 
werden sollten, entscheidend, wurde dies bald abgelöst von der Diskussion zum Verhält-
nis zwischen nationalem und Besatzungsrecht, ehe schließlich entschieden werden mus-
ste, wie sich die Gesetze der Bundesrepublik auf das alte Recht auswirkten.

Insgesamt kann jedoch beobachtet werden, dass die Auslegung der Tatbestandsmerk-
male nicht wesentlich variierte, auch wenn im Laufe der Jahre gewisse Änderungen in 
der Lebenswirklichkeit der Menschen eintraten. Die Charakteristiken der einzelnen Tat-
bestandsmerkmale blieben über die Jahre hinweg ohne größere Veränderungen erhalten.
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Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit den tatsächlichen Gegebenheiten des 
Schwarzmarktes. Anhand der Urteile werden die wesentlichen Informationen zum Ge-
schehen des schwarzen Marktes zusammengetragen und analysiert. Von Interesse sind 
dabei die Angeklagten selbst, so beispielsweise ihre persönlichen Daten sowie ihre be-
rufliche Tätigkeit und ihr finanzieller Hintergrund. Auch die Beziehungen der gemein-
sam Angeklagten zueinander sollen untersucht werden, insbesondere dahingehend, ob 
sie in einem persönlichen, familiären oder geschäftlichen Verhältnis standen.  Relevant 
für das Verständnis des Schwarzmarktes sind außerdem die dort vertriebenen Waren. 
Ihre Herkunft, Verwendungsart, die Menge, in denen sie gehandelt wurden und die da-
mit erzielten Gewinnspannen sind dafür geeignet, die Hintergründe und das Gesche-
hen des Marktes zu erforschen. Genauerer Untersuchung bedürfen schließlich auch die 
typischen Handlungen, die den Kern der Schwarzmarktkriminalität ausmachten. Bei-
spielhaft sollen dabei Schwarzschlachtungen und Markenfälschungen herausgegriffen 
und aufgezeigt werden, auf welche Art und Weise die Täter gegen das zugrundeliegende, 
streng reglementierte System verstießen. Anhand dieser Ergebnisse kann analysiert wer-
den, welchen Mechanismen der Schwarzmarkt unterlag, durch welche Charakteristika er 
sich besonders in Nürnberg und Umgebung auszeichnete und was die auf ihm handeln-
den Täter unterschied oder verband. Durch die mit dieser Untersuchung zu Tage treten-
den Besonderheiten können sowohl Rückschlüsse auf die Funktionsweise des schwarzen 
Marktes selbst als auch über dessen Verankerung und Bedeutung in der Gesellschaft ge-
zogen werden.

1. Persönliche Daten und Lebensverhältnisse der Angeklagten477

Die statistische Auswertung der persönlichen Informationen der Angeklagten gibt nicht 
nur Hinweise auf die Lebenssituation der Täter, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf 
den Schwarzmarkt im Allgemeinen. So lassen sich beispielsweise Aussagen zur Herkunft 
der Waren treffen oder die Motive der Menschen, wie beispielsweise eine versorgungsbe-
dürftige Familie oder die beruflich gegebene Möglichkeit zum Tätigwerden ergründen.

Zu erwähnen ist innerhalb dieser Analyse, dass in manchen Fällen bestimmte An-
gaben zu einzelnen Angeklagten fehlten. Diese konnten dementsprechend nicht in der 
Analyse berücksichtigt werden. Allerdings handelt es sich dabei um eine sehr geringe 
Zahl, sodass dennoch ein aussagekräftiges Bild entstehen kann.

476 Die Basis für die Auswertungen dieses Kapitels bildet die in der Einleitung unter E. I. erläuterte Recht-
sprechung. Alle nicht anderweitig belegten Daten stammen aus diesen Urteilen und Beschlüssen.

477 Die Daten dieses Abschnitts beziehen sich auf sämtliche Angeklagten – unabhängig davon, ob sie tat-
sächlich verurteilt oder freigesprochen wurden. Insbesondere in den Urteilen nach Inkrafttreten des 
Straffreiheitsgesetzes ist es unmöglich und wenig zielführend, anhand eines Freispruchs zu differenzie-
ren. Daher gebietet es die Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit, die Datensätze aller Angeklagten zu be-
rücksichtigen. Gleiches gilt für Angeklagte, die sich mehrmals in unterschiedlichen Verfahren vor Ge-
richt zu verantworten hatten.
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a. Alter und Geschlecht
Alter sowie Geschlecht von Angeklagten wurden bereits in mehreren Werken zum 
Schwarzmarkt analysiert.478 Dennoch erscheint es angesichts der regionalen Ausrichtung 
dieser Arbeit unverzichtbar, diese Daten für die Nürnberger Rechtsprechung ebenfalls 
auszuwerten, um so möglichen lokalen Besonderheiten gerecht werden zu können.

Unter den Angeklagten befanden sich 220 Männer und 74 Frauen. Dies entspricht 
einem Anteil von 74,8% an männlichen Angeklagten, während die Frauen nur 25,2% 
stellten. Die Überrepräsentation der Männer ist besonders auffällig, wenn man berück-
sichtigt, dass im Jahre 1946 nur 44,7% und 1950 nur 46,2% der Einwohner der Stadt 
Nürnberg männlich waren. Eine ähnliche Verteilung konnte jedoch in anderen Städten 
ebenfalls beobachtet werden479 und ist auch angesichts allgemeiner Kriminalitätsstatisti-
ken480 wenig überraschend. Es fällt allerdings auf, dass in der Anfangszeit die Anzahl der 
männlichen Täter diejenigen der Frauen nur leicht überstieg und erst im Laufe des Jah-
res 1948 die Frauen zunehmend seltener auf der Anklagebank saßen.

Die hohe Überrepräsentation der Männer unter den Angeklagten mag damit zusam-
menhängen, dass diese oft als Versorger der Familie galten und außerdem weitaus häu-
figer in Bereichen tätig waren, in denen sich ihnen die Möglichkeit bot, Waren abzu-
zweigen. Hinzu kommt, dass einige Tätigkeiten auf dem Schwarzmarkt vermutlich als 
gefährlich galten oder ein gewisses Maß an körperlicher Kraft erforderten – man den-
ke beispielsweise an Schwarzschlachtungen – und deshalb besonders häufig von Män-
nern übernommen wurden. Außerdem waren Männer weitaus häufiger als Frauen Inha-
ber von Geschäften und hatten auch in Familienbetrieben meistens eine führende Rolle 
inne, wodurch sie weitere Möglichkeiten zur Betätigung auf dem schwarzen Markt hat-
ten.

Bei der Auswertung des Alters der 289 Angeklagten, bei denen das Geburtsdatum 
vorlag, ergibt sich die folgende Verteilung.481

478 Vgl. Mörchen; Zierenberg.
479 So auch Mörchen, S. 215 ff. (für die Verfahren vor den Gerichten der Militärregierung); Zierenberg, S. 

103 (für Schwarzmarktverfahren während des Krieges).
480 Beispielhaft: Frevel, Die Kriminalitätslage, Bundeszentrale für politische Bildung,  http://www.bpb.de/

politik/innenpolitik/innere-sicherheit/135312/die-kriminalitaetslage-im-spiegel-der-polizeilichen-kri-
minalstatistik?p=all (aufgerufen am 06.12.2017).

481 Die Statistik erläutert in der zweiten Spalte den Anteil, den ausschließlich die Männer einer bestimm-
ten Altersgruppe an der Gesamtzahl der männlichen Täter ausmachten. Gleiches gilt in der dritten Spal-
te für die Frauen. Die vierte Spalte schließlich zeigt den Anteil, den die Menschen einer bestimmten Al-
tersgruppe an den Tätern insgesamt, also an Männern und Frauen zusammengenommen, hatten. Diese 
Spalte ist somit eine Zusammenfassung der anderen Spalten unter Berücksichtigung des tatsächlichen 
Männer-/Frauenanteils; keine Addition der vorigen Spalten. Das bedeutet auch, dass jede der Spalten für 
sich genommen 100% ergibt. Das Alter ist in ganzen Lebensjahren angegeben.
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Altersgruppe Männer Frauen Gesamt

Unter 20 0,9% 1,4% 1,0%

20 – 29 16,6% 18,0% 17,0%

30 – 39 35,0% 37,5% 35,7%

40 – 49 24,9% 27,8% 25,6%

50 – 59 16,1% 15,3% 15,9%

Über 60 6,5% 0,0% 4,8%

Der jüngste Angeklagte war 18, der Älteste 72 Jahre alt.
Im Wesentlichen zeigt sich bei Männern und Frauen hier ein ähnliches Bild. Die mit 

Abstand am häufigsten vertretene Altersgruppe war diejenige der 30 – 39-Jährigen, ge-
folgt von derjenigen der 40 – 49-Jährigen. Die Gruppen der 20 – 29-Jährigen und der 50 
– 59-Jährigen zählten vergleichbar häufig zu den Angeklagten, waren dort jedoch deut-
lich seltener zu finden als die zuvor genannten. Auffällig ist einzig, dass bei den männli-
chen Angeklagten auch mehrere Personen betroffen waren, die über 60 Jahre alt waren, 
bei den Frauen hingegen überhaupt nicht.

Im Vergleich mit anderen statistischen Erhebungen482 ergibt sich kein einheitliches 
Bild, da die Verteilung von Stadt zu Stadt, bedingt durch örtliche Besonderheiten, zu ei-
nem gewissen Maße abweichen dürfte. Vergleicht man die erhobenen Zahlen mit der 
Bevölkerungsstruktur Nürnbergs,483 zeigt sich, dass die Gruppe der 30 – 39-Jährigen als 
Täter stark überrepräsentiert war. Ihr Anteil unter den Angeklagten ist beinahe doppelt 
so hoch wie ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung der Stadt. Die Gruppe der 40 – 49-Jäh-
rigen war spürbar, die Gruppen der 20 – 29-Jährigen sowie 50 – 59-Jährigen waren leicht 
überrepräsentiert. Prozentual sehr wenig vertreten waren hingegen die jüngste und die 
älteste untersuchte Gruppe – was aus biologischen Gründen wenig überraschend ist.

Die Altersverteilung dürfte in erster Linie damit zu erklären sein, dass insbesondere 
die Menschen im Alter von 30 – 39, aber auch von 40 – 49 Jahren versorgungsbedürfti-
ge Kinder hatten und so dazu gezwungen waren, durch den schwarzen Markt an lebens-
notwendige Güter zu gelangen. Im Vergleich zu den sehr alten und den sehr jungen Be-
völkerungsgruppen ist wiederum zu berücksichtigen, dass es sich bei den häufig unter 
den Tätern vertretenen Altersklassen um diejenigen mit der besten körperlichen Verfas-
sung handelte.

b. Familiäre Situation
73,3% der Angeklagten waren verheiratet, 6,5% geschieden oder getrennt lebend, 4,7% 
verwitwet und 15,5% ledig. Diese Verteilung ist angesichts der Altersstruktur der Täter 

482 Vgl. Mörchen, S. 216 f. für Verfahren vor den Gerichten der Militärregierung; Zierenberg, S. 103 ff. für 
Verfahren während des Krieges.

483 Statistisches Handbuch der Stadt Nürnberg 1965, S. 15; zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Bevöl-
kerungsstatistiken nur die Stadt Nürnberg erfassten, in den Urteilen aber auch Einwohner aus dem Um-
land oder umliegenden Städten wie beispielsweise Fürth betroffen waren.
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durchaus einleuchtend und dürfte in etwa den in Nürnberg allgemein bestehenden Fa-
milienverhältnissen entsprochen haben.484 Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die weit 
überwiegende Mehrheit der Angeklagten für wenigstens eine weitere Person zu sorgen 
hatte und nur wenige gänzlich ungebunden waren.

Eine definitive Aussage zu der weiteren familiären Situation lässt sich nur schwerlich 
treffen, da man in diesen Fällen in hohem Maße abhängig von den in den Urteilen zur 
Verfügung gestellten Informationen ist. Das bedeutet, dass in einigen Fällen unklar sein 
dürfte, ob die Angeklagten weitere Personen wie beispielsweise Kinder oder alte Eltern 
zu versorgen hatten. So geht lediglich in 26 Fällen aus den Urteilen hervor, dass die Be-
schuldigten Kinder hatten und in drei weiteren Fällen ist von pflegebedürftigen Angehö-
rigen die Rede. Allerdings ist angesichts dieser geringen Zahl davon auszugehen, dass die 
Familiensituation nicht in jedem Urteil protokolliert oder überhaupt angesprochen wur-
de, sodass die Aussagekraft dieser Angaben relativ eingeschränkt ist.

c. Berufliche Tätigkeiten und finanzielle Lage
Die größte Berufsgruppe der Angeklagten, die sich für Schwarzmarkt-Delikte vor Ge-
richt zu verantworten hatten, stellten die Handwerker mit 27,8%. Mehr als ein Drittel 
davon war im Lebensmittelgewerbe tätig, wobei Metzger und deren Angestellte mit ei-
nem Anteil von 7,5% der gesamten Angeklagten besonders häufig betroffen waren. Auch 
das handelnde Gewerbe, mithin Händler, Kaufleute, Geschäftsinhaber und deren Ange-
stellte, war mit 19,7% auffällig stark vertreten. Menschen, die in der Landwirtschaft tätig 
waren, machten 9,8% der Angeklagten aus, Gastwirte 2,7%. 3,7% der Beschuldigten wa-
ren Mitarbeiter in Behörden – in den meisten Fällen tätig in Kartenausgabestellen und 
ähnlichen Einrichtungen. 7,8% stammten aus dem Transportgewerbe und waren dort 
beispielsweise als Kraftfahrer, Spediteure, Fuhrunternehmer oder Beifahrer tätig.  Auf 
sonstige Tätigkeiten (beispielsweise Hilfsarbeiten oder auch Büro- und Haushaltstätig-
keiten) entfielen 11,9%, auf Akademiker und Studenten 3,4%. Schließlich waren unter 
den Angeklagten auch Menschen ohne berufliche Tätigkeit zu finden: 3,0% waren Rent-
ner oder erwerbslos, 10,2% Hausfrauen.485

Im Großen und Ganzen dürfte die hier gezeigte Verteilung auch der allgemein vor-
herrschenden Struktur der Bevölkerung des LG-Bezirks Nürnberg-Fürth entsprochen 
haben. Die relativ hohe Zahl an Landwirten ist mit dem ländlich geprägten Umland der 
Stadt zu begründen, auch die hohe Anzahl an Hausfrauen dürfte in Anbetracht der Ver-
hältnisse der damaligen Zeit nicht überraschend sein. Darüber hinaus sind jedoch drei 
der am häufigsten betroffenen Berufsgruppen gesondert herauszugreifen. Bei den Hand-
werkern fällt auf, dass relativ viele Menschen betroffen waren, die in ihrem Betrieb mit 
Lebensmitteln und insbesondere mit Fleisch zu tun hatten. Aus diesen Unternehmen 
dürften viele der Waren gestammt haben, die auf den Schwarzmarkt gelangten. Ähnli-
ches dürfte für Kaufleute gelten, die Zuteilungen für begehrte Güter erhielten, von denen 

484 Vgl. für 1950: Statistisches Handbuch der Stadt Nürnberg 1965, S. 19.
485 Zu beachten ist, dass bei einigen Angeklagten mehrere Berufe, beispielsweise Land- und Gastwirt, ge-

nannt wurden. In diesen Fällen flossen beide Bezeichnungen in die Auswertung ein.
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sie relativ leicht etwas abzweigen konnten, und die darüber hinaus aus geschäftlichen 
Gründen über viele Kontakte und Netzwerke verfügten, über welche sie schwarze Wa-
ren vertreiben konnten. Die, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung, wohl relativ 
stark repräsentierte Gruppe der Kraftfahrer, Fuhrunternehmer etc. war trotz des Benzin-
mangels vergleichsweise mobil, sodass sie prädestiniert dafür war, Waren über mittle-
re bis größere Distanzen zu befördern und so beispielsweise den Handel zwischen Stadt 
und Land in Gang zu halten.

Ein Vergleich mit den Zahlen anderer Städte ist hier nicht geboten. Eine Gegenüber-
stellung mit den anderen untersuchten Städten Bremen und Berlin erscheint nicht sinn-
voll, da in diesen deutlich größeren Städten eine andere Bevölkerungsstruktur mit bei-
spielsweise einem deutlich geringeren Anteil an in der Landwirtschaft Beschäftigten 
vorherrschend gewesen sein dürfte und der Schwarzmarkt daher auch andere Anforde-
rungen mit sich brachte.

Die Analyse der finanziellen Verhältnisse, in denen sich die Angeklagten befanden, 
gestaltet sich deutlich schwieriger als diejenige der beruflichen Tätigkeit. Nur in etwa 
einem Viertel der Fälle machen die Richter Angaben zu den persönlichen Einkom-
mensverhältnissen oder der finanziellen Lage der Beschuldigten. Dabei geht aus unter-
schiedlichen Urteilen hervor, dass die Verhältnisse, in denen die Täter lebten, recht un-
terschiedlich waren. Die erwähnten Monatseinkommen der Angeklagten reichten relativ 
bunt gemischt von 100 bis hin zu 1000 RM.486 Ein Einkommen in Höhe von etwa 400 RM 
pro Monat und der Besitz zweier Häuser wurde bereits als relativ gute Lebenssituation 
betrachtet.487 In mehreren Fällen wurde auch das Bestehen eines kleineren oder größeren 
Barvermögens erwähnt.488 Anhand der nur beschränkt vorliegenden Daten wird den-
noch deutlich, dass Menschen mit den unterschiedlichsten finanziellen Hintergründen 
und Einkommen auf dem Schwarzmarkt tätig waren und auch eine relativ gute finanzi-
elle Situation keinen Hinderungsgrund darstellte.

d. Fazit
Anhand der Auswertung der unterschiedlichen Daten der Angeklagten in den Schwarz-
marktprozessen wird zunächst vor allem eines deutlich: Der Schwarzmarkt war ein Phä-

486 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 25. Februar 1948, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 3; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. 
v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 
1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 
286/47, Nr. 2045, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, 
S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 23. Mai 1949, Az. 140/48, Nr. 2181, S. 6; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 12; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268, S. 2; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 5.

487 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 25. Februar 1948, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 3 f.
488 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 5; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 2.
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nomen, das die ganze Gesellschaft durchzog. Es betraf die allermeisten Berufs- und Al-
tersgruppen, sozialen Schichten und Menschen in den unterschiedlichsten persönlichen 
oder finanziellen Situationen. Im Gegensatz zu anderen Formen der Kriminalität, die 
meistens von bestimmten Gruppen begangen wurden und werden, bildeten die Täter 
des Schwarzmarktes also einen relativen Querschnitt der Bevölkerung ab.

Hervorzuheben ist lediglich die Tatsache, dass Personen, die in Berufen arbeiteten, 
in denen sie mit potentieller Ware für den Schwarzmarkt zu tun hatten oder die beson-
ders mobil waren, sich auffallend häufig vor Gericht zu verantworten hatten. Dies könn-
te zum einen daran liegen, dass diese Gruppen im Gegensatz zu anderen überhaupt erst 
die Gelegenheit hatten, Güter zu erlangen, die dann auf dem Schwarzmarkt veräußert 
werden konnten.  Andererseits ist es auch denkbar, dass die Strafverfolgungsbehörden 
gerade durch diese Eigenschaft häufiger auf solche Täter aufmerksam wurden, weil Wa-
renströme zu ihnen leichter als zu Privatpersonen zurückverfolgt werden konnten. Auf 
welche dieser Gründe die häufigere Anklage im Einzelnen zurückzuführen sind, kann 
heute nicht mehr nachvollzogen werden.

2. Beziehungen der Täter untereinander
Es fällt auf, dass in den meisten der untersuchten Urteile eine Vielzahl an Personen an-
geklagt wurde. So gab es lediglich neun Fälle, in denen sich nur ein einziger Angeklag-
ter vor Gericht zu verantworten hatte. Gleich in acht Verfahren waren hingegen mehr als 
zehn Angeklagte beteiligt; dem größten Prozess sahen sich ganze 25 Angeklagte gegen-
über. Im Durchschnitt hatten es die Richter pro Verfahren mit fünf bis sechs489 Beschul-
digten zu tun. Anzumerken ist, dass insbesondere in den späteren Verfahren ab Ende 
1948 besonders viele Personen auf einmal an einem Prozess beteiligt waren.

Es stellt sich die Frage, worin der Grund dafür zu sehen sein mag. Um sich einer Ant-
wort anzunähern, ist es unverzichtbar, die Beziehungen der jeweils miteinander Ange-
klagten zu prüfen. Die Analyse, ob diese Menschen auf geschäftlicher oder persönlicher 
Basis miteinander verbunden waren, ist auch dazu geeignet, den Schwarzmarkt auf seine 
Handelsbeziehungen und Netzwerke hin zu untersuchen und so Erkenntnisse über die 
Vorgehensweise bei illegalem Kauf und Tausch zu gewinnen.

In ungefähr der Hälfte der untersuchten Urteile bestand eine persönliche Beziehung 
zwischen den gemeinsam Angeklagten. Damit sind insbesondere familiäre Beziehungen 
und Liebesbeziehungen unverheirateter Menschen, aber auch freundschaftliche oder 
Nachbarschaftsverhältnisse gemeint. Es ist zunächst naheliegend, dass Personen inner-
halb einer Partnerschaft, die zumeist auch zusammen wohnten und wirtschafteten, auch 
gemeinsam Schwarzmarktdelikte begingen. Dies geschah oft im Rahmen der Sicherung 
der gemeinsamen Lebensgrundlage und die gehandelten Waren stammten entweder aus 
dem gemeinsamen Haushalt oder wurden für diesen verwendet. Es ist wenig überra-
schend, dass Eheleute oder andere Familienmitglieder dabei jeweils Aufgaben übernah-
men und der Schwarzhandel arbeitsteilig vonstatten ging. Fast zwangsläufig kam es so 

489 Exakt 5,4 Angeklagte pro Verfahren.
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auch zur gemeinsamen Strafverfolgung. Darüber hinaus kann außerdem angenommen 
werden, dass der Familie in der Zeit nach dem Krieg, den politischen Umwälzungen und 
Neuordnungen als Halt und Konstante besondere Bedeutung zukam. Sie bildete zum ei-
nen eine Art Schutzraum, da man innerhalb der Familie ein relativ geringes Risiko hatte, 
an die Behörden verraten zu werden und sich so bei den illegalen Betätigungen einiger-
maßen sicher fühlen konnte. Zum anderen war der familiäre Zusammenhalt wichtig für 
die Versorgung mit überlebensnotwendigen Gütern und Lebensmitteln. Gerade Men-
schen, die beruflich oder über andere Wege die Gelegenheit hatten, an begehrte Waren 
heranzukommen, teilten diese Quelle oft mit der (erweiterten) Familie, um so auch An-
gehörige in Notsituationen zu unterstützen.

Schließlich spricht noch ein weiterer Grund für die Familie als zentralen Marktplatz 
für schwarz gehandelte Güter, den sie jedoch mit den anderen persönlichen Beziehun-
gen gemeinsam hat. Der Schwarzmarkt fand trotz seiner weiten Verbreitung nicht offen 
statt und die Täter agierten meist im Verborgenen, um der Strafverfolgung zu entgehen. 
Das bedeutete auch, dass ein öffentliches Angebot der Waren und Warengesuche nicht 
möglich war. Aus diesem Grund dürften der Handel und die Beschaffung von Gütern 
über bereits bestehende Kontakte stattgefunden haben. Dazu zählten Nachbarn, Mie-
ter, Freunde, Bekannte, Angestellte, Kollegen und Familienmitglieder. Die Nutzung be-
reits bestehender Kontakte erleichterte die Geschäftsanbahnung. Ohne diese dürften vie-
le Geschäfte sogar mehr oder weniger unmöglich gewesen sein. Darüber hinaus war ein 
gewisses Vertrauensverhältnis oder zumindest die bessere Bekanntschaft der Handels-
partner auch hilfreich, um einer Denunziation bei der Polizei weitgehend vorzubeugen. 
Nicht zuletzt muss bedacht werden, dass der Schwarzmarkt ein relativ rechtsfreier Raum 
war, in dem beispielsweise nicht mit der zivilrechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen 
gerechnet werden konnte. Sofern der Geschäftspartner nicht bezahlte oder nicht lieferte, 
hatte der Andere keine vernünftige Möglichkeit seine Rechte einzufordern und durch-
zusetzen. Dieses Risiko dürfte durch persönliche Bekanntheit verringert worden sein.

Das alles machte ein privates Netzwerk als Grundlage des Schwarzhandels besonders 
attraktiv und dürfte die hohe Dichte an persönlichen Beziehungen unter den Tätern er-
klären. Beispielhaft für die Vielfältigkeit der zugrundeliegenden Kontakte und deren 
Wichtigkeit für den Handel ist der Fall von Ernst Giessbeck und Babette Gukkenber-
ger.490 Die Beiden führten miteinander eine Beziehung und erwarben bzw. tauschten un-
terschiedliche Güter ohne Berechtigung oder führten Schwarzschlachtungen durch. Ihre 
Handelspartner und Unterstützer dabei waren in erster Linie Nachbarn, Geschwister 
und anderweitig bekannte Paare. Vor Gericht wurden diverse Delikte verhandelt, bei de-
nen sowohl die Beschaffung der Waren als auch deren Verwertung bzw. Weiterveräuße-
rung überwiegend auf persönlichen Kontakten beruhte. Auch zusätzliche geschäftliche 
Kontakte kamen wiederum durch die Vermittlung von Verwandten zustande. Vor Ge-
richt standen schlussendlich 12 Personen, die alle auf unterschiedliche Art und Weise 

490 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 286/47, Nr. 2045.



Täter, Delikte, Schwarzmärkte

96

zusammen Schwarzmarktdelikte begangen hatten und in den unterschiedlichsten priva-
ten Beziehungen miteinander standen.

Ähnlich verhielt es sich bei den Tätern rund um die Familie Schmalz.491 Einer der Brü-
der arbeitete beim Ernährungsamt der Stadt Nürnberg und hatte so die Gelegenheit, 
immer wieder unterschiedliche Mengen an Makulaturbögen von Lebensmittelkarten zu 
entwenden. Diese reichte er vor allem an seine Geschwister und seine Mutter weiter. 
Diese wiederum veräußerten sie zum Teil an Bekannte weiter, welche die Marken ihrer-
seits mit ihrer Familie oder Freunden teilten. Die Verbreitungswege der Karten über die 
Kanäle von Verwandten und Freunden, die beispielhaft für die Absatzwege vieler Waren 
gewesen sein dürften, können so gut nachvollzogen werden. Derartige Netzwerke kön-
nen als symptomatisch für die Gestalt des Schwarzmarktes in Nürnberg betrachtet wer-
den, der in erster Linie von persönlichen Beziehungen geprägt gewesen sein dürfte.

Neben diesen auf persönlichen Verbindungen beruhenden Absatzwegen gab es auch 
Handelsbeziehungen, bei denen in erster Linie der geschäftliche Kontakt im Mittelpunkt 
stand. Diese bestanden einerseits in Verhältnissen, die unabhängig vom Schwarzmarkt 
selbst bestanden, dann jedoch für diesen genutzt wurden. Dabei sind beispielsweise Kol-
legen zu nennen, die sich zusammenschlossen, um von den Ressourcen ihres Arbeits-
platzes gemeinsam etwas abzuzweigen und dann weiterzuveräußern. Daneben gab ande-
rerseits es auch zahlreiche Fälle, in denen zwar erwähnt wurde, dass die Handelspartner 
miteinander bekannt waren, ohne dass jedoch tiefer auf diese Bekanntschaft eingegan-
gen wurde. Bei der Verhandlung dieser Fälle kam es häufiger vor, dass über eine ganze 
Reihe von ähnlichen Delikten geurteilt wurde, in denen die Täter immer wieder zusam-
men tätig wurden, um Waren für den schwarzen Markt zu beschaffen oder mit diesen zu 
handeln. Daher kann unter Umständen angenommen werden, dass sich die Täter – viel-
leicht auch schon von vorherigen, unentdeckt gebliebenen Schwarzmarktgeschäften – 
kannten, ohne jedoch über eine ähnlich gefestigte persönliche Beziehung wie in den zu-
vor genannten Konstellationen zu verfügen. Einige der Täter könnten auf diese Art und 
Weise Handelsbeziehungen über mehrere Schwarzmarktdelikte hinweg aufgebaut ha-
ben. In einigen anderen Fällen wurden Gegenstände von nur flüchtigen Bekannten oder 
gar Unbekannten erworben, mit denen der Täter zufällig ins Gespräch kam. Allerdings 
war dies deutlich seltener als der Handel mit mehr oder weniger bekannten Personen.

Die große Zahl an Angeklagten in etlichen Verfahren ist bemerkenswert. Dies gilt ins-
besondere für die Endphase der Schwarzmarktrechtsprechung, in der oft große Handels-
netzwerke Gegenstand der Urteile waren und viele Täter gemeinsam vor Gericht stan-
den. Die zahlreichen Urteile mit mehreren Beschuldigten erlauben so eine Vielzahl an 
Rückschlüssen auf die Handelsprozesse innerhalb des Schwarzmarktes und seine Funk-
tionsweise an sich. Insbesondere können dadurch die Absatzwege der Schwarzmarktgü-
ter nachvollzogen werden. Der Schwarzmarkt in Nürnberg war demnach in erster Linie 
geprägt von sozialen und teils auch rein geschäftlichen Kontakten. Es ist angemessen, 
hier von ganzen Schwarzmarkt-Netzwerken zu sprechen. Oft nahmen sie ihren Anfang 
bei Einzelpersonen, die beispielsweise durch Zufall oder eigene berufliche Tätigkeiten 
491 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215.
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an bestimmte Waren gelangten und diese Gegenstände dann über familiäre, andere so-
ziale Kontakte oder sogar über bereits zuvor bestehende (schwarze) Handelsbeziehun-
gen anboten.

Eine Erklärung für die Zusammensetzung der Angeklagten in den einzelnen Prozes-
sen dürfte neben diesen gesellschaftspolitischen auch mit praktischen Erwägungen zu 
begründen sein: Wenn die Polizei auf ein einzelnes Schwarzhandelsgeschäft aufmerksam 
wurde, so war es vermutlich nicht allzu schwer durch intensivere Ermittlungstätigkei-
ten in dessen unmittelbarem sozialen Umfeld weitere Delikte aufzufinden. Auch ist an-
zunehmen, dass in einigen Fällen die Herkunft der Waren ermittelt werden konnte und 
man auf diese Weise weitere Beteiligte ausfindig machte.

Aus der vorgenommenen Analyse ergibt sich demnach, dass sich der Schwarzhandel 
in Nürnberg – zumindest soweit dies aus der Rechtsprechung ersichtlich ist – anders als 
in manch anderen Städten492 kaum auf bekannten öffentlichen Handelsplätzen, sondern 
eher im Privaten abspielte. Er war damit viel zergliederter und fand an zahlreichen klei-
neren Einzelschauplätzen statt. Wichtiger als ein Ort an sich waren einzelne Personen, 
die beispielsweise in der Lage waren, Waren zu besorgen oder die als bekannte Schwarz-
händler galten und mit denen die Leute, die Interesse an bestimmten Gütern hatten, des-
halb in Kontakt traten. Der öffentlich praktizierte Schwarzmarkt mit Beteiligung vieler 
Personen, den es wohl auch in Nürnberg gab,493 fand nur äußerst selten Erwähnung in 
den Urteilen.494 Allerdings wurden auch in anderen Orten, wie beispielsweise in Mün-
chen, ähnliche Tendenzen beobachtet und der Handel fand zunehmend mehr im pri-
vaten, verborgenen Raum als auf öffentlichen Plätzen und Straßen statt.495 Insofern ist 
die Fokussierung auf Personen als Zentren des Handels im Verborgenen zwar auffällig, 
wenngleich nicht ungewöhnlich.

3. Gehandelte Waren und Schwarzmärkte
a. Waren des Schwarzmarktes
Gegenstand des Schwarzmarktes waren die unterschiedlichsten Güter, unabhängig da-
von, ob sie illegal gehandelt, anderweitig beschafft oder gehortet wurden. Auch wenn die 
Bandbreite der Produkte sehr weit war, zählten Lebensmittel mit Abstand zu den wich-
tigsten Produkten.

Die gehandelten Nahrungsmittel entsprachen dabei weitestgehend den im Rahmen 
der KWVO geschützten Rohstoffen und Erzeugnissen oder den bewirtschafteten Gegen-
ständen. Die bei weitem am häufigsten gehandelte oder beiseite geschaffte Ware war da-
bei Fleisch, das in ganzen 61,1%496 der Urteile zumindest eine Rolle spielte. Butter und 

492 Vgl. Zierenberg, S. 201 ff. für Berlin.
493 Vgl. Höverkamp, in: Von der Trümmerstadt zur Frankenmetropole, S. 104.
494 so z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, 

S. 10.
495 Boelcke, S. 96.
496 Aufgrund der Vielfalt und teils auch Vielzahl der gehandelten Waren sind in den meisten Urteilen meh-

rere unterschiedliche Waren Gegenstand der Verhandlung; die Summe der aufgezählten Dinge ergibt so-
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andere Arten von Fett waren in 31,5%, Mehl, Getreide und Brot in 24,1% und Zucker 
in 18,1% der untersuchten Fälle betroffen. Die Luxusgüter Alkohol (zum Beispiel Bier, 
Wein und verschiedene Arten von Schnaps), Kaffee und Kakao waren zusammen in je-
weils 11,1% der Urteile relevant.  Im Rahmen von Gegenständen, die nicht Lebensmittel 
waren, wurden Zigaretten und Tabakwaren am häufigsten erwähnt (29,6%). Sie dienten 
in vielen Fällen als Gegenleistung beim Tausch497 oder wurden als Bezahlung für Arbeits-
leistungen498 herausgegeben. Ebenfalls von Bedeutung waren Stoff, Kleidung und Schu-
he, wegen deren Handel in 27,8% der Urteile verhandelt wurde, sowie Autozubehör und 
Benzin mit 11,1%.

Darüber hinaus wurden weitere Lebensmittel, wie beispielsweise Eier, Reis, Nudeln, 
Haferflocken, Gerstengrütze, Gries, Gemüse, Orangen, Schokolade und Käse gehandelt. 
Haushaltsgegenstände wie Bügeleisen, Fleischwölfe, Waschpulver, Möbel und elektroni-
sche Geräte waren ebenso betroffen wie Dinge für den persönlichen Gebrauch. Zu nen-
nen sind hierbei etwa Schmuck, Seife, ein Kinderdreirad oder Medikamente. Geschäfts- 
oder Firmeninhaber hatten aufgrund der bereits erwähnten großflächigen Zerstörung 
und des Mangels an vielen Gegenständen, die für einen normalen Betrieb benötigt wur-
den, ein gesteigertes Interesse am Erwerb notwendiger Betriebsmittel. So wurden ne-
ben dem bereits erwähnten Treibstoff und Autozubehör auch Farben und Lacke, Holz, 
Kalk, Bodenwachs, Terpentinöl, Blech, Kohlen, Futterschneidemaschinen und Kohlen-
säure gehandelt.

Im Grunde war damit fast jeder nur erdenkliche Artikel Teil der Schwarzmarktkrimi-
nalität. Die betroffenen Güter stellen ein Sammelsurium an den verschiedensten Lebens-
mitteln und Gebrauchsgegenständen dar – oft waren auch in einem einzelnen Fall mehr 
als ein Dutzend unterschiedlicher Waren Gegenstand der Verhandlung.499 Dies ist folge-
richtig, bedenkt man den allgemein herrschenden Mangel und die Tatsache, dass alle der 
begehrten Güter bewirtschaftet waren und ein Handel ohne die entsprechenden Mar-
ken daher von vornherein Schwarzhandel war. Die betroffenen Waren stellen ein Ab-
bild derjenigen Gegenstände dar, an denen es den Menschen zu jener Zeit mangelte, 
seien es Grundnahrungsmittel, notwendige Betriebsmittel, Luxusgegenstände, die Ab-
lenkung vom tristen Alltag boten, und nicht zuletzt Dinge, die gut für weitere Tauschge-
schäfte verwendet werden konnten. Ein besonderer Schwerpunkt ist bei Lebensmitteln, 

mit nicht 100%.
497 Z.B.: LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 6; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 
2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 1. Straf-
kammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 4 f.; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 5.

498 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 2.
499 So z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. De-
zember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 
1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223.
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die Teil fast jedes Geschäfts waren, und bei Tabakwaren zu beobachten. Es darf außer-
dem nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Art der Waren über die Jahre hinweg kaum 
änderte und so beispielsweise Fleisch aus Schwarzschlachtungen zu jeder Zeit eine ent-
scheidende Rolle einnahm. Möglicherweise ist die besonders häufige Verurteilung von 
Delikten, in denen Fleisch beiseitegeschafft wurde, auch damit zu begründen, dass diese 
Taten leichter aufgedeckt werden konnten. Zum einen erforderten Schwarzschlachtun-
gen nicht nur die entsprechenden technischen Fähigkeiten, eine spezielle Räumlichkeit 
über gewisse Zeit hinweg und zumeist mehr als eine Person, die sie ausführte, zum an-
deren war rohes, oft noch blutiges Fleisch auch aufgrund seines Geruches weitaus weni-
ger leicht und vor allem schnell zu verstecken als beispielsweise ein Pfund Butter, einige 
Eier oder Zigaretten.

b. Ursprung
Angesichts der strengen Bewirtschaftungsvorschriften und der nur sehr begrenzt vor-
handenen Ressourcen stellt sich naturgemäß die Frage, woher diese begehrten Waren 
stammten. Je nach Art der Waren gab es vor allem fünf bedeutende Quellen: landwirt-
schaftliche Betriebe auf dem Land, die Besatzungsmächte, ursprünglich legale Bestände, 
Straftaten und vorangegangene Schwarzmarktgeschäfte. Es stellt sich jedoch schwierig 
dar, für die Herkunft der Waren exakte Zahlen anzugeben. In einigen Fällen ist die Her-
kunft nicht endgültig geklärt und es könnte lediglich spekuliert werden. Außerdem kam 
es vor, dass Waren unter mehrere Kategorien fielen, die Gegenstände also zum Beispiel 
zuerst einem Landwirt gestohlen und anschließend auf dem Schwarzmarkt weiterveräu-
ßert wurden. Dies statistisch zu berücksichtigen ist nur schwerlich möglich.

Der offensichtlichste und zugleich auch einer der wichtigsten Handelswege war derje-
nige vom Land in die Stadt. Sämtliches Fleisch, das aus Schwarzschlachtungen stammte, 
hatte dort beispielsweise seinen Ursprung. Da Fleisch, wie soeben dargestellt, den wohl 
wichtigsten Teil der Schwarzmarktwaren darstellte, ist die Bedeutung, welche der Ver-
sorgung aus ländlichen landwirtschaftlichen Betrieben zukam, nicht hoch genug ein-
zuschätzen. Die Tiere stammten dabei entweder aus der Aufzucht der Täter selbst oder 
wurden Landwirten von der meist städtischen Bevölkerung zum Zwecke der Schwarz-
schlachtung abgekauft.

Ein geringerer Anteil der betroffenen Waren stammte aus den Beständen der ameri-
kanischen Besatzungsmacht. Diese wurden meist auf illegale Art und Weise – man be-
achte das Bayerische Gesetz Nr. 3 – durch Tausch oder Schenkung erworben oder wur-
den durch Diebstahl oder Unterschlagung aus den Beständen entfernt. Auch wenn nur 
in wenigen Fällen explizit angesprochen wurde, dass die Gegenstände von den Amerika-
nern stammten, so ist davon auszugehen, dass dies häufiger der Fall war. Insbesondere ist 
anzunehmen, dass ein Großteil der Zigaretten dieses Ursprungs war. Ansonsten stamm-
ten in erster Linie weitere Luxusgüter, wie beispielsweise Kaffee, Kakao oder Schokolade 
von den Besatzern. Besonders wichtig und prägend war der Tauschhandel mit den Ame-
rikanern vor allem im Hinblick auf die begehrten Zigaretten.
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Einige der Waren, die in den Urteilen als Gegenstände des schwarzen Marktes auf-
geführt wurden, waren auf ursprünglich legale Art und Weise erworben worden. Dies 
betraf insbesondere die Bestände von Geschäfts- oder Betriebsinhabern, die diese frü-
her legal erstanden hatten, es aber entweder zum Beginn der Bewirtschaftung unter-
lassen hatten, die Gegenstände ordnungsgemäß zu melden oder sie zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht als Überbestände kundgetan hatten. Diese Hortung war, wie bereits 
dargestellt, ebenso strafbar wie der Weiterverkauf oder Tausch dieser Waren. Es gab 
nicht allzu viele Vorkommnisse dieser Art, wenn sie jedoch aufgedeckt wurden, waren 
die Fälle meist recht spektakulär, da es sich um bedeutende Mengen handelte. Erwäh-
nenswert sind in diesem Kontext auch persönliche Bestände. Gerade Gegenstände wie 
Schmuck oder Kleidung, die schon vor Beginn der Bewirtschaftung im Eigentum der 
Täter standen, wurden des Öfteren verwendet, um sie einzutauschen, wodurch sie Teil 
des Schwarzmarktes wurden.

Eine verbreitete Methode, sich Waren zu beschaffen, waren anderweitige Straftaten. 
Diese Delikte waren meist strafbar nach dem StGB und unterschiedlichster Natur. Eines 
der am häufigsten verwirklichten Delikte war die Fälschung von Urkunden und damit 
assoziierte Delikte, um an falsche Lebensmittelmarken zu gelangen, die im Anschluss in 
Geschäften gegen Nahrungsmittel eingetauscht werden konnten. Auch wurden des Öf-
teren Gegenstände der Arbeitgeber unterschlagen oder Produkte vom Arbeitsplatz, wie 
beispielsweise aus Nahrungsmittelfabriken, gestohlen. Diebstahl spielte auf mehreren 
Ebenen eine nicht unerhebliche Rolle: So kam es nicht selten vor, dass Landwirten ein 
oder mehrere Tiere gestohlen wurden, die die Täter anschließend schlachteten. Eben-
so wurden Gegenstände aus Privathaushalten oder Geschäften entwendet. In immer-
hin knapp 40% der Fälle wurden die Täter neben den klassischen Schwarzmarktdelikten 
auch wegen eines StGB-Straftatbestandes verurteilt. Dies bedeutet im Umkehrschluss 
zwar nicht, dass auch der gleiche Anteil der Waren aus Straftaten stammte, da in beina-
he jedem Urteil mehrere oder sogar eine Vielzahl an Gegenständen betroffen war. Al-
lerdings gibt diese Zahl einen Hinweis darauf, dass allgemeine Kriminalität keine unge-
wöhnliche Beschaffungsmethode darstellte.

Schlussendlich diente auch der Schwarzmarkt im Wortsinne als Quelle für Waren. 
Häufiger wurden Gegenstände erworben oder eingetauscht, die schon ein oder mehrere 
Male auf dem schwarzen Markt gehandelt worden waren, sodass ihr Ursprung zum Teil 
gar nicht mehr nachvollzogen werden konnte. Diese mehrfache Weitergabe von Gegen-
ständen und der damit verbundene kontinuierliche Handel entspricht wohl der gängigen 
Vorstellung vom schwarzen Markt. Allerdings überwogen diejenigen Fälle in den Urtei-
len, in denen Güter vom Land oder durch andere Straftaten beschafft wurden und die il-
legale Weiterveräußerung von Waren eine untergeordnete Rolle einnahm. Jedoch ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass manche der Güter, zu deren Herkunft in den Urteilen kei-
ne Angabe gemacht wurde oder die sogar unbekannt war, bereits aus früheren Schwarz-
marktaktivitäten stammten, ohne dass dies den Gerichten bekannt wurde.

Auch bei der Betrachtung der Herkunft der Schwarzmarktwaren fällt auf, dass Nürn-
berg und seine Nachbarstädte sehr stark von dem landwirtschaftlich geprägten Umland 
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profitierten. Von dort stammten die meisten und die am häufigsten betroffenen Waren. 
Außerdem war der Schwarzmarkt auch von einer gewissen über ihn selbst hinausge-
henden Kriminalität geprägt, da eine nicht zu vernachlässigende Anzahl an Gütern aus 
vorhergehenden Straftaten, wie beispielsweise Diebstählen oder Urkundenfälschungen, 
stammte. Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass die Beschaffungskriminalität ge-
genüber dem Handel eine übergeordnete Rolle einnahm. Der Schwarzmarkt selbst war 
deutlich seltener Quelle der fraglichen Gegenstände als andere Ursprungsoptionen, wie 
beispielsweise die soeben genannten. Das bedeutet auch, viele Menschen die erworbe-
nen Waren selbst verwendeten und nicht allzu häufig längere Handelsketten in Gang ge-
setzt wurden.

c. Verwendung
Von Interesse ist weiterhin, wie die betroffenen Waren verwendet wurden, insbesonde-
re, ob sie in weiteren Tauschgeschäften benutzt, im Wege der Schenkung weitergegeben 
oder aber von den Tätern selbst verwendet wurden. Diese Untersuchung erlaubt gleich-
zeitig – in Kombination mit weiteren Abschnitten dieses Kapitels – Einblicke in die dem 
Verhalten auf dem Schwarzmarkt zugrundeliegenden Intentionen, insbesondere ob die 
Täter als Schwarzhändler im größeren Stile oder zum Zwecke der Sicherung der eigenen 
Versorgung mit dem Notwendigsten tätig wurden.

Grundsätzlich gab es, mit einzelnen Abstufungen, vor allem zwei Möglichkeiten, wie 
nach dem Erwerb mit den betroffenen Waren verfahren wurde: Entweder wurden sie 
vom Erwerber selbst direkt verwendet oder aber auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. 
In ersterem Falle schlachteten im Rahmen der Beschaffungskriminalität beispielsweise 
Landwirte eigene Tiere oder andere Personen kauften Vieh an, um es zu schlachten und 
verzehrten das Fleisch anschließend selbst. Außerdem war es nicht selten, dass Lebens-
mittelmarken auf illegalem Wege – teils auch in geringer Menge – besorgt und von den 
Tätern selbst verwertet wurden. Zum Teil wurden aus diesem Kontingent auch Waren 
innerhalb des Familien- oder Bekanntenkreises verschenkt oder als Belohnung oder Be-
zahlung verwendet, ohne dass ein darüberhinausgehender Handel oder eine Bereiche-
rungsabsicht festzustellen waren.

Im Rahmen des eigentlichen Handelns auf dem Schwarzmarkt muss differenziert wer-
den: In etwas mehr als der Hälfte der Fälle mit tatsächlichem Handelsbezug waren un-
ter mehreren Angeklagten in der einen oder anderen Rolle sogenannte „Schieber“ be-
teiligt, die Waren zu dem Zwecke ankauften, eintauschten oder sich auf anderweitigem 
illegalem Wege beschafften, um sie später wieder weiterzuveräußern. Dabei stand eben 
nicht die Sicherung der persönlichen Lebensgrundlage, sondern das Geschäft als sol-
ches im Mittelpunkt. So kam es auch vor, dass einzelne dieser Menschen bei den Ge-
richten bereits einen einschlägigen Ruf als Schwarzhändler hatten.500 Die andere Hälfte 

500 So in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 7; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 10; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 13; LG Nürnberg-Fürth, 2. gro-
ße Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 34.
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der Fälle ist ähnlich zu beurteilen wie die zuerst genannten Konstellationen. Teils wur-
den die Menschen zwar im Schwarzhandel tätig, erwarben oder tauschten dort aber nur 
in bescheidenerem Umfang Waren ein, die sie für ihren eigenen Bedarf verwendeten, 
ohne dass der Gedanke an einen gewinnbringenden Weiterverkauf oder der Aufbau ei-
nes Handelsnetzwerkes leitend war. Die Handelspartner waren dabei zwar zum Teil jene 
bereits genannten Schwarzhändler im großen Stile, es waren jedoch auch Geschäftspart-
ner zu finden, die Teile ihrer in geringerem Umfang beschafften Waren, sei es durch 
Markenfälschungen oder Schwarzschlachtungen, auf dem Schwarzmarkt weiterveräu-
ßerten. Natürlich muss umgekehrt auch berücksichtigt werden, dass die Handelspart-
ner der „Schieber“ oft ebenfalls Menschen waren, die selbst nur in geringem Umfang 
tätig wurden. In vielen Konstellationen trafen also – wenig überraschend und logisch 
nachvollziehbar – Selbstversorger und (halb) professionelle Händler auf dem Markt auf-
einander. Der Anteil der Großhändler auf dem schwarzen Markt war gemessen an der 
Gesamtzahl der Täter dennoch eher gering. Es fällt besonders auf, dass der Anteil der 
„Schieber“ in den späteren Urteilen, etwa ab Ende 1948 und vor allem während des Jah-
res 1949, enorm zunahm und sich fast die gesamte Rechtsprechung dieses Zeitraums mit 
entsprechend größeren Fällen beschäftigte.

Alles in allem lässt sich daher festhalten, dass die meisten der Angeklagten in erster Li-
nie tätig wurden, um ihren eigenen, eher kleinen Bedarf zu decken. In vielen Fällen stand 
die Versorgung der eigenen Familien mit geringeren Mengen an Lebensmitteln oder an-
deren notwendigen Gegenständen im Vordergrund und der Handel und die Weitergabe 
der erlangten Güter spielte nur eine untergeordnete Rolle.

d. Menge der Waren, Preisgestaltung und Gewinnspanne
Eng verknüpft mit der Verwendungsart der Schwarzmarktwaren ist auch die Menge der 
Handelsgüter und die mit ihnen erzielten Gewinne. Gerade bei der Verwendung für ei-
gene Zwecke und den reinen „Hausgebrauch“ wurden deutlich geringere Mengen bezo-
gen, als dies bei den mehr oder weniger professionellen „Schiebern“ der Fall war, die mit 
großen Mengen und teils erheblichen Gewinnspannen agierten.

Grundsätzlich waren auf dem Schwarzmarkt Geschäfte jeglicher Größenordnung zu 
finden. Eine starre Kategorisierung stellt sich aufgrund der Unterschiedlichkeit der Wa-
ren schwierig dar – ein mengenmäßiger Vergleich beispielsweise zwischen Zigaretten 
und Fleisch dürfte unmöglich sein. Die Handlungen reichten von reinen Eigenbedarfs-
geschäften, in denen beispielsweise nur 1600g Zucker beiseite geschafft wurden501 bis 
hin zum Beiseiteschaffen und Veräußern von über 200 Schafen502 oder dem Horten von 
knapp 84.000 Zigaretten.503 Kleinstmengen waren jedoch relativ selten Gegenstand der 
Verurteilung. Stattdessen kam es in der Rechtsprechung häufiger vor, dass Gegenstände 
in Mengen, die zur Verwendung innerhalb der erweiterten Familie geeignet waren, ab-

501 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122.
502 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259.
503 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766.
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gezweigt wurden. Dies geschah zum Beispiel durch die Schwarzschlachtung eines einzel-
nen Tieres504 oder das illegale Beschaffen von Marken in geringerem Umfang.505 Noch öf-
ter ging es um Waren in etwas größerer Menge, sodass zusätzlich zu dem Element des 
eigenen Verbrauchs zumindest in der Nebensache der Handel relevant wurde. Dies war 
beispielsweise bei der Schlachtung und Verwertung mehrerer Tiere506 oder dem Han-
del mit verschiedenen Waren oder den dazugehörigen Marken unterschiedlicher Art 
und in nicht unbedeutenden Mengen507 relevant. Diese Konstellationen müssen jedoch 
nochmals von den Handlungen jener Täter abgegrenzt werden, die in besonders großem 
Umfang tätig wurden und sich mithilfe des Schwarzmarktes ein richtiggehendes Gewer-
be schufen. Dies kann beim fortdauernden Handel mit mehreren Zentnern an Zucker508 
oder Mehl509 ebenso angenommen werden wie bei der Veräußerung des Fleisches von 
mehr als zehn Tieren510 oder des unrechtmäßigen Vertriebs mehrerer Tonnen Rinder-
talg.511 Diese Beispiele zeigen, dass oft nicht nur viele verschiedene Waren, sondern auch 
ganz unterschiedliche Mengen gehandelt wurden und so eine große Bandbreite bestand, 
in der fast jede Form des Tätigwerdens vorhanden war.

Ebenso unterschiedlich wie die Quantität der Waren war auch deren Bezahlung. Das 
jeweilige Entgelt variierte stark und ließ sich auch nicht in jedem der Fälle feststellen. 
Am besten lassen sich die Preise und die damit verbundenen Gewinne anhand eini-
ger ausgewählter Produkte so wie Fleisch, Zigaretten und Butter nachvollziehen. Die-
se Güter wurden entweder besonders häufig gehandelt oder sind hinsichtlich ihrer Men-
ge abgrenzbar und daher einigermaßen vergleichbar. Dennoch gestaltet es sich auch hier 
schwierig, klare und allgemeingültige Aussagen hinsichtlich der Preisgestaltung zu tref-
fen. Wie bereits angesprochen, fand der Schwarzhandel häufig im Rahmen persönli-
cher Beziehungen statt, sodass anzunehmen ist, dass das Entgelt in einigen Fällen nied-
riger ausfiel, wenn es sich beispielsweise um einen Handel unter Bekannten oder gar 
Verwandten handelte. Außerdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Ge-
genleistung bei einem Geschäft des Öfteren nicht nur in Geld bestand, sondern auch in 

504 Z.B. LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834; LG Nürnberg-
Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 06. März 1947, Az. KLs 167/46, Nr. 1836; LG Nürnberg-Fürth, 1. große 
Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256.

505 Z.B. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkam-
mer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126.

506 So z.B. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999; LG Nürn-
berg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185.

507 So z.B. LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113.

508 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010.
509 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298.
510 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. August 1947, Az. KLs 122/47, Nr. 1944; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkam-
mer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299.

511 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287.
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Arbeitsleistungen und anderen Gefälligkeiten oder in Naturalien und Gebrauchsgegen-
ständen.512 Schließlich dürfen die Schwankungen der Währungen, insbesondere im Kon-
text der Währungsreform, nicht außer Acht gelassen werden, die einen Vergleich zusätz-
lich erschweren.

Wie bereits erwähnt war Fleisch jeglicher Art die prägende Ware des Schwarzmarktes 
und verdient deshalb bei der Analyse der Preise und Gewinne besondere Beachtung. Der 
Preis für ein Pfund Fleisch auf dem Schwarzmarkt begann relativ niedrig bei 1,50 RM,513 
häufiger wurden Preise von in etwa sechs bis neun RM bezahlt.514 Dennoch kam es auch 
vor, dass ein Pfund mit 14 bis 20 RM vergütet wurde.515 Die Preise hingen wenigstens 
zum Teil von der Art des Fleisches ab: So ist bekannt, dass gleichzeitig ein Pfund Rind-
fleisch für 18 RM und ein Pfund Schweinefleisch für 25 RM verkauft wurden.516 Der lega-
le, von der Preisüberwachungsstelle festgelegte Kurs lag im Gegensatz dazu bei einer RM 
pro Pfund für Rindfleisch und 1,15 RM pro Pfund für Schweinefleisch.517

Zu unterscheiden davon waren die Kosten für noch lebende Tiere. So wurden ganze 
Schweine illegal für 1.500 bis 3.000 RM verkauft,518 während der gesetzlich geregelte, le-
gale Höchstpreis bei 200 bis 250 RM für ausgewachsene Schweine519 und je nach Größe 
bei 60 bis 85 RM für Läuferschweine520 lag. Ausgewachsene Ochsen wurden für 700 bis 
2.000 RM521 oder auch 4.000 RM,522 Kühe häufig für 1.000 bis 1.200 RM523, teilweise aber 

512 Z.B. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 2 f.; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 2 ff.; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 2. 
Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 286/47, Nr. 2045, S. 2 ff.; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. 
Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8.

 Nur in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 6 f. wurden 
Tauschgegenstände wurden ihrem Wert nach angerechnet.

513 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 4.
514 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 2; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 3.

515 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 3; LG Nürn-
berg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 8.

516 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2.
517 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 3.
518 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 5; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 5.
519 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 14.
520 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 2.
521 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 4; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 8.
522 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 5.
523 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 4; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. August 1947, Az. KLs 122/47, Nr. 1944, S. 4; LG Nürnberg-Fürth, 
1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkam-
mer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 6.



105

Täter, Delikte, Schwarzmärkte

auch breit gefächert günstiger für 300 bis 910 RM auf dem schwarzen Markt gehandelt.524 
Für Kälber wurden 120 bis 200 RM,525 aber auch bis zu 600526 oder gar 2.700 RM,527 für 
Schafe mindestens 120 bis 180 RM528 und für Schafhammel 625 RM529 bezahlt. Der von 
offizieller Seite festgelegte Preis für ein ganzes Schaf lag hingegen bei in etwa 20 RM.530 
Bei der Betrachtung dieser Zahlen ist im Vergleich mit den bereits genannten Daten für 
Schlachtfleisch zu berücksichtigen, dass die Preise für lebendiges Vieh deutlich darun-
ter lagen, da naturgemäß nicht alle Körperteile bei einer Schlachtung verwertet werden 
konnten. Außerdem musste die Handlung des Schlachtens an sich noch vorgenommen 
werden, die zum einen ein gewisses Maß an Geschicklichkeit und Können voraussetzte 
und zum anderen auch ein besonders hohes Entdeckungsrisiko mit sich brachte. Die ge-
nannten Beispiele zeigen, dass es bei der Preisgestaltung eine hohe Varianz gab, die auch 
auf den eingangs erläuterten Faktoren beruhen dürfte. Dementsprechend gestaltet es 
sich auch schwierig, den mit den Schwarzmarktgeschäften erzielten Gewinn zu berech-
nen und einzuordnen, da dieser nur aus wenigen Urteilen ersichtlich ist. Oft ist nämlich 
der Einkaufspreis nicht bekannt oder gerade im Falle von im Ganzen erworbenen Tieren 
im Kontext der Schlachtungen schwer nachvollziehbar, sodass der beim Schwarzhändler 
verbliebene Gewinn in vielen Konstellationen nicht genau berechnet werden kann. So 
ist die Zahl der Fälle, in denen sich der Gewinn mehr oder weniger exakt angeben lässt, 
überschaubar.

Ein Täter machte beispielsweise mit dem Weiterverkauf von etwa 75 kg Rindfleisch ei-
nen Gewinn von 300 RM.531 Ein ähnlicher Gewinn wurde jedoch in einem anderen Fall 
bereits mit dem Verkauf von nur 40 kg Rind- und Schweinefleisch erzielt.532 Eine andere 
Gruppe von Schwarzhändlern erwarb Rindfleisch für 18 RM pro Pfund und verkaufte es 
für 20 RM weiter.533 Bei der Menge von 390 Pfund, von der aufgrund der Sachverhaltsan-
gaben ausgegangen werden kann, bedeutete dies einen Gewinn von insgesamt immerhin 
780 RM.534 Beim Weiterverkauf ganzer Tiere konnte ein besonders „geschäftstüchtiger“ 
Schwarzhändler sogar Gewinne von bis zu 1.150 RM pro Stück erzielen.535 Auch wenn 
dieser Täter nicht jedes Vieh derart lukrativ weiterverkaufen konnte, so ist dennoch da-

524 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 6 f.
525 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 2; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 6.
526 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 7 ff.
527 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147 S. 5.
528 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. August 1947, Az. KLs 122/47, Nr. 1944, S. 2; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 10.
529 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 6.
530 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 10.
531 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 3.
532 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2 f.
533 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 3.
534 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 3.
535 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 5 ff.



Täter, Delikte, Schwarzmärkte

106

von auszugehen, dass er sich mit dem Ankauf und der Weiterveräußerung von 16 Tieren 
ein ansehnliches Auskommen verschaffen konnte.536

Ein ebenfalls relativ häufig gehandeltes Produkt war Butter. Im Gegensatz zu Fleisch 
bietet sie im Rahmen dieser Beobachtung den Vorteil, dass es keine wesentlich unter-
schiedlichen Arten gab und sie standardmäßig in Pfund-Einheiten vertrieben wurde. Er-
staunlich ist dabei zunächst, dass die Preise auch in Relation zu anderen Lebensmitteln 
wie Fleisch auffallend hoch ausfielen. Ein Grund dafür kann in dem hohen, lebensnot-
wendigen Fettanteil zu sehen sein, gerade weil „gutes“ Fett in diesem Umfang kaum an-
derweitig beschafft werden konnte. Aber auch die Umstände, dass einzelne Stücke Butter 
unauffällig und einfach weitergegeben werden konnten und diese eine längere Haltbar-
keit als unbehandeltes Fleisch aufwies, könnten zu den hohen Preisen beigetragen ha-
ben. Der durchschnittliche Preis für ein halbes Kilogramm Butter bewegte sich zwischen 
100 RM und 125 RM, wobei sie unter Bekannten teilweise für 80 RM abgegeben wur-
de oder nach mehrfachem Weiterverkauf bis zu 175 RM angesetzt wurden.537 Durch den 
schwarzen Verkauf des Fettes konnten so teilweise erhebliche Gewinne erzielt werden. In 
einem Fall wurde ein Pfund für 120 RM angekauft und für 140 RM weiterverkauft, was 
bei der betroffenen Menge von 72 kg einem Profit von 2.880 RM entsprach.538 Ein noch 
größerer Gewinn pro Pfund wurde beim Handel mit gefälschten Buttermarken erzielt: 
Bei einem „Einkaufspreis“ von 100 RM und einem Weiterverkaufspreis von 125 RM pro 
Pfund-Marke kam der Täter so auf einen Gewinn von 2.500 RM.539 Der Käufer dieser 
Marken wiederum verkaufte diese für stolze 175 RM pro Stück weiter und konnte dem-
entsprechend fast 5.000 RM aus diesem Geschäft behalten.540

Das Beispiel der Butter verdeutlicht besonders einprägsam die großen Preisunter-
schiede. Diese Schwankungen beruhten so weit erkennbar nicht auf zeitlichen Faktoren, 
sondern dürften eher auf persönliche Beziehungen zurückzuführen sein, die die Preis-
gestaltung beeinflussten. Außerdem ist zu beobachten, dass der Preis bei mehrfachem 
Weiterverkauf bedeutend anstieg. Dies dürfte damit zu begründen sein, dass die But-
ter dadurch auch zu Leuten gelangte, die keine Kontakte zu Arbeitern in einer Butterfa-
brik oder Angestellten in der Markenherstellung hatten und deshalb bereit waren, weit-
aus höhere Preise zu bezahlen.

Im Gegensatz zu Butter und Fleisch war im Bereich des Zigarettenhandels ein zumin-
dest weitgehend stabiles Preisniveau zu beobachten. Der Preis für eine Stange amerikani-
scher Zigaretten lag bei 820 RM.541 Eine Schachtel wiederum wurde für 70542 bis 80543 RM 

536 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 5 ff.
537 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 2; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 6 ff.
538 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 2.
539 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 7.
540 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 8.
541 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 5.
542 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 7.
543 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 3.
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gehandelt. Französische Zigaretten brachten hingegen nur 50 RM pro Packung ein.544 
Diese Stabilität könnte damit zu begründen sein, dass bei Zigaretten deutlich weniger 
Abweichungsmöglichkeiten hinsichtlich Qualität, Abmessungen und weiterer Faktoren 
bestanden, sodass eine fast einzigartige Vergleichsmöglichkeit gegeben war. Außerdem 
dürfte der etablierte Status als Parallelwährung ebenfalls zu einem einheitlicheren Han-
delspreis geführt haben. Der dadurch geprägte Charakter der Zigaretten als „harte“ Ware 
mit einem festgelegten Preisgefüge mag in der Folge dazu beigetragen haben, dass per-
sönliche Umstände eine weitaus untergeordnetere Rolle bei der Bepreisung spielten als 
dies bei anderen Gegenständen der Fall war.

Die Analyse des Umfangs der Warenströme und die damit verbundene Preisgestaltung 
zeigen die Vielfältigkeit des schwarzen Marktes. Die dort getätigten Geschäfte reich-
ten von kleineren Eigenbedarfsgeschäften bis hin zum Handeltreiben im größeren Sti-
le. Daran zeigt sich, dass sich der Schwarzmarkt als Markt sowohl für Selbstversorger als 
auch für halb-professionelle Händler darstellte. Auch wenn viele Menschen nur ab und 
zu in kleinem Umfang tätig wurden und die erworbenen Güter nur im eigenen Haushalt 
verwendeten, um die ärgste Not zu lindern, so gab es auch die bekannten „Schieber“, die 
mit Schwarzmarktwaren handelten, um damit einen möglichst großen Profit zu erzielen.

Diese Diversität wird auch durch die Weiterverkaufspreise und den damit erzielten 
Gewinn deutlich. In einigen Fällen bewegten sich die Schwarzmarktpreise kaum über 
den behördlich festgelegten Preisen, zum Teil lagen sie aber auch das mehr als Hundert-
fache darüber. Trotz dieser großen Varianz kann beobachtet werden, dass sich die Prei-
se für einige Güter zwischen diesen beiden Extremen einpendelten und so zum Beispiel 
bei Butter, Schlachtfleisch oder lebenden Kühen durchaus ein gleichwohl schwankender 
Marktpreis festgestellt werden kann. Im Ergebnis betrug dieser in etwa das Zehnfache, 
teils auch das Zwanzigfache des legalen Entgelts. Insbesondere bei Tieren und Fleisch 
sind jedoch sehr große Preisschwankungen zu beobachten. Wie bereits angedeutet, dürf-
te dies zum Teil damit zu begründen sein, dass es bei Tieren aufgrund unterschiedli-
cher körperlicher Bedingungen wie beispielsweise Gewicht oder Gesundheitszustand zu 
signifikanten Abweichungen kam. Zu beachten ist auch, dass so manch überraschend 
niedriger Preis dadurch zustande kam, dass der Verkäufer davon ausging, dass es sich 
um ein mehr oder weniger legales Geschäft handelte und das Tier künftig auch beim 
Käufer als Arbeitstier eingesetzt werden sollte.545 Dies dürfte dazu geführt haben, dass 
zum Teil nur die behördlich festgelegten Preise bezahlt wurden.

Da aber auch bei der Butter immerhin Abweichungen von bis zu 50% zu beobach-
ten sind, können diese allgemeinen Schwankungen als Anzeichen für die Volatilität des 
Schwarzmarktes gewertet werden. Dies mag an der Bedeutung persönlicher Beziehun-
gen im Rahmen des Handels, aber auch an dem Charakteristikum der Heimlichkeit des 
schwarzen Marktes liegen, das zu weniger Vergleichbarkeit und Transparenz führte und 

544 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 3.
545 So z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 5 
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die notleidenden Menschen so dazu zwang, auch auf unvorteilhafte Geschäfte einzuge-
hen.

In den – eher überschaubaren – Fällen, in denen Güter ausschließlich gegen Geld an- 
und weiterverkauft wurden, wird deutlich, dass sich der Schwarzmarkt für diejenigen 
Menschen, die in Gewinnerzielungsabsicht tätig wurden, durchaus gelohnt haben dürf-
te. Meistens konnten sie ihre Waren mit einem gewissen Gewinn weiterverkaufen. Al-
lerdings bewegte sich dieser in einem eher bescheidenen Rahmen, sodass es doch ei-
ner gewissen Menge an Waren bedurfte, um sich durch den Schwarzmarkt tatsächlichen 
Wohlstand zu verschaffen.

e. Zusammenfassung
Die Analyse der Schwarzmarktwaren zeigt, dass das entscheidende Charakteristikum 
des Schwarzmarktes seine Vielfalt auf allen nur erdenklichen Ebenen war – seien es die 
Waren selbst, ihre Herkunft, ihre Verwendung, die Mengen, in denen sie gehandelt wur-
den oder die für sie bezahlten Preise. Auch wenn sich manche Tendenzen festhalten las-
sen, wie beispielsweise der Fokus auf Fleisch als das wichtigstes der betroffenen Güter 
oder die Etablierung mehr oder weniger einheitlicher Marktpreise, so lassen sich für vie-
le Aspekte keine abschließenden und verallgemeinernden Aussagen treffen. Die von den 
Tätern gehandelten Mengen unterschieden sich ebenso signifikant wie die Weiterver-
wendung der Waren. Über alle der analysierten Kategorien hinweg wird jedoch deutlich, 
dass auf dem Schwarzmarkt zwei Gruppen tätig wurden. Dies waren zum einen die klas-
sischen Eigenversorger, die sich kleine Mengen verschafften und diese entweder selbst 
verwendeten oder aber nur mit geringem Gewinn weiterveräußerten oder eintauschten. 
Zum anderen traten aber auch die in größerem Umfang handelnden Schwarzhändler in 
Erscheinung, deren Aktivitäten sich nicht nur auf den Schwarzmarkt selbst beschränk-
ten, sondern die darüber hinausgehend kriminell handelten und Handel im großen Um-
fang betrieben, um daran zu verdienen.  Freilich waren diese beiden Kategorien nicht 
strikt voneinander abgegrenzt, sondern viele Menschen bewegten sich in gewissen Ab-
stufungen dazwischen. Die unterschiedlichen Tätertypen begegneten sich außerdem re-
gelmäßig beim Handel auf dem schwarzen Markt. In den Urteilen überwogen außer-
dem die Fälle der Beschaffungskriminalität diejenigen des Handels, was bedeutet, dass 
die Aneignung von Waren für den Gebrauch im eigenen Haushalt einen größeren Raum 
einnahm als der Tauschhandel.

4. Art der verwirklichten Delikte
a. Allgemeines
Wie bereits angedeutet, wäre es falsch, den Schwarzmarkt ausschließlich als geographi-
schen Ort zu betrachten, an welchem Güter getauscht oder verkauft wurden. Er bestand 
vielmehr aus den unterschiedlichsten Handlungen, von denen viele der Beschaffung 
von Waren dienten. Das Heranschaffen der späteren potentiellen Schwarzhandelswaren 
spielte sogar die größte Rolle im Rahmen der Schwarzmarktkriminalität. In diesem Ab-
schnitt sollen daher beispielhaft Schwarzschlachtungen und Markenfälschungen unter-
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schiedlichster Art näher beleuchtet werden. Gerade diese Handlungen wurden relativ 
oft im Nürnberger Raum verwirklicht und fanden entsprechend häufig Erwähnung in 
den Urteilen. Beide Bereiche waren streng reguliert, sodass durch die Analyse der ein-
zelnen Taten auch die umfassenden Regeln, die so viele Bereiche des alltäglichen Lebens 
betrafen, an diesen ausgewählten Beispielen aufgezeigt werden können. Um die jeweili-
gen Begehungsweisen zu veranschaulichen, sollen deshalb zunächst der legale Weg bei 
Schlachtungen sowie die ordnungsgemäße Kartenproduktion und –ausgabe dargestellt 
werden. Auf dieser Grundlage kann anschließend nachvollzogen werden, auf welche Art 
und Weise die Menschen dieses System umgingen.

5. Schwarzschlachtungen
In immerhin knapp 40% der untersuchten Urteile wurden Schwarzschlachtungen ver-
handelt. Dies zeigt die enorme Bedeutung, die dieser Aspekt der Warenbeschaffung hatte 
und der gerade wegen der ländlichen Regionen des LG-Bezirks Nürnberg-Fürth oft im 
Mittelpunkt der Beschaffungsmaßnahmen stand.

Da Fleisch wie bereits dargestellt zu den Gütern gehörte, die als überlebensnotwendig 
erachtet wurden, wurde dementsprechend die Verfügungsmacht über Tiere überwacht 
und eingeschränkt. Nach der Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von Tie-
ren und tierischen Erzeugnissen waren alle Tiere, einschließlich Nutztiere, beschlag-
nahmt.546 Der Handel mit ihnen war deshalb gesetzlich geregelt und für den Erwerb des 
Viehs und des daraus resultierenden Fleisches sowie zur Schlachtung war eine Bezugs-
berechtigung erforderlich.547 Ausnahmen galten nur für Selbstversorger, die sich aber für 
diesen Status eine gesonderte Genehmigung beschaffen mussten.548 Außerdem war es 
Züchtern und Landwirten erlaubt, jüngere Schweine ohne Bezugsnachweis zu erwer-
ben, um sie großzufüttern.549 Zum Erwerb eines Tieres war, abgesehen von diesen Aus-
nahmen, deshalb ein Schlussschein erforderlich.550 Das Erfordernis des Schlussscheins 
beruhte auf der Anordnung Nr. 21 der Hauptvereinigung der deutschen Wirtschaft vom 
29. November 1943.551

Der Schlussschein wurde vom Käufer erstellt und an den Verkäufer übergeben.552 Er 
war eine private Urkunde im Sinne des § 267 StGB.553 Zum Teil war es im Nürnberger 
Umland üblich, den für eine legale Schlachtung erforderlichen Schlussschein erst gleich-

546 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12.
547 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 01. März 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Straf-
kammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.

548 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 01. März 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2.
549 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5.
550 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12.
551 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12.
552 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 2.
553 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10.
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zeitig mit dem Kaufpreis auszuhändigen und nicht bereits bei der Übergabe des Tieres.554 
In manchen Orten war es sogar gestattet, Tiere auch ohne solchen Schein zu verkau-
fen oder einzutauschen, wenn es sich dabei ausschließlich um Nutzvieh handelte und es 
auch nur in dieser Eigenschaft gehandelt wurde.555 Allerdings beruhte diese Erlaubnis vor 
allem auf der Tatsache, dass die erforderlichen Formulare dafür zeitweise schlicht nicht 
zur Verfügung standen und manchen Ernährungsämtern somit nicht viel anderes üb-
rig blieb, als auch den Handel ohne Ausstellung eines Schlussscheins wenigstens zu billi-
gen.556 Von Viehhändlern musste ein Schlussschein unabhängig davon immer ausgestellt 
werden.557 An die Händler wurden die Scheine demnach trotz des Mangels an Doku-
menten stets ausgegeben.558 Zum weiteren Schutz der bewirtschafteten Tiere bedurfte die 
Ausübung des Gewerbes als Viehhändler selbst ebenfalls einer behördlichen Genehmi-
gung, verbunden mit einer Legitimationskarte.559 Über das Schlussscheinerfordernis hin-
aus musste Viehhandel bei den Behörden angemeldet werden.560 Sollte es zur (legalen) 
Schlachtung eines Tieres kommen, musste des Weiteren zuvor eine Fleischbeschau erfol-
gen.561 Außerdem war eine Schlachtgenehmigung erforderlich.562

Die Regularien waren also relativ umfassend. Sowohl der Handel als auch die Schlach-
tung von Tieren war streng reguliert. Durch Maßnahmen wie beispielsweise die ver-
schärften Anforderungen für Viehhändler, die über ein ausgeprägtes Netzwerk verfüg-
ten und meist weit herumkamen, wurde zudem versucht, den Schwarzhandel mit Fleisch 
weitgehend einzudämmen. Dennoch wurden immer wieder Mittel und Wege gefun-
den, diese Vorschriften zu umgehen. Die dabei am häufigsten verwendete Methode war 
gleichzeitig auch die naheliegendste: Oft wurde der Verkauf eines Tieres zum Zwecke der 
Schlachtung einfach ohne den erforderlichen Schlussschein ausgeführt.563 Hinzu kamen 

554 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 2.
555 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12.
556 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 13.
557 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12.
558 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 13.
559 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12 ff.
560 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13.
561 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 9; vgl. auch LG 

Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 19; LG Nürnberg-
Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834, S. 5.

562 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 2; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 2; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. Straf-
kammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, 
U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 
20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 5.

563 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG Nürnberg-
Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. 
v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 14; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 
08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. 
Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 4.
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Fälle, in denen beim Erwerb eines Tieres ein gefälschter Schlussschein ausgestellt wur-
de.564 Zum Teil erreichten die Täter den Erwerb eines Tieres außerdem dadurch, dass sie 
den Verkäufern vorspiegelten, einen Schlussschein zu besorgen, dies aber dann tatsäch-
lich unterließen und eine illegale Schlachtung durchführten.565 Diese Möglichkeit konn-
te aber nur dann gewählt werden, wenn der Verkäufer sich dazu überreden ließ, das Tier 
ohne die Übergabe eines Schlussscheines herauszugeben. Oft erfolgte der Ankauf des 
Tieres deshalb mit der Begründung, dass es als Nutzvieh gebraucht würde und nur auf 
diese Art und Weise Verwendung finden würde.566 Durch eine derartige Vorgehenswei-
se waren Landwirte des Öfteren der Ansicht, ein legales Geschäft zu tätigen und wur-
den erst nach Übergabe des Viehs eines Besseren belehrt. Die Verkäufer machten sich 
in derartigen Konstellationen dementsprechend mangels Vorsatz auch nicht strafbar.567 
Die illegalen Schlachtungen selbst wurden im Anschluss ohne Schlachtgenehmigung568 
oder Bezugsberechtigung569 vorgenommen. Die erforderliche Information der Behörden 
unterblieb folgerichtig genauso570 wie auch die ordnungsgemäße Fleischbeschau.571 Eine 
weitere Möglichkeit zur Schwarzschlachtung bot sich für den Eigentümer, wenn Jung-
tiere gar nicht erst im Rahmen der vierteljährlich stattfindenden Viehzählungen bei den 
Behörden gemeldet wurden und deshalb die spätere Schlachtung entsprechend unauffäl-
lig erfolgen konnte.572

Der Terminus „Schwarzschlachtung“ umfasst demnach Konstellationen, in denen eine 
Schlachtung oder bereits der Ankauf der Tiere ohne die dafür erforderlichen Dokumen-
te und Genehmigungen vorgenommen wurde. Die Schwarzschlachtung war gekenn-
zeichnet durch die Ausführung im Verborgenen, ohne Hinzuziehung öffentlicher Ein-
richtungen und ohne das Ausstellen offizieller Dokumente. In strafrechtlicher Hinsicht 

564 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10.
565 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 5; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 
3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 5.

566 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 12; LG Nürn-
berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 2.

567 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 3; vgl. auch LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 13; LG Nürn-
berg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 3 ff.

568 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 2; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Oktober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 
1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkam-
mer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 
08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. 
Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 5.

569 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 3; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG Nürnberg-Fürth, 3. gro-
ße Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 2.

570 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13; LG Nürn-
berg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 9; LG Nürnberg-Fürth, 
2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2.

571 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2.
572 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 3.
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wurden Schwarzschlachtungen als Beiseiteschaffen im Sinne der KWVO eingeordnet.573 
Gleichzeitig lag darin häufig auch eine Verletzung des Fleischbeschaugesetzes.574 Der 
Verstoß gegen die Schlussscheinpflicht wurde außerdem manchmal zusätzlich nach § 1 
Ziff. 6 VRStVO sanktioniert.575 Bei der Fälschung eines Schlussscheins war § 267 StGB 
einschlägig.576

a. Markenfälschungen
Lebensmittelmarken waren essentiell, um die knappen, bewirtschafteten Güter an die 
Bevölkerung zu verteilen. Nur durch deren Vorlage konnten Lebensmittel erworben 
werden, sodass es für einige Menschen verlockend erschienen sein mag, die Rationen 
durch die Fälschung von Marken oder Bezugsscheinen aufzubessern. Das Potential, das 
Markenfälschungen im Raum Nürnberg hatten, lässt sich bereits durch die folgenden 
Zahlen belegen: Alleine für das Ernährungsamt Nürnberg wurden pro Zustellungsperi-
ode 30.000 Bögen Papier mit Marken bedruckt.577 Die Produktion in dieser Größenord-
nung involvierte naturgemäß eine nicht unbedeutende Anzahl an Arbeitern und Verwal-
tungsangestellten und bedurfte einer Vielzahl an Arbeitsschritten. Dies erlaubte diverse 
Möglichkeiten, in diesen Ablauf auf illegale Art und Weise einzugreifen. Beispielsweise 
waren in nur einer mehrwöchigen Zuteilungsperiode im Frühling 1947 – soweit bekannt 
– in der Stadt Fürth gefälschte Marken für jeweils weit über 100 kg Zucker und Fleisch 
und 70 kg Fett im Umlauf.578

In der Rechtsprechung der Nürnberger Gerichte kamen derartige Fälschungen zwar 
seltener vor als Schwarzschlachtungen, allerdings muss berücksichtigt werden, dass die 
Fälschungen als Beschaffungsmaßnahmen auch nur für einen deutlich kleineren Per-
sonenkreis in Frage kamen. Im Grunde hatten nur Angestellte einer Kartenstelle oder 
Arbeiter, die in der Produktion der Karten tätig waren, überhaupt die Möglichkeit, an 
gefälschte Marken zu gelangen. Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Sicher-
heitsmerkmale, welche die Marken aufwiesen, dürfte eine Fälschung außerhalb des vor-
gesehenen Herstellungs- und Verwaltungsprozesses schwierig oder gar unmöglich ge-
wesen sein. Zumindest ist kein derartiger Fall in den Akten erkennbar. Demnach gab es 
insbesondere in Fabriken, in denen die Dokumente hergestellt wurden, und in Behör-

573 So z.B.: LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12; LG 
Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 
3. Strafkammer, U. v. 06. März 1947, Az. KLs 167/46, Nr. 1836, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, 
U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Ok-
tober 1947, Az. KLs 154/47, Nr. 1965, S. 3; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. 
KLs 28/48, Nr. 2087, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, 
Nr. 2147, S. 9.

574 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834, S. 5.
575 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 12.
576 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 10.
577 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4.
578 Boelcke, S. 191.
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den, denen die Verwaltungsaufgaben oblagen, Möglichkeiten, die vorgesehenen Arbeits-
abläufe zu umgehen und Marken zu beschaffen.

Zentral für die Verteilung der Marken waren die Kartenstellen des Ernährungsam-
tes, durch welche die Verteilung sämtlicher Scheine, nicht nur für Lebensmittel, sondern 
auch für andere lebensnotwendige Güter erfolgte.579 Im Rahmen der Zuteilung von Nah-
rungsmitteln war der sogenannte grüne Haushaltsausweis von besonderer Wichtigkeit, 
in dem zur Verwendung innerhalb der Behörde auf der Basis von öffentlichen Doku-
menten, wie beispielsweise Meldebescheinigungen, für jeden Haushalt das Markenkon-
tingent und dessen Ausgabe vermerkt wurde.580 Zur Legitimation besaß jeder Haushalt 
einen inhaltlich gleichen Ausweis, der zur Abholung der Marken vorgelegt werden mus-
ste.581 Eine schriftliche Bestätigung des Empfangs der Marken wurde hingegen norma-
lerweise nicht gefordert.582 Bei der Verteilung von Karten für Kleidung waren einige zu-
sätzliche Schritte, wie beispielsweise ein gesonderter Antrag und ein Abgleich mit dem 
vorhandenen Kontingent erforderlich.583 In der Ausgabe für Lebensmittelkarten bekam 
jeder Leiter einer Kartenausgabestelle die zur Ausgabe bestimmten Marken abgezählt 
vom Kartenstellenleiter und hatte die am Ende einer Zuteilungsperiode übrig gebliebe-
nen Karten wieder zurückzugeben.584 Die Abgabe der Karten verlief nach einem streng 
formellen Muster und die ausgebenden Mitarbeiter hatten keinerlei Ermessensspielraum 
bei der Zuteilung.585

Allerdings gelang es Angestellten einer Kartenausgabestelle, interne Haushaltsauswei-
se auf den Namen von Bekannten auszustellen, die selbst nicht im Bezirk dieser Karten-
stelle wohnten und daher auch nicht dort registriert, geschweige denn bezugsberechtigt 
waren.586 Auf Grundlage dieser unrichtigen Dokumente und teils unter Zuhilfenahme 
eines gefälschten externen Haushaltsausweises bezogen die Täterinnen zusätzliche Le-
bensmittelmarken.587 Außerdem fälschten sie Anträge für Textilien mit der Unterschrift 
des Kartenstellenleiters und gelangten auf diese Art und Weise nach der Bearbeitung 
durch nichtsahnende Kollegen auch in den Besitz von Bezugsscheinen für Kleidungs-
stücke.588

Dieses System der Haushaltsausweise machte sich auch eine weitere Täterin zunut-
ze, die den externen Haushaltsausweis von Familienangehörigen, die in den Bezirk einer 
anderen Kartenstelle gezogen waren und sich dorthin umgemeldet hatten, behielt und 

579 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 2.
580 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 3.
581 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 3.
582 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 3.
583 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 3.
584 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 3.
585 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 4.
586 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 4.
587 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 4 f.
588 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 5.
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dort eine andere Adresse eintrug.589 Diese Karte wurde ohne weitere Prüfung von den 
Mitarbeitern der Kartenstelle registriert.590 Mit den Angestellten des Bezirkes, in dem 
sich die gefälschte Anschrift befand, hatte die Täterin ein freundschaftliches Verhältnis, 
sodass sie während eines ihrer Besuche dort in einen internen Haushaltsausweis eben-
falls die gleiche falsche Adresse eintragen konnte.591 Fortan holte die Angeklagte die Mar-
ken für diesen Ausweis ab und verwendete sie zu ihren eigenen Zwecken.592 Auch in wei-
teren Fällen fälschte die Angeklagte interne und externe Haushaltsausweise, zu denen sie 
dank ihrer Kontakte Zugriff hatte, und stellte sie auf fiktive Personen aus.593 Außerdem 
bezog sie durch falsche Angaben bei der Kartenstelle Marken für weitere Güter.594 Die 
Täterin profitierte bei diesen Vorgehensweisen davon, dass die einschlägigen Vorschrif-
ten innerhalb der Behörde nicht immer eingehalten wurden und mehrere Mitarbeiterin-
nen ihre Handlungen nicht bemerkten oder aufgrund ihrer Freundschaft nicht bemer-
ken wollten.595 Darüber hinaus fielen nicht nur bei der Ausgabe der Karten, sondern auch 
bei den an die Behörden zurückgelaufenen Marken zahlreiche Tätigkeiten an, wie bei-
spielsweise das Aufkleben, Nachzählen und Entwerten der Dokumente.596 Darin erblick-
te eine Täterin die Möglichkeit, die Marken nicht zu entwerten, sondern beiseitezuschaf-
fen und stattdessen selbst einzulösen.597

Aber nicht nur in den Ämtern, sondern auch in Fabriken bot sich so manche Gelegen-
heit zur Fälschung. Die Marken mussten in großem Umfang industriell hergestellt wer-
den. Private Druckereien übernahmen daher den Druck der Lebensmittelmarken.598 Di-
rekt nach dem Krieg wurde das dafür erforderliche Papier zum Teil nicht verpackt und 
einzeln abgezählt, sondern nur gewichtsmäßig abgeschätzt geliefert.599 Dies und die teils 
sehr lockeren Sicherheitsmaßnahmen machte sich ein Fabrikarbeiter zunutze, um ein-
zelne Bögen des Papiers zu entwenden.600 Zusätzlich verschaffte er sich die für den Druck 
notwendigen Matern und stellte mit deren Hilfe Lebensmittelmarken her, die er im An-
schluss für seinen persönlichen Bedarf einlöste.601 Die Geschäftsführerin einer Druckerei 
nutzte wiederum den Umstand, dass die Papierlieferungen auch möglichen Ausschuss 
umfassen mussten und deshalb immer einige Bögen zu viel geliefert und bedruckt wur-
den.602 Die überzähligen Marken sowie die Makulatur waren eigentlich an das Ernäh-

589 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 4 f.
590 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 5.
591 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 5.
592 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 5.
593 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 11.
594 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 17.
595 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 11 ff.
596 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
597 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
598 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 1.
599 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 1.
600 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 1.
601 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 2.
602 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 4.
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rungsamt zurückzugeben, jedoch ergriff die Täterin, die eigentlich genau diesen Prozess 
zu überwachen hatte, die Gelegenheit, einige dieser Dokumente zu entwenden.603

Nicht nur das Papier, sondern auch die für den Druck notwendigen Matrizen wurden 
vom Ernährungsamt an die Druckereien geliefert.604 Es gelang einem Drucker, heimlich 
ein Duplikat der Originalmatrize herzustellen.605 Mit dieser Fälschung stellte er in der 
Folge auf Abfallpapier aus der Druckerei eine Vielzahl von verschiedenen Lebensmittel-
marken her.606 Diese Marken wurden nicht nur vom Täter selbst verwendet, sondern ver-
breiteten sich aufgrund der mengenmäßig gewaltigen Nachproduktion in diesem Falle 
sogar besonders weit und wurden vielfach auf dem Schwarzmarkt gehandelt.607 Ähnlich 
ging auch eine andere Gruppe von Tätern – alle bei der gleichen Fabrik beschäftigt – vor, 
die auf unterschiedliche Art und Weise Druckvorlagen für Lebensmittelmarken herstell-
ten und davon mehrere Abzüge machten, die sie für ihren eigenen Verbrauch verwende-
ten.608 Dabei umgingen sie auch das Unterdruckmuster, das die Karten zusätzlich gegen 
Fälschungen sichern sollte.609

Angestellte des Ernährungsamtes, die das Geschehen in den Druckereien eigentlich 
überwachen sollten, versuchten ebenfalls, sich mithilfe von Fälschungen Extrarationen 
zu besorgen.610 Eigentlich sollten die Behördenmitarbeiter die Drucker überwachen, wel-
che die beim Druck entstandenen Makulaturbögen direkt nach der Produktion durch 
einen Schlitz in einen verschlossenen Behälter werfen mussten und später die Papiere 
in ihrer Dienststelle aus besagter Kiste entnehmen und abzählen.611 Die Makulatur wur-
de dann mit der Zahl der ordnungsgemäß bedruckten Bögen und dem insgesamt gelie-
ferten Papier abgeglichen und auf mögliche Fehlbestände überprüft.612 Alle Schritte und 
auch mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Berechnung mussten genau dokumentiert 
werden.613 Außerdem waren stets zwei Angestellte gemeinsam an allen Schritten betei-
ligt, um möglichem Missbrauch vorzubeugen.614 Ein mit dieser Aufgabe betrauter Ange-
klagter nutzte dennoch während des Drucks unbeobachtete Augenblicke, um Makula-
turbögen heimlich einzustecken und mitzunehmen.615 Der gleiche Täter verschaffte sich 
auch mehrfach übrig gebliebene Bögen, die eigentlich zur Einstampfung gebracht wer-

603 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 4.
604 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 4.
605 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 4 f.
606 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 5.
607 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 5 ff.
608 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 4 ff.
609 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 4 f.
610 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4 ff.
611 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4 ff.
612 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4.
613 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 4 f.
614 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 8 f.
615 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 6.
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den sollten, indem er diese nicht vernichtete, sondern an sich nahm.616 Die notwendigen 
Berichte über die Arbeitsprozesse fälschte er, damit sein Handeln nicht auffiel.617 Um die 
Karten einlösen zu können, entwendete der Täter außerdem das entsprechende Siegel, 
damit ein Mittäter dieses auf den Marken anbringen konnte, da dies vor der Zuführung 
zur Vernichtung von offizieller Seite noch nicht geschehen war.618

Nicht gefälscht im klassischen Sinne, aber dennoch unrechtmäßig erworben, wurden 
Lebensmittelmarken, die unzulässigerweise beantragt wurden. Dies geschah beispiels-
weise durch die Beantragung von Schwerarbeiterkarten für eine größere Zahl an Arbei-
tern, als tatsächlich bei einem Unternehmen beschäftigt waren619 oder den Bezug von 
Marken für Kinder, die tatsächlich gar nicht mehr in dem Haushalt wohnten.620 Hinzu 
kamen Fälle, in denen eigentlich ordnungsgemäß hergestellte Bezugsscheine durch Vor-
gänge innerhalb der Behörde illegal weitergegeben oder gestohlen wurden.621 Sie dienten 
im Anschluss als Tauschware oder wurden als Zahlungsmittel verwendet.622

Um Kriminalität hinsichtlich der Marken zu vermeiden, wurden auch im Geschäfts-
verkehr einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So mussten Großhändler beispielswei-
se die von Kleinhändlern im Tausch gegen die entsprechenden Waren abgegebenen 
Lebensmittelbezugsscheine sammeln und am Ende einer Zuteilungsperiode beim Er-
nährungsamt abgeben.623 Ab einem bestimmten Zeitpunkt durften Geschäftsinhaber au-
ßerdem Karten für größere Mengen nicht mehr lose entgegen nehmen, wodurch die 
Verwendung gefälschter Marken erschwert werden sollte.624 Die Täter, die beruflich mit 
der Verwaltung oder Herstellung der Marken zu tun hatten, wurden darüber hinaus bei 
Dienstantritt darauf hingewiesen, dass deren Entwendung strafbar war.625

Mithin kann festgehalten werden, dass das für die Ernährungssituation gefährliche Po-
tential der Markenfälschungen von den offiziellen Stellen durchaus erkannt worden war 
und auch zahlreiche Maßnahmen dagegen ergriffen wurden. Zu nennen sind dabei das 
Vier-Augen-Prinzip bei der Überwachung, zunehmend verschärfte Sicherheitsmerkma-
le auf den Marken selbst, umfassende Dokumentationspflichten und Belehrungen, Vor-
schriften für Geschäfte, die die Karten entgegennahmen etc. Dennoch fanden die Täter 
die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich während der verschiedenen Arbeitsschritte 
der Kartenherstellung und –verwaltung gefälschte Dokumente zu verschaffen.

616 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 7 f.
617 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 8.
618 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 9.
619 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 2.
620 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 5.
621 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 3 ff.; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 3.
622 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705; LG Nürnberg-Fürth, 1. 

Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 3 ff.
623 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 2.
624 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 5.
625 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 5.
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In strafrechtlicher Hinsicht wurden die Delikte nicht einheitlich beurteilt, was damit zu 
begründen ist, dass im Rahmen der illegalen Markenbeschaffung diverse Tathandlungen 
zu finden waren. Bei der Fälschung, Entwendung oder unrechtmäßigen Beantragung der 
Marken war aber in allen Fällen ein Verstoß gegen die KWVO626 oder das KRG Nr. 50627 
gegeben. Zum Teil wurde auch eine Strafe nach der VRStVO628 verhängt. Hinzu kamen 
Sanktionen, die sich nach der spezifischen Begehungsweise richteten, wie beispielswei-
se Diebstahl,629 Urkundendelikte,630 Verwahrungsbruch,631 passive Bestechlichkeit,632 Ab-
gabe falscher eidesstattlicher Versicherungen,633 Hehlerei634 oder Amtsunterschlagung.635

Die unterschiedlichen Taten in diesem Zusammenhang zeigen, dass auch die Mar-
ken und Bezugsscheine eine beliebte Quelle zum „Erwerb“ von Lebensmitteln darstell-
ten. Die Menschen fanden die unterschiedlichsten Mittel und Wege, um an zusätzliche 
Marken zu gelangen und so ihre Versorgung mit Lebensmitteln zu verbessern. Der Tä-
terkreis war dabei weitestgehend auf bestimmte berufliche Tätigkeiten beschränkt. Trotz 
umfassender Vorschriften zum Umgang mit diesen sensiblen Dokumenten wurden im-
mer wieder Schlupflöcher gefunden, um sich dieser recht angenehmen Möglichkeit der 
Warenbeschaffung zu bedienen.

6. Analyse
a. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Betrachtet man den Schwarzmarkt in seiner Verknüpfung mit der Gesellschaft, so fällt 
auf, dass es sich dabei um ein äußerst weit verbreitetes Phänomen handelte. Die we-

626 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 1 f.; LG Nürnberg-
Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 2. Straf-
kammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 1; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. 
Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, 
Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 1; LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, 
Nr. 2030, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 2; LG 
Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 1; LG Nürnberg-Fürth, 
1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 1; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkam-
mer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, 
U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 2.

627 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 1.
628 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705, S. 1; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 2; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 2.

629 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 1; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 2 f. (allerdings aufgrund des 
Straffreiheitsgesetzes eingestellt).

630 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 2; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 1 f.

631 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 1 f.
632 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 2 f.
633 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 2.
634 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 2.
635 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 2.
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gen Schwarzmarktdelikten Angeklagten bildeten sowohl hinsichtlich ihres Geschlechts, 
Alters und ihrer beruflichen Tätigkeit als auch hinsichtlich ihrer finanziellen Situation 
einen Querschnitt der Bevölkerung ab. Jedoch kann trotz dieser weiten Streuung der 
Schwarzmarktkriminalität nicht von einer gleichmäßigen Verteilung die Rede sein. Es 
fällt auf, dass Männer in der Statistik weit überrepräsentiert sind. Dies steht zum ei-
nen im relativen Einklang mit allgemeinen Kriminalitätsstatistiken, zum anderen wa-
ren Männer aufgrund körperlicher Erfordernisse für viele Tätigkeiten insbesondere im 
Rahmen der Beschaffung von Schwarzmarktwaren besser geeignet als Frauen und dürf-
ten schließlich vielleicht auch aufgrund ihrer Funktion als Familienoberhäupter eine be-
sonders große Verantwortung zur besseren Versorgung ihrer Angehörigen empfunden 
haben. Letztere Gründe mögen auch Auffälligkeiten in der Altersstatistik erklären: Die 
Gruppe der 20 bis 49-Jährigen und dabei insbesondere diejenige der 30 bis 39-Jährigen 
war besonders häufig unter den Angeklagten zu finden. Dabei handelt es sich um die 
körperlich stärksten, aber gleichzeitig auch um diejenigen Menschen, die am ehesten für 
Familienangehörige und insbesondere Kinder zu sorgen hatten. Man muss im Rahmen 
dieser Betrachtung aber anmerken, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 
Kinder und Jugendliche gerade im Rahmen kleinerer Geschäfte tätig wurden, gegen die-
se jedoch aufgrund ihres Alters kein Verfahren eröffnet wurde und sie deshalb nicht in 
der aus der Rechtsprechung hervorgehenden Statistik auftauchen.

Weiterhin fällt auf, dass zwar die unterschiedlichsten Berufsgruppen vertreten waren, 
aber ein besonderer Schwerpunkt bei Arbeitern, Angestellten oder Selbstständigen zu 
beobachten war, die in ihrer Tätigkeit mit Gütern oder Bezugsmarken zu tun hatten oder 
die sich durch eine besonders hohe Mobilität auszeichneten. Getreu dem Motto „Gele-
genheit macht Schwarzhändler“ wurden somit insbesondere diejenigen Menschen ak-
tiv, denen sich im Rahmen ihres beruflichen Umfeldes die Möglichkeit bot, Waren und 
Marken beiseitezuschaffen oder weiterzuvertreiben. Dies zeigt gleichzeitig ebenfalls, aus 
welchen Quellen die Schwarzmarktwaren stammten und wie diese in den Handel flos-
sen. Daneben mag es aber auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben, dass diese 
Täter aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bei Auffälligkeiten umso leichter gefasst wer-
den konnten, da der Ursprung der Güter hier besonders einfach nachvollzogen werden 
konnte. Auch dieser Umstand kann die auffällige Häufung mancher Berufsgruppen un-
ter den Angeklagten erklären.

Im Allgemeinen kann demnach festgestellt werden, dass der Schwarzmarkt quer durch 
alle Schichten und Gruppen in der Gesellschaft verbreitet war. Gleichwohl gab es be-
stimmte Schwerpunkte. So wurden insbesondere Männer jüngeren bis mittleren Alters 
tätig, die nicht selten Angehörige zu versorgen hatten und zudem häufig in entsprechen-
den Berufen tätig waren, die ihnen die Möglichkeit zur Beschaffung der Waren boten.

Die Verankerung in der Gemeinschaft wird außerdem dadurch unterstrichen, dass der 
Markt insbesondere innerhalb privater Netzwerke florierte. Die Bekanntschaft mit einer 
Vielzahl an Menschen, seien es Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde oder geschäft-
liche bzw. berufliche Kontakte, ermöglichte zumeist erst den Schwarzhandel. Dies be-
deutete, dass der Erfolg eines Schwarzhändlers – und damit unter Umständen auch das 
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körperliche Wohlbefinden im Hinblick auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln – in er-
ster Linie davon abhing, über welches Netzwerk er selbst verfügte. Nur wenn er entwe-
der selbst, beispielsweise über seine berufliche Tätigkeit, die Möglichkeit hatte, an be-
gehrte Güter zu gelangen oder Menschen kannte, bei denen dies der Fall war oder die 
ihrerseits Kontakte zu weiteren Schwarzhändlern pflegten, konnte der Bezug von Wa-
ren gesichert werden. Gleichgültig, ob ein Täter Güter weiterveräußern wollte, oder ob 
er umgekehrt selbst Gegenstände erwerben wollte: Beziehungen erwiesen sich dafür als 
unverzichtbar. Dadurch, dass sich der Markt in Nürnberg wohl weniger an öffentlichen 
Plätzen abspielte, waren bestehende Kontakte fast die einzige Möglichkeit zur Teilhabe 
am Schwarzhandel. Aufgrund der Heimlichkeit und Verborgenheit des Schwarzmark-
tes war es kaum möglich, Handelsbeziehungen gänzlich ohne persönliche Kontakte zu 
knüpfen, da weder bekannt war, wer bestimmte Waren beschaffen konnte, noch ob Zu-
fallsbekanntschaften nicht möglicherweise Spitzel der Behörden waren.636 Darüber hin-
aus war das Entdeckungsrisiko bei bekannten Handelspartnern geringer, da man eher 
auf deren Loyalität und Verschwiegenheit zählen konnte, als dies bei völlig Fremden der 
Fall war. Eine besonders wichtige Rolle spielte dabei die Familie. Unter deren Mitglie-
dern dürfte bei der Weitergabe von Waren das größte Vertrauen geherrscht haben, wäh-
rend man sich gleichzeitig durch deren jeweilige Kontakte und Geschäfte mitversorgt 
wusste. Sobald ein Einzelner an Mangelwaren gelangen konnte, waren seine Angehöri-
gen nämlich zumeist die Ersten, denen dies zugute kam. Die Familie war damit einer der 
zentralen Versorgungspunkte und gleichzeitig vertrauter Rückzugsort. Hier mag auch 
der durch die Zeit des Nationalsozialismus geprägte hohe Stellenwert der Familie zusätz-
lich eine Rolle gespielt haben. Die Bedeutung des Familienbundes für den Schwarzhan-
del muss demnach als besonders hoch eingeschätzt werden.

Bereits aus praktischen Erwägungen, die auf das Wesen des schwarzen Marktes zu-
rückzuführen waren, stellten sich persönliche Verbindungen als entscheidendes Element 
des Handeltreibens dar. Dies mag bedeuten, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln 
von dem Glück oder auch einem gewissen Zufallselement abhing, eine engagierte Fami-
lie oder gut vernetzte Freunde zu haben. Ohne die entsprechenden Kontakte, sei es zu 
„Schiebern“, zur Landbevölkerung oder direkt bzw. indirekt zu den Amerikanern, dürf-
te es unmöglich gewesen sein, bestimmte Waren zu erwerben.  Allerdings kann davon 
ausgegangen werden, dass gerade die in größerem Umfang tätig werdenden Schwarz-
händler ganz bewusst, teils auch über mehrere Geschäfte hinweg, ein solches Netzwerk 
aufbauten. Dieses praktisch notwendige Nutzen von Beziehungen könnte außerdem 
Hinweise darauf geben, dass der Schwarzmarkt bei weitem keine Erscheinung am Ran-
de der Gesellschaft war. So könnte der Ablauf über soziale Netze dafür sprechen, dass es 
möglicherweise nicht als verwerflich galt, sich vor Freunden oder Familie als Handel-
treibender auf dem illegalen Markt zu präsentieren. Hätten sich die Menschen davor ge-
scheut, Schwarzmarkttätigkeiten auch in ihrem privaten Umfeld zu offenbaren, so wäre 
der Schwarzhandel wohl kaum möglich gewesen. Daher dürften die Täter innerhalb ih-

636 Eine derartige Konstellation wird ausführlich dargestellt in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. 
März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 3.
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rer privaten Kontakte einigermaßen offen tätig geworden sein. Von einer moralischen 
Verurteilung ist in diesem Umfeld daher nicht auszugehen. Das Florieren des in erster 
Linie auf persönlichen Beziehungen beruhenden Schwarzmarktes könnte als ein Anzei-
chen dafür gewertet werden, dass das Bekanntwerden von Tätigkeiten auf dem schwar-
zen Markt im privaten Umfeld nicht zu einer Ächtung führte.

Dieses Element der persönlichen Involvierung mag auch der Grund dafür gewesen 
sein, dass der Schwarzmarkt hinsichtlich der auf ihm gehandelten Waren äußerst hete-
rogen war. Die Preise für die meisten Produkte variierten stark und damit auch der von 
den Tätern erzielte Gewinn. Eine der wichtigsten Ursachen dafür dürfte darin zu se-
hen sein, dass ein nicht unerheblicher Anteil der fraglichen Güter im Familien- und Be-
kanntenkreis weitergegeben wurde und dafür teilweise besonders niedrige Preise ver-
langt wurden. Auch gab es viele Mischgeschäfte, in denen sowohl Geld bezahlt, als auch 
weitere Naturalien eingetauscht wurden. Nicht zu vernachlässigen waren auch einzelne 
Geschäfte, insbesondere bei der Veräußerung von lebenden Tieren, bei denen der Ver-
käufer annehmen durfte, dass es sich um ein legales Geschäft handelte und er deswegen 
nur den gesetzlich vorgeschriebenen Preis verlangte. In diesen Konstellationen beweg-
te sich der schwarze an der Grenze zum legalen Markt: Nur einer der Handelspartner 
wusste schließlich, dass es sich um ein illegales Geschäft handelte, während sich der An-
dere in den Grenzen der Legitimität wähnte. Durch diese Vermischung verbreitete sich 
der Schwarzmarkt zusätzlich in der Gesellschaft und betraf so letztlich auch Menschen, 
die eigentlich nicht dort tätig werden wollten.637 Nicht zuletzt war auch der schwarze, im 
Verborgenen gedeihende Markt als solcher nicht dazu geeignet, eine transparente Preis-
gestaltung zu ermöglichen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Mischung aus per-
sönlichen Einflüssen, Verhandlungsgeschick, undurchsichtigen Preisen und der Tatsa-
che, über wie viele Händler die Ware bereits gegangen war, den Preis bestimmte. Von 
festgelegten „Marktpreisen“ konnte daher keineswegs die Rede sein.

Schlussendlich kann festgehalten werden, dass es sich beim Schwarzmarkt in Nürn-
berg und Umgebung keineswegs um eine Erscheinung am Rande der Gesellschaft han-
delte. Die Not – und in einigen Fällen wohl auch das Profitstreben – brachte Menschen 
aus allen Bevölkerungsschichten zur Betätigung im Schwarzhandel. Aufgrund der Betei-
ligung der unterschiedlichsten Gruppen und der Verwurzelung des Marktes in der Ge-
meinschaft ist er vielmehr als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Er dürf-
te deshalb in der Bevölkerung als allgegenwärtige Erscheinung akzeptiert worden sein. 
Dies steht im krassen Kontrast zur Vorgehensweise vieler Richter, die, wie bereits be-
schrieben, versuchten, den schwarzen Handel als Randerscheinung fernab von der Le-
benswirklichkeit der durchschnittlichen Bevölkerung darzustellen.

b. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Das Kapitel eröffnet nur wenige Möglichkeiten, den Umgang der Gerichte mit mora-
lischen Fragestellungen zu ergründen. Dafür liefert es jedoch die Hintergründe, die in 
637 Jedoch ist anzumerken, dass sich diese ahnungslosen Handelspartner jedenfalls meistens nicht strafbar 

machten.
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den folgenden Abschnitten die entscheidende Basis für die weitere Forschung bilden. Zu 
nennen sind dabei beispielsweise die Beschaffungsmethoden für Schwarzmarktwaren. 
Die am unterschiedlichsten zu bewertenden Vorgehensweisen dabei waren der Verkauf 
gehorteter Bestände aus dem Eigentum des Täters und der Diebstahl oder die Unter-
schlagung fremder Gegenstände. Aus heutiger Perspektive liegen wohl Welten zwischen 
der Verwerflichkeit dieser beiden Methoden. Im ersten Falle handelte es sich um ur-
sprünglich rechtmäßig erworbenes Eigentum, welches der Eigentümer nach seiner Dis-
position weitergab und wodurch er gegen die geltenden Bewirtschaftungsregeln ver-
stieß. Der zweite Fall stellt jedoch ein weit darüberhinausgehendes kriminelles Handeln 
dar, durch welches nicht nur die Allgemeinheit, sondern auch ganz konkret der Eigen-
tümer des Diebesgutes geschädigt wurde. Dabei wurde nicht nur gegen Bewirtschaf-
tungsvorschriften, sondern auch gegen die allgemeinen Bestimmungen des StGB ver-
stoßen. Während erstgenanntes Vorgehen aus heutiger Sicht auf mehr Verständnis stößt, 
da nur temporär geltende Rechtssätze verletzt wurden, erscheint letzteres in strafrecht-
licher Hinsicht weit schwerwiegender und beinhaltet ein größeres kriminelles Potential.

Ein ähnliches Problemfeld zeigt sich im Rahmen des Viehhandels und der Schlachtun-
gen. Durch die Analyse des entsprechenden gesetzlichen Rahmens wird deutlich, dass 
dadurch ein enormer Eingriff in das Eigentum der Viehbesitzer stattfand und ihre Ver-
fügungsmöglichkeiten bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend limitiert waren. Dem-
nach dürfte es vor allem im Rahmen des Strafmaßes interessant sein zu beobachten, ob 
und wie sich die Eigentümerstellung bzw. die Verwirklichung weiterer Straftaten auf die 
Entscheidungen der Strafkammern auswirkten.

Anhand der Analyse der gehandelten Waren wird außerdem deutlich, dass es unter 
den Schwarzhändlern massive Unterschiede gab. So gab es Menschen, die sich für die 
Versorgung ihrer Familie mit kleineren Mengen eindeckten, um diese in ihrem eigenen 
Haushalt zu verwenden. Andere hingegen schafften weit darüberhinausgehende Posten 
beiseite und veräußerten diese in Gewinnerzielungsabsicht weiter. Auch dieser Umstand 
könnte für die Strafzumessung von Bedeutung sein.

Schließlich wird noch ein weiteres Problemfeld offensichtlich, das symptomatisch für 
das Spannungsverhältnis um den schwarzen Markt in der Nachkriegszeit steht. Wie in 
einem Urteil bekannt wurde, standen aufgrund der allgemeinen Mangelsituation zu we-
nige Formulare zur Ausstellung der Schlussscheine zur Verfügung, sodass der Viehhan-
del zum Teil auch ohne diesen Schein geduldet wurde. Dies führte naturgemäß zu einem 
höheren Missbrauchspotential, da dadurch eine Methode zur Überwachung des Handels 
wegfiel. Somit war es wegen der allgemeinen Notsituation nicht möglich, Handlungen, 
die diese schlimme Lage noch weiter verschlechterten, effektiv zu bekämpfen. Dieser 
konkrete Fall fand zwar lediglich einmal in der Rechtsprechung Erwähnung, mag jedoch 
beispielhaft sein. Es ist wahrscheinlich, dass sich die äußerst begrenzten Ressourcen in 
jeglicher Hinsicht, sei es materieller oder auch personeller Art, negativ auf die Bekämp-
fung des Schwarzmarktes auswirkten und er auch aufgrund dieser allgemeinen Mangel-
situation und dem damit einhergehenden „Teufelskreis“ weiter gedeihen konnte.



Täter, Delikte, Schwarzmärkte

122

Eng damit verknüpft ist auch die Umgehung des engmaschigen Regelungssystems bei-
spielsweise bei Markenfälschungen. Trotz der umfassenden Regularien und diverser Si-
cherheitsvorkehrungen auf den unterschiedlichsten Ebenen, die im Laufe der Zeit noch 
weiter verschärft wurden, gelang es immer wieder, falsche Marken herzustellen oder Be-
zugsberechtigungen beiseitezuschaffen. In vielen Fällen war dies auf menschliches Ver-
sagen zurückzuführen, sei es, dass die für bestimmte Prozesse Verantwortlichen selbst 
kriminell tätig wurden oder aber illegale Aktivitäten Dritter nicht erfassten oder sogar 
duldeten. Dies zeigt, dass trotz umfassendster Bemühungen vielfältige Möglichkeiten für 
den schwarzen Markt gegeben waren und dieser, so lange notleidende oder nach Ge-
winn strebende Menschen auf irgendeine Art und Weise in das System eingebunden wa-
ren, nicht endgültig zu bekämpfen war.

c. Gerichte als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen
Die auffälligste Veränderung in der Zeit von 1946 bis 1949/50 war zweifellos in der Art 
und dem Umfang der vor Gericht verhandelten Delikte zu erblicken. Zeigte sich in den 
Anfangsjahren ein recht durchmischtes Bild mit den unterschiedlichsten Taten und Tä-
tern, so änderte sich dies ab etwa Mitte 1948. Von diesem Zeitpunkt an waren es vor allem 
Delikte größeren Ausmaßes, die von einer ganzen Reihe von Tätern begangen wurden, 
bei denen es sich fast ausschließlich um diejenigen Personen handelte, die als „profes-
sionelle Schieber“ galten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit denen diese Veränderung 
begründet werden könnte. Nach der Währungsreform befand sich der Schwarzmarkt 
auf dem Rückzug. Mit der abnehmenden Not der Bevölkerung dürfte sich der Absatz-
markt deutlich verringert haben. Es kann nun angenommen werden, dass die Geschäf-
te, die trotzdem noch getätigt wurden, einen besonders großen Umfang hatten, um den 
Schwarzhändlern dennoch einen gewissen Profit zu sichern. Ebenso ist es denkbar, dass 
mit dem Ende der ärgsten Notlage diejenigen Menschen, die nur durch den allgegenwär-
tigen Mangel kriminell geworden waren, ihre Aktivitäten einstellten und sich wieder in 
ihr gewohntes, legales Leben einfügten. Diejenigen jedoch, die sich durch den Schwarz-
handel und teilweise noch darüberhinausgehende Kriminalität bereichern wollten, dürf-
ten deutlich weniger gewillt gewesen sein, diese Einkommensquelle aufzugeben. So ist 
es nicht unwahrscheinlich, dass diese Menschen weiterhin auf dem Schwarzmarkt tä-
tig wurden, während die Eigenverbraucher zunehmend verschwanden. Allerdings ist es 
ebenso möglich, dass dem Schwarzmarkt behördlicherseits aufgrund der sich entspan-
nenden Ernährungslage weniger Aufmerksamkeit zuteil wurde.638 Sofern der Schwarz-
handel weniger umfangreich verfolgt wurde, wäre es nicht überraschend, wenn gerade 
die kleineren und damit unauffälligeren Täter leichter unter das Radar der Ermittler fie-
len. Es wäre naheliegend, wenn die Schwarzmarktkriminalität zunehmend weniger ver-
folgt worden wäre und daher nur noch die spektakuläreren und für die Allgemeinheit 
besonders schädigenden Fälle vor Gericht gekommen wären. In eine ähnliche Richtung 
638 Dafür spricht die folgende Aussage des Oberbürgermeisters von Schwabach (wohl im Oktober 1948) be-

züglich eines Lebensmittelverkaufs ohne Marken: „Das können Sie machen, wie Sie wollen. Das geht auf 
Ihre Kappe. Wir sehen nichts!“, LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. 
KLs 287/48, Nr. 2298, S. 7.
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zielt auch der letzte Erklärungsansatz. Neben geringeren Aktivitäten der Polizei wäre 
auch ein milderes Vorgehen der Justiz selbst denkbar. So ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass auch in den aufgedeckten, kleineren Fällen seltener Anklage erhoben wurde oder 
die Verfahren gegen Strafbefehl eingestellt wurden, weil das öffentliche Strafverfolgungs-
interesse immer weiter abnahm. Eine Anwendung des Straffreiheitsgesetzes kam auf-
grund des Begehungszeitraumes der Taten hingegen nicht mehr in Frage. Letztlich lässt 
sich nicht endgültig feststellen, womit die Veränderung in der Verbrechensstruktur zu 
begründen ist. Es ist jedoch gut vorstellbar, dass es sich um eine Kombination aus den 
dargestellten Möglichkeiten handelte.

Raum für Interpretationen bietet auch die Beobachtung, dass sich der Anteil der ange-
klagten Frauen im Laufe der Jahre spürbar verringerte. Insbesondere ab Mitte 1948 wa-
ren weibliche Angeklagte eine Seltenheit, während das Geschlechterverhältnis zuvor fast 
ausgeglichen war. Dies kann zu einem geringeren Teil  mit der Rückkehr der Soldaten 
aus Kriegsgefangenschaft begründet werden, durch die der männliche Anteil an der Be-
völkerung wieder anwuchs.639 Über die anderen Gründe kann nur spekuliert werden. So 
ist es einerseits denkbar, dass die Frauen nach der Zeit des Krieges und des Zusammen-
bruchs, in der sie ganz überwiegend die privaten und beruflichen Positionen der Män-
ner übernommen hatten, wieder allmählich in ihre frühere Rolle als Hausfrauen zurück-
kehrten. Das bedeutete, dass sie seltener berufstätig waren und sich ihnen somit auch 
immer weniger Gelegenheiten zum Tätigwerden beispielsweise im Rahmen der Ausgabe 
von Lebensmittelmarken boten. Außerdem könnten sie den Handel auf dem Schwarz-
markt zunehmend den Männern überlassen und so bewusst oder unbewusst die Verant-
wortung für das Auskommen der Familie wieder abgegeben haben. Andererseits kann 
diese Entwicklung auch im Zusammenhang mit der soeben erläuterten Entwicklung ge-
sehen werden, dass in den letzten Jahren des Schwarzmarktes in erster Linie Delikte grö-
ßeren Umfangs verhandelt wurden, an denen Frauen schlichtweg seltener beteiligt wa-
ren. Dies könnte wiederum im Zusammenhang mit den allgemeinen Erkenntnissen 
über die im Vergleich höhere Kriminalität bei Männern stehen: In der Phase der zuneh-
menden Entspannung, in der der Schwarzhandel nicht mehr überlebensnotwendig war, 
wurden Frauen möglicherweise nicht mehr dort tätig, da das Handeln zu diesem Zeit-
punkt ein höheres Maß an Kriminalität erforderte und nicht mehr zwingende Vorausset-
zung zur Ernährung der Familie war. Ebenso ist es denkbar, dass Frauen auch aufgrund 
ihrer körperlichen Voraussetzungen weiterhin eher unauffälligere und kleinere Delikte 
begingen, die in der Endzeit des schwarzen Marktes unter Umständen, wie bereits ange-
sprochen, weniger häufig vor Gericht verhandelt wurden.

Auffallend ist schließlich auch die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen, die im 
Laufe der Jahre spürbar zunahm. Waren in der unmittelbaren Nachkriegszeit aufgrund 
der chaotischen Zustände nach dem Zusammenbruch einige Arbeitsläufe noch unor-
ganisierter und weniger überwacht, so wurde in den späteren Jahren umso energischer 
versucht, jegliche Kriminalität, insbesondere hinsichtlich der Markenherstellung und –

639 Vgl. hierzu für die Stadt Nürnberg: Statistisches Handbuch der Stadt Nürnberg 1965, S. 12.
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produktion, zu verhindern. Dies dürfte mit der zunehmend besseren Organisation des 
gesamten Verwaltungsapparates, der zu einem besseren Überblick über Schwachstellen 
im System und einer effizienteren Zuteilung der verfügbaren und benötigten Ressourcen 
führte, zu begründen sein. Die unmittelbaren Auswirkungen des Kriegsendes waren so-
mit immer weniger spürbar.

Ein Umstand, der hingegen im Laufe der Jahre kaum Veränderung erfuhr, war die Art 
der gehandelten Güter. Von Beginn an bis in die letzten Tage des Schwarzmarktes spiel-
te die Beschaffung und der Handel mit Fleisch eine übergeordnete Rolle. Die weitaus sel-
tener gehandelten Luxusgüter, oft amerikanischer Herkunft, wurden in den Notzeiten 
ebenso weitergegeben wie in den Phasen der Entspannung. Alleine an den Gütern selbst 
lässt sich demnach kein Wandel über die Jahre hinweg feststellen. Die überlebensnot-
wendigen Gegenstände bildeten zu jeder Zeit den Kern des Schwarzhandels.



Kapitel 3: Strafmass

Die Analyse des Strafmaßes ist dazu geeignet, den Schwarzmarkt zu erforschen, da sich 
dadurch Aussagen über die Rezeption des Marktes in der Öffentlichkeit treffen lassen. 
Außerdem gilt es zu untersuchen, wie sich bestimmte Faktoren auf die Höhe der Stra-
fe auswirkten und inwieweit dies eine Rolle bei der Begründung des Strafmaßes spielte. 
Auch ist es von Interesse, wie das Strafmaß von den sich wandelnden Umständen beein-
flusst wurde. Das Strafmaß bot die meisten Möglichkeiten zu persönlich beeinflussten 
Äußerungen seitens der Richter, sodass hier auch der Tonfall der Ausführungen zu un-
tersuchen ist. Schließlich gibt die Höhe und die Begründung des Strafmaßes auch Hin-
weise auf die Arbeit der Strafkammern, beispielsweise hinsichtlich ihrer Neutralität oder 
der Anwendung des teils sehr weiten gesetzlichen Strafrahmens.

Im Hinblick darauf soll daher zunächst die Höhe und Art der ausgesprochenen Stra-
fen analysiert werden. Dabei ist die Strafhöhe in Relation zu dem verwirklichten Straf-
tatbestand von Interesse, um sich so einem in gewissem Maße üblichen Strafmaß für 
bestimmte Delikte anzunähern. Daran schließen sich die Überlegungen an, ob der Straf-
rahmen dabei regelmäßig ausgeschöpft wurde und ob sich die Höhe der Strafen im Laufe 
der Jahre veränderte. Im weiteren Verlauf soll außerdem der Begründung des Strafmaßes 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Welche Umstände als straferschwerend 
oder strafmildernd angesehen wurden und in welchem Tonfall diese Argumente vorge-
bracht wurden, dürfte Rückschlüsse auf die allgemeine Beurteilung des Schwarzmarktes 
zulassen. Schlussendlich soll darauf eingegangen werden, inwieweit die Richter im Rah-
men des Strafmaßes anhand bestimmter Faktoren differenzierten. Dabei wird die etwa-
ige Andersbehandlung von Frauen und bestimmten Bevölkerungsgruppen wie ehemali-
gen KZ-Häftlingen, Flüchtlingen oder Kriegsheimkehrern untersucht.

1. Höhe der Strafe640

Hinsichtlich der reinen Höhe der Strafe ist es zunächst von Interesse, wie die Strafen ih-
rer Art und Höhe nach statistisch verteilt waren. Anschließend soll untersucht werden, 
inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem Strafmaß und den verwirklichten Strafnor-
men bestand, insbesondere wie sich der gesetzlich vorgeschriebene Strafrahmen und die 
Mindeststrafen der wichtigsten Verordnungen und Gesetze auswirkten. Auch den ne-
ben den zentralen Schwarzmarktnormen verwirklichten Straftatbeständen, seien es wei-
tere zur Bekämpfung des schwarzen Marktes oder solche des StGB, soll hinsichtlich ih-

640 Alle in diesem Abschnitt verwendeten Daten stammen aus den erstinstanzlichen Urteilen der unter-
suchten Rechtsprechung. Auch wenn einige dieser Richtersprüche in der zweiten Instanz aufgehoben 
wurden, so ist in etlichen Fällen das Strafmaß anschließend nicht erkennbar, sodass bei einer Einbe-
ziehung dieser Entscheidungen eine Vergleichbarkeit nicht mehr gewährleistet wäre. Sämtliche statisti-
schen Daten und Analysen sowie Zitate stammen daher ausschließlich aus den Urteilen der Strafkam-
mern der ersten Instanz. Eine Ausnahme bildet lediglich das Urteil LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, 
U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761, welches nach der Rückverweisung durch das OLG erlassen 
wurde, da in diesem Falle weder das ursprüngliche erstinstanzliche Urteil noch der Revisionsbeschluss 
erhalten sind.
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rer Verknüpfung mit dem Strafmaß Aufmerksamkeit gewidmet werden. Schließlich ist 
es von Interesse, inwieweit sich die benannten Daten im Laufe der Nachkriegszeit ver-
änderten.

a. Statistische Auswertung des Strafmaßes
Die Höhe der verhängten Strafen variierte stark und reichte von einer Geldstrafe in 
Höhe von 25 RM641 bis hin zu sieben Jahren und drei Monaten Zuchthaus in Verbin-
dung mit einer Geldstrafe von 30.000 RM.642 Hinzu kam eine nicht unerhebliche Zahl an 
Verfahren, die aufgrund des Straffreiheitsgesetzes eingestellte wurden sowie Freisprüche. 
Grundsätzlich waren drei Arten von Strafen zu unterscheiden: Haft im Zuchthaus, Haft 
im Gefängnis und Geldstrafen. Daneben gab es noch weitere, aber deutlich seltener ver-
hängte Sanktionen wie beispielsweise den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, die Un-
tersagung der Ausübung eines Gewerbes oder die öffentliche Bekanntmachung der Be-
strafung. Wohl mit Rücksicht auf die von allgemeiner Armut geprägten Zeitumstände 
merkten die Gerichte außerdem in allen Fällen an, dass eine Geldstrafe im Falle der Un-
einbringlichkeit und damit einer Zahlungsunfähigkeit seitens des Täters durch eine fest-
gelegte Zahl an Gefängnistagen ersetzt werden konnte. Im Rahmen der Haftstrafen fällt 
außerdem auf, dass eine mögliche Aussetzung zur Bewährung an keiner Stelle Erwäh-
nung fand.

Die in Schwarzmarktdelikten verhängten Strafen deckten also insgesamt ein weites 
Spektrum ab. Anhand der 288 Menschen, bei denen sich die Richter hinsichtlich der 
Strafe äußerten, ergibt sich folgendes Bild: In 22,2% der Fälle wurde aus unterschiedli-
chen Gründen keine Strafe ausgesprochen, in 21,9% bestand sie in einer Geldstrafe, in 
54,5% in Gefängnis- und in 1,4% einer Zuchthaushaft. Die detailliertere Verteilung der 
Strafen ergibt sich aus dem nachfolgenden Diagramm.643

641 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 3.
642 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 2.
643 Der längste Balken in jeder Strafkategorie zeigt den Anteil, den diese Art der Strafe an der Gesamt-

zahl derjenigen Verurteilten ausmachte, deren Strafe oder Straflosigkeit aus den Urteilen hervorgeht. Die 
kürzeren Balken zeigen den Anteil der Angeklagten aus dieser Gesamtzahl, die außerdem zu einer wei-
teren Strafe, meistens einer Geldstrafe, verurteilt wurden. Die Zuordnung zu einer der zwölf Kategorien 
erfolgte über die Höchststrafe. Eine Ausnahme dazu wurde nur in einem Fall der Kategorie „Gefängnis 
ab 2 Jahren“ gemacht: In einem Beispiel bestand der Hauptteil der Strafe in Gefängnishaft und nur ein 
kleiner Teil der Haft musste im Zuchthaus abgeleistet werden, weshalb diese Sanktion der Gruppe der 
Gefängnisstrafen zugeordnet wurde. Geldstrafen, die zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe oder Zuchthaus 
verhängt wurden, sind nicht zusätzlich in den Geldstrafen-Kategorien erfasst.

 Die später erlassenen Geldstrafen in DM werden nachfolgend zur statistischen Vergleichbarkeit im Ver-
hältnis von 1:10 zu Strafen in RM umgerechnet, was einem häufig verwendeten Wechselkurs entsprach. 
Diese Vorgehensweise ist keineswegs vollkommen zufriedenstellend, dürfte aber die einzige Möglich-
keit sein, in irgendeiner Weise Vergleichbarkeit herzustellen. Die Strafen in DM fielen insgesamt deut-
lich niedriger aus als diejenigen in RM, wenngleich sie mehr als 10% des Wertes der RM-Sanktionen be-
trugen. Auch das OLG Nürnberg ließ in seinem Beschluss OLG Nürnberg, B. v. 19. April 1950, Az. Ls 
108/49, Nr. 2181 anklingen, dass sich die Umstellung der Geldstrafen schwierig gestaltete, ohne jedoch 
einen Hinweis auf die angebrachte Vorgehensweise zu geben. Angesichts der (rechtlichen) Schwierigkei-
ten, die mit der Währungsreform einhergingen und angesichts der Tatsache, dass die Geldstrafen von 
den Tatumständen, den Vermögensverhältnissen der Täter und nicht zuletzt auch vom Wert des Geldes 
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Eingestellt aus anderen Gründen
Geldstrafe unter 1.000 RM
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Verteilung der Strafen 

Zuchthausstrafe Gefängnisstrafe Geldstrafe Keine Strafe

Bei Betrachtung dieser Verteilung fällt zunächst auf, dass häufig Haftstrafen ausge-
sprochen wurden. Diese reichten von einigen Tagen oder Wochen bis hin zu mehre-
ren Jahren Gefängnis oder gar Zuchthaus. Der weit überwiegende Teil der Gefängnis-
strafen befand sich unter der Grenze von zwei Jahren und besonders häufig mussten die 
Angeklagten sogar nur für weniger als ein Jahr in Haft. Im Falle des Zuchthauses hinge-
gen wurde keine Strafe, die unter zwei Jahren Haft lag, ausgesprochen. Außerdem stieg 
der Anteil der zusätzlich verhängten Geldstrafen zusammen mit der Höhe der Haftstra-
fen an. Wurde beispielsweise eine Strafe von mehr als einem Jahr verhängt, so kam in 
deutlich mehr als der Hälfte der Fälle noch eine Geldbuße hinzu. Dies mag damit zu be-
gründen sein, dass es sich bei den mit hohen Gefängnis- oder Zuchthausstrafen geahn-
deten Taten um solche größeren Umfangs gehandelt haben dürfte, in denen die Rich-
ter häufiger eine die Geldstrafe begründende Bereicherungsabsicht sahen. Das Bild wird 
komplettiert von einer nicht unerheblichen Anzahl an Geldstrafen. Dort dominierten 
die niedrigen Strafen im Bereich unter 1000 RM bzw. 100 DM. Die Häufung in diesem 
niedrigen Bereich ist eklatant, mag aber in erster Linie damit zusammenhängen, dass für 
schwerwiegendere Taten in erster Linie Haftstrafen verhängt wurden und die Geldstrafe 
als solche nur dazu diente, kleinere Fälle zu sanktionieren.

Schließlich wurde in etwa einem Fünftel der Fälle überhaupt keine Strafe ausgespro-
chen, sei es wegen der Anwendung des Straffreiheitsgesetzes, wegen der Einstellung aus 
anderweitigen Gründen oder aufgrund eines Freispruchs. Mehr als jeder Zehnte Ange-
klagte wurde erstinstanzlich freigesprochen. Dieser Anteil spricht dafür, dass die Ge-
richte trotz ihrer teils offenkundigen Verachtung für den Schwarzmarkt nicht blindlings 

selbst beeinflusst waren, erscheint es schwierig, die Strafen in den unterschiedlichen Währungen ange-
messen in den Zusammenhang zu setzen. Die Umrechnungsquote von 1:10 dürfte insgesamt zu den ak-
zeptabelsten Ergebnissen führen, was die statistische Vergleichbarkeit angeht.
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schuldig sprachen, sondern vielmehr dennoch ein gewisses Maß an Neutralität wahr-
ten. Gemessen an heutigen Verhältnissen, in denen nur etwa 3% der in einem Straf- oder 
Strafbefehlsverfahren von Strafgerichten Abgeurteilten freigesprochen werden,644 ist dies 
nämlich ein durchaus ein beachtlicher Wert. Auch wenn über die internen Vorgänge bei 
Polizei und Justiz wenig bekannt ist und unter Umständen davon ausgegangen werden 
kann, dass es schneller als heutzutage zu Verfahren vor Strafgerichten kam, besitzt die-
ser Wert eine gewisse Aussagekraft. Darüber hinaus gab es außerdem zahlreiche Fälle, in 
denen ein Angeklagter zwar für ein oder mehrere Delikte verurteilt wurde, aber außer-
dem von weiteren Vorwürfen freigesprochen wurde. Zu beachten ist jedoch auch, dass 
nur in einem einzigen Verfahren gegen keinen der Angeklagten eine Strafe ausgespro-
chen wurde.645

Alles in allem dürfte das Strafmaß so den schwarzen Markt in all seinen Facetten zei-
gen. Wie in dem vorherigen Kapitel erläutert wurde, bewegte sich der Handel auf dem 
Schwarzmarkt zwischen kleineren Eigenbedarfsgeschäften und Geschäftetreiben im grö-
ßeren Stile, teils mit dominierender Gewinnerzielungsabsicht. Die dort bestehenden Un-
terschiede werden auch durch das Strafmaß abgebildet. Inwieweit sich andere Beson-
derheiten des Strafmaßes, wie beispielsweise der hohe Anteil an Haftstrafen, begründen 
lassen, soll mit Blick auf das gesetzlich vorgeschriebene Strafmaß anhand der einschlägi-
gen Rechtsnormen erläutert werden.

b. Höhe in Bezug auf den verwirklichten Straftatbestand
Ausgehend von der Analyse der Höhe der verhängten Strafen stellt sich die Frage, in-
wieweit diese von dem verwirklichten Straftatbestand abhingen. Dies ist hinsichtlich 
der zugrundeliegenden Tat selbst, aber auch mit Blick auf den gesetzlich vorgegebenen 
Strafrahmen von Interesse. Zum besseren Verständnis soll dieser daher nochmals in al-
ler Kürze für die Schlüsselnormen dargestellt werden. Bei den deutschen Verordnungen 
sind die nach Kriegsende in Kraft befindlichen Versionen maßgeblich. Um eine gewis-
se Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit zu wahren, sollen in erster Linie die Strafen, 
die auf Grundlage der KWVO und VRStVO sowie des KRG Nr. 50 als wichtigste Rechts-
grundlagen ausgesprochen wurden, analysiert werden.

Bei Delikten nach §  1 Abs. 1 KWVO, dem zentralen Tatbestand der allgemeinen 
Schwarzmarktbekämpfung, war das Strafmaß Zuchthaus oder Gefängnis. Eine Ober- 
oder Untergrenze war nicht festgelegt. Geldstrafe kam nur dann in Betracht, wenn gem. 
§ 1 Abs. 3 KWVO Bereicherungsabsicht vorlag. In diesem Falle konnte eine Geldstra-
fe in bis zu unbeschränkter Höhe verhängt werden. Daran lässt sich erkennen, dass das 
Strafmaß der KWVO besonders flexibel war. Festgelegt war lediglich, dass das Grundde-
likt mit Gefängnis- oder Zuchthausstrafe gleich welcher Höhe zu ahnden war und beim 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 eine an den Umständen der Tat orientier-
te Geldbuße zu zahlen war.

644 Vgl. beispielhaft für 2012: Statistisches Bundesamt, Justiz auf einen Blick, Ausgabe 2015, S. 14.
645 So nämlich in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, B. v. 24. März 1950, Az. KLs 191/48, Nr. 2221.



129

Strafmass

§ 1 Abs. 1 VRStVO sah eine Geld-, Gefängnis- oder eine Kombination dieser beiden 
Strafen vor, wobei die Geldstrafe nach oben hin unbeschränkt war. Täter, die unter den 
häufiger verwirklichten Tatbestand des § 2 Abs. 1 VRStVO fielen, mussten hingegen nur 
mit einer nicht näher spezifizierten Haftstrafe oder einer Geldstrafe von bis zu 150 RM 
rechnen. Eine Mindeststrafe war nicht vorgesehen. Auch durch die Möglichkeit, nur eine 
niedrige Geldstrafe zu verhängen, wird deutlich, dass das Strafmaß der VRStVO eben-
falls sehr flexibel war, gleichzeitig jedoch sehr milde interpretiert werden konnte.

Charakteristikum des Art. I des KRG Nr. 50 schließlich war eine besonders hohe Min-
deststrafe. Der für den Täter günstigste Fall war eine Gefängnisstrafe von sechs Mona-
ten verbunden mit einer Geldbuße in Höhe von 5.000 RM. Ihm konnte jedoch auch 
eine bis zu lebenslängliche Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe und eine Geldstrafe bis hin 
zu 5.000.000 RM drohen. Damit ergibt sich auch für das Strafmaß des KRG Nr. 50 eine 
breite Fächerung. Allerdings gilt dieser Spielraum nur hinsichtlich der hohen Strafen. 
Hingegen war die Mindeststrafe an sich bereits bedeutend, sodass selbst kleinere Ta-
ten, sobald der Tatbestand des KRG Nr. 50 eröffnet war, einer verhältnismäßig drasti-
schen Strafe unterlagen und gerade dort für die Richter wenig Ermessensspielraum ge-
geben war.

Zunächst ist zu beobachten, dass das KRG Nr. 50 trotz seiner formell höchst bedeut-
samen Stellung praktisch nur eine untergeordnete Rolle spielte. In lediglich zehn Fäl-
len fand eine Verurteilung auf dieser Grundlage statt. Dies ist vor allem mit dem späten 
Inkrafttreten des Gesetzes im Frühjahr 1947 und mit dem im Vergleich zu den deut-
schen Verordnungen eingeschränkten Anwendungsbereich zu erklären. Im Gegensatz 
dazu unterstrich die Anzahl an Verurteilungen nach der KWVO deren zentrale Bedeu-
tung. Knapp 60% aller Verurteilungen fußten ausschließlich oder unter anderem auf der 
KWVO. Bei der VRStVO traf dies immerhin auf 44,2% der Fälle zu und in einem guten 
Fünftel der Verurteilungen basierten diese auf beiden Verordnungen gemeinsam. Die 
anderen Straftatbestände im Bereich der juristischen Schwarzmarktbekämpfung wurden 
weitaus seltener oder meist zusammen mit einer der genannten Rechtsnormen verwirk-
licht, sodass auf sie nicht gesondert eingegangen wird.

Die geringsten Strafen wurden bei Schuldsprüchen auf Basis der VRStVO verhängt. In 
mehr als zwei Drittel der Verurteilungen, die auf der VRStVO ohne einer gleichzeitigen 
Verwirklichung der KWVO beruhten, kam es lediglich zu einer Geldstrafe, die meist so-
gar weniger als 1.000 RM betrug. Der Rest verteilte sich auf niedrigere Haftstrafen von 
unter sechs Monaten und nur in 7,6% der Fälle wurden Gefängnisstrafen von einem hal-
ben Jahr oder mehr verhängt. Die VRStVO wird damit ihrem Charakter als mildestem 
der wichtigen Schwarzmarktgesetze gerecht. Indem, wie bereits zu Beginn der Arbeit 
erläutert, ein mit der Bedarfsdeckung vergleichbares Korrektiv fehlte, fielen sehr viele 
Konstellationen unter ihren Anwendungsbereich, die sich häufig dadurch auszeichne-
ten, dass sie ihrem Umfang nach eben nicht die Schwelle der KWVO erreichten. Die 
mögliche Ausschöpfung des Strafrahmens ist im Rahmen der VRStVO ebenso wenig wie 
später bei der KWVO von Interesse, da bei beiden Verordnungen ein besonders flexibles 
Strafmaß ohne Mindeststrafe und ohne klar definierte Höchststrafe galt.
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Spürbar höher als die Strafen im Rahmen der VRStVO stellten sich diejenigen der 
KWVO dar. Am häufigsten – nämlich in 40,9% der Fälle – wurde eine Gefängnisstrafe 
von sechs Monaten bis zu einem Jahr ausgesprochen. Strafen von einem bis zu zwei Jah-
ren Haft wurden in mehr als einem Viertel der Fälle verhängt. Dies bedeutet, dass zwei 
Drittel der wegen KWVO-Delikten Verurteilten zu einer Haftstrafe von sechs Monaten 
bis zwei Jahren verurteilt wurden. Mit einem Anteil von 4,5% waren dagegen Strafen, die 
darüber hinausgingen, selten und Zuchthausstrafen kamen an dieser Stelle überhaupt 
nicht vor. Außerdem nahmen die Strafkammern in 37,2% der Verurteilungen zu Haft-
strafen Bereicherungsabsicht an und erkannten dementsprechend auf eine zusätzliche 
Geldstrafe. Erwähnenswert ist schließlich, dass in zehn Fällen lediglich eine Geldstrafe 
ausgesprochen wurde, obgleich das Strafmaß diese Möglichkeit gar nicht vorsieht. Dies 
ist damit zu begründen, dass die Richter diese Sanktion anstelle einer an sich verwirkten 
Gefängnisstrafe verhängten, ohne dass hierzu nähere Ausführungen erfolgten.  Anhand 
dieser Daten lassen sich vor allen Dingen zwei Aussagen treffen:  Die Bandbreite der 
Sanktionen, die auf Basis der KWVO verhängt wurden, war groß. Dennoch ist eine Kon-
zentrierung im Bereich der mittleren bis schweren Strafen erkennbar. Unter Zugrunde-
legung der bisherigen Ergebnisse kann letzteres in erster Linie damit begründet werden, 
dass auf kleinere Delikte häufig nur die VRStVO Anwendung gefunden haben dürfte 
und Geldstrafen aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Strafrahmens grundsätzlich 
nicht verhängt werden konnten. Ersteres ist hingegen mit der bereits ausführlich erläu-
terten Bandbreite des Schwarzmarktes erklärbar, zu dessen Bekämpfung die KWVO das 
zentrale gesetzliche Mittel darstellte.

Besonders schwierig stellt sich die Beurteilung derjenigen Fälle dar, in denen sowohl 
die VRStVO als auch die KWVO verletzt wurden. Wie bereits im ersten Kapitel ange-
sprochen bestand in juristischer Hinsicht große Unsicherheit über den Anwendungsbe-
reich der beiden Verordnungen und ihr Verhältnis zueinander. Deshalb fällt eine Viel-
zahl an rechtlich unterschiedlich bewerteten Sachverhalten in diese Gruppe. Zum einen 
gab es bei Annahme von Tateinheit diejenigen Konstellationen, in denen die Beschaf-
fungshandlung des Schwarzmarktgutes unter die KWVO und die Verwertungshand-
lung unter die VRStVO subsumiert wurde. Demnach handelte es sich um Fälle, in denen 
der Angeklagte die beschafften Waren weitergab und so auf dem Schwarzmarkt agier-
te. Es konnte sich dabei nur um ein einzelnes Delikt, wie beispielsweise eine Schwarz-
schlachtung mit anschließendem Weiterverkauf handeln. Jedoch darf nicht vergessen 
werden, dass andere Richter, wie bereits dargestellt, in derartigen Konstellationen von 
einer Aufzehrung des zweiten Verstoßes ausgingen. Demnach sind manch andere, ähn-
lich gelagerte Fälle nicht in dieser Gruppe enthalten, da sie nur der KWVO unterlagen. 
Zum anderen existierten auch solche Fälle, in denen die beiden Normen nicht in Tatein-
heit, sondern in Tatmehrheit verletzt wurden, sodass von mehreren, zumeist ähnlichen 
Handlungen des Täters auszugehen war. Das bedeutet, dass sehr unterschiedliche Sach-
verhalte unter beide Verordnungen gemeinsam subsumiert wurden.

Auch wenn bezüglich des Verhältnisses der beiden Verordnungen einige rechtliche 
Unklarheiten bestanden und die Verurteilungen auf Basis der KWVO und VRStVO da-
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her hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden rechtlichen und tatsächlichen Umstände 
weniger homogen waren, dürfte die Anzahl der Taten größeren Umfangs hier insgesamt 
relativ hoch sein. Denn schließlich sprachen sowohl die Konstellationen, in denen Tat-
einheit zwischen VRStVO und KWVO angenommen wurde, als auch diejenigen, in de-
nen Tatmehrheit bestand, für ein Tätigwerden in nicht unerheblichem Umfang. Dieser 
Eindruck bestätigt sich dadurch, dass alle in Nürnberger Schwarzmarktprozessen ver-
hängten Zuchthausstrafen bei Verurteilungen wegen dieser beiden Verordnungen ge-
meinsam anfielen. Geldstrafen wurden überhaupt nicht und Gefängnisstrafen von unter 
drei Monaten nur in 6,5% der Fälle verhängt. Der Großteil der Verurteilungen in die-
sem Bereich konzentrierte sich relativ gleichmäßig auf den Bereich von drei Monaten bis 
zu zwei Jahren Gefängnis. Dieser Anteil ist demjenigen im Rahmen der KWVO alleine 
nicht unähnlich. Darüber hinaus wurden in über 60% der Haftstrafen zusätzliche Geld-
bußen verhängt, was den Anteil im Rahmen der Strafen bei den jeweils einzelnen Ver-
ordnungen deutlich übersteigt. Da die Strafe der KWVO als der strengsten Strafnorm 
entnommen wurde, zeigt dieser Umstand, dass ein hoher Anteil der Täter mit Bereiche-
rungsabsicht handelte und mithin wohl in eher größerem Umfang tätig geworden war. 
Insgesamt ergibt sich deshalb insbesondere auch unter Berücksichtigung der Zuchthaus-
strafen und der ausschließlichen Verhängung von Haftstrafen der Eindruck, dass in die-
sem Kontext relativ strenge Strafen ausgesprochen wurden.

Die durchschnittlich höchsten Strafen aber wurden für Delikte nach dem KRG Nr. 
50 ausgesprochen. In der Hälfte der Fälle wurde eine Gefängnisstrafe von mindestens 2 
Jahren und in der übrigen Hälfte eine Haftstrafe von über sechs Monaten bis zu einem 
Jahr, jeweils zusätzlich zu einer Geldstrafe verhängt. Besonders auffällig war dabei eine 
Geldstrafe in Höhe von 10.000 DM.646 Auch wenn die Strafzumessung an dieser Stel-
le außergewöhnlich hoch erscheint, muss die stattliche Mindeststrafe des Gesetzes be-
rücksichtigt werden. So wurde in einem Drittel der Fälle die niedrigste zulässige Geld-
strafe (allerdings in Verbindung mit einer höheren Haftstrafe) und in einem weiteren 
Urteil explizit nur die Mindeststrafe647 ausgesprochen. Insgesamt betrachtet ist im Rah-
men der Strafzumessung des KRG Nr. 50 zu beobachten, dass sich die beurteilten Delikte 
in zwei Kategorien aufteilten: Zum einen gab es Fälle, in denen nur auf die Mindeststrafe 
oder eine darüber hinausgehende Strafe erkannt wurde. Dies waren wohl Fälle geringe-
ren Ausmaßes, in denen die Täter aber eine entsprechende berufliche Tätigkeit ausübten, 
sodass die Anwendung des KRG Nr. 50 unumgänglich war. Zum anderen gab es Taten 
größeren Ausmaßes, in denen die Angeklagten daher Gefängnisstrafen von über zwei 
Jahren erhielten. Diese Kategorisierung wird auch daran deutlich, dass es keine Haftstra-
fe von über einem, aber unter zwei Jahren gab, obgleich dies im Rahmen der gesamten 
Schwarzmarktkriminalität eine durchaus übliche Strafhöhe war. Stattdessen wurden zu 
gleichen Teilen mildere oder höhere Strafen verhängt.

646 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 2, 33.
647 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122, S. 2.
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c. Strafe im Hinblick auf die Verwirklichung weiterer Strafgesetze
Schließlich stellt sich die Frage, wie häufig neben den benannten „Hauptdelikten“ wei-
tere Straftatbestände, sei es im Sinne des StGB oder seien es weitere spezielle Normen 
zur Schwarzmarktbekämpfung, verwirklicht wurden und inwieweit sich dies im Straf-
maß niederschlug. Allgemein lässt sich festhalten, dass die neben den zentralen Geset-
zen verwirklichten StGB-Straftatbestände vor allem Diebstahl, (Amts-)Unterschlagung, 
Begünstigung, Hehlerei sowie Urkundendelikte waren. Dies steht im Einklang mit der 
Art der bereits untersuchten Schwarzmarkttaten. Im Rahmen der zusätzlich verwirk-
lichten Schwarzmarktbekämpfungstatbestände ist zuvorderst die PStRVO zu nennen,648 
aber auch das Bayerische Gesetz Nr. 3 und das Fleischbeschaugesetz waren durchaus re-
levant. Die besonders häufige Verurteilung auf Basis der PStRVO überrascht keineswegs, 
ist doch davon auszugehen, dass in den meisten Fällen, in denen es zum tatsächlichen 
Handel mit schwarzen Waren kam, höhere als die gesetzlich vorgeschriebenen Preise be-
zahlt wurden und somit der Anwendungsbereich der PStRVO eröffnet war.

Ganz grundsätzlich ist zu beachten, dass die einzelnen Delikte oft in Tateinheit stan-
den, sodass die Verwirklichung mehrerer Straftatbestände sich allenfalls im Rahmen 
der Strafzumessung der schwersten der verwirklichten Normen durchschlagen konnte. 
Ähnlich verhielt es sich im Rahmen des der Rechtsprechung heute unbekannten, da-
mals aber häufig angewandten Fortsetzungszusammenhangs. Seltener hingegen kam es 
zu Konstellationen, in denen Tatmehrheit angenommen wurde.

Hinsichtlich der Verteilung auf die einzelnen Straftatbestände und bei der Höhe der 
Strafen zeigt sich ein eher durchmischtes Bild. Neben (reinen) VRStVO-Delikten wurden 
in 18,9% der Fälle StGB-Normen und in 22,6% andere Schwarzmarktdelikte verwirk-
licht. Bei Verurteilungen nur auf Basis KWVO beruhte ein Viertel der Verurteilungen je-
weils zusätzlich auf StGB-Tatbeständen und auf anderweitiger Schwarzmarktkriminali-
tät. Gänzlich unterschiedlich stellt sich die Situation dar, wenn sowohl die VRStVO als 
auch die KWVO verwirklicht wurden. In diesen Konstellationen wurde in weniger als 
9% ein StGB-Tatbestand erfüllt, während in 60,9% weitere Gesetze zur Schwarzmarktbe-
kämpfung verletzt wurden. Täter, die sich nach dem KRG Nr. 50 strafbar machten, be-
gingen in 40% der Verurteilungen auch Delikte nach allgemeinem Strafrecht und in den 
meisten dieser Fälle machten sie sich zusätzlich anhand weiterer Straftatbestände zur 
Schwarzmarktbekämpfung strafbar.

Es stellt sich die Frage, wie diese so unterschiedlichen Daten erklärt werden können. 
Dabei sind insbesondere die Verteilungen innerhalb der Strafen nach dem KRG Nr. 50 
und der KWVO und VRStVO gemeinsam von Interesse, die von den übrigen Beobach-
tungen abweichen. Der hohe Anteil an neben der KWVO und VRStVO zusammen ver-
wirklichten Straftatbeständen der Schwarzmarktbekämpfung ergänzt das Bild der ins-
gesamt recht hohen Strafen in diesem Bereich. Dies kann mit der Struktur der Taten 
begründet werden. Gerade die Verletzung der beiden Verordnungen gemeinsam zeigt, 

648 In einem Viertel aller Fälle wurden die Täter ausschließlich oder auch auf Grundlage der PStRVO verur-
teilt.
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dass die Angeklagten häufig nicht nur durch eine einzelne Handlung auf dem schwarzen 
Markt straffällig wurden, sondern beispielsweise einen Gegenstand beiseiteschafften und 
anschließend weiterveräußerten oder mehrere in Tatmehrheit stehende Taten verübten. 
Durch dieses Vorgehen und die Tätigkeit im größeren Umfang war es gleichzeitig auch 
wahrscheinlich, weitere Verordnungen und Gesetze, wie das Fleischbeschaugesetz und 
vor allem die PStRVO zu verletzen. Jedoch können auch diese Schlüsse nicht erklären, 
weshalb es trotz der insgesamt höheren Strafen und der umfangreicheren zugrundelie-
genden Taten seltener zu Verurteilungen aufgrund von allgemeinem Strafrecht kam. Es 
erstaunt durchaus, dass anteilig eine weitaus größere Anzahl an Tätern StGB-Straftatbe-
stände verletzte, wenn sie nur gegen die KWVO oder die VRStVO verstießen, als wenn 
sie wegen beiden Delikten zugleich verurteilt wurden.

Die hohe Dichte an allgemeinen Straftaten neben der Verwirklichung des KRG Nr. 50 
könnte dagegen gerade mit dessen Anwendungsbereich hinsichtlich der beruflichen Tä-
tigkeit der Täter zu begründen sein. Sofern diese Menschen nicht selbstständig, sondern 
angestellt waren, konnten diese die fraglichen Gegenstände gar nicht entwenden, ohne 
sich außerdem des Diebstahls oder der Unterschlagung strafbar zu machen. Insofern ist 
die Verwirklichung derartiger Straftaten ebenso wenig überraschend wie die recht häufi-
ge Verletzung weiterer Normen zur Schwarzmarktbekämpfung.

Außerdem kann kein Zusammenhang zwischen der Höhe der Strafe und der zusätz-
lich verwirklichten Straftatbeständen beobachtet werden. Auch wenn es naheliegend 
wäre, dass die Häufigkeit der weiteren Delikte zunimmt, je höher die ausgesprochene 
Strafe ist, so kann dies nicht unbedingt bestätigt werden. Zwar wurden im Rahmen von 
Haftstrafen öfter weitere Tatbestände verwirklicht als bei reinen Geldstrafen, jedoch gibt 
es nur einen bedingten Zusammenhang mit der Höhe der Haftstrafe. Es kann lediglich 
beobachtet werden, dass bei den Gefängnisstrafen von über zwei Jahren besonders häu-
fig weitere Delikte verwirklicht wurden. Die Werte bei den niedrigen bis mittleren Haft-
strafen sind hingegen sehr schwankend, sowohl was die Verstöße gegen StGB-Normen 
als auch spezifische Gesetze zur Schwarzmarktbekämpfung angeht.

Alles in allem zeigt die Analyse der Verwirklichung von StGB-Straftatbeständen im 
Besonderen auch, dass in immerhin fast 18% der Verurteilungen wegen Schwarzmarkt-
delikten auch allgemeine strafrechtliche Vorschriften verletzt wurden.649 Dies lässt durch-
aus Rückschlüsse auf das allgemeine moralische Empfinden der damaligen Zeit zu. So 
ist festzuhalten, dass sich die Schwarzmarktkriminalität nicht isoliert außerhalb der üb-
rigen Illegalität befand, sondern die unterschiedlichen Tatbestände des Öfteren gleich-
zeitig verwirklicht wurden, wodurch eine Vermischung der Kriminalität des schwar-
zen Marktes mit allgemeiner Kriminalität stattfand. Es war nicht unbedingt so, dass die 
Schwarzmarktkriminalität einen abgeschlossenen Kosmos für sich bildete, in dem aus-

649 Hinzu kamen immerhin 14 Fälle, in denen die Angeklagten in den untersuchten Urteilen nur wegen 
StGB-Delikten, nicht aber wegen den Schwarzmarktgesetzen verurteilt wurden. In den meisten Fällen 
handelte es sich dabei um Delikte, die der Beschaffungskriminalität oder dem weiteren Handel mit oder 
der Verwendung von Schwarzmarktwaren zuzurechnen waren und sich so ebenfalls im Dunstkreis des 
Schwarzmarktes befanden.
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schließlich diese Art der Straftaten aus der Not heraus begangen wurde, die traditio-
nellen Wertvorstellungen aber weiterhin beachtet wurden. Allerdings ist unter Betrach-
tung der StGB-Delikte aus dem Dunstkreis des Schwarzmarktes und der gemeinsam mit 
den Schwarzmarktdelikten begangenen Taten einschränkend festzustellen, dass immer-
hin auch nur ein Viertel der Täter in den untersuchten Urteilen gegen allgemeines Straf-
recht verstieß. Dies ist zwar ein nicht zu vernachlässigender Wert, bleibt aber dennoch 
eine Minderheit. Außerdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass gerade im Rahmen der 
geringeren Strafen, insbesondere den Geldstrafen, seltener über den Schwarzmarkt hin-
ausgehende Kriminalität begangen wurde. Diesbezüglich kann einerseits angenommen 
werden, dass das Hinzutreten zusätzlicher Straftaten an sich schon dazu führte, dass die 
Täter strenger bestraft wurden und eben nicht mehr mit Geldstrafen davonkommen 
konnten. Andererseits ist es ebenso gut denkbar, dass die niedrigeren Strafen auf Taten 
geringeren Umfangs beruhten und die Täter, die demnach eher zur Sicherung ihrer Exi-
stenzgrundlage denn zur darüberhinausgehenden Bereicherung handelten, nur im Rah-
men des Schwarzmarktgeschehens selbst kriminell wurden. Die Angeklagten, die in grö-
ßerem Stile tätig wurden, dürften hingegen auch vor allgemeiner Kriminalität weniger 
zurückgeschreckt sein. Ein Indiz für diesen letztgenannten Ansatz bietet die Beobach-
tung, dass StGB-Tatbestände wie Diebstahl, Hehlerei oder Unterschlagung, die einzeln 
begangen wurden, teils sehr milde bestraft wurden, sodass nicht unbedingt davon aus-
gegangen werden kann, dass sich die Verwirklichung dieser Delikte an sich bereits deut-
lich straferschwerend auswirkte.

d. Entwicklung im Laufe der Zeit
Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit sich die Strafen im Laufe der Jahre verän-
derten und so mögliche Ereignisse oder andere Entwicklungen Einfluss auf die Höhe der 
Strafen nahmen. Vorab muss dazu jedoch angemerkt werden, dass bei der Analyse be-
achtet werden muss, dass teils kleinere, teils aber auch deutlich größere Zeitspannen zwi-
schen dem Tatzeitpunkt und dem Urteil lagen, je nach dem, wann die Taten aufgedeckt 
wurden und wann sie verhandelt wurden. Somit dürften sich viele der tatsächlichen Ver-
änderungen erst zeitversetzt bemerkbar gemacht haben. Auch gestaltet es sich deshalb 
schwierig, Aussagen über den Einfluss bestimmter Ereignisse oder saisonale Schwan-
kungen zu treffen. Eine gewisse Tendenz über längere Zeiträume hinweg dürfte ange-
sichts der daraus resultierenden größeren Anzahl an Urteilen feststellbar sein, jedoch 
sind klare Ergebnisse nur schwerlich vertretbar.

Hinsichtlich der Höhe der Strafen ist zu beobachten, dass grundsätzlich zu jeder Zeit 
jede Art von Strafen erlassen wurden. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine generelle, auf-
fällige Milde oder Strenge im Strafmaß. Dennoch fallen einige Besonderheiten ins Auge. 
Um eine gewisse Vergleichbarkeit des Strafmaßes zu gewährleisten, soll in erster Linie 
auf die niedrigste und die höchste Strafe pro Verfahren abgestellt werden. Angesichts der 
Vielzahl an Angeklagten und der unterschiedlichen Anzahl an Beschuldigten in den ein-
zelnen Prozessen erscheint diese Methode am geeignetsten, um den zeitlichen Verlauf 
darstellen zu können.
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Um die Jahreswende 1946/1947 und bis zum Ende des Jahres 1947 bestanden beson-
ders viele der niedrigsten der ausgesprochenen Sanktionen in verhältnismäßig geringen 
Geldstrafen. Auch später stellte dies eine häufige Strafe dar, eine ähnliche Häufung ist 
1946 und erst recht ab 1948 jedoch nicht zu beobachten. Angesichts der zeitlichen Ab-
folge von Taten und Prozess bedeutet dies vermutlich, dass vor allem in den Verfahren, 
die sich mit Taten während des Hungerwinters 1946/1947 und der in der Folge weiter-
hin angespannten Ernährungssituation befassten, häufiger mildere Strafen ausgespro-
chen wurden. Dazu muss aber angefügt werden, dass sich die niedrigeren Strafen ab An-
fang 1948 mit dem Inkrafttreten des Straffreiheitsgesetzes häufig erledigten und daher 
gerade in der ersten Hälfte 1948650 die niedrigsten Strafen in den jeweiligen Verfahren 
deutlich höher ausfielen als zuvor und danach. Dieser Umstand erklärt die vielen nied-
rigen Strafen im Jahre 1947 im Vergleich zu den späteren Urteilen wenigstens zum Teil.

Die höchsten Strafen pro Verfahren wiederum schwankten bis 1947 stark, sodass an 
dieser Stelle keine eindeutige Tendenz erkennbar ist. Im ersten Quartal 1948 hingegen 
waren diese Strafen besonders niedrig, sodass in vielen Prozessen keine Strafe von mehr 
als einem Jahr Gefängnis ausgesprochen wurde. Dies änderte sich während des Som-
mers, sodass das Strafmaß ab der zweiten Jahreshälfte 1948 für die Haupttäter spürbar 
anstieg und bis zum Ende des Untersuchungszeitraums auf dem hohen Niveau von meist 
mindestens eineinhalb Jahren Haft verharrte. Auch die niedrigeren Strafen stiegen ten-
denziell an, unterlagen aber größeren Schwankungen. Dies unterstreicht wenigstens 
zum Teil die bislang gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des sich wandelnden schwar-
zen Marktes: Gerade im letzten Jahr des Schwarzmarktes ergingen konstant hohe Stra-
fen, während zuvor auch häufiger im Vergleich mildere Sanktionen die höchsten ver-
hängten Strafen in einem Prozess darstellten.

Im Allgemeinen ist schließlich zu beobachten, dass die jeweils höchsten und niedrig-
sten Strafen in den Prozessen weit auseinandergingen und sich nur in den wenigsten 
Fällen auf einem ähnlichen Niveau befanden. Dies dürfte vor allem im Zusammenhang 
mit der großen Zahl an Angeklagten und der Systematik der Händlernetzwerke stehen. 
In vielen Fällen standen die Beteiligten an Liefernetzwerken oder –ketten gemeinsam 
vor Gericht. Diese nahmen ihren Anfang zumeist in einer einzelnen Person, die Zugang 
zu bestimmten Gütern hatte, und diese dann mit Hilfe weiterer Menschen weiterveräu-
ßerte. Dass vor allem die Beschaffer und Vertreiber der Waren mit hohen Strafen rech-
nen mussten ist wenig überraschend. Andererseits konnten diejenigen, die am Ende des 
Handels standen und so beispielsweise nur Waren für den Eigenbedarf erwarben, dar-
auf hoffen, nur auf Basis der VRStVO verurteilt zu werden und mit einer geringen Geld-
strafe davonzukommen. Die Struktur des schwarzen Marktes dürfte diese Diversität der 
Strafen auch in den einzelnen Prozessen erklären.

Schlussendlich fällt noch eine weitere Beobachtung hinsichtlich der abgeurteilten 
Straftatbestände ins Auge. Der Anteil der Verurteilungen, die wegen eines Verstoßes ge-

650 Zu diesem Zeitpunkt war zum einen das Amnestiegesetz bereits in Kraft, zum anderen wurden damals 
noch mehrere Taten verhandelt, die vor dem relevanten Stichtag des 01. Oktober 1947 begangen wurden.
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gen die PStRVO ergingen, nahm über die Jahre hinweg deutlich zu. Vor allem im Jah-
re 1946 spielte diese Verordnung kaum eine Rolle, während ab Mitte 1948 und vor allem 
1949 beständig Verstöße gegen sie abgeurteilt wurden und knapp die Hälfte der Verur-
teilungen auch auf einem Verstoß gegen die Preisvorschriften beruhte.651 Nachdem die 
PStRVO ausschließlich von Bedeutung war, wenn es um den Handel von Schwarzmarkt-
gütern ging, kann dies durchaus so interpretiert werden, dass von der zweiten Hälfte des 
Jahres 1948 an der Handel im Vergleich zur Beschaffungskriminalität einen größeren 
Raum einnahm. Das steht auch im Einklang mit den Erkenntnissen über die Handels-
netzwerke, deren Größe im gleichen Zeitraum zunahm. Zusammen mit dem ansteigen-
den Strafmaß verstärkt dies den Eindruck, dass in der Endphase des schwarzen Marktes 
der weiter verzweigte Handel größeren Umfangs zumindest in den Urteilen zunehmend 
an Bedeutung gewann.

Ein leicht gegenläufiger Trend ist im Rahmen der StGB-Kriminalität zu verzeichnen, 
die ab der zweiten Jahreshälfte 1948 leicht zurückging. Es sollte also nicht davon ausge-
gangen werden, dass die Kriminalität über den Schwarzmarkt hinaus in der Endphase 
analog zu den größer werdenden Straftaten zunahm. Allerdings mag dies auch an der 
Vielzahl an Angeklagten pro Verfahren liegen, die mit den Handelsnetzwerken zu be-
gründen ist. Die letzten Käufer der Güter, die oft nur eine geringere Menge zur eigenen 
Verwendung erwarben, waren in einigen Verfahren in großer Zahl vertreten, machten 
sich jedoch meist nur anhand der Schwarzmarktbekämpfungsnormen strafbar, was sich 
durchaus auf die Statistik auswirken dürfte. Oft beschafften nur einer oder wenige der 
Angeklagten die fraglichen Waren, jedoch wurden gerade im Rahmen der Beschaffung 
typischerweise StGB-Straftatbestände verwirklicht.652 Betrachtet man nun lediglich den 
Anteil der Täter mit den höchsten Strafen pro Verfahren, so ist zu beobachten, dass die-
ser hinsichtlich der Verstöße gegen allgemeine Strafsätze im Laufe der Zeit sogar anstieg. 
Demnach kann insgesamt nicht von einem Rückgang der allgemeinen Kriminalität aus-
gegangen werden; diese verlagerte sich lediglich auf weniger Personen.

e. Zusammenfassung
Die Analyse des Strafmaßes bestätigt etliche der bisher gewonnenen Erkenntnisse, ist in 
anderen Fällen jedoch schwierig einzuordnen. Allgemeingültige Aussagen sind deshalb 
mit Vorsicht zu treffen. Es muss dabei erklärend festgehalten werden, dass die teils wi-
dersprüchlichen Daten auch mit den für eine statistische Erhebung eher geringen Fall-
zahlen und den damit einhergehenden Abweichungen begründet werden können, wes-
halb sehr detaillierte Beobachtungen oft unzuverlässig sein dürften.

Aus der Gesamtschau der Daten zu der Höhe der Strafen lassen sich dennoch eini-
ge Tendenzen erkennen und Rückschlüsse ziehen. Im Rahmen der allgemeinen Strafhö-
he lässt sich zunächst festhalten, dass auch hier die Heterogenität des schwarzen Marktes 
zu erkennen ist. Die Strafen bewegten sich in einem relativ breiten Bereich und reich-

651 Im Zeitraum von 1946 bis Mitte 1948 war dies dagegen nur bei weniger als einem Fünftel der Fall.
652 Eine Ausnahme davon bildet der Tatbestand der Sachhehlerei, der naturgemäß in erster Linie im Rah-

men des Handels relevant war.
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ten von Geldstrafen bis zu höheren Haftstrafen oder gar Zuchthaus. Dabei ist zu beob-
achten, dass es vor allem zwei Schwerpunkte gab: Es wurden besonders viele Geldstrafen 
von unter 1.000 RM bzw. unter 100 DM und noch mehr Gefängnisstrafen von sechs Mo-
naten bis zu unter einem Jahr ausgesprochen. Diese Verteilung spiegelt sich in der Art 
der begangenen Delikte wieder: Die meisten Geldstrafen wurden bei Verurteilungen auf 
Grundlage der VRStVO verhängt, während die meisten Gefängnisstrafen mittlerer Höhe 
bei Verurteilungen nur wegen der KWVO oder der KWVO und der VRStVO gemein-
sam ausgesprochen wurden. Dies bestätigt den an früherer Stelle gewonnenen Eindruck 
des Charakters beider Verordnungen.

Auffällig ist schließlich, dass trotz der Bandbreite an Sanktionen nur relativ wenige 
Haftstrafen von über zwei Jahren oder gar Zuchthaus ausgesprochen wurden. Dies zeigt, 
dass die Richter im Allgemeinen wohl auf gewisse Art und Weise Milde walten ließen, 
gleichzeitig in einigen Fällen, die zumeist die Konstellationen der sogenannten „profes-
sionellen Schieber“ betrafen, aber durchaus zu drastischeren Strafen bereit waren. Dies 
traf insbesondere auf die Zeit ab Mitte 1948 zu, in der Haftstrafen ab eineinhalb Jah-
ren zumindest für die Haupttäter üblich waren. Dabei dürfte das Strafmaß auch von der 
Mindeststrafe beeinflusst gewesen sein. Sobald ein Straftatbestand unter den Anwen-
dungsbereich des KRG Nr. 50 fiel, war es für die Richter alternativlos, die empfindliche 
Mindeststrafe zu verhängen. Zumindest in denjenigen Fällen, in denen auch nur die-
ses Mindestmaß verhängt wurde, dürfte sich die Existenz dieses Gesetzes für die Täter 
besonders straferschwerend bemerkbar gemacht haben. Dieser Effekt, der gerade Men-
schen in kritischen beruflichen Positionen betraf, dürfte gleichwohl eine der Intentionen 
des Gesetzgebers gewesen sein.

Überraschend wenig wirkte sich hingegen die Verwirklichung weiterer Straftatbe-
stände auf das Strafmaß aus. Insgesamt betrachtet drängt sich über alle Normen hinweg 
zwar der Eindruck auf, dass diese bei höheren Strafen auch tendenziell häufiger verwirk-
licht wurden, allerdings wird dies nicht von allen Daten bestätigt, sodass keine belastba-
re Aussage hierzu getroffen werden kann. Schlussendlich kann nur festgehalten werden, 
dass der Anteil an zusätzlich verwirklichten Delikten im Rahmen von Geldstrafen un-
terdurchschnittlich ausfiel. Eine Tendenz, dass beispielsweise eine hohe Gefängnisstrafe 
im engen Zusammenhang mit der Verwirklichung weiterer Straftatbestände stand, kann 
jedoch nicht bestätigt werden. Dies bedeutet zumindest auch, dass sich die Verwirkli-
chung weiterer Straftatbestände, auch des StGB, kaum straferhöhend auswirkte. Dies ist 
durchaus bemerkenswert, heißt dies doch, dass es für die Richter wohl keinen oder nur 
einen geringen Unterschied machte, ob jemand zusätzlich zu den Schwarzmarktdelik-
ten beispielsweise durch Diebstahl oder Unterschlagung auch fremdes Eigentum ver-
letzte. Der so erhöhte Unrechtsgehalt der Taten wirkte sich wenigstens kaum spürbar auf 
die Höhe des Strafmaßes aus. Mehr als jeder Sechste der wegen Schwarzmarktkrimina-
lität Verurteilten verletzte auch allgemeine Straftatbestände. Dies bedeutet, dass in der 
Zeit des Mangels moralische Barrieren zumindest teilweise so weit eingerissen waren, 
dass nicht nur gegen die relativ neuen Schwarzmarktbekämpfungsgesetze, sondern auch 
gegen traditionelle Rechtssätze verstoßen wurde. Dies traf offensichtlich auf die Mehr-
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heit der Schwarzhändler nicht zu, dennoch handelt es sich um einen so großen Anteil, 
dass von diesem Phänomen nicht nur die Großhändler des schwarzen Marktes, sondern 
auch „normale“ Schwarzmarktteilnehmer betroffen gewesen sein mussten. Im Großen 
und Ganzen blieb der Anteil an Verurteilungen auf Grundlage des StGB über die Jah-
re hinweg hinsichtlich aller Angeklagter relativ ähnlich. Folgendes kann daher gerade 
nicht festgestellt werden: Der Zusammenbruch 1945 an sich trug nicht dazu bei, dass das 
moralische Empfinden gänzlich auf den Kopf gestellt wurde. Der Anteil der StGB-Ta-
ten war in den Verfahren zu Beginn des Untersuchungszeitraums kaum höher als später. 
Die allgemeine Kriminalität in Verbindung mit den Schwarzmarktdelikten war so weit-
gehend unabhängig von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und historischen Entwick-
lungen und Ereignissen.

2. Begründung des Strafmaßes
Ebenso interessant wie die reine Höhe der ausgesprochenen Strafen ist die Frage, wie das 
Strafmaß begründet wurde. Dabei sollen die von den Strafkammern erwähnten strafer-
schwerenden ebenso wie die strafmildernden Faktoren untersucht werden. Neben allge-
meinen Beobachtungen, wie häufig bestimmte Umstände in den Erwägungen Berück-
sichtigung fanden, sollen auch einzelne, besonders auffällige Formulierungen analysiert 
werden. So soll untersucht werden, wie die soeben erläuterten Strafen zustande kamen.

a. Straferschwerende Faktoren

aa. Allgemein anerkannte Gründe der Strafzumessung
Die Gerichte erwähnten eine Reihe von Faktoren, die sich straferschwerend auswirkten. 
Größtenteils lassen sich diese den auch heute noch üblichen Kategorien im Rahmen der 
Strafzumessung zuordnen.653

Zunächst sind diejenigen Kriterien, die dem Erfolgsunwert zuzurechnen sind, erwäh-
nenswert. Der tatbestandliche Erfolg war im Rahmen der Schwarzmarktjudikatur in der 
Gefährdung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu sehen. In diesem 
Zusammenhang wurde besonders häufig, nämlich in mehr als der Hälfte der untersuch-
ten Urteile, auf die Menge der von den Angeklagten beiseitegeschafften Güter abgestellt. 
Die Menge stellte damit ein gewichtiges, strafschärfendes Kriterium dar. Teils war die 
Rede von einer „ungeheure[n] Menge“, die „weit über die sonst in Bayern üblich gewese-
ne Warenhortung“ hinausging.654 Letztere Formulierung zeigt neben dem für die Behör-
den wohl erschreckenden Ausmaß an betroffenen Waren noch etwas anderes: Die Hor-
tung von Lebensmitteln schien damals bereits so weit verbreitet gewesen zu sein, dass sie 
als ganz normale Vergleichsgröße in die Strafzumessung einbezogen wurde und die Be-
sonderheit des Falles sich nur noch aus der besonderen Höhe der zurückgehaltenen Wa-
ren ergab. Außerdem wurde in einem anderen Urteil das allmähliche Horten von Gegen-
ständen als weniger strafwürdig angesehen, als das rasche Beiseiteschaffen, wenn bereits 

653 Vgl. hierzu Schäfer/Sander/van Gemmeren, Rn. 587 ff.
654 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 14.
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die polizeiliche Entdeckung drohte.655 Das Beiseiteschaffen „lebenswichtige[r] Erzeug-
nisse in größerem Umfang“ führte teilweise sogar dazu, dass sich Täter einen sehr gu-
ten Lebensstil ausschließlich auf der Grundlage von Schwarzmarktgeschäften finanzie-
ren konnten, was sich wiederum ebenfalls straferhöhend auswirkte.656 Das Ermöglichen 
eines höheren Lebensstandards durch Schwarzmarktgeschäfte wurde dabei als Handeln 
„auf Kosten der Allgemeinheit“ verstanden.657 Aus der Quantität der beiseitegeschafften 
Güter wurde so relativ direkt die Bedarfsgefährdung der übrigen Bevölkerung abgelei-
tet, sodass mit dem Umfang der Tätigkeiten und damit der beiseitegeschafften Güter der 
Grad des tatbestandsmäßigen Erfolges anstieg. Dieser Faktor war der von den Gerichten 
am häufigsten straferschwerend angeführte, sodass seine Bedeutung bei der Strafzumes-
sung als besonders hoch einzuschätzen ist.

Im Rahmen des Handlungsunwertes waren mehrere Beurteilungskategorien von In-
teresse. Die Vorwerfbarkeit des Verhaltens der Schwarzmarkttäter wurde zunächst an-
hand von psychologischen Faktoren beurteilt. Dabei wurde durchaus häufig darauf abge-
stellt, ob die Angeklagten die aus den Straftaten erworbenen Gegenstände „nötig hatten“. 
Das bedeutet, dass es ihnen negativ angelastet wurde, wenn sie sich in einigermaßen ge-
sicherten wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen befanden oder aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohnehin Zugang zu Lebensmitteln hatten und dennoch auf dem 
schwarzen Markt tätig wurden. Mit Verständnis durfte daher ein aus richterlicher Sicht 
relativ gut verdienender Sparkassenmitarbeiter ebenso wenig rechnen wie der Inhaber 
einer Zimmerei.658 Arbeiter mussten sich anrechnen lassen, dass es ihnen nicht schlechter 
erging als anderen Lohnempfänger, die auch mit ihren normalen Rationen auskommen 
mussten.659 Weitaus besser als der sogenannte „Normalverbraucher“ war nach Ansicht 
der zweiten Strafkammer auch ein Fuhrunternehmer gestellt, der durch seine Einkünf-
te sowie einige Fernfahrten keine Not leiden musste.660 Nachteilig auf die Strafzumessung 
wirkte sich außerdem auch die Weitergabe von Gütern an Ausländer aus, die nach An-
sicht des Gerichts ohnehin besser versorgt waren als die deutsche Bevölkerung.661 Wei-
tere Ausführungen dazu erfolgten auch im Tatbestand nicht, sodass die Aussage relativ 
isoliert steht und nicht nachvollzogen werden kann, ob sie der Wahrheit oder Ressenti-
ments den Ausländern gegenüber entsprach. Da nicht weiter erläutert wurde, um welche 
Gruppe von Ausländer es sich bei den Geschäftspartnern handelte, fällt es auch aus heu-
tiger Perspektive schwer, den Wahrheitsgehalt dieser Äußerung zu überprüfen.

655 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 15.
656 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8; ähn-

lich auch LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 
33.

657 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 04. April 1949, Az. KLs 254/48, Nr. 2268, S. 22.
658 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 17 f.
659 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 16.
660 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 9.
661 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 23.
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Besonders auffällig war die generelle Auffassung seitens der Gerichte, dass sich die 
Angeklagten, die aus ländlichen Regionen stammten oder gar dem Beruf des Landwirts 
nachgingen, gerade in keiner Zwangslage befanden. Sofern ein Bauer dennoch Schwarz-
marktgeschäfte tätigte, musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, sich mit den im Ver-
gleich zu seinen legalen beruflichen Tätigkeiten „einträglicheren und müheloseren Ge-
schäften des Schwarzhandels“ abzugeben und daher besonders skrupellos zu handeln.662  
Eine Angeklagte sei außerdem „in dem [landwirtschaftlichen] Anwesen ihres Bruders 
und auf dem Lande weit besser untergebracht, als es der größte Teil der Kriegerfrau-
en, die auch Kinder haben, in den Städten sind“, weshalb sie sich erst recht nicht auf 
Schwarzmarktgeschäfte hätte einlassen dürfen.663 Die „darbende [...] Bevölkerung der 
Stadt, die ehrlich arbeitet und auf ihre zugeteilten Lebensmittelrationen angewiesen ist“ 
wurde den Angeklagten in diesem Prozess sogar gleich mehrfach vorgehalten.664 Die In-
haberschaft eines Viehhandels und die daraus resultierenden, nahrungsmitteltechnisch 
vorteilhaften Beziehungen zu Landwirten führten dazu, dass bei einer dennoch erfolgten 
Betätigung auf dem Schwarzmarkt ein umso größerer verbrecherischer Wille angenom-
men wurde.665 Die Vorteile, die ein Landwirt aus seiner beruflichen Tätigkeit zog – näm-
lich sich vor der Währungsreform durch den Erwerb von Sachwerten abzusichern – wur-
de ihm negativ ausgelegt, da dies „der großen Mehrzahl seiner Mitbürger nicht möglich 
war“.666 Aus diesen Gründen hatten es die Landbewohner aus der Sicht der Nürnberger 
Richter eben nicht nötig, sich auf Schwarzmarktgeschäfte einzulassen, weshalb sich eine 
entsprechende Betätigung umso nachteiliger in der Strafzumessung niederschlug. Ähn-
lich wirkte sich ein von den Gerichten als besonders auf Egoismus oder Eigensucht be-
gründeter Tatantrieb aus. Dies wurde beispielsweise bei Tätern besonders hervorgeho-
ben, die durch ihre Geschäfte größere Mengen Geld verdienen und damit „ein flottes 
Leben führen wollten“.667 Ausschließlich eigensüchtige Tatanreize wurden auch bei einer 
verwitweten und kinderlosen Geschäftsinhaberin angenommen und wirkten sich nega-
tiv auf das Strafmaß aus.668

Heutzutage gilt die aus der Tat sprechende Gesinnung  überwiegend als ein kritischer 
Faktor im Rahmen der psychologischen Kriterien, da dort die Gefahr besteht, dass die 
angestellten Überlegungen zu „moralisierend“ sind und das Urteil so angreifbar wird.669 
Ein derartiges Problem dürften die Nürnberger Richter wohl nicht gesehen haben: Gera-
de die Ausführungen an dieser Stelle sind oft geprägt von moralischen, teils beinahe pa-
thetischen Darlegungen. Oft wurden die aus der Tat sprechende Gesinnung und der bei 

662 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 18.
663 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 8.
664 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 8.
665 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 10.
666 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 23.
667 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 14.
668 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 14.
669 so Schäfer/Sander/van Gemmeren, Rn. 614; Miebach/Mayer in Münchener Kommentar zum StGB, § 46, 

Rn. 193.
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der Tatausführung aufgewendete Wille gemeinsam besprochen. Einer ganzen Reihe von 
Angeklagten wurde beispielsweise ein verbrecherischer Hang bzw. Wille attestiert, der 
ihre Tatausführung bestimmte. Auch die aus dem Bereich der Auslegung der KWVO be-
reits bekannten Begriffe der Böswilligkeit, Verwerflichkeit und Rücksichtslosigkeit spiel-
ten bei der Beurteilung der Gesinnung im Rahmen der Tatausführung eine gewichtige 
Rolle. Ein erheblicher, strafschärfender Grad an Böswilligkeit wurde so beispielsweise 
angenommen, wenn sich eine Angeklagte aus Sicht der Richter trotz der allgegenwärti-
gen Not einen gewissen Wohlstand sichern wollte.670 Ein großer verbrecherischer Wille 
und eine besondere Skrupellosigkeit, mit der die „Belange der Allgemeinheit selbstsüch-
tig“ verletzt wurden,671 wurde an anderer Stelle ebenso erwähnt wie „eine grobe rück-
sichtslose Einstellung gegenüber der der Allgemeinheit“.672 Ein solcher „kaltblütige[r] 
und rücksichtslose[r] Egoismus“ sowie Genusssucht galten als besonders verabscheu-
ungswürdige Tatantriebe.673 Diese und ähnliche stark moralisch geprägte Überlegungen 
wurden nicht selten angestellt und gingen zum Teil auch in eine Bewertung der Lebens-
führung der Angeklagten über. So wurde ein Angeklagter als ein „jede Einsicht in das 
Verwerfliche seines Treibens vermißen lassende[r] Trinker[...]“ bezeichnet.674 Ein Ande-
rer frönte mit den Worten der Richter „in skrupelhafter Weise und hochstaplerischer 
Manier angesichts allgemeiner Not seiner Eigensucht“.675

Außerdem wurde in manchen Fällen darauf abgestellt, dass der oder die Täter mit be-
sonderer Raffinesse vorgingen oder bereitwillig zur Tat schritten. Ein Beispiel für eine 
solch besondere Raffinesse wurde darin gesehen, dass sich der Täter eines falschen Pas-
ses bediente, um so seine Identität zu verschleiern und seine Aktivitäten fortzuführen.676 
Von „besonderer Frechheit und Frivolität“ wurde ein anderes Täuschungsmanöver ge-
genüber den Behörden eingeschätzt.677 Als besondere „Frechheit“ wurde es außerdem 
bezeichnet, dass ein Angeklagter in dem Fragebogen zur Entnazifizierung fälschlicher-
weise angab, vollkommen unbelastet zu sein.678 In anderen Fällen wirkte es sich straf-
schärfend aus, dass der Täter „sehr leichtfertig und schnell“ zur Tatausführung bereit 
war679 oder jede nur erdenkliche Möglichkeit zur Begehung von Straftaten ausnutzte.680

Die Art der Tatausführung stellte eine weitere wichtige Erwägung dar und wurde auf 
mehreren Ebenen relevant. Erstens hinsichtlich der Menge der betroffenen Güter, die auf 
das Ausmaß und die Dauer der Taten schließen ließ. In dieser Hinsicht gilt das im Rah-

670 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 14.
671 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 10.
672 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 33.
673 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 8.
674 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5.
675 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761, S. 7.
676 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8.
677 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 15.
678 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 8 f.
679 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 06. März 1947, Az. KLs 167/46, Nr. 1836, S. 3.
680 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 21.
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men des Erfolgsunwertes Gesagte. Zweitens spielte der Umfang der Tatbeteiligung eine 
wichtige Rolle. Hier war es insbesondere von Interesse, wer unter mehreren Tätern die 
treibende Kraft war, mithin wer der Kopf der Unternehmungen war oder wer die mei-
sten bzw. die entscheidenden Ausführungshandlungen vornahm. Dabei kam es zum Bei-
spiel darauf an, ob ein Angeklagter bei der Tatausführung aktiver war,681 einen weiteren 
Beteiligten zur Teilnahme verleitete,682 der „treibende Keil“683 oder „geistige Kopf “684 bei 
der Tatausführung war. Neben der Menge der beiseitegeschafften Waren war dies der 
Faktor, der von den Richtern am häufigsten erwähnt wurde. Schließlich spielte in einigen 
Fällen die berufliche Position der Täter auf unterschiedliche Art und Weise eine wich-
tige Rolle. Bei Angestellten wirkte sich beispielsweise im Rahmen des Entwendens von 
Gegenständen ihres Arbeitgebers der damit einhergehende Vertrauensverlust seitens der 
Firma negativ aus.685 Gleiches galt für einen Gemeindeschäfer, dem die Tiere durch die 
Eigentümer gutgläubig überlassen worden waren.686 Von Viehhändlern und Landwirten 
wurde die Einhaltung besonderer Sorgfaltspflichten und die strikte Befolgung der Be-
wirtschaftungsregeln aufgrund ihrer Position im Besonderen erwartet.687 Zum Teil wur-
de den Tätern aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit entgegengehalten, dass sie aufgrund 
ihrer Stellung ein schlechtes Vorbild für den Rest der Bevölkerung abgaben und deshalb 
umso strenger bestraft werden mussten. Dieser Aspekt kam beispielweise bei der Beteili-
gung von Behördenmitarbeitern in der Markenverteilung und -produktion zum Tragen, 
da „das Volk [...] ein Recht darauf [hat], daß gerade die mit solchen Aufgaben betrauten 
Beamten und Angestellten sich dieser Aufgabe bewusst sind und eine besondere Charak-
terfestigkeit an den Tag legen“.688 Die Richter gingen dabei sogar davon aus, dass bereits 
aus der Art der Arbeit als solcher, auch wenn sie nur relativ gering entlohnt wurde, eine 
entsprechende Verpflichtung der Angestellten entstand.689 Gerade den Mitarbeiterinnen 
in den Kartenstellen kam nach Ansicht der Richter dabei eine besondere Verantwortung 
zu, da die Korruption dort „wie an keiner anderen behördlichen Stelle so geeignet ist, das 
Vertrauen der Bevölkerung in die neue Verwaltung und in den demokratischen Staat zu 
erschüttern“.690 Mit derartigen Aussagen überbürdeten die Richter den oftmals ganz ge-
wöhnlichen, weder besonders gut qualifizierten, noch entlohnten Angestellten der Kar-
tenproduktion und –verwaltung ein hohes Maß an Verantwortung. Eine Arbeit in die-
sem Bereich war somit ein entscheidender Malus bei der Strafzumessung. Bedenkt man, 

681 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 08. Dezember 1948, Az. KLs 145/48, Nr. 2185, S. 4.
682 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 10; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5.
683 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 26.
684 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 33.
685 So beispielsweise in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 

2010, S. 6.
686 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 20.
687 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 12.
688 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 25.
689 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 25.
690 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 36.



143

Strafmass

dass ihre berufliche Stellung es vielen Angeklagten erst ermöglichte, Waren beiseitezu-
schaffen, ist dies jedoch kohärent gerade im Hinblick auf die damit einhergehende ab-
schreckende Wirkung. Gleichzeitig wird dadurch jedoch auch eine gewisse Verzweiflung 
deutlich: Durch die zahlreichen Verstöße gegen die Bewirtschaftungsregeln an den un-
terschiedlichsten Stellen dürfte es zunehmend schwerer geworden sein, die Einhaltung 
der Regularien gegenüber der breiten Masse durchzusetzen. Dieses Nicht-Funktionie-
ren eines zentralen Bereichs der Verwaltung dürfte somit auch die allgemeine Akzeptanz 
der Obrigkeit nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus beeinträchtigt haben, 
was ein strenges Durchgreifen der Richter gerade in diesem Bereich erforderlich machte.

Schließlich dürfen auch die Auswirkungen des Vor- und Nachtatverhaltens nicht au-
ßer Acht gelassen werden. Wenig überraschend wurden bestehende, zumeist hohe oder 
einschlägige Vorstrafen bei der Strafzumessung erwähnt und wirkten sich zu Ungunsten 
der Angeklagten aus. Bei immerhin 25 Angeklagten war dieser Aspekt von Belang. Dies 
zeigt, dass zumindest ein kleinerer Anteil der Täter erneut straffällig wurde. In eine ähn-
liche Richtung zielen Aussagen, in denen die Richter in einigen Fällen wörtlich oder im-
plizit in ihre Erwägungen einfließen ließen, dass die Angeklagten der Szene der „Schie-
ber“ zugehörig waren bzw. als solche allgemein bekannt waren. So wurden Angeklagte 
beispielsweise als „gewissenlose Schwarzhändler“,691 „ausgesprochene und noch aktive-
re Schwarzhändlerin“692 oder „versierte Schwarzhändler“693, die „sich in Schwarzhandels-
kreisen herumtreiben“694 bezeichnet. Manchen Tätern wurde gar die zweifelhafte Ehre 
zuteil, als „ Träger des schwarzen Marktes“695 charakterisiert zu werden. Diese „dunklen 
Kräfte“, nämlich die „Großen des schwarzen Marktes“,696 erfuhren so nicht nur strafrecht-
liche, sondern auch moralische Verurteilung. Bemerkenswert in diesem Kontext ist je-
doch, dass einige dieser angeblichen Schwarzhändler nicht vorbestraft waren, sodass in 
manchen Fällen offen bleibt, worauf sich das vernichtende Urteil der Richter stützte. In 
anderen Urteilen wurde diese Einschätzung damit begründet, dass eine Angeklagte ei-
nem Interessenten gegenüber bereitwillig anbot, bestimmte Waren zu besorgen, was an-
dere Menschen wohl als „hellen Unsinn“ abgelehnt hätten697 und dass einem Täter ohne 
weiteres eine sehr hohe Anzahl an Lebensmittelmarken gegen entsprechende Gegenlei-
stung zum Weitervertrieb angeboten wurde.698

Straferschwerend wirkte es sich schließlich ebenfalls aus, wenn die Angeklagten im 
Vorfeld des Verfahrens versuchten, ihre Taten zu vertuschen, indem sie zum Beispiel bei 
drohender Festnahme noch Spuren verwischten oder den Versuch unternahmen, ihre 
Beute zu sichern. Angesichts der besorgniserregenden Ernährungslage wurde es außer-

691 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 28. Oktober 1947, Az. KLs 140/47, Nr. 1958, S. 10.
692 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 14.
693 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 35.
694 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 35.
695 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 27.
696 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 21.
697 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 13.
698 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 27.
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dem als besonders negativ und damit strafschärfend wahrgenommen, wenn ein Täter 
die beiseitegeschafften Waren in der auf seine Tat folgende Zeit lieber verderben ließ an-
statt sie an die zuständigen Ämter zu melden oder anderen Menschen zur Verfügung zu 
stellen.699

Problematisch stellt sich schlussendlich die Beurteilung des Verhaltens der Angeklag-
ten im Prozess selbst dar. Heutzutage sollen und dürfen bestimmte Handlungsweisen 
der Beschuldigten, wie beispielsweise Leugnen oder Schweigen im Prozess nicht strafer-
schwerend berücksichtigt werden oder als Hinweis auf fehlende Reue interpretiert wer-
den.700 Dies wurde im Rahmen der damaligen Schwarzmarktrechtsprechung jedoch an-
ders gehandhabt: In vielen Fällen wurde Leugnen, Schweigen oder die Beschuldigung 
anderer Personen während des Strafverfahrens ebenso strafschärfend berücksichtigt wie 
das Fehlen eines Geständnisses. Die grundsätzliche Abwesenheit von Reue wurde dar-
über hinaus ebenfalls häufig erwähnt.

bb. Einfluss der Ernährungssituation
Neben diesen weitgehend bis heute etablierten Kategorien war für die Richter seiner-
zeit noch eine weitere Erwägung von entscheidender Bedeutung, nämlich die allgemeine 
Versorgungs- und Ernährungssituation. Derartige Überlegungen wurden der konkreten 
Strafzumessung häufig einer Präambel gleich vorangestellt. An dieser Stelle sind auch 
sehr einprägsame Formulierungen zu finden, welche die damals herrschende, schwie-
rige Lage und deren Einschätzung durch die Richter aufzeigen. So malte beispielsweise 
die zweite Strafkammer des LG Nürnberg im Sommer 1946 ein besonders düsteres Bild:

„Die Ernährungslage in Deutschland hatte sich gegen Ende des Jahres 1945 so weit-
gehend verschlechtert, daß die Existenz der gesamten Bevölkerung von einer tödlichen 
Gefahr bedroht erschien. Die verantwortlichen Stellen der Besatzungsmacht und der 
deutschen Behörden wandten sich in immer eindringlicheren Formen an den Opfer-
willen der Erzeuger und an die Moral und den Gemeinschaftssinn der Verbraucher.“701

Diese „Zeit wirtschaftlicher Depression“702 und einer „allgemeinen Notlage“703 war 
eine Phase, in der „die Ernährungslage des gesamten Volkes, besonders des Normal-
verbrauchers in der Stadt, ausserordentlich ernst war“.704 Das Ausmaß dieser „ohnedies 
aufs äußerste angespannten Ernährungslage“705  wurde manchmal außerdem an einzel-
nen Beispielen aufgezeigt. So wurde das Beiseiteschaffen von Butter als besonders nega-
tiv aufgefasst, da zur Tatzeit nicht einmal die kleinen, zugeteilten Rationen ausgegeben 

699 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 6.
700 So Schäfer/Sander/van Gemmeren, Rn. 673 ff.
701 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 21.
702 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 6.
703 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 7; ähnlich auch 

LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 25.
704 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 20.
705 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5.
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werden konnten.706 Täter, die in dieser Lage auf dem Schwarzmarkt tätig wurden, ließen 
dadurch „Belange des Volksganzen“ bewusst außer Acht.707

Davon ausgehend fühlten sich die Strafkammern zum Teil dazu berufen angesichts 
dieser Lage Regeln bei der Strafzumessung abzuleiten:

„Bei der Strafzumessung war [...] davon auszugehen, dass das Bestehen der gesamten 
Ernährungswirtschaft gerade in den kritischen Monaten des ersten Halbjahres 1948 da-
von abhing, dass die vorhandenen Lebensmittelbestände möglichst gleichmässig zur Ver-
teilung kamen und daß die gesamte Planung nicht gestört wurde durch gefälschte oder 
zu Unrecht in den Verkehr gebrachte echt Lebensmittelmarken. Es ist allgemein bekannt 
und auch seinerzeit schon bekannt gewesen, dass der große Umlauf von gefälschten oder 
widerrechtlich in den Verkehr gebrachten echten Marken ein beinahe untragbares Aus-
mass angenommen hat. Es ist Aufgabe der Gerichte, durch Ausspruch fühlbarer Strafen 
gegen Wirtschaftsverbrecher solcher Art, wie sie die Angeklagten darstellen, mitzuwir-
ken, dass diesem Treiben nach Möglichkeit Einhalt geboten werden kann. Der Umstand, 
dass die Verfehlungen der Angeklagten erst jetzt abgeurteilt werden können, also in ei-
nem Zeitpunkt, in dem die grösste Krise überwunden zu sein scheint, kann nicht be-
stimmend sein für die Straffindung. [...] Auch jetzt noch erfordert der Schutz der grossen 
Masse des Volkes die harte Bestrafung solcher Verbrecher. Das Gericht ist davon über-
zeugt, dass die sämtlichen Angeklagten sowie auch deren Angehörige eine harte Strafe 
von einem Gericht verlangen würden, wenn sie nicht gerade selber jetzt als Angeklagte 
wegen solcher Vergehen vor dem Gericht stehen würden.“708

Eine Legitimierung der hohen Strafe durch die Ansichten der Gesellschaft nahm auch 
die zweite Strafkammer an, als sie davon ausging, dass insbesondere beim Beiseiteschaf-
fen besonders gefragter Lebensmittel wie Fleisch und Fett ein hartes Durchgreifen der 
Judikative erwartet würde.709 Ähnlich verhielt es sich, wenn die Richter davon ausgin-
gen, dass „Schwarzschlachtungen [...] mit allen Mitteln im Interesse der Volksernährung 
bekämpft werden“ müssten710 oder anmerkten, dass das Funktionieren des Markensy-
stems für die Ernährung der gesamten Bevölkerung bedeutsam sei, weswegen „Anschlä-
ge“ darauf gerade in „der schwersten Zeit unseres Volkes“ besonders geahndet werden 
mussten.711 In diesem Kontext hieß es außerdem: „Derartige Elemente, die ein Krebs-
schaden der deutschen Wirtschaft sind, müssen mit strengen Strafen zur Ordnung ge-
rufen werden.“712 Das bedeutet, dass hohe Strafen mit dem öffentlichen Interesse an dem 

706 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 14.
707 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 28. April 1947, Az. KLs 165/47, Nr. 1834, S. 6.
708 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 24 f.
709 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 7.
710 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. Oktober 1947, Az. KLs 149/47, Nr. 1964, S. 4.
711 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 3.
712 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 34 f.; fast 

wortgleich auch in LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, 
Nr. 2298, S. 18.
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Schutz der Versorgung begründet wurden.713 Denn „durch solche Schädlinge an der All-
gemeinheit“ werde die Deckung des Bedarfs der Allgemeinheit weiterhin erschwert.714 
Dies impliziert außerdem, dass die Strafen angesichts der Ernährungslage abschrecken-
de Wirkung haben sollten. Dieses Ziel der Abschreckung fand teils auch explizite Erwäh-
nung.715

Das „schwere Ringen des deutschen Volkes um das tägliche Brot“716 und die damit 
einhergehenden strengen Bewirtschaftungsregeln nahm das LG Nürnberg so des Öfte-
ren zum Anlass, um eine strenge Bestrafung derjenigen zu begründen, die durch ihr 
Handeln die Allgemeinheit schädigten, da nur dadurch das Funktionieren des Bewirt-
schaftungssystems einigermaßen gewährleistet werden konnte.717 Dies galt nicht nur für 
die besonders aktiven Schwarzhändler, sondern auch für „Außenseiter und Mitläufer“.718 
Beide der verwendeten Begriffe fallen ins Auge. Die Verwendung des Wortes „Außen-
seiter“ bezieht sich hier auf die Täter, die der Schwarzmarkt-Gemeinschaft nicht zuge-
hörig waren, da sie nur in verhältnismäßig geringem Umfang tätig wurden. An ande-
ren Stellen wurden jedoch die Schwarzhändler selbst als nicht der Gesellschaft zugehörig 
dargestellt, sodass der Eindruck entsteht, dass die am Schwarzmarkt Beteiligten in den 
Augen der Richter eine eigene Gemeinschaft abseits der eigentlichen Gesellschaft bilde-
ten. Für diejenigen, die diesem Bunde nur am Rande angehörten, blieb somit eine Rolle 
ab von jeder Art der Gemeinschaft. Fraglich ist überdies, ob der Begriff „Mitläufer“ mit 
Bedacht gewählt wurde. Heutzutage ist dieser Begriff im Rahmen der alliierten Entna-
zifizierungsmaßnahmen stark politisch und negativ behaftet, allerdings dürfte fraglich 
sein, ob sich ein entsprechender Sprachgebrauch 1949 bereits in die Alltagssprache ein-
geschlichen hatte und mit „Mitläufer“ nicht schlicht eine periphere Beteiligung in unter-
geordneter Position gemeint war.

Seitens der Rechtsprechung wurde davon ausgegangen, dass die Ernährungskrise im 
Jahre 1947 ihren Höhepunkt erreicht hatte.719 Im Laufe des Jahres 1948 befanden die 
Nürnberger Richter außerdem, dass die Hortung unter Geschäftsinhabern wieder zu-
genommen habe, weswegen dem Gesetz „wieder Achtung und Geltung verschafft wer-
den“ musste.720 Ein Sachverständiger äußerte sich in einer Hauptverhandlung im Früh-
ling 1948 des Weiteren dahingehend, dass auch die Zahl der Markenfälschungen spürbar 
angestiegen waren, weshalb das Gericht in erster Linie aus Gründen der Abschreckung 

713 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 16.
714 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5.
715 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 26. November 1947, Az. KLs 160/47, Nr. 1969, S. 9; LG Nürn-

berg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 7.
716 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 16 f.
717 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 16 f.; LG 

Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 33 ff.; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 16.

718 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 38.
719 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 2; 7.
720 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 14.
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eine hohe Strafe verhängte.721 Auch in den ersten Monaten des Jahres 1948 beobachtete 
die zweite Strafkammer ein Ansteigen der Schwarzmarktkriminalität.722 Nach der Wäh-
rungsreform war nach Ansicht der Richter ebenfalls ein Wiederaufflammen des schwar-
zen Marktes erkennbar, das bekämpft werden musste.723 Somit erblickten die Richter fast 
durchgängig einen Höhepunkt der Ernährungskrise oder eine Ausbreitung des schwar-
zen Marktes.

Insgesamt betrachtet diente die Darstellung der verheerenden Ernährungssituati-
on also meist dazu, eine schwere Strafe zu begründen. Die Vorgehensweise dabei erin-
nert an die Auslegung des Begriffes der Gefährdung der Bedarfsdeckung im Rahmen des 
§ 1 Abs. 1 KWVO: Die Situation der Allgemeinheit wurde in den Kontext des Täterver-
haltens gesetzt. Hier geschah dies oft, um eine abschreckende Wirkung der Strafen zu 
begründen. Gerade wegen der schwierigen Versorgungslage mussten nach Ansicht der 
Richter viele Sanktionen hoch ausfallen, um sowohl dem Täter selbst die fatalen Aus-
wirkungen seines Handelns vor Augen zu führen, als auch dem Rest der Bevölkerung 
die Wirksamkeit des Bewirtschaftungssystems zu beweisen. Dem Element der Abschrec-
kung, sowohl als Spezial-, als auch als Generalprävention kam damit entscheidende Be-
deutung zu. Darüber hinaus zog sich die Mangellage mit ihren Begleiterscheinungen 
– wie bereits anhand einiger Beispiele verdeutlicht wurde – auch durch viele andere Er-
wägungen zur Strafzumessung und wurde so an unterschiedlichen Stellen immer wie-
der aufgegriffen.

b. Strafmildernde Faktoren
Auch die strafmildernden Faktoren orientierten sich weitestgehend an den bis heu-
te verwendeten Kategorien der Strafzumessung.724 Im Rahmen der strafzumessungser-
heblichen Umstände fand die Nachkriegszeit mit ihren Besonderheiten und insbesonde-
re der schwierigen Ernährungssituation immer wieder Erwähnung. Allerdings geschah 
dies weniger in Form eines eigenen Kriteriums wie soeben beobachtet, sondern die herr-
schende Not und das zurückliegende Kriegsende wurden in Bezug zur Person des Ange-
klagten gesetzt und zeigten sich so im Rahmen unterschiedlicher Kriterien.

Die strafmildernden Umstände stellten zum Teil außerdem ein Spiegelbild der straf-
schärfenden Kriterien dar. Das bedeutet, dass bereits benannte, für die Angeklagten 
nachteilige Faktoren, sich positiv auswirkten, wenn sie in umgekehrter Art und Weise 
oder gar nicht vorlagen. Dies ist beispielsweise im Rahmen des Erfolgsunwertes zu beob-
achten, wo es sich für die Angeklagten günstig auswirkte, wenn sie lediglich kleine Men-
gen beiseitegeschafft hatten. Jedoch spielte dieses Kriterium nur eine relativ untergeord-
nete Rolle und wurde weitaus seltener erwähnt als die großen Mengen im Rahmen der 
strafschärfenden Faktoren. Positiv wirkte es sich für die Täter außerdem aus, wenn die 
von ihnen beiseitegeschafften Güter nicht endgültig verloren waren, sondern sicherge-
721 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 14.
722 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 7.
723 LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 23. November 1948, Az. KLs 236/48, Nr. 2256, S. 10.
724 Vgl. hierzu Schäfer/Sander/van Gemmeren, Rn. 587 ff.



Strafmass

148

stellt werden konnten und so wieder (auf Umwegen) der allgemeinen Bewirtschaftung 
zugeführt werden konnten. In derartigen Fällen gingen die Richter davon aus, dass erst 
gar kein Schaden entstanden sei.725 Ähnlich wurde es einem Angeklagten zugute gehal-
ten, dass er die von ihm gehorteten Waren nicht auf dem Schwarzmarkt angeboten hat-
te und diese demnach nach der Entdeckung vollständig sichergestellt werden konnten.726 
Aus rechtspolitischen Gründen mag diese Überlegung durchaus sinnvoll sein, in prak-
tischer Hinsicht wirkt sie jedoch wenigstens zweifelhaft: Zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gegenstände sichergestellt wurden, war die Ernährungssituation meistens besser, zu-
mindest jedoch nicht schlechter als zur Zeit des Beiseiteschaffens. Es erscheint daher 
doch zweifelhaft, ob der Allgemeinheit damit mehr gedient war, dass sich die fraglichen 
Lebensmittel in der Zeit der angespanntesten Lage versteckt in einem Lager befanden, 
anstatt – wenn auch auf illegalem Wege – für den Konsum freigegeben wurden.

Bei dem Handlungsunwert fand im Rahmen der psychischen Faktoren zunächst, ob-
gleich selten, die verminderte Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten Erwähnung.727 
Auch die Jugend mancher Angeklagter wirkte sich in einigen Fällen unter Umständen 
positiv aus, da die Strafkammern davon ausgingen, dass gerade die jüngeren Täter die 
Folgen ihres Handelns nicht überblicken konnten728 oder sich aufgrund ihrer Unerfah-
renheit leichter zu Straftaten überreden ließen.729 Jedoch fand umgekehrt auch ein höhe-
res Alter Erwähnung. Ohne dass begründet wurde, warum sich dieser Umstand strafmil-
dernd auswirkte, wurde bei wenigen der über 50-Jährigen Täter diese Tatsache zu ihren 
Gunsten verbucht.730 Einmal wurde das Alter der Angeklagten (59 Jahre) auch zum An-
lass genommen, um von einem Berufsverbot abzusehen, da die Richter davon ausgin-
gen, dass es ihr angesichts ihrer Betagtheit schwerfallen würde, sich eine andere Exi-
stenzgrundlage aufzubauen.731

Einer der entscheidenden Faktoren bei der Strafzumessung waren weiterhin die der 
Tat zugrundeliegenden Beweggründe und Ziele. Dort fanden auch am ehesten die be-
sonderen Zeit- sowie die individuellen Lebensumstände der Täter Berücksichtigung. Das 
Handeln aus einer Notlage heraus war dabei ein durchaus anerkanntes Kriterium zur 
Strafmilderung. Einzelne Handlungen, die „der Not des Augenblicks“ 732 oder der „all-
gemeinen wirtschaftlichen Not“733 entsprangen, wurden so milder beurteilt. Auch eine 

725 So z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 21. Juni 1948, Az. KLs 286/47, Nr. 2045, S. 5; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 6.

726 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 14.
727 So nur in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751, S. 10.
728 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 33.
729 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 10; ähnlich 

auch LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 33.
730 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 14; LG Nürnberg-Fürth, 
3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 14.

731 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 15.
732 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 06. März 1947, Az. KLs 167/46, Nr. 1836, S. 3.
733 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 3.
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ungünstige finanzielle Lage, die zu großer Not führte, wurde strafmildernd berücksich-
tigt, obwohl diese „teilweise durch eigenes Verschulden“ verursacht worden war.734 Eine 
Notsituation konnte auf verschiedenen Faktoren beruhen. Die unmittelbaren Kriegsfol-
gen, wie die Rückkehr aus längerer Kriegsgefangenschaft und die daraus resultierende 
Unterernährung des Täters oder eines seiner Angehörigen, der erst wieder „herauszu-
füttern“ war,735 wurden als solche Notlage gesehen, die auch strafmildernd berücksich-
tigt wurde.736 Gleiches galt, wenn ein Angeklagter aufgrund langen Militärdienstes und 
anschließender Kriegsgefangenschaft nun arbeitslos war.737 Auch die Tatsache, dass ein 
Kriegsheimkehrer aufgrund der schmerzhaften Folgen einer Kriegsverletzung auf dem 
Schwarzmarkt tätig wurde, um sich so ein Betäubungsmittel finanzieren zu können, 
wurde straferleichternd berücksichtigt.738 Ähnlich wurde bei einer Verwundung verfah-
ren, durch welche ein Täter seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben konnte und so in 
finanzielle Schwierigkeiten geriet.739 Aber auch ohne das Hinzutreten weiterer Faktoren 
wurde eine Kriegsverletzung zugunsten des Täters berücksichtigt.740 Unabhängig von ei-
nem Kriegseinsatz galt ebenso ein im Allgemeinen angegriffener Gesundheitszustand als 
straferleichternd, wenn die Schwarzhandelsgeschäfte wenigstens auch zum Teil vorge-
nommen wurden, um diesem abzuhelfen.741 Ein derart „leidender Zustand“ machte „eine 
Freiheitsstrafe [...] ohnedies fühlbarer“.742

Besonders häufig wurde im Rahmen der bejahten Notsituation darauf eingegangen, 
ob die Angeklagten Güter für versorgungsbedürftige Angehörige benötigten. So wur-
de einem Angeklagten, der für Frau und neun Kinder zu sorgen hatte, diese mit wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten einhergehende Gegebenheit zugute gehalten.743 Gleiches 
galt in mehreren Fällen, wenn die Täter Kinder oder andere versorgungsbedürftige Fa-
milienmitglieder hatten und aus Sorge um deren Ernährung handelten.744 Auch extreme 
persönliche Schicksalsschläge – ein Angeklagter hatte im Krieg zwei Söhne und einen 

734 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 13.
735 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 13.
736 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 3; LG Nürnberg-

Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 22; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 8.

737 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15; ähnlich auch 
LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 32.

738 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 12.
739 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8.
740 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 22; LG Nürnberg-Fürth, 
2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 34.

741 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 13 f.; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 8.

742 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 8.
743 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 3.
744 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 9; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 17; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 27.
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Schwiegersohn verloren und seine Tochter eine Behinderung erlitten, weshalb er nun 
auch für seine Enkelkinder Sorge trug – fanden in den Urteilen Erwähnung und trugen 
zur Strafminderung bei.745 Hingegen wurde in einem weiteren Falle deutlich gemacht, 
dass die schwierige Ernährungssituation als solche fast jeden traf und deshalb die Sor-
ge um kranke oder bedürftige Familienangehörige nicht als strafmildernder Grund ak-
zeptiert wurde.746 Auch der allgegenwärtige Mangel an bestimmten Betriebsgegenstän-
den wurde von der ersten Strafkammer nicht als zu berücksichtigender strafmildernder 
Grund anerkannt, denn „schließlich leidet jeder Deutsche mehr oder weniger unter dem 
Mangel bestimmter Artikel“.747 Paradoxerweise wurde jedoch in erstgenanntem Fall die 
Sorge um die Ernährung kranker Familienmitglieder bei einem anderen Angeklagten 
dennoch als strafmildernder Grund genannt. Insofern sind die Erwägungen bezüglich 
der Strafzumessung an dieser Stelle inkonsistent. In einem anderen Urteil äußerten sich 
die Richter vermittelnd dahingehend, dass die Sorge um seine Familie die Betätigung des 
Angeklagten auf dem schwarzen Markt erklärbar, wenn auch nicht entschuldbar mach-
te.748

Die Begründung einer Notlage konnte schließlich auf der erst kurz zurückliegenden 
Entlassung aus dem KZ, aber auch aus einer anderen Strafanstalt fußen.749 Bereits die zu-
rückliegende Inhaftierung im KZ selbst und die damit verbundenen Nachteile konnten 
eine Strafmilderung begründen.750 Ähnlich verhielt es sich, wenn die Täter von Bom-
benschäden hart getroffen waren und sich deshalb in einer Notlage befanden.751 Auch 
der Umstand, dass ein Täter Flüchtling war, wurde wenigstens erwähnt und zählte zu 
denjenigen Faktoren, die strafmildernd berücksichtigt wurden752 – insbesondere dann, 
wenn er einen Großteil seines Besitzstandes verloren hatte753 oder damit bei jungen Men-
schen der Verlust des sozialen Umfeldes einherging.754 Die direkten oder indirekten Fol-
gen des Dritten Reichs und des Krieges für den einzelnen Menschen wurden so im Rah-
men der Strafzumessung berücksichtigt. Die so oft angesprochene Notlage beruhte also 
in den allermeisten Fällen auf persönlichen Schicksalsschlägen und Verhältnissen und 
nicht auf der allgemein herrschenden Mangelsituation. Dies ist nur konsequent bedenkt 
man, dass alles andere der Intention der Gesetze und Verordnungen zur Schwarzmarkt-
bekämpfung widersprochen hätte. Die allgemeine Notlage war für jedermann fühlbar, 
sodass nur besondere, darüber hinausgehende Umstände dazu geeignet sein konnten, 

745 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 6.
746 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 25.
747 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 6.
748 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 22.
749 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 21 f.
750 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 17.
751 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 34.
752 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 12.
753 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15.
754 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 17.
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strafmildernd zu wirken. Dies korreliert mit der zuvor erläuterten Ansicht, dass eine 
Besserstellung gegenüber der Allgemeinheit strafschärfend wirkte.

Positiv wirkte es sich außerdem aus, wenn die auf dem Schwarzmarkt erworbenen Wa-
ren dazu dienen sollten, einen durch den Krieg zerstörten Betrieb wieder aufzubauen 
und zur Produktion zu führen.755 Dazu zählte auch das Beiseiteschaffen von Betriebs-
mitteln, an denen ein allgegenwärtiger Mangel bestand, die aber zur Fortführung des 
Geschäftes unverzichtbar waren.756 Den nicht zu vernachlässigenden Stellenwert, den 
das Streben der Menschen nach der Aufrechterhaltung der Produktion im Rahmen der 
Strafzumessung hatte, wird auch daran deutlich, dass es einem Angeklagten zugute ge-
halten wurde, dass er vor allem seinen Betrieb am Laufen halten wollte und erst daraus 
seine Strafbarkeit erwuchs.757

Ebenso wurde es den Tätern positiv angerechnet, wenn sie bei ihren Schwarzmarktge-
schäften nicht in Bereicherungsabsicht handelten, sondern die daraus erhaltenen Güter 
aus altruistischen Gründen an Andere weitergaben.758 So wurde es einem Angeklagten 
zugute gehalten, dass er Schwarzschlachtungen nicht aus Egoismus vornahm, sondern 
das daraus gewonnene Fleisch seinen ehemaligen Mithäftlingen im KZ überließ.759 Ein 
anderer Täter durfte auf eine mildere Strafe hoffen, weil er die schwarz erworbenen Gü-
ter nicht nur für sich und seine Familie verwendete, sondern auch an weitere Perso-
nen, wie beispielsweise einen Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft, weitergab.760 
Dementsprechend wirkte es sich für eine andere Täterin ebenso positiv aus, dass sie die 
schwarz erworbenen Lebensmittelmarken an Soldaten, Flüchtlinge, Kriegsgefangene, 
„Polenfrauen“ oder bedürftige Freunde und Verwandte abgab.761

Der bei der Tat aufgewendete Wille spielte an verschiedenen Stellen eine Rolle. Sofern 
der Angeklagte bei der Tatbegehung aus Nachlässigkeit oder besonderer Aufregung her-
aus gehandelt hatte, wurde ihm dies strafmildernd ausgelegt. Gleiches galt, wenn den Tä-
tern die Tatbegehung aus den unterschiedlichsten Gründen besonders leicht gemacht 
wurde. Dies geschah beispielsweise dann, wenn der Täter einer sich „bietenden Gelegen-
heit zum Opfer“ fiel.762 Teils wurde die Tatbegehung auch durch offizielle Stellen begün-
stigt, etwa durch unklare persönliche Aussagen zur Legalität bestimmter Handlungen, 
sodass hier nur ein geringer Vorwurf gemacht werden konnte.763 Ähnlich leicht wurde 
die Tatausführung einer anderen Angeklagten durch die „laxe Dienstauffassung“ in ei-

755 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 6; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 07. April 1948, Az. KLs 279/47, Nr. 2039, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 1. Straf-
kammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 11.

756 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Februar 1948, Az. KLs 220/47, Nr. 2007, S. 7.
757 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 14.
758 So z.B. in LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 19. März 1948, Az. KLs 266/47, Nr. 2030, S. 3.
759 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 21.
760 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 23.
761 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 26.
762 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 15.
763 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 17.
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ner Kartenstelle gemacht.764 Auch darüber hinaus wirkte es sich bei der Strafbemessung 
positiv aus, wenn Menschen zur Tatausführung durch das Handeln Anderer oder äu-
ßere Umstände verleitet wurden. So wurde angenommen, dass Angeklagte wegen der 
„knappen Winterzuteilungen“ im ersten Nachkriegswinter leichter zu Tätigkeiten auf 
dem schwarzen Markt verführbar waren.765 Ein ähnlicher „ungeheure[r] Grad der Ver-
suchung“ wurde beispielsweise bei der beruflichen Tätigkeit im Rahmen des Drucks von 
Lebensmittelmarken angenommen.766 Gleiches galt insbesondere nach Kriegsende, als in 
den Kartenstellen geringere Kontrollmechanismen bestanden und auch die Vorgesetz-
ten – nach Ansicht des Gerichts – ihren Aufgaben nicht vollständig gerecht wurden, wes-
halb eine umso größere Versuchung bestand.767 Bei einer anderen Angeklagten nahmen 
die Richter an, „dass nicht jedem Menschen in seiner grossen Not die innere Haltung ge-
geben ist, um jeder Verlockung zu widerstehen.“768 An dieser Stelle wirken die Ausfüh-
rungen gegenüber der Täterin fast schon schulmeisterlich. Es wirkte sich außerdem po-
sitiv aus, wenn die Angeklagte in die Kriminalität nur „hineingeschlittert“ waren oder 
sich „hinreißen“ ließen, ohne mit ausgeprägtem verbrecherischen Willen zu handeln.769

Gerade im Hinblick auf die angesprochene Versuchung, der die Menschen ausgesetzt 
waren, die in sensiblen beruflichen Positionen arbeiteten, ist ein gewisser Widerspruch 
feststellbar. Bei den strafschärfenden Faktoren wurde erwähnt, dass eine solche Tätig-
keit ein hohes Maß an Verantwortung mit sich brachte, sodass sich ein Regelverstoß die-
ser Personen umso negativer auswirkte. Hier wird hingegen dahingehend argumen-
tiert, dass sich die mit der einschlägigen Arbeit einhergehenden großen Verlockungen 
zu Gunsten des Angeklagten auswirkten. Auch Landwirten gegenüber wurde der einfa-
chere Zugang zu Lebensmitteln negativ hervorgehoben, ohne dass hier die zweifellos be-
stehende Versuchung strafmildernd wirkte.

Im Rahmen des Maßes der Pflichtwidrigkeit wirkte es sich– spiegelbildlich zu den 
strafschärfenden Faktoren – strafmildernd aus, wenn einer der Täter einen geringen Ta-
tanteil geleistet hatte oder erst durch die Intervention des Haupttäters zur Tatausführung 
überredet worden war. Gleiches galt, wenn ein Täter in sozialer oder finanzieller Hin-
sicht von einem Anderen abhängig war und nur so zur Tatausführung kam.

Ein geringeres Maß an Pflichtwidrigkeit wurde auch in Konstellationen angenommen, 
in denen das Tatgeschehen in den Kontext zu den besonderen Umständen der jeweiligen 
Begehungszeit gesetzt wurde. Am häufigsten geschah dies in denjenigen Verhandlun-
gen, die sich mit Delikten befassten, die kurz nach Kriegsende begangen worden waren. 
764 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 26.
765 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 23.
766 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 25.
767 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 14.
768 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 27; in 

eine ähnliche Richtung auch LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 
239/48, Nr. 2259, S. 20.

769 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8; LG Nürn-
berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 13. Mai 1948, Az. KLs 72/48, Nr. 2126, S. 5; LG Nürnberg-Fürth, 1. gro-
ße Strafkammer, U. v. 05. Oktober 1948, Az. KLs 193/48, Nr. 2223, S. 9.
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Diese Phase wurde als „Zeit des allgemeinen Zusammenbruchs“,770 in der „Unklarheit 
und mangelnde Ordnung“771 herrschten, sowie als „Zeit allgemeiner Verwirrung und der 
Lockerung der Rechtsauffassung“772 bezeichnet. In jener Phase waren „Begriffe von Recht 
und Unrecht bei einem Großteil der Bevölkerung erheblich ins Wanken geraten “.773 Da-
her wurden „mehrere[...] bedenkliche[...] Handhabungen“ toleriert774 und Täter, die in 
jener Zeit auf dem schwarzen Markt handelten, dürften nach Ansicht des Gerichts „ein 
Opfer der allgemeinen Lockerung der Begriffe von Recht und Unrecht“ geworden sein.775 
Bei einem Angeklagten wurde außerdem davon ausgegangen, dass nach dem Zusam-
menbruch und seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft das Rechtsbewusstsein bei ihm 
und auch der Allgemeinheit „noch nicht wieder so recht gefestigt“ gewesen war.776 Diese 
Argumentation wurde nur für im Jahr 1946 oder in der ersten Jahreshälfte 1947 begange-
ne Taten in dieser Weise geführt. Dies ist kohärent mit den Wertungen des Straffreiheits-
gesetzes, das für die in und vor diesem Zeitraum begangenen Taten Amnestie gewähr-
te, sofern sie beispielsweise unter dem Eindruck des Zusammenbruchs und der damit 
einhergehenden Verwirrung begangen worden waren. Das Straffreiheitsgesetz trat erst 
nach diesen Urteilen in Kraft, kann also nicht als Orientierungshilfe gedient haben. Den-
noch zeigt sich eine gewisse Konsistenz, mit der Gesetzgebung und Rechtsprechung die 
moralische Orientierungslosigkeit, die mit dem Ende des Krieges und des Dritten Rei-
ches sowie der anschließenden Besatzung einherging, in die Straferwägungen aufnah-
men. Der gesellschaftliche und politische Kontext fand an dieser Stelle also auch zugun-
sten der Angeklagten Berücksichtigung. Seltener war dies auch noch an anderen Stellen 
der Fall. So wurde gegen Ende des Untersuchungszeitraums ähnlich verfahren, als Zwei-
fel darüber bestanden, ob einzelne Bewirtschaftungsvorschriften überhaupt noch fortbe-
standen und diese wurden von den Behörden auch zum Teil nicht mehr mit aller Stren-
ge durchgesetzt oder manche Verhaltensweisen wie beispielsweise Hortungen wurden 
sogar stillschweigend geduldet.777 Anderen Angeklagten wurde es zugute gehalten, dass 
sie „von der Unmoral der Zeit, nur noch zu kompensieren, angesteckt sind“, weshalb „sie 
vielleicht darin gar nicht mehr so sehr etwas Strafbares erblicken“.778

Schlussendlich fand auch das Vor- bzw. Nachtatverhalten Berücksichtigung. Einer der 
wichtigsten Faktoren waren dabei wiederum mögliche Vorstrafen. Sofern keine, keine 
einschlägigen oder nur geringfügige Vorstrafen vorhanden waren, wurde dies den Ange-
klagten zugute gehalten. Von den 178 Malen, in denen vorherige Strafen erwähnt wur-

770 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 26.
771 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 14.
772 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 21.
773 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 12.
774 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 14.
775 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 26.
776 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 3.
777 LG Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 27. September 1948, Az. KLs 199/48, Nr. 2228, S. 14; 

LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 16 f.; LG 
Nürnberg-Fürth, 3. große Strafkammer, U. v. 20. Juli 1949, Az. KLs 288/48, Nr. 2299, S. 11.

778 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 27. April 1948, Az. KLs 54/48, Nr. 2113, S. 11.
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den, wurde in 86% der Fälle die bisherige Straflosigkeit bzw. die nur geringfügigen oder 
nicht einschlägigen Strafen positiv hervorgehoben. Dies ist nach heutigen Maßstäben 
eine sehr hohe Quote der Straflosigkeit.779 Allerdings sind in diesen 86% auch Fälle ent-
halten, in denen lediglich keine einschlägige Verurteilung erwähnt wurde, wobei offen 
bleibt, ob bereits anderweitige Strafen ausgesprochen wurden. Somit sind die Zahlen 
hinsichtlich der rückfälligen Täter nicht ausreichend aussagekräftig. Die bisherige gute 
Führung stellte gleichzeitig auch den am häufigsten genannten Grund zur Strafmilde-
rung dar. Einem Wiederholungstäter wurde im Übrigen zugute gehalten, dass er seine 
sämtlichen Taten erst nach Ausbruch des Krieges sowie in der Nachkriegszeit begangen 
hatte, weil er durch die schwierigen Verhältnisse dazu verleitet worden war.780 Außer-
dem ist darauf hinzuweisen, dass die Strafkammern frühere politische Strafen mehr-
mals explizit nicht berücksichtigten. Hier war also eine klare und wohl auch offiziell so 
vorgegebene Distanzierung von der NS-Herrschaft zu beobachten. Folgerichtig wirkten 
sich auch Straftaten, die KZ-Aufenthalte zur Folge gehabt hatten, nicht nachteilig auf die 
Strafzumessung aus.781 Gleiches galt für Strafen im militärischen Kontext.782

Sofern die Angeklagten außerdem bislang durch eine aus richterlicher Sicht einwand-
freie Lebensführung aufgefallen waren und so beispielsweise insbesondere ihre Geschäf-
te ordentlich und ohne Beanstandungen geführt hatten, wurde ihnen dies ebenfalls zu-
gutegehalten. In diesem Kontext wirkte es sich für einen Metzgereiinhaber positiv aus, 
dass er die Überbestände, wegen deren Hortung er nach dem KRG Nr. 50 verurteilt wur-
de, nicht auf „unlautere Art und Weise“ erworben hatte, sondern sie aus den allgemei-
nen Zuteilungen heraus erwirtschaftet hatte.783 Die Richter bezogen es ebenfalls in ihre 
Überlegungen mit ein, wenn die Täter dazu beitrugen, dass Schwarzhandel überhaupt 
erst aufgedeckt werden konnte bzw. dessen Fortgang unterbunden werden konnte.784 We-
nig überraschend wirkte sich schließlich auch ein Geständnis oder offensichtliche Reue 
strafmindernd aus und stellte eine weitere der am häufigsten berücksichtigen Erwägun-
gen dar.

Schlussendlich lässt sich außerdem beobachten, dass die für die Angeklagten positiven 
Faktoren bei der Strafzumessung oft weitaus knapper dargestellt wurden als die straf-
schärfenden. In nicht wenigen Fällen wurden lediglich die offensichtlichsten Umstände, 
wie beispielsweise die bisherige Straflosigkeit oder ein Geständnis aufgeführt, während 
den strafschärfenden Faktoren, auch gerade im Hinblick auf die Darstellung der Ernäh-
rungslage, deutlich mehr Aufmerksamkeit eingeräumt wurde. Es ist jedoch festzustellen, 
dass die Ausführlichkeit der Abwägung der strafmildernden Faktoren gerade in den spä-

779 Zum Vergleich: Schäfer/Sander/van Gemmeren, Rn. 647.
780 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 24. Februar 1949, Az. KLs 287/48, Nr. 2298, S. 17.
781 So z.B. LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 5
782 So z.B. LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 14 f.; LG 

Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 17 f.
783 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 7.
784 So z.B. LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721, S. 40; LG Nürn-

berg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 11. Dezember 1947, Az. KLs 224/47, Nr. 2010, S. 9.
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teren Urteilen zunahm und dort beispielsweise auch mehr Wert darauf gelegt wurde, die 
Lebenssituation oder die persönlichen Umstände der Angeklagten darzustellen. Ähnli-
ches galt auch für die Anfangsphase der Schwarzmarktrechtsprechung der Nachkriegs-
zeit, sodass vor allem 1947 und weitgehend auch 1948 die strafmildernden Faktoren be-
sonders knapp abgehandelt wurden.

c. Zusammenfassung
Im Rahmen der Strafzumessungskriterien ist festzuhalten, dass sich die Erwägungen 
größtenteils an den auch heute noch üblichen Kategorien orientierten und daher oft gut 
nachvollziehbar sind. Auffällig ist jedoch, dass sich auch die Ernährungslage und ande-
re Ereignisse, wie das Kriegsende und die Folgen des Krieges selbst in den richterlichen 
Überlegungen niederschlugen. Gerade an dieser Stelle wurden teils sehr emotionale, 
teils beinahe pathetische Formulierungen verwendet, bei denen in manchen Fällen die 
Verachtung den Tätern gegenüber spürbar war. Die sogenannten „professionellen Schie-
ber“ wurden dabei besonders negativ gesehen, obwohl nicht immer ersichtlich war, wor-
auf sich deren Einordnung als solche stützte. In engem Zusammenhang damit steht auch 
die Berücksichtigung der Menge an betroffenen Gütern. Diese war eine der am häu-
figsten erwähnten Erwägungen im Rahmen der Strafzumessung, wobei sich eine große 
Menge in sehr vielen Fällen strafschärfend auswirkte. Auch die Tätigkeiten der ländli-
chen Bevölkerung und insbesondere der Landwirte auf dem schwarzen Markt wurde im 
Besonderen verurteilt, da diese nach Ansicht des Gerichts ohnehin weniger Ernährungs-
sorgen hatten. Die schwierigen Umstände der damaligen Zeit wurden den Angeklagten 
jedoch auch teilweise zugute gehalten, beispielsweise wenn zum Zeitpunkt der Tatbege-
hung Unklarheit über die bestehenden gesetzlichen Regeln herrschte oder die Delikte in 
der chaotischen Phase des Umbruchs nach Kriegsende begangen wurden.

Abschließend ist anzumerken, dass im Rahmen der Strafzumessungskriterien nur er-
forscht werden kann, welche Kriterien Berücksichtigung fanden, in welchem Kontext 
und in welchem Tonfall sie erwähnt wurden. Inwieweit die einzelnen Faktoren sich 
schlussendlich in der ausgesprochenen Strafe niederschlugen, kann nicht untersucht 
werden. So sind Fälle zu beobachten, in denen trotz der Erwähnung mehrerer Straf-
milderungsgründe dennoch hohe Strafen ausgesprochen wurden. Aufgrund der Un-
terschiedlichkeit der Straftaten und zugrundeliegenden Umstände wie beispielsweise 
abweichenden Tatbeteiligungen ist es unmöglich, hier Vergleiche anzustellen. Die Straf-
zumessungserwägungen gewähren daher Einblicke in die Gedankenwelt der Richter, der 
konkrete Einfluss der einzelnen Faktoren auf die ausgesprochene Strafe muss aber offen 
bleiben.

3. Unterschiedliche Behandlung
Nach der Erläuterung der relevanten Strafzumessungserwägungen stellt sich die Frage, 
ob im Rahmen der Strafen bewusst oder unbewusst anhand weiterer Kriterien differen-
ziert wurde. Neben den klar und objektiv feststellbaren Faktoren wie der Menge der bei-
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seitegeschafften Güter oder Vorstrafen könnten so noch weitere Umstände Einfluss auf 
die Strafzumessung und die Strafhöhe genommen haben.

a. Unterschiede zwischen den Geschlechtern
Es ist denkbar, dass Frauen und Männer bei der Strafzumessung unterschiedlich be-
handelt wurden. Dieser Eindruck entsteht aufgrund einzelner Aussagen, die speziell 
auf das Geschlecht abzielen. So wurde manchmal im Rahmen der Strafzumessung be-
tont, dass es sich um „bisher unbestrafte Frauen“ handle.785 Einmal erwähnte die dritte 
Strafkammer sogar als Strafmilderungsgrund: „eine Freiheitsstrafe wirkt für sie als Frau 
auch seelisch stärker als bei einem Mann“.786 Andererseits wurde es einer anderen Täte-
rin vorgeworfen, dass sie als Mutter verpflichtet gewesen wäre, ihren Sohn von seinen 
Schwarzmarkttaten abzuhalten.787 Eine vergleichbare Pflicht wurde für mitangeklagte Vä-
ter von Tätern nicht angesprochen.

Derartige Äußerungen wurden zum Anlass genommen, um die Strafhöhe im Hinblick 
auf das Geschlecht zu untersuchen. Bei der statistischen Auswertung muss berücksich-
tigt werden, dass nur gegenüber 69 Frauen ein Schuld- oder Freispruch erfolgte, sodass 
Einzelfälle umso stärker ins Gewicht fallen. Zunächst ist zu beobachten, dass anteilig ge-
genüber Frauen häufiger Geldstrafen ausgesprochen wurden als dies im Durchschnitt 
der Fall war (30,4% gegenüber 21,8%788). Insbesondere niedrige Geldstrafen kamen da-
bei häufig vor. Haftstrafen von unter drei Monaten wurden anteilig fast doppelt so oft ge-
genüber Frauen ausgesprochen wie dies bei allen Angeklagten gemeinsam der Fall war. 
Auch Haftstrafen von drei bis unter sechs Monaten wurden bei den Täterinnen etwas 
häufiger verhängt als im Allgemeinen. Dieses Bild änderte sich bei denjenigen Gefäng-
nisstrafen von sechs Monaten und mehr: Gegenüber den weiblichen Angeklagten wur-
den seltener derartige Sanktionen ausgesprochen. Gleiches galt bei Haftstrafen von sechs 
Monaten bis unter einem Jahr. Schließlich wurde lediglich eine Angeklagte (= 1,4%) zu 
einer mehr als zweijährigen Haftstrafe verurteilt und keine Einzige zu Zuchthaus. Im all-
gemeinen Durchschnitt mussten immerhin 6,6% aller Angeklagten eine solch lange Ge-
fängnis- oder Zuchthausstrafe antreten. Bei der Zahl an Freisprüchen ergaben sich keine 
geschlechterspezifischen Unterschiede. Auffällig ist aber, dass weitaus weniger Frauen in 
den Genuss des Straffreiheitsgesetzes kamen. Allerdings kann dies kann unter Umstän-
den mit dem beschränkten Anwendungszeitraum dieser Normen zusammenhängen, der 
in eine Zeit fiel, in der ohnehin weniger Frauen als in der Anfangszeit der Schwarzmarkt-
rechtsprechung vor Gericht standen.

Man kann demnach festhalten, dass die Strafen Frauen gegenüber etwas milder ausfie-
len als im Durchschnitt aller Angeklagten. Gerade die eingangs erwähnten Zitate könn-

785 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 37.
786 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 17.
787 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. September 1948, Az. KLs 181/48, Nr. 2215, S. 27.
788 Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Anteil der Frauen, die zu einer bestimmten Strafe verurteilt 

wurden, an den weiblichen Angeklagten, denen gegenüber ein Urteil erfolgte bzw. den Anteil der Ange-
klagten gleich welchen Geschlechts an allen Angeklagten, über die ein Urteil gesprochen wurde.
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ten somit den Schluss nahelegen, dass die Richter im Allgemeinen Frauen gegenüber 
wohlwollender eingestellt waren und daher eher Milde walten ließen. Dies kann jedoch 
nicht pauschal angenommen werden. Zum einen sind die Fälle, in denen im Rahmen 
der Strafzumessung speziell auf das Geschlecht eingegangen wurde, eher rar gesät, und 
nicht ausschließlich mildernd zu bewerten. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass es 
kaum eine Konstellation gab, in der ein Mann und eine Frau die exakt gleichen Taten be-
gingen, den gleichen Tatbeitrag leisteten und auf welche die gleichen strafschärfenden 
und –mildernden Umstände zutrafen. Der Fall beinahe jedes einzelnen Angeklagten ist 
so unterschiedlich, sodass ein Vergleich unmöglich erscheint. Zumindest war eine Un-
gleichbehandlung von Männern und Frauen in einigermaßen ähnlichen Konstellatio-
nen während eines einzelnen Prozesses nicht offensichtlich. Es ist außerdem denkbar, 
dass Frauen angesichts der damaligen sozialen Umgangsformen und Werte seltener eine 
Führungsrolle bei der Tatausführung übernahmen und bei manchen Handlungen, wie 
beispielsweise Schwarzschlachtungen, ohnehin kaum die praktisch bedeutsamsten Ta-
thandlungen übernehmen konnten. Insofern kann zwar festgehalten werden, dass die 
Strafen Frauen gegenüber milder ausfielen. Ob diese Unterschiede in ihrem Geschlecht 
selbst oder vielmehr in praktischen Gründen hinsichtlich der Tatausführung zu sehen 
sind, muss jedoch offenbleiben.

b. Umgang mit ehemaligen KZ-Insassen
Die Erwähnung von Konzentrationslagern im Kontext der Strafzumessung ist ebenfalls 
von Interesse. Zum einen, weil dies eine zeitspezifische Erwägung der Strafzumessungs-
faktoren darstellte, zum anderen, da so auch Rückschlüsse auf den Umgang der Justiz 
mit dem verbrecherischen System der Nationalsozialisten gezogen werden können.

Wie bereits angesprochen, wurde eine zurückliegende Inhaftierung in einem KZ straf-
mildernd berücksichtigt.789 So erkannten die Richter an, dass ein Angeklagter „als poli-
tischer K.Zettler während des Dritten Reiches schwere Nachteile erlitten hat“.790 Diese 
Äußerung passt auch zu den bisherigen Erwähnungen von Konzentrationslagern. Wie 
bereits im ersten Kapitel (unter Punkt C.I.1.f) dargestellt, wurde eine Wegnahme von 
Lebensmitteln aus den Kontingenten ehemaliger KZ-Häftlinge als besonders verwerf-
lich wahrgenommen, da diese besonders schlecht gestellt und bedürftig waren.791 Auch 
nahm man an, dass diese Menschen „auf Grund der in den Jahren 1933 bis 1945 er-
duldeten Leiden“ bei der Verteilung von Nahrungsmitteln bevorzugt behandelt werden 
mussten.792 Diese Gesamtschau an Äußerungen zeigt, dass die Nürnberger Richter die In-
haftierung in Konzentrationslagern als durchaus unrechtmäßig beurteilten und so in ih-
ren Urteilen darauf hinwirkten, die dort erlittenen Erfahrungen als strafmildernd zu be-

789 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 5; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 22; LG Nürnberg-Fürth, 2. gro-
ße Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 17.

790 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 17.
791 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 17.
792 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 13.
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rücksichtigen. Dass die KZ-Häftlinge Schlimmes erdulden mussten und daher in der 
Nachkriegszeit teilweise besser gestellt wurden, wurde keineswegs in Zweifel gezogen, 
sondern an den relevanten Stellen entsprechend umgesetzt. Eventuelle Ressentiments 
gegenüber den Häftlingen waren an keiner Stelle feststellbar, sodass vielmehr davon aus-
gegangen werden kann, dass die Richter zumindest nicht mehr offensichtlich von der 
NS-Ideologie beeinflusst waren.

Ob die ehemaligen KZ-Insassen jedoch grundsätzlich milder bestraft wurden, kann 
nicht festgestellt werden. Zwei der drei Angeklagten, bei denen dieser Aspekt im Rah-
men der Strafzumessung erwähnt wurde, wurden zu mehr als eineinhalb Jahren Gefäng-
nis verurteilt,793 der Dritte zu einer Geldstrafe von 150 DM.794 Aufgrund der niedrigen 
Anzahl an KZ-Häftlingen dürften diese Zahlen jedoch kaum einer weitergehende Aus-
sagekraft haben.

c. Umgang mit Kriegsfolgen unterschiedlicher Art
Im Rahmen der Strafzumessungskriterien ist auch die Berücksichtigung der verschie-
densten Kriegsfolgen von Interesse. Dazu zählten Bombenschäden ebenso wie die Eigen-
schaft als Flüchtling, Kriegsverletzungen, Kriegsgefangenschaft oder eine lange Dienst-
zeit als Soldat.

Sofern Menschen ausgebombt wurden, wurde das aufgrund der daraus entstehenden 
Notsituation zu ihren Gunsten berücksichtigt.795 Allerdings wurde dies nur verhältnis-
mäßig selten erwähnt bedenkt man den eingangs beschriebenen hohen Zerstörungsgrad 
Nürnbergs. Auch wenn dieser im ländlichen Umland deutlich geringer gewesen sein 
dürfte, kann doch davon ausgegangen werden, dass weitaus mehr Angeklagte von der 
Zerstörung ihrer Wohnungen betroffen waren, als dies von den Richtern angesprochen 
wurde. Gerade in den ersten Monaten und Jahren nach Kriegsende fand dieser Um-
stand nie Erwähnung, sondern erst ab 1948, sodass davon ausgegangen werden kann, 
dass Bombenschäden nur sehr selten eine Rolle im Rahmen der Strafzumessung spiel-
ten. In den Urteilen, in denen sie bei der Strafzumessung Berücksichtigung fanden, wur-
den häufig dennoch recht hohe Strafen erwähnt, die nicht unter acht Monaten Gefäng-
nishaft lagen.

Selten wurde auch die Eigenschaft als Flüchtling im Rahmen der Strafzumessung er-
wähnt. Diese wirkte sich nur in drei Fällen strafmildernd aus, weil die Vertreibung zum 
Verlust des materiellen Besitzes796 und der Heimat als solcher797 geführt hatte oder weil 

793 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 27. Mai 1946, Az. KLs 10/46, Nr. 1692, S. 5; LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 22.

794 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 17.
795 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. Januar 1948, Az. KLs 209/47, Nr. 1999, S. 6; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 31. Mai 1948, Az. KLs 28/48, Nr. 2087, S. 6; LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 34.

796 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15.
797 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 15. September 1948, Az. KLs 100/48, Nr. 2147, S. 17.
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damit die Versorgung bedürftiger Angehöriger einherging.798 Es gab jedoch auch wenig-
stens ein Urteil, aus dem hervorging, dass eine Täterin zwar Flüchtling war, dies jedoch 
im Rahmen der Strafzumessung nicht erwähnt wurde.799 Mithin ist nicht klar, ob sich 
die Vertriebenen-Eigenschaft in jedem Falle positiv auswirkte oder ob sie zum Teil un-
erwähnt und unberücksichtigt blieb. Wenn der Status als Flüchtling in den Strafzumes-
sungsgründen angesprochen wurde, führte dies keineswegs zu einer auffallend milden 
Strafe. Vielmehr wurden die besagten drei Angeklagten jeweils zu relativ hohen Haft- 
oder sogar Zuchthausstrafen verurteilt.

Auch die Besonderheiten, die der Krieg selbst mit sich brachte, fanden sich zum Teil in 
den Urteilen wieder, auch weil es sich bei den Angeklagten vor allem um Männer han-
delte. Der Militärdienst als solcher wirkte sich dabei naturgemäß nicht in den Erwägun-
gen aus, waren davon doch fast alle Männer entsprechenden Alters betroffen. Weitere 
Faktoren wie eine besonders lange Militärzeit800 oder eine Kriegsverletzung, die die Ge-
sundheit oder Arbeitsfähigkeit des Täters manchmal noch über das Kriegsende hinaus 
beeinträchtigte,801 wurden hingegen strafmildernd berücksichtigt. Gleiches galt für eine 
späte Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, teils verbunden mit einem daraus resultie-
renden, schlechten Ernährungszustand.802 Auch wurde einem Täter zugestanden, dass er 
durch seine lange Gefangenschaft noch Nachholbedarf hatte, was die Einhaltung der Re-
geln der Ernährungswirtschaft betraf.803 Bei den Strafen der Täter, bei denen die Kriegs-
folgen strafmindernd berücksichtigt wurden, fällt auf, dass diese breit gestreut waren 
und von einer geringeren Geldstrafe bis hin zu mehreren Jahren Zuchthaus reichten. 
Die überwiegende Mehrheit der Strafen bewegten sich jedoch im Bereich von zwei bis 
zu sechs Monaten und fiel damit relativ gering aus. Dies könnte dahingehend interpre-
tiert werden, dass ehemaligen Soldaten, die persönlich besonders hart vom Krieg getrof-
fen waren, am ehesten Milde entgegengebracht wurde. Allerdings darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass es sich auch hierbei nur um acht Fälle handelt, sodass eine zuverlässige sta-
tistische Auswertung nicht möglich ist.

Insgesamt betrachtet zeigt sich, dass die Kriegsfolgen, die den Einzelnen trafen, bei 
der Strafzumessung nicht unerwähnt blieben und sich vor allem strafmildernd auswirk-
ten. Besonders großer Raum wurde ihnen jedoch nicht zugestanden, sodass es sich eher 
um Einzelfälle handelte, in denen diese besonderen Umstände Berücksichtigung fan-

798 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 12 f.
799 So in LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 02. März 1948, Az. KLs 208/47, Nr. 1998, S. 12, 14 f.
800 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 22.
801 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 16. Mai 1947, Az. KLs 19/47, Nr. 1865, S. 12; LG Nürnberg-

Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 16. Dezember 1947, Az. KLs 167/47, Nr. 1974, S. 8; LG Nürnberg-Fürth, 1. 
Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkam-
mer, U. v. 11. Januar 1949, Az. KLs 239/48, Nr. 2259, S. 22; LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. 
v. 03. Februar 1949, Az. KLs 261/48, Nr. 2298, S. 34.

802 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. September 1947, Az. KLs 114/47, Nr. 1935, S. 22; LG 
Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 06. April 1948, Az. KLs 38/48, Nr. 2103, S. 15; LG Nürnberg-
Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 08. März 1949, Az. KLs 283/48, Nr. 2294, S. 15.

803 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 3.
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den. Mit Ausnahme der ehemaligen Soldaten kann auch nicht beobachtet werden, dass 
die Strafen auffallend niedrig ausfielen, es war eher das Gegenteil der Fall. Kaum je wur-
den beispielsweise bei Erwähnung der angesprochenen Umstände nur Geldstrafen ver-
hängt. Möglicherweise ist dies aber bei näherer Betrachtung weniger überraschend: Aus-
führliche Strafzumessungserwägungen wurden meist dann vorgenommen, wenn es sich 
um Taten größeren Ausmaßes handelte und damit auch eine höhere Strafe im Raum 
stand. Bei den geringeren Delikten wurden im Rahmen der strafmindernden Faktoren 
dagegen häufig nur die offensichtlichsten Umstände wie beispielsweise ein Geständnis 
oder die bisherige Straflosigkeit erwähnt. Insofern ist es denkbar, dass sich die Kriegsfol-
gen tatsächlich strafmildernd auswirkten, auch wenn die Strafen insgesamt höher als üb-
lich ausfielen.

4. Fazit
a. Äußerungen der Richter als Spiegel der öffentlichen Meinung
Die Äußerungen der Strafkammern im Rahmen der Strafzumessung eignen sich dazu, 
herauszulesen, welche Handlungsweisen oder Eigenschaften als besonders verachtens-
wert galten. Grundsätzlich kann hier festgestellt werden, dass diejenigen Menschen mit 
besonders wenig Verständnis rechnen konnten, die eine Betätigung auf dem Schwarz-
markt nach Ansicht der Richter – stellvertretend für die Allgemeinheit – nicht notwen-
dig zum Überleben brauchten. An dieser Stelle manifestiert sich insbesondere die Ab-
neigung, die die Nürnberger Richter der ländlichen Bevölkerung insbesondere aus dem 
bäuerlichen Milieu entgegenbrachten. Gerade diese Gruppe galt nämlich als weitaus bes-
ser versorgt als die Menschen in der Stadt, weswegen auf deren Schwarzmarkttätigkeiten 
mit besonders viel Unverständnis reagiert wurde. An mehreren Stellen wurde deutlich 
gemacht, dass es im Allgemeinen wenig nachvollziehbar erschien, dass Landwirte und 
deren Familienmitglieder sich überhaupt des schwarzen Marktes bedienten, da sie dies 
doch erst recht nicht nötig gehabt hätten. Manche der entsprechenden Formulierungen 
bei den Strafzumessungserwägungen legen den Schluss nahe, dass die Stadtbewohner 
durchaus mit Neid auf die Landbevölkerung blickten. Dafür spricht auch die Betonung 
der Situation der Städter, die nach Ansicht der Richter ehrlich arbeiteten und dennoch 
mit kleinen Rationen auskommen mussten. Auch im Übrigen gibt es einzelne Äußerun-
gen, aus denen deutlich wird, dass das Tätigwerden auf dem schwarzen Markt bei man-
chen Menschen besonders negativ gesehen wurde, etwa wenn sie keine Angehörigen zu 
versorgen hatten oder aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit aus Sicht des Gerichts ohne-
hin nicht allzu schlecht gestellt waren. Generell wurde es ebenfalls als besonders negativ 
aufgefasst, wenn jemand Gelegenheiten nutzte, die anderen Menschen nicht offenstan-
den. Auch hier ist wieder eine gewisse Missgunst spürbar.

Aufgrund der zum Teil drastischen Äußerungen zu manchen Tätern kann ange-
nommen werden, dass die Abneigung insbesondere den in größerem Umfang tätigen 
Schwarzhändlern gegenüber zum Teil groß war. Die entsprechenden Formulierungen 
gingen in ihrer Abwertung so weit, dass kaum noch von einer bloßen strafrechtlichen 
Missbilligung ausgegangen werden kann. Vielmehr wirkt es so, als ob die Ablehnung tie-
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fer wurzelte und auch auf einer persönlichen Ebene bestand. Dies legt wiederum den 
Schluss nahe, dass nicht nur die Richter, sondern auch weite Teile der Bevölkerung zu-
mindest die in größerem Umfang auf dem Schwarzmarkt Aktiven sehr negativ betrach-
teten. In eine ähnliche Richtung zielen auch vereinzelte Äußerungen, in denen sich die 
Gerichte bei ihren Entscheidungen darauf berief, dass im Allgemeinen ein hartes Durch-
greifen der Justiz erwartet würde, um den schwarzen Markt einzudämmen. Nun kann 
natürlich nicht nachgewiesen werden, ob dies tatsächlich so der Fall war, oder ob die 
Richter dies erwähnten, um die Legitimität ihrer Entscheidung zu untermauern und de-
ren Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen. Dennoch zeigen diese Äußerungen, dass 
sich die Richter möglicherweise in der Rolle sahen, den Anliegen des leidenden Vol-
kes zum Durchbruch zu verhelfen. Dies zusammen mit der persönlichen Betroffenheit, 
denn auch die Richter dürften unter der allgegenwärtigen Nahrungsknappheit gelitten 
haben, dürfte zu den teils durchaus emotional und sogar pathetisch anmutenden Äuße-
rungen geführt haben.

Die tatsächlichen oder vermeintlichen Erwartungen der Bevölkerung waren auch an 
anderer Stelle relevant. Es wurde betont, dass die Allgemeinheit von den zuständigen 
Behörden eine zuverlässige Arbeitsweise erwartete. Das LG sah daher deren Mitarbei-
ter und darüber hinausgehend zum Teil sogar Landwirte und Viehhändler in der Pflicht, 
alles für die Aufrechterhaltung des Bewirtschaftungssystems zu tun und erst recht nicht 
auf dem schwarzen Markt tätig zu werden. Teils konnte daher eine gewisse Anspruchs-
haltung an die entsprechenden Personen beobachtet werden. Dies ist durchaus nachvoll-
ziehbar, bedenkt man die Schlüsselrolle, die sie einnahmen. Nur wenn ein grundsätzli-
ches Vertrauen zu den Verantwortlichen gegeben war, konnte das Markensystem auch 
auf gesellschaftlicher Ebene funktionieren. In eine ähnliche Richtung zielte bekanntlich 
auch das KRG Nr. 50, dessen Intention sich so auch in der Rechtsprechung verwirk-
lichte. Gerade hinsichtlich des erst kurze Zeit zurückliegenden Zusammenbruchs des 
NS-Systems und der daraus resultierenden chaotischen Umstände war es auch in ideo-
logischer Hinsicht wichtig, eine funktionierende Verwaltung zu schaffen, zu der die Be-
völkerung Vertrauen fassen konnte. Die Integrität der Behörden spielte bei der Formung 
eines neuen demokratischen Staates eine wichtige Rolle. Die hohen Erwartungen, die an 
diese speziellen Positionen gestellt wurden, manifestierten sich in der Vorbild-Funktion, 
die einigen beruflichen Tätigkeiten zugeschrieben wurden. Entsprechend negativ wurde 
es daher empfunden, wenn Personen dieser Verantwortung nicht nachkamen und über 
eine nach Ansicht der Richter ungenügende Dienstauffassung verfügten.

Aufmerksamkeit verdient schlussendlich der Umgang mit dem Nationalsozialismus 
und seinen Folgen. Die Richter äußerten sich meist distanziert dieser Zeit gegenüber 
und in keiner der in diesem Kontext getätigten Aussagen war Sympathie erkennbar. Viel-
mehr wurde das Leid der ehemaligen KZ-Insassen gewürdigt und ihnen auch durch die 
Rechtsprechung, wenn möglich, eine bessere Behandlung bei der Lebensmittelverteilung 
zugestanden. Als besonders negativ wurde es überdies empfunden, wenn ein ehemaliger 
Nationalsozialist seine Vergangenheit zu verschleiern suchte. Die entsprechenden Äu-
ßerungen zur NS-Zeit und den Konzentrationslagern erfolgten ohne weitere Begrün-
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dung und wie selbstverständlich. Allerdings dürfte fraglich sein, ob dies auch der allge-
mein herrschenden Auffassung in der breiten Bevölkerung entsprochen hat. Schließlich 
standen die Richter unter besonderer öffentlicher Beobachtung und es kann davon aus-
gegangen werden, dass gerade im Rahmen der Justiz zumindest einige, wenngleich nicht 
alle, der glühendsten Nationalsozialisten im Rahmen der Entnazifizierungsmaßnahmen 
entfernt worden waren. Inwieweit die richterlichen Aussagen repräsentativ für die Allge-
meinheit waren, ist in diesem Punkt daher eher fraglich.

Schließlich lassen einige Äußerungen Rückschlüsse auf andere gesellschaftliche Ten-
denzen wie beispielsweise die damals bestehenden Rollenbilder zu. Diese manifestieren 
sich in einer allerdings relativ geringen Zahl von Urteilen, in denen implizit oder explizit 
angenommen wurde, dass eine Haftstrafe für eine Frau härter wirkte als für einen Mann 
und den Frauen so eine gewisse Schwäche unterstellt wurde. Umgekehrt wurden von ei-
ner Angeklagten auch ihrem erwachsenen Sohn gegenüber noch erzieherische Maßnah-
men erwartet. Auch diese Anspruchshaltung dürfte dem damaligen Rollenbild entspro-
chen haben. Die Rechtsprechung spiegelt so am Rande die damaligen Verhältnisse auch 
in dieser Hinsicht wieder und ist daher als zeithistorisches Dokument von Bedeutung.

b. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Im Rahmen der Strafzumessung ergeben sich wenige, aber durchaus aufschlussreiche 
Hinweise hinsichtlich der Stellung des Schwarzmarktes in der Gesellschaft. Wie bereits 
an anderer Stelle wird auch hier anhand einiger Äußerungen deutlich, dass die Schwarz-
händler als Schädiger gesehen wurden, die durch ihr Handeln der Allgemeinheit schwe-
re Nachteile zufügten. Dieser Umstand wurde besonders dann betont, wenn es den Tä-
tern nach Ansicht der Richter vorrangig darum ging, sich einen höheren Lebensstandard 
zu verschaffen und dies auf Kosten der Gemeinschaft geschah. Unterstreichend wurden 
die Schwarzhändler daher des Öfteren auch persönlich sehr negativ dargestellt. Dies trug 
dazu bei, das Bild der egoistischen und rücksichtslosen Schädiger an der Gesellschaft 
zu verstärken. Die bereits an anderen Stellen propagierte Außenseiterstellung der Täter 
wurde so weitergeführt.

Im Gegenzug legte das Gericht häufig Wert darauf, die Einheit des „Volksganzen“ zu 
betonen. So wurde das allgemeine Zusammengehörigkeitsgefühl in der Not betont, dies 
aber insbesondere im Hinblick auf das „deutsche Volk“. Derartige Formulierungen fan-
den sich recht häufig, sodass der Eindruck entsteht, dass großer Wert auf die nationale 
Zusammengehörigkeit gelegt wurde und gerade dieses „deutsche Volk“ als Schicksalsge-
meinschaft betrachtet wurde. Das wird im Einzelfall dadurch untermauert, dass mit ne-
gativer Konnotation darauf hingewiesen wurde, dass die Ausländer hinsichtlich der Er-
nährung teils besser gestellt waren als die Deutschen. Allerdings ist die Betonung der 
Nationalität angesichts der damaligen Zeit wenig überraschend. Im Nationalsozialismus, 
aber auch in den Jahren zuvor war ein gewisser – oder eben überzogener – National-
stolz normal, sodass es nicht ungewöhnlich erscheint, dass Reste davon auch den Krieg 
überdauerten. Auch dürfte das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl in der Nach-
kriegszeit, in der sich weite Teile der Bevölkerung als Opfer der Besatzungsmächte sa-
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hen, ein relativ natürlicher Reflex gewesen sein. Diese Auffassung gibt dennoch Rück-
schlüsse darauf, wie sich die damalige Gesellschaft definiert haben dürfte, nämlich als 
Gesamtheit der deutschen Bevölkerung. Interessant ist an dieser Stelle jedoch, dass über 
Flüchtlinge nicht abwertend gesprochen wurde, sondern ihnen dieser Status eher im 
Rahmen der Strafzumessung zum Vorteil gereichte. Die wenigen diesbezüglichen Bei-
spiele in der Rechtsprechung erwecken nicht den Eindruck, als ob die Vertriebenen aus 
dieser Gemeinschaft ausgeschlossen werden sollten. Gleiches gilt für die eher wohlwol-
lende Erwähnung der ehemaligen KZ-Häftlinge, die zumindest seitens der Richter nicht 
mit Nachteilen rechnen mussten oder bei den Nahrungsmittelzuteilungen auch im Rah-
men der Rechtsprechung sogar bevorzugt behandelt wurden. Hinsichtlich der Kriegs-
heimkehrer entstand der Eindruck, dass diese in die Gesellschaft re-integriert werden 
sollten. Indem dieser Umstand in denjenigen Fällen, die über das allgemein übliche Maß 
des Kriegsdienstes hinausgingen mildernd berücksichtigt wurde, wurde der langen Ab-
wesenheit vom vertrauten Umfeld sowie von den üblichen Wertevorstellungen eben-
so wie den traumatischen Erfahrungen Rechnung getragen. Es entsteht daher der Ein-
druck, dass diesen Männern so die Gelegenheit gegeben werden sollte, sich wieder in der 
Gesellschaft zu etablieren und ihre Dienste allgemeine Anerkennung fanden. Durch die-
se Inklusion wird ihre Zugehörigkeit zur Gemeinschaft trotz der langen Abwesenheit be-
tont.

Anders wurde die ländliche Bevölkerung betrachtet. Diese wurde mehrmals negativ 
dargestellt und die Richter wiesen darauf hin, dass diese Menschen eine Betätigung auf 
dem schwarzen Markt im Gegensatz zu den Städtern nicht nötig gehabt hätten. Durch 
die betonte Abgrenzung von Stadt und Land wirkt es so, als würden die Menschen aus 
der Stadt, die nochmals schlechter gestellt waren, die wahre Schicksalsgemeinschaft bil-
den. Aus manchen Äußerungen geht so ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Stadtbevölkerung hervor, die in ihrem Leid vereint zusammenstand. Zwar wur-
den Landwirte und deren Angehörige nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen, jedoch 
schien es innerhalb dieser Gemeinschaft wiederum Abstufungen zu geben, sodass sich 
der Kern der Solidarität bei der Stadtbevölkerung konzentrierte. Es wirkt so, als würde es 
der Landbevölkerung übel genommen, dass ihnen zusätzliche Möglichkeiten offen stan-
den, an Nahrungsmittel zu gelangen. Dafür spricht auch, dass es Tätern im Allgemei-
nen besonders negativ angelastet wurde, wenn sie beispielsweise aufgrund ihrer beruf-
lichen Tätigkeiten Gelegenheiten nutzten, die Anderen verschlossen blieben. Dies legt 
den Schluss nahe, dass die angesprochene Schicksalsgemeinschaft auch die entsprechen-
de Verpflichtung mit sich brachte, derartige Gelegenheiten nicht zu nutzen. Ansonsten 
drohte der moralische Ausschluss aus dieser Gesellschaft.

Schließlich ist noch ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen, der nur in einer einzel-
nen Äußerung anklingt, möglicherweise aber dennoch Rückschlüsse auf die Position der 
Schwarzhändler und wie diese gesehen wurden, erlaubt. Indem ein Einzelner als Außen-
seiter im Hinblick auf den Schwarzmarkt bezeichnet wurde, entsteht der Eindruck, als 
würden auch die am schwarzen Markt Beteiligten eine Art Gemeinschaft für sich, abseits 
der Gesellschaft bilden. In diesem Lichte wirkt es so, als würde es sich dabei um einen 
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Bund außerhalb der etablierten Gesellschaft handeln und nicht um einzelne, für sich ste-
hende Außenseiter. In gewisser Weise wurden der Schwarzhandel und die Mitwirkenden 
so als eine Art Parallelgesellschaft betrachtet.

Schlussendlich kann noch eine Aussage zur Etablierung des schwarzen Marktes in der 
Gesellschaft getroffen werden. Es fällt auf, dass nur eine geringe Zahl an Tätern vor-
bestraft war. Aufgrund der uneinheitlichen Erwähnung von allgemeinen oder nur ein-
schlägigen Vorstrafen fällt es zwar schwer, hierzu eine endgültige Aussage zu treffen. 
Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass die Quote der Vorbestraften weitaus niedriger als 
heute üblich war und nur weniger als 15% der Täter einschlägig vorbestraft waren. Dies 
zeigt im Bezug auf die Vorstrafen im Allgemeinen zum einen, dass die Schwarzmarktkri-
minalität kein Phänomen einer bestimmten Bevölkerungsschicht oder -gruppe war, wie 
dies im Rahmen anderweitiger Straffälligkeit sonst häufig der Fall war und ist, sondern 
unterschiedliche Personenkreise kriminell wurden. Es handelte sich bei den Schwarz-
händlern nicht um Menschen, die ohnehin kriminell waren und im schwarzen Markt ein 
weiteres Tätigkeitsfeld erschlossen, auf dem sie ihre Straftaten fortführten. Dadurch, dass 
sich die Kriminalität stattdessen weitgehend ausschließlich auf den Schwarzmarkt selbst 
bezog, kann davon ausgegangen werden, dass erst die schwierige Ernährungssituation 
die Menschen in die Kriminalität trieb. Beachtlich ist angesichts der niedrigen Anzahl 
an einschlägig Vorbestraften zum anderen die geringe Quote an rückfälligen Schwarz-
händlern, die den Schluss nahelegt, dass die meisten Täter nach einer Verurteilung nicht 
mehr auf dem schwarzen Markt tätig wurden. Dies könnte dahingehend interpretiert 
werden, dass die von den Richtern propagierte Abschreckung tatsächlich funktionierte. 
Es ist jedoch außerdem zu berücksichtigen, dass der Untersuchungszeitraum relativ kurz 
ist, was bedeutet, dass Menschen mit längeren Haftstrafen nach deren Verbüßung zum 
Teil gar nicht mehr zu Schwarzmarktaktivitäten in der Lage waren, da der Markt nicht 
mehr bestand. Auch ist es denkbar, dass bereits Verurteilte schlicht vorsichtiger wurden 
und sich weniger leicht erwischen ließen, was aufgrund der ohnehin überlasteten Poli-
zei wenig überraschend wäre. Geht man außerdem davon aus, dass viele Schwarzhänd-
ler ohnehin nicht aufgegriffen wurden, ist es ebenso denkbar, dass die Wiederholungs-
täter schlicht das Glück hatten, nicht zu den erneut Verhafteten zu zählen. Die Ursachen 
für die niedrige Rückfallquote dürften sich heute nicht mehr belastbar klären lassen. Es 
kann jedoch festgehalten werden, dass die geringe Anzahl an Vorstrafen dafür spricht, 
dass sich der Schwarzmarkt nicht nur in einem bestimmten kriminellen Milieu abspielte, 
sondern weite Teile der Bevölkerung erfasste. Dies steht wiederum im Widerspruch von 
der gerichtlich propagierten Stellung der Täter außerhalb der Gesellschaft.

c. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Das Strafmaß selbst und insbesondere die Strafzumessungserwägungen geben Hinweise 
auf den Umgang mit den moralischen Problemfeldern des schwarzen Marktes. Zunächst 
fällt auf, dass große Schwankungen im Strafmaß zu beobachten sind. Die Strafen reich-
ten von Geldstrafen im zweistelligen RM-Bereich bis hin zu etlichen Jahren Zuchthaus. 
Dies spiegelt durchaus die im vorherigen Kapitel dargestellten großen Unterschiede im 
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Rahmen der Menge oder der Häufigkeit bei der Tatbegehung der einzelnen Täter wieder. 
Die Abstufungen im Strafmaß zeigen, wie die verschiedenen Handlungen in der Strafzu-
messung Berücksichtigung fanden. Im Rahmen der Strafhöhe fällt die Häufung bei den 
niedrigen Geldstrafen und den Gefängnisstrafen von sechs bis zwölf Monaten ins Auge. 
Die erstgenannten Strafen wurden vor allem denjenigen Tätern gegenüber verhängt, die 
mit kleinen Mengen zu tun hatten und oft am Ende der Händlernetzwerke standen. Die 
Haftstrafen hingegen bewegten sich im Vergleich zu den übrigen Sanktionen im mittle-
ren Bereich und betrafen so häufig diejenigen Angeklagten, die in etwas größerem Um-
fang auf dem Schwarzmarkt tätig waren. Die von ihnen beiseite geschafften Mengen 
gingen über den Eigenbedarf hinaus, erreichten aber wohl selten das Niveau der oft ge-
nannten „professionellen Schieber“. Der Umstand, dass nur einer von fünfzehn Tätern 
eine hohe Strafe von mindestens zwei Jahren Gefängnis oder Zuchthaus erhielt, dürfte 
nämlich auch zeigen, dass der Anteil derjenigen Täter, deren Taten ein besonders schä-
digendes Ausmaß annahmen, eher gering war. Dies, zusammen mit der Beobachtung, 
dass Geldstrafen und niedrigere Haftstrafen dominierten, gibt Hinweise darauf, dass der 
überwiegende Anteil der Schwarzmarktaktivitäten wohl eher in den Bereich der geringe-
ren Kriminalität fiel. Nichtsdestotrotz gab es auch Delikte großen Umfangs, die entspre-
chend abgeurteilt wurden. Die Häufigkeit dieser Strafen steht durchaus im Einklang mit 
den im vorherigen Kapitel erläuterten, unterschiedlichen Tatausführungen. Die Strafzu-
messung eröffnete den Richtern somit die Möglichkeit, den intrinsischen Konflikt des 
Schwarzmarktes abzubilden. Inwieweit dies geschah, kann vor allem in der Begründung 
des Strafmaßes abgelesen werden.

Die häufigste strafschärfende Erwägung war in der Tat die Menge an beiseite geschaff-
ten Waren. Indem große Umfänge strafschärfend und kleine Mengen – wenn auch sel-
tener – strafmildernd berücksichtigt wurden, fand hier eine Abstufung zwischen den 
„Schiebern“ und den aus der Not heraus handelnden Eigenverbrauchern statt. Erstere 
wurden in den Urteilen zum Teil auch als solche bezeichnet und diese Eigenschaft dürf-
te ihnen durchaus zum Nachteil gereicht sein. Der Begriff des aktiven Schwarzhändlers 
oder „Schiebers“ impliziert dabei, dass es sich um Personen handelte, die des Öfteren auf 
dem Schwarzmarkt tätig waren und daraus unter Umständen auch finanzielle Vorteile 
zogen. Jedenfalls fielen Menschen, die in geringerem Umfang aus der Not heraus handel-
ten, um sich oder ihrer Familie überlebensnotwendige Nahrungsmittel zu verschaffen, 
nicht unter diese Formulierung. Indem dieser Umstand in den Strafzumessungserwä-
gungen besonders negative Berücksichtigung fand, wird deutlich, dass das andauern-
de Tätigwerden auf dem schwarzen Markt auf wenig Verständnis stieß und jene Fälle zu 
denjenigen gehörten, in denen das Wohl der Allgemeinheit aus richterlicher Sicht klar 
überwog. Zum Teil formulierten die Richter davon ausgehend sogar explizit, dass die 
großen beiseite geschafften Mengen oder die Häufigkeit der Tätigkeiten entsprechend 
geahndet werden müssten. So wurde angenommen, dass diejenigen, die die Belange der 
Allgemeinheit im Besonderen schädigten, deswegen mit hohen Strafen bedacht wer-
den mussten. Hier erfolgte also die Einschätzung, dass die Allgemeinheit vor den Tä-
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tern geschützt und das Funktionieren des Bewirtschaftungssystems mithilfe hoher Stra-
fen durchgesetzt werden musste.

Außerdem spielte auch die Tätigkeit oder Stellung der Angeklagten eine gewichtige 
Rolle im Rahmen der Strafzumessung. Wenn die Tatbegehung aus einer mehr oder min-
der verantwortungsvolle Positionen des Bewirtschaftungssystems erfolgte, wirkte sich 
dies strafschärfend aus. Durch die strengeren Strafen versuchte die Rechtsprechung die-
se sensiblen Bereiche zu schützen und so einen Missbrauch der Bewirtschaftungsregeln 
zu unterbinden. So sollte wohl auch verhindert werden, dass Menschen mit Tätigkeiten 
in entsprechenden Bereichen von ihrer Position profitieren konnten und ihnen dadurch 
Möglichkeiten eröffnet wurden, die Anderen nicht zukamen. In eine ähnliche Richtung 
gehen die Aussagen, die darauf hindeuten, dass es als besonders verwerflich galt, wenn 
Einzelne versuchten, sich besser als die Allgemeinheit zu stellen. Eine Bereicherung des 
Individuums war so ein besonders abzulehnendes Motiv einzuordnen.

Strafmindernd wirkten dagegen Konstellationen, in denen die Angeklagten bei der 
Tatbegehung durch persönliche Not oder kriegsbedingte Schicksalsschläge geleitet wur-
den. Hier stützte sich die Strafzumessung darauf, dass Einzelne unter Umständen aus ei-
ner Notlage heraus handelten, die ihnen kaum eine andere Wahl ließ als die Tätigkeit auf 
dem Schwarzmarkt. Meistens wurde dies mit individuellen, täterbezogenen Umständen 
begründet, sodass hier die Möglichkeit blieb, im Einzelfall harte Schicksale im Rahmen 
der Strafzumessung zu berücksichtigen. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass in 
einzelnen Fällen auch die allgemein herrschende Notlage zur Strafmilderung herangezo-
gen wurde. Dies ist im Hinblick auf die ansonsten vorgenommenen Erwägungen inkon-
sequent. Von besonders harten Phasen war Jeder betroffen und die zu dieser Zeit began-
genen Schwarzmarktdelikte trugen eher noch zur Verschlechterung der Situation bei. 
Jedoch stellte diese Erwägung eine Ausnahme dar und in den meisten Fällen stützte sich 
die Straferleichterung auf rein persönliche Umstände, was nicht im Widerspruch zu an-
deren Überlegungen und Wertungen steht. In eine ähnliche Richtung geht die Beobach-
tung, dass es Tätern zugute gehalten wurde, wenn ihre Taten der Zeit unmittelbar nach 
dem Krieg entstammten, als es zum einen Unklarheiten über die bestehende Rechtslage 
gab und zum anderen die tradierte Werteordnung gelockert war.

Mithin ermöglichen es die Strafzumessungskriterien, ein besseres Bild davon zu ge-
winnen, wie die Gerichte mit der ständigen Problematik des Schwarzmarktes – der Not 
des Einzelnen gegenüber der Not der Allgemeinheit – umgingen. Grundsätzlich genoss 
der Schutz der Gesellschaft Vorrang. Dies führte dazu, dass Umstände wie das Beiseite-
schaffen großer Mengen oder häufige Schwarzmarktaktivitäten, die die Gesellschaft zu-
sätzlich beeinträchtigten, zu einer Strafverschärfung führten. Andererseits wurden in-
dividuelle Notsituationen ebenfalls in die Erwägungen aufgenommen, sodass beim 
Vorliegen entsprechender Tatsachen eine Strafmilderung in Betracht kam. Auch im Hin-
blick darauf, dass eine Besserstellung Einzelner abgelehnt wurde, verfestigt sich so der 
Eindruck, dass es Menschen trotz der Priorität des Allgemeinwohls in gewisser Weise 
nachgesehen wurde, wenn sie auch aufgrund persönlicher Einflüsse in nicht allzu gro-
ßem Umfang auf dem Schwarzmarkt tätig wurden, um ihr Überleben zu sichern.
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Im Hinblick auf den zweiten Kernkonflikt des Schwarzmarktes und der Bewirtschaf-
tungsregeln stellt sich zunächst die Frage, inwieweit der Anteil an über die zentralen 
Normen hinaus verwirklichten Straftatbeständen dabei von Interesse ist. Die Verwirk-
lichung weiterer Normen der Schwarzmarktbekämpfung lässt sich dabei zunächst rela-
tiv schlüssig erläutern und ist wenig ergiebig. Im Rahmen mancher Delikte wie beispiels-
weise Schwarzschlachtungen war es beinahe unvermeidbar, weitere Gesetze zu verletzen 
und dies geschah zwangsläufig. Auch ein Verstoß gegen die Preisvorschriften ergab sich 
fast automatisch durch den Handel mit Schwarzmarktwaren, der meist zu höheren als 
den gesetzlich vorgeschriebenen Preisen stattfand. Interessanter, aber auch komplizierter 
ist hingegen die Analyse der zusätzlichen Begehung von StGB-Straftatbeständen. Diese 
kamen selten in Verbindung mit niedrigen Geldstrafen vor, zogen sich ansonsten aber 
mehr oder weniger gleichmäßig durch die unterschiedlichen Strafhöhen. Insgesamt be-
gingen ungefähr jeder Vierte der Verurteilten mindestens ein Delikt des allgemeinen 
Strafrechts, sei es im Kontext des schwarzen Marktes oder während der dortigen Betä-
tigung selbst. Dies ist zwar ein nicht unerheblicher, aber dennoch verhältnismäßig ge-
ringer Wert, bedenkt man, dass die Begehung mancher StGB-Delikte bei einigen Tat-
begehungen fast unvermeidbar war. Die überwiegende Mehrheit der Täter bewegte sich 
damit außerhalb der allgemeinen Kriminalität und beging nur Verstöße gegen schwarz-
marktspezifische Regularien. Mithin wurden häufig nur die Bewirtschaftungsregeln, 
nicht aber fremde Eigentumsrechte verletzt. Allerdings ist hierbei nur ein eingeschränk-
ter Zusammenhang mit der Höhe der Strafe feststellbar: Es kann nicht beobachtet wer-
den, dass mit dem Umfang und der Häufigkeit der Schwarzmarkttaten auch der Anteil 
an allgemeiner Kriminalität anstieg. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
eine schwerwiegende Schwarzmarkttätigkeit eher mit einem Verstoß gegen allgemeine 
Strafrechtssätze einherging als die Delikte geringeren Umfangs.

Auf Grundlage dieser Daten ist es möglich, Rückschlüsse auf den Umgang mit dem 
Problemfeld der Eigentumsrechte zu ziehen. Bei den einschlägigen Normen des StGB 
handelte es sich neben Urkundendelikten in erster Linie um Vorschriften des strafrecht-
lichen Eigentumsschutzes. Indem sich eine Verletzung dieser Tatbestände nicht oder 
kaum straferschwerend auswirkte und auch die Strafen für diese Delikte selbst im Ver-
gleich relativ niedrig ausfielen, wird eine durchaus eindeutige Aussage zur Gewichtung 
der Eigentumsrechte im Vergleich zum Schutz der Bewirtschaftung getroffen. Ein Ver-
stoß gegen das Bewirtschaftungssystem wurde wohl in den meisten Fällen als gravieren-
der eingeschätzt, sodass der in der Rechtsprechung verwirklichte strafrechtliche Schutz 
des Eigentums insgesamt im Vergleich eher gering ausfiel. Dadurch schlägt auch das 
schon länger etablierte Wertesystem des allgemeinen Strafrechts weniger durch als dies 
möglicherweise zu erwarten gewesen wäre. Auch hier entsteht der Eindruck, dass Vieles 
dem Funktionieren des Bewirtschaftungssystems selbst untergeordnet und dessen Ge-
lingen oberste Priorität eingeräumt wurde.

Allerdings gibt es auch einzelne Beispiele, die im Kontrast zu diesem Grundtenor ste-
hen. So wurde im Rahmen der Strafzumessungserwägungen das langsame Horten von 
rechtmäßig erworbenen Gegenständen als weniger strafwürdig angesehen, als das rasche 
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Beiseiteschaffen fremder Gegenstände unter dem Eindruck der drohenden Entdeckung 
durch die Polizei. In einem weiteren Fall wurde es dem Täter positiv angerechnet, dass er 
gehortete Waren nicht unlauter erworben, sondern aus seinen rechtmäßig erworbenen 
Beständen erwirtschaftet hatte. Auch wenn es sich hierbei um nur um einzelne Beispie-
le handelt, wird deutlich, dass den Eigentumsrechten in bestimmten Konstellationen Be-
deutung eingeräumt wurde. Dies geschah in den soeben angesprochenen Fällen im Kon-
text der Strafzumessungserwägungen. Der allgemein herrschende Tenor ist freilich ein 
anderer, sodass insgesamt festgehalten werden muss, dass der Schutz des Eigentums weit 
hinter dem des Bewirtschaftungssystems zurückblieb.

d. Moralische Legitimation der Gerichte
Zunächst ergeben sich aus dem Strafmaß und den zugrundeliegenden Strafzumessungs-
erwägungen einige Anhaltspunkte für eine saubere und angemessene Arbeit der Gerich-
te. Zunächst ist es positiv zu bewerten, dass immerhin jeder Zehnte Angeklagte freige-
sprochen wurde. Wie bereits erwähnt, ist dies ein durchaus hoher Wert im Vergleich mit 
der heutigen Quote. Obgleich sich die Arbeit von Polizei und Justiz damals und heute 
unterscheiden dürfte und die Zahlen daher nur bedingt vergleichbar sind, ist der hohe 
Anteil an Freisprüchen dennoch richtungsweisend. Er zeigt nämlich, dass das Gericht 
keineswegs blindlings verurteilte, sobald ein gewisses Verdachtsmoment bestand. Viel-
mehr waren die Richter wohl objektiv genug, um auch bereit zu sein, Unschuldige frei-
zusprechen, selbst wenn sie sich im Dunstkreis des schwarzen Marktes bewegten. Von 
einer Vorverurteilung der Angeklagten kann daher nicht ausgegangen werden. Dies 
könnte dem Ruf der Justiz in der Bevölkerung durchaus gut getan haben und ihre Repu-
tation und Glaubwürdigkeit gefördert haben. Dies war unerlässlich für eine Legitimie-
rung der Gerichte auch in moralischer Hinsicht, da anderenfalls ihre Entscheidungen 
kaum allgemeinen Respekt gefunden hätten und so auch beispielsweise keine abschrek-
kende Wirkung hätten entfalten können.

Positiv fällt außerdem auf, dass es keine offensichtliche Ungleichbehandlung unter-
schiedlicher Gruppen gab. Auch wenn die Höhe der Strafen gegenüber Frauen beispiels-
weise milder, gegenüber ehemaligen KZ-Insassen oder Flüchtlingen härter ausfielen als 
im Allgemeinen, dürfte dies weitestgehend mit den bereits erwähnten Begleitumständen 
zusammenhängen. Einzig die Strafen gegenüber Kriegsheimkehrern erscheinen relativ 
milde, weswegen hier möglicherweise von einer leichten positiven Voreingenommen-
heit ausgegangen werden kann. Zumindest die Strafzumessungserwägungen unterstrei-
chen diesen Eindruck. Augenfällige Diskriminierungen sind insgesamt nicht erkennbar.

Außerdem bemühten sich die Richter im Rahmen der Strafzumessungserwägungen 
zum Teil um eine ausführliche Darlegung der relevanten Umstände. Dies galt insbeson-
dere in denjenigen Fällen, in denen eine hohe Strafe im Raum stand. Hier erwecken die 
Ausführungen durchaus den Eindruck, dass sich die Strafkammern ausführlich mit den 
persönlichen Gegebenheiten der Täter auseinandersetzten und so zu einer fundierten 
Entscheidung hinsichtlich des Strafmaßes kamen. Ganz anders war dies jedoch, wenn es 
um geringere Strafen ging. Häufig wurden die strafmildernden Umstände in einem ein-
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zigen Satz, der sich auf die offensichtlichsten objektiven Faktoren beschränkte, abgetan. 
Die auffallend knappe Darstellung dieses so wichtigen Teils eines Urteils muss kritisch 
betrachtet werden.

Im Großen und Ganzen wirkt die Strafzumessung nachvollziehbar und konsistent. 
Größtenteils wurden Strafzumessungskategorien verwendet, die auch heute noch üblich 
und anerkannt sind. Nur Einzelfälle fallen negativ ins Gewicht, beispielsweise wenn hin-
sichtlich der Strafzumessungskriterien eine gewisse Konsequenz fehlte und beispielswei-
se Faktoren nur in manchen der relevanten Fällen strafmindernd berücksichtigt wurden. 
Außerdem muss man kritisch sehen, dass in nicht wenigen Fällen auf die Gesinnung der 
Täter abgestellt wurde und dort auch die aus der Auslegung der Strafnormen bekannten 
Begriffe der Verwerflichkeit oder Böswilligkeit auftauchten. Ein intensives Abstellen auf 
die Gesinnung des Täters wird heute abgelehnt und wirkt hier gerade im Hinblick auf die 
erst kurz zurückliegende NS-Herrschaft zumindest befremdlich. Allerdings darf dies un-
ter Berücksichtigung des historischen Kontextes nicht als grundsätzlich missbilligens-
wert betrachtet werden.

Auffällig ist außerdem der Tonfall im Rahmen der Strafzumessung, der in etlichen 
Fällen ein angemessenes Maß an Neutralität vermissen lässt. Formulierungen, die pa-
thetisch anmuten und teilweise sogar eine gewisse persönliche Emotionalität vermuten 
lassen, sind insbesondere bei den strafschärfenden Faktoren zu finden und dort durch-
aus keine Seltenheit. Unter Umständen kann dies als Besonderheit der Schwarzmarkt-
rechtsprechung gedeutet werden, da sich aufgrund der allgemeinen Notsituation, die die 
Richter selbst ähnlich wie den Großteil der Bevölkerung getroffen haben dürfte, eine 
vollkommen objektive Herangehensweise wohl schwierig darstellte. Dennoch sind die 
Unsachlichkeit und die Überheblichkeit, die aus einigen Äußerungen sprechen, nicht 
unbedingt dazu geeignet, die Neutralität und damit auch die Glaubwürdigkeit der Justiz 
zu untermauern.

In einigen Fällen fehlten für die Aussagen der Strafkammer außerdem ausreichend 
belastbare Hintergründe. Dies gilt insbesondere, wenn Angeklagte als besonders akti-
ve Schwarzhändler oder Größen des schwarzen Marktes bezeichnet wurden, diese Men-
schen aber zum Teil nicht einmal einschlägig vorbestraft waren oder andere Anhalts-
punkte für eine andauernde Tätigkeit als Schwarzhändler gegeben waren. In einigen, 
wenngleich nicht allen Urteilen war dementsprechend keine ausreichende Begründung 
für derartige Behauptungen vorhanden. Es entsteht daher der Eindruck, als hätten sich 
die Richter hinsichtlich dieses Aspekts auf dem Gebiet der Spekulation bewegt.

Überraschend positiv fällt hingegen der Umgang der Justiz mit den Vermächtnissen 
des Nationalsozialismus auf. Die Erwähnung des Dritten Reiches erfolgt zumeist in einer 
sachlich-distanzierten, nüchternen Art und Weise. Im Umgang mit ehemaligen KZ-In-
sassen ist außerdem durchaus Empathie spürbar und Ressentiments waren aus den ent-
sprechenden Äußerungen an keiner Stelle herauszulesen. Eine Beeinflussung durch na-
tionalsozialistische Ideologie ist so keineswegs feststellbar. Unter Umständen konnte die 
Justiz so eine gewisse Vorbildfunktion für die Bevölkerung einnehmen.
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Schlussendlich ist zu beobachten, dass sich die Richter in einigen Äußerungen explizit 
darauf beriefen, durch das Volk legitimiert zu sein und ihre Entscheidungen auf dieser 
Grundlage zu treffen. Somit sah sich das Gericht selbst in gewisser Weise in einer Funk-
tion als moralische Instanz, das den Interessen der Bürger zum Durchbruch verhalf. Dies 
sagt vieles über das Selbstverständnis der Gerichte aus und zeigt, welche Position sie in-
nerhalb der Gesellschaft beanspruchten.

Insgesamt betrachtet muss der Arbeit der Strafkammern Respekt gezollt werden. Wei-
testgehend handelte es sich bei ihren Äußerungen in den Urteilen um ausreichende, 
nachvollziehbare Überlegungen, die durchaus dazu geeignet schienen, das Vertrauen in 
einen neuen Rechtsstaat zu unterstützen. Negativ fällt lediglich der Tonfall an einigen 
Stellen ins Gewicht, der nicht selten ein angemessenes Maß an Neutralität vermissen 
lässt.

e. Rechtsprechung als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen
Sowohl die Strafhöhe selbst, als auch die Argumentationsweise im Rahmen der Straf-
zumessungserwägungen zeigen die Entwicklungen unterschiedlicher Art während 
des Untersuchungszeitraums auf. Zu Beginn des Untersuchungszeitraums spielte das 
Durcheinander des Kriegsendes eine nicht unerhebliche Rolle bei den Strafzumessungs-
erwägungen. Sowohl die tatsächlichen Schwierigkeiten, die sich in der Lockerung gewis-
ser Regeln und Kontrollmechanismen manifestierten, als auch die psychisch-moralische 
Orientierungslosigkeit, die mit dem plötzlichen Ende der NS-Herrschaft und der folgen-
den Besatzung einherging, wurden in den Strafzumessungserwägungen mildernd be-
rücksichtigt. Es kann aber nicht beobachtet werden, dass der Anteil an allgemeiner Kri-
minalität in den Verfahren des Jahres 1946 höher als später war. Dies spricht dafür, dass 
der Zusammenbruch und die damit einhergehenden Zweifel in ethischer Hinsicht nicht 
dazu beitrugen, allgemeine Wertvorstellungen auf den Kopf zu stellen. Vielmehr wurde 
nicht häufiger als zu anderen Zeitpunkten gegen das StGB verstoßen, obwohl dies ange-
sichts der Umstände und der in diese Richtung zielenden Aussagen der Richter gut vor-
stellbar gewesen wäre.

In den Verfahren des Jahres 1947 war zu beobachten, dass besonders viele niedrige 
Geldstrafen ausgesprochen wurden. Bei den Haupttätern waren keine auffällig niedri-
gen Strafen zu beobachten, bei den am Rande Beteiligten fiel die Häufigkeit dieser Sank-
tionen hingegen ins Auge. Es könnte angenommen werden, dass dies mit dem zurück-
liegenden Hungerwinter zu begründen war, durch den sich eine noch größere Zahl an 
Menschen gezwungen sah, auf dem Schwarzmarkt tätig zu werden. Einerseits könnte so 
eine andere Art von Tätern betroffen sein als in den späteren Phasen der Entspannung, 
andererseits dürfte es sich oft um kleinere Mengen gehandelt haben, die dem bloßen 
Überleben galten. Außerdem ist es möglich, dass die Richter angesichts der extremen 
Notsituation eher Milde walten ließen. Auch wenn diese Erklärungsversuche durchaus 
nahe liegen und vermutlich auch in unterschiedlichem Maße zu den Urteilen beigetra-
gen haben dürften, muss ein anderer Faktor ebenfalls berücksichtigt werden. So gilt es 
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zu beachten, dass in diesem Zeitfenster das Straffreiheitsgesetz noch nicht in Kraft war, 
das in der Folgezeit viele geringe Strafen entfallen ließ. Gerade im Rahmen der geringe-
ren Strafen fällt außerdem auf, dass die Strafzumessungserwägungen und insbesondere 
die strafmildernden Faktoren oft sehr knapp abgehandelt wurden. Dies dürfte damit zu 
begründen sein, dass die Richter sich bei den milden Strafen weniger dazu veranlasst sa-
hen, ihre Erwägungen ausführlich darzulegen oder diese überhaupt anzustellen.

Gegen Ende des Untersuchungszeitraums, nämlich im Laufe des Jahres 1948, stiegen 
in erster Linie die höchsten der verhängten Strafen pro Verfahren an. Das bedeutete, dass 
es zum einen kaum einen Prozess gab, in dem nicht wenigstens ein Angeklagter zu min-
destens eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, zum anderen jedoch die jeweils 
geringeren Strafen kaum anstiegen und sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau be-
fanden. Diese Tendenz fiel mit der Entspannung der Ernährungslage zusammen. Dies 
ergänzt die Erkenntnisse des vorherigen Kapitels, wonach in diesem Zeitraum größe-
re Delikte mit meist zahlreichen Beteiligten verhandelt wurden. Von einer besonderen 
Strenge ist daher wohl nicht auszugehen, eher dürften diejenigen Straftaten, die vor Ge-
richt kamen, einen größeren Umfang gehabt haben. Außerdem dürfte es eine Rolle ge-
spielt haben, dass das Kriegsende sowie die schlimmste Ernährungskrise bereits einige 
Zeit zurücklag, sodass – auch im Einklang mit den Wertungen des Straffreiheitsgeset-
zes – die Kriegsfolgen jeglicher Art und persönliche Notsituationen eine geringere Rolle 
spielten und sich kaum noch mildernd auswirkten.

Damit korreliert eine weitere Entwicklung, die jedoch weniger offensichtlich ist. Die 
allgemeine, gemeinsam mit den Schwarzmarktdelikten verwirklichte Kriminalität nahm 
in diesem Zeitraum eher ab. Dennoch wurden diejenigen Täter mit den höchsten Stra-
fen pro Verfahren häufiger wegen StGB-Delikten verurteilt, als dies zuvor der Fall war. 
Diese statistische Besonderheit ist damit zu begründen, dass es ab 1948, wie im vorheri-
gen Kapitel dargestellt, in jedem Verfahren mehrere Angeklagte gab, von denen jedoch 
viele nur peripher und in geringem Umfang beteiligt waren. Bei den Beschaffungen grö-
ßeren Umfangs durch einzelne Täter wurden hingegen fast zwangsläufig besonders häu-
fig StGB-Straftatbestände verwirklicht. Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei Verstö-
ßen gegen die PRStVO zu beobachten, die im Verlauf des Untersuchungszeitraums eine 
zunehmend größere Rolle spielte. Ein derartiger Verstoß impliziert, dass gehandelt wur-
de, da Überpreise beim Handel mit Schwarzmarktwaren an der Tagesordnung gewesen 
sein dürften. Dies stützt die These, dass zum Ende des schwarzen Marktes vor allem grö-
ßere Netzwerke aktiv waren – oder solche besonders häufig vor Gericht standen, was für 
einen weiter verzweigten Handel spricht, während es sich zu Beginn häufiger um ein-
zelne oder wenige Angeklagte handelte und die Beschaffungskriminalität dementspre-
chend eine größere Rolle spielte. Auch die größere Bandbreite an Strafen, die in den 
späteren Urteilen zu beobachten waren, steht im Einklang mit dieser Annahme. In den 
letzten Monaten des Untersuchungszeitraums ist außerdem anhand einiger Äußerungen 
zu beobachten, dass die Behörden weniger Durchsetzungskraft und Strenge bei der Um-
setzung der bestehenden Regeln zeigten und manche eigentlich verbotenen Handlungen 
stillschweigend duldeten oder sich sogar unsicher darüber waren, ob die Vorschriften 
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überhaupt noch in Kraft waren. Eine derartige Vorgehensweise spricht für eine einset-
zende Entspannung der Ernährungslage.

Immer wieder bezogen sich die Richter im Laufe der Zeit auf die tatsächlich herr-
schenden Umstände. So nahmen sie zum Teil an, dass Hortungen allgemein üblich wa-
ren, erwähnten bestimmte behördliche Anweisungen oder Vorgehensweisen oder dass 
der Höhepunkt der Ernährungskrise erreicht war. Letzteres allerdings wurde so häufig 
zu unterschiedlichen Zeiten festgestellt, sodass die Belastbarkeit dieser Aussagen fraglich 
ist und wohl vor allem persönliche Eindrücke und Empfindungen geschildert wurden. 
Die Häufung an niedrigen Strafen 1947 und die ansteigenden hohen Strafen ab 1948 
stellten die einzigen signifikanten Ausschläge hinsichtlich des Strafmaßes dar. Anson-
sten muss festgehalten werden, dass es große Unterschiede bei der Höhe der Strafen gab 
und eine konstante Entwicklung nur an wenigen Stellen beobachtet werden kann. Mit-
hin dürfte das Zeitgeschehen zwar durchaus eine gewisse Rolle bei der Strafzumessung 
gespielt haben, als entscheidend kann es aber nicht unbedingt bezeichnet werden.



Kapitel 4: Arbeitsweise der Gerichte

Das letzte Kapitel befasst sich mit der Arbeitsweise des LG Nürnberg-Fürth und des 
OLG Nürnberg. Dabei soll zunächst auf rechtsstaatliche Aspekte eingegangen werden. 
Die Dauer sowie die Anrechnung der Untersuchungshaft ist ebenso Untersuchungsge-
genstand wie die auffallend geringe Anzahl der Verhandlungen, die sich mit Schwarz-
marktdelikten beschäftigten. Größerer Aufmerksamkeit soll auch der Arbeit des Revisi-
onsgerichts zukommen. Neben der Art und Häufigkeit der Einlegung von Rechtsmitteln 
auch im Laufe der Zeit soll auf deren Erfolg eingegangen werden und untersucht wer-
den, wie das OLG in seinen Entscheidungen vorging und welche Impulse sich daraus für 
die Rechtsprechung ergaben. Weitere Hinweise für Beurteilung der Arbeitsweise der Ge-
richte ergeben sich aus der Aktenführung. Die Sauberkeit der Urteilsfassung ist dabei 
ebenso relevant wie der sich daraus ergebende Umfang. Ergänzend zu bisher angestellten 
Untersuchungen zum vorherrschenden Tonfall soll dieser zusammenfassend analysiert 
werden. Schlussendlich wird der Argumentationsweise weiterer Raum eingeräumt. Um 
diese detaillierter untersuchen zu können, sollen einzelne Urteile herausgegriffen und 
die Darlegungen der Verteidigung sowie den Umgang der Richter damit analysiert wer-
den. Dabei ist es von Interesse, wie sorgfältig und ausführlich das Verteidigungsvorbrin-
gen berücksichtigt wurde, wie nachvollziehbar und einheitlich dabei die richterliche Ar-
gumentation war und inwieweit die Verfahrensrechte geachtet wurden.

Die genauere Untersuchung der Arbeit der Gerichte soll so dazu beitragen, eine besse-
re Vorstellung von der Qualität der damaligen Rechtsprechung zu erhalten. Dies dürfte 
die in den bisherigen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse in einen entsprechenden Kon-
text setzen und dazu geeignet sein, ein detaillierteres Bild der Justiz in der damaligen 
Zeit zu erhalten und so die Position der Gerichte in der Gesellschaft zu erörtern.

1. Rechtsstaatliche Aspekte
a. Untersuchungshaft
Hinsichtlich der Untersuchungshaft soll zunächst ihre Höhe untersucht werden. Diese 
erlaubt Rückschlüsse darauf, wie lange die Menschen inhaftiert auf ihren Prozess war-
ten mussten und ist so ein wichtiger Indikator der Rechtsstaatlichkeit. Insgesamt wur-
de die Untersuchungshaft in 73 Fällen erwähnt, wobei deren Höhe in mindestens 15 
Fällen offen blieb. Bei einigen weiteren der verbleibenden 58 Angeklagten ist die tatsäch-
liche Höhe der Untersuchungshaft außerdem nicht exakt nachweisbar, da nur der auf die 
Haftstrafe angerechnete Teil der Inhaftierung erwähnt wurde. In denjenigen Konstella-
tionen, in denen dies nicht vollständig geklärt werden konnte, wurde in der statistischen 
Erhebung der anrechenbare Teil der Inhaftierung verwendet.
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Die Länge der Untersuchungshaft schwankte sehr stark und bewegte sich im Bereich 
von zwölf Tagen804 bis zu zehn Monaten.805 Gut 40% der inhaftierten Täter, für die Zah-
len vorliegen, musste nur für weniger als zwei Monate in Untersuchungshaft. Für ähn-
lich viele Angeklagte dauerte die angerechnete Untersuchungshaft zwei bis zu fünf Mo-
nate. Die Übrigen Täter verbrachten mehr als fünf Monate in Untersuchungshaft. Im 
zeitlichen Verlauf fällt auf, dass in den Verfahren der Jahre 1946/47 weitaus mehr Täter 
eine längere Untersuchungshaft erdulden mussten, als dies 1948 oder 1949 der Fall war. 
In den Verfahren des Jahres 1949 gab es so beispielsweise nur drei Täter, deren Unter-
suchungshaft länger als vier Monate andauerte. Gleiches gilt für die im Jahre 1948 ver-
handelten Prozesse. Es kann außerdem festgestellt werden, dass in den Jahren 1948 und 
1949 der Anteil der Angeklagten, die für weniger als drei Monate in Untersuchungshaft 
mussten, denjenigen unter den Verfahren des Jahres 1947 bei weitem überstieg. Wenn 
die Untersuchungshaft hingegen länger als drei Monate dauerte, kehrte sich dieses Bild 
deutlich um. Mithin kann festgehalten werden, dass die Dauer der Untersuchungshaft 
im Laufe der Jahre deutlich abnahm. Dieser Trend lässt sich über den gesamten Unter-
suchungszeitraum hinweg beobachten, besonders deutlich zeigt er sich jedoch vor allem 
hinsichtlich der Verfahren aus den Jahren 1946 und 1947 im Vergleich zu denjenigen der 
Jahre 1948 und 1949.

Alles in allem handelt es sich also um nicht unerhebliche Zeitspannen. Im Vergleich 
mit heutigen Erhebungen ist jedoch anzumerken, dass es sich hierbei keineswegs um au-
ßergewöhnlich lange Inhaftierungen handelt. Nach heutigen Maßstäben fiel die Untersu-
chungshaft vielmehr sogar eher kurz aus und es gab insbesondere deutlich weniger sehr 
lange Inhaftierungen von sechs Monaten oder mehr als dies momentan in Deutschland 
der Fall ist.806 Mithin kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Dauer der Untersu-
chungshaft das Recht der Menschen auf ein zügiges Verfahren in übermäßigem oder un-
üblichem Ausmaß einschränkte. In anderen Städten wurde dies zum Teil anders wahr-
genommen und die Untersuchungshaft dauerte möglicherweise häufig auch länger an.807

Neben der Länge der Untersuchungshaft stellte sich außerdem die Frage, inwieweit 
diese auf die in den Urteilen verhängten Haftstrafen angerechnet wurde. Die Grundlage 
für eine vollständige oder teilweise Anrechnung bildete der damalige § 60 StGB, wonach 
die Berücksichtigung der Untersuchungshaft im Ermessen der Richter stand. Dies ent-
spricht – unter der Voraussetzung eines anderen Regelfalles – dem heutigen § 51 Abs. 1 
StGB. Ausgehend davon wurde die Untersuchungshaft in 11% der Fälle nicht angerech-
net. Ob und inwieweit ansonsten nur Teile der Untersuchungshaft oder ihre volle Län-
ge berücksichtigt wurden, kann nicht analysiert werden, da dies zumeist nicht eindeutig 

804 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 04. März 1949, Az. KLs 17/48, Nr. 2072, S. 2; LG Nürnberg-
Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 1.

805 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 20. Mai 1947, Az. KLs 14/46, Nr. 1700, S. 2.
806 Vgl. Zahlen für 2015: Statistisches Bundesamt, Rechtspflege – Strafverfolgung, S. 373.
807 So Mörchen, S. 206 ff.; allerdings nennt der Autor nur einzelne Fallbeispiele, sodass ein zuverlässiger 

Vergleich nicht möglich war. Die Situation in Bremen wurde aber wohl als verschärfter als in Nürnberg 
wahrgenommen. Ob dies tatsächlich so der Fall war oder auf persönlichen Einschätzungen beruht, ist 
nicht feststellbar.
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aus dem Wortlaut hervorging. Im Übrigen kann festgehalten werden, dass sich hinsicht-
lich der Anrechnung keine zeitlichen Besonderheiten ergaben, sondern die Fälle, in de-
nen keine Berücksichtigung erfolgte, relativ gleichmäßig über den Untersuchungszeit-
raum verteilt waren.

Die Gründe für die fehlende Anrechnung der Untersuchungshaft wurden oft sehr 
knapp abgehandelt. Am häufigsten wurde erwähnt, dass die Angeklagten ihre Taten 
leugneten, zu verschleiern suchten, kein Geständnis ablegten oder sich nach Ansicht der 
Strafkammern uneinsichtig zeigten. Ebenso gab es Fälle, in denen die fehlende Anrech-
nung mit einer nur sehr kurzen Untersuchungshaft808 oder dem unentschuldigten Fern-
bleiben von einem Verfahren809 begründet wurden. Aufschlussreich ist schließlich eine 
weitere Erklärung, wonach die lange Dauer der Untersuchungshaft auch mit dem „Per-
sonalmangel der Justizbehörde“ begründet wurde.810 Schlussendlich wurden dem An-
geklagten jedoch wegen seines Leugnens nur sechs Monate davon angerechnet.811 Die 
tatsächliche Dauer der offensichtlich sehr langen Untersuchungshaft fand keine Erwäh-
nung. Es handelt sich hierbei außerdem um die einzige Äußerung in den Urteilen, aus 
der eine Überlastung der Justiz eindeutig hervorgeht. Angesichts des nicht lange zurück-
liegenden Kriegsendes und der noch andauernden Entnazifizierung erscheint ein erheb-
licher Personalmangel im Allgemeinen als wahrscheinlich.

Ansonsten wurde häufig wenigstens knapp begründet, weshalb die Untersuchungs-
haft angerechnet wurde. Dies geschah vor allem in den späteren Urteilen ab 1948, wäh-
rend zuvor nur selten auf diesen Aspekt eingegangen wurde. In fast allen Fällen wurde 
dabei der Hauptgrund in einem Geständnis seitens der Angeklagten, in der Mithilfe bei 
der Aufdeckung des Geschehens oder in Billigkeitserwägungen gesehen. Nur eine Be-
gründung fiel etwas aus dem Rahmen, da dort neben einem Geständnis auch auf die da-
mals herrschenden Verhältnisse im Untersuchungsgefängnis abgestellt wurde.812 Ange-
sichts der Zeit, in der dieses Urteil erlassen wurde – nämlich im Winter 1947 – kann 
so angenommen werden, dass die Zustände in den Gefängnissen gerade in der Zeit der 
größten Ernährungsnot besonders schlimm waren. Weitere Informationen hierzu sind 
in den Urteilen jedoch nicht auffindbar, sodass nur diese einzelne Äußerung einen klei-
nen Einblick gewährt.

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Verhalten der Angeklagten der 
entscheidende Faktor für die Anrechnung der Untersuchungshaft war. Die zugrunde-
liegenden Erwägungen wurden an keiner Stelle ausführlich dargelegt und eine kritische 
Auseinandersetzung war ebenfalls nicht zu beobachten, sodass hier wenige Anhalts-
punkte für eine tiefergehende Analyse gegeben sind.

808 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 10.
809 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 23. Mai 1947, Az. KLs 166/46, Nr. 1835, S. 3.
810 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761, S. 8.
811 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 30. Mai 1947, Az. KLs  86/46, Nr. 1761, S. 8.
812 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 22. Februar 1947, Az. KLs 152/46, Nr. 1823, S. 11.
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b. Anzahl der erlassenen Urteile
Hinsichtlich der Arbeitsweise der Gerichte ist ein weiterer Aspekt von Interesse. Wie be-
reits dargestellt gab es im LG-Bezirk Nürnberg-Fürth nur 54 erstinstanzliche Urteile, de-
ren Gegenstand Schwarzmarktdelikte in der Nachkriegszeit waren. Dies ist angesichts 
des Untersuchungszeitraums von etwas mehr als drei Jahren und der Bedeutung, die 
dem Schwarzmarkt zweifellos zukam (vgl. hierzu Abschnitt A.II der Einleitung), durch-
aus verwunderlich. Selbst wenn einige der knapp 300 Angeklagten mehrere Delikte be-
gingen, erscheint es doch mehr als unwahrscheinlich, dass dies die einzigen Schwarz-
händler im mehrere Hunderttausend Menschen umfassenden Bezirk waren und der 
schwarze Markt davon abgesehen nicht existierte. Es dürfte offensichtlich sein, dass die 
untersuchten Urteile nicht den gesamten Nürnberger Schwarzmarkt darstellten. Schwie-
riger gestaltet es sich hingegen, die Gründe hierfür zu eruieren.

Zunächst kann angenommen werden, dass nur ein Bruchteil der Schwarzhändler 
überhaupt aufgegriffen wurde. Die Polizei hatte ebenso wie die meisten staatlichen Stel-
len in der Nachkriegszeit unter erheblichem Personalmangel zu leiden, sodass davon 
auszugehen ist, dass sie der weit verbreiteten Schwarzmarktkriminalität kaum Herr wer-
den konnte. Außerdem fand der Schwarzhandel charakteristischerweise oft versteckt 
statt und gerade kleinere Transaktionen dürften leicht zu verstecken gewesen sein. Gera-
de in diesen Fällen könnte der Tatnachweis auch nur schwierig zu führen gewesen sein, 
sodass viele der kleineren Taten schlicht unentdeckt geblieben sein dürften.

Hinzu kommen noch weitere Überlegungen. Aus der Literatur813 geht hervor, dass das 
Wirtschafts- und Ernährungsamt Ordnungsstrafen aussprach und auch in der Recht-
sprechung814 ist von einem einschlägigen Ordnungsstrafbescheid die Rede. Daher kann 
angenommen werden, dass einige Delikte bereits auf diese Art und Weise geahndet wur-
den und so gar nicht erst in der Rechtsprechung des LG oder OLG auftauchten. Auch 
dürften geringfügigere Fälle per Strafbefehl eingestellt worden sein, obgleich sich der 
Rechtsprechung hierfür kein Hinweis entnehmen lässt. Darüber hinaus wurde in einem 
Fall ein sogenanntes Schnellgericht angesprochen, vor dem der Angeklagte zu einer nied-
rigen Gefängnis- und Geldstrafe verurteilt wurde.815 Diese Schnellgerichte waren auch in 
anderen Städten üblich816 und sollten wohl der Entlastung der ordentlichen Gerichte die-
nen, indem vor ihnen die geringfügigeren oder leichter aufzuklärenden Schwarzmarkt-
delikte verhandelt wurden. Dafür spricht auch der Umstand, dass in jedem der vor dem 
Nürnberger LG verhandelten Fälle wenigstens einer oder mehrere Täter zu nicht uner-
heblichen Gefängnisstrafen verurteilt wurden und lediglich diejenigen Angeklagten, die 
in privaten oder geschäftlichen Beziehungen zu den Angeklagten standen, mit geringen 
Geldstrafen davon kamen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Verfahren gegen 
diese Angeklagten aus praktischen Erwägungen mit denjenigen der Haupttäter zusam-

813 Boelcke, S. 96.
814 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 5.
815 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 34.
816 So Mörchen, S. 205 f.; ähnlich Zierenberg, S. 237.
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mengefasst wurden, da es sich zum Teil um die gleichen Taten handelte, und nur wegen 
der schwereren Verfehlungen des oder der Hauptangeklagten vor einer Kammer des LG 
verhandelt wurde.

Diese Beobachtungen mögen auch manch andere Phänomene erklären, wie beispiels-
weise die Abwesenheit jugendlicher Täter, die unter Umständen unauffälliger waren und 
so seltener aufgegriffen wurden oder die womöglich nicht vor die normalen Strafkam-
mern des LG gestellt wurden. Auch erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass diejenigen 
Täter, die auf den Handelsplätzen des schwarzen Marktes tätig wurden, welche in der 
vorliegenden Rechtsprechung überhaupt keine Rolle spielten, wegen eher geringerer De-
likte aufgegriffen wurden, ihre Taten dementsprechend nicht vom LG verhandelt wur-
den und somit nicht in dieser Analyse auftauchen.

Mithin kann angenommen werden, dass die hier untersuchte Rechtsprechung nur ei-
nen kleinen Teil des Schwarzmarktes in der Nürnberger Region abbildet und weite Tei-
le aus heutiger Sicht im Verborgenen bleiben müssen. Die hier angesprochenen Über-
legungen weisen auch in die Richtung, dass die Strafkammern des LG lediglich mit 
komplizierteren Sachverhalten und schwerwiegenderen Delikten befasst waren und die 
einfacheren Fälle vermutlich vor anderen Gerichten verhandelt oder anderweitig erle-
digt wurden. Dies ist bei der Einordnung der aus den Urteilen hervorgehenden tatsäch-
lichen Tatumstände wie beispielsweise der Menge der gehandelten Güter und der Höhe 
der Strafen ebenso wenig zu vernachlässigen wie hinsichtlich der des Umfangs und der 
Argumentationsweise der Gerichte. Dennoch bildet die untersuchte Rechtsprechung die 
unterschiedlichen Facetten des schwarzen Marktes ab. Häufig wurden die Handelspart-
ner oder anderweitige Helfer der Haupttäter, wohl aus Gründen der Prozessökonomie, 
im gleichen Verfahren abgeurteilt, obwohl diese Menschen häufig nur in geringerem 
Umfang tätig geworden waren. So ist es möglich, auch die Peripherien des Schwarz-
marktes zu untersuchen und es kann festgehalten werden, dass aus diesem Grunde nicht 
nur die professionell tätig werdenden Schwarzhändler Eingang in die Rechtsprechung 
des LG und des OLG fanden.

c. Rechtsmittel
aa. Art und Häufigkeit
Im Rahmen der eingelegten Rechtsmittel sind zunächst einige Beschwerden und ein 
Wiederaufnahmeverfahren zu nennen. Die Beschwerden befassten sich vorrangig mit 
den jeweiligen Umständen des Einzelfalles, wie beispielsweise einem bedingten Strafer-
lass, der Aussetzung einer Gefängnisstrafe oder auch der Wiedereinsetzung in den vor-
herigen Stand. Ihr Erfolg war dabei insgesamt durchwachsen. Thematisch sind vor allem 
Beschwerden gegen die nicht erfolgte Gewährung der Anträge auf bedingten Straferlass 
herauszugreifen. In den darauf folgenden Entscheidungen des OLG wurde des Öfteren 
betont, dass die Art der begangenen Straftaten – also schwarzmarkttypische Delikte – ein 
so großes öffentliches Interesse an hohen Strafen begründete, dass ein Straferlass nicht 
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in Betracht kam.817 Schließlich werde „allenthalben mit Recht von den Gerichten gefor-
dert [...], dass sie durch die Verhängung und Vollstreckung von fühlbaren Strafen dazu 
beitragen, dass dem Gesetz wieder Achtung verschafft wird [...]“.818 In derartigen Äuße-
rungen und Erwägungen sind ähnliche Gedanken wie im Rahmen der Strafzumessung 
erkennbar.

Darüber hinaus waren vor allem hinsichtlich des Einflusses auf die gesamte Recht-
sprechung die Revisionen von weitaus größerer Bedeutung. Diese wurden in insgesamt 
28 Fällen, also gegen etwa die Hälfte der erstinstanzlichen Urteile eingelegt. In den mei-
sten Fällen ging dies von einem, manchmal auch mehreren Angeklagten, seltener hinge-
gen von der Staatsanwaltschaft aus. Hinsichtlich der Häufigkeit ist auch die Entwicklung 
während des Untersuchungszeitraums von Interesse. Gegen Urteile der ersten Instanz 
im Jahre 1946 wurde mit einer Häufigkeit von 57% Revision eingelegt. In der ersten Jah-
reshälfte 1947 traf dies nur noch auf ein Fünftel der Urteile zu. In der zweiten Jahreshälf-
te desselben Jahres stieg der Anteil an angegriffenen Urteilen auf 50% und blieb bis zur 
Mitte des Jahres 1948 gleich. Von Juli bis Dezember 1948 waren gut 71% der erlassenen 
Urteile des LG Gegenstand einer Revision und 1949 wurde gegen zwei Drittel der er-
stinstanzlichen Richtersprüche das Rechtsmittel eingelegt. Mithin lässt sich eine zeitliche 
Entwicklung ablesen. Es ist zu beobachten, dass ein ähnlicher Anteil erstinstanzlicher 
Urteile aus dem Jahr 1946, sowie der zweiten Jahreshälfte 1947 und der ersten Jahres-
hälfte 1948 von Revisionen betroffen war. Ab Juli 1948 stieg dieser Wert nochmals deut-
lich an. Sehr niedrig ist hingegen der Anteil der Revisionen gegen Urteile, die von Janu-
ar bis Juni 1947 erlassen wurden. Dieser signifikant niedrige Wert könnte mit der damals 
besonders angespannten Ernährungssituation zusammenhängen, in der den Menschen 
möglicherweise schlicht die Energie für einen weiteren Rechtsstreit fehlte oder in der 
sie nicht über die nötigen finanziellen Mittel für rechtlichen Beistand und die drohen-
den, zusätzlichen Gerichtskosten verfügten. Auch könnte es eine Rolle gespielt haben, 
dass in dieser Zeit tendenziell niedrigere Strafen ausgesprochen wurden (vgl. dazu Kapi-
tel 3 unter Punkt A.IV), sodass die Einlegung eines Rechtsmittels den Verurteilten insge-
samt weniger lohnenswert erschien. Der hohe Anteil an Revisionen in der Endphase des 
schwarzen Marktes könnte wiederum mit der Umkehr dieses Umstandes, aber auch mit 
der häufiger veränderten Rechtslage, die zusätzliche Ansatzpunkte für eine Revision bot, 
zusammenhängen. Inwieweit das Rechtsmittel in der jeweiligen Zeit Erfolg hatte, wird 
im weiteren Verlauf zu untersuchen sein.

Die Bedeutung der Revisionen für das materielle Recht und dessen Entwicklung ist 
weitaus größer als diejenige der übrigen, oft auf Einzelfälle bezogenen Rechtsmittel. Da-
her soll in den folgenden Abschnitten vor allem den Revisionensentscheidungen in Ge-
stalt der Beschlüsse des OLG Nürnberg Aufmerksamkeit geschenkt werden.

817 So z.B. OLG Nürnberg, B. v. 02. August 1948, Az. Ss 125/48, Nr. 2126, S. 2; OLG Nürnberg, B. v. 18. No-
vember 1948, Az. Ss 194/48, Nr. 2228, S. 4 f.

818 OLG Nürnberg, B. v. 18. November 1948, Az. Ss 194/48, Nr. 2228, S. 4 f.
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bb. Erfolg
Im nächsten Schritt soll der Erfolg der Revisionen untersucht werden. Es ist zunächst 
anzumerken, dass der Ausgang zum Teil unklar bleiben muss, falls das OLG den Fall 
beispielsweise an das LG zurückverwies, aber kein weiteres LG-Urteil in den Akten 
auftaucht. Dies sind jedoch Einzelfälle. Als Erfolg sind in diesem Sinne diejenigen Re-
visionen zu verstehen, die das erstinstanzliche Urteil in irgendeiner Weise abänderten 
oder an das LG zurückverwiesen. Ob dies auf Basis der Revision eines oder mehrerer 
Angeklagten oder der Staatsanwaltschaft geschah, ist hierfür unerheblich. Es kann be-
obachtet werden, dass die Hälfte der Revisionen als vollkommen unbegründet hinsicht-
lich aller Angeklagten verworfen wurde. In den übrigen Fällen zeigte sich unterschied-
licher Erfolg.

Zunächst gab es diejenigen Revisionsbeschlüsse, in denen die Urteile gegen einen oder 
mehrere Angeklagte nur berichtigt wurden, weil in der ersten Instanz die Gesetzeskon-
kurrenzen fälschlich angegeben worden waren, sich aber an der Strafe selbst nichts än-
derte. Größere Veränderungen ergaben sich hingegen in denjenigen Fällen, in denen 
zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Revision Straffreiheitsgesetze wie beispiels-
weise jenes aus dem Jahre 1948 in Kraft getreten waren und die Verfahren auf dieser 
Grundlage eingestellt wurden.

In denjenigen Fällen, in denen die Sache an das LG zurückverwiesen wurde und beide 
Urteile der Strafkammern erhalten sind, lässt sich die Veränderung der Höhe der Strafen 
gut nachvollziehen. Lediglich in einem einzigen Fall wurde die Strafe nach der erneu-
ten Entscheidung des LG nicht abgeändert.819 Ansonsten waren die geringsten Reduktio-
nen der Strafe im Rahmen der erfolgreichen Revisionen in denjenigen Fällen zu erblik-
ken, in denen ein Angeklagter statt einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten 
sowie einer Geldstrafe von 5.000 DM nur eine Strafe von zwei Jahren und zwei Monaten 
und 5.000 DM Geldstrafe verbüßen musste820 und ein anderer Angeklagter statt zwei Jah-
ren nur ein Jahr in Gefängnishaft musste – dafür jedoch zusätzlich 20.000 DM Geldstrafe 
entrichten musste.821 In den anderen erfolgreichen Revisionen wurde die Haftstrafe nach 
der Rückverweisung an das LG meist fast halbiert.822 In einem weiteren Fall, dessen Er-
gebnis offen blieb, kann ebenfalls von einer deutlichen Reduktion der Strafe von einein-
halb Jahren Gefängnis und 3.500 DM Geldstrafe ausgegangen werden, da die Richter des 
OLG vor der aus Beweisgründen notwendigen Rückverweisung lediglich einen Verstoß 
gegen die PStRVO, nicht aber, wie in der ersten Instanz angenommen, gegen die KWVO, 

819 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 09. Mai 1947, Az. KLs 73/46, Nr. 1751 und LG Nürnberg-
Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 25. Februar 1948, Az. KLs 73/46, Nr. 1751.

820 OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215 und LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 02. Mai 1949, Az. KLs 181/48, Nr. 2215.

821 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181 und LG Nürnberg-Fürth, 2. große 
Strafkammer, U. v. 23. Mai 1949, Az. 140/48, Nr. 2181.

822 So in OLG Nürnberg, B. v. 28. Juni 1948, Az. Ss 32/48, Nr. 1940 und LG Nürnberg-Fürth, 2. große Straf-
kammer, U. v. 19. August 1948, Az. KLs 118/47, Nr. 1940; OLG Nürnberg, B. v. 07. September 1949, Az. 
Ss 115/49, Nr. 2294 und LG Nürnberg-Fürth, 1. große Strafkammer, U. v. 31. Oktober 1949, Az. KLs 
283/48, Nr. 2294.
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VRStVO und weitere Verordnungen gegeben sahen.823 Insgesamt wurden die Strafen also 
nach der Rückverweisung spürbar nach unten korrigiert. Dies galt insbesondere für die-
jenigen Entscheidungen, die gegen Ende des Untersuchungszeitraums, also 1949 oder 
gar 1950 ergingen.

Unter Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufes ergibt sich ein eher durchwachsenes 
Bild. Vorab ist anzumerken, dass es sich insgesamt nur um 14 erfolgreiche Revisionen 
handelte, die sich auf die sechs Untersuchungszeiträume verteilten. Demnach ist von ei-
nigen Ungenauigkeiten auszugehen, da den jeweiligen Einzelfällen ein großer statisti-
scher Einfluss zukommt sodass die folgenden Zahlen nur eine stark eingeschränkte Be-
lastbarkeit haben.  Von den Revisionsentscheidungen, die sich gegen erstinstanzliche 
Urteile des Jahres 1946 richteten, waren drei Viertel erfolgreich. In der ersten Jahres-
hälfte 1947 traf dies sogar auf beide der eingelegten Revisionen zu, während der Wert 
in der zweiten Jahreshälfte nur bei 40% lag. Von Januar bis Juni 1948 war gar nur eines 
von sechs Rechtsmitteln erfolgreich. Von Juli bis Dezember stieg der Anteil hingegen auf 
60% und lag für das Jahr 1949 ebenfalls noch bei 50%. Eine Interpretation dieser Ergeb-
nisse gestaltet sich insbesondere aufgrund der sehr niedrigen Fallzahlen schwierig. Die 
hohe Erfolgsquote bis Mitte 1947 lässt sich unter Umständen damit erklären, dass in die-
sem Zeitraum anteilig weniger Revisionen eingelegt wurden und dieser Weg nur gewählt 
wurde, wenn hohe Erfolgsaussichten bestanden. Die auffallend niedrige Erfolgsquote in 
der ersten Jahreshälfte 1948 kann man möglicherweise damit begründen, dass die Recht-
sprechung in dieser Zeit bereits einigermaßen etabliert war, aber noch keine größeren 
gesetzgeberischen Umwälzungen stattfanden wie in den späteren Monaten. Außerdem 
war die Währungsreform, über deren Folgen häufiger Uneinigkeit bestand, im Rahmen 
der Urteile noch kein Thema. Es ist jedoch bei dieser Statistik nochmals darauf hinzu-
weisen, dass es sich um sehr geringe Fallzahlen handelt und die Ergebnisse teilweise be-
reits bei einem einzigen Beschluss, wenn er gegenteilig ausgefallen wäre, ein anderes Bild 
gezeigt hätten. Insofern sind die hier dargestellten Statistiken mit aller gebotenen Vor-
sicht zu betrachten.

Es ist festzuhalten, dass sich im Fall des Erfolgs insbesondere in der Endphase der 
Rechtsprechung zum Schwarzmarkt die Strafen zum Teil spürbar verringerten oder so-
gar ganz entfielen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die meisten Revisionen 
von den Angeklagten selbst eingelegt wurden und daher die reformatio in peius zu be-
achten war, ist dieses Ergebnis nicht unbedingt überraschend. Dennoch fällt auf, dass die 
Höhe der Strafen in beinahe allen Fällen zurückging und am Ende des Untersuchungs-
zeitraums im Wege der Revision sogar drastisch verringert wurden.

cc. Arbeitsweise des Revisionsgerichts
Schließlich soll die Arbeitsweise des OLG als Revisionsinstanz anhand unterschiedlicher 
Faktoren genauer untersucht werden. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Revisionen 
sowohl hinsichtlich ihres Umfangs, der von ihnen behandelten Themen als auch ihrer 
Bedeutung für die Entwicklung der Rechtsprechung sehr unterschiedlich darstellten. Et-
823 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287.
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liche Revisionsanträge befassten sich mit Details des jeweiligen Einzelfalles und wurden 
vom OLG oft eher knapp verworfen. In anderen Beschlüssen nahm die Auslegung ein-
zelner Begriffe mehrere Seiten in Anspruch und die Argumentation bewegte sich auf ei-
nem anspruchsvollen juristischen Niveau.

Die Revisionen hatten unterschiedliche Themen zum Gegenstand, wobei sich gewis-
se Fragestellungen von Zeit zu Zeit wiederholten. Zu nennen sind hierbei beispielswei-
se Angriffe im Rahmen der Beweiswürdigung sowie die fehlende Berücksichtigung von 
Strafnormen durch die erste Instanz. Auch die Frage, ob es sich bei Delikten nach der 
KWVO um Vergehen oder Verbrechen handelte oder das Konkurrenzverhältnis der 
Normen spielte eine Rolle. Keinem dieser Themen kam jedoch eine besondere Komple-
xität oder über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zu.

Eine interessante Beobachtung betrifft jedoch die Figuren des Notstandes und des 
übergesetzlichen Notstandes, die selten Erwähnung fanden. Das OLG stellte in denje-
nigen Fällen, in denen durch die Revisionsschrift die Nichtanwendung dieser Rechtfer-
tigungsgründe kritisiert wurde, nur knapp fest, dass sie eben nicht anwendbar seien.824 
Dies wurde in einem Fall etwas ausführlicher damit begründet, dass aus der Unmöglich-
keit, bestimmte Gegenstände für die Fortführung eines Geschäftes auf legalem Wege zu 
erwerben, keine Rechtfertigung durch übergesetzlichen Notstand erfolgen dürfe, selbst 
wenn in der Folge eine Stilllegung des Betriebes nicht mehr zu verhindern war.825 Die 
Meinung des OLG ist nicht überraschend und steht im Einklang mit den gesetzlichen 
Wertungen und Intentionen.  Die entsprechenden Rechtfertigungsgründe spielten in 
den erstinstanzlichen Urteilen keine Rolle und der knappe Umgang des Gerichts mit 
diesem Vorbringen ist folgerichtig, da bei einer anderen Auffassung sämtliche Bewirt-
schaftungsregelungen, die ja für Zeiten der Not gestaltet worden waren, ad absurdum ge-
führt würden.

Im Rahmen der Interpretation bestimmter Tatbestandsmerkmale sind einige Beispie-
le gesondert herauszugreifen. Großen Einfluss hatte die bereits im ersten Kapitel (im Ab-
schnitt C.IV.3.a) ausführlich erläuterte Auslegung des OLG zum Begriff des „Entwen-
dens“ im Rahmen des KRG Nr. 50. Das Gericht entschied, dass für dieses Merkmal keine 
Eigentumsverletzung von Nöten war und so auch Eigentümer ihre eigenen Waren ent-
wenden konnten.826 Dies hatte weitreichende Folgen, wurde der Anwendungsbereich des 
KRG Nr. 50 doch auf diese Art und Weise entscheidend erweitert, da nun auch Hor-
tungen seitens der Betriebsinhaber selbst unter diesen Begriff subsumiert werden konn-
ten. Die Argumentation des OLG orientierte sich an den allgemein anerkannten Ausle-
gungskategorien und wirkt daher auch auf den heutigen Leser systematisch und wohl 
durchdacht. Auch werden zahlreiche Urteile und sogar manche Aufsätze zitiert. Trotz 
des unter Umständen problematischen Ergebnisses der Argumentation war das Resultat 
nachvollziehbar und erweckte keineswegs den Eindruck der Willkür. Das OLG positio-

824 OLG Nürnberg, B. v. 18. Juli 1947, Az. Ss 49/47, Nr. 1793, S. 1; OLG Nürnberg, B. v. 04. Juni 1948, Az. Ss 
93/48, Nr. 2007, S. 2.

825 OLG Nürnberg, B. v. 04. Juni 1948, Az. Ss 93/48, Nr. 2007, S. 2.
826 OLG Nürnberg, B. v. 15. September 1948, Az. Ss 162/48, Nr. 2131.
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nierte sich so hinsichtlich des problematischen moralischen Spannungsfeldes zwischen 
Eigentumsrechten und Zwangsbewirtschaftung recht eindeutig und prägte so die künf-
tige Rechtsprechung, da diese Auslegung von den Strafkammern in der Folge übernom-
men wurde.

Von besonderem Interesse war außerdem die Interpretation der Bereicherungsabsicht 
und damit die Auslegung des § 1 Abs. 3 KWVO im Kontext der Währungsreform, da 
diese Problematik gleich Gegenstand zweier Revisionen war. Diese Fragestellung wur-
de bereits im ersten Kapitel ausführlicher dargestellt. In dem ersten Fall sahen die er-
stinstanzlichen Richter bereits im Oktober 1947 im Hinblick auf die geplante Währungs-
reform Bereicherungsabsicht gegeben, da die Angeklagte Waren zurückhalten hatte und 
diese nach der Währungsumstellung vorteilhafter veräußern wollte.827 Das OLG interpre-
tierte diesen Sachverhalt im Juni 1948, nur wenige Tage nach der Reform, dahingehend, 
dass es sich bei derartigem Verhalten lediglich um eine Vermögenserhaltung, nicht je-
doch um eine Vermögensmehrung handle, da ein Verkauf vor der Währungsreform ei-
ner Minderung des Vermögens gleichkäme.828 In einem ganz ähnlichen Sachverhalt än-
derte das OLG diese Auffassung jedoch nach einer Revision der Staatsanwaltschaft: Nach 
ausführlichen und durchaus nachvollziehbaren Erläuterungen kam das Gericht zu dem 
Schluss, dass sich die Vermögenslage des Täters durch die nicht erfolgte Abgabe der Le-
bensmittel zum vorgeschriebenen Zeitpunkt vor der Währungsreform verbessert habe, 
da er die Güter nach der Reform zu weitaus höheren Preisen veräußern konnte, als dies 
bei einer gesetzestreuen Abgabe der Fall gewesen wäre.829 Diese geänderte Rechtspre-
chung ist durchaus überraschend, bedenkt man, dass es sich jeweils um sehr ähnliche 
Sachverhalte handelte und zwischen beiden Beschlüssen weniger als fünf Monate lagen. 
Die zunächst vertretene Auffassung stellte nach eigenen Angaben die ständige Recht-
sprechung des OLG dar, die im zweiten benannten Beschluss explizit aufgegeben wur-
de.830

Neben diesen besonders bedeutenden und wegweisenden Fragestellungen waren auch 
weitere Aspekte der Auslegung von zentralen Tatbestandsmerkmalen Gegenstand von 
Revisionen. Zu nennen sind hierbei beispielsweise die Subsumtion von Sondergewahr-
sam unter den Begriff des Beiseiteschaffens,831 die Gefährdung der Bedarfsdeckung der 
deutschen Bevölkerung832 oder die Beurteilung der Rechtswidrigkeit im Sonderfall eines 
Selbstversorgers.833 Durch die entsprechenden Interpretationen ergaben sich jedoch kei-
ne Änderung in der Rechtsprechung, sodass lediglich eine Bestätigung der bisherigen 
Judikatur, nicht jedoch eine direkte Weiterentwicklung stattfand.

827 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 10.
828 OLG Nürnberg, B. v. 28. Juni 1948, Az. Ss 32/48, Nr. 1940, S. 2.
829 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 3 ff.
830 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 3.
831 OLG Nürnberg, B. v. 03. Juni 1948, Az. Js 89/48, Nr. 1999, S. 1 f.
832 OLG Nürnberg, B. v. 04. Juli 1949, Az. Ss 95/49, Nr. 2072, S. 1 f.
833 OLG Nürnberg, B. v. 17. August 1948, Az. Ss 135/48, Nr. 2087, S. 2 f.
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Ein weiterer Aspekt, der in der Endphase der Schwarzmarktrechtsprechung im Rah-
men der Revisionsentscheidungen an Relevanz gewann, war der Anwendungsbereich 
der neuen Gesetze der jungen Bundesrepublik. Dabei war insbesondere das Wirtschafts-
strafgesetz von Bedeutung, dessen Anwendbarkeit aus prozessualer Sicht Gegenstand ei-
ner längeren, komplexen Prüfung durch das OLG war (vgl. dazu bereits das erste Kapitel 
unter B.V.).834 An anderer Stelle wurde im Rahmen der Rückverweisung an die erste In-
stanz bereits auf die Berücksichtigung dieses neuen Gesetzes hingewiesen.835

Angriffe gegen die Strafzumessung als solche blieben stets erfolglos. Diese Entschei-
dungen beruhten darauf, dass die Richter den für eine revisionsrechtliche Überprüfung 
notwendigen Verstoß gegen das Verbot unmenschlicher Strafen nicht als gegeben an-
sahen und auch keine groben Fehler bei der Abwägung der Strafzumessungstatsachen 
vorlagen836 oder kurz gesagt, kein Revisionsgrund gegeben war.837 Dabei wurde seitens 
des OLG im Rahmen der Begründung besonderer Wert darauf gelegt, dass die Stra-
fen durchaus der Schuld der Angeklagten entsprachen und nicht aus Gründen der Ab-
schreckung unangemessen hoch ausfielen.838 Da die Strafzumessung ohnehin nur in en-
gen Grenzen überprüfbar war, wurde ein erforderlicher grober Verstoß in keinem Falle 
festgestellt, sodass das Strafmaß aus Gründen der Strafzumessung selbst nie revidiert 
wurde. Schlussendlich gab es wenige erstinstanzliche Urteile, in denen die Revisions-
richter zwar Fehler erblickten, durch welche die Angeklagten jedoch nicht beschwert wa-
ren, sodass keine Rückverweisung notwendig war.839

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Beschlüsse des OLG Nürnberg relativ un-
terschiedlich ausfielen. Besonders relevant dürften die angesprochenen Beispiele gewe-
sen sein, in denen das OLG komplizierte Sachverhalte unter die bestehenden Normen 
subsumierte und so die Rechtsprechung prägte. Im Rahmen dieser richtungsweisenden 
Beschlüsse zeichnete sich die Argumentation meist durch ihre Ausführlichkeit und Sy-
stematik aus, sodass die Entscheidungen trotz ihres teils nicht unumstrittenen und kom-
plexen Inhalts dogmatisch nachvollziehbar erscheinen. An anderen Stellen waren die 
Darlegungen hingegen eher knapp gehalten, wobei es sich dabei häufig um Problemati-
ken handelte, die bereits zuvor von der Rechtsprechung hinreichend geklärt worden wa-
ren. Aufgrund derjenigen Entscheidungen, die sich mit durchaus zentralen, juristisch 
anspruchsvollen Fragestellungen befassten, ist die Rolle des OLG hinsichtlich der Ent-
wicklung der Nürnberger Schwarzmarktrechtsprechung als durchaus bedeutsam einzu-
schätzen. Die Arbeitsweise macht einen sorgsamen und zuverlässigen Eindruck, was die 

834 OLG Nürnberg, B. v. 11. Januar 1950, Az. Ss 171/49, Nr. 2299.
835 OLG Nürnberg, B. v. 07. September 1949, Az. Ss 115/49, Nr. 2294, S. 6.
836 So in OLG Nürnberg, B. v. 29. Juli 1948, Az. Ss 115/48, Nr. 2103, S. 1 f.; OLG Nürnberg, B. v. 03. Januar 

1949, Az. Ss 197/48, Nr. 2215, S. 4; ähnlich auch OLG Nürnberg, B. v. 18. November 1948, Az. Ss 194/48, 
Nr. 2228, S. 2 f.; OLG Nürnberg, B. v. 17. August 1948, Az. Ss 135/48, Nr. 2087, S. 3.

837 OLG Nürnberg, B. v. 09. Mai 1949, Az. Ss 31/49, Nr. 2185, S. 3; OLG Nürnberg, B. v. 07. September 1949, 
Az. Ss 115/49, Nr. 2294, S. 3.

838 So äußerte sich das OLG Nürnberg, B. v. 29. Juli 1948, Az. Ss 115/48, Nr. 2103, S. 2; OLG Nürnberg, B. v. 
18. November 1948, Az. Ss 194/48, Nr. 2228, S., S. 3.

839 OLG Nürnberg, B. v. 19. Februar 1947, Az. Ss 18/47, Nr. 1739, S. 4.
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Qualität der Rechtsprechung verbessert haben dürfte. Das Wissen um eine verlässliche 
Revisionsinstanz, die sich, wie bereits gezeigt, auch nicht davor scheute, Urteile zu än-
dern bzw. diese zurückzuverweisen, dürfte das Vertrauen der Bürger in die Justiz durch-
aus gestärkt haben.

2. Aktenführung
a. Sauberkeit
Um einen besseren Einblick in die Arbeit der Gerichte zu erhalten und sie im zeitlichen 
Kontext zu untersuchen, ist auch die Betrachtung der Aktenführung selbst von Interes-
se. Dabei sind größere Unterschiede zu beobachten. Alle Urteile und Beschlüsse sind, 
wie dies zur damaligen Zeit allgemein üblich gewesen sein dürfte, mit Schreibmaschinen 
abgefasst. In fast allen Richtersprüchen sind darüber hinaus jedoch auch handschriftli-
che Ausbesserungen oder Anmerkungen zu finden. Nur die allerwenigsten Urteile kom-
men ohne derartige Ergänzungen aus. In den meisten Fällen finden sich ungefähr ein bis 
zwei solcher Verweise pro Seite. Es gibt jedoch auch Urteile, in denen es deutlich mehr 
Anmerkungen gibt, die so das Bild des Urteils dominieren.840 Es ist im Allgemeinen un-
klar, wann und von wem die oft nur schwer entzifferbaren Notizen eingefügt wurden. 
Man kann beobachten, dass es sich bei den Ausbesserungen häufig um sprachliche oder 
grammatikalische Punkte handelte, die in den Urteilstext eingearbeitet wurden. Des Öf-
teren wurden außerdem einzelne Worte gestrichen oder unterstrichen und Gliederungs-
nummern ergänzt. In inhaltlicher Hinsicht wurden teils Feinheiten im Tatbestand er-
gänzt und ausgebessert oder einzelne Worte ersetzt bzw. hinzugefügt. Gerade in der 
Anfangsphase wurden außerdem in einigen Urteilen Lücken gelassen, in welche später 
die exakten Namen oder Ausfertigungsdaten mancher Gesetze oder Verordnungen ein-
gefügt wurden. Dies mag ein Hinweis darauf sein, dass die Richter selbst keinen vollstän-
digen Überblick über die geltenden Rechtsnormen hatten und dies während der Ausfer-
tigung des Urteils auch nicht überprüfen konnten. Angesichts der Vielzahl an Normen 
verschiedener Gesetzgeber dürfte dies wenig überraschend sein.

Auffällig ist schließlich auch, dass in denjenigen erstinstanzlichen Urteilen mit mehre-
ren Angeklagten deren Namen häufig abgehakt oder anderweitig markiert wurden, was 
den Eindruck erweckt, bei den Schuldsprüchen so der Überblick über die Vielzahl der 
Angeklagten behalten werden sollte, um niemanden zu vergessen. Markant ist schließ-
lich noch eine Begebenheit in einem Urteil der zweiten Strafkammer: Dort wurde am 
Rande des Papiers eine handschriftliche Rechnung vorgenommen, die sich allem An-
schein nach auf die zuvor benannten Fleischbestände bezogen, die so addiert wurden.841

Schlussendlich fällt auf, dass die Revisionen grundsätzlich einen saubereren Eindruck 
hinterlassen als die erstinstanzlichen Urteile. Im Allgemeinen kann außerdem eine leich-
te Tendenz dahingehend erkannt werden, dass die spätere Rechtsprechung im Nach-
hinein weniger überarbeitet wurde und so etwas weniger handschriftliche Ergänzungen 

840 Beispielhaft: LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 14. Juni 1946, Az. KLs 18/46, Nr. 1705.
841 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 18. Juni 1948, Az. KLs 80/48, Nr. 2131, S. 3.
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aufweist. Es kann alles in allem festgehalten werden, dass die handschriftlichen Ergän-
zungen durchaus ins Auge fallen und demonstrieren, dass die Urteile im Nachhinein 
nochmals gelesen und überarbeitet wurden. Einige Anmerkungen – insbesondere die-
jenigen sprachlicher Natur – dürften jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass die 
Schriften in Schreibmaschinenschrift abgefasst waren und so naturgemäß kaum Mög-
lichkeiten zur Korrektur boten.

b. Tonfall
Der in den Urteilen und Beschlüssen vorherrschende Tonfall wurde bereits an ande-
ren Stellen immer wieder thematisiert. Grundsätzlich kann man beobachten, dass der 
Tonfall weitgehend neutral und sachlich war. Entsprechend der bisherigen Erkenntnis-
se kann aber festgehalten werden, dass abweichend davon vor allem im Rahmen der 
Strafzumessung und einzelner Tatbestandsmerkmale markante Formulierungen zu fin-
den waren.

Das im ersten Kapitel untersuchte Merkmal der Böswilligkeit, für das eine verwerfli-
che Gesinnung Voraussetzung war, zeigt dabei, wie sich die Richter in einigen Fällen zu 
Äußerungen hinreißen ließen, die keineswegs als sachlich oder angemessen bezeichnet 
werden können. Die bereits ausführlich dargestellten diesbezüglichen Formulierungen 
erwecken den Eindruck, als würden die Richter den Tätern ihr Handeln persönlich übel-
nehmen und sich dadurch sogar selbst angegriffen fühlen (vgl. ausführlich erstes Kapitel 
im Abschnitt C.I.1.f). Das Merkmal der Böswilligkeit als solches und die ihm inhärenten 
Voraussetzungen trugen zweifellos dazu bei, dass derartige Äußerungen entstehen konn-
ten und so den Tonfall bei der Subsumtion prägten. Dieser Begriff entsprang dem Gei-
ste der Entstehungszeit der KWVO und mutet aus heutiger Perspektive fragwürdig an. 
Es ist davon auszugehen, dass dieses Tatbestandsmerkmal die Richter im Besonderen zu 
den teils unsachlichen Darlegungen hinsichtlich der verwerflichen Gesinnung einlud, da 
sich bei anderen Strafnormen – auch bei solchen, die ebenfalls aus der NS-Zeit stamm-
ten – keine in diesem Maße vergleichbaren Begriffe finden ließen. Die Böswilligkeit und 
der bei ihrer Interpretation verwendete Tonfall können so in gewisser Weise als ein Re-
likt des nationalsozialistischen Gesinnungsstrafrechts betrachtet werden.

Ähnliches kann im Rahmen der Strafzumessungserwägungen beobachtet werden. 
Dort war der Tonfall der Richter an einigen Stellen geprägt von Abneigung und teils 
auch Missgunst gegenüber denjenigen Personen, die es nach allgemeiner Ansicht bes-
ser hatten als die normale Bevölkerung. Insbesondere bei den strafschärfenden Faktoren 
waren die Ausführungen teils auffallend emotional und ließen so eine fast persönliche 
Betroffenheit vermuten. Diejenigen Täter, die als versierte Schwarzhändler eingeschätzt 
wurden, mussten im Besonderen mit der moralischen Verurteilung durch das Gericht 
rechnen. Im Bereich der Strafzumessung konnte so das Aufbrechen von bestehenden 
Animositäten beobachtet werden, sei es gegenüber den „Großen“ des schwarzen Marktes 
oder gegenüber der durchschnittlich besser versorgten Landbevölkerung. Bei der Dar-
legung der Strafzumessungserwägungen für manche Angeklagte ist von Neutralität we-
nig zu spüren und der Tonfall wirkt durchaus emotional aufgeladen. Umgekehrt sind die 



Arbeitsweise der Gerichte

186

Formulierungen im Rahmen der strafmildernden Faktoren weniger auffällig. Teils wird 
zwar durchaus Verständnis für die individuelle Lebenssituation der Täter gezeigt, aller-
dings ist die Darstellung dort distanzierter und sachlicher.

Im Rahmen der Beschlüsse des OLG fällt schlussendlich auf, dass der Tonfall dort sehr 
sachlich war und anders als in den Urteilen des LG auch nicht stellenweise emotional 
oder verurteilend wurde. Daraus sollte jedoch nicht generell geschlossen werden, dass 
das OLG grundsätzlich neutraler und in gewisser Weise auch professioneller urteilte. 
Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass sich das OLG als Revisionsgericht nicht mit der 
Strafzumessung auseinanderzusetzen hatte, die ein besonderes Einfallstor für subjektive-
re Äußerungen bot. Auch hatte es sich seltener mit der Subsumtion unter die benannten 
Tatbestandsmerkmale auseinanderzusetzen. Das OLG beschäftigte sich häufig mit in er-
ster Linie dogmatischen Fragen, sodass ohnehin ein sachlicher Tonfall dominierte.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Tonfall über weite Strecken hinweg ange-
messen und objektiv war. Eklatante Abweichungen ergaben sich dabei in erster Linie bei 
der Interpretation bestimmter Tatbestandsmerkmale und bei der Strafzumessung. So-
fern von der üblichen und zu erwartenden sachlichen Ausdrucksweise abgewichen wur-
de, so war dies ganz überwiegend in negativer Art und Weise. Das bedeutet, dass verur-
teilende und teils auch verachtende Formulierungen vorherrschten und ausgehend von 
den Äußerungen nicht mit Verständnis oder Nachsicht gerechnet werden konnte. Ins-
besondere bei Sachverhalten, welche die Richter offensichtlich als besonders verachtens-
wert empfanden, bewegten sich die Formulierungen im Bereich der moralischen Ver-
urteilung dieser Menschen. Insofern ist hier eine Schwachstelle der Rechtsprechung 
erkennbar, durch die auch ihre Anerkennung in der Öffentlichkeit möglicherweise gelit-
ten haben könnte.

c. Umfang
Der Umfang der untersuchten Urteile ist höchst unterschiedlich und nur schwer ver-
gleichbar. Das kürzeste (erstinstanzliche) Urteil umfasste lediglich zwei Seiten,842 wäh-
rend sich die beiden längsten auf 40 Seiten erstreckten.843 Allerdings ist die reine Länge 
nur wenig aussagekräftig, da diese in hohem Maße von der Zahl der Angeklagten und 
der Komplexität des Sachverhalts abhing. Von Interesse kann daher nur die Ausführlich-
keit sein, mit der sich die Richter mit dem Fall auseinandersetzten. Die Basis dafür kön-
nen lediglich persönliche Beobachtungen und Einschätzungen bilden.

Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass die Ausführungen in den Urteilen 
und Beschlüssen nur an sehr wenigen Stellen unangemessen kurz scheinen. Häufig wur-
den einzelne Punkte zwar knapp abgehandelt, die entscheidenden Fragestellungen und 
Probleme aber ausführlicher dargestellt. Ein gutes Beispiel hierfür sind, wie bereits im 
vorherigen Kapitel angedeutet, die Strafzumessungserwägungen. Dort wurden die straf-

842 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 03. Juni 1948, Az. KLs 66/48, Nr. 2122.
843 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 03. Juli 1946, Az. KLs 32/46, Nr. 1721; LG Nürnberg-Fürth, 2. 

große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287.
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schärfenden und –mildernden Faktoren für diejenigen Angeklagten, die mit hohen Stra-
fen rechnen mussten, ausführlich dargelegt, während die Umstände bezüglich der Tä-
ter, die nur einer relativ niedrigen Geldstrafe entgegensahen, häufig knapper dargestellt 
wurden.

Entscheidend für die Ausführlichkeit der Darstellungen war meistens die Zahl der 
Täter. Bei mehreren Tätern musste der Tatbeitrag jedes einzelnen dargestellt und un-
tersucht werden. Auch deutete eine Vielzahl von Tätern auf einen umfangreicheren 
Sachverhalt wie beispielsweise Geschäfte mit mehreren Menschen hin. Auch eine gro-
ße Anzahl an unterschiedlichen Schwarzmarktwaren verlängerte ein Urteil, besonders, 
wenn diese ausführlich aufgelistet wurden oder der teils unterschiedliche Verbleib der 
Waren aufgeklärt werden musste. Dementsprechend unterlag auch der Tatbestand hin-
sichtlich des Umfangs großen Schwankungen. Bei besonders komplexen Sachverhalten, 
wie beispielsweise Markenfälschungen, bei denen die genauen Handlungen der Täter 
ebenso erläutert werden mussten wie die regelkonforme Vorgehensweise, um die Verstö-
ße darzulegen, waren die Ausführungen relativ umfangreich. Ähnliches galt auch in Fäl-
len, in denen mehrere Taten Gegenstand der Verhandlung waren, deren Umstände nach 
und nach aufgeschlüsselt wurden. Im Gegensatz dazu wurden Sachverhalte, die nur aus 
einer einzelnen Handlung bestanden und keine besondere Komplexität aufwiesen, deut-
lich kürzer ausgeführt.

Der Umgang der Gerichte mit dem Vorbringen der Angeklagten war höchst unter-
schiedlich. Während in einigen Fällen explizit auf die einzelnen Punkte eingegangen 
wurde, waren die Argumente der Verteidigung in anderen Urteilen nicht zu erken-
nen, sodass auch unklar bleibt, inwieweit die Richter diese berücksichtigten. Da es sich 
schwierig gestaltet, über die Auseinandersetzung mit der Verteidigung allgemeingültige 
Aussage zu treffen, soll diese im nächsten Abschnitt an einzelnen Beispielen näher un-
tersucht werden.

3. Argumentationsweise
Schlussendlich ist die Argumentationsweise der Richter ein wichtiger Faktor, um sich 
der Arbeitsweise der Gerichte als solcher anzunähern. Beispielhaft sollen Urteile aus un-
terschiedlichen Zeiten der Schwarzmarktrechtsprechung herausgegriffen und vertieft 
untersucht werden. Dabei geht es in erster Linie darum, den Umgang der Gerichte mit 
den von der Verteidigung vorgebrachten Argumenten zu analysieren. Dabei werden die 
inhaltlichen Fragestellungen zwar kurz dargestellt, der Fokus soll jedoch auf der Art und 
Weise, mit der die Strafkammern mit dem Vorbringen der Angeklagten umgingen, lie-
gen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass alle der in diesem Abschnitt untersuchten Ur-
teile relativ ausführlich auf das Verteidigungsvorbringen eingingen und auch die von 
den Angeklagten dargelegten Argumente erkennbar sind. Dies ist keineswegs bei allen 
Urteilen der Fall, jedoch ist eine tiefergehende Analyse nur bei denjenigen Gerichtsent-
scheiden sinnvoll, bei denen eine argumentative Auseinandersetzung mit der Verteidi-
gung erfolgte.
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a. Darstellung der Argumentationsweise anhand von ausgewählten Beispielen
aa. Urteil vom 14. August 1946844

Im ersten der untersuchten Urteile, das aus dem Jahre 1946 stammt, befasste sich die 
zweite Strafkammer mit zahlreichen unterschiedlichen Verteidigungsargumenten der 
Angeklagten. Zunächst wurde vorgebracht, dass die KWVO als nationalsozialistisches 
Gesetz keine Anwendung finden dürfe.845 Obwohl die Anwendbarkeit der KWVO der 
allgemein anerkannten Meinung entsprochen haben dürfte und diese Thematik bereits 
häufiger angesprochen wurde (vgl. hierzu das erste Kapitel unter B. II) ging das Gericht 
auf das Vorbringen des Angeklagten ein. Es erläuterte knapp, aber präzise die Gründe, 
wegen derer die KWVO anwendbar blieb und verwies mehrfach auf die vorherrschen-
de Auffassung sowohl innerhalb der Judikatur des Nürnberger Bezirks als auch die allge-
meine Meinung in Rechtsprechung und Literatur.846

Neben diesem dogmatischen Problem wurden auch die tatsächlichen Umstände der 
Taten und die dahinterstehenden Motive von der Verteidigung dargelegt. Einige Tä-
ter machten geltend, dass sie das Tatbestandsmerkmal des „Beiseiteschaffens“ nicht er-
füllt hätten, da sie das aus Schwarzschlachtungen gewonnene Fleisch lediglich im eige-
nen Haushalt verwendet, nicht aber auf dem schwarzen Markt veräußert hatten.847 Das 
Gericht ging knapp auf den Wahrheitsgehalt dieser Äußerungen ein, um anschließend 
– ohne weitergehende Begründung – festzuhalten, dass dies für die Interpretation des 
„Beiseiteschaffens“ ohnehin unerheblich sei.848 Dies ist überzeugend und steht im Ein-
klang mit der allgemein angewandten Definition dieses Tatbestandsmerkmals (vgl. dazu 
Abschnitt C.I.1.c des ersten Kapitels).

Ein Angeklagter machte geltend, dass er beim Verkauf seines Tieres nicht gewusst 
habe, dass es die Käufer schwarz schlachten wollten.849 Obwohl bei dem Geschäft keine 
Papiere ausgestellt wurden und die erforderliche Anmeldung bei den Behörden unter-
blieb, beharrte der Verkäufer darauf, dass es sich aus seiner damaligen Sicht um ein le-
gales Geschäft gehandelt habe.850 Diese Gegebenheiten und die Tatsache, dass der Ange-
klagte nicht einmal nach dem Namen seines Geschäftspartners fragte, ließen das Gericht 
ebenso an seinem Vorbringen zweifeln wie der Umstand, dass es sich bei dem Tier um 
einen Mastochsen handelte, den der Angeklagte gezielt abstoßen wollte.851 Ebenso wur-
de davon ausgegangen, dass der Angeklagte als ehemaliger Bürgermeister mit den Re-
gelungen, die es beim legalen Verkauf von Tieren zu beachten galt, ausreichend vertraut 
war und er spätestens beim Auftreten des Käufers mit einer Gruppe von Männern, de-
nen im Rahmen des Verkaufsprozesses keine klare Aufgabe zukam, misstrauisch hät-

844 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739.
845 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.
846 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 11.
847 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12.
848 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 12.
849 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13.
850 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13.
851 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13.
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te werden müssen.852 Hinzu kam außerdem, dass die Männer anschließend explizit nach 
dem Ankauf eines Schweines fragten, um es sofort zu schlachten und dafür überdies ei-
nen erheblichen Überpreis bezahlten.853 Die Zusammenschau dieser Umstände führte 
schließlich dazu, dass die Richter der Aussage des Angeklagten keinen Glauben schenk-
ten. Die Darlegung der Überlegungen, die zu diesem Schluss führten, war dabei sehr 
ausführlich und strukturiert. Durch die einzelnen, aufeinander aufbauenden Argumen-
te, die sich aus unterschiedlichen Beobachtungen des Sachverhalts ergaben, gewinnt der 
Leser durchaus den Eindruck, dass die Richter sich die – nachvollziehbare – Entschei-
dung nicht leicht gemacht hatten und sie außerdem auf eine Vielzahl von belastbaren Be-
obachtungen stützten.

Die Käufer jener beiden Tiere tätigten außerdem weitere, ähnlich geartete Geschäf-
te. Vor Gericht versuchten sie, diese damit zu verteidigen, dass eine Schwarzschlachtung 
beim Kauf einiger Tiere überhaupt nicht geplant gewesen sei. Vielmehr seien die Ange-
klagten nur als Vermittler und Helfer für eine Zufallsbekanntschaft aus einem Wirtshaus 
aufgetreten, die jedoch nach dem Kauf und der Abholung der Tiere nicht aufgetaucht 
sei.854 Nur weil einer der Ochsen eine Beinverletzung hatte, hätten sie diesen notgedrun-
gen schlachten müssen.855 Die Richter nannten dieses Vorbringen „einen plumpen Ver-
such der Ablenkung“.856 Sie bezweifelten zum einen, dass ein ehrlicher Viehhändler ein 
derartiges Geschäft in einem Wirtshaus abschloss und zum anderen, dass ein solcher 
sich in keiner Weise an dem Handel beteiligte und die fraglichen Tiere beispielsweise 
nicht einmal in Augenschein nahm.857 Auch hier schenkte die Strafkammer der Verteidi-
gung keinen Glauben.

Im Falle einer anderen Schlachtung argumentierte einer der Täter, dass er nichts da-
von gewusst habe, dass es sich um eine Schwarzschlachtung gehandelt habe, da über die-
ses Thema nicht gesprochen worden sei und im Anschluss zusammen mit den gleichen 
beteiligten Personen eine legale Schlachtung stattgefunden habe.858 Das Gericht erblickte 
in dieser Aussage unter Berücksichtigung des Tatbestandes einen Widerspruch: Bei der 
legalen Schlachtung waren der Dorfmetzger und ein Fleischbeschauer zugegen, bei der 
ersten, schwarzen Schlachtung jedoch nicht.859 Dies hätte den Angeklagten, obwohl er 
nach Ansicht der Strafkammer „einen recht einfältigen Eindruck machte“, durchaus stut-
zig machen müssen, sodass davon ausgegangen wurde, dass er durchaus um die Illegali-
tät der Handlung wusste.860

852 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13.
853 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 13 f.
854 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 15.
855 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 15.
856 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 15.
857 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 15 f.
858 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 16.
859 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 16.
860 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 16.
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Schließlich hatte sich das Gericht noch mit dem Vorbringen zweier weiterer Angeklag-
ter zu befassen, die Beihilfehandlungen zu jenen Schwarzschlachtungen abstritten. Im 
Wesentlichen brachte einer von ihnen vor, dass er in keiner Weise Beihilfe geleistet und 
von den Schlachtungen nicht einmal etwas gewusst habe.861 Dem schenkte das Gericht 
wegen übereinstimmender, anderslautender Aussagen der anderen Angeklagten keinen 
Glauben.862 Anders verhielt es sich bei der Frau eines der Haupttäter, die zwar von eini-
gen der Geschäften gewusst haben dürfte, der aber keine Beteiligungshandlungen an den 
Schlachtungen selbst nachgewiesen werden konnten, da einer der Täter eine belastende 
Aussage aus dem Ermittlungsverfahren nicht aufrecht erhielt.863

In dem vorliegenden Urteil setzte sich die Strafkammer mit dem Vorbringen mehre-
rer Angeklagter zu unterschiedlichen Themen auseinander. In allen Fällen sind die Aus-
führungen dazu angemessen ausführlich und durchdacht. Auch wenn den Argumenten 
der Verteidigung in fast allen Fällen widersprochen wurde und sich das Gericht höchst 
kritisch damit auseinandersetzte, erwecken die Darlegungen der Strafkammer nicht den 
Eindruck der Willkür oder Vorverurteilung. Sie erscheinen vielmehr nachvollziehbar 
insbesondere in der vorliegenden Konstellation, in der die meisten der Täter an mehre-
ren Handlungen beteiligt waren, sodass es unwahrscheinlich erscheint, dass sie für jeden 
dieser Anlässe eine tatsächliche, glaubwürdige Ausrede hatten. Viele der Beobachtun-
gen, mit denen die Richter das Vorbringen der Angeklagten in Zweifel zogen, basierten 
auf Beobachtungen des allgemeinen Handelsverkehrs. So wurden Bräuche und mensch-
liche Handlungsweisen mit den Darlegungen der Angeklagten abgeglichen, um so deren 
Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Außerdem bedienten sich die Richter der Aussagen von 
Zeugen und glichen diese mit den Aussagen der Beschuldigten ab. In diesem Urteil ging 
es im Allgemeinen weniger um Argumentationstechniken und Wertungen, sondern dar-
um, die Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Angeklagten zu überprüfen. Die Vorge-
hensweise der Richter wirkt hierbei überzeugend.

bb. Urteil vom 13. Februar 1947864

Ähnliche Tatumstände wie im soeben besprochenen Urteil fanden sich auch in einem 
Richterspruch vom Beginn des Jahres 1947. Die in einer Metzgerei beschäftigten Täter 
versuchten eine Schwarzschlachtung damit zu rechtfertigen, dass zum Tatzeitpunkt im 
Mai 1945 aus praktischen Gründen kein Fleisch auf Marken zu bekommen gewesen sei, 
sie daher ihre Kunden nicht mehr beliefern konnten und die Tat daher vom Notstand 
nach § 54 StGB gedeckt gewesen sei.865 Das Gericht lehnte diese Argumentation ab. Es 
berief sich dabei auf den Inhalt des § 54 StGB, wonach eine Rechtfertigung nur erfolgen 
konnte, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für den Täter selbst oder seine Angehöri-

861 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 17.
862 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 17.
863 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 14. August 1946, Az. KLs 53/46, Nr. 1739, S. 18.
864 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793.
865 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
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gen geschah – die Kunden einer Metzgerei zählten dazu jedoch nicht.866 Auch einen Fall 
des übergesetzlichen Notstandes sahen die Richter nicht gegeben, da dieser voraussetz-
te, dass die fragliche Handlung das einzige Mittel zum Schutze eines höheren Rechtsgu-
tes sein müsse, dies aber nicht zutreffe, weil nachweislich nicht unerhebliche Mengen an 
Fleisch legal an die Metzgerei geliefert worden waren.867 Die Strafkammer war dabei der 
Ansicht, dass die fehlende Anwendbarkeit der Rechtfertigungsgründe „eigentlich kei-
ner Erörterung bedürfen“ sollte.868 Am Ende fügte sie noch an, dass selbst das Vorliegen 
eines Notstandes an sich eine Schwarzschlachtung niemals rechtfertigen könnte.869 Die 
vorgebrachten Gründe dafür bleiben dem Leser leider verborgen, da diese in unleserli-
cher Handschrift nachträglich eingefügt wurden. Die Beweggründe dürften jedoch auf 
der Hand liegen, da nämlich eine Anwendbarkeit dieses Rechtfertigungsgrundes der In-
tention der Bewirtschaftungsregeln vollkommen zuwidergelaufen wäre.

Als nächstes machte der Inhaber der Metzgerei geltend, dass er nichts von den von sei-
nem Sohn und seiner Haushälterin vorgenommenen Schwarzschlachtungen von Groß-
rindern und der anschließenden Verwertung des Fleisches in seinem Betrieb mitbekom-
men habe.870 Dies begründete er mit seinem weitgehenden Rückzug aus dem Betrieb aus 
gesundheitlichen Gründen und anderweitigen beruflichen Verpflichtungen außer Hau-
ses.871 Das Gericht hielt dies für eine Ausrede, da es davon ausging, dass er nicht nur 
von den Handlungen gewusst, sondern vielmehr auch Beihilfe dazu geleistet habe.872 Da-
bei stützten sich die Richter auch auf die Aussagen der anderen Angeklagten, die – an-
ders als im Ermittlungsverfahren – angaben, dass der Geschäftsinhaber entscheidend 
an den strafbaren Handlungen beteiligt war.873 Außerdem erweckte der Angeklagte nach 
Ansicht des Gerichts auch in der Verhandlung nicht den Eindruck, als wäre er nicht in 
der Lage, sich in leitender Position um sein Geschäft zu kümmern.874 Er war außerdem 
ausreichend oft in seinem Betrieb anwesend, um den Überblick über die dortigen Vor-
kommnisse zu behalten, wie sich aus der Beschreibung seiner Tätigkeiten seitens der Be-
schäftigten ergab.875 Die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche des Angeklagten erschienen 
den Richtern daher ähnlich wie bei vergleichbaren Geschäftsinhabern, sodass nicht da-
von auszugehen war, dass er von derart bedeutenden Vorgängen keine Kenntnis hatte.876 
Es wurde nämlich nur alle ein bis zwei Wochen ein größeres Stück Vieh in der Metzgerei 
geschlachtet und dementsprechend musste der Erwerb dem Inhaber spätestens im Rah-

866 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
867 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
868 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
869 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
870 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 6.
871 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7.
872 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7.
873 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7.
874 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7.
875 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7.
876 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 7 f.
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men der Buchhaltung auffallen.877 In diesem Kontext wurde dem Angeklagten ein Schrei-
ben an den Viehwirtschaftsverband vorgehalten, in welchem er darlegte, dass er bei der 
Führung seines Betriebes die nötige Aufmerksamkeit habe walten lassen – nach Ansicht 
des Gerichts war dies jedoch nicht mit einer Unkenntnis der Schlachtung von Rindern in 
den Betriebsräumen vereinbar.878

Die Darstellung der aus unterschiedlicher Zeit stammenden Zeugenaussagen zu die-
sen Fragen erfolgte etwas chaotisch. Allerdings war die Darlegung der für das Gericht 
argumentationsleitenden Faktoren sehr umfangreich. Dies war auch notwendig, da sich 
anhand der Aussagen des Angeklagten und der Zeugen sowie der begleitenden Umstän-
de kein eindeutiges Bild ergab. Für eine sorgfältige Abwägung spricht auch der Umstand, 
dass die Strafkammer den Angeklagten hinsichtlich einer Beteiligung an der Schlach-
tung eines Kalbes und eines Schweines freisprach. Diese wurden häufiger geschlachtet 
und nur kurze Zeit oder überhaupt nicht in den Räumlichkeiten der Metzgerei aufbe-
wahrt.879 Dementsprechend gestand das Gericht dem Angeklagten hier zu, dass zumin-
dest die Möglichkeit bestanden haben könnte, dass er nichts von deren Schlachtung 
gewusst habe. Allerdings erlaubte es sich anschließend die Bemerkung, dass die Gesamt-
heit der Handlungen zeige, „mit welcher Leichtfertigkeit und Skrupellosigkeit man sich 
ans Schwarzschlachten machte, ein bedenkliches Zeichen, wie weit der Betrieb Ruckdä-
schels vom Gesetz abgekommen war“.880

Einer der Landwirte, von denen die Metzger Tiere für die Schwarzschlachtungen be-
zogen hatten, brachte zu seiner Verteidigung vor, dass das geschlachtete Tier zuvor ver-
letzt worden sei und eine Schlachtung daher unumgänglich gewesen sei.881 Da es sich 
um eine nicht aufschiebbare Notschlachtung gehandelt habe und kein Tierarzt erreich-
bar gewesen sei, habe die Schlachtung ohne einen solchen stattfinden müssen.882 Er sei 
außerdem davon ausgegangen, dass bei einer Notschlachtung eine Fleischbeschau nicht 
notwendig sei.883 Das Gericht hielt es für unglaubwürdig, dass der angeklagte Bauer, wel-
cher Mühlenbesitzer, Geschäftsmann und außerdem der Schwager des Metzgereibesit-
zers war, nicht über die ordnungsgemäße Vorgehensweise Bescheid wusste.884 Zudem 
hatte der Angeklagte wohl vor der Schlachtung verlauten lassen, dass er dafür sorgen 
würde, dass alles seine Ordnung habe – allerdings verzichtete er auf die Übergabe ei-
nes Schlussscheins und befolgte auch im Übrigen die Vorgaben einer ordnungsgemäßen 
Schlachtung nicht.885 Schließlich habe der Angeklagte sich auch gegenüber einem Zeugen 
877 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 8.
878 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 8.
879 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 8.
880 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 8.
881 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10.
882 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10. Außerdem 

gab der Angeklagte an, dass „meistens ja doch keiner kam“, auch wenn ein Tierarzt verständigt worden 
sei.

883 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10.
884 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10.
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dahingehend geäußert, dass er nicht wisse, was er mit dem Tier anfangen solle.886 Dies 
waren nach Ansicht der Strafkammer genügend Anzeichen dafür, dass dem Angeklag-
ten die Illegalität des Sachverhalts vollkommen bewusst war.887 Auch wenn die Ausein-
andersetzung des Gerichtes mit dem Vorbringen des Angeklagten an dieser Stelle etwas 
durcheinander wirkt, ist sie insofern naheliegend, als dass der Beschuldigte wohl eine auf 
mehreren Ebenen wenig nachvollziehbare Argumentation vorlegte. Dennoch wäre eine 
ausführlichere und strukturiertere Auseinandersetzung mit diesen Argumenten durch-
aus angebracht gewesen.

In diesem Urteil ist generell zu beobachten, dass die Ausführungen der Richter von 
sehr unterschiedlicher Länge waren. Die kritischen Punkte, bei denen es auf eine lebens-
nahe Betrachtung der Arbeitsabläufe einer Metzgerei ankam, führte die Strafkammer 
ausführlich aus und blieb sich bei der Argumentation zur Schlachtung verschiedener 
Tiere treu. Auch wenn die Darlegungen im Großen und Ganzen neutral gehalten waren, 
fällt die abwertende Bewertung hinsichtlich der Gesetzestreue des fraglichen Betriebes 
auf. Im Allgemeinen wirkt die Argumentation der Strafkammer hier weniger durchdacht 
und schlüssig als im zuvor untersuchten Urteil.

cc. Urteil vom 20. Oktober 1947888

Intensiv mit dem Vorbringen der beiden Angeklagten setzte sich auch die zweite gro-
ße Strafkammer auseinander, was in diesem Falle zu einer teilweisen Entlastung der Tä-
ter führte. Die Angeklagten waren ein Ehepaar, dem die Hortung und der unrechtmäßi-
ge Besitz unterschiedlicher Gegenstände vorgeworfen wurde. Der eine Teil dieser Waren 
stammte aus dem Schnittwarengeschäft der angeklagten Ehefrau. Ihr Mann wehrte sich 
gegen den Vorwurf, an der Hortung dieser Gegenstände beteiligt gewesen zu sein, indem 
er angab, bis auf Hilfstätigkeiten im Krieg und kurz danach nichts mit dem Geschäft sei-
ner Frau zu tun gehabt zu haben.889 Dieses Argument wurde von der Strafkammer tat-
sächlich anerkannt: Auch wenn sie annahm, dass der Angeklagte vermutlich Kenntnis 
von der Hortung seitens seiner Ehefrau hatte und dabei unter Umständen sogar gehol-
fen hatte, genügte dies nicht für eine Verurteilung, denn der Angeklagte hatte einen ei-
genen Beruf ausgeübt und es lagen keine ausreichenden Beweise dafür vor, dass er sich 
an der Hortung beteiligt hatte.890 Das Gericht bezeichnet die Verteidigung des Angeklag-
ten dennoch als „Schutzbehauptung“, welche es jedoch schlussendlich nicht widerlegen 
konnte.891 Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist geprägt von dem in-dubio-pro-
reo-Grundsatz, demzufolge die Strafkammer den Angeklagten trotz erheblicher Zweifel 
an seiner Unschuld wegen mangelhafter Beweise nicht verurteilen konnte.

886 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10.
887 LG Nürnberg-Fürth, 3. Strafkammer, U. v. 13. Februar 1947, Az. KLs 119/46, Nr. 1793, S. 10 f.
888 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940.
889 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 5.
890 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
891 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
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Anders war die Beurteilung hinsichtlich der zweiten Warengruppe. Hierbei handel-
te es sich um Waren amerikanischen Ursprungs, die sich der Angeklagte aus der Schutt-
grube angeeignet hatte.892 Zentrales Argument zur Verteidigung war hierbei, dass es sich 
nach Auffassung des Angeklagten bei den fraglichen Gegenständen um herrenlose Din-
ge gehandelt habe, die von amerikanischen Soldaten als wertlos betrachtet und daher in 
der Schuttgrube entsorgt worden waren.893 Dadurch hätten sie das Eigentum an den Sa-
chen aufgegeben, weshalb einer Aneignung seinerseits nichts im Wege stand.894 Das Ge-
richt gestand dem Angeklagten zwar zu, dass er die fraglichen Gegenstände – trotz ihres 
nicht unerheblichen Wertes – wirklich aus der Schuttgrube entnommen hatte, zweifelte 
aber deren Eigenschaft als herrenlos an.895 Es ging vielmehr davon aus, dass aufgrund der 
Gepflogenheiten der Amerikaner nicht darauf geschlossen werden konnte, dass durch 
die Verbringung auf den Schuttplatz seitens der Soldaten das Eigentum des amerikani-
schen Staates aufgegeben und die Gegenstände zur Aneignung durch die Bevölkerung 
freigegeben werden sollten.896 Die Richter nahmen an, dass die zuständigen Stellen bei 
den Amerikanern nicht damit einverstanden waren, dass deutsche Bürger die entspre-
chenden Dinge aus der Schuttgrube in Besitz nahmen.897 Als Beweis dafür wurde das 
Handeln durch einen „Provostmarschall“898 gesehen, der nach Begutachtung der fragli-
chen Gegenstände diese als amerikanisches Eigentum ansah und dementsprechend be-
anspruchte.899 Der Angeklagte war damit strafbar. Diese Argumentation, die bereits im 
ersten Kapitel kurz angesprochen wurde, wirft einige Fragen auf. So wird als eines der 
Hauptargumente für die Schuld des Angeklagten vorgebracht, dass ein amerikanischer 
Militärbeamter die Gegenstände nach ihrer Begutachtung als Eigentum des amerika-
nischen Staates zurückforderte. Inwieweit diese Aussage glaubwürdig war und ob der 
provost marshal ausreichend über die konkreten, vermutlich in ihrer Bedeutung eher 
untergeordneten, Vorgänge informiert war, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen. Au-
ßerdem wird nicht thematisiert, ob eine Eigentumsaufgabe durch die amerikanischen 
Soldaten eventuell möglich war, obwohl zuständige Stellen mutmaßlich nicht damit ein-
verstanden waren. Wenigstens hätte angesprochen werden müssen, ob der Angeklag-
te einem Tatbestandsirrtum bezüglich der Eigenschaft der Herrenlosigkeit unterlag. Bei 
Gegenständen, die in einer Schuttgrube aufgefunden wurden, wäre es durchaus nahelie-
gend gewesen, anzunehmen, dass das Eigentum an diesen aufgegeben wurde. Schließ-
lich konnte er den äußeren Umständen zufolge nicht damit rechnen, dass Soldaten, die 
die Dinge entsorgt hatten, damit gegen den Willen ihrer Vorgesetzten verstießen. Auch 
wäre es denkbar, dass durch das Abladen an dieser Stelle zumindest das Einverständnis 

892 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 5.
893 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 5 f.
894 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
895 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6 f.
896 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
897 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
898 Gemeint war damit wohl die militärische Figur des unter anderem in amerikanischen Gruppen verbrei-

teten provost marshal, dem eine Position entsprechend eines Kommandeurs der Militärpolizei zukam.
899 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 7.
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zur Aneignung gegeben wurde und sich der Angeklagte so unter Umständen in einem 
Erlaubnistatbestandsirrtum befand. All diese Überlegungen finden sich in dem Urteil je-
doch nicht. Daher bleibt der Eindruck, dass das Gericht sich mit dem Sachverhalt nicht 
in ausreichendem Maße auseinandergesetzt hat. Es wirkt beinahe, als hätte man der Be-
satzungsmacht in gewisser Weise einen Gefallen tun wollen. Diese Betrachtungsweise 
stützt sich vor allem darauf, dass interne Abläufe, die womöglich eine Kritik an der ame-
rikanischen Organisation oder an einzelnen Soldaten bedeutet hätte, überhaupt nicht 
angesprochen oder hinterfragt wurden, obwohl dies angesichts der vorliegenden Kon-
stellation durchaus naheliegend gewesen wäre. Die Argumentation des Gerichts kann so 
keineswegs überzeugen.

Des Weiteren beschäftigte sich die zweite große Strafkammer mit dem Verteidigungs-
vorbringen der ebenfalls angeklagten Ehefrau. Wie bereits angedeutet, wurde dieser zur 
Last gelegt, beträchtliche Mengen an Textilien aus ihrem Geschäft zurückgehalten und 
gehortet zu haben. Die Angeklagte berief sich darauf, einen Teil der Waren schon vor 
der Einführung der Zwangswirtschaft angeschafft zu haben und nicht gewusst zu ha-
ben, dass sie diese an die zuständigen Behörden hätte melden müssen.900 Es habe sich da-
bei um eine eiserne Reserve und Geldanlage gehandelt.901 Bei den anderen Gegenstände 
habe es sich um persönliche Gebrauchsgegenstände gehandelt, die sie sich als Händ-
lerin auch in größerem Umfang gut habe besorgen können, um für ihre Familie vor-
zusorgen.902 Den ungewöhnlichen Aufbewahrungsort der Waren – nämlich in einem 
Schuppen, verdeckt von Brennholz – erklärte sie damit, dass sie die Sachen lediglich „vor 
Diebstahl und Plünderung durch herumstreunende Fremde“ habe schützen wollen.903 Ei-
nen Teil der Waren, nämlich eine große Anzahl an Kinderausstattung, erklärte die An-
geklagte damit, dass ihr 20-Jähriger Sohn sehr kinderlieb sei und verlobt gewesen sei.904

Die Richter hielten dem entgegen, dass auch die Angeklagte wusste, dass sämtliche 
Lagerbestände anmeldepflichtig gewesen seien.905 Dass die Täterin diese Gegenstände 
als eisernen Bestand und Wertanlage gesehen habe, bestätigte die Ansicht des Gerichts, 
dass sie auch diese Dinge als zum Lager gehörig betrachtet und für „ihre eigensüchtigen 
Zwecke gehortet“ habe.906

Anhand zahlreicher Zeugenaussagen beschäftigte sich die Strafkammer anschließend 
detailliert mit den einzelnen Stücken aus dem Bestand, der nach Angaben der Angeklag-
ten für den persönlichen Gebrauch vorgesehen war.907 Im Ergebnis kamen die Richter 
so zu der Feststellung, dass ein Teil davon tatsächlich privat war.908 Auch wenn die An-

900 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
901 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
902 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
903 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
904 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 9.
905 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8.
906 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8.
907 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8.
908 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8.
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geklagte sehr sparsam mit ihrer Wäsche umging, Teile unter anderem für die Aussteuer 
ihrer Söhne zurücklegte und sie einiges geschenkt bekommen hatte, konnte das Gericht 
jedoch nicht glauben, dass die angegebenen großen Mengen tatsächlich ausschließlich 
zum persönlichen Gebrauch bestimmt waren.909 Daher analysierte es die vorhandenen 
Warenbestände und kategorisierte sie – nach eigenen Angaben „großzügig zu Gunsten 
der Angeklagten“ – nach Privat- und Geschäftsbeständen.910 Dabei wurde besonders her-
vorgehoben, dass das Vorhandensein der Kinderausstattung für den Sohn nicht glaub-
würdig erschien: Nach Ansicht der Richter widersprach es jeder Lebenserfahrung, dass 
ein derart junger Mann, der von Kinderausstattung ohnehin nichts verstünde und bei 
dem unklar sei, ob er überhaupt jemals Kinder haben werde, derartige Dinge schon auf 
Vorrat anschaffen würde.911 Daher wurden auch diese Textilien dem Geschäftsbestand 
der Angeklagten zugerechnet, die diese selten verfügbaren Dinge sehr lohnenswert auf 
dem Tauschmarkt einsetzen könnte.912 Im Ergebnis wurde also ein Teil der aufgefunde-
nen Gegenstände dem Privatbedarf zugerechnet und nicht sanktioniert, während die an-
deren Waren als beiseitegeschafft im Sinne des § 1 KWVO galten.

Der hier besprochene Fall ist insofern interessant, als dass er sehr unterschiedliche Er-
gebnisse im Hinblick auf den Umgang mit den Argumenten der Verteidigung zeigt. Bei 
dem männlichen Angeklagten verließ sich die Strafkammer nicht auf allgemeine Beob-
achtungen und Erfahrungswerte, die nahelegen würden, dass der Ehepartner Hortungen 
in größerem Umfang durchaus mitbekommen müsste. Sie hegte zwar große Zweifel dar-
an, dass der Angeklagte mit alledem nichts zu tun hatte, handelte aber angesichts fehlen-
der ausreichender Beweise nach der Maxime in dubio pro reo und sprach den Beschul-
digten hinsichtlich dieser Vorwürfe frei. Umso überraschender ist es, dass der Umgang 
mit dem zweiten Vorwurf der Anklage ein ganz anderer war. Sowohl die tatsächliche 
Lage, als auch ihre rechtliche Beurteilung wurden von den Richtern nicht ausreichend 
gewürdigt und der Umgang damit erscheint aus rechtsstaatlicher Perspektive sehr frag-
würdig. Auch wenn das Ergebnis unter Umständen vertretbar sein mag, so mangelte es 
doch an einer ausreichenden Auseinandersetzung mit den fraglichen Punkten.

Hinsichtlich der Angeklagten dürfte das Ergebnis der Strafkammer überzeugend sein. 
Wie aus der dem Urteil angehängten Liste hervorgeht, handelte es sich durchaus um er-
hebliche Mengen an Textilien und es ist in der Tat wenig glaubwürdig, dass 37 Babyjäck-
chen oder mehr als 170 Meter Hemdenstoff rein privater Bestand waren.913 Auch wur-
den der Angeklagten relativ große Mengen als Privatbesitz zugestanden.914 Insofern kann 
durchaus angenommen werden, dass die Berechnungen der Richter tatsächlich den in 

909 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8.
910 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 8 f.
911 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 9.
912 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 9.
913 Vgl. dazu LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, Anla-
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dubio pro reo Grundsatz berücksichtigten. Lediglich die Ausführungen zu den mehr 
oder minder geplanten Enkeln der Angeklagten wirken unter Umständen antiquiert. 
Hier spielten mit Sicherheit die damaligen Zeitumständen, wonach es unüblich war, dass 
Männer sich um die Ausstattung und andere Anliegen hinsichtlich der Kindererziehung 
kümmerten, eine große Rolle.

dd. Urteil vom 02. August 1948
Der Fall, mit dem sich die zweite große Strafkammer ein knappes Jahr später beschäftig-
te, ist einer der kontroversesten in der vorliegenden Rechtsprechung. Zu dieser Konstel-
lation existieren jeweils zwei erstinstanzliche und revisionsrichterliche Urteile. Doch be-
reits das erste Urteil, mit dem der gesamte Instanzenzug begann, ist sehr interessant, da 
sich das LG dort intensiv mit dem Vorbringen des Angeklagten zu verschiedenen Punk-
ten auseinandersetzte. Ausgangspunkt war dabei die Tatsache, dass bei dem Täter, der 
eine Mühle betrieb, 9.996,5 Zentner an teils verdorbenem Getreide und Mehl gefunden 
worden waren, die nicht an die zuständigen Stellen gemeldet worden waren.

Der Angeklagte bestritt nicht, dass die aufgefundenen Überbestände existierten und 
teils auch muffig waren.915 Jedoch brachte er zu seiner Verteidigung vor, dass Müller im 
Rahmen der Bewirtschaftungsregeln 4,5% des Mahlgutes als Schwund oder Verstau-
bung angeben konnten und einen Verlust in dieser Höhe während des Mahlvorganges 
auch nicht erklären mussten.916 In der Mühle des Angeklagten sei es wegen effizienter Ar-
beitsweise und guter technischer Voraussetzungen aber nie zu einem Schwund in dieser 
Höhe gekommen.917 Bei seiner Buchführung und der Meldung an die Behörden habe er 
die Schwundmenge von 4,5% einberechnet, sodass das Mehl, das wegen der soeben be-
nannten Gründe zusätzlich produziert worden sei, dort nicht auftauchte, sondern von 
ihm eingelagert worden sei.918 Der Angeklagte ging davon aus, dass er mit dieser Vorge-
hensweise bereits 1935, als die Meldepflichten eingeführt worden waren, begonnen habe, 
weshalb auch solch erhebliche Mengen zustande kamen.919 Von deren genauen Ausmaß 
habe er keine Kenntnis gehabt, da er nur das entstandene Mehl, nicht aber das dafür ver-
wendete Getreide abgewogen habe.920 Im Laufe der Jahre habe ihm dieser Überbestand 
durchaus Sorgen bereitet und er habe Möglichkeiten erwogen, wie er ihn melden könne, 
jedoch keine Option gefunden, die keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich gezo-
gen hätte.921 Die Gelegenheit der straffreien nachträglichen Meldung im Jahre 1945 habe 
er nicht mitbekommen.922 Aus Angst vor Strafe, aber anfangs auch, um in Notzeiten für 
die von ihm belieferten Bäcker einen gewissen Bestand zurückzuhalten, habe er die not-

915 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
916 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
917 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
918 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
919 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
920 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 4.
921 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 5.
922 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 5.
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wendigen Meldungen unterlassen.923 Das muffige Mehl und Getreide begründete er zum 
einen mit bereits verdorbenen Lieferungen der Landwirte und zum anderen durch un-
verschuldete technische Störungen in seinem eigenen Betrieb.924 Auch das muffige Mehl 
sei jedoch verzehrbar, wenn es mit einer ausreichenden Menge unverdorbenen Mehls 
gemischt werde.925 Außerdem habe er hinsichtlich des nicht gemahlenen Mehls bereits 
einen rechtskräftigen Ordnungsstrafbescheid erhalten.926

Zusätzlich zu diesen spezifischen Argumenten verteidigte sich der Angeklagte außer-
dem damit, dass er seinen Betrieb stets einwandfrei geführt habe, die Bewirtschaftungs-
regeln immer eingehalten habe und daher niemals auch noch so kleine Mengen an Mehl 
ohne die entsprechenden Marken und Scheine abgegeben habe.927 Er betonte, dass er die 
fragliche Menge an Mehl eben nicht dem schwarzen Markt zugeführt, sondern es ledig-
lich zurückgehalten habe.928 Diese Hortung sollte dazu dienen, in Zeiten, in denen keine 
Getreidezuteilungen von offizieller Seite erfolgten – was bisher des Öfteren über einen 
Zeitraum von vier Wochen der Fall gewesen sei – über eine stille Reserve zu verfügen.929 
Gerade wegen seiner Überbestände sei es ihm als einzigen Müller der Gegend bislang 
gelungen auch in solchen Phasen seine Kunden zu beliefern und keine Bezugsscheine 
abzulehnen.930

Einen Zusammenhang der Hortung mit der bevorstehenden Währungsreform wies er 
mit dem Hinweis zurück, dass er seine entsprechende Handlungsweise bereits 1935 be-
gonnen und dementsprechend 1945 schon einen erheblichen Überbestand aufzuweisen 
hatte.931 Er bezeichnete das Getreide als für ihn unverkäuflich, ehe es den zuständigen 
Behörden bekannt gemacht worden wäre.932 Es sei auch keineswegs versteckt gewesen 
und jeder Angestellte habe die Vorräte gekannt.933 Dem widersprechende Aussagen oder 
widersprüchliches Verhalten seines Sohnes und des Betriebsleiters könnten ihm selbst 
nicht zugerechnet werden oder sie beruhten seiner Ansicht nach auf Missverständnis-
sen.934 Soweit das auffallend ausführlich dargestellte Verteidigungsvorbringen.

Im Anschluss stellte das Gericht die Aussagen eines Sachverständigen dar. Dieser – 
Leiter der Rechtsabteilung des Getreidewirtschaftsverbandes in München – führte aus, 
dass Überbestände im Rahmen der obligatorischen Meldungen an Getreide ebenfalls 

923 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 5.
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aufgeführt werden mussten.935 Die Zuteilung des Mehls an Bäckereien fiel gerade nicht 
in den Aufgabenbereich der einzelnen Mühlen, sondern ging zentral vonstatten, da nur 
so eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet werden konnte.936 Dies würde durch solch 
erhebliche Überbestände wie im vorliegenden Fall konterkariert, da davon nur ein klei-
ner Kreis an Bäckern, die von gerade dieser Mühle beliefert wurden, davon profitierte.937

Im Anschluss subsumierte das LG die unproblematischeren Tatbestandsmerkmale. Im 
Rahmen der Bedarfsgefährdung des § 1 KWVO ging es erstmals auf das Verteidigungs-
vorbringen ein. Die Aussage des Angeklagten, dass andere Müller, im Gegensatz zu ihm, 
manchmal die Bezugsscheine nicht annehmen konnten, wurde ihm dergestalt zur Last 
gelegt, dass dies mit der Meldung und Zurverfügungstellung seiner Überbestände hät-
te vermieden werden können und so die Versorgung der Bevölkerung hätte gewährlei-
stet werden können.938 Alleine durch seine Überbestände hätte die Hälfte der Nürnberger 
Bäcker im gewohnten Ausmaß für eineinhalb Monate beliefert werden können.939 Unter 
Zugrundelegung der im Winter 1947/1948 üblichen Rationen hätte er alleine mit seinen 
gehorteten Mitteln die gesamte Nürnberger Bevölkerung eine Woche lang mit Brot ver-
sorgen können.940 Diese Zahlen versinnbildlichten für das LG das Ausmaß der Hortun-
gen.

Die Richter gaben dem Angeklagten aber insofern recht, dass ihm die Versuche sei-
nes Sohnes, die Mehlbestände bei einer Durchsuchung zu verstecken, nicht zuzurechnen 
waren.941 Dieser Sachverhalt stellte für das Gericht aber einen Beweis dafür dar, dass auch 
der Sohn über die erheblichen Überbestände Bescheid wusste.942 Allerdings bleibt es un-
klar, was das LG mit dieser Feststellung bezweckte. Im nächsten Satz ging es darauf ein, 
dass es unbeachtlich sei, dass, wie der Angeklagte vorgebracht hatte, alle Angestellten der 
Mühle über die Hortungen Bescheid wussten.943 Diese Unbeachtlichkeit begründeten die 
Richter zum einen damit, dass die gesamten, großen Lagerbestände zum einen nicht hät-
ten versteckt werden können und zum anderen mit der Auffassung, dass keiner der An-
gestellten und nicht einmal die Buchhalterin einen ausreichenden Überblick über die 
Vorgänge in der Mühle gehabt hätten, um so die immer wieder schwankenden Bestände 
einzuordnen und als Hortungen zu qualifizieren.944 Inwieweit dies für die Auslegung des 
Tatbestandsmerkmals der Bedarfsdeckung relevant war, bleibt jedoch offen.

Ein zentraler Punkt des Verteidigungsvorbringens war, wie bereits angesprochen, der 
Umstand, dass der Angeklagte seine Überbestände nach eigenen Angaben in Notzeiten 

935 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 6.
936 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 6.
937 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 6 f.
938 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
939 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
940 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
941 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
942 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
943 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8.
944 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 8 f.
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zur Versorgung der von ihm belieferten Bäckereien einsetzen wollte. Dem begegnete die 
Strafkammer mit dem Argument, dass eine derartige Planung „nicht zum Aufgaben-
gebiet der Handelsmühle Weidner & Assenbaum“ gehöre, sondern sie nur „das gelie-
ferte Getreide zu mahlen und die gewonnenen Erzeugnisse ohne Zurückbehaltung ir-
gendwelcher Mengen auf unbestimmte Zeit der Bewirtschaftung wieder zur Verfügung 
zu stellen“ habe.945 Daran, dass er durch die Hortungen die Bedarfsdeckung gefährdete, 
änderte es auch nichts, dass er seine Kunden stets beliefern konnte: Wer wie viel Mehl 
erhielt, stand dadurch nämlich im Ermessen des Angeklagten, sodass eine gleichmäßi-
ge Verteilung wie durch staatliche Stellen keineswegs gewährleistet war und diejenigen 
Menschen in der Region, die nicht Teil der Handelskette des Täters waren, weiterhin 
Mangel zu leiden hatten.946 Nach Ansicht der Richter wäre die Versorgung sogar zusam-
mengebrochen, wenn sich jeder Müller ähnlich wie der Angeklagte verhalten und ei-
gene Reserven angehäuft hätte.947 Es wurde sogar toleriert, dass die Müller nicht immer 
ganz exakte Mengenangaben in ihren Meldungen machen konnten und dazu tendier-
ten, eher zu geringe als zu große Bestände anzugeben – das Verhalten des Angeklagten 
überschritt diese Toleranzgrenzen aber nach Ansicht der Richter bei Weitem.948 Auf Ba-
sis dieser ausführlichen Argumentation, die durch das dahingehende umfangreiche Ver-
teidigungsvorbringen notwendig geworden war, sah das LG das Merkmal der Bedarfsge-
fährdung als erfüllt an.

Auch die Böswilligkeit bedurfte ausführlicher Auseinandersetzung mit dem Vorbrin-
gen des Angeklagten. Die Strafkammer sah die Definition der Böswilligkeit als erfüllt an, 
weil der Täter zwar angab, nicht über die genaue Größe der Überbestände Bescheid ge-
wusst zu haben, gleichzeitig aber zugab, bereits 1935 mit den Hortungen begonnen und 
1945 bereits über entsprechend hohe Vorräte verfügt zu haben, die sich aufgrund sei-
ner unveränderten Arbeitsweise in der Folgezeit noch erhöht haben mussten.949 Dies er-
scheint einleuchtend, jedoch überrascht es, dass dieses Argument im Rahmen der Bös-
willigkeit und nicht des Vorsatzes aufgegriffen wurde. Das Hauptmotiv des Müllers war 
nach Ansicht der Richter eigensüchtiger Art, da es dem Täter nicht vorrangig um Lie-
ferrückstellungen für Notzeiten ging.950 Hinweise dafür wurden in den Äußerungen ge-
sehen, in denen er angab, dass er die Bestände gemeldet hätte, wenn dies ohne Strafen 
möglich gewesen wäre.951 Dies legte das Gericht dahingehend aus, dass der Täter also be-
reit gewesen wäre, die Bestände straffrei zu melden, auch wenn damit die Vorräte für 
Notzeiten dahin gewesen wären, weshalb das Halten der Bestände zur Belieferung in 
Notzeiten für sein Handeln nicht das leitenden Motiv dargestellt haben konnte.952 Die 

945 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9.
946 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9.
947 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9.
948 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9.
949 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 9 f.
950 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
951 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
952 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
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Sorgen, die sich der Angeklagte nach eigenen Angaben wegen seines Überbestandes ge-
macht hatte, erkannte das Gericht zwar an, stellte aber zugleich fest: „Aber welcher Ver-
brecher macht sich wegen einer begangenen Tat keine Sorgen, insbesondere dann nicht, 
wenn die Gefahr der Aufklärung stets vor der Türe steht!“.953 Es wäre dem Angeklagten 
aus Sicht der Richter möglich gewesen, seinen guten Willen zum Abbau der Überbestän-
de zu zeigen, wenn er mit jeder regelmäßigen Meldung einen kleinen Überbestand an-
gegeben hätte, der ohne Strafe hätte offenbart werden können.954 Die Befürchtungen des 
Angeklagten hinsichtlich seiner Überbestände spielten für das Gericht zur Beurteilung 
der Böswilligkeit also schlussendlich keine Rolle.

Der von der Verteidigung vorgebrachte Umstand, dass mit den Hortungen 1935 be-
gonnen wurde, wurde vom LG überdies für unglaubwürdig gehalten.955 Der Zweck der 
damaligen, weniger strengen Bewirtschaftungsregeln wurde nicht in der künftigen Be-
darfsdeckung, sondern „offensichtlich in den Autarkiebestrebungen der damaligen 
Staatsführung“ gesehen.956 Daher ging das Gericht davon aus, dass die Hortungen erst 
nach Kriegsanfang begannen und dazu dienen sollten, dem Täter einen Konkurrenzvor-
teil zu verschaffen.957 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die richterliche Ar-
gumentation hier zum Teil inkonsistent ist. Nur kurz zuvor berief sich das Gericht dar-
auf, dass die Hortungen bereits 1935 begonnen hätten, ohne zu erwähnen, dass es dies 
für unwahrscheinlich hielt. Auf das Ergebnis dürfte dieser Widerspruch kaum Auswir-
kungen haben, dennoch fällt er dem aufmerksamen Leser auf.

Außerdem wurde angenommen, dass der Angeklagte, da er auch im Februar 1948, als 
nach Ansicht der Richter eine besonders schwere Zeit herrschte, nichts von seinem Vor-
rat nach außen gab, die Hortungen keineswegs aus menschenfreundlicher Gesinnung, 
sondern aus geschäftlichen Erwägungen vornahm.958 Das Argument des Müllers, dass er 
nie Mehl ohne Bezugsschein herausgegeben habe, veranlasste das Gericht zu der Über-
legung, dass es dann wohl auch unmöglich gewesen sei, die Not der Bevölkerung zu lin-
dern: Die Bestände waren den Behörden schließlich unbekannt, sodass sie auch keine 
entsprechenden Bezugsscheine ausstellen konnten.959 Hinsichtlich des von der Verteidi-
gung vorgebrachten Argumentes, dass die Währungsreform keine Rolle gespielt haben 
könne, da die Hortungen bereits viele Jahre vor Kriegsende ihren Anfang genommen 
hatten, stellte das Gericht fest, dass dies nur für die Zeit vor 1945 gelten könne.960 Für die 
Jahre danach nahm es ohne weitere Ausführungen dazu an, dass die geplante Bereiche-

953 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
954 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
955 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10.
956 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 10 f.
957 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
958 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
959 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
960 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
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rung durch das Halten der Bestände bis nach der Reform ebenfalls zu den egoistischen 
Beweggründen des Angeklagten zählte.961

Für unbeachtlich erachtete das LG sowohl die Argumente, wonach die laufenden 
Überbestände nur einen geringen Anteil an der Gesamtproduktion ausmachten, da nur 
die absolute Menge zählen könne, als auch den Umstand, dass sich die Bestände nur aus 
der effizienten Arbeitsweise, nicht aber anderweitigen, schwarzen Zukäufen speisten.962 
Vielmehr sei es die Pflicht des Angeklagten gewesen, das Maximum aus dem ihm zuge-
teilten Getreide herauszuholen, wobei ihm zwar der Gewinn aus seinen neuen Produkti-
onsmethoden zustehe, was ihm jedoch nicht das Recht gäbe, über die Güter an sich frei 
zu verfügen.963 Es ist jedoch zu erwähnen, dass sich die nicht erfolgte Betätigung auf dem 
schwarzen Markt in den Strafzumessungserwägungen mildernd auswirkte und das Ge-
richt an dieser Stelle auch annahm, dass ein geringerer Grad an Böswilligkeit vorlag.964 
Die Gesamtschau der Erwägungen führte dazu, dass die Strafkammer in dem Handeln 
des Müllers eine böswillige Einstellung erkannte.

Im vorliegenden Urteil ist zu beobachten, dass sowohl das Verteidigungsvorbringen 
selbst als auch die richterliche Auseinandersetzung damit im Rahmen der Subsumti-
on der Tatbestandsmerkmale sehr ausführlich vorgenommen wurden. Dies ist mit den 
enormen Mengen, die im Raum standen sowie dem nicht ganz unkomplizierten Sach-
verhalt und seiner Beurteilung zu erklären. Es ist festzustellen, dass sich die Richter aus-
führlich und alles andere als oberflächlich mit der Verteidigung befassten. Sie setzten 
sich mit den Darlegungen auseinander und legten sie anhand der Tatbestandsmerkmale 
aus. Dabei wurden Argumente, die an anderer Stelle als Verteidigung gedacht waren, ge-
nau untersucht und zum Teil auch für den Angeklagten negativ interpretiert. Die Argu-
mentation der Strafkammer war dabei bis auf wenige Ausnahmen in sich schlüssig und 
überzeugend. Das Verteidigungsvorbringen wurde so weitestgehend widerlegt. Das Ge-
richt ging dabei auf die meisten, wenngleich nicht alle von der Verteidigung vorgebrach-
ten Argumente ein. Manche der zunächst unberücksichtigten Erklärungen, wie bei-
spielsweise die dargelegte Eigenschaft des Angeklagten als zuverlässiger Geschäftsmann, 
fanden dafür in den Strafzumessungserwägungen Berücksichtigung. Auch im Allgemei-
nen fällt auf, dass die Argumentation des Angeklagten zwar nicht dazu führte, dass der 
Tatbestand der Strafnormen verneint wurde, sich aber bei der Begründung der Strafe 
durchaus positiv niederschlug. Der Tonfall der Richter war weitgehend neutral, lediglich 
bei der Frage, ob der Müller selbst für Notzeiten vorsorgen durfte, lesen sich die Äuße-
rungen etwas überheblich.

Zu erwähnen bleibt, dass sich die anschließende Revision des Angeklagten unter an-
derem gegen die Interpretation des hier so ausführlich besprochenen Merkmals der Bös-
willigkeit richtete. Das OLG ging darauf allerdings kaum ein und hielt lediglich fest, dass 

961 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
962 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
963 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11 f.
964 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 14.
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keine falschen rechtlichen Erwägungen zu erkennen gewesen seien.965 Zu den Ausfüh-
rungen zur Bedarfsdeckung seitens der ersten Instanz stellte das OLG fest, dass diese an-
schaulich und anhand von Beispielen dargelegt worden sei.966 Die hier dargestellten Er-
wägungen der Strafkammer hinsichtlich des Vorbringens des Angeklagten blieben somit 
bestehen. Der lange Instanzenzug dieses Falles ist hingegen damit zu erklären, dass das 
OLG seine Rechtsprechung zur Bereicherungsabsicht auf die Revision der Staatsanwalt-
schaft hin änderte. Das Ergebnis dieses Beschlusses wird im Abschnitt A.III.3 dieses Ka-
pitels sowie ausführlich in dem Punkt C.I.2 des ersten Kapitels dargestellt. Die Revision 
des zweiten landgerichtlichen Urteils hatte sich mit der Höhe der verhängten Geldstrafe 
im Angesicht der Währungsreform zu befassen.967

ee. Urteil vom 10. Februar 1949
Das Urteil, das am 10. Februar 1949 erlassen wurde,968 ist einer jener Fälle, in denen eine 
Vielzahl von Angeklagten gemeinsam vor Gericht stand: In diesem Prozess handelte es 
sich um 25 Beschuldigte. Aufgrund dieser hohen Anzahl an Angeklagten, die alle etwas 
zu ihrer Verteidigung vorbrachten, wäre es wenig zielführend, alle Argumente darzu-
stellen. Außerdem müsste dies zu einer vertieften inhaltlichen Auseinandersetzung füh-
ren, die an dieser Stelle nicht realisierbar ist. Daher soll der Fokus auf der Verteidigung 
der beiden Angeklagten liegen, die die höchsten Strafen erhielten und die den Ausgangs-
punkt der abgeurteilten Handelskette bildeten.

Der Angeklagte Hansen war Fuhrunternehmer und sollte eine Ladung mit Rindertalg, 
der zur Herstellung von Emulgatoren in der Margarineproduktion bestimmt war, von 
Regensburg aus in seine norddeutsche Heimat bringen.969 Bei einem reparaturbedingten 
Halt in Nürnberg bot er den Talg dem Angeklagten Lang und dessen Familie an, die er 
zufällig traf, wobei er angab, dass es sich um Speisefett aus der Ostzone handle, das ur-
sprünglich zur Kerzenproduktion bestimmt sei, nun aber in Rücksprache mit dem Ei-
gentümer in der amerikanischen Zone an die Bevölkerung veräußert werden solle, da es 
unnötig sei, solch wertvolles Fett für Kerzen zu verwenden.970 Hansen schmückte diese 
Geschichte weiter aus und Lang entschied sich dazu, am Verkauf des Fettes mitzuwirken, 
um sich so einen gewissen Gewinn zu verschaffen.971 Er übernahm den Vertrieb des Talgs 
und veräußerte mit der Hilfe Anderer so die ganze Wagenladung.972

Aus dem sehr strukturierten Urteilstext geht hervor, was die Anklage den Männern 
auf Basis dieses Tatbestandes zur Last legte. Der Fahrer wurde wegen Verstößen gegen 

965 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 2 f.
966 OLG Nürnberg, B. v. 16. November 1948, Az. Ss 169/48, Nr. 2181, S. 2.
967 Vgl. OLG Nürnberg, B. v. 19. April 1950, Az. Ls 108/49, Nr. 2181.
968 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287.
969 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 6.
970 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 7.
971 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 7.
972 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 7 ff.
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das KRG Nr. 50 sowie die PStRVO angeklagt.973 Dem Verkäufer wurde eine Verletzung 
der KWVO, PStRVO sowie Hehlerei angelastet.974 Letzteres nahm die Staatsanwaltschaft 
an, weil sie davon ausging, dass dem Angeklagten bewusst gewesen sein musste, dass der 
Fahrer das Fett veruntreut hatte.975

Hansen wehrte sich gegen die Vorwürfe, indem er zu bedenken gab, dass er nicht ge-
wusst habe, dass das Fett bewirtschaftet gewesen sei, sondern davon ausging, dass es 
zur Kerzenherstellung freigegeben gewesen sei.976 Er habe das Fett „für die Volksernäh-
rung sichern wollen“ und sich nach seiner bislang von Schwierigkeiten geprägten Fahrt 
und dem Gespräch mit dem Angeklagten Lang spontan zum Verkauf entschieden.977 
Er gab an, davon ausgegangen zu sein, dass sein Auftraggeber damit einverstanden sei, 
da er ihm so einen größeren Gewinn verschaffen könne.978 Daher sah der Angeklagte 
höchstens den Tatbestand der Unterschlagung, nicht aber den des KRG Nr. 50 oder der 
KWVO als gegeben an.

Das Gericht trat diesem Vorbringen entschieden entgegen. Zunächst verfolgte es den 
Ursprung und den Weg des Talgs ausführlich nach, subsumierte die konkrete Art des 
Fettes unter die anzuwendenden Spezialgesetze und kam so zu dem Ergebnis, dass es 
zweifellos bewirtschaftet gewesen sei – unabhängig davon, dass es in der damaligen 
Form einem Gutachter zufolge nicht zum menschlichen Verzehr geeignet gewesen sei.979 
Die fehlende Kenntnis des Angeklagten von der Bewirtschaftung war nach Ansicht der 
Richter unbeachtlich: Die entsprechenden Rechtssätze seien ordnungsgemäß veröffent-
lichte Normen, auf deren Unkenntnis er sich nicht berufen könne.980 Die Unkenntnis die-
ser Gesetze ließe sich unter keine der anerkannten Irrtumsformen subsumieren.981 Selbst 
nach früherer Rechtslage wäre eine Straflosigkeit dem damaligen §  59 StGB, der den 
Tatbestandsirrtum regelte, zufolge nur möglich, wenn der Angeklagte die Tat als solche 
für erlaubt gehalten hätte, den Irrtum nicht selbst verschuldet hätte und keine Zweifel 
hinsichtlich der Legalität seiner Handlungen gehabt hätte.982 Zur Untermauerung zitier-
te das LG an dieser Stelle eine Entscheidung des RG.983 Nach Ansicht der Richter zweifel-
te der Angeklagte aber wenigstens daran, gegen Bewirtschaftungsbestimmungen zu ver-
stoßen.984 Durch die Aneignung des Rindertalgs sah die Strafkammer den Tatbestand des 

973 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 15.
974 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 15.
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KRG Nr. 50 und den der erschwerten Unterschlagung gem. § 246 StGB als erfüllt an.985 
Ein Verstoß gegen die Preisvorschriften wurde außerdem in dem Weiterverkauf an den 
Angeklagten Lang gesehen.986 Damit folgte das Gericht nicht nur den Vorwürfen der An-
klage, es ging sogar über diese hinaus und verurteile Hansen zusätzlich noch wegen Un-
terschlagung. Allerdings findet sich im Urteil an späterer Stelle der Verweis, dass alle An-
geklagten, und so wohl auch Hansen, gem. § 265 StPO darauf hingewiesen wurden, dass 
das Gericht den Sachverhalt anders als die Anklage würdigte.987 Den Angeklagten wur-
de im Hinblick darauf auch die Möglichkeit zur Verteidigung gegeben.988 Insofern wurde 
das Recht auf rechtliches Gehör ausreichend gewahrt.

Der Angeklagte Lang verteidigte sich mit dem Argument, dass er nicht gewusst habe, 
dass Hansen den Talg unterschlagen habe und er davon ausgegangen sei, dass das Fett 
aus der Ostzone stammte und der freien Verfügung des Hansen unterstand.989 Außerdem 
sei man zu dieser Zeit allgemein davon ausgegangen, dass die Bewirtschaftung von Fett 
enden würde, weshalb er sich keines Verbrechens bewusst gewesen sei.990

Erstgenanntes Argument erkannten die Richter an. Es konnte kein Beweis dafür ge-
funden werden, dass der Angeklagte wusste, dass die Fässer mit Fett unterschlagen wor-
den waren, weshalb der Tatbestand der Hehlerei nicht erfüllt war.991 Insbesondere stellte 
ein Erwerb auf dem Schwarzmarkt, den der Angeklagte möglicherweise noch hätte an-
nehmen müssen, keine taugliche Vortat dar, sodass die Anwendung des § 259 StGB aus-
schied.992 Hinsichtlich der im Rahmen einer Verurteilung nach der VRStVO relevanten 
Bewirtschaftung des Talgs verwies die Strafkammer auf die bei Hansen im Rahmen des 
KRG Nr. 50 gemachten Ausführungen.993 Das Vorbringen des Angeklagten, er sei da-
von ausgegangen, dass der Talg aus der Ostzone stamme und daher nicht der Bewirt-
schaftung unterlegen habe,994 wurde als unbeachtlich eingeordnet.995 Die in der amerika-
nischen Zone geltenden Bewirtschaftungsbestimmungen sahen vor, dass jedes in dieser 
Zone bewirtschaftete Gut als bewirtschaftet galt, sobald es sich auf jenem Gebiet befand 
und dem dortigen Wirtschaftskreislauf zugeführt wurde.996 Dementsprechend war der 
Talg wenigstens ab demjenigen Zeitpunkt, als er von Hansen an Lang veräußert wur-
de, bewirtschaftet.997 Eine mögliche Unkenntnis dieser Bestimmungen wertete das LG als 
985 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 23.
986 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 23.
987 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 32.
988 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 32.
989 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 17.
990 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 17.
991 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 23.
992 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
993 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
994 Dieses Argument taucht bei der Darstellung des Verteidigungsvorbringens nur in stark verkürzter Form 

auf und wird erst bei der Reaktion des Gerichts noch weiter ausgeführt.
995 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
996 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
997 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
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unbeachtlichen Strafrechtsirrtum, da klare gesetzliche Vorschriften bestünden.998 Dar-
über hinaus hielt das Gericht die diesbezüglichen Ausführungen des Angeklagten Lang 
sowie einiger Mitangeklagter für „eine leere Ausrede“.999 Wie es zu dieser Ansicht kam, 
legte es jedoch nur für einen anderen Angeklagten, nicht aber für Lang selbst dar, sodass 
unklar bleibt, worauf sich diese Ansicht stützte.1000 Der Umstand, dass der Angeklagte da-
von ausging, dass es sich bei dem Talg um für den menschlichen Verzehr geeignetes Fett 
gehandelt habe, wirkte sich bei der strafrechtlichen Beurteilung hingegen aus: Da dies 
tatsächlich nicht der Fall war, wurde nur ein versuchter Verstoß gegen die VRStVO ange-
nommen, allerdings – ohne nähere Darlegung und mit einem bloßen Verweis auf die Ta-
tumstände – in einem besonders schweren Fall.1001

Auf das Vorbringen des Angeklagten, dass er angenommen habe Fett werde bald frei 
von Bewirtschaftung, gingen die Richter nicht weiter ein. Sie betonten jedoch im Rah-
men der Subsumtion der Tatbestandsmerkmale der KWVO, dass zum Tatzeitpunkt im-
mer noch ein Mangel an Fett geherrscht habe und die bestehende Warnung des bayeri-
schen Landwirtschaftsministeriums vor dem Schwarzhandel mit Fett missachtet worden 
sei.1002 Demnach diente Fett der Deckung des lebenswichtigen Bedarfs der Bevölkerung, 
weshalb eine Strafbarkeit nach § 1 Abs. 1 KWVO bejaht wurde.1003 Durch den Handel mit 
dem Talg sah das Gericht außerdem einen Verstoß gegen die PStRVO sowie im Rahmen 
der KWVO auch Bereicherungsabsicht als gegeben an.1004

Es ist jedoch unbedingt darauf hinzuweisen, dass dieses Urteil gegen Lang in der Re-
vision aufgehoben und zur Entscheidung an das LG zurückverwiesen wurde.1005 Aus-
gangspunkt war dabei der Umstand, dass der Angeklagte dem mitangeklagten Hansen 
geglaubt hatte, der angab, dass es sich um zum Verzehr geeignetes Fett handle, das er zu-
sammen mit dem Eigentümer für die Bevölkerung gerettet habe, da es ansonsten zur 
Kerzenproduktion verwendet würde.1006 Auf dieser Informationsgrundlage begann der 
Angeklagte den Handel mit dem Fett, weshalb das OLG weder ein Beiseiteschaffen noch 
eine böswillige Bedarfsgefährdung erkennen konnte.1007 Selbst wenn Langs Handeln von 
Profitstreben geleitet war, trug sein Handeln aus seiner Sicht dennoch dazu bei, dass der 
Bevölkerung Fett zur Ernährung zur Verfügung gestellt wurde und nicht, dass es der all-
gemeinen Ernährung entzogen wurde.1008 Außerdem trat das OLG der Ansicht des LG 
entgegen, wonach Lang sich eines versuchten Vergehens nach der VRStVO strafbar ge-

998 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
999 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24.
1000 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 24 f.
1001 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25 f.
1002 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25.
1003 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 25.
1004 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 10. Februar 1949, Az. KLs 275/48, Nr. 2287, S. 26.
1005 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287.
1006 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 1 f.
1007 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
1008 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
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macht habe. Das Gericht habe den Einwand Langs, dass er der Ansicht war, dass Waren 
aus der Ostzone nicht bezugsbeschränkt seien, nicht ausreichend gewürdigt.1009 Vielmehr 
schlösse dieser Irrtum die Schuld des Angeklagten aus, sodass eine Verurteilung auf die-
ser Grundlage ausscheiden müsse.1010 Der Irrtum beruhte nach Ansicht des Gerichts un-
ter Berücksichtigung der Tatumstände nämlich auch nicht auf Fahrlässigkeit, ohne dass 
die Gründe hierfür jedoch ausführlicher dargelegt wurden.1011 Übrig blieb mithin nach 
Ansicht des OLG nur eine Strafbarkeit nach der PStRVO.1012 Es stellte trotz des Handelns 
in Gewinnerzielungsabsicht eine Einstellung auf Grundlage eines Amnestiegesetzes in 
Aussicht, verwies den Fall aber dennoch an das LG zurück, damit dieses eine weitere Tat-
sachenüberprüfung vornehmen konnte.1013 Eine weitere Entscheidung des LG ist jedoch 
leider nicht im Quellenmaterial enthalten. Die Möglichkeit einer vollständigen Einstel-
lung liegt daher nahe.

Die Revision ist also durchaus entscheidend, um die Argumentation der zweiten gro-
ßen Strafkammer einzuordnen. Die fehlende Auseinandersetzung mit den Irrtümern, 
denen der Angeklagte aufgrund der Aussagen des Hansen unterlag, ist auffällig. Die Ar-
gumentation des OLG ist überzeugender und deckt die Versäumnisse der ersten Instanz 
auf. Auch wenn Uneinigkeit zwischen der Einordnung der Irrtümer bestand, so hätte das 
LG seine Überlegungen wenigstens darlegen müssen, anstatt lediglich auszusprechen, 
dass es sich seiner Ansicht nach um einen unbeachtlichen Irrtum handle. Angesichts 
dieser Ergebnisse wäre es durchaus interessant gewesen, ob das OLG auch einer Revisi-
on des Angeklagten Hansen stattgegeben hätte. Der Irrtum, in dem er sich befand, wur-
de nämlich weitaus ausführlicher erörtert und war anderer Art als der des Lang.

Die Argumentation hinsichtlich des Verteidigungsvorbringens beider Angeklagten 
unterscheidet sich. Die Argumentation im Hinblick auf Hansen war ausführlicher und 
seine Argumente wurden sorgfältig geprüft, wenn auch schließlich verworfen. Positiv ist 
hervorzuheben, dass der Angeklagte Lang mangels ausreichender Beweise nicht wegen 
Hehlerei verurteilt wurde und so der Grundsatz in dubio pro reo beachtet wurde. Die 
Beurteilung der Irrtümer, in denen sich der Täter befand, ist zweifellos schwierig. Dass 
das OLG zu einem anderen Ergebnis als die Erstinstanz kommt, ist an sich nicht verwun-
derlich oder ein Zeichen für fehlende Qualität der Arbeit der Strafkammer. Sehr nega-
tiv fällt jedoch ins Gewicht, dass dieses entscheidende Thema vom LG kaum themati-
siert worden war und so der wichtigste Punkt des Verteidigungsvorbringens weitgehend 
ignoriert wurde. So wäre es beispielsweise angebracht gewesen zu erläutern, inwieweit es 
der Täter selbst verschuldete, nicht über die gesetzlichen Regelungen Bescheid gewusst 
zu haben. Angesichts der Situation im Nachkriegsdeutschland mit den zahlreichen, teils 
neuen, teils alten Rechtssätzen unterschiedlicher Gesetzgeber, ist fraglich inwieweit die 
Normen im Einzelnen den gewöhnlichen Bürgern bekannt waren. Der Anwendungs-

1009 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
1010 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
1011 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
1012 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2.
1013 OLG Nürnberg, B. v. 12. Mai 1950, Az. Ss 98/49, Nr. 2287, S. 2 f.
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bereich und die Interpretation der Masse an Rechtsnormen gestaltete sich ja bereits für 
die Richter schwierig. Auch hätte die Strafkammer darlegen müssen, warum sie es für 
unwahrscheinlich hielt, dass gerade dieser Angeklagte den Ausführungen des Hansen 
Glauben schenkte. Dies ist ebenfalls unterblieben.

Alles in allem war die Auseinandersetzung mit dem Verteidigungsvorbringen weniger 
detailliert und vertieft sowie in sich weniger strukturiert als in dem zuvor besprochenen 
Urteil. Auffällig ist hier allerdings der klare Aufbau, der sich sowohl inhaltlich als auch 
formell durch den Text zieht. Angesichts der großen Zahl an Angeklagten und des des-
halb komplizierten und umfangreichen Sachverhaltes ist dies hilfreich, war wohl aber 
auch notwendig. Dahingehend unterscheidet sich das Urteil von einigen der vorherigen 
Richtersprüche, bei denen dieser Aufbau noch nicht so klar zu erkennen war.

b. Rezeption der besprochenen Urteile
Den besprochenen Urteilen ist die Ausführlichkeit gemeinsam, mit denen sich die Rich-
ter mit dem in allen Fällen zumindest erkennbaren Verteidigungsvorbringen beschäftig-
ten. Wie bereits in der Einführung angesprochen wurden die untersuchten Urteile ent-
sprechend ausgewählt, da nur so die Arbeitsweise der Strafkammern untersucht werden 
kann. In anderer Hinsicht ergeben sich dagegen teils größere Unterschiede, nicht nur 
zwischen den Urteilen, sondern sogar in den einzelnen Urteilen selbst.

Inhaltlich beschäftigten sich die meisten der Urteile mit dem tatsächlichen Vorbringen 
der Angeklagten und die Richter konzentrierten sich häufig darauf, dessen Glaubwür-
digkeit zu überprüfen. Dabei zog das Gericht allgemeine Beobachtungen ebenso her-
an wie einschlägige Erfahrungssätze und prüfte die Aussagen der Angeklagten so auf 
ihre Schlüssigkeit. Die Argumente der Verteidigung wurden so analysiert und ausgewer-
tet – die Ausführlichkeit und Genauigkeit unterschied sich dabei in den einzelnen Ur-
teilen. Hinzuweisen ist hier auch auf den Umstand, dass der Grundsatz in dubio pro reo 
Anwendung fand und in Zweifelsfällen von einer Verurteilung abgesehen wurde, wenn 
die vorliegenden Beweise nicht ausreichten. Eine geringere Rolle spielten rein rechtliche 
Fragestellungen. Lediglich im letzten der vorgestellten Urteile spielten anspruchsvolle ju-
ristische Überlegungen in Gestalt der Irrtumsproblematiken eine entscheidende Rolle.

Es kann beobachtet werden, dass unterschiedliche Beweismittel verwendet wurden 
und so beispielsweise in einigen Fällen Gutachter herangezogen wurden. Auch die Aus-
legung und Gewichtung der Aussagen von Zeugen oder Mitangeklagten nahm einen ge-
wissen Raum ein und diente zum Teil als Basis für die Argumentation der Richter. Die 
Verwendung unterschiedlicher Beweismittel spricht für eine sorgfältige Ermittlungsar-
beit und dafür, dass die Beschuldigten gerade nicht im Schnelldurchlauf angeklagt und 
verurteilt wurden. Dafür spricht auch die Beobachtung, dass die Strafkammern auch 
persönliche Umstände wie beispielsweise den Charakter oder die Lebensumstände der 
Täter in ihre Erwägungen aufnahmen und so tatsächlich von differenzierten Einzelfall-
entscheidungen ausgegangen werden kann.
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An vielen Stellen gingen die Richter relativ ausführlich auf das Verteidigungsvorbrin-
gen ein und reagierten angemessen darauf. Dennoch wurden manche von den Ange-
klagten vorgebrachte Punkte seitens des Gerichts ignoriert oder nicht weiter aufgegrif-
fen. Auffällig war dabei zum Teil, dass manche Überlegungen keinen Eingang in die 
richterlichen Erwägungen fanden, die sich eigentlich hätten aufdrängen müssen. Die-
se Versäumnisse wurden insbesondere im Urteil vom 10. Februar 1949 offensichtlich, 
als das OLG in der Revision einen Großteil der erstinstanzlichen Darlegungen widerleg-
te und die Strafbarkeit des Angeklagten weitestgehend anders beurteilte. Problematisch 
erscheint außerdem die unzureichende Argumentation im Urteil vom 20. Oktober 1947, 
als der Angeklagte trotz keineswegs eindeutiger Sachlage auf Basis des Bayerischen Ge-
setzes Nr. 3 verurteilt wurde, ohne dass zentrale, sich aufdrängende Punkte erörtert wor-
den wären.

Die Argumentation der Strafkammern zeichnet sich weitgehend durch Neutralität 
und Sachlichkeit aus, lediglich bei einzelnen Äußerungen ist die Wahl des Tonfalls frag-
lich. In den meisten Fällen war die Argumentationsweise der Richter durchaus struk-
turiert und nachvollziehbar, auch wenn die Ausführungen an einigen Stellen etwas un-
zusammenhängend wirken. Zu beobachten ist außerdem, dass die Ausführlichkeit der 
Argumentation in den Urteilen selbst teils erheblich variierte. Im besten Falle wurden 
die offensichtlich unbeachtlichen Einwände der Angeklagten knapp widerlegt und die 
kritischen Punkte waren Gegenstand einer umfangreicheren Auseinandersetzung. Je-
doch gab es auch Fälle, in denen, wie bereits dargelegt, eine eigentlich erforderliche Ab-
wägung nicht vorgenommen wurde und so teils erhebliche Lücken entstanden. Zum Teil 
zeigten sich auch innerhalb eines einzelnen Urteils große Unterschiede beim Umgang 
mit dem Verteidigungsvorbringen. Bei einzelnen Vorwürfen argumentierten die Richter 
ausführlich und nachvollziehbar, während bei anderen Abschnitten unerklärliche Lük-
ken auftauchten, durch welche die Angeklagten aus teils unklaren Gründen ohne aus-
reichende Darlegungen verurteilt wurden. Auch ist an manchen Stellen zu beobachten, 
dass die Ausführungen etwas konfus wirkten und eine klare Linie vermissen ließen oder 
gar hinsichtlich kleinerer Punkte in sich unschlüssig waren. Dennoch sorgte der größe-
re Teil der Argumentation für in sich konsistente und nachvollziehbare Ergebnisse, die 
sich an der Lebenswirklichkeit orientierten und das Ergebnis einer sorgfältigen Abwä-
gung waren.

Letztlich lässt sich festhalten, dass die Ausführungen der Strafkammern auch inhalt-
lich von Sachlichkeit geprägt waren. Es kann nicht beobachtet werden, dass bestimm-
te, unter Umständen auch ideologische, Motive die Erwägungen beeinflussten. Vielmehr 
waren allgemeingültige Erfahrungssätze oder einzelfallbezogene Überlegungen prägend. 
Eine Ausnahme kann lediglich in dem Urteil vom 20. Oktober 1947 gesehen werden, bei 
welchem sich der Eindruck aufdrängt, dass der Respekt den Amerikanern gegenüber die 
gebotene Neutralität und Sachlichkeit einschränkte. Den hier gewonnen Erkenntnissen 
zufolge dürfte es sich dabei aber um einen Einzelfall gehandelt haben.

Nach alledem kann außerdem festgestellt werden, dass kein Zusammenhang mit der 
Zeit bestand, in der die Urteile erlassen wurden. Auch wenn die hier vorgestellten Rich-
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tersprüche nur einen Bruchteil der untersuchten Rechtsprechung ausmachen, so kann 
auch in der Gesamtheit der untersuchten Rechtsprechung keine signifikante Verände-
rung hinsichtlich der Art und Weise, des Umfangs oder der Qualität der Argumentati-
onsweise im Laufe der Jahre erkannt werden. In aller gebotenen Vorsicht darf daher an-
genommen werden, dass der Standard der Rechtsprechung in etwa gleich blieb.

In der Gesamtschau der ausführlicher untersuchten Urteile ergibt sich mithin ein ge-
mischtes Bild. Grundsätzlich gingen die Strafkammern auf das Verteidigungsvorbringen 
ein und erkannten es an bzw. widerlegten es. Die Argumentation war dabei oft nachvoll-
ziehbar und auch hinsichtlich ihres Umfanges angemessen. Sowohl inhaltlich als auch 
sprachlich zeichneten sich die Darlegungen dabei durch Sachlichkeit aus. Dennoch gab 
es Fälle, in denen das Vorbringen der Angeklagten entweder missachtet oder falsch aus-
gelegt wurde, sodass die Argumentation der Richter zu untragbaren Ergebnissen führ-
te. Dies mögen zwar Einzelfälle gewesen sein, jedoch in nicht unerheblicher Zahl, sodass 
dadurch die Qualität der Arbeit des LG durchaus beeinflusst wurde. Mochte die Vorge-
hensweise des Gerichts auch häufig überzeugend sein – die genauere Auseinanderset-
zung mit einzelnen Urteilen zeigt, dass manche der Richtersprüche an gewissen Stellen 
teils gravierende Mängel aufwiesen. Eine kritische Betrachtung ist daher angebracht. In 
den meisten Fällen standen keine offensichtlichen Leitmotive hinter diesen fragwürdi-
gen Entscheidungen, sodass kein Muster erkannt werden kann. Wie es zu diesen Ergeb-
nissen kommen konnte, bleibt daher offen.

4. Fazit
a. Äußerungen der Richter als Spiegel der öffentlichen Meinung
Da sich das vorliegende Kapitel vor allem mit der Arbeitsweise der Gerichte und somit 
mit eher technischen als inhaltlichen Beobachtungen beschäftigt, gibt es an dieser Stelle 
nur wenige Anhaltspunkte für die Ansichten der Öffentlichkeit. In erster Linie dürfte die 
Untersuchung der niedrigen Fallzahlen und der daraus folgende Schluss, dass wohl nur 
ein geringer Anteil der Schwarzmarkttäter, darunter aber vor allem die in größerem Um-
fang Tätigen, von den Strafkammern des LG verurteilt wurden, die bisherige Perspekti-
ve entscheidend erweitern. Die daraus resultierenden Beobachtungen mögen in der Ge-
samtbetrachtung Anhaltspunkte dafür liefern, dass unter den vor dem LG Angeklagten 
besonders viele Menschen waren, die sich auf überdurchschnittliche Art und Weise auf 
dem schwarzen Markt betätigt hatten, weshalb anzunehmen ist, dass gerade diese Tä-
ter seitens der Richter und auch der Allgemeinheit als besonders negativ wahrgenom-
men wurden. So ist es denkbar, dass diejenigen, die sich durch ihre Geschäfte auf dem 
Schwarzmarkt bereicherten, weitaus stärker abgelehnt wurden als die Menschen, die le-
diglich ihre lebensnotwendige Grundversorgung sichern wollten. Auch dürften Letzte-
re den „großen“ Schwarzhändlern gegenüber eher abgeneigt gewesen sein – finanzierten 
sie ihnen doch deren oft als unverdient wahrgenommenen Gewinn. Da es vermutlich die 
in größerem Umfang Tätigen waren, die proportional besonders häufig vor den Kam-
mern des LG standen, kann angenommen werden, dass die angesprochenen Aversionen 
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hier noch deutlich stärker zum Tragen kamen als dies im Hinblick auf die Schwarzhänd-
ler im Allgemeinen der Fall war.

Durch Äußerungen des OLG im Rahmen von Straferlassverfahren wird deutlich, dass 
die Öffentlichkeit wohl verlangte, gegen die Schwarzhändler fühlbare Sanktionen zu ver-
hängen. Dies wird zwar nicht häufig so deutlich geäußert, es ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, dass diese Auffassung im Allgemeinen bestand und den Richtern durchaus bewusst 
war. Diese Erwartungshaltung könnte wiederum damit zu begründen sein, dass die Tä-
ter, die sich vor dem LG und dem OLG zu verantworten hatten, von der Gesamtgesell-
schaft ob des Umfangs ihrer Tätigkeiten besonders verachtet wurden und deshalb auch 
von Menschen, die sich selbst ab und zu auf dem schwarzen Markt betätigten, hohe Stra-
fen gefordert wurden. Dieses Strafverlangen der Allgemeinheit dürfte sich angesichts der 
so weit verbreiteten Schwarzmarktwirklichkeit in erster Linie auf die besonders aktiven 
Täter, die außerdem häufig von Streben nach Gewinn geleitet waren, bezogen haben. 
Letztlich muss aber festgehalten werden, dass es sich hierbei lediglich um seltene Äuße-
rungen des OLG handelte und nicht mit Gewissheit festgestellt werden kann, ob hohe 
Strafen tatsächlich dem Verlangen der Bevölkerung entsprachen oder ob sich das Ge-
richt deren vermeintlicher Erwartungen als Rechtfertigung für den nicht erfolgten Straf-
erlass bediente.

Der bereits angesprochene, abwertende Tonfall vielen Tätern gegenüber im Rahmen 
der Böswilligkeit dürfte im Wesen des Begriffs wurzeln, der als Überbleibsel des natio-
nalsozialistischen Gesinnungsstrafrechts anzusehen ist. Gerade weil sich weite Teile der 
Urteile durch Sachlichkeit auszeichnen, kann das Tatbestandsmerkmal der Böswilligkeit 
gemeinsam mit den Strafzumessungserwägungen als Einfallstor für moralische Betrach-
tungen bezeichnet werden, die sich auch entsprechend im Tonfall niederschlugen. Die 
Ausführungen waren insbesondere an diesen Stellen häufiger geprägt von Geringschät-
zung und persönlich anmutenden Vorwürfen. Der Rest der Urteile und insbesondere die 
Beschlüsse des OLG waren hingegen weitgehend objektiv formuliert.

Im Hinblick auf die Vergangenheit ist ein sehr differenzierter und distanzierter Um-
gang zu beobachten. Beachtlich ist die bereits 1948 erfolgte Bemerkung der zweiten gro-
ßen Strafkammer zu den „Autarkiebestrebungen der damaligen Staatsführung“,1014 wo-
mit die Zeit der NS-Herrschaft vor dem Beginn des Krieges gemeint war. Insbesondere 
hinsichtlich des erst wenige Jahre zurückliegenden Ende des Dritten Reiches wirkt die-
ser Sprachgebrauch sehr kritisch und lässt bereits eine große Distanz zum früheren na-
tionalsozialistischen Staat erkennen.

Fragwürdig ist das Verteidigungsvorbringen einer Angeklagten, die sich auf ihre Angst 
vor „herumstreunenden Fremden“ berief.1015 Diese Aussage wurde seitens der Richter 
nicht kommentiert oder aufgegriffen. Die Täterin erwähnte diese Furcht wie selbstver-
ständlich und da diesen Bedenken auch nicht widersprochen wurde, entsteht der Ein-
druck, dass diese Haltung nicht ungewöhnlich war, sondern unter Umständen von 

1014 LG Nürnberg-Fürth, 2. große Strafkammer, U. v. 02. August 1948, Az. KLs 140/48, Nr. 2181, S. 11.
1015 LG Nürnberg-Fürth, 2. Strafkammer, U. v. 20. Oktober 1947, Az. KLs 118/47, Nr. 1940, S. 6.
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Teilen der Bevölkerung geteilt wurde. Es ist möglich, dass mit diesen „Fremden“ Ver-
triebene oder Ausländer, jedenfalls Menschen, die von außerhalb kamen, gemeint wa-
ren. An kaum einer anderen Stelle ergeben sich jedoch Hinweise auf Flüchtlinge oder an-
dere Zugezogene, sodass die unkommentierte Äußerung der Angeklagten isoliert steht.

b. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Im Rahmen der zentralen moralischen Fragestellungen der Schwarzmarktrechtspre-
chung ist zunächst zu erwähnen, dass sich das OLG zweimal in aller Kürze bei Revisi-
onsentscheidungen zu der Anwendbarkeit von Rechtfertigungsgründen äußerte. Diese 
spielten in den erstinstanzlichen Urteilen kaum eine Rolle, die Erwähnung in den Revi-
sionen zeigt jedoch, dass seitens der Verteidigung durchaus versucht wurde, eine Recht-
fertigung der Taten über die Figur des Notstandes zu erreichen. Dem wurde vom OLG 
jedoch eine eindeutige, kaum weiter ausgeführte Absage erteilt. Es wurde mithin festge-
stellt, dass auch die persönliche, individuelle Not nicht zu einer Rechtfertigung führen 
konnte. Das LG stellte im Einklang dazu ebenfalls knapp fest, dass neben den im konkre-
ten Fall bestehenden praktischen Hinderungsgründen auch das Vorliegen der Voraus-
setzungen des Notstandes gerade nicht dazu führen konnte, dass eine illegale Schlach-
tung gerechtfertigt wäre. Dies ist insgesamt nur folgerichtig, da alles andere jedem Sinn 
der juristischen Schwarzmarktbekämpfung zuwiderlaufen würde.

Auch die sich beständig ändernde Gesetzeslage hatte indirekt Auswirkungen auf die 
moralischen Wertungen der Schwarzmarktrechtsprechung. Anhand der revisionsrich-
terlichen Entscheidungen, insbesondere in den späteren Jahren des Untersuchungszeit-
raums zeigt sich, dass etliche Angeklagte aus eher zufälligen Gründen schlussendlich un-
bestraft blieben. Wenn zwischen dem erstinstanzlichen Urteil und dem Beschluss des 
OLG ein Amnestiegesetz erlassen worden war, unter dessen Anwendungsbereich der 
Angeklagte fiel, so entfiel seine Strafe ohne weitere Diskussionen. Dies zeigt, dass es in 
einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen schlussendlich nicht auf eine sorgfältige 
Auseinandersetzung mit den entscheidungserheblichen Erwägungen ankam, sondern 
schlicht der zufällige Faktor, wann ein bestimmtes Gesetz erlassen worden war, über die 
Bestrafung entschied. In diesem Bereich spielen einmal mehr die damals herrschenden, 
oft chaotischen Zeitumstände eine entscheidende Rolle.

Außerdem lassen sich weitere Hinweise auf den Umgang mit dem Spannungsverhält-
nis zwischen Eigentumsrechten und den Bewirtschaftungsbestimmungen herauslesen, 
insbesondere im Rahmen der Analyse der Argumentationsweise einzelner Urteile. An-
hand mehrerer Beispiele wird deutlich, dass private Initiativen zur Bildung von Rückla-
gen äußerst negativ betrachtet wurden. Eine derartige persönliche Vorsorge wurde häu-
fig von vornherein als Gewinnsucht klassifiziert – womit die Richter wohl in vielen Fällen 
nicht falsch gelegen haben dürften. Dennoch wird an den Äußerungen, wonach die Bil-
dung einer privaten eisernen Reserve und Ähnlichem strikt abgelehnt wurde, deutlich, 
dass mündige Entscheidungen in den Zeiten der Zwangsbewirtschaftung unerwünscht 
waren. Vom Eigentümer wurde verlangt, die Bewirtschaftungsregeln einzuhalten und 
so sein Soll zu erfüllen. Darüber hinausgehende Aktivitäten waren ausdrücklich unter-
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sagt und wurden dementsprechend geahndet. Dies mutet zwar unverdient und hart an, 
entsprach aber voll und ganz dem Sinn und Zweck der Bewirtschaftungsregularien. Nur 
wenn sich jeder an die Regeln hielt und die Ausgabe der begrenzten Güter einer zentra-
len staatlichen Stelle überlassen war, konnte eine sinnvolle Verteilung sichergestellt wer-
den. Die Unterordnung sämtlicher Eigentumsrechte, aber auch der Interessen und mög-
lichen Initiativen des Einzelnen unter das Ziel der gerechten Verteilung entsprach dem 
Grundgedanken und dem Charakter der Zwangsbewirtschaftung, sodass die Gerichte 
hier lediglich der Intention der Gesetze zum Durchbruch verhalfen, auch wenn dies aus 
heutiger Perspektive befremdlich erscheinen mag.

In eine ähnliche Richtung zielte die Entscheidung der zweiten großen Strafkammer, 
die hinsichtlich der Produkte, die ein Täter durch seine effiziente Arbeitsweise zusätzlich 
aus seinen Zuteilungen erwirtschaften konnte, feststellte, dass diese Waren keinesfalls 
der persönlichen Verfügungsbefugnis des Eigentümers unterstanden, sondern ebenfalls 
an die staatlichen Stellen gemeldet und abgeliefert werden mussten. Lediglich der Ge-
winn, der durch die Ablieferung der Gegenstände entstehen konnte, stand dem Eigen-
tümer zu. Der Nutzen dieses Geldes dürfte zu jener Zeit jedoch fraglich gewesen sein. 
Im Rahmen der Beurteilung der Tatbestandsmerkmale spielte es für die Richter eben-
falls keine Rolle, dass die schwarzen Waren aus legalen Arbeitsprozessen hervorgegan-
gen waren und nicht aus weiteren Straftaten stammten. Insofern gingen sie davon aus, 
dass der Ursprung der Waren und insbesondere die Frage, ob diese aus den rechtmäßi-
gen Beständen des Eigentümers kamen, für die Beurteilung der Strafbarkeit unerheblich 
war. Auch hier entsteht also der Eindruck, dass die Bewirtschaftungsregeln jegliche Ei-
gentumsrechte überlagerten, was allerdings teilweise dadurch revidiert wurde, dass ge-
rade die soeben erläuterten Umstände in der Strafzumessung eine erhebliche Rolle spiel-
ten und sich strafmindernd auswirkten. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, 
dass die Richter zwar in ihrer Auslegung an die Bewirtschaftungsbestimmungen gebun-
den waren, welche die Verfügungsrechte weitgehend einschränkten, in den Strafzumes-
sungserwägungen aber korrigierend auf dieses oft unbillig anmutende Resultat einwirk-
ten. Zumindest in Einzelfällen war der Umstand, dass Waren im Eigentum des Täters 
standen, also nicht unerheblich. Das LG dürfte so versucht haben, diesem zentralen 
Konflikt im Rahmen der Schwarzmarktrechtsprechung Rechnung zu tragen und einen 
eigenen Lösungsansatz für das andauernde Spannungsverhältnis zu finden.

c. Moralische Legitimation der Gerichte
Für die Überlegung, inwieweit den Gerichten auch eine Legitimation in moralischer 
Hinsicht zukommen konnte, ist die Analyse der Arbeitsweise von besonderem Interesse. 
Dabei ergibt sich ein gemischtes Bild.

Zunächst ist zu erwähnen, dass die essentiellen Verfahrensrechte von LG und OLG 
eingehalten wurden. Der Grundsatz in dubio pro reo fand in vielen Fällen Anwendung, 
in denen das Gericht zwar von der Schuld der Angeklagten ausging, aber nicht ausrei-
chend Beweise dafür finden konnte. Dieser Maxime zufolge wurden beispielsweise alle 
legalen Möglichkeiten, durch die es zum Besitz bestimmter Gegenstände kommen konn-
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te, ausführlich erläutert und berücksichtigt. Das Gebot rechtlichen Gehörs wurde durch 
die Befolgung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben ebenfalls ausreichend gewahrt. 
Auch die allgemeine Beweiswürdigung hinterlässt einen zufriedenstellenden Eindruck. 
Aus einigen Urteilstexten geht hervor, dass unterschiedliche Beweismittel wie beispiels-
weise die Einvernahme von Zeugen oder Sachverständigen verwendet wurden. Soweit 
erkennbar, wurden diese sorgfältig ausgewertet und gewürdigt. Bereits die Verwendung 
dieser Beweismittel spricht für eine präzise Ermittlungsarbeit, die nicht den Anschein 
erweckt, als seien die Urteile im Schnellverfahren erlassen worden, sondern vielmehr 
den Eindruck einer gründlich arbeitenden Justiz auch in jenen schwierigen Zeiten na-
helegt.

Auch die Untersuchungshaft schränkte das Recht auf ein zügiges Verfahren nicht 
übermäßig ein. Die Dauer der Untersuchungshaft bewegte sich auch im Vergleich mit 
den heute herrschenden Verhältnissen in einem angemessenen Rahmen. Insbesondere 
ab 1948, als die Länge der Inhaftierungen deutlich abnahm, ist anzunehmen, dass zwi-
schen der Tat selbst bzw. deren Aufdeckung und der Aburteilung nicht allzu viel Zeit 
verstrich. So war zwischen der Tatbegehung und der Strafe noch ein gewisser Kontext 
erkennbar. Dies könnte dazu beigetragen haben, dass die Rechtmäßigkeit der Sanktio-
nen und damit die Entscheidung des Gerichts nicht nur von den Tätern, sondern auch 
von der Bevölkerung eher respektiert wurde und ihr so in der Öffentlichkeit ein größe-
res Gewicht zukam.

Im Kontext der Untersuchungshaft wurde auch ein zeitweise bestehender Personal-
mangel der Justiz angesprochen, der in einzelnen Fällen dazu führte, dass die Unter-
suchungshaft außergewöhnlich lange dauerte. Dieser Umstand dürfte sich zwar auf die 
Länge der Untersuchungshaft ausgewirkt haben – die gerade 1946/1947 im Schnitt deut-
lich länger andauerte als in den späteren Jahren – inwieweit er darüber hinaus eine Rolle 
spielte, kann aber nur schwerlich beurteilt werden. Geht man davon aus, dass der Man-
gel 1946 und in der ersten Jahreshälfte 1947, als dieser Umstand das einzige Mal Erwäh-
nung fand, besonders groß war, kann zumindest in der vertieften Analyse der Urteile 
keine Qualitätsminderung im Vergleich mit den früheren oder späteren Richtersprü-
chen festgestellt werden. Auch gemessen am Umfang der Ausführungen ist kein offen-
sichtlicher Unterschied sichtbar. Die Anzahl an eingelegten bzw. erfolgreichen Revisio-
nen dürfte hierfür weniger aussagekräftig sein, da diese wie bereits dargelegt vermutlich 
weniger von der Qualität der richterlichen Arbeit als von den Zeitumständen und ander-
weitigen Gründen geprägt war.

Hinsichtlich der Argumentationsweise kann in Anbetracht der analysierten Beispie-
le festgestellt werden, dass sie oft von klaren Strukturen und nachvollziehbaren Darle-
gungen geprägt war. Um die Glaubwürdigkeit des Verteidigungsvorbringens zu untersu-
chen, beriefen sich die Richter häufig auf allgemeine Erfahrungssätze und bemühten sich 
so um eine sehr lebensnahe Betrachtungsweise. Auf die Aussagen der Angeklagten wur-
de direkt eingegangen und sie wurden gründlich hinterfragt, sodass keineswegs der Ein-
druck entsteht, dass blindlings verurteilt werden sollte. Außerdem geschah die Ausein-
andersetzung mit den strittigen Punkten auf einer individuellen Basis, sodass bestimmte 
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Faktoren wie der Charakter, die Erfahrungen oder das persönliche Umfeld des Täters 
durchaus Berücksichtigung fanden – sei es auf für ihn positive oder negative Art und 
Weise. Die teils sehr treffenden und aufmerksamen Beobachtungen der Richter führten 
häufig außerdem zu exakten Differenzierungen zwischen den einzelnen Tätern. Auch 
wenn das Verteidigungsvorbringen schlussendlich weitgehend widerlegt wurde, ent-
stand in jenen Fällen trotzdem nicht der Eindruck, dass dies aus unerklärlichen Grün-
den geschah. Vielmehr war die Argumentation der Strafkammern in sich schlüssig und 
nachvollziehbar, sodass das Ergebnis als logische Konsequenz dessen erschien.

Jedoch trafen diese Beobachtungen nicht auf alle Urteile oder Teile von Urteilen zu. In 
manchen Fällen wirkten die richterlichen Ausführungen etwas konfus und es gestaltet 
sich schwierig zu eruieren, was mit einzelnen Äußerungen bezweckt wurde oder deut-
lich gemacht werden sollte. Außerdem waren einige Darlegungen zu knapp, sodass teils 
entscheidende Erwägungen überhaupt nicht angesprochen wurden, obwohl dies erfor-
derlich gewesen wäre. Die Argumentation muss in Einzelfällen aufgrund gravierender 
Lücken daher als fragwürdig oder sogar unzureichend eingeordnet werden. Gerade bei 
Erörterungen vieler verschiedener Erwägungen zu einer Fragestellung und den damit 
verbundenen längeren Argumenten ist zu beobachten, dass es zu manchen widersprüch-
lichen Äußerungen kam. Gleiches gilt für einzelne Aussagen, die in sich nicht schlüssig 
waren. Dies dürfte zwar häufig keinen Einfluss auf den Ausgang des Urteils gehabt ha-
ben, erweckt aber dennoch den Eindruck, dass die Strafkammern in einzelnen Fällen 
den Überblick über die Fülle an Argumenten verloren hatten.

Im Rahmen der Kritikpunkte muss schließlich noch ein einzelner Fall herausgegrif-
fen werden. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Entscheidungen kaum erkennbar 
von sachfremden Motiven beeinflusst waren, sondern sich inhaltlich meist recht nüch-
tern auf die im jeweiligen Fall relevanten Fragestellungen beschränkten. Eine Ausnah-
me davon lag aber in demjenigen Fall vor, in dem ohne ausreichende Argumentation ein 
Verstoß gegen das Bayerische Gesetz Nr. 3 angenommen wurde, obgleich es erhebliche 
Zweifel an der Darstellung des Sachverhalts durch die Amerikaner hätte geben müssen. 
Die Aussagen, angeblichen Motive und das Handeln der Besatzungssoldaten und de-
ren Behörden wurde an dieser Stelle jedoch keineswegs hinterfragt, sondern ohne wei-
tere Ausführungen als gegeben und richtig gewertet. Dieser Fall war der einzige in der 
vorliegenden Rechtsprechung, in dem eine kritische Auseinandersetzung mit dem Han-
deln der Besatzungssoldaten in Frage kam. Dass ein derartiges Hinterfragen der Aussa-
gen der Amerikaner überhaupt nicht erfolgte, legt wenigstens die Überlegung nahe, ob 
die Justiz auch hinsichtlich der Besatzungsmächte frei und unabhängig war. Der vorlie-
gende Fall eröffnet die Möglichkeit, dass die Gerichte sich in ihren Entscheidungen be-
mühten, den Besatzern nicht zu nahe zu treten, so aber ihre Neutralität entscheidend be-
einträchtigt war.

Negativ fällt außerdem an manchen Stellen der verwendete Tonfall auf. Auch wenn 
dieser über weite Strecken hinweg neutral und sachlich ist, so gibt es davon doch etli-
che Ausnahmen. Besonders im Rahmen der Subsumtion unter das Tatbestandsmerk-
mal der Böswilligkeit und bei der Darlegung der strafzumessungserheblichen Umstände 
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sind einige verurteilende und abwertende Formulierungen zu finden. Einige Äußerun-
gen wirken gar so, als hätten sich die Richter von den Straftaten der Angeklagten persön-
lich angegriffen gefühlt. An diesen Stellen wird die moralische Verurteilung bestimmter 
Handlungsweisen offensichtlich, sodass ein eher unprofessioneller und wenig objektiver 
Eindruck von der Arbeitsweise des Gerichts entsteht und angenommen werden muss, 
dass die nötige Distanz nicht vorhanden war. Auch wenn solche Äußerungen nur sel-
ten gehäuft vorkamen und nicht in jedem der Urteile ein derartiger Eindruck entstand, 
so muss dennoch darüber nachgedacht werden, ob dieser teils unangebrachte Tonfall 
der Wahrnehmung und Anerkennung der Gerichte in der Bevölkerung geschadet ha-
ben könnte.

Auch wenn etliche Richtersprüche nach alledem keineswegs frei von Kritik waren, 
muss doch festgehalten werden, dass zumeist vertretbare Ergebnisse erzielt wurden. Ob-
wohl diese Urteile Schwächen aufwiesen und so beispielsweise die der Entscheidung 
zugrundeliegenden Erwägungen nicht ausreichend aufzeigten, führten sie schlussend-
lich zu akzeptablen Resultaten. Dennoch gab es teilweise, wenn auch deutlich seltener, 
einzelne Urteile, deren Konsequenzen fragwürdig blieben. Insgesamt ergibt sich so ein 
durchwachsenes Bild. Teilweise war die Qualität innerhalb der einzelnen Urteilen hin-
sichtlich der Argumentation sehr unterschiedlich. Während bei einem Angeklagten oder 
einem Vorwurf sehr sorgfältig, differenziert und ausführlich argumentiert wurde, stell-
te sich die Situation an einer anderen Stelle ganz anders dar und es wurden beispielswei-
se wichtige Punkte gar nicht angesprochen oder die Ausführungen wirkten chaotischer 
und wenig nachvollziehbar.

Für die Wahrnehmung und die Stellung der Gerichte in der Gesellschaft war die Ar-
beit des OLG Nürnberg als Revisionsinstanz darüber hinaus von großer Bedeutung. 
Das OLG hob einige Entscheidungen der Strafkammern auf, sodass davon ausgegan-
gen werden kann, dass das Resultat fehlerhafter Entscheidungen revidiert werden konn-
te. Im Ergebnis wurden die Strafen, die vom OLG aufgehoben wurden und in denen der 
Fall zumeist an das LG zurückverwiesen wurde, deutlich nach unten korrigiert. Dies 
ist auffällig, dürfte aber aufgrund der verbotenen reformatio in peius nicht allzu über-
raschend sein. Dass das OLG sich nicht davor scheute, Entscheidungen der Strafkam-
mern aufzuheben war dennoch ein wichtiges Zeichen für die Glaubwürdigkeit der Ju-
stiz. Dies dürfte für die Bevölkerung ein bedeutender Hinweis dafür gewesen sein, dass 
sie den erstinstanzlichen Richtern nicht ausgeliefert waren, sondern im Falle unrichtiger 
Entscheidungen durchaus die Möglichkeit zu einer objektiven Revision bestand. Dieser 
Umstand, der durch die sorgfältige Arbeitsweise des OLG weiter untermauert wurde, 
dürfte das Vertrauen in die Justiz gestärkt haben.

Erwähnenswert ist schließlich auch, dass das OLG in einigen Beschlüssen betonte, 
dass die Strafe der Schuld des Angeklagten entsprach und nicht zur Abschreckung zu 
hoch ausfiel, wenn sich eine Revision gegen die erstinstanzliche Strafzumessung wandte. 
Dies ist insofern beachtlich, als dass im Rahmen der Strafzumessungserwägungen in der 
ersten Instanz häufiger der Eindruck entstand, dass die Abschreckung einen nicht un-
erheblichen Faktor bei der Strafbemessung darstellte. Die entsprechenden Äußerungen 
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des OLG weisen hingegen in die Richtung, dass die Strafen dennoch nicht zu hoch aus-
fielen und die Abschreckung so kein schädigendes Ausmaß annahm.

Insgesamt betrachtet macht die Rechtsprechung des OLG einen zufriedenstellenden 
und von einer Revisionsinstanz erwartbaren Eindruck. Es zitierte häufiger als die Straf-
kammern weitere Quellen, wie Literatur oder die Rechtsprechung anderer Oberlandes-
gerichte bzw. des RG. Des Öfteren berief es sich auf die eigene, etablierte Rechtspre-
chung, die aber in einzelnen Punkten auch von Zeit zu Zeit geändert wurde. Inhaltlich 
bewegte sich die Rechtsprechung des OLG teils auf einem sehr hohen juristischen Ni-
veau, teils befasste es sich auch mit praktischeren Fragestellungen. Die Qualität der Ar-
beit des OLG dürfte zur Legitimierung der Justiz auch in moralischer Hinsicht beigetra-
gen haben.

d. Rechtsprechung als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung
Am hilfreichsten, um die Arbeit der Gerichte im Spiegel der Zeit zu beobachten, erwie-
sen sich die Revisionsbeschlüsse des OLG. Hinsichtlich der Häufigkeit der Einlegung 
des Rechtsmittels ist zu beobachten, dass im ersten Halbjahr 1947, also in den Verfah-
ren, in denen diejenigen Taten verhandelt wurden, die in den Phasen der größten Not 
begangen wurden, die zur Zeit des Urteilserlasses außerdem noch andauerten, auffallend 
wenige Revisionen eingelegt wurden. Hingegen war die Anzahl der Revisionen bei den 
Urteilen, die in der zweiten Jahreshälfte 1948 und 1949 erlassen wurden, anteilig beson-
ders hoch. In jener Zeit dürfte sich die Lage wieder einigermaßen entspannt haben, so-
dass eher Ressourcen für einen längeren Verhandlungsgang vorhanden waren. Außer-
dem wurden in jenen Jahren insgesamt höhere Strafen erlassen, weshalb eine Revision 
wohl noch lohnenswerter erschien. Nicht zuletzt bot die sich in jener Zeit beständig än-
dernde Rechtslage weitere Anhaltspunkte für Rechtsmittel. Dabei ist insbesondere der 
Erlass der Amnestiegesetze zu nennen, durch den die Täter in der Revisionsinstanz auf 
eine Einstellung ihres Verfahrens hoffen durften. Das Inkrafttreten neuer Gesetze Ende 
der 1940er Jahre hatte außerdem zur Folge, dass für diese Normen noch keine etablier-
te Auslegung existierte und die Anwendung der neuen Rechtssätze ein größeres Fehler-
potential für die erstinstanzlichen Richter bot, sodass Revisionen auch deswegen bessere 
Aussicht auf Erfolg hatten. Alleine die Häufigkeit der Rechtsmitteleinlegung spiegelt so 
einige der wichtigsten Entwicklungen des Untersuchungszeitraums wieder. Weniger auf-
schlussreich für den zeitlichen Verlauf erwies sich jedoch die Erfolgsquote der Revisio-
nen, was vor allem mit den relativ geringen Fallzahlen zu begründen ist.

Auffällig ist außerdem der Umstand, dass sich die Strafen nach einer Revision insbe-
sondere in der Endphase der Schwarzmarktrechtsprechung deutlich reduzierten und oft 
sogar ganz entfielen. Einige der Revisionsentscheidungen wurden erst im Jahre 1950 er-
lassen, sodass zu diesem Zeitpunkt noch weitere für die Angeklagten günstige Rechts-
normen in Kraft getreten waren, die Wirkung zeigten. Sowohl hinsichtlich dieser Legis-
latur als auch hinsichtlich der Beschlüsse des OLG entsteht der Eindruck, dass in jener 
Phase der jungen Bundesrepublik der Wunsch, das Kapitel des Schwarzmarktes hin-
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ter sich zu lassen und zu vergessen, Einfluss auf die Bestrafung der Täter gehabt ha-
ben könnte. Das so oft erwähnte Motiv der Abschreckung, das die Strafhöhe beeinflusst 
hatte, war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls entfallen, sodass das Bestreben nach entspre-
chend strengen Sanktionen womöglich weitgehend verschwunden war.

Auch die ungeordneten und vom Mangel geprägten Phasen sind in der Rechtspre-
chung abzulesen. So ist erkennbar, dass die Untersuchungshaft in den Jahren 1946 und 
1947 deutlich länger dauerte als in den folgenden Jahren. Das weist darauf hin, dass in 
diesen Zeiten, in denen der Schwarzhandel besonders florierte, die Gerichte mit ihrer 
Arbeit kaum hinterherkamen und den Aussagen einer Strafkammer zufolge auch der 
größte Personalmangel herrschte. Außerdem waren in eben jener Zeit nach Angaben 
der Richter auch die Zustände in den Untersuchungsgefängnissen die schlimmsten. Ein 
weiteres Zeichen für die eher chaotischen Verhältnisse zum Beginn der Schwarzmarkt-
rechtsprechung ist der Umstand, dass in einigen der damaligen Urteile für spezifische 
Verordnungen erst nachträglich gefüllte Lücken gelassen wurden, sodass anzunehmen 
ist, dass es auch den Richtern schwer fiel, den Überblick über die Fülle an neuen und al-
ten Rechtsnormen zu behalten. Die damaligen Umstände schlugen sich so in der Arbeit 
der Justiz durchaus nieder, auch wenn – wie im vorherigen Absatz ausführlicher darge-
stellt – keine direkten Auswirkungen auf den Inhalt der Rechtsprechung selbst beobach-
tet werden können.

Schlussendlich ist also festzuhalten, dass hinsichtlich der Analyse der richterlichen 
Arbeit vor allem Unterschiede zwischen den Jahren 1946/1947 und 1948-1950 deutlich 
wurden. Der in der ersten Phase herrschende Mangel wird an einigen unterschiedlichen 
Stellen offensichtlich, sodass hier am ehesten davon auszugehen ist, dass sich die schwie-
rigen allgemeinen Umstände auf die Rechtsprechung auswirkten. Ein offensichtlicher 
qualitativer Mangel konnte jedoch nicht festgestellt werden. In den Jahren 1948, 1949 
und für die Revisionen auch noch 1950 ist hingegen zu beobachten, dass sich alles nor-
malisierte und so auch die Arbeit der Justiz wieder ihren gewöhnlichen Gang nehmen 
konnte. Der Mangel war nicht mehr allgegenwärtig erkennbar und die Situation dürfte 
sich in vielerlei Hinsicht verbessert haben.



Fazit: Die Rechtsprechung als Illustration der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit – Analyse und ab-

schliessende Beurteilung

1. Äußerungen der Richter als Spiegel der öffentlichen Meinung
Aus den Äußerungen und allgemeinen Anschauungen der Richter lassen sich stellver-
tretend Hinweise auf die vorherrschende Meinung in der Bevölkerung hinsichtlich des 
schwarzen Marktes und der auf ihm tätigen Menschen finden. Darüber hinaus nahmen 
die Gerichte teils indirekt, teils explizit Stellung zu allgemeineren zeitgenössischen Fra-
gestellungen, wobei auch der Umgang mit unterschiedlichen Aspekten des Nationalso-
zialismus von Interesse ist.

Der vorherrschende Tenor bei der Auseinandersetzung mit dem schwarzen Markt 
war geprägt von Verachtung den Schwarzhändlern gegenüber. Ausgangspunkt dabei war 
häufig die Verwerflichkeit der Tätigkeiten. Die Bedeutung dieses Begriffes ist auch damit 
zu begründen, dass er zur Definition der Böswilligkeit verwendet wurde und an dieser 
Stelle, gemeinsam mit den Strafzumessungserwägungen, vorrangig über die moralische 
Bewertung der Delikte diskutiert wurde. Der Grad der Verwerflichkeit richtete sich da-
bei nach verschiedenen Kriterien.

Tätigkeiten in größerem Umfang wurden dabei besonders ablehnend betrachtet. So-
wohl konstantes Beiseiteschaffen von Waren über einen längeren Zeitraum hinweg als 
auch Handlungen, durch die einmalig eine große Menge an Gütern betroffen war, führ-
ten dazu, dass die Täter besonders negativ betrachtet wurden. Die Äußerungen denjeni-
gen Menschen gegenüber, die zu den „Schiebern“ und damit zu den Großen des schwar-
zen Marktes gezählt wurden, waren häufig geprägt von Verachtung. Dies ging weit über 
eine sachliche, juristische Verurteilung hinaus. Vielmehr kann man beobachten, dass die 
Formulierungen häufig geprägt waren von einem gewissen Pathos und von Emotiona-
lität. Es entsteht dabei der Eindruck, dass dies sogar so weit ging, dass von der Ableh-
nung dieser Täter auch auf einer persönlichen Ebene gesprochen werden kann. Die Art 
und Weise, auf die diese Abneigung kundgetan wurde, legt den Schluss nahe, dass sie be-
sonders tief wurzelte und so der allgemein herrschenden Auffassung in der Bevölkerung 
entsprach. Angesichts des Umstandes, dass in größerem Umfang Tätige häufig auch hö-
here Gewinne erzielten, mag für viele Menschen der Eindruck entstanden sein, dass sich 
diese Täter auf Kosten aller bereicherten – sowohl hinsichtlich derjenigen, die überhaupt 
nicht auf dem Schwarzmarkt tätig wurden, als auch hinsichtlich der kleineren Schwarz-
händler, die durch ihr Handeln zum Gewinn der „Schieber“ beitrugen, selbst aber um 
ihr Überleben kämpften.

Sofern Täter bei der Ausführung ihrer Delikte Gelegenheiten ausnutzten, die ande-
ren nicht zur Verfügung standen, war dies ebenfalls Anlass dafür, eine besondere Ver-
werflichkeit ihres Handelns anzunehmen. Dies traf vor allem Schwarzhändler aus spezi-
fischen Berufsgruppen. Zu nennen waren dabei beispielsweise Tätigkeiten, durch welche 
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gute Kontakte aufgebaut werden konnten, wie zum Beispiel Transportunternehmer oder 
Händler, die nach Ansicht der Richter ohnehin bessere Möglichkeiten hatten, auch auf 
legale Art und Weise relativ gut gestellt zu sein. Gleiches traf auf die Landbevölkerung 
im Allgemeinen und auf Bauern im Besonderen zu. Nach Ansicht der Nürnberger Rich-
ter ging es diesen Menschen im Vergleich zur Stadtbevölkerung ohnehin nicht allzu 
schlecht, sodass es auf besonders viel Unverständnis stieß, wenn ausgerechnet die gut 
versorgten Landwirte auf dem Schwarzmarkt tätig wurden. Dabei wurde häufig der sub-
jektive Vergleich mit den hart und ehrlich arbeitenden Städtern gezogen, deren Ratio-
nen dennoch kaum oder gar nicht zum Leben reichten. An dieser Stelle entsteht häufig 
der Eindruck, dass die städtische Bevölkerung und unter ihnen auch die Richter selbst 
durchaus mit gewissem Neid auf die Bauernfamilien blickten und über deren Handeln 
daher betont geringschätzig geurteilt wurde. Zuletzt sind im Rahmen dieser kritisch be-
trachteten Tätergruppen auch Behördenmitarbeiter im weiteren Sinne zu nennen, die 
mit dem Druck, der Verwaltung oder der Ausstellung von Lebensmittelmarken befasst 
waren. Diese Menschen wurden im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten hinreichend 
über ihre Pflichten belehrt und sollten so über die rechtlichen Rahmenbedingungen ih-
rer Arbeit Bescheid wissen. Sofern diese Arbeitskräfte die Kenntnisse der Betriebsabläu-
fe, die sie während ihrer Tätigkeiten genauer kennenlernten, dazu benutzten, sich Le-
bensmittelmarken zu beschaffen, so wurde dies, auch im Einklang mit den Wertungen 
des KRG Nr. 50, als besonders negativ wahrgenommen.

Im Falle dieser Angestellten spielten außerdem nicht nur die Möglichkeiten, die sich 
ihnen boten und die sie verbotenerweise nutzten, sondern auch die Erwartungen, die 
die Richter ihnen aufbürdeten, eine entscheidende Rolle. Mehrfach wurde betont, dass 
diesen Mitarbeitern eine besondere Verantwortung hinsichtlich einer zuverlässigen Ar-
beitsweise der Behörden zukam. Dies war durchaus nachvollziehbar: Nur wenn die 
Bürger Vertrauen zu denjenigen Stellen haben konnten, die über die Gesamtheit aller 
Lebensmittel und anderer notwendiger Güter verfügten, konnte das Bewirtschaftungssy-
stem funktionieren. Sofern die Bevölkerung diesen Behörden misstraute, stellte sich die 
Unterordnung unter die Bewirtschaftungsregeln noch schwieriger dar und der Schwarz-
markt konnte weiter florieren. Die Überzeugung, dass die zuständigen Stellen zuverlässig 
und unbestechlich arbeiteten, war ein wichtiger Faktor dafür, dass die Bürger Vertrauen 
in die Behörden hatten und den Regularien so Folge leisteten. Auch darüber hinaus kam 
der Verwaltung in der Zeit so kurz nach dem Sturz des NS-Regimes große Bedeutung zu. 
Sie war Repräsentantin der Obrigkeit. Durch eine zuverlässige Arbeitsweise zusammen 
mit der damit verbundenen Außenwirkung war diese Obrigkeit dazu in der Lage, sich 
Respekt und Akzeptanz in der Bevölkerung zu verschaffen. Die Integrität der Behörden 
und ihrer Mitarbeiter hatte demnach eine dem Einzelfall übergeordnete Bedeutung. Sie 
war auch auf gesellschaftlicher Ebene im Spannungsverhältnis zwischen dem unterge-
gangenen NS-Staat, dem Besatzungsregime und der sich neu formierenden Bundesrepu-
blik essentiell. Zu Beginn dürfte die Abgrenzung der Staatsmacht zum Dritten Reich im 
Allgemeinen ebenso wie die Darstellung einer unvoreingenommenen Verwaltung von 
großer Bedeutung gewesen sein, während in der Endphase wohl vor allem das Vertrau-
en in den neuen demokratischen Staat und in seine Behörden gefördert werden sollte. 



221

Fazit

Dementsprechend wurde erwartet, dass die Mitarbeiter der Behörden erst recht nicht 
auf dem schwarzen Markt tätig wurden. Sofern dies dennoch geschah, wurde diese un-
zureichende Dienstauffassung als besonders negativ wahrgenommen und entsprechend 
verurteilt. Im Übrigen galt diese von den Gerichten auferlegte Sorgfaltspflicht nicht nur 
für Behördenmitarbeiter, sondern wurde manchmal auch für Landwirte mit größeren 
Anwesen und Viehhändler so angenommen. In solchen Fällen kommt dieser Erwar-
tung einer zuverlässigen Arbeitsweise eine andere Bedeutung zu, die weniger mit gesell-
schaftspolitischen Erwägungen zu tun hat. Vielmehr ist anzunehmen, dass Menschen in 
sensiblen Positionen ob ihres Vorbildcharakters im Allgemeinen eine höhere Verantwor-
tung zugesprochen wurde.

Unterstellt man, dass die Äußerungen der Richter tatsächlich einen Spiegel der gesell-
schaftlichen Meinungen bildeten und so die Verachtung, die den beschriebenen Täter-
gruppen entgegenschlug, nicht nur von den Richtern ausging, sondern die Auffassung 
der Gesamtbevölkerung darstellte, so muss angemerkt werden, dass diese Auffassung in 
sich nicht gänzlich schlüssig war. Geht man davon aus, dass weite Teile der Bevölke-
rung auf die eine oder andere Art und Weise Kontakt mit dem Schwarzmarkt hatten, 
so bedeutete dies, dass auch diese Menschen das Ausnutzen von besonderen Möglich-
keiten als verabscheuungswürdig beurteilten. Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass es nur dem Handeln der Personen in sensiblen beruflichen Positionen 
zu „verdanken“ war, dass der Schwarzmarkt überhaupt florieren konnte. Nur weil diese 
Menschen die von ihnen beiseitegeschafften Güter auf dem Markt veräußerten, konnten 
auch die kleineren Schwarzhändler begehrte Gegenstände erstehen. Dabei ist vor allem 
an den Weg zu denken, den die landwirtschaftlichen Produkte – in erster Linie Fleisch – 
vom Land in die Stadt nahmen. Insofern ist fraglich, ob den Tätern in spezifischen beruf-
lichen Situationen tatsächlich von allen Seiten oder nur seitens der Richter Verachtung 
entgegenschlug. Denkbar ist es jedoch auch, dass die in kleinerem Umfang am Markt 
Beteiligten nicht daran dachten, dass der für sie so wichtige Handel nur wegen dieser 
Menschen funktionieren konnte und sie ihnen so in erster Linie ihre Chancen neideten 
und übelnahmen.

Schließlich galt es als besonders verwerflich, wenn die Täter aus Sicht der Richter aus 
einer gesteigerten Form des Egoismus heraus tätig wurden. Dies war beispielsweise der 
Fall, wenn die Gerichte den Eindruck hatten, dass die Tätigkeiten auf dem schwarzen 
Markt ohne eine tatsächliche Notlage vorgenommen wurden oder die daraus gewon-
nenen Vorteile für die Täter nicht überlebensnotwendig waren – sie also in erster Linie 
handelten, um sich eine Besserstellung zu verschaffen. Gleiches galt, wenn ein Täter die 
aus seinen Taten erhaltenen Waren nur für sich selbst verwendete, weil er keine Famili-
enangehörigen hatte, oder wenn die Vorteile der Tat nur bestimmte, abgrenzbare Perso-
nen und Personengruppen betrafen. Auch ein unachtsamer Umgang mit überlebensnot-
wendigen Gütern oder gar das Verderbenlassen von Lebensmitteln wurde – angesichts 
der allgegenwärtigen Not – nachvollziehbarerweise als verabscheuungswürdig wahrge-
nommen. Schlussendlich durften auch diejenigen Täter mit keiner Form des Verständ-
nisses rechnen, die mit Nahrungsmitteln verschwenderisch umgingen. Dies war zum 
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Beispiel der Fall, wenn ein Täter Getreide zum Schnapsbrennen verwendete und damit 
dringend benötigte Lebensmittel illegal zu einem reinen Genussmittel verarbeitete. Auch 
gab es Angeklagte, die ihre Schwarzmarktkanäle nutzten, um sich ein bequemes und vor 
allem sattes Leben zu bereiten. Der Genuss und der Überfluss, dem sich so manche Tä-
ter hingeben konnten, wurden als äußerst negativ wahrgenommen. Insbesondere diesen 
Menschen wurde ihr egoistisches Verhalten besonders übelgenommen und es kann an-
genommen werden, dass unter den Not Leidenden weitgehend Einigkeit über die Verab-
scheuungswürdigkeit dieser Handlungen herrschte. Die Art der besonders negativ wahr-
genommenen Verhaltensweisen war ein Resultat der allgemein herrschenden Not, durch 
die derartige Handlungsweisen für die meisten Menschen in keiner Weise nachvollzieh-
bar erschienen.

Obwohl es Abstufungen anhand der soeben dargestellten Kriterien gab, entsteht der 
Eindruck, dass das Schwarzmarktgeschehen auch im Gesamten als verurteilenswert ein-
geordnet wurde. Verständnis wurde nur an sehr wenigen Stellen geäußert und lediglich 
dann, wenn sehr spezifische Faktoren vorlagen, die eine besondere, persönliche Notlage 
begründeten. In solchen Fällen wirkten sich diese Einzelschicksale meist positiv in den 
Strafzumessungserwägungen aus. Bei der Beurteilung von Notsituationen im Rahmen 
des Straffreiheitsgesetzes waren die Ausführungen der Richter hingegen nüchtern und 
restriktiv. Bestimmte Ereignisse wie der Verlust von Wohnraum durch Bombardierun-
gen genügten beispielsweise nicht zur Annahme einer besonderen, persönlichen Not-
lage, da viele Menschen ein ähnliches Los teilten. Dies mag auch dafür sprechen, dass 
in Zeiten, in denen viele Menschen von Schicksalsschlägen getroffen waren, nur wirk-
lich außerordentliche Gegebenheiten dazu führen konnten, eine Strafe entfallen zu las-
sen. Das impliziert auch die Wertung, dass ein hartes Schicksal alleine keinen Grund 
dafür darstellen durfte, auf dem Schwarzmarkt tätig zu werden. Wäre dies anders be-
trachtet worden, so wäre angesichts der vielen Schicksalsschläge schließlich fast jeder zu 
Schwarzmarktgeschäften legitimiert gewesen.

Die Verachtung, die in den Urteilen zum Tragen kommt, mag aber auch auf anderen 
Gründen beruht haben. Der Schutz der Versorgung als solcher war das prägende Ele-
ment bei der Gesetzgebung der Schwarzmarktbekämpfung. Die Normen dürften dem-
zufolge aber nicht nur dazu gedient haben, der darbenden Bevölkerung zu ausreichen-
den Lebensmittelrationen zu verhelfen, sondern auch den Status der staatlichen Gewalt 
zu erhalten. Das mehr oder minder geglückte Funktionieren der Obrigkeit, aber auch 
der Gesellschaft konnte nur durch entsprechende Sanktionen aufrechterhalten werden. 
Dies galt für die Zeit des Nationalsozialismus ebenso wie für die Nachkriegszeit. An-
derenfalls wäre nämlich wohl zu befürchten gewesen, dass es zu anarchischen, unkon-
trollierbaren Zuständen gekommen wäre, was keinesfalls im Interesse der Besatzungs-
mächte und der deutschen Verwaltung gewesen wäre. Der permanente, eindringliche 
Verweis auf den Schaden, welchen die Schwarzhändler der übrigen Bevölkerung zufüg-
ten, dürfte insofern eine – in gewisser Weise scheinheilige – Entschuldigung für die har-
ten Entscheidungen gewesen sein. Eine derartige Begründung dürfte in der Gesellschaft 
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deutlich einfacher zu akzeptieren gewesen sein, als die Aufrechterhaltung der ohnehin 
instabilen politischen Machtverhältnisse.

Auch aus diesen Gründen darf es als unwahrscheinlich gelten, dass diese Einstellung 
der Richter die gesamtgesellschaftliche Auffassung vollkommen korrespondierend wi-
derspiegelte. Wie anhand der allgemeinen historischen Forschung bekannt ist und wie zu 
Beginn dieser Arbeit geschildert wurde, war der Schwarzmarkt in weiten Teilen der Be-
völkerung verbreitet, sodass ein nicht unerheblicher Anteil der Menschen sich in mehr 
oder weniger hohem Maße selbst in diesem Geschehen wiederfand. Es ist natürlich zu 
berücksichtigen, dass es die Aufgabe der Gerichte war, dieses Treiben auf das Schärfste 
zu verurteilen und es so nach Möglichkeit einzudämmen. Dies machte eine entschiede-
ne Abgrenzung vom schwarzen Markt erforderlich, ohne dass dies notwendigerweise 
der allgemein herrschenden Auffassung entsprach. Dennoch kann dieser Hintergrund 
kaum die teils auffallend emotionalen und unsachlichen Formulierungen erklären. Viel-
mehr dürfte hinzukommen, dass diejenigen Täter, mit denen sich das LG auseinander-
zusetzen hatte, als besonders negativ wahrgenommen wurden. Aufgrund zahlreichen 
Möglichkeiten geringere Taten anderweitig zu ahnden und der wohl generell eher nied-
rigen Aufklärungsquote insbesondere bei kleinen Schwarzmarktgeschäften ist anzuneh-
men, dass vor allem die in größerem Umfang Tätigen von den Strafkammern verurteilt 
wurden. Hinzu kamen auch etliche Angeklagte mit weniger gravierenden Taten, jedoch 
entstammten sie alle dem privaten oder geschäftlichen Umfeld jener „Schieber“, da ihre 
Delikte im Zusammenhang mit denjenigen der Hauptangeklagten standen. Insofern ist 
davon auszugehen, dass in den untersuchten Urteilen Menschen vor Gericht standen, 
deren Handeln als besonders verachtenswert angesehen wurde und die sich so in gewis-
sem Maße von den gewöhnlichen Schwarzhändlern unterschieden. Sowohl die Tätigkei-
ten in großem Umfang als auch die Tatbegehung ohne echte Not und das Ausnutzen von 
Gelegenheiten, die nur einer Minderheit offenstanden, bzw. der Kontakt zu jenen Men-
schen waren Umstände, die auf den Großteil der Bevölkerung nicht zutrafen. Die Tat-
begehung insbesondere beim Vorliegen eines oder mehrerer jener Faktoren führte dazu, 
dass sich die Situation für die Allgemeinheit spürbar verschlechterte. Es ist davon auszu-
gehen, dass die meisten Menschen weder auf einem landwirtschaftlichen Anwesen leb-
ten, noch einer beruflichen Tätigkeit nachgingen, die den Zugang zu Lebensmitteln oder 
Lebensmittelmarken gewährte, sondern aus der größten Not heraus handelten und sich 
auf dem schwarzen Markt nur in dem für die Erhaltung der Lebensgrundlage notwen-
digen Maße betätigten.  Unter der Prämisse, dass der Großteil der Bevölkerung in der 
Nachkriegszeit irgendwann aus dieser Situation heraus auf dem Schwarzmarkt tätig wur-
de, liegt es nahe, dass die Menschen, die sich in einer besseren Situation befanden, ent-
sprechend negativ wahrgenommen wurden. Insofern dürften die von den Gerichten ge-
tätigten Aussagen nur bedingt die öffentliche Meinung zum gesamten schwarzen Markt 
abbilden.

Die an manchen Stellen erwähnte Forderung nach einem harten Durchgreifen der Ju-
stiz fügt sich in dieses Bild ein und ist durchaus nachvollziehbar. Bei manchen Entschei-
dungen beriefen sich die Strafkammern auf die Erwartungshaltung seitens der Bevöl-



Fazit

224

kerung bezüglich entsprechender Sanktionen für die Schwarzhändler. Angesichts der 
weiten Verbreitung des Schwarzmarktes in der Gesellschaft und des Umstandes, dass 
diese Erwartungshaltung insbesondere dann betont wurde, wenn es um nicht unerheb-
liche Straftaten ging, liegt der Schluss nahe, dass es sich vor allem um den Wunsch der 
entsprechenden Sanktionierung schwererer Delikte handelte. Dieser dürfte sowohl von 
den in geringerem Umfang am Schwarzmarkt Beteiligten, als auch von der übrigen Be-
völkerung getragen worden sein. Die Erwähnung dieser Erwartungen legt nahe, dass 
sich die Richter der Allgemeinheit gegenüber in der Verantwortung sahen, gegen den 
Schwarzmarkt in aller gebotenen Härte vorzugehen. Dahinter dürfte der Wunsch gestan-
den haben, den Markt soweit möglich mit allen Mitteln einzudämmen. Es sollte wohl al-
les dafür getan werden, die Bewirtschaftungsregeln aufrecht zu erhalten und sinngemäß 
anzuwenden, um die Versorgung der Bevölkerung einigermaßen zu gewährleisten. In 
diesem Kontext spielte auch das Element der Abschreckung eine nicht unerhebliche Rol-
le. Dieser Beweggrund wurde im Rahmen der Strafzumessung des Öfteren implizit oder 
explizit erwähnt, sodass davon auszugehen ist, dass die teils empfindlichen Sanktionen 
durchaus auch dazu dienen sollten, den schwarzen Markt dadurch auch im Interesse der 
Allgemeinheit zu bekämpfen. Letztlich muss zu den Forderungen nach harten Strafen 
angemerkt werden, dass es keineswegs gesichert ist, dass die Stimmung in der Bevölke-
rung tatsächlich dergestalt war, sondern dass auch die Möglichkeit besteht, dass sich die 
Richter dementsprechend äußerten, um ihre Entscheidungen zu legitimieren und ihre 
Akzeptanz zu steigern.

Neben diesen Rückschlüssen hinsichtlich der richterlichen und gesellschaftlichen 
Sichtweise auf den Schwarzmarkt ist auch der Blick auf den Umgang mit der erst kurz 
zurückliegenden nationalsozialistischen Vergangenheit und anderen zeitspezifischen 
Gegebenheiten von Interesse. In sprachlicher Hinsicht kann festgehalten werden, dass in 
einigen Äußerungen gewisse nationalsozialistische Relikte erkennbar sind. Dies gilt ins-
besondere für den Bezug auf das deutsche Volk, der zu Formulierungen wie die „Pflicht 
eines jeden Volksgenossen“1016 führte. An dieser Stelle ist der Sprachgebrauch der Zeit vor 
dem Kriegsende zu erkennen, in der dem völkischen und nationalen Aspekt die bekannt 
große Bedeutung zukam. Jedoch muss erwähnt werden, dass derartig geprägte Aussagen 
nur selten vorkamen. Angesichts des erst wenige Jahre zurückliegenden Endes des NS-
Regimes ist es vielmehr überraschend, dass nur wenige entsprechend geartete Formu-
lierungen in den Urteilen zu finden sind. Ansonsten war die Sprache in dieser Hinsicht 
äußerst neutral und ließ keinerlei Verbindung zu nationalsozialistischer Ideologie erken-
nen. Auch in inhaltlicher Hinsicht war, soweit aus den Urteilen ersichtlich, eine Distan-
zierung vom Nationalsozialismus erkennbar. Eine Thematisierung dieser Vergangenheit 
fand nur relativ selten statt, aber sofern sich die Richter dazu äußerten, geschah dies re-
flektiert und distanziert. Einzelne Äußerungen waren sogar kritisch und angesichts des 
erst kurze Zeit zurückliegenden Untergangs des NS-Staates auffallend differenziert. Ins-
gesamt konnte an keiner Stelle erkennbare Sympathie mit dem nationalsozialistischen 
Staat oder der entsprechenden Weltsicht erkannt werden.

1016 LG Nürnberg-Fürth, 1. Strafkammer, U. v. 22. November 1946, Az. KLs 91/46, Nr. 1766, S. 8.
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In rechtlicher Hinsicht waren hingegen noch gewisse Verbindungen zum Dritten 
Reich erkennbar. Dadurch, dass etliche Normen weiterhin Anwendung fanden, war fast 
zwangsläufig eine gewisse Kontinuität zu beobachten. Dies wird in erster Linie im Rah-
men der Auslegung der Böswilligkeit deutlich. Die KWVO wurde ebenso wie andere 
Gesetze zur Schwarzmarktbekämpfung auch über das Ende des Krieges hinaus ange-
wandt, allerdings auf modifizierte Art und Weise. Praktisch bedeutete dies, dass die na-
tional und völkisch geprägte Präambel nicht mehr zur Auslegung herangezogen wurde 
und auch der Krieg selbst keine relevante Erwägung mehr darstellte. Die zentrale Norm, 
nämlich § 1 KWVO, bestand jedoch weiter fort und mit ihr das Tatbestandsmerkmal 
der Böswilligkeit. Deren Interpretation blieb mit Ausnahme der Berücksichtigung der 
Kriegsumstände und allzu völkisch oder nationalsozialistisch geprägter Formulierun-
gen weitestgehend gleich und damit auch die Verwerflichkeit als zentrales Auslegungs- 
und Beurteilungskriterium. Insofern kann die Böswilligkeit als Überbleibsel des Gesin-
nungsstrafrechts betrachtet werden. Die Ausführungen zu diesem Tatbestandsmerkmal 
unterschieden sich ob der Fokussierung auf die Verwerflichkeit insofern auch deutlich 
von der Interpretation anderer Begrifflichkeiten. An dieser Stelle sowie im Rahmen der 
Strafzumessung waren am ehesten sowohl unsachliche und emotionale Äußerungen als 
auch völkisch geprägte Formulierungen zu finden. Die Weiterverwendung dieses Rechts 
aus den Zeiten des Dritten Reiches schlug sich so auch in der Nachkriegsrechtsprechung 
nieder.

Für den Umgang mit ehemaligen Nationalsozialisten ergeben sich wenige Hinweise. 
Lediglich in Einzelfällen wurde es von den Richtern negativ gewertet, wenn ein Ange-
klagter versucht hatte, seine einschlägige Vergangenheit zu verleugnen. Dies stand im 
Einklang mit den Entnazifizierungsvorschriften der Besatzungsmächte. Allerdings muss 
angemerkt werden, dass eine nationalsozialistische Vergangenheit kaum je Erwähnung 
fand. Angesichts der Zahl von fast 300 Angeklagten ist es aber äußerst unwahrscheinlich, 
dass keine weiteren ehemals aktive Parteimitglieder, Politiker, Mitglieder in den bekann-
ten nationalsozialistischen Vereinigungen oder anderweitig mit dem NS-System in Ver-
bindung stehende Menschen vor den Strafkammern wegen Schwarzmarktdelikten an-
geklagt waren. Es ist daher davon auszugehen, dass der Erörterung der einschlägigen 
Vergangenheit schlicht kein Raum gegeben wurde und sie für die Richter in den Urteilen 
zum Schwarzmarkt keine Rolle spielte. Zum Umgang mit ehemaligen aktiven National-
sozialisten kann daher keine konkrete Aussage getroffen werden.

Hingegen erfolgten einige Äußerungen zu ehemaligen KZ-Insassen. Abneigung oder 
Ressentiments konnten dabei nicht beobachtet werden. Vielmehr gereichte diesen Men-
schen ihre Vergangenheit eher zum Vorteil, da ihnen auch seitens der Gerichte eine be-
vorzugte Stellung bei der Lebensmittelverteilung zugesprochen wurde. Außerdem wirkte 
sich eine zurückliegende Inhaftierung strafmildernd aus, da die Richter davon ausgin-
gen, dass sich die Täter deshalb in einer besonderen Notlage befanden. Auffallend war 
auch, dass die Richter an mehreren Stellen das Leid, das die KZ-Insassen erdulden mus-
sten, erwähnten und so in gewisser Weise würdigten. Gleichzeitig impliziert dies auch, 
dass die Vorgänge in den KZs von den Richtern als durchaus unrechtmäßig wahrgenom-
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men wurden. Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass den ehemaligen Gefange-
nen der Konzentrationslager grundsätzliches Wohlwollen seitens der Richter entgegen-
schlug.

Die Nachkriegszeit war in Deutschland geprägt von Flüchtlingszuzug. Angesichts der 
Bedeutung, der diesem Umstand zukam, ist es überraschend, wie selten er Erwähnung 
in den Nürnberger Urteilen fand. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass, wie bereits in 
der Einleitung dargestellt, in die Nürnberger Region zunächst weniger Vertriebene zuzo-
gen als in andere Gegenden. Sofern Flüchtlinge erwähnt wurden, geschah dies nicht auf 
eine abwertende Art und Weise. Vielmehr wurde den Menschen ihr Schicksal im Rah-
men der Strafzumessung mildernd ausgelegt, da sie durch den Verlust der Heimat und 
ihres sozialen Umfeldes in eine Notlage geraten waren. Einer eher negativen Konnota-
tion waren dagegen Ausländer ausgesetzt, die bei der Lebensmittelzuteilung bevorzugt 
wurden. Weitere Aussagen wurden dazu jedoch nicht getroffen und es bleibt offen, wer 
mit „Ausländern“ gemeint war. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine wei-
tere Äußerung, in der sich eine Angeklagte auf ihre Furcht vor Fremden berief. Es bleibt 
zwar unklar, wer damit genau gemeint war, deutet aber darauf hin, dass es in der Bevöl-
kerung gewisse dahingehende Ressentiments und Ängste vor „Fremdem“ gab. Auch in 
jenem Fall erfolgte keine Auseinandersetzung mit dieser Aussage. Insgesamt spielte die 
Problematik der Vertriebenen und Ausländer nur eine marginale Rolle in der untersuch-
ten Rechtsprechung.

Schlussendlich wurden auch die damals bestehenden Rollenbilder an einigen Stellen 
deutlich. So wurde Frauen eine gewisse psychische oder physische Schwäche unterstellt, 
wenn angenommen wurde, dass eine Haftstrafe für Frauen ohnehin gravierender sei als 
für Männer. Außerdem wurde von einer Mutter seitens einer Strafkammer ein erziehe-
risches Einwirken auf ihren längst erwachsenen Sohn gefordert und es wurde für un-
wahrscheinlich gehalten, dass sich ein junger unverheirateter Mann für Babyausstattung 
interessierte. All diese Äußerungen dürften sich jedoch mit dem Geschlechter- und Fa-
milienbild der damaligen Zeit decken, sodass es sich um keine ungewöhnlichen Aussa-
gen handelte. Insofern kann die Rechtsprechung hier als zeithistorisches Dokument be-
trachtet werden.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Auseinandersetzung der Gerichte 
mit den unterschiedlichen, kritischen Themen auf eine nüchterne Art und Weise erfolg-
te. Keiner Personengruppe gegenüber sind eindeutige Ressentiments erkennbar. Auch 
der Umgang mit den nationalsozialistischen Relikten kann als distanziert und reflek-
tiert bezeichnet werden. Allerdings ist hier durchaus fraglich, ob dies der allgemein herr-
schenden Auffassung entsprach. Es gilt zu bedenken, dass die Justiz stark von den Ent-
nazifizierungsmaßnahmen betroffen war und außerdem davon auszugehen ist, dass die 
Gerichte unter besonderer Beobachtung durch die Besatzungsmächte standen, sodass 
fragwürdige Aussagen zu diesem Thema wohl durchaus Folgen gehabt haben dürften. 
Möglicherweise galt dies für die Justiz in Nürnberg aufgrund der Bedeutung der Stadt 
im Nationalsozialismus sogar im Besonderen. Die reflektierten und differenzierten Äu-
ßerungen hinsichtlich der nationalsozialistischen Vergangenheit beruhten natürlich dar-



227

Fazit

über hinaus auch darauf, dass es sich bei den Richtern um für damalige Verhältnisse 
weit überdurchschnittlich gebildete Menschen handelte. Ob die Richter hier stellvertre-
tend für weite Teile der Bevölkerung sprachen, dürfte daher durchaus zweifelhaft sein. 
Nichtsdestotrotz ist zu beobachten, dass der Umgang mit den verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen deutlich sachlicher war als derjenige mit den Schwarzmarkttätern. Inso-
fern wird deutlich, dass gerade der Schwarzmarkt in der Nachkriegszeit prägend war 
und in höchstem Maße emotionale Auseinandersetzungen hervorrief. Dies spricht auch 
dafür, dass der schwarze Markt eines der zentralen Probleme und Anliegen der Men-
schen in jener Zeit war.

2. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Um das Zusammenspiel zwischen dem Schwarzmarkt, seinen Händlern und der Ge-
sellschaft zu beleuchten, ist es zunächst erforderlich, der damaligen Definition der Ge-
sellschaft nachzugehen. In der Zeit des beständigen Wandels nach Kriegsende beinhal-
tete diese Fragestellung zahlreiche neue Herausforderungen. Aus den Äußerungen der 
Richter wird deutlich, dass sich die Bevölkerung in jener Zeit als Gemeinschaft betrach-
tete, die im gemeinsamen Kampf gegen den allgegenwärtigen Mangel zusammenhielt. 
Die meisten Menschen befanden sich aufgrund der Kriegsfolgen und der schlechten 
Ernährungslage in einer unverschuldeten Notsituation. Trotz vieler harter Schicksals-
schläge sollte dies aber gerade keine Rechtfertigung dafür bilden, in die Kriminalität ab-
zurutschen. Vielmehr wurde erwartet, dass die Bürger innerhalb dieser Schicksalsge-
meinschaft zusammenstanden. Dies beinhaltete auch eine gewisse Verantwortung den 
anderen Menschen gegenüber, denen es nicht besser erging, bestimmte Gelegenheiten 
zu kriminellem Handeln nicht zu nutzen und so die Situation für alle zu verschlechtern.

Aufgrund der zahlreichen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der da-
maligen Zeit, die außerdem noch in Teilen von der nationalsozialistischen Ideologie be-
einflusst gewesen sein dürfte, stellte sich die Frage, wer zu dieser Gemeinschaft gehörte. 
Es fällt auf, dass in den Äußerungen der Richter häufig die Rede von einem Volksgan-
zen oder dem deutschen Volk war. Durch diese Formulierungen sollte wohl ein allge-
meines Zusammengehörigkeitsgefühl ausgedrückt werden. Dass dabei auf das nationa-
le Volk Bezug genommen wurde, mag angesichts des vermutlich noch tief wurzelnden 
Nationalstolzes aus dem Dritten Reich ebenso wenig überraschen wie angesichts der be-
stehenden Besatzungssituation durch andere Staaten. Dementsprechend erfolgte auch 
eine gewisse Abgrenzung gegenüber Ausländern, deren höhere Lebensmittelzuteilungen 
mit einer leicht negativen Konnotation Erwähnung fanden. Wie bereits angesprochen 
waren jedoch keine ablehnenden Äußerungen gegenüber Flüchtlingen und Vertriebe-
nen zu finden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese Menschen durchaus 
als zur Volksgemeinschaft gehörig betrachtet wurden. Gleiches galt für ehemalige KZ-
Häftlinge. Bei Kriegsheimkehrern entsteht sogar der Eindruck, dass diese bewusst in die 
Gesellschaft re-integriert werden sollten. Sofern die ehemaligen Soldaten Schicksale er-
litten hatten, die über den gewöhnlichen Kriegsdienst hinausgingen wie beispielsweise 
eine schwere Verletzung, ein besonders langer Kampfeinsatz oder längere Kriegsgefan-
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genschaft, wurde ihnen das im Rahmen der Strafzumessung mildernd zuerkannt. Der 
Schluss liegt nahe, dass so den teils traumatischen Erlebnissen, der langen Abwesenheit 
vom vertrauten Umfeld und der damit einhergehenden Entfremdung von den normalen 
Wertvorstellungen Tribut gezollt wurde und durch die Anerkennung der Opfer der Sol-
daten deren Integration in die sich neu formende Gesellschaft unterstützt werden soll-
te. Wie bereits erwähnt, wurde der Nationalsozialismus selbst kaum thematisiert, sodass 
sich auch keine Aussagen darüber ergeben, inwieweit die früher beispielsweise in Äm-
tern aktiven Nationalsozialisten als der Gesellschaft zugehörig betrachtet wurden.

Eine Gruppe, die nicht gänzlich als zur Gesellschaft gehörig wahrgenommen wurde, 
war die Landbevölkerung. In den Augen der Richter hatten diese Menschen aufgrund ih-
rer besseren Versorgungslage eine Betätigung auf dem schwarzen Markt nicht nötig, so-
dass ihr Handeln im Kontext des Schwarzmarktes als besonders negativ wahrgenommen 
wurde. Die städtische wurde an dieser Stelle klar von der ländlichen Bevölkerung abge-
grenzt. Dabei betonten die Strafkammern, dass die Städter weitaus schlechter gestellt wa-
ren und trotz ehrlicher, harter Arbeit und größter Anstrengungen kaum an ausreichende 
Lebensmittelrationen gelangen konnten. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Kern 
der Solidarität innerhalb der Schicksalsgemeinschaft vor allem bei den unterversorgten 
Stadtbewohnern lag und unter diesen ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl in 
der Not herrschte. Es kann zwar nicht festgestellt werden, dass die ländliche Bevölkerung 
nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet wurde, allerdings entsteht der Eindruck, dass es 
innerhalb der großen Schicksalsgemeinschaft des deutschen Volkes durchaus Abstufun-
gen gab. Differenzierungen anhand des Bildungsstandes, der beruflichen Stellung oder 
aufgrund anderer sozialer Faktoren fanden hingegen nicht erkennbar statt.

Es kann demnach festgehalten werden, dass weite Teile der Bevölkerung als Einheit 
betrachtet wurden, die zusammenhalten und die Not gemeinsam ertragen mussten. Die 
Schwarzhändler wurden seitens der Gerichte dabei als Schädiger gesehen, die sich auf 
Kosten dieser Gemeinschaft persönliche Vorteile verschafften. Egoismus galt dabei als 
ein Leitmotiv dieser Täter, die sich nach Ansicht der Richter gleichgültig über die In-
teressen der Allgemeinheit hinwegsetzten. Dies galt insbesondere dann, wenn sich die 
Schwarzhändler rücksichtslos einen höheren Lebensstandard, als ihn der Rest der Be-
völkerung hatte, verschaffen wollten. Die Verbesserung der eigenen Situation unter Mis-
sachtung des Gemeinwohls galt so als ein Charakteristikum der Schwarzhändler. Dies 
wurde von der KWVO im Rahmen des Merkmals der Böswilligkeit und der dafür er-
forderlichen Verwerflichkeit des Handelns entsprechend gefordert. Es entspricht auch 
dem Wesen des schwarzen Marktes, dass durch den Vorteil eines Einzelnen der Rest 
der Gesellschaft mehr oder weniger direkt geschädigt wird. Konsequenterweise wurden 
die Schwarzhändler deshalb als Außenseiter betrachtet, die die Allgemeinheit kollektiv 
schädigten. Durch ihr Handeln grenzten sich die Täter so selbst aus der Gemeinschaft 
aus, indem sie ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ignorierten und sich bie-
tende Gelegenheiten zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten. Der moralische Aus-
schluss aus der Notgemeinschaft war so besiegelt. Dafür spricht auch die Beobachtung, 
dass der Schaden, verursacht durch die Schwarzmarktdelikte, häufig dadurch versinn-
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bildlicht wurde, dass er in Bezug zu den bestehenden Kontingenten für Gemeinden oder 
Regionen gesetzt wurde. Das bedeutet, dass dem Täter genau vor Augen geführt wurde, 
wie viele Monatsrationen der der Bevölkerung durch sein Handeln fehlten. Dies unter-
streicht die Rolle des die Allgemeinheit schädigenden Außenseiters.

Jedoch legt eine Äußerung der Richter den Schluss nahe, dass die Schwarzhändler 
möglicherweise nicht als individuelle Außenseiter, sondern vielmehr als Teil einer zwie-
lichtigen Parallelgesellschaft gesehen wurden. Ein nur in geringerem Maße am Schwarz-
markt beteiligter Angeklagter wurde nämlich hinsichtlich des schwarzen Marktes als 
Außenseiter bezeichnet. Dies spricht dafür, dass die Situation so wahrgenommen wur-
de, dass außerhalb der etablierten Gesellschaft auch ein Bund von Schwarzhändlern exi-
stierte, dem nur peripher Beteiligte nicht zugerechnet wurden.

Fraglich ist jedoch wiederum, ob dieses von den Richtern so eindeutig und schlüssig 
gezeichnete Bild im Hinblick auf die Schwarzhändler auch der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit entsprach. Es finden sich etliche Hinweise, dass der schwarze Markt in der Ge-
sellschaft durchaus etabliert war. Dafür sprechen zum einen die erhebliche Menge an 
Gütern, die wie in der Einleitung dargelegt ihren Weg auf den schwarzen Markt fand, 
aber auch einige Hinweise, die sich aus der untersuchten Rechtsprechung selbst erge-
ben. Unter den Angeklagten befanden sich Menschen aus unterschiedlichen sozialen 
Gruppen mit den unterschiedlichsten beruflichen Tätigkeiten und Familienverhältnis-
sen. Außerdem ist zu beobachten, dass nur auffallend wenige Angeklagte vorbestraft wa-
ren. Auch wenn die Aussagen hierzu nicht eindeutig sind, kann hinsichtlich der Ge-
samtzahl der Vorstrafen von einem unterdurchschnittlichen Anteil ausgegangen werden. 
Dies zeigt, dass der Schwarzmarkt in gewisser Weise von anderen Formen der Krimina-
lität entkoppelt war und dort nicht nur die „gewöhnlichen“ Kriminellen, sondern auch 
andere Menschen tätig wurden. In diese Richtung zielt auch die Beobachtung, dass im 
Rahmen der Strafzumessung nur wenige sehr hohe Strafen, dafür aber viele im niedrigen 
und mittleren Bereich ausgesprochen wurden. Ebenso wie der Umstand, dass nicht allzu 
häufig zusätzlich Straftatbestände im Sinne des StGB begangen wurden, spricht dies da-
für, dass es sich oft um kleinere Delikte handelte und sich die Kriminalität häufig auf den 
schwarzen Markt als solchen beschränkte. Außerdem kann festgehalten werden, dass 
nicht nur die Anzahl der Vorstrafen insgesamt, sondern auch diejenige einschlägiger 
Vorstrafen niedrig ausfiel. Das spricht für eine geringe Rückfallquote. Einerseits könn-
te dies dahingehend interpretiert werden, dass die von den Strafkammern betonte ab-
schreckende Wirkung der Sanktionen tatsächlich funktionierte und die Täter sich nach 
ihrer ersten Verurteilung vom schwarzen Markt abwandten. Andererseits kann der nied-
rige Anteil auch mit rein praktischen Gründen erklärt werden. Der Untersuchungszeit-
raum war verhältnismäßig kurz, sodass insbesondere Täter, die gegen Ende dieser Phase 
zu längeren Haftstrafen verurteilt worden waren, im Anschluss gar nicht mehr die Gele-
genheit hatten, auf dem schwarzen Markt zu agieren, da dieser sich nach ihrer Haftent-
lassung bereits aufgelöst hatte. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass nur ein 
kleiner Teil der Schwarzhändler überhaupt je von der Polizei aufgegriffen wurde und et-
liche der Vorbestraften schlicht das Glück hatten, kein weiteres Mal erwischt zu werden. 
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Möglicherweise wurden sie nach den Erfahrungen der ersten Verhaftung auch vorsichti-
ger und konnten sich so eher dem polizeilichen Zugriff entziehen.

Anhand der Gesamtheit dieser Beobachtungen wird deutlich, dass der Schwarzmarkt 
die verschiedensten Schichten und Bevölkerungsgruppen betraf. Obwohl davon auszu-
gehen ist, dass sich vor dem LG vor allem die Täter schwererer Delikte zu verantwor-
ten hatten, entstammten diese keineswegs alle dem kriminellen Milieu. Vielmehr ent-
steht der Eindruck, dass der Schwarzmarkt die unterschiedlichsten Menschen anzog und 
nicht allzu eng mit der üblichen Kriminalität verbunden war, was für eine weite Verbrei-
tung in der Gesellschaft spricht. Dieses Bild steht im Kontrast zu der von den Richtern 
propagierten Außenseiterstellung der Täter. Die hier dargestellten Begleitumstände spre-
chen eher dafür, dass sich der schwarze Markt durch weite Bereiche der Gesellschaft zog 
und dort tief verankert war. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung erscheint es nicht un-
wahrscheinlich, dass die Gerichte versuchten, die Schwarzhändler als Außenseiter dar-
zustellen, um so deren Ausgrenzung zu betreiben und die abschreckende Wirkung der 
Strafen zu verstärken. Das Bild des Schädigers, der die Allgemeinheit in ihrer Gesamt-
heit Nachteile zufügt, entspricht durchaus den Charakteristiken des Schwarzmarktes. 
Durch die ausgedehnte Verbreitung des Marktes in weiten Teilen der Bevölkerung dürfte 
diese Sichtweise aber nicht der gesellschaftlichen Realität entsprochen haben.

3. Auseinandersetzung mit moralischen Konflikten
Dem schwarzen Markt waren vor allem zwei Konflikte mit all ihren Fragestellun-
gen inhärent. Dies war zum einen die Problematik, inwieweit der Not des einzelnen 
Schwarzhändlers Rechnung getragen werden konnte, der durch sein Handeln die Er-
nährungssituation der Allgemeinheit weiter verschärfte. Zum anderen warf das Span-
nungsverhältnis zwischen den Bewirtschaftungsregeln und den Verfügungsbefugnissen 
des Eigentümers Probleme auf.

So stellte sich die Frage, inwieweit Menschen bestraft werden konnten und durften, 
die in größter Not auf dem Schwarzmarkt tätig wurden, um so ihre lebensnotwendi-
ge Grundversorgung zu decken. Durch diese Handlungen sorgten sie gleichzeitig dafür, 
dass sich die gesamte Ernährungssituation durch diesen Verstoß gegen die Bewirtschaf-
tungsregeln weiter verschlechterte, da nun insgesamt noch weniger Güter vorhanden 
waren, die geregelt verteilt werden konnten. Das Wohl des Individuums und das Allge-
meinwohl standen sich so unvereinbar gegenüber. Hinsichtlich des Umgangs mit diesem 
Konflikt muss betont werden, dass es in den Tätigkeiten der Schwarzhändler zahlreiche 
Abstufungen gab. Es stellt sich daher auch die Frage, wie die individuellen Umstände ei-
ner Tat sich auf dieses Konfliktfeld auswirkten.

Es ist zu beobachten, dass dieser Fragestellung an unterschiedlichen Stellen Rech-
nung getragen wurde, die Leitmotive dabei aber stets ähnlich blieben. Bereits bei der 
Anwendbarkeit der relevanten Strafnormen ergaben sich Differenzierungen. Die sach-
lichen Anforderungen an das Straffreiheitsgesetz wurden hinsichtlich des Vorliegens ei-
ner ausreichend gravierenden Notlage sehr restriktiv ausgelegt. Dies war erforderlich, da 
das Gesetz wohl ansonsten alle weiteren Bewirtschaftungsvorschriften ad absurdum ge-
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führt hätte. Ganz ähnlich verhielt es sich mit den teils von der Verteidigung vorgebrach-
ten Rechtfertigungsgründen. Hätte der Mangel, den die Angeklagten zu erleiden hatten, 
dazu geführt, dass ihre Taten gerechtfertigt waren, wäre eine noch größere Ausbreitung 
des schwarzen Marktes, verbunden mit gravierenden Folgen für die Ernährung der ge-
samten Bevölkerung, wohl unvermeidbar gewesen. Dementsprechend wiesen die Ge-
richte ein derartiges Vorbringen knapp ab.

Durch die Entscheidung, welches Strafgesetz Anwendung auf den konkreten Fall fin-
den sollte, und damit auch durch die Interpretation bestimmter Tatbestandsmerkma-
le, wurden implizit weitere Aussagen zu dieser Fragestellung getroffen. Sofern der Tä-
ter eine sensible berufliche Tätigkeit ausübte, wurde sein Handeln anhand des KRG Nr. 
50 beurteilt. Je nach dem Umfang der strafrechtlich relevanten Handlungen und damit 
vor allem abhängig davon, welche Menge an Waren betroffen war, wurde der Sachverhalt 
in den anderen Fällen entweder unter die KWVO oder die VRStVO subsumiert. Wenn 
dem Bewirtschaftungssystem derart viele Gegenstände entzogen wurden, dass die Rich-
ter feststellten, dass die Bedarfsdeckung gefährdet war, wurde die KWVO angewandt. 
Somit waren insgesamt betrachtet die Menge sowie eine besondere berufliche Position 
entscheidend für die Anwendung der relevanten Strafnormen. Davon wiederum hing 
grundsätzlich die Höhe der Strafe ab, da es dabei im Rahmen der VRStVO die Grenze 
der Höchststrafe, beim KRG Nr. 50 hingegen die Mindeststrafe zu beachten galt. Auch 
wenn diese Abstufungen in erster Linie auf den Gesetzen beruhten, kann dennoch fest-
gehalten werden, dass auch die Richter gewisse Wertungen vornahmen, wenn sie den 
Tatbestand unter die jeweiligen Strafnormen subsumierten. Insbesondere hinsichtlich 
der Menge der betroffenen Waren ergaben sich dort durchaus gewisse Spielräume. Die 
Quantität war auch das entscheidende Kriterium, wenn es darum ging, einen strafschär-
fenden schweren Fall anzunehmen. Außerdem war der Umfang der Tätigkeiten indi-
rekt auch relevant dafür, ob die Täter in Bereicherungsabsicht und in mehr oder minder 
großer Gewinnerzielungsabsicht handelten, da es anhand der in mehreren Urteilen ge-
nannten Zahlen wohl nur möglich war, durch Veräußerungen im größeren Stile einen 
nennenswerten Gewinn zu erzielen. Dies wiederum konnte zur Verhängung einer zu-
sätzlichen Geldstrafe führen.

Die wohl bedeutsamste Stelle, an der der Umgang mit dem moralischen Problemfeld 
des schwarzen Marktes untersucht werden kann, war die individuelle Strafzumessung. 
Der Schwarzmarkt verfügte über zahlreiche unterschiedliche Facetten, was die Art des 
Handels, die auf ihm aktiven Personen und vor allem auch deren Umfang der Beteili-
gung anging. Sowohl das Strafmaß selbst als auch die ihm zugrundeliegenden Strafzu-
messungserwägungen eigneten sich dafür, diese Unterschiede auf einer relativ variablen 
Basis abzubilden. Demnach waren die ausgesprochenen Strafen ebenso unterschiedlich 
wie die Teilnahme der einzelnen Menschen am schwarzen Markt. Besonders strafer-
schwerend wirkte sich dabei eine große Menge an betroffenen Gütern aus, unabhängig 
davon, ob diese dem Verteilungsgang durch eine einzelne großangelegte Tat oder durch 
mehrere Delikte über einen längeren Zeitraum hinweg entzogen wurden. Der Umfang 
der Tätigkeit und dabei insbesondere das Ausmaß der Taten war das zentrale Kriteri-
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um unter den Strafzumessungserwägungen. Auch die Ausübung einer sensiblen beruf-
lichen Tätigkeit, mit der auch die Übernahme von Verantwortung für das Funktionie-
ren des Bewirtschaftungssystems einherging, wirkte sich erschwerend auf die Höhe der 
Strafe aus. Insofern waren hier die gleichen Kriterien wie bei der Abgrenzung der Straf-
normen relevant. Die negative Bewertung der Beteiligung von Menschen in verantwor-
tungsvollen beruflichen Positionen am Schwarzmarktgeschehen ist nachvollziehbar und 
entspricht dem Sinn und Zweck der Schwarzmarktbekämpfung. Anhand der Auswer-
tung der Urteile zeigt sich, dass sich an denjenigen Stellen im Prozess der Markenverwal-
tung, der Lebensmittelproduktion und der Verwaltung von Nahrungsmitteln Schwach-
punkte ergaben, wenn persönliche Verantwortung ins Spiel kam. Trotz umfangreicher 
Belehrungen und spezieller gesetzlicher Regelungen gelang es den Menschen, Gegen-
stände abzuzweigen. Die Bekämpfung der Zuflusskanäle des schwarzen Marktes gestal-
tete sich dementsprechend schwierig, da immer wieder persönliche Interessen der Be-
teiligten dazu führten, dass die einschlägigen Regeln missachtet wurden. Die aus diesem 
Verhalten resultierenden harten Strafen waren daher folgerichtig.

Ein besonders hartes Einzelschicksal wirkte sich dagegen tatsächlich strafmindernd 
aus. Auch wenn dadurch die Strafbarkeit nicht entfiel, wurde sie doch abgemildert, wenn 
der Aspekt der individuellen Notlage schwer wog. Es entsteht so der Eindruck, dass dem 
Schutz der Gesellschaft auch hier Vorrang eingeräumt wurde, den Tätern unter gewis-
sen Umständen aber Begebenheiten wie eine kleine Menge an betroffenen Gütern oder 
schwierige persönliche Lebensverhältnisse zum Vorteil gereichen konnten. Dafür spricht 
auch, dass es als äußerst negativ wahrgenommen wurde, wenn Menschen auf dem 
Schwarzmarkt tätig wurden, um sich eine Besserstellung gegenüber dem Rest der Bevöl-
kerung zu verschaffen. Demnach konnte wohl höchstens derjenige mit Milde im Rah-
men der Strafzumessung rechnen, der aus unterschiedlichen Gründen um sein nacktes 
Überleben kämpfen musste, nicht aber derjenige, der eine Besserstellung gegenüber der 
Allgemeinheit erreichen wollte.

Das Strafmaß bildete durch diese Differenzierungen die tatsächlichen Gegebenheiten 
des Marktes ab, sodass es wenig verwunderlich ist, dass auch dort große Unterschiede 
bestanden. Es zeigt sich demnach, dass die Höhe der Strafe ein probates Mittel darstell-
te, den intrinsischen Konflikten des Schwarzmarktes gerecht zu werden. Vor allem die 
hohen Strafen sollten dazu beitragen, das Funktionieren des Bewirtschaftungssystems 
sicherzustellen und diejenigen Täter, die es durch ihre Taten besonders gefährdet hat-
ten, entsprechend zu sanktionieren und von weiteren, ähnlichen Delikten abzuhalten. 
Letztlich fand auch in rhetorischer Hinsicht eine Abgrenzung der „großen“ und „klei-
nen“ Schwarzhändler statt. Erstere wurden häufig als „Schieber“ oder versierte Schwarz-
händler bezeichnet oder mit weiteren abwertenden Ausdrücken bedacht. Auch anhand 
der Formulierungen wird deutlich, dass diese Menschen vor allem als verabscheuungs-
würdig wahrgenommen wurden und ihr Verhalten aufs Schärfste verurteilt wurde. Die 
in geringerem Umfang Tätigen durften zwar selten auf zum Ausdruck gebrachtes Ver-
ständnis hoffen, dafür aber zumeist auf einen sachlichen Tonfall.
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Schlussendlich kann also festgehalten werden, dass die Richter sich insbesondere an 
den Intentionen der Normen zur Schwarzmarktbekämpfung orientierten. Das Bemü-
hen, den Sinn und Zweck dieser Gesetze zu achten und diese nicht durch widerspre-
chende Entscheidungen auszuhöhlen, ist nachvollziehbar. Folgerichtig genoss das Allge-
meinwohl im Großen und Ganzen Vorrang gegenüber der individuellen Notlage. Dies 
dürfte unumgänglich gewesen sein, da ansonsten ob der zahlreichen notleidenden Men-
schen das gesamte Bewirtschaftungssystem zusammengebrochen wäre. Dennoch be-
mühten sich die Richter um einen Ausgleich der verschiedenen Interessen, weshalb 
insbesondere im Rahmen der Strafzumessung beobachtet werden kann, dass Differen-
zierungen anhand unterschiedlicher Kriterien vorgenommen wurden. Durch diese für 
das Bewirtschaftungssystem unumgängliche Priorisierung des Allgemeinwohls, ver-
bunden mit individuellen Abstufungen, wählten die Gerichte einen angesichts der herr-
schenden Umstände angemessenen Ausgleich. Die Kriterien, anhand derer die Taten der 
Schwarzhändler eingeordnet wurden, waren insbesondere der Umfang der Tätigkeiten 
und die unter Umständen kritische berufliche Stellung der Täter.

Abschließend kann zu diesem Konflikt festgehalten werden, dass der allgegenwärtige 
Mangel selbst und die teils ungeordneten Verhältnisse den Kampf gegen den schwarzen 
Markt zusätzlich erschwerten. Das Fehlen von Schlussscheinen, das dazu führte, dass 
der Viehhandel zum Teil kaum kontrolliert werden konnte, steht stellvertretend für den 
wohl auch an anderen Stellen existentiellen Mangel an Personal und Ressourcen. Dies 
zusammen mit den immer neuen Gesetzen, die dazu führten, dass das Strafmaß und 
die Strafbarkeit als solche teils eher zufällig davon abhingen, zu welchem Zeitpunkt wel-
che Norm in Kraft getreten war, symbolisieren die Schwierigkeiten im Kampf gegen den 
schwarzen Markt. All diese Umstände bedeuteten auch, dass es zum Teil wohl nicht ein-
mal darauf ankam, inwieweit sich die Richter mit den komplizierten rechtlichen Frage-
stellungen auseinandersetzten, sondern einige Strafen schlicht vom Zufall abhingen und 
die Rechtsprechung so stark von den ungeordneten Zeitumständen geprägt wurde.

Der zweite zentrale Konflikt des schwarzen Marktes ist im Spannungsverhältnis zwi-
schen den Verfügungsbefugnissen des Eigentümers und den Bewirtschaftungsbestim-
mungen zu finden. Die Ausübung von Eigentumsrechten war über lange Jahre hinweg 
sozialadäquat gewesen, stand aber angesichts der Zwangsbewirtschaftung weitgehend 
unter Strafe, sodass die Wahrnehmung dieser Rechte in hohem Maße eingeschränkt war. 
In rein rechtlicher Hinsicht ist anzumerken, dass die Strafnormen keinen Unterschied 
machten, woher die Gegenstände stammten, die dem Bewirtschaftungssystem entzogen 
wurden. Im Rahmen der Strafgesetze zur Schwarzmarktbekämpfung galt die Hortung 
von legal erworbenen Gegenständen oder das Schlachten eines eigenen Tieres als eben-
so strafwürdig wie die Unterschlagung von Gegenständen von der Arbeitsstelle oder der 
Diebstahl von fremden Tieren. Für diejenigen Fälle, in denen die Täter über ihr Eigen-
tum verfügten, waren keine Milderungsgründe vorgesehen. Insofern waren die Richter 
an die Gesetze gebunden. Jedoch legten die Nürnberger Gerichte das Merkmal des „Ent-
wendens“ im Rahmen des KRG Nr. 50 nach längerer Diskussion dahingehend aus, dass 
dafür keine Eigentumsverletzung erforderlich sei. Das bedeutete, dass auch Hortungen 
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oder der Verkauf von eigenen Beständen unter den Anwendungsbereich des KRG Nr. 50 
fielen. Angesichts der hohen Mindeststrafe dürfte dies häufig eine Strafverschärfung be-
deutet haben. Durch diese Interpretation war auch in der Rechtsprechung eine Tendenz 
dahingehend zu beobachten, der strengen Auslegung der Bewirtschaftungsregeln Vor-
rang vor den aus dem Eigentum abgeleiteten Rechten zu gewähren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in denjenigen Fällen, in denen Gegenstände verun-
treut, gestohlen oder unterschlagen wurden, die entsprechende Strafbarkeit nach den 
Tatbeständen des StGB zu der Sanktionierung durch die schwarzmarktspezifischen Nor-
men hinzutrat. Allerdings war zu beobachten, dass die Gesamtstrafe im Allgemeinen 
kaum höher ausfiel, wenn zusätzliche StGB-Straftatbestände abgeurteilt wurden. Dies 
impliziert, dass der Verstoß gegen die Bewirtschaftungsregeln als weitaus gravierender 
wahrgenommen wurde als die Verletzung fremden Eigentums durch die Täter. Diese Be-
obachtung ist durchaus beachtlich. Das strafrechtliche Gebot, fremdes Eigentum nicht 
zu verletzen hatte auch damals eine weitaus längere Tradition als die Bewirtschaftungs-
regeln. Dass dem Verstoß gegen diese tradierten Rechtssätze seitens der Gerichte kei-
ne größere Bedeutung beigemessen wurde, ist überraschend. Aus heutiger Perspektive 
ist es schwer nachvollziehbar, dass Sachverhalte, in denen durch ein lange Zeit sozialad-
äquates Verhalten gegen nur temporär geltendes Recht verstoßen wurde und Sachverhal-
te, in denen gegen etablierte, allgemeingültige Wertvorstellungen und Rechtssätze ver-
stoßen wurde, im Wesentlichen gleich behandelt wurden. Aus der Perspektive, dass der 
Effizienz des Bewirtschaftungssystems aus Sicht der Richter wohl die größte Bedeutung 
zukam und sämtliche Eigentumsrechte ohnehin deutlich abgewertet waren, ist dies aber 
durchaus konsequent.

In eine ähnliche Richtung geht die Beobachtung, dass private Initiativen zur Bestand-
serhaltung keineswegs positiv gesehen wurden. Diese galten vielmehr als weitgehend 
unerwünscht. Im Rahmen der Erörterung solcher Fälle wurde stets betont, dass es sich 
dabei um ausschließlich staatliche Aufgaben handelte, nicht aber um solche des indivi-
duellen Betriebsinhabers. Der dem Bewirtschaftungssystem immanenten Forderung der 
Unterordnung des Individuums unter die staatliche Lenkung der Wirtschaft wird durch 
solche Aussagen weiter Nachdruck verliehen. Allerdings fanden sich in manchen Fällen 
– selten – auch Hinweise darauf, dass den Richtern die Besonderheiten der Eigentums-
verhältnisse nicht entgangen waren. So wurde erwähnt, dass Hortungen grundsätzlich 
weniger strafwürdig als Diebstähle waren oder dass in diesen Konstellationen ein ge-
ringerer Grad an Böswilligkeit vorlag. Dementsprechend wurden diese Umstände bei 
der Strafzumessung explizit mildernd berücksichtigt. Dies kann dahingehend interpre-
tiert werden, dass dadurch eine gewisse Korrektur des gesetzlich vorgegebenen Ergeb-
nisses vorgenommen wurde. Auch wenn dies nur in wenigen Fällen so praktiziert wurde, 
kann die Vorgehensweise der Richter dahingehend interpretiert werden, dass sie sich an 
die strikte Gesetzeslage hielten, sich aber der damit einhergehenden Schwächen bewusst 
waren und in den Strafzumessungserwägungen ein geeignetes Mittel erblickten, um ge-
wisse Korrekturen vorzunehmen. Insofern ist hier hinsichtlich des Problemfeldes der 
Eigentumsrechte zum Teil ein eigener Lösungsansatz seitens des LG zu erkennen. Der 
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Umstand, dass früher sozialadäquates Verhalten nun kriminalisiert war, fand dabei zwar 
zumindest explizit keine Berücksichtigung. Dies dürfte angesichts der sehr eindeutigen 
Gesetzeslage im Allgemeinen jedoch auch wenig überraschen.

Auch an manch anderen Stellen ist außerdem zu beobachten, dass die Richter darum 
bemüht waren, einen angemessenen Ausgleich hinsichtlich der Einordnung als krimi-
nelles Handeln zu schaffen. So wurden bestimmte Sachverhalte, in denen die Abgren-
zung von strafbarem und sozialadäquatem Verhalten fraglich war, dergestalt gelöst, dass 
die Grenzen der Strafbarkeit im Rahmen des vorgegebenen gesetzlichen Rahmens nach 
hinten verschoben wurden. Dies galt insbesondere beim Versuchsbeginn und bei Schen-
kungen. Hier ist also festzustellen, dass auch lange Zeit legale Handlungen nicht ohne 
weiteres kriminalisiert wurden, wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben war. Bei ge-
nauerer Betrachtung dieser Beispiele fällt zudem auf, dass es sich hierbei um Konstella-
tionen handelte, bei denen entweder noch kein Schaden entstanden war und die Ernäh-
rungssituation daher nicht betroffen war, oder bei denen keine Bereicherung oder eigene 
Besserstellung erzielt wurde.

Insgesamt betrachtet kann festgehalten werden, dass auf die zentralen moralischen 
Fragestellungen im Kontext des Schwarzmarktes eine ähnliche Antwort gefunden wur-
de. Dem Funktionieren des Bewirtschaftungssystems und damit auch dem Wohl der 
Allgemeinheit wurde oberste Priorität eingeräumt. In Einzelfällen wurden bestimm-
te Umstände zwar differenziert betrachtet und zumeist im Rahmen der Strafzumes-
sung berücksichtigt, dies waren jedoch Ausnahmen. Alles in allem handelte es sich da-
bei um pragmatische Entscheidungen, die den gegebenen Umständen Rechnung trugen 
und versuchten, für die gesamte Bevölkerung das beste Ergebnis zu erzielen. Dabei kann 
nicht beobachtet werden, dass die Richter besonders ideologisch vorgingen, vielmehr 
orientierten sie sich stark an den gegebenen Gesetzen und legten diese strikt aus.

4. Moralische Legitimation der Gerichte
Um eine Legitimation der Justiz auch in moralischer Hinsicht zu untersuchen, wurde 
ihre Arbeitsweise analysiert, um so Rückschlüsse darauf zu gewinnen, wie diese in der 
Bevölkerung wahrgenommen und eingeordnet wurde. Denn nur, wenn die Gerichte als 
neutral angesehen wurden, konnten sie auch glaubwürdig sein und die Menschen konn-
ten Vertrauen in ihre Entscheidungen haben. Dies bildete die Basis dafür, dass die Urtei-
le unter Umständen als moralische Leitlinien für die Gesellschaft dienen konnten.

Zunächst ist festzuhalten, dass die richterliche Arbeit keineswegs als gänzlich über 
jede Kritik erhaben bezeichnet werden kann. Es entsteht manchmal der Eindruck, als 
würde der Wunsch, die Angeklagten zu bestrafen, andere Erwägungen überlagern. Dies 
wurde bei der Auslegung einzelner Tatbestandsmerkmale deutlich. Zu nennen ist da-
bei das „Beiseiteschaffen“ im Rahmen der KWVO, zu dem entschieden wurde, dass ein 
mehrfaches Beiseiteschaffen grundsätzlich möglich war oder die Subsumtion eines ille-
galen „Gewerbes“ als Schwarzhändler unter den Gewerbebegriff der VRStVO. Insbeson-
dere letztere Interpretation könnte sich bereits im Bereich einer unzulässigen Analogie 
zu Lasten des Angeklagten bewegt haben. Außerdem wurden manche Behauptungen, 
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die in den Strafzumessungserwägungen aufgestellt wurden, nicht weiter begründet, so-
dass hier unklar bleibt, welche Anhaltspunkte das Gericht für diese Annahmen hatte 
oder ob es sich im Bereich der Spekulation bewegte.

Auch generell waren die Ausführungen der Strafkammern, weniger hingegen dieje-
nigen des OLG, an einigen Stellen zu knapp oder ließen wesentliche Erwägungen un-
erwähnt. Dies fällt insbesondere im Umgang mit dem Vorbringen unterschiedlicher 
Angeklagter auf, wenn auf manche Argumente des Verteidigungsvorbringens nicht 
eingegangen wurde oder sich aufdrängende Überlegungen nicht angestellt wurden. In 
Einzelfällen ergaben sich so gravierende und unter Umständen auch bedenkliche Lük-
ken. Außerdem wurden vor allem geringere Strafen oft nur sehr dürftig begründet. Ein 
Grund dafür könnte auch der Umfang der Verfahren sein, da dies vor allem bei Prozes-
sen mit einer Vielzahl an Angeklagten zu beobachten war. Weiterhin fällt auf, dass man-
che Aussagen im Rahmen der Auslegung der Tatbestandsmerkmale wenig durchdacht 
erscheinen und teilweise unklar bleibt, was damit bezweckt werden sollte. Im Rahmen 
einzelner Fragestellungen kam es demnach auch vor, dass in verschiedenen Urteilen zu 
ähnlichen Sachverhalten unterschiedliche Ergebnisse erzielt wurden, ohne dass dieser 
Dissens thematisiert wurde. Ähnlich verhielt es sich bei der Strafzumessung. Bestimm-
te Umstände wirkten sich nur in manchen Fällen strafmildernd bzw. strafschärfend aus, 
sodass es auch hier manchmal an einem einheitlichen Vorgehen fehlte. Außerdem kam 
es, wenn die Strafkammern auf das Vorbringen der Angeklagten eingingen, zu Aussagen, 
die entweder in sich nicht schlüssig waren oder nicht zu den Darlegungen an anderer 
Stelle passten. Fraglich ist allerdings, ob diese Mängel insbesondere für juristische Lai-
en erkennbar waren und sich so auf die Anerkennung der Rechtsprechung in der breiten 
Bevölkerung ausgewirkt haben konnten.

Bedeutsamer könnte es unter Umständen gewesen sein, dass die Gerichte der Besat-
zungsmacht allem Anschein nach relativ unkritisch gegenüberstanden. Obwohl dies nur 
in einem Urteil relevant war, ist nach den dort gewonnenen Eindrücken davon auszuge-
hen, dass sowohl das Verhalten als auch die damit im Zusammenhang stehenden Aussa-
gen der Amerikaner nicht kritisch hinterfragt wurden. Eine Abwägung der Äußerungen 
amerikanischer Militärbeamter gegenüber denjenigen des Angeklagten fand in jenem 
Urteil keineswegs statt. Daher muss sich berechtigterweise die Frage stellen, ob eine aus-
reichende Unabhängigkeit von der Besatzungsmacht gegeben war und die Richter so – 
auch in den Augen der Bevölkerung – frei urteilen konnten.

Entscheidend für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dürfte schließlich vor allem 
der in den Urteilen verwendete Tonfall gewesen sein. Wie bereits angesprochen, war die-
ser zwar über weite Strecken hinweg neutral, in einigen Passagen fanden sich jedoch et-
liche emotionale und unsachliche Äußerungen. Insbesondere im Bereich der Böswillig-
keit und der Strafzumessungserwägungen, die häufig auch den Anlass für moralische 
Überlegungen insbesondere hinsichtlich der Gesinnung der Täter darstellten, war der 
Tenor oft so subjektiv, dass er auf den Leser unprofessionell wirkt. Dies mag sich auf die 
Reputation des LG nicht gerade positiv ausgewirkt haben. Die angesprochenen Formu-
lierungen kamen im Verhältnis zu den gesamten Urteilstexten zwar selten vor, aber im-
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mer noch so häufig, dass es als auffällig bezeichnet werden kann. Gerade derartige Äu-
ßerungen legen den Verdacht nahe, dass sich die Richter durch das Handeln mancher 
Schwarzhändler persönlich angegriffen fühlten. Dies mag unter Umständen auch der 
Wahrheit entsprochen haben, da die Richter wie alle Menschen auch selbst unter dem 
allgegenwärtigen Mangel gelitten haben dürften. Jedenfalls entsteht durch einige der Be-
merkungen wenigstens der Eindruck, dass manche Sachverhalte nicht ausreichend neu-
tral betrachtet werden konnten, was nicht zur Glaubwürdigkeit der Justiz beigetragen 
haben dürfte.

Die hier dargestellten Kritikpunkte sind keineswegs unerheblich und waren durch-
aus dazu geeignet, das Vertrauen in die Justiz zu erschüttern. Dennoch kann Diverses 
zur Verteidigung der Gerichte vorgebracht werden. Angesichts der Zeitumstände stan-
den die Richter vor zahlreichen Schwierigkeiten. Dies waren zunächst Ereignisse, die 
in ihrer Folge komplizierte juristische Beurteilungen erforderlich machten, die teilwei-
se noch nie zuvor dagewesen waren. Zu nennen ist hierbei beispielsweise die Währungs-
reform. Auch die sich beständig ändernde Rechtslage und die Vielzahl an Gesetzen, die 
von unterschiedlichen Gesetzgebern erlassen worden war, brachten immer neue Heraus-
forderungen mit sich. Hinzu kam, dass binnen kurzer Zeit eine Loslösung vom natio-
nalsozialistisch geprägten Rechtssystem erfolgen musste und die aus dieser Phase bereits 
bekannten Normen nun ebenfalls neu ausgelegt werden mussten. Auch die Besatzungs-
zeit brachte ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Dabei ist zum einen daran zu 
denken, dass sich die rechtliche Situation in jeder Besatzungszone mehr oder weniger 
unterschied, sodass es weniger Rechtsprechung anderer höherer Gerichte gab, die zur 
Beantwortung juristischer Fragen herangezogen werden konnte. Dies dürfte vor allem 
für das OLG relevant gewesen sein. Zum anderen traten auch Sprachbarrieren hinzu, 
wenn es um die Auslegung der von den Besatzungsmächten erlassenen Gesetze ging. In-
sofern kann festgehalten werden, dass sich die Richter mit immer neuen Problemen und 
damit auch neuen, teilweise sehr anspruchsvollen juristischen Fragestellungen auseinan-
derzusetzen hatten. Dies mag angesichts des allgemein herrschenden Mangels, von dem 
die Richter ebenso wie der Rest der Bevölkerung betroffen waren, und der beschränkten 
Ressourcen auch in personeller Hinsicht umso schwerer gewogen haben. Ein Personal-
mangel in der Justiz fand zwar nur selten Erwähnung, dürfte aber durchaus bestanden 
haben, auch wenn seine Auswirkungen nur selten, wie zum Beispiel an der Länge der 
Untersuchungshaft, klar erkennbar waren.

Zur Rechtfertigung der Schwächen in der Rechtsprechung dürfte es nicht zuletzt eine 
gewichtige Rolle spielen, dass zur Arbeitsweise der Gerichte auch viele positive Aspek-
te zu erwähnen sind. An erster Stelle ist dabei die konstante Einhaltung des Grundsat-
zes in dubio pro reo zu nennen, an dem sich die Gerichte orientierten, wenn anhand der 
Beweislage die Schuld der Angeklagten nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Auch 
die Untersuchungshaft bewegte sich in einem Rahmen, in dem das Recht auf ein zügi-
ges Verfahren nicht beeinträchtigt wurde und das Recht auf rechtliches Gehör wurde, 
soweit relevant, auch ausreichend gewahrt. Herauszuheben ist außerdem die häufig be-
lastbare Argumentationsweise. Es kann beobachtet werden, dass in vielen Fällen in an-



Fazit

238

gemessenem Umfang auf das Vorbringen der Angeklagten eingegangen wurde und auf 
strukturierte Art und Weise argumentiert wurde, sodass es zu nachvollziehbaren und 
schlüssigen Ergebnissen kam. Die Basis hierfür bildete häufig eine erkennbar sorgfältige 
Beweisarbeit, was die Aufnahme und Einordnung unterschiedlicher Beweise, vor allem 
Gutachter und Zeugen, beinhaltete. Wesentlich war häufig eine lebensnahe Auslegung, 
die sich an den praktischen Umständen orientierte. Dies bot den Vorteil, dass dadurch 
auch relativ leicht auf sich ändernde Umstände, wie beispielsweise die Ernährungssitua-
tion, reagiert werden konnte, was insbesondere in der von Umbruch und Neubeginn ge-
prägten Zeit essentiell war. Erwähnenswert ist außerdem die Berücksichtigung indivi-
dueller Umstände, die sich auf die richterlichen Erwägungen auswirkten und so zu teils 
erkennbar differenzierten Ergebnissen führten. Dies ist auch im Rahmen der Strafzu-
messung erkennbar. Sofern hohe Strafen im Raum standen, argumentierten die Straf-
kammern an dieser Stelle häufig sehr gründlich und legten die strafmildernden und 
straferschwerenden Faktoren für den Angeklagten ausführlich dar. Die Sorgfalt, die aus 
der Arbeitsweise der Gerichte – insbesondere der Beweiswürdigung und den ausführli-
chen und individuellen Darlegungen – spricht, hinterlässt den Eindruck, dass es nicht 
darum ging, blindlings zu verurteilen, sondern den Umständen des Einzelfalles gerecht 
zu werden und zu vertretbaren Ergebnissen zu gelangen. Gegen eine Vorverurteilung 
spricht auch die verhältnismäßig hohe Quote an Freisprüchen, die ebenfalls ein Zeichen 
für eine neutrale Arbeitsweise darstellt.

Für die Arbeit der Richter spricht schließlich auch, dass keine Voreingenommenheit 
bestimmten Gruppen gegenüber erkennbar ist. Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer und ehe-
malige KZ-Insassen hatten nicht mit abwertenden Äußerungen oder auffallend höhe-
ren Strafen zu rechnen. Diskriminierendes Verhalten konnte demnach an keiner Stelle 
erkannt werden. Dies betrifft auch den Umgang mit Männern und Frauen, in dem kei-
ne wesentlichen Abweichungen erkannt werden können. Aus einigen Aussagen sprechen 
leichte Ressentiments gegenüber Ausländern, ohne dass diese näher spezifiziert wurden 
oder Angeklagten gegenüber entsprechende Nachteile erkennbar wären. Zu erwähnen 
ist schlussendlich auch eine leichte Empathie mit den Opfern des Nationalsozialismus, 
sodass keine Verbindung, sondern eher Abstand zu dieser Ideologie festgestellt werden 
kann. Diese Distanz zusammen mit der Neutralität, die im Umgang mit den einzelnen 
Gruppen erkennbar ist, könnte von großer Bedeutung für die Wahrnehmung der Justiz 
in der Bevölkerung gewesen sein und die Glaubwürdigkeit der gerichtlichen Entschei-
dungen gestärkt haben.

Letztlich ist auch die Rolle des OLG zu würdigen. Indem sich das Gericht nicht da-
vor scheute, in seiner Funktion als Revisionsinstanz einzelne Urteile des LG aufzuheben, 
setzte es ein Zeichen dafür, dass die Angeklagten dem erstinstanzlichen Gericht und sei-
nen Urteilen keineswegs ausgeliefert waren, sondern die Möglichkeit zur Einlegung ei-
nes Rechtsmittels bestand, über das seitens einer unabhängigen und objektiven Instanz 
entschieden wurde. Häufig bestärkte das OLG auch die Strafkammern in ihrer Arbeit, 
indem es beispielsweise feststellte, dass Strafen angemessen und nicht aus Gründen der 
Abschreckung zu hoch waren. Die regelmäßige Bestätigung durch das OLG sollte auch 
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den Urteilen des LG insgesamt auf längere Sicht zu einem besseren Stand in der Bevöl-
kerung verholfen haben. Das Funktionieren des Instanzenzuges dürfte ein wesentliches 
Element für das Vertrauen in die Justiz gewesen sein.

Das OLG war darüber hinaus auch Ausgangspunkt für einige bedeutsame rechtliche 
Entwicklungen. Durch seine Entscheidungen konnte sich häufig an Stellen, wo zuvor 
zwischen den Kammern des LG Dissens oder Unsicherheit geherrscht hatte, eine be-
lastbare Rechtsprechung entwickeln. Die Beschlüsse waren hinsichtlich anspruchsvol-
ler Fragestellungen häufig sehr strukturiert aufgebaut und stützten sich auf weitere Quel-
len. Dadurch war es möglich, für schwierige Fragestellungen dogmatisch, aber auch 
moralisch überzeugende oder zumindest zufriedenstellende Lösungen zu finden. Die-
se wurden im weiteren Verlauf von den Strafkammern des LG übernommen, sodass die 
Entscheidungen des OLG von großer Bedeutung waren, es den dahingehenden Erwar-
tungen aber auch gerecht werden konnte.

In der Gesamtbetrachtung all dieser Umstände kann festgehalten werden, dass die Ar-
beit der Gerichte grundsätzlich überzeugend war. Der positive Eindruck überwiegt, ge-
rade wenn man die schwierigen Umstände bedenkt, unter denen die Urteile zustande 
kamen. Obgleich die Richtersprüche nicht über jeden Zweifel, auch in rechtsstaatlicher 
Hinsicht, erhaben waren, so kann beobachtet werden, dass in den meisten Fällen, in de-
nen es fragwürdige Passagen gab, schlussendlich akzeptable Ergebnisse erzielt wurden. 
Dies mag zwar nicht über die teils erheblichen Schwächen hinwegtäuschen, jedoch über-
zeugt die Rechtsprechung in ihrer Gesamtheit aufgrund der vielen Aspekte, in denen die 
Richter glaubwürdige Arbeit leisteten. Der verwendete Tonfall ist zwar an einigen Stellen 
kritikwürdig, inhaltlich waren die meisten Urteile aber überwiegend wenig ideologisch, 
stattdessen pragmatisch. So war auch bei den Strafzumessungserwägungen zu beobach-
ten, dass die dort verwendete Sprache zwar manchmal unangemessen war, die Überle-
gungen selbst aber durchaus nachvollziehbar waren. So verbleibt nur ein geringer Anteil 
an Urteilen, deren Ergebnisse hinsichtlich einzelner Angeklagter als fragwürdig bezeich-
net werden müssen. Zum Teil wurden diese Richtersprüche jedoch auch vom OLG revi-
diert. Aufgrund des insgesamt belastbaren und zuverlässigen Eindrucks, den die Recht-
sprechung erweckt, kann davon ausgegangen werden, dass die Gerichte dazu in der Lage 
waren, eine moralische Orientierung in schwierigen Zeiten zu bieten. Auch wenn der 
Tonfall manchmal die nötige Objektivität vermissen ließ und so unter Umständen die 
Glaubwürdigkeit der Gerichte negativ beeinflusste, ist grundsätzlich anzunehmen, dass 
die Gerichte es schafften, den Glauben an eine funktionierende und unabhängige Justiz 
zu stärken. Dadurch könnte es ihnen auch gelungen sein, das Vertrauen in den neuen 
Rechtsstaat nach dem Ende der NS-Diktatur zu fördern.

Dies dürfte auch dem Selbstverständnis der Gerichte selbst entsprochen haben. Im 
Rahmen mancher Entscheidungen wurde betont, dass die Richter davon ausgingen, dass 
die Allgemeinheit bestimmte Strafen forderte oder anderweitige Erwartungen an die Ur-
teile hatte. Anhand dieser Äußerungen wird deutlich, dass die Richter sich als durch 
das Volk legitimiert ansahen und ihre Entscheidungen auf dieser Grundlage trafen. Sie 
könnten sich so als Vertreter der Bürger betrachtet und versucht haben, deren Willen in 
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ihren Entscheidungen zum Durchbruch zu verhelfen. Dies beinhaltete auch ein hohes 
Maß an Verantwortung. Es ist daher möglich, dass sich die Richter selbst zwar als Teil 
und Vertreter der Gesellschaft, gleichzeitig aber auch als moralische Instanz betrachte-
ten, die aus dieser Verantwortung und Legitimation heraus urteilte. Insofern spricht auch 
die Einschätzung der Richter selbst dafür, dass den Gerichten durchaus auch eine Funk-
tion in moralischer Hinsicht zukam, die sie aufgrund ihrer Arbeitsweise auch grundsätz-
lich ausfüllen konnten.

5. Rechtsprechung als Spiegel der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen
Die vorliegende Rechtsprechung spiegelt Entwicklungen und Ereignisse unterschiedli-
cher Art wieder. Dabei sind mehrere Phasen zu unterscheiden. Diese sind die ersten Mo-
nate zu Beginn des Untersuchungszeitraums, die noch vom Kriegsende und den damit 
verbundenen Umwälzungen geprägt waren, die Zeit des darauffolgenden Hungerwin-
ters, der eine Zuspitzung der Ernährungssituation mit sich brachte, bis zur Währungs-
reform Mitte 1948, sowie der Zeitraum von der zweiten Jahreshälfte 1948 bis 1949 oder 
sogar 1950.

In der Spanne der unmittelbaren Nachkriegszeit, im Rahmen der hier vorliegenden 
Rechtsprechung also vor allem die Urteile aus dem Jahre 1946, sind die damals herr-
schenden, chaotischen Umstände anhand unterschiedlicher Kriterien erkennbar. Zum 
einen kann dies anhand von praktischen Gegebenheiten beobachtet werden. Viele der 
Kontrollmechanismen wie beispielsweise die Sicherheitsmerkmale der Lebensmittel-
marken oder auch bestimmte Regularien waren noch lockerer und wenig ausgereift. So 
wird durch unterschiedliche Äußerungen seitens der Richter deutlich, dass in der Be-
völkerung auch Unklarheiten und Zweifel hinsichtlich der ernährungswirtschaftlichen 
Rechtslage bestanden und demnach auch Unsicherheit über die Legalität bestimmter 
Handlungen herrschte. Dies wird auch daran deutlich, dass sich die Strafkammern des 
Öfteren auf diese Umstände beriefen und daher in diesen Fällen häufiger Milde walten 
ließen. Doch auch die Richter selbst dürften mit den Veränderungen unterschiedlicher 
Art zu kämpfen gehabt haben. Dies wird daran erkennbar, dass einige Tatbestandsmerk-
male noch eher uneinheitlich ausgelegt wurden und so wohl gerade bei den eher of-
fen formulierten Begriffen wie der Gefährdung der Bedarfsdeckung im Rahmen des § 1 
KWVO noch keine etablierte Judikatur existierte.  Außerdem befanden sich gerade in je-
ner Zeit häufiger Lücken im Urteilstext, die erst nachträglich mit der korrekten Bezeich-
nung mancher Verordnungen und Gesetze gefüllt wurden. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass es den Gerichten selbst schwergefallen sein dürfte, über die Normen und deren ex-
akte Bezeichnung den Überblick zu wahren.

Zum anderen lassen sich auch Anzeichen für eine allgemeine Orientierungslosig-
keit im psychisch-moralischen Kontext finden – insbesondere im Hinblick auf das Ende 
der NS-Herrschaft und dem damit verbundenen Untergang der nationalsozialistischen 
Ideologie sowie der sich anschließenden Besatzung durch fremde Staaten und den da-
mit einhergehenden Veränderungen. Die soeben genannten praktischen Schwierigkei-
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ten können durchaus als Versinnbildlichung dieser Phase betrachtet werden. Bezeich-
nend dafür ist auch die zu jener Zeit in einigen Urteilen zu findende Diskussion darüber, 
ob die KWVO oder die VRStVO als Normen, die aus dem Dritten Reich stammten, wei-
terhin Anwendung finden durften. Überraschend ist in diesem Kontext jedoch, dass der 
Anteil an allgemeiner Kriminalität bei der Verwirklichung der Straftaten nicht höher 
war als in den anderen Phasen des Schwarzmarktes der Nachkriegszeit. Es wurden somit 
im Hinblick auf die Gesamtzahl der vor dem LG verhandelten Schwarzmarkttaten nicht 
mehr allgemeine StGB-Tatbestände verwirklicht als in späteren Zeiten. Dies mag als Zei-
chen dafür gewertet werden, dass sich zwar zahlreiche Umbrüche ergaben, diese aber 
nicht dazu führten, dass die allgemeinen und traditionellen Wertvorstellungen gänzlich 
außer Kraft getreten waren.

Außerdem wird der allgegenwärtig herrschende Mangel an etlichen Stellen deutlich. 
Dies galt nicht nur für die Monate des Jahres 1946, sondern auch für den sich anschlie-
ßenden Hungerwinter um die Jahreswende 1946/1947 und die ersten Monate 1947. Zu 
beobachten ist in jener Phase ein Ansteigen der Dauer der Untersuchungshaft. Dies 
dürfte zum einen damit zu begründen sein, dass der Schwarzmarkt besonders florier-
te und die Gerichte daher mit ihrer Arbeit kaum hinterherkamen. Zum anderen war die 
Justiz wahrscheinlich nicht nur wegen der Masse an Tätern, sondern auch aufgrund ei-
gener personeller Schwierigkeiten überlastet. An einer Stelle sprach eine Strafkammer 
den Personalmangel sogar im Kontext langer Untersuchungshaft an und aus einer weite-
ren Äußerung geht hervor, dass die Zustände in den Untersuchungsgefängnissen damals 
als besonders schlimm wahrgenommen wurden. Darüber hinaus wurden in der Zeit des 
Hungerwinters und den Monaten danach auffallend viele niedrige Strafen erlassen. Die 
möglichen Gründe dafür sind vielfältig, dürften aber zum großen Teil auf den damals 
bestehenden Zuständen beruhen. Zu denken ist einerseits daran, dass gerade in jener 
Phase viele verzweifelte Menschen tätig wurden, die sich in haushaltsüblichen Mengen 
mit Schwarzmarktgütern versorgten. Deren Anteil dürfte aufgrund des Ausmaßes der 
Not höher als in anderen Zeiten gewesen sein. Andererseits könnte es auch vorstellbar 
sein, dass angesichts der besonderen Situation seitens der Richter eher milder geurteilt 
wurde. Doch auch das zu diesem Zeitpunkt gerade noch nicht in Kraft getretene Straf-
freiheitsgesetz dürfte für dieses Ergebnis mitverantwortlich gewesen sein, da sich des-
wegen künftig viele dieser niedrigen Strafen bereits erledigten. Zu beobachten ist auch, 
dass die Begründungen für diese Strafen relativ knapp ausfielen. Der Grund dafür kann 
in den niedrigen Strafen selbst gesehen werden, die zu allen Zeiten weniger ausführlich 
begründet wurden oder auch in der Arbeitsbelastung der Gerichte durch die knappen 
Ressourcen und die hohen Fallzahlen. Schlussendlich fällt in diesem Kontext auch die 
niedrige Zahl der eingelegten Revisionen ins Auge. Die Urteile, die in den ersten Mona-
ten 1947, also einer Zeit der größten Not, erlassen wurden, beschäftigten sich überwie-
gend mit Delikten, die während des Hungerwinters begangen worden waren. Dass ge-
gen diese Richtersprüche auffallend selten Rechtsmittel eingelegt wurden, mag mit den 
häufig geringeren Strafen, aber auch den im Allgemeinen begrenzten Ressourcen zu be-
gründen sein. Vermutlich hatten die Menschen in jener Zeit schlicht andere Sorgen, als 
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sich in einen monatelangen Instanzenzug zu stürzen. Von den dargestellten Beobachtun-
gen abgesehen ergaben sich aus den Urteilen relativ wenige Hinweise auf jene besonders 
entbehrungsreiche Zeit. Dass es den Menschen in dieser Phase besonders schlecht er-
ging, geht nur aus wenigen Äußerungen hervor und der Höhepunkt der Ernährungskri-
se wurde von den Richtern zwar häufiger erwähnt, aber an unterschiedlichen Zeitpunk-
ten verortet.

Die Zeit des Hungerwinters markierte gleichzeitig auch den Beginn einer Phase, die 
als gewisse Stabilität des Schwarzmarktes bezeichnet werden kann. Im Jahre 1947 und 
der ersten Jahreshälfte 1948 waren die unmittelbaren Kriegsauswirkungen immer we-
niger spürbar. Viele Dinge stabilisierten sich zunehmend, was daran erkennbar ist, dass 
sich eine einheitlichere Rechtsprechung hinsichtlich auslegungsbedürftiger Tatbestands-
merkmale etablierte und auch organisatorische Maßnahmen beispielsweise im Rahmen 
der Lebensmittelmarken und ihrer Verwaltung und Produktion zunehmend besser or-
ganisiert waren. Einige Sicherheitsmaßnahmen wurden erhöht, wodurch versucht wur-
de, die in der ersten Zeit des Schwarzmarktes erkennbar gewordenen Schwachstellen 
der Arbeitsabläufe auszumerzen. In juristischer Hinsicht ergaben sich einige Neuerun-
gen. Vor allem durch das Inkrafttreten des KRG Nr. 50 kam der Frage nach dem Anwen-
dungsverhältnis von nationalem und Besatzungsrecht größere Bedeutung zu, während 
die Verwendung der älteren deutschen Verordnungen nicht mehr in Frage stand. Au-
ßerdem trat das erste spezifische Straffreiheitsgesetz in Kraft, das zum einen noch den 
Kriegs- und Nachkriegswirren Rechnung trug, zum anderen aber seiner Intention nach 
bereits in die Zukunft wies. Ähnliches galt für die Währungsreform im Juni 1948. Sie war 
eine erste Zäsur in der Schwarzmarktrechtsprechung und ein erstes Zeichen für die sich 
anbahnenden politischen Veränderungen. Ansonsten wurde die Währungsumstellung 
vor allem in den aus ihr resultierenden juristischen Schwierigkeiten erkennbar, die in 
der untersuchten Rechtsprechung auftauchten. Die Auslegung einiger Tatbestandsmerk-
male erforderte in diesem Kontext ein nicht unerhebliches Verständnis für wirtschaftli-
che Zusammenhänge seitens der Richter, um zu vertretbaren Ergebnissen zu gelangen. 
Es handelte sich um eine fast noch nie dagewesene Sonderkonstellation, in der im Rah-
men des bestehenden Rechts geurteilt werden musste. Insbesondere die Entwertung der 
alten Währung, die Einführung der neuen DM und die damit verbundenen Umrech-
nungsschwierigkeiten im Kontext der Bewirtschaftungsregeln waren Probleme, die eine 
umsichtige Abwägung erforderten. All diese Umstände richtig einzuschätzen war jedoch 
zentral zur rechtlichen Beurteilung einiger Handlungsweisen. Insofern waren die Wäh-
rungsumstellung und vor allem die ihr inhärenten Schwierigkeiten klar in der Recht-
sprechung erkennbar. Die Währungsreform markierte gleichzeitig auch das langsame 
Ende des Schwarzmarktes.

In der letzten Phase der Schwarzmarktrechtsprechung traten weitere Veränderungen 
ein. Erstens ist festzuhalten, dass in jener Zeit besonders viele größere Händlernetzwer-
ke vor Gericht standen. Es handelte sich um etliche Verfahren mit einer Vielzahl an An-
geklagten und es wurden zumindest hinsichtlich der jeweiligen Haupttäter Delikte gro-
ßen Umfangs verhandelt. Hinzu kamen in jedem Prozess einige nur peripher Beteiligte. 
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Die Bandbreite an Strafen in den einzelnen Verfahren war somit nochmals höher als in 
den vorherigen Jahren. Für die Häufung der Taten größeren Umfangs gibt es mehrere 
Erklärungsansätze, die alle in engem Zusammenhang mit der sich langsam entspannen-
den Ernährungssituation stehen. Zunächst folgte daraus, dass der schwarze Markt auf 
dem Rückzug war. Dies bedeutete, dass weniger Menschen dort tätig wurden und sich 
diejenigen, die lediglich zu ihrer eigenen Versorgung mit dem Nötigsten partizipiert hat-
ten, als erste zurückzogen. Mithin blieben vor allem diejenigen Täter mit höherer kri-
mineller Energie weiter im Schwarzhandel aktiv, sodass es sich insgesamt um eine ande-
re Tätergruppe gehandelt haben dürfte. Der geringere Absatzmarkt hatte außerdem zur 
Folge, dass jene Täter in größerem Umfang tätig werden mussten, damit sich ihr Han-
deln überhaupt noch lohnen konnte. Außerdem ist anzunehmen, dass dem Schwarz-
markt aufgrund seiner abnehmenden Bedeutung weniger behördliche Aufmerksamkeit 
zukam. Einzelne in den Urteilen wiedergegebene Aussagen von Amtsträgern legen nahe, 
dass man dem Markt mit weniger Strenge als zuvor begegnete. Somit könnte es sein, dass 
deshalb nur noch die besonders auffälligen Tatkomplexe aufgedeckt wurden, durch die 
ein besonders großer Schaden entstand. Schließlich ist es auch denkbar, dass die Justiz 
selbst in diesem Kontext häufiger Nachsicht walten ließ und kleinere Fälle deshalb noch 
seltener vor dem LG verhandelt, sondern anderweitig eingestellt wurden. Welchem Fak-
tor in jener Zeit welche Bedeutung zukam, kann heute nicht mehr nachvollzogen wer-
den. Vermutlich dürften all diese Erwägungen einen gewissen Einfluss gehabt haben. 
Korrelierend zu den Taten, die einen größeren Umfang aufwiesen, stiegen auch die Stra-
fen, insbesondere für die Haupttäter, spürbar an. Dabei kann es ebenfalls eine Rolle ge-
spielt haben, dass das Kriegsende mittlerweile weit zurücklag, sodass Unklarheiten über 
die Rechtslage oder die Nachwirkungen der Kriegswirren nicht mehr strafmildernd wir-
ken konnten.

Zweitens kann festgestellt werden, dass die allgemeine Kriminalität im Kontext des 
Schwarzmarktes in jenen Jahren leicht abnahm. Dies galt allerdings nur bei Betrachtung 
aller Täter. Diejenigen Angeklagten, die in den einzelnen Verfahren die höchsten Strafen 
erhielten, waren sogar häufiger kriminell als in den Jahren zuvor. Zusammen mit der Be-
obachtung, dass es sich um Taten größeren Umfangs sowie um besonders weit verzweig-
te Händlernetzwerke handelte, ist dies nicht überraschend. Hinzu kam, dass die großen 
Mengen an Waren häufig auf eine Art und Weise beschafft wurden, die die Begehung 
weiterer StGB-Delikte erforderte. Durch die hohe Zahl an lediglich peripher Beteiligten, 
die zumeist kleinere Mengen erwarben, sank der Anteil allgemeiner Kriminalität jedoch 
insgesamt. Hingegen stieg der Anteil derjenigen Taten, durch die die Preisvorschriften 
verletzt wurden, insgesamt spürbar an. Dies spricht für die Bedeutung, die dem Han-
del an sich in jener Phase zukam, da bei fast jedem Handelsgeschäft gegen die PStRVO 
verstoßen wurde, nie jedoch im Rahmen der Beschaffungskriminalität. Dies zeigt, dass 
dem Handel selbst in den letzten Monaten des schwarzen Marktes große Bedeutung zu-
kam, die Beschaffungskriminalität in kleinerem Umfang jedoch abnahm. Die Menschen 
wurden wohl in erster Linie durch Täter, die Güter in großem Umfang beiseiteschafften, 
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versorgt, während es beispielsweise kaum noch vorkam, dass die Menschen eigene Tie-
re schlachteten.

Eine dritte Beobachtung betrifft den Anteil an weiblichen Angeklagten. Dieser war 
in der Endphase des schwarzen Marktes weitaus geringer als kurz nach dem Krieg. Das 
kann auch daran liegen, dass ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung durch die Heimkehr 
der Soldaten und Kriegsgefangenen statistisch tatsächlich geringer wurde. Entscheiden-
der dürfte aber sein, dass sich durch die Heimkehrer die Stellung der Frauen veränder-
ten. Während die Frauen zuvor häufig die beruflichen Stellungen der Männer übernom-
men hatten und so auch in Positionen tätig waren, in denen sie die Möglichkeit dazu 
hatten, Lebensmittelmarken oder andere Güter abzuzweigen, änderte sich dies mit der 
Rückkehr der Soldaten. Die Männer dürften auch wieder die Rolle als Familienober-
haupt eingenommen haben, sodass sie nun anstelle der Frauen für die Versorgung der 
Familie verantwortlich waren. Durch die Abgabe dieser Verantwortung zogen sich die 
Frauen wohl auch wieder aus dem Schwarzmarkt zurück, auf dem sie zuvor für ihre An-
gehörigen die nötigsten Güter beschafft hatten. Außerdem dürfte es in der Schlusspha-
se des schwarzen Marktes mehr um Gewinnerzielung als um die Versorgung einer be-
dürftigen Familie gegangen sein. Auch angesichts moderner Kriminalitätsstatistiken ist 
der deutlich überwiegende Männeranteil daher nicht überraschend. Die Menschen wa-
ren vermutlich schlicht zu ihren althergebrachten Werten und ihrer traditionellen Auf-
fassung zurückgekehrt.

Schlussendlich ist in verfahrensrechtlicher Hinsicht zu beobachten, dass die Dauer der 
Untersuchungshaft in jener Zeit spürbar abnahm. Auch hier war also eine gewisse Nor-
malisierung erkennbar. Dafür wurden sehr häufig Revisionen eingelegt. Die möglichen 
Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen dürften in der Phase der Entspannung mehr 
Ressourcen für aufwändige Gerichtsverfahren vorhanden gewesen sein, was die Rechts-
mitteleinlegung erst ermöglichte. Zum anderen dürften Revisionen aufgrund der hohen 
Strafen für viele Angeklagte lohnenswerter erschienen sein. Vor allem aber ergaben sich 
durch die immer wieder veränderte Rechtslage mehrere Ansatzpunkte für Revisionsbe-
mühungen. Die Chancen, unter ein neues Amnestiegesetz zu fallen oder von einer ande-
ren neuen Regelung zu profitieren, waren wenigstens existent. Auch dürften sowohl sei-
tens der Richter als auch seitens der Anwälte Unsicherheiten über die Anwendung und 
Interpretation der neuen Normen geherrscht haben, sodass sich hier durchaus Potential 
hinsichtlich der Rechtsmitteleinlegung bot.

Insgesamt kann so beobachtet werden, dass sich die Ernährungssituation langsam ent-
spannte und eine Normalisierung auf mehreren Ebenen eintrat. Es handelte sich dabei 
in gewisser Weise um einen langsamen Übergang hin zur Lebenswirklichkeit der jun-
gen Bundesrepublik. Deren Einfluss ist insbesondere in den letzten Urteilen und in den 
teilweise bis ins Jahr 1950 reichenden Revisionsbeschlüssen ersichtlich. So spielte das 
neue Recht, insbesondere das Wirtschaftsstrafrecht, in einigen Entscheidungen bereits 
eine Rolle. Außerdem gibt der Umstand, dass durch die Revisionsbeschlüsse gerade in 
den letzten Entscheidungen die Strafen drastisch verringert wurden oder ganz entfielen, 
Hinweise darauf, dass eine Art Abschluss des Kapitels des Schwarzmarktes gewünscht 
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gewesen sein könnte. Mehrere Amnestiegesetze sowie das neue Wirtschaftsstrafrecht 
steckten den Rahmen dafür, doch auch die Argumentation der Nürnberger Richter wirkt 
so, als sollte der Schwarzmarkt als Relikt der entbehrungsreichen Nachkriegs- und Besat-
zungszeit nun endgültig hinter sich gelassen werden. Dies mag auch damit zusammen-
hängen, dass die so oft propagierte abschreckende Wirkung der Strafen im Hinblick auf 
den Schwarzmarkt nun obsolet war.

Letztlich kann außerdem festgehalten werden, dass es im Rahmen des schwarzen 
Marktes auch Umstände gab, die sich wenig oder kaum veränderten, so aber ebenfalls 
Rückschlüsse auf das damalige Geschehen gaben. Zu nennen sind hierbei in erster Li-
nie die Güter, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt oder beschafft wurden. Sowohl in 
den Zeiten größten Mangels, als auch in der Phase der Entspannung bildeten Nahrungs-
mittel, darunter vor allem Fleisch neben anderen überlebensnotwendigen Gegenstände 
den Kern des schwarzen Marktes. Luxusgüter und Zigaretten waren zu jedem Zeitpunkt 
zwar ebenfalls betroffen, aber eher am Rande. Auch kann beobachtet werden, dass in je-
der Phase StGB-Delikte im Kontext des Schwarzmarktes begangen wurden, dies aber vor 
allem geschah, um das Schwarzmarktgeschehen zu ermöglichen. Außerdem blieb deren 
Anteil überschaubar und das Zentrum bildete die Schwarzmarktkriminalität. Dies kann 
als Hinweis dahingehend interpretiert werden, dass der Wertekodex der Gesellschaft 
trotz einiger Ausnahmen relativ ähnlich blieb und allgemeine Kriminalität weiterhin ver-
pönt war. Der Handel hingegen, der lange Zeit legal war, könnte deswegen als weniger 
verwerflich wahrgenommen worden sein,1017 sodass die allgemeine Kriminalität ledig-
lich als Mittel zum Zweck der Teilhabe am Schwarzmarkt diente, wenn dies unvermeid-
bar war. Dafür spricht auch, dass StGB-Delikte vor allem im Rahmen von größeren Ta-
ten verwirklicht wurden. Zum einen waren dort bestimmte Delikte wie Unterschlagung 
oder Urkundenfälschung unvermeidbar, um Güter für den schwarzen Markt erst zu be-
schaffen, zum anderen handelte es sich dabei vermutlich auch um Täter mit höherer kri-
mineller Energie, die den tradierten Wertvorstellungen ohnehin weniger verbunden wa-
ren. Auch in rechtlicher Hinsicht ergaben sich bezüglich der Auslegung vieler zentraler 
Tatbestandsmerkmale keine Veränderungen im Laufe der Jahre, sondern die Rechtspre-
chung blieb stabil. Die Qualität der Urteile wies außerdem keine offensichtlichen zeitlich 
bedingten Unterschiede auf, sodass bestimmte Umstände, wie beispielsweise die Zeiten 
des größten Mangels, zwar im Rahmen der Richtersprüche erkennbar sind, aber kein Zu-
sammenhang mit der Güte der Entscheidungen gesehen werden kann.

Schlussendlich kann man feststellen, dass sich die historisch gefestigten Erkenntnisse 
über den Schwarzmarkt der Nachkriegszeit in der hier untersuchten Rechtsprechung wi-
derspiegeln. Dabei kommt es zu keinen größeren Überraschungen, die Rechtsprechung 
bildet die damaligen Zeitumstände vielmehr ab und wird mehr oder minder in unter-
schiedlicher Hinsicht von ihnen geprägt.

1017 Auch wenn dies im Widerspruch zu den Wertungen der Richter steht, wonach die Strafen durch die zu-
sätzliche Verwirklichung allgemeiner Kriminalität nicht spürbar höher ausfielen.
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6. Schlussgedanken
Abschließend lässt sich zur Rechtsprechung zum Schwarzmarkt der Nachkriegszeit fest-
halten, dass sie erkennbar von den Umständen der damaligen Zeit geprägt war. Die we-
sentlichen Ereignisse und Entwicklungen dieser Jahre lassen sich anhand der Urteile 
nachvollziehen und beeinflussten sie vermutlich auch an einigen Stellen. Die Umwälzun-
gen in praktischer und ideologischer Hinsicht, mit denen sich Deutschland nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges und der NS-Diktatur konfrontiert sah, spiegeln sich in der 
Rechtsprechung wider. Diesen Schwierigkeiten setzten die Richter Pragmatismus entge-
gen. Von dem manchmal aus heutiger Sicht ungewohnt subjektiven Tonfall abgesehen, 
waren die Auslegung der oft weit formulierten Tatbestandsmerkmale, die Strafzumes-
sungserwägungen und weite Teile der richterlichen Argumentation geprägt von Sach-
lichkeit und ausgelegt an praktischen Erwägungen und Überlegungen. Ideologie, gerade 
im Zusammenhang mit dem gerade erst untergegangenen Dritten Reich, war keineswegs 
ein leitendes Motiv. Die Distanz, die sich die Richter im Hinblick auf den Umgang mit 
den daraus resultierenden Fragestellungen und auch im Hinblick auf die Entscheidun-
gen selbst auferlegten, ist bezeichnend. Die differenzierte und kritische Betrachtung, die 
an einigen Stellen in Verbindung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit erkenn-
bar ist, mag möglicherweise eine Vorbildfunktion für die Bevölkerung eingenommen 
haben. Nicht nur durch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, sondern auch 
durch ihre Arbeitsweise als solche dürften die Richter dazu beigetragen haben, dass den 
Gerichten nicht nur eine Legitimation in sachlicher, sondern auch in moralischer Hin-
sicht zukam. Dadurch könnten sie die öffentliche Meinung und die gesellschaftliche Ent-
wicklung wesentlich beeinflusst haben. Dieser Rolle kam insbesondere wegen der zeithi-
storischen Umstände eine nicht unerhebliche Bedeutung zu.

Der Schwarzmarkt der Nachkriegszeit war das Symptom einer Zeit des Umbruchs und 
der Orientierungslosigkeit, aber auch des Neubeginns. Dies gilt gleichermaßen für die 
Rechtslage, die wirtschaftliche Situation und die politischen Entwicklungen, aber auch 
für gesellschaftliche Veränderungen und das Werteverständnis der Menschen. In die-
ser Phase konnten die Gerichte als moralische Instanz gelten und wirken. Gerade auf-
grund der Unordnung und der bedeutsamen Umwälzungen war ein in ethischer und 
struktureller Hinsicht anerkanntes Organ unverzichtbar, um den Menschen eine Ori-
entierungshilfe zu bieten und so Halt zu geben. Dadurch, dass diese Institution staatlich 
legitimiert war, verblieb auch die Deutungshoheit über den Schwarzmarkt bei den Be-
satzungsmächten, dem Land Bayern und später bei der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Gerichte waren, auch aufgrund ihrer Arbeitsweise, grundsätzlich in der Lage dazu, 
diese Rolle auszufüllen, sodass die Justiz dazu beitragen konnte, dem neu entstehenden 
Staat Respekt und Anerkennung in der Bevölkerung zu verschaffen. Der Justiz als einer 
der staatlichen Gewalten könnte es so gelungen sein, das Vertrauen in eine neue staatli-
che Macht zu fördern. Dies dürfte nach den von der NS-Ideologie und der Besatzungs-
zeit geprägten Jahren eine besondere Herausforderung gewesen sein. Die Gerichte be-
gleiteten die Menschen so in das neue Zeitalter der Bundesrepublik. Die in den letzten 
Urteilen und Beschlüssen erkennbare Normalisierung der Verhältnisse setzte sich in den 
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folgenden Jahren auf vielen Ebenen fort – in rechtlicher und wirtschaftlicher, sowie in 
politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Die Rechtsprechung blieb dabei ein stabiler 
Anker, der sich in den schwierigsten Zeiten als verlässlich erwiesen hatte. Die Nürnber-
ger Gerichte dürften dabei stellvertretend für weite Teile der deutschen Justiz gestanden 
haben.

An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass in jenem Kontext durchaus eine ver-
gleichende Betrachtung mit der Rechtsprechung in anderen Städten von Interesse sein 
könnte. Wie bereits häufiger erwähnt, fand in der Forschung bislang keine weitere, auf 
juristische Aspekte fokussierte Auseinandersetzung mit dem Schwarzmarkt statt, sodass 
sich an dieser Stelle weitere Untersuchungen anbieten würden. Zu denken ist hier bei-
spielsweise an eine Analyse der Rechtsprechung in anderen deutschen Städten, unter an-
derem auch in den anderen westlichen Besatzungszonen. Ebenso könnte es relevant sein, 
den Schwarzmarkt in der sowjetischen Zone zu analysieren. Dabei könnte insbesonde-
re die Entwicklung, welche die spätere BRD sowie die DDR, ausgehend von der Zwangs-
bewirtschaftung und der mit ihr verbundenen Einschränkung der Eigentumsrechte nah-
men, von Interesse sein. Soweit sich die bisherige Forschung1018 mit der Untersuchung 
der Schwarzmarktrechtsprechung befasste, kann beobachtet werden, dass sich anhand 
der unterschiedlichen Städte und damit auch der unterschiedlichen tatsächlichen und 
politischen Verhältnisse wohl durchaus signifikante Unterschiede ergaben. Eine aus-
führliche Auseinandersetzung vor allem auch mit der Arbeitsweise anderer Gerichts-
bezirke wäre sehr hilfreich, um unter anderem die Qualität der Nürnberger Justiz bes-
ser beurteilen zu können. Davon ausgehend könnten sowohl regionale Besonderheiten 
besser eingeordnet, als auch allgemeine Feststellungen mit größerer Zuverlässigkeit ge-
troffen werden.

1018 Zu nennen sind hier in erster Linie Mörchen und Zierenberg.
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